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FREIRAUMSICHERUNG UND -ENTWICKLUNG IN DER
RAUMLICHEN PLANUNG. PERSPEKTIVEN FUR EINE
»FREIRAUMWENDE“ IM KONTEXT EINER NACHHALTIGEN
RAUMENTWICKLUNG

Gliederung

1 Problemlage und Anlass

2 Fragestellungen, Zielsetzungen und Struktur des Arbeitskreises

3 Definition des Begriffs ,,Freiraum“im Rahmen dieses Arbeitskreises

3.1  Rechtliche Einordnung des Begriffs , Freiraum“

3.2 Freiraumverstdndnis im Kontext der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie
3.3 Ansatz des Arbeitskreises fiir eine Definition des Begriffs ,,Freiraum“

4 Zur Struktur des Forschungsberichtes

Kurzfassung

Freirdume gewinnen fir eine nachhaltige und resiliente Raumentwicklung zunehmend
an Bedeutung. Umso wichtiger ist es, der Freiraumsicherung und -entwicklung in der
raumlichen Planung einen neuen Stellenwert zu geben. Im Beitrag wird deshalb fiir
eine ,Freiraumwende® pladiert. Das Einleitungskapitel befasst sich zundchst mit der
rechtlichen Einordnung des Begriffs und einer rahmengebenden Freiraum-Definition.
Damit einher geht die Erarbeitung eines gemeinsamen Verstandnisses der aktuellen
Aufgaben einer strategisch ausgerichteten Freiraumsicherung und -entwicklungin der
raumlichen Planung auf tUberortlicher und ortlicher Ebene.

Die auf der Basis von gemeinsamen Forschungsfragen entwickelte Struktur des Be-
richts umfasst nach einfiihrenden Beitrdgen drei Hauptteile mit folgenden Themen-
blécken:

> Freiraumstrategien neu ausrichten: integrative Betrachtung und
Mehrfachnutzung,

> Wirksamkeit von Prozessen der Freiraumsicherung und -entwicklung,

> Planungsinstrumente und -ebenen fiir die Sicherung und Entwicklung
von Freirdumen.

Die von den Autorinnen und Autoren ausgearbeiteten Beitrdge zum Forschungs-
bericht werden mit ihren inhaltlichen Ausrichtungen kurz umrissen.

Schliisselworter
Definition - Freiraum - Freiraumsicherung/-entwicklung - Raumliche Planung - Frei-
raumstrategien - Planungsprozesse - Planungsinstrumente
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Protecting and developing open space in spatial planning. Perspectives for an
“open space turnaround” in the context of sustainable spatial development

Abstract

Open spaces are becoming increasingly important for sustainable and resilient spatial
development. This makes it all the more important to give open space protection and
development a new status in spatial planning. The article therefore argues for a “turn-
around in open space” The legal classification of the term and the development of a
framework definition of open space for the members of the working group is the fo-
cus of this introductory chapter. This is accompanied by the development of a com-
mon understanding of the current tasks of strategically oriented open space protec-
tion and development in spatial planning at supra-local and local levels.

The structure of the report, developed on the basis of joint research questions, com-
prises three main parts with the following thematic blocks:

> Realignment of open space strategies: integrative consideration and multiple uses,
> Effectiveness of open space protection and development processes,
> Planning instruments and levels for securing and developing open space.

The contributions to the research report prepared by the authors are briefly outlined
with their content orientations.

Keywords
Definition - Open Space - Open Space Protection/Development - Spatial Planning -
Open Space Strategie - Planning Processes - Planning Instruments

1 Problemlage und Anlass

Freirdaume sind fir eine nachhaltige und resiliente Raumentwicklung von wesentlicher
Bedeutung. Durch die gesellschaftlichen Umbriiche und raumstrukturellen Verande-
rungsprozesse in den letzten Jahrzehnten (demographischer Wandel, Stadtumbau so-
wie Klimawandel und die damit zusammenhdngende Energie- und Mobilitdtswende)
riicken die Potenziale von Freirdumen auf stddtischer sowie regionaler Ebene in den
Fokus der raumplanerischen Diskussion. Freiraumschutz und Freiraumplanung avan-
cieren zu zentralen Herausforderungen einer am Paradigma der Nachhaltigkeit und
Resilienz ausgerichteten rdumlichen Planung (vgl. Hartz 2018: 718; BBSR/BMWSB
2023).

Bereits seit den 1980er-Jahren gilt die raum- und umweltplanerische Maxime, dass
Boden respektive Fldche als nicht-vermehrbare Lebensgrundlage grundsétzlich zu
schiitzen ist. So fordert das Baugesetzbuch mit der Bodenschutzklausel den sparsa-
men Umgang mit Grund und Boden (§ 1a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)). Mit der
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (Die Bundesregierung 2002) kommt
die Mafdgabe hinzu, die zusdtzliche Inanspruchnahme von Flachen fiir bauliche Nut-
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zungen zu verringern. Auch das Raumordnungsgesetz (ROG) bezieht sich in & 2
Abs. 2 Nr.6 auf weitere konkrete Mafinahmen zum Schutz von Boden und unbesiedel-
ter Fldche (Freiraum). Beide Gesetze weisen auf grundlegende Strategien zur Redu-
zierung der Flachenneuinanspruchnahme fiir Siedlungs- und Verkehrszwecke und
gleichzeitig zur Sicherung des Freiraums hin. Nicht zuletzt enthdlt auch das Umwelt-
recht, insbesondere das Bodenschutz- und Naturschutzrecht, weitere wesentliche
Vorgaben zum Boden-, Fldchen- und Freiraumschutz.

Die Wiedernutzbarmachung von brachgefallenen, bebauten Flachen, Nachverdich-
tung und andere Maflnahmen der Innenentwicklung sollen es den Kommunen ermd&g-
lichen, die Schutzgtiter Boden und Flache sparsam in Anspruch zu nehmen und damit
der Innenentwicklung einen Vorrang vor der Auf3enentwicklung einzurdumen (SRU
2018). Gleichzeitig tragt eine gezielte Sicherung und Entwicklung der Freiraumstruk-
tur zu einer nachhaltigen Raumentwicklung bei. Dies gilt nicht nur flir urbane Rdume
mit starkem Druck auf dem Wohnungsmarkt. Auch in ldndlichen bzw. zentrenfernen
Teilregionen ist vielfach eine erhebliche Inanspruchnahme bzw. Nutzungsénderung
von Freiraum zu verzeichnen: durch flachenintensive Wohnbebauung, wie beispiels-
weise Eigenheime, durch ausgreifende Gewerbegebiete und durch Ausbau der Infra-
strukturen (auch der Energiewende) sowie durch die fortschreitende Intensivierung
und Spezialisierung der Landwirtschaft, etwa beim Anbau unter Folie oder Glas.

Die Freiraumsicherung und -entwicklung ist somit ein grundlegendes Thema und wich-
tiges Ziel, welches mehr denn je grofie Resonanz in Wissenschaft, Planung und Politik
erfdhrt (u.a. BBSR 2018; Jacoby/Job/Kment/Miosga 2018; Hafdlacher et al. 2018; Beh-
nisch/Kretschmer/Meinel 2018; Siedentop/Egermann 2009). Grof3e Studien wie ,,Na-
turkapital Deutschland - TEEB DE“zu Potenzialen und Leistungen von Natur unterstrei-
chen die Dringlichkeit des Freiraumschutzes fiir Deutschland, ebenso die Studie des
Umweltbundesamtes zur Unterstiitzung der Umsetzung der Nationalen Biodiversitats-
strategie (Schiitte et al. 2018).

Eine besondere Bedeutung erlangt Freiraumsicherung und -entwicklung nicht zuletzt
fur den (natirlichen) Klimaschutz (BMUV 2023b) und die Anpassung an den sich
immer deutlicher zeigenden Klimawandel (EU-Com DG CLIMA 2020; Schauser/So-
bisch/Einig/Renner 2022; UBA KomPass 2022; van Riith et al. 2023). Freirdume bin-
den einerseits in Kohlenstoffsenken wie Mooren und Wéldern in hohem Mafse CO,.
Andererseits erfiillen sie vielfiltige Funktionen im Hinblick auf Hitze- und Uber-
schwemmungsvorsorge (Kalt-/Frischluftversorgung, Hochwasserriickhalt). Der Frei-
raum gerdt aber selbst zugleich durch klimatische Verdnderungen verstdrkt unter
Druck. Seine fiir Natur, Gesellschaft und Wirtschaft bedeutenden Funktionen stehen
unter Umstdnden kiinftig nicht mehrim gleichen Mafie zur Verfligung, wie dies bisher
der Fall gewesen ist. So kann neben der Inanspruchnahme durch Siedlungs- und Infra-
struktur langfristig auch der Anstieg des Meeresspiegels entlang von Kisten und
Fliissen zu (temporaren) Freiraumverlusten bzw. zu Anderungen seiner Funktionen
und Nutzungen fiihren (Meinke 2021: 20). Das Kohlenstoffspeicherpotenzial kann im
Zuge von Waldbrdnden (wenn auch bisher geringfiigig)' und durch weiteren Torfab-

1 https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/waldbraende#waldbrande-
in-deutschland (28.04.2025).
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bau abnehmen. Ahnliches gilt mit Blick auf die Ertragsfihigkeit bzw. -sicherheit von
Bdden in Folge einer Zunahme von Extremwetterlagen mit anhaltender Trockenheit,
Abnahme des Wasserdargebots und Erosion,?® oder fiir die Versickerungsfahigkeit von
B&den in Folge von Versiegelung und Verdichtung (KBU 2016). Dies legt nahe, kiinftig
den Vorsorgeauftrag der raumlichen Planung noch mehr als bisher in den Vordergrund
planerischen Handelns zu stellen.

Eine wirksame Umsetzung von Flachenspar- und Freiraumschutzzielen erscheint unter
den gegebenen politischen, rechtlichen und planerischen Bedingungen jedoch nach
wie vor nur schwer méglich. Bundespolitische Flachensparziele werden seit Jahrzehn-
ten verfehlt. Auch wenn Boden-, Fldchen- und Freiraumschutz als Nachhaltigkeitsziele
in der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung explizit genannt sowie
mit entsprechenden Indikatoren hinterlegt sind (zuletzt: Die Bundesregierung 2021:
272 f.) und diese durchaus zukunftsweisend diskutiert werden, bleibt die tatsdchliche
Sicherung und nachhaltige Entwicklung von Freiraum —auch in Anbetracht von realen
bzw. vermeintlich konfligierenden Zielen einer verstarkten Schaffung von Wohnraum -
eine persistente Herausforderung. Die bisherigen Defizite in der Fldchenspar- und Frei-
raumpolitik driicken sich nicht zuletzt auch in den statistischen Daten zu den Freiraum-
verlusten (,Verdnderungen der Freiraumfldche je Einwohnerin und Einwohner®) der
letzten zwei Jahrzehnte sehr deutlich aus (Die Bundesregierung 2021: 272; Destatis
2023: 92). Szenarien bis 2030 lassen keinen Rickgang des Fldchendrucks erwarten
(Osterburg et al. 2023: 19 ff. und 66 ff.).

Akteur/innen der Planungspraxis und mit ihnen zahlreiche weitere kommunale und
regionale Akteur/innen der Raumentwicklung sowie Vertreter/innen der Raum- und
Umweltwissenschaften setzen sich seit Jahren intensiv mit freiraumbezogenen Fla-
chenanspriichen und Nutzungskonflikten auseinander (vgl. hierzu u.a. den ARL-Kon-
gress 2018, die IOR-Jahrestagung 2018, die Bundeskongresse Nachhaltige Stadtent-
wicklungspolitik und die Zukunftsforen ldndliche Rdume). Auch gesellschaftlich spielt
das Thema eine zunehmende Rolle, dies zeigt beispielsweise die Sensibilisierung fir
den schiitzenden bzw. nachhaltigen Umgang mit natiirlichen Ressourcen tber Initiati-
ven wie solidarische Landwirtschaft, urban farming oder gemeinschaftliche Unter-
stiitzungsmodelle (bspw. Bodenfonds). Dariiber hinaus gilt es, um einer nachhaltigen
Raumentwicklung gerecht zu werden, - nicht nur in Verdichtungsrdumen - die Thema-
tik ,,Freiraumschutz“ als wichtiges Zukunftsthema aufzuwerten, indem die &kologi-
schen und sozialen, aber auch die 6konomischen Vorteile als komplementare Ziele ei-
ner nachhaltigen Raumentwicklung fiir die Gesellschaft betont werden. Im Sinne einer
»gemeinwohl-orientierten rdumlichen Planung“ gilt es hierbei, die einzelnen Funktio-
nen des Freiraums, gestlitzt auf einer fundierten Datengrundlage, zu identifizieren
und den Schutz des Freiraums als gesellschaftliche Aufgabe zu stédrken (siehe Hartei-
sen/Kaether/Kufeld/Malburg-Graf 2021: 92). Es ist daher ein zentrales Anliegen der
Raumwissenschaften und der Planungspraxis, Freiraumsicherung und -entwicklung in
der raumlichen Planung neu zu bewerten und stdrker hervorzuheben als bisher.

2 https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-flaeche/bodenbelastungen/erosion-jede-
krume-zaehlt#was-tun-damit-wir-keine-bodenkrume-mehr-verlieren (28.04.2025).

3 https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/extremereignisseklimawandel/trockenheit-in-
deutschland-fragen-antworten#durre-ist-nicht-gleich-durre (28.04.2025).
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Eine ,,Freiraumwende“ mit einem Perspektivenwechsel, welche nicht von den Bedar-
fen der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung, sondern von den Erfordernissen der
Freiraumsicherung und -entwicklung ausgeht, erweist sich als dringend erforderlich.
Dabei ist der Begriff ,,Freiraumwende* gleichermafien als Befund und Postulat zu ver-
stehen. Aufgrund bestehender und absehbarer Steuerungsdefizite und -erfordernisse
im Zusammenhang mit dem Ausbau Erneuerbarer Energien, dem natiirlichen Klima-
schutz, dem Schutz der Biodiversitdt, der Klimawandelanpassung, wohnungspoliti-
scher Ziele und anderem riickt die Ordnung, Sicherung und Entwicklung des Freiraums
ins Zentrum einer nachhaltigen Raumentwicklung - das ist der aus der Planungsfor-
schung und -praxis abgeleitete Befund. Sofern in diesem Spannungsfeld raumlichen
Konkurrenzen vorgebeugt und rdumliche Synergien geschaffen werden sollen, ist dies
ein Postulat, was eine grundlegende, planungspolitische und -theoretische Anpassung
und Neuausrichtung bestehender Instrumente und Verfahren nahelegt. Die durchaus
kontroverse Diskussion um das facettenreiche Thema wird in diesem ARL-Arbeitskreis
,Freiraumsicherung und -entwicklung in der rdumlichen Planung* aufgegriffen und
weitergeflihrt, da nach den raumstrukturellen und umweltbezogenen Entwicklungen
der letzten 10 bis 20 Jahre eine fundierte, aktuelle Aufarbeitung zielfiihrender Ansétze
fur konkrete Fldchenspar- und Freiraumsicherungsinstrumente aussteht.

Die Thematik wird durch verschiedene Beitrdge aus der Wissenschaft und Planungs-
praxis in transdisziplindrer Herangehensweise aufgegriffen und bearbeitet. Spezifi-
sche Ansétze flr die raumliche Entwicklung und Planung, insbesondere fiir die Raum-
ordnung, werden von den Experten/innen sowohl grundsatzlich als auch anhand
konkreter Funktionsrdume und Akteurskonstellationen diskutiert, wobei auch der
Beitrag der Landschaftsplanung - und deren Abgrenzung zur Freiraumplanung - mit-
betrachtet wurde. Die Beitrdge dieses Forschungsberichts nehmen im Wesentlichen
die Perspektive einer eigenstandig konzipierten und eigenstandig wirkenden Frei-
raumsicherung und -entwicklung im Sinne der propagierten ,,Freiraumwende* ein.
Die Notwendigkeit, die Nachhaltigkeitsziele in Bezug auf die quantitative Begrenzung
der Flachenneuinanspruchnahme fiir Siedlungs- und Verkehrszwecke und damit der
(aus der Perspektive der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung gedachten) Verringe-
rung der Freiraumverluste stringent weiterzuverfolgen, bleibt damit unberihrt. Ziele
und Instrumente zur Begrenzung des sogenannten Fldchenverbrauchs werden in den
Beitrdgen dieses Berichts im Kontext der Freiraumsicherung und -entwicklung ange-
sprochen. Auf die bereits vielfach diskutierten und beschriebenen Vorschldge fur ei-
nen Flachenzertifikatehandel in Verbindung mit einer Flachenkontingentierung
(Kriese 2005; Ledn 2005; Zollinger/Seidl 2005; Walz et al. 2009; Grimski 2018; Jacoby
et al. 2018, Kdck/Bovet/Tietz 2018; MKRO 2018; Henger et al. 2019; Hamacher 2020;
Kiimper 2023) wird in diesem Bericht nicht ndher eingegangen, was deren Stellen-
wert nicht schmélern soll. Auch weitere, im Schrifttum vorgeschlagene umweltko-
nomische Instrumente wie eine regionale Baulandausweisungsumlage (NBBW 2004;
Krumm 2005), finanzielle Zuwendungen flr einen wirksamen Freiraumschutz und
-entwicklung tiber den kommunalen Finanzausgleich oder andere Anreizsysteme (Je-
ring et al. 2003: 147 ff.; Keilmann/Gnédinger/Weyel 2019; Weick 2022: 159; BMUV
2023a) werden zwar als Bausteine einer nachhaltigen Siedlungs- und Freiraument-
wicklung aufgegriffen, sind jedoch in diesem Bericht nicht Gegenstand einer vertie-
fenden Betrachtung.
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2 Fragestellungen, Zielsetzungen und Struktur des Arbeitskreises

Der Arbeitskreis ,Freiraumsicherung und -entwicklung in der rdumlichen Planung -
Innovative Ansdtze im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung von Siedlungs- und Ver-
kehrsflachen* hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln
exemplarisch zu durchdringen und Beitrdge zur Entwicklung integrierter Flachenpoli-
tiken zu liefern. Die Betrachtungen im Arbeitskreis begrenzen sich nicht auf die quan-
titative Dimension einer Reduzierung von Freiraumverlusten durch Begrenzung der
Flachenneuinanspruchnahme fiir Siedlungs- und Verkehrszwecke, sondern legen den
Fokus verstdrkt auf die quantitative und qualitative Dimension der Sicherung und Ent-
wicklung des Freiraums samt seiner unterschiedlichen Funktionen und Nutzungen.
Die Bedeutung von Freiraum in der rdumlichen Planung wird durch die nachfolgende,
fur den Arbeitskreis zentrale Abbildung veranschaulicht:

Einordnung und Bedeutung von Freiraum in der raumlichen Planung

‘ Raumkonkurrenzen in .

Freiriumen Nachhaltige und resiliente

Rechtl. Einordnung des Begriffs Raumentwicklung

[ ROG/LplGe BNatSchG
BauGB weitere
Fachgesetze

¢ ¢

Funktionen und Nutzungen
von Freiraum

Aktuelle Herausforderungen
- u.a. Klimawandel, Energie-
wende, Biodiversitatsverlust

* Spannungsfelder insb. durch
Flacheninanspruchnahme bzw.

Zersiedelung der Landschaft

¥

Aktuelle Handlungsfelder
und Steuerungsbedarf

(formelle und informelle Instrumente)
Integrierte Siedlungs- und Frei-
raumentwicklung

»vom Freiraum her denken”
Freiraumverbundsysteme

Grine u. blaue Infrastruktur
Funktionaler u. multifunktionaler
Freiraumschutz auf allen Planungs-
ebenen (= Freiraumstrategien)

Raumplanung/-entwicklung

(Klima-) Pl (Priorisierung, Multifunktionalitat) insb. auf regionaler und
- ulturell- ~ .
Skologisch | historisch dkonomisch ¢  Lésung von Nutzungskonkur- auf kommunaler Ebene
renzen im landlichen Raum
raumatrakturell «  Freiraumorientierte Innen- Raumbedeutsame Fachplanung
sozial topographisch entwicklung und Konzepte

¢ Gliederung und Entwicklung

\ des suburbanen Raums

Abbildung 1: Einordnung und Bedeutung von Freiraum in der rédumlichen Planung / Quelle: Grafik: W.
Kufeld, ARL-Arbeitskreis ,,Freiraumsicherung und -entwicklung in der rdumlichen Planung®, 2024

Analysen zum Ressourcenverbrauch (BMU 2020; Blum et al. 2022; Lutter et al. 2022;
Reiffmann/Schubert/von Schlippenbach 2022) und insbesondere zur Entwicklung der
Flachenneuinanspruchnahme fir Siedlungs- und Verkehrsflaichen (Meinel/Kriger/
Behnisch/Ehrhardt 2022; BTag 2023; Destatis 2023) zeigen, dass ein ,Weiter so“ wie
bisher auf Kosten der natiirlichen Ressourcen nicht moglich ist.

Eine wesentliche Zielsetzung des Arbeitskreises ist es, Vorschldge zu entwickeln, wie
die grundsatzlichen Herausforderungen einer effektiven Freiraumsicherung und einer
integrierten Freiraumentwicklung besser zu bewéltigen und fir die Planung handhab-
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barer zu machen sind. Aktuelle Strategien und Instrumente werden im Hinblick auf
Forschungsliicken und Praxisdefizite fiir die Anwendung evaluiert und fiir die Politik-
beratung und Planungspraxis weiterentwickelt.

Mit dieser Ver&ffentlichung wird zundchst die Ebene der Bundesraumordnung ange-
sprochen, da sie insbesondere Uiber eine politische Prioritatensetzung Freiraumsiche-
rung und -entwicklung steuern kann. Weiterhin stehen die Landes- und insbesondere
die Regionalplanung im Fokus, wobei neben den formellen auch informelle Planungs-
instrumente wie Regionale Entwicklungskonzepte (REK) bzw. Strategische Raument-
wicklungskonzepte (SREK) und das Regionalmanagement adressiert werden. Fiir die
kommunale Planungsebene werden im Kontext der Bauleitplanung insbesondere
ortliche Freiraumentwicklungskonzepte, Stadtentwicklungskonzepte (STEK) bzw. In-
tegrierte Stadtentwicklungskonzepte (ISEK) angesprochen. Denn die Kommunen
sind, ebenso wie private Grundstiickseigentiimer/innen deshalb eine bedeutende Ziel-
gruppe, da sie Uber die Bauleitplanung bzw. iber ihren oft grofflachigen Grundbesitz
Uber konkrete Flachenentscheidungen direkten Einfluss auf die Entwicklung von Sied-
lungsfldchen und Freiraum haben.

Ein wichtiges Produkt des Arbeitskreises war eine Fachveranstaltung zur Freiraumsi-
cherung und -entwicklung (Diskussionsforum ,,Land(wirt)schaft unter Druck®) im
Rahmen der ,IBA Stadtregion Stuttgart 2027 am 19. Juli 2023 in Fellbach. Hierbei
stand die regional ausgepragte Flachenkonkurrenz von Siedlungsentwicklung, Frei-
raumschutz und Landwirtschaft im Fokus. Als ein Losungsansatz wurden mit den re-
gionalen Akteuren/innen Mdglichkeiten der verdichteten Gewerbeflachenentwicklung
im Bestand diskutiert.

Mit einer weiteren Veranstaltung (,,Fachdialog Landschaft - Freiraum®) am 31. August
2023 im Rahmen der BUGA in Mannheim konnten auf Einladung des Verbands Region
Rhein-Neckar (VRRN) Ergebnisse des Arbeitskreises als Impulse fiir die Freiraumsi-
cherung und -entwicklung im Dialog mit ausgewdhlten Akteur/innen der Region vorge-
stellt sowie Freiraumstrategien und -projekte innerhalb der Region mit den Vorstellun-
gen des Arbeitskreises gespiegelt werden.

Die im Arbeitskreis Mitwirkenden setzten sich unter anderem mit den folgenden Fra-
gen in verschiedenen Themenbl&cken auseinander:

> Wie kann Freiraumsicherung und -entwicklung tiber formelle und informelle Pla-
nungsprozesse besser etabliert werden?

> Welche Akteur/innen stehen bei einer kiinftigen Freiraumsicherung und -entwick-
lung im Fokus und auf welchen Mustern beruhen Fldchennutzungsentscheidun-
gen?

> Wo muss man Uiber modifizierte oder neue Instrumente zur Umsetzung von Frei-
raumsicherung und -entwicklung nachdenken und was sind weiterfiihrende Ansdtze?
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Nach einem Uberblickskapitel zu den rechtlichen Grundlagen von Freiraumsicherung
und -entwicklung sowie zwei Gastbeitrdgen tiber die aktuelle Situation in Deutschland
beziiglich der Umwandlung von Freirdumen in Siedlungs- und Verkehrsflachen sowie
der zeichnerischen Festlegungen zum Freiraumschutz in Regionalpldnen werden die
einzelnen Beitrdge in nachfolgende drei Themenbl&cke gruppiert:

(1) Freiraumstrategien neu ausrichten: Integrative Betrachtung, Multifunktionalitat
und Mehrfachnutzungen

Hierbei stehen unter anderem folgende Fragestellungen im Vordergrund:

- Welche Begriffsdefinition flir ein gemeinsames Grundverstandnis der Aufgabe
von Freiraumsicherung/-entwicklung in der rdumlichen Planung ist zielfihrend
und wie kann eine Scharfung der Begrifflichkeiten vor dem Hintergrund der kli-
mapolitischen Bedeutung unbesiedelter wie auch urbaner Freirdume erreicht
werden?

- Welche Strategien tragen zu einem effektiveren Schutz der Freirdume, zu de-
ren funktionaler Aufwertung und Vernetzung bei?

- Wie lassen sich Mehrfachnutzungen und Mehrfachfunktionen der Freirdume
definieren sowie fiir eine Verbesserung der Freiraumsicherung bzw. entwick-
lung beschreiben?

- Wie kann die Freiraumsicherung und -entwicklung einen stdrkeren Stellenwert
in der rdumlichen Planung erlangen (auf den Ebenen des Bundes, der Lander,
der Regionen und Kommunen)?

- Welche Politikfelder sind fiir die Verbesserung der Freiraumsicherung und
-entwicklung von besonderer Bedeutung (Landwirtschaft, Bodenpolitik, Fi-
nanz- und Steuerpolitik etc.)?

(2) Wirksamkeit von Prozessen der Freiraumsicherung und -entwicklung (Akzep-
tanzsteigerung, Einbindung in Planungs- und Entscheidungsprozesse, Akteurs-
konstellationen) mit den folgenden Fragestellungen:

- Welche Akteur/innen stehen bei einer kiinftigen Freiraumsicherung und
-entwicklung im Fokus und wie k&nnen sie die Ziele im Sinne einer nachhaltigen
Raumentwicklung beférdern?

- Welche Argumentationsmuster sind flir welche Ziele férderlich, auf welchen
Mustern beruhen Flachennutzungsentscheidungen?

- Wie lassen sich Akteur/innen von Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Zivil-
gesellschaft in die Planungsprozesse zielgerichtet einbeziehen (,intelligente
Akteurslandschaft“)?



FREIRAUMSICHERUNG UND -ENTWICKLUNG IN DER RAUMLICHEN PLANUNG mn

- Welche Ansdtze zur Kommunikation, Partizipation und Akzeptanzsteigerung sind
fur Planungen und Ma3nahmen der Freiraumsicherung und -entwicklung erfolg-
versprechend?

(3) Planungsinstrumente und -ebenen fir die Freiraumsicherung und -entwicklung
mit diesen Fragestellungen:

- Wie kann Freiraumsicherung und -entwicklung (als zentrale Aufgabe nachhalti-
ger und resilienter Raumentwicklung) iber formelle und informelle Planungs-
prozesse in verstarktem Mafie etabliert und auf welches Instrumentarium kann
sich hierbei bezogen werden?

- Welche formellen und informellen Instrumente sind auf den jeweiligen Pla-
nungsebenen erfolgreich und zielfiihrend? (gute Beispiele aus der Planungs-

praxis)

- Wie Idsst sich die Vernetzung von Freirdumen auf allen Planungsebenen ver-
bessern (Stichwort: Freiraumverbundsystem)?

- Welche innovativen Ansdtze gibt es, die Perspektive in der rdumlichen Planung
dahingehend zu wechseln, dass grundsatzlich ,vom Freiraum her gedacht, ge-
plant und gehandelt* wird?

Der Arbeitskreis setzte sich aus folgenden Mitwirkenden zusammen:

> Michael Bongartz, Regionalverband Ruhr, Essen

\%

Ulrich Dilger, Bereich Stadtentwicklung, Stadtplanungsamt Fellbach
> apl. Prof. Dr. Hans-J6rg Domhardt, TU Kaiserslautern (stellvertr. Leitung des AK)
> Christiane Eberts, Rehwaldt Landschaftsarchitekten, Dresden

> Prof. Dr. Susan Grotefels, Zentralinstitut fiir Raumplanung an der Universitat
Minster

> Dr. Andrea Hartz, agl Hartz - Saad - Wendl|, Saarbrticken

> Talke Heidkrof, Landwirtschaftskammer Niedersachen, Oldenburg

> Jakob Hiippauff, Regierung von Oberbayern, Miinchen

> Prof. Dr. Christian Jacoby, Universitat der Bundeswehr Miinchen (Leitung des AK)
> Dietrich Kraetzschmer, Planungsgruppe Umwelt, Hannover

> Walter Kufeld, Regierung von Oberbayern (stellvertr. Leitung des AK)
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> Vivien-Ann Kunze, Universitdt der Bundeswehr Miinchen / Hannover
(Geschéftsfiihrung des AK)

> Dr. Claus Peinemann, Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim
> Dr. Barbara Warner, ARL, Hannover

Bei der Auswahl der Mitglieder war es die Leitlinie, einen hinsichtlich der Tatigkeitsfel-
der und der beruflichen Aufgaben in Wissenschaft und Praxis fachlich breit gefacher-
ten Arbeitskreis zu bilden. Schlussendlich konnte durch die Mitgliederauswahl eine
inter- sowie transdisziplindre Zusammensetzung erreicht werden. Dennoch konnten
natiirlich nicht alle fiir die Freiraumsicherung und -entwicklung relevanten Aspekte
vertiefend behandelt werden. Somit decken die einzelnen Beitrdge nur einen Teil der
Diskussionsfelder ab.

3 Definition des Begriffs ,,Freiraum* im Rahmen dieses Arbeitskreises

Nach den anfanglichen Diskussionen im Arbeitskreis wurde deutlich, dass in einer ers-
ten Arbeitsphase ein gemeinsames fachliches Verstandnis und damit eine konsensfa-
hige Definition des vielschichtigen Begriffes ,,Freiraum* fir die weitere Arbeit des AK
entwickelt werden musste. Die Definition sollte auch Uber den engeren Bedeutungs-
zusammenhang der Raum- und Umweltwissenschaften und damit Uiber die raumlichen
und geographischen sowie klimatologischen und &kologischen Bezlige hinaus sozial-
und politikwissenschaftliche Dimensionen umfassen (Freiraum als sozialer Begeg-
nungs- und Kommunikationsraum).

Im Allgemeinen, nicht raumplanungs- und umweltwissenschaftlichen Sprachgebrauch
wird der Begriff ,,Freiraum® Uiberwiegend als ,,mdglicher Handlungsraum“ oder , freies
Tatigkeitsfeld verstanden. Dieses Begriffsverstdandnis erscheint fiir das Bemiihen um
eine raum- und umweltwissenschaftliche Definition nicht ohne Relevanz, da bei den
Akteur/innen der raumlichen Politik und Planung einschlieflich beteiligter und betrof-
fener Kreise stets - bewusst oder unbewusst - dieser allgemeinere Bedeutungsgehalt
von ,,Freiraum® mitschwingen kann. So erscheint Freiraum vielfach ,in den Kopfen
- Uber die engere, noch zu definierende raum- und umweltwissenschaftliche Bedeu-
tung hinaus - als ein Raum, der ,,Spielrdume“ fiir weitere Entwicklungen eroffnet. Er
wird damit hdufig als der ,,noch nicht fir Siedlungsstrukturen beanspruchte Raum*
betrachtet - im Unterschied zum Siedlungsraum als ,,verbrauchtem Freiraum®. Mit ei-
ner fundierten raum- und umweltwissenschaftlichen Definition von ,,Freiraum* soll
deshalb gewahrleistet werden, dass Gebiete und Flachen dieser Raumkategorie nicht
unterschwellig als freie Verfligungsmasse bzw. Restraum fiir eine weitere Siedlungs-
entwicklung bzw. bauliche Nutzung angesehen werden kénnen, sondern aufgrund ih-
rer flir Mensch und Natur bedeutsamen Funktionen und Nutzungen einer Sicherung
und Entwicklung bediirfen sowie einen hohen Schutzwert einnehmen.

Im wissenschaftlichen Bereich belegen zahlreiche Schriften der letzten Jahrzehnte,
insbesondere auch der ARL, eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Frei-
raumschutz und -entwicklung (z. B. Appold 1988; BBR 2004; Domhardt et al. 2006;
Siedentop/Egermann 2009; Job/Mayer/Hafdlacher 2017). Im Kontext der Verabschie-
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dung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2002 wurde der Freiraumschutz zudem
mit einem starkeren Bezug auf das Nachhaltigkeitsziel des ,,Flachensparens® (30 ha-
Ziel) thematisiert (Adrian/Bock/Bunzel et al. 2018). In den letzten Jahren lag der Fo-
kus im Kontext der Klimawandelfolgen und diesbeziiglicher Anpassungsstrategien
haufiger auf den urbanen Freirdumen und der griinen bzw. griin-blauen Infrastruktur
(Hansen et al. 2018; Pauleit et al. 2018).

In bisherigen Definitionsansatzen wird haufig die Vielschichtigkeit und Unscharfe des Be-
griffs Freiraum herausgestellt. Dabei fdllt die Abgrenzung zu dem Begriff der Landschaft
nicht leicht. Auch wird haufiger die Multifunktionalitdt von Freirdumen hervorgehoben; je
nach fachlich-wissenschaftlichem Fokus variieren die Definitionsansdtze im Einzelnen.
Einen umfassenden Definitionsansatz enthalt das Handwdrterbuch der Stadt- und Raum-
entwicklung (Hartz 2018: 171 ff.), an dem sich die weiteren Uberlegungen orientieren.

3.1 Rechtliche Einordnung des Begriffs ,,Freiraum

Auch wenn der Begriff ,,Freiraum®in mehreren Gesetzen Verwendung findet, so gibt
es doch keine klare und einheitliche rechtliche Definition dieses Begriffs.

Raumordnungsgesetz

Im Raumordnungsgesetz wird der Freiraum bei der Auflistung der Grundsatze der
Raumordnung (§ 2 Abs. 2 ROG) zundchst im engen Zusammenhang mit dem Sied-
lungsraum angesprochen. So heifit es: ,,Die Siedlungstatigkeit ist raumlich zu konzen-
trieren, sie ist vorrangig auf vorhandene Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur
und auf Zentrale Orte auszurichten.” Unmittelbar danach wird zum Freiraum ausge-
fuhrt: ,,Der Freiraum ist durch tibergreifende Freiraum-, Siedlungs- und weitere Fach-
planungen zu schiitzen; es ist ein grof3rdaumig Ubergreifendes, 6kologisch wirksames
Freiraumverbundsystem zu schaffen. Die weitere Zerschneidung der freien Land-
schaft und von Waldflachen ist dabei so weit wie mdéglich zu vermeiden; die Flachen-
inanspruchnahme im Freiraum ist zu begrenzen“ (§2 Abs.2 Nr.2 ROG).*

Neben dem Begriff ,,Freiraumim Kontext der Grundsatze zur Gesamt- und Siedlungs-
entwicklung (§2 Abs. 2 Nr.2 ROG) wird im ROG auch die Bezeichnung ,,Freiflichen®
verwendet, und zwar im Zusammenhang mit zahlreichen weiteren Umweltbelangen,
die es als Grundsédtze der Raumordnung ebenso zu beriicksichtigen gilt: ,,Die erstmali-
ge Inanspruchnahme von Freiflachen fiir Siedlungs- und Verkehrszwecke ist zu verrin-
gern, insbesondere durch quantifizierte Vorgaben zur Verringerung der Flacheninan-
spruchnahme sowie durch die vorrangige Ausschépfung der Potenziale fir die
Wiedernutzbarmachung von Flachen, fir die Nachverdichtung und fiir andere Maf-
nahmen zur Innenentwicklung der Stddte und Gemeinden sowie zur Entwicklung vor-
handener Verkehrsflachen“ (§2 Abs.2 Nr.2 ROG).® Vergleichbare Vorschriften finden
sich in den Landesplanungsgesetzen der Lander, z. B. in Art.6 Abs. 2 Nr. 3 Bayerisches
Landesplanungsgesetz (BayLplG).

4 Ausfihrlicher zu Freiraumschutz und -entwicklung im Planungs- und Umweltrecht im Beitrag von
Grotefels/Wiemann in diesem Band.

5 Hervorhebungen durch die Verfasser/innen.

6 Hervorhebung durch die Verfasser/innen.
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Bei den Vorgaben des ROG zu den materiellen Inhalten von Raumordnungspldnen
(8§13 Abs.5 ROG) wird sodann von ,,der anzustrebenden Freiraumstruktur gespro-
chen (§13 Abs.5 Nr.2 ROG). Hierzu ,,kénnen gehdren

(@) grofdrdaumig iibergreifende Freirdume und Freiraumschutz,

(b) Nutzungen im Freiraum wie Standorte flir die vorsorgende Sicherung sowie
die geordnete Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Rohstoffen,

(c¢) Sanierung und Entwicklung von Raumfunktionen,

(d) Freirdume zur Gewdhrleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes;*
(ebenda).”

(e) Freirdume zur Gewdhrleistung eines natiirlichen Klimaschutzes, insbesonde-
re fiir Moorerhalt und Moorschutz

Bei dem hier verwendeten Begriff ,,Freiraumschutz*ist nicht gleich erkennbar, vor was
der Freiraum geschiitzt werden soll. Im Zusammenhang mit den zuvor zitierten Grund-
satzen der Raumordnung ist jedoch kaum ein Zweifel daran zu hegen, dass es hier um
Festlegungen in Raumordnungspldnen geht, mit denen der Freiraum als unbesiedelter
bzw. nicht fur Siedlungs- und Verkehrszwecke in Anspruch genommener Raum insbe-
sondere vor einer weiteren Siedlungsentwicklung geschiitzt werden soll.

Mit den Vorgaben des ROG wird insgesamt auch deutlich, dass der Freiraum verschie-
dene okologische und 6konomische Nutzungen und Funktionen umfasst, die es zu
schiitzen, zu sichern, zu sanieren und zu entwickeln gilt. Damit verfolgt die raumord-
nerische Freiraumsicherung und Freiraumentwicklung zwei Zielsetzungen:

(1) Freiraumist als unbesiedelter Raum vor allem aufgrund seiner 6kologischen Qua-
litdten und Funktionen vor einer extensiven, ausufernden Siedlungs- und Ver-
kehrsflachenentwicklung zu schiitzen.

(2) Die verschiedenen im Freiraum vorhandenen bzw. auf den Freiraum angewiese-
nen Nutzungen und Funktionen sind zu sichern, zu sanieren und zu entwickeln.

Auch wenn die Vorschriften im ROG eine begriffliche Unterscheidung zwischen Frei-
raumschutz (mit Fokus auf Skologische Freiraumfunktionen) und Freiraumsicherung
(mit Fokus auf 6konomische Freiraumnutzungen) andeuten, so ist aufgrund der kon-
kurrierenden Gesetzgebung im Bereich der Raumordnung keine bundesweit einheitli-
che Verwendung dieser beiden Begriffe zu erkennen. Insofern werden in dieser Publi-
kation die Begriffe Freiraumschutz und Freiraumsicherung synonym verwendet. Im
Unterschied zu diesen beiden Begriffen steht der Terminus ,,Freiraumentwicklung®,
welcher eine analysierte oder prognostizierte, vor allem aber auch eine planerisch in-
tendierte, kiinftige Entwicklung des Freiraums (zum Beispiel Entwicklung eines Frei-
raumverbundsystems gemafd §2 Abs. 2 ROG) bezeichnet.

7 Hervorhebungen durch die Verfasser/innen.
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Baugesetzbuch

Die im Baugesetzbuch (BauGB) enthaltenen Vorgaben fiir die kommunale Bauleitpla-
nung kommen ohne den Begriff ,,Freiraum“ aus. Eine wesentliche Kategorie im Kon-
text des Freiraums als unbesiedelter Raum im raumordnerischen Verstandnis bildet im
Bauplanungsrecht der sogenannte ,, Aufienbereich“ (& 35 BauGB), der grundsatzlich
von Bebauung freizuhalten und allenfalls fiir sogenannte privilegierte Vorhaben nutz-
bar ist. Weitere grundlegende bauplanungsrechtliche Abwdgungsbelange im Kontext
des Freiraumschutzes sind die sogenannte Bodenschutzklausel sowie der Grundsatz
der Innenentwicklung vor Aufienentwicklung (§ T1a Abs. 2 BauGB). Fiir den urbanen
Freiraum ist zudem der Abwdgungsbelang der ,,ausreichenden Versorgung mit Griin-
und Freiflachen® (& 1 Abs. 6 Nr. 14 BauGB) von Bedeutung.

Mogliche Festsetzungen von Bebauungspldanen betreffen neben den Griin- und Frei-
flichen (& 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) insbesondere auch die ,,Fldachen, die von der Bebau-
ung freizuhalten sind, und ihre Nutzung® (& 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) sowie ,,die von der
Bebauung freizuhaltenden Schutzflachen“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

Bundesnaturschutzgesetz

Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wird neben dem randlich verwendeten Be-
griff ,Naturraum® seit der Novellierung im Jahr 2009 (BNatSchG vom 29. Juli 2009,
BGBI. I S. 2542) die Bezeichnung ,,Freiraum“ bzw. ,,Freirdume“ ebenfalls verwendet,
allerdings mit einem deutlich unterschiedlichen Begriffsverstandnis:

In &1 Abs. 6 BNatSchG (i. d. F. v. 8. Dezember 2022, BGBI. | S. 2240) heifit es: ,,Grof3-
flachige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsraume sind vor weiterer Zerschnei-
dung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flachen sowie die
Bebauung unbebauter Fldchen im beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit
sie nicht als Griinflache oder als anderer Freiraum fir die Verwirklichung der Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege vorgesehen oder erforderlich sind, hat Vor-
rang vor der Inanspruchnahme von Freiflachen im Auflenbereich.“®

In dem nachfolgenden Absatz 6 werden die Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege fiir Freiraume umfassend adressiert:

,Freirdaume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschliefilich ihrer Bestand-
teile, wie Griinziige, Parkanlagen, Kleingartenanlagen und sonstige Griinflachen, Wél-
der, Waldrinder und andere Gehdlzstrukturen einschlieRlich Einzelbdume, Fluss- und
Bachlaufe mit ihren Uferzonen und Auenbereichen, stehende Gewasser und ihre Ufer-
zonen, gartenbau- und landwirtschaftlich genutzte Flachen, Flachen fiir natiirliche
Entwicklungsprozesse, Naturerfahrungsrdume sowie naturnahe Bereiche im Umfeld
von Verkehrsflachen und anderen Nutzungen einschliefdlich wegebegleitender Sdume,
sind zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichendem Mafe und hinreichender
Qualitédt vorhanden sind, neu zu schaffen oder zu entwickeln“ (§ 1 Abs. 6 BNatSchG).
Die Landschaftsplanung soll daher der Erhaltung und Entwicklung von Freirdumen im
besiedelten und unbesiedelten Bereich dienen (§ 9 Abs. 3Nr. 4 1it. g,§ 11 Abs. 6 Nr. 1
BNatSchG).

8 Hervorhebungen durch die Verfasser/innen.
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Im Hinblick auf das Begriffsverstandnis von ,,Freiraum“ ist an dieser Stelle zu konsta-
tieren, dass bei den Vorgaben des BNatSchG Freirdume nicht mit unbesiedelten Rau-
men gleichgesetzt sind, sondern unbebaute Freiflichen im Siedlungsbereich wie
auch unbesiedelte Freirdume im Auenbereich umfassen.

Im Ubrigen ist der Begriff des Freiraums nicht identisch mit dem der ,,Landschaft*.
Der Landschaftsbegriff bezieht sich gemafd Artikel 1 der Européischen Landschafts-
konvention (European Landscape Convention - ELC) aus dem Jahr 2000 auf ,ein
Gebiet, wie es von Menschen wahrgenommen wird und dessen Charakter das Ergeb-
nis der Wirkungen und Wechselwirkungen von natirlichen und/oder menschlichen
Faktoren ist“. Artikel 2 der ELC stellt klar, dass sich dies nicht nur auf Freirdume,
sondern auch auf besiedelte Flachen bezieht: ,natiirliche, landliche, stddtische und
stadtnahe Gebiete*.

3.2 Freiraumverstdndnis im Kontext der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie

Im Unterschied zu dem vorgenannten Freiraumverstandnis des Naturschutzrechts,
welches sich auf Freirdume aufRerhalb und innerhalb von Siedlungsrdumen bezieht,
wird im Kontext des mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie eingefiihrten Nach-
haltigkeitsziels ,,Flachensparen“ (Reduzierung der Flachenneuinanspruchnahme fir
Siedlungs- und Verkehrszwecke bis 2030 auf weniger als 30 ha pro Tag) der Begriff
»Freiraum“ als komplementdre Kategorie zum Siedlungsraum eingesetzt. So ist hier
die ,,Flachenneuinanspruchnahme fiir Siedlungs- und Verkehrszwecke“ zugleich als
»Freiraumverlust“ zu verstehen, den es mit dem Fldchensparziel zu reduzieren gilt
(Die Bundesregierung 2021: 270 ff.). Als sogenannte ,,Freiraumfldchen® werden hier
,Vegetationsfldchen (z. B. Ackerland, Weideland oder Waldfldchen) sowie Abbaufla-
chen und Wasserfldchen bezeichnet. Freiraumfldchen sind begrifflich abzugrenzen
von Freifldchen im Siedlungsbereich, wie beispielsweise Friedhofen, Gérten, Parks
oder Freizeitanlagen, die zwar weitestgehend unbebaut sind, aber prinzipiell zur Sied-
lungs- und Verkehrsflache zdhlen“ (Die Bundesregierung 2021: 273). Der Freiraum im
bisherigen Verstandnis der Nachhaltigkeitsstrategie setzt sich damit aus weitgehend
unversiegelten Fldchen aufierhalb des Siedlungsraums zusammen und schlief3t die
urbanen Freirdume, also Freiflachen im Siedlungsbereich, weitgehend aus. Dies ist
sicherlich auch den deutschlandweit begrenzt verfligbaren statistischen Daten zur
Fladchennutzung und insbesondere Flachen- bzw. Bodenversiegelung geschuldet.

In Anbetracht der siedlungsstrukturellen und freiraumbezogenen Entwicklungen der
letzten Jahrzehnte sowie den aktuellen Herausforderungen bezliglich Biodiversitédts-
und Klimakrise, Energie-, Mobilitdts- und Boden- bzw. Flachenwende soll diesem Be-
griffsverstandnis im Arbeitskreis nicht gefolgt werden. Vielmehr muss eine zukunfts-
orientierte, iberdrtlicheund értliche Freiraumplanungzur Sicherungund Entwicklung
von Freiraumfunktionen und Freiraumnutzungen flichendeckend angelegt und dabei
im Sinne eines Freiraumverbundsystems insbesondere auf eine stadtregionale Ver-
zahnung von regionalen und urbanen Freirdumen ausgerichtet sein.
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3.3 Ansatz des Arbeitskreises fiir eine Definition des Begriffs ,,Freiraum*

Freirdume Ubernehmen vielfdltige kologische, soziale und 6konomische Funktionen
und somit eine Schlisselrolle fiir eine nachhaltige und resiliente Raum- und Stadtent-
wicklung.

Der Begriff ,,Freiraum“ ist dennoch nicht eindeutig bzw. konsistent definiert. Es sind
Unterschiede und auch Widerspriiche im Planungsrecht sowie bei der Begriffsver-
wendung in der Politik und Planungspraxis zu konstatieren. Dementsprechend ist der
Begriff ,,Freiraum® jeweils im Kontext seiner Anwendung genauer zu spezifizieren.

Der AK Freiraumsicherung und -entwicklung der ARL empfiehlt deshalb, mit dem Be-
griff Freiraum sowohl die raumordnerische als auch die stadtregionale bzw. kommu-
nale Ebene zu adressieren. Diese ist gerahmt durch die grundlegenden Vorgaben des
ROG und der Landesplanungsgesetze bezliglich der mdglichen Festlegungen in Raum-
ordnungspldnen: Siedlungsstruktur - Freiraumstruktur - Infrastruktur. Insofern stel-
len diese zundchst auf eine eindeutige Festlegung und Abgrenzung auf der tUberortli-
chen Ebene ab. Dabei zeigt sich gerade in Stadtregionen und polyzentrischen
Ballungsrdumen, dass die Raumstrukturen eng verwoben sind. Zudem ist zur Forde-
rung ihrer Nachhaltigkeit und Resilienz der Multifunktionalitdt und der Mehrfachnut-
zung von Fldchen zukiinftig auch in der Raumordnung stédrker Rechnung zu tragen.

Aus kommunaler und damit bauleitplanerischer Perspektive wird gemaf den Vorschrif-
ten des BauGB von Freiflachen bzw. ,,Griin- und Freiflichen gesprochen, wenn diese
von Bebauung frei sind. Mit Blick auf die in der Planungspraxis gebrauchliche Begriffs-
verwendung und die neueren freiraumbezogenen Vorschriften des BNatSchG werden
diese unbebauten Griin- und Freiflachen auch als urbane Freirdume bezeichnet.

In Abgrenzung zu anderen Definitionen des ,,Freiraums® (vgl. Job et al. 2017) entstand
hieraus ein eigener Definitionsansatz fiir den ARL-AK Freiraumsicherung und -entwick-
lung, der als Grundlage fiir die weitere Bearbeitung der Thematik Verwendung fand:

»Freiraum“wird aus der iiberdrtlichen, raumordnerischen Perspektive im Sinne
der planungsrechtlichen Vorgaben als weitgehend unversiegelter, nicht explizit
fiir Siedlungs- und Verkehrszwecke vorgesehener, sondern fiir spezifische Frei-
raumfunktionen bzw. -nutzungen zu sichernder und zu entwickelnder Raum de-
finiert.

Aus ortlicher Perspektive werden Griin- und Freiflichen innerhalb des Sied-
lungsraums auch als urbane Freirdume bezeichnet. Freirdume kénnen durch
ihre Funktionen und Nutzungen unterschiedlich geprégt sein. Sie erfiillen stets
vielfdltige, sich hdufig raumlich liberlagernde 6kologische, 6konomische und
soziale Funktionen, die es mit den Instrumenten der rdumlichen Planung 6rtlich
und iiberértlich zu schiitzen und zu entwickeln gilt.

Hierbei muss auch auf eine enge Abstimmung und Koordinierung der verschiedenen
Ebenen geachtet werden, da die Planungsebenen vielfaltig ineinandergreifen und die
jeweiligen Instrumente bzw. Vorgaben eng miteinander verzahnt sind.
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In der tiberdrtlichen, raumordnerischen Betrachtung zeigen Freirdume in funktio-
naler Hinsicht eine grofie Bandbreite:

> von nicht oder extensiv genutzten, naturnahen, unzerschnittenen Rdumen mit
sehr hohen &kologischen Qualitdten bis hin zum

> stark durch Infrastruktur und wirtschaftliche Anlagen/ Tatigkeiten geprégten, in-
tensiv genutzten, naturfernen, zerschnittenen Raumen mit geringen &kologischen
Qualitaten.

In der ortlichen, bauleitplanerischen Betrachtung ist die Bandbreite hinsichtlich
der funktionalen Bedeutung der urbanen Freirdume ebenfalls sehr hoch:

> von naturnahen Griin- und Freifldichen mit keiner oder nur sehr geringer Versiege-
lung (Wege) wie Parks, Auenbereiche entlang von Wasserfldchen etc. mit extensi-
ver (Erholungs-)Nutzung und hohen 6kologischen Qualitdten bis hin zu

> stark oder komplett versiegelten Freiflachen mit intensiver (Freizeit-)Nutzung als
stadtischer Aufenthalts- und Begegnungsraum mit sehr geringen &kologischen
Qualitaten.

Freiraume im Uberdrtlichen und ortlichen Kontext tibernehmen eine Vielzahl sich oft-
mals Uiberlagernder Funktionen, wobei Qualitdt / Wertigkeit und Ausstattung das Po-
tenzial bestimmen, in welcher Form und in welchem Mafle Freirdume spezifische
Funktionen wahrnehmen und erfiillen kénnen.

4 Zur Struktur des Forschungsberichtes

Die Struktur des Berichtes spiegelt die oben angesprochene fachliche Breite und
Vielfalt der mit einer Freiraumwende verbundenen Themen wider. Da es sich um ei-
nen inter- und transdisziplindren Arbeitskreis handelt, sind einige Beitrdge auf den
Kernbereich des raumplanerischen Freiraumschutzes bzw. der Freiraumentwicklung
bezogen, wéhrend andere indirekt auf den planerischen Freiraumschutz ausgerichtet
sind und andere Planungsaufgaben bzw. Politikfelder thematisieren.

Nach dem Einflihrungsbeitrag folgt eine rechtliche Einordnung der Thematik, bei der
Susan Grotefels und Arno Wiemann, Zentralinstitut fiir Raumplanung an der Universi-
tit Minster, einen Uberblick zu ,,Freiraumschutz und -entwicklung im Planungs- und
Umweltrecht, insbesondere im Verfassungsrecht, im Raumordnungs-, Stadtebau- und
Naturschutzrecht, geben. Es werden die Stdrken und Schwéchen des Rechtsrahmens
vorgestellt und Vorschldge zur Schdrfung der Instrumente entwickelt.

Fabian Dosch vom BBSR stellt, daran ankniipfend, in seinem Gastbeitrag ,,Freiraum-
verlust und Freiraumschutz aus regionaler und stddtischer Perspektive“ die aktuelle
Situation der Umwandlung von Freirdumen in Siedlungs- und Verkehrsflachen in
Deutschland und die sich hieraus ergebenden Herausforderungen fiir eine zukiinftige
Freiraumsicherung und -entwicklung dar.
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In einem weiteren spezifischen Gastbeitrag stellen Klaus Einig und Brigitte Zaspel-Heis-
ters vom BBSR eine Auswertung der zeichnerischen Festlegungen in Regionalpldnen
vor, die den Schutz des Freiraumes zum Thema haben. Empirische Grundlage der bun-
desweiten Untersuchung bildet der Raumordnungsplan-Monitor (ROPLAMO) des
BBSR, der alle in Kraft befindlichen Regionalpldne und ihre Anderungen erfasst. Die
mit Methoden der Geostatistik analysierte Praxis der regionalen Freiraumsicherung
zeigt hinsichtlich der zeichnerischen Festlegungen erhebliche Unterschiede zwischen
den Landern und Planungsregionen auf. Die hierflir mafigeblichen landes- und regi-
onsspezifischen Ursachen und Zusammenhdnge kénnen bei dieser bundesweiten Be-
trachtung nicht ndher ergriindet und dargestellt werden.

In einem ersten Themenblock , Freiraumstrategien neu ausrichten: Integrative
Betrachtung sowie stdrkere Ausrichtung auf Multifunktionalitdt und Mehrfach-
nutzungen“ werden in zwei Beitrdgen die Freiraumsicherung und -entwicklung als
aktuelle Aufgaben zur Forderung einer nachhaltigen Raum- und Stadtentwicklung be-
handelt.

Im Beitrag von Jakob Hippauff und Walter Kufeld wird zunéchst Freiraum in seinen
unterschiedlichen Funktionen und Nutzungen beleuchtet. Anschliefiend wird der Fra-
ge nachgegangen: Wie werden Freirdume durch landesweite Raumordnungsplane
aktuell gesichert und entwickelt? Der sich daraus ergebende Handlungsbedarf wird
aufgezeigt und Modifikationsmoglichkeiten der raumordnerischen Freiraumsicherung
und -entwicklung diskutiert; dabei werden instrumentelle und strategische Ansatze
eines starker vorsorge- und umsetzungsorientierten Freiraumschutzes exemplarisch
ausgefihrt.

In einem weiteren Beitrag ,,Urbane Freirdume sichern und entwickeln: eine Schlissel-
aufgabe fiir zukunftsfahige Stadte“ untersucht Andrea Hartz, wie Freiraumsicherung
und -entwicklung eine nachhaltige und resiliente Stadtentwicklung beférdern kénnen.
Nach einer Typologie der urbanen Freirdume wird schrittweise dargelegt, wie Frei-
raumfunktionen und -qualitdten stadtweit identifiziert, die Freiraumversorgung in
den Quartieren erfasst und ,,im Rahmen gesamtstddtischer Freiraumentwicklungs-
konzepte in strategische Ansdtze zur Qualifizierung urbaner Freirdume® umgesetzt
werden kdénnen.

Im zweiten Themenblock zu der ,Wirksamkeit von Prozessen der Freiraumsiche-
rung und -entwicklung® werden in drei Beitrdgen verschiedene Aspekte zur Rolle
von Planungsprozessen naher untersucht.

So wird im Beitrag von Ulrich Dilger ,,Freiraumschutz durch héhere Bebauungsdichten
in Gewerbegebieten - Ansadtze in der Region Stuttgart“anhand von mehreren Beispie-
len aus der Wachstumsregion Stuttgart aufgearbeitet, welche Chancen und Potenzia-
le einer Nachverdichtung bestehender Gewerbegebiete sich bieten, aber auch welche
Herausforderungen und Hemmnisse hierbei zu bewdltigen sind.

Claus Peinemann zeigt in seinem Beitrag besonders die Dialog- und Kommunikations-
prozesse auf regionaler Ebene auf, um die regionale Bedeutung von Freirdumen bes-
ser zu verankern. Dabei geht es darum, Freirdume nicht nur als Schutzgut mit vielfalti-
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gen Funktionen zu sichern, sondern Landschaft in ihrer Gesamtheit zur Basis zu
machen, um regionale Entwicklung nachhaltig zu fokussieren. Der Beitrag verweist auf
das Zusammenspiel von Regionalplanung und Regionalentwicklung in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar, wodurch eine gegenseitige Anschlussféhigkeit hergestellt werden
soll, um zum Beispiel die hier im Fokus stehende regionale Freiraumkompetenz hin-
sichtlich zukiinftiger Herausforderungen weiterentwickeln zu kdnnen.

Durch eine vergleichende Untersuchung der aktuellen Anwendung von Planungs-
instrumenten und entsprechenden Planungsprozessen in sechs Stadtregionen bzw.
Planungsregionen werden von Hans-Jérg Domhardt ,,Erfolgsfaktoren und Hemmnis-
se einer regionalen Freiraumsicherung und -entwicklung” herausgearbeitet. Durch
Fachgesprache/Interviews anhand eines im Arbeitskreis abgestimmten Gesprachsleit-
fadens mit den zustandigen Planungsfachleuten wird die Wirksamkeit regionalplaneri-
scher Strategien zur Freiraumsicherung und -entwicklung in den jeweiligen Regionen
herausgearbeitet. Hieraus werden anschliefiend verallgemeinerungsfahige Erkennt-
nisse und Vorschldge zur Verbesserung des Freiraumschutzes auf regionaler Ebene
abgeleitet.

Im dritten Themenblock liegt der Fokus auf ,,Planungsinstrumenten und -ebenen
fiir die Freiraumsicherung und -entwicklung®.

So stellt Michael Bongartz in seinem Beitrag ,,Freiraumsicherung als Aufgabe der Regi-
onalplanung - Von den Anfangen der Regionalplanung zum Regionalplan Ruhr nach
einer kurzen Aufarbeitung der Historie der Regionalplanung im Ruhrgebiet dar, wie die
Regionalplanung urspriinglich aus dem Erfordernis einer wirksamen Freiraumsiche-
rungsstrategie entstanden ist und sich iber die Jahre zu einer querschnittsorientierten
Aufgabenstellung entwickelt hat. Hierbei hat sie sich als verldssliches Instrumentarium
gerade auch der Freiraumsicherung bewdhrt. Am Beispiel des jlingst beschlossenen
Regionalplanes Ruhr wird die regionale Freiraumsicherung dargestellt.

Im Beitrag von Dietrich Kraetzschmer ,,Aktuelle Ansdtze zur Verbesserung der Steue-
rungsfahigkeit freiraumbezogener Festlegungen am Beispiel der Region Braunschweig
wird ein Uberblick tiber die im Regionalen Raumordnungsprogramm des Regionalver-
bands Grofiraum Braunschweig derzeitig verfolgten Ansdtze der Freiraumsicherung
gegeben. Dabej steht die Darstellung der mit dem multifunktionalen Planelement ,Vor-
ranggebiet Freiraumfunktionen verfolgten Konzeption im Fokus; zudem werden die
fachlichen Vorarbeiten und die erfolgte informelle Beteiligung der Kommunen sowie
weitere freiraumbezogene Handlungsfelder mitbetrachtet. Es erfolgt eine Bewertung
der multifunktionalen Festlegung ,Vorranggebiet Freiraumfunktionen® fir die Steue-
rung der Siedlungsentwicklung unter Integration der Klimaschutzbelange.

Christian Jacoby und Christoph Binder gehen in dem Beitrag ,,Freiraumsicherung als
Gegenstand der Umweltpriifung in der Raumplanung - das neue Schutzgut Fldche als
Impuls fuir einen multifunktional begriindeten Freiraumschutz® auf das in Verfahren
der Raumordnungs- und Bauleitplanung integrierte Instrument der Umweltpriifung
naher ein. Sie zeigen auf, dass mit der gesetzlichen Hinzunahme des Schutzgutes Fla-
che in den Schutzgiiterkanon der Umweltpriifung Chancen wie auch Herausforderun-
gen fur den raumordnerischen und stadtplanerischen Freiraumschutz verbunden
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sind. Eine Analyse der aktuellen Praxis der Umweltpriifung fiir Regional- und Bauleit-
pldne zeigt im Hinblick auf die Bearbeitung des Schutzgutes Fldche erhebliches Ver-
besserungspotenzial auf. Verbindliche planerische Festlegungen zur Freiraumsiche-
rung und -entwicklung werden als Umweltqualitdtsziele und -standards fir die
Umweltpriifung mehr als bisher benétigt.

In einem abschliefienden Beitrag unter dem Titel ,,Was soll sich andern?« werden die
wesentlichen Erkenntnisse der verschiedenen Themenbeitrdge zusammengefasst und
hieraus Vorschldge in Form von Thesen entwickelt, wie der Wechsel in der zukiinftigen
Freiraumsicherung und -entwicklung gestaltet werden kann. Mit der Formulierung
dieser Thesen - die als Postulate normativen Charakter entfalten - soll eine planungs-
politische Diskussion angestofien werden, die eine grundlegende Anpassung, Weiter-
entwicklung und Erganzung raumplanerischer Instrumente sowie Prozesse und Ver-
fahren nahelegen.
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Kurzfassung

Freiraum ist im besiedelten wie unbesiedelten Raum eine endliche Ressource. Sie zu
schiitzen und qualitativ zu entwickeln ist eine wichtige Aufgabe, da Freiraum durch
den Menschen stetig in Anspruch genommen wird. Inwieweit diese Aufgabe auch
durch das Planungs- und Umweltrecht wahrgenommen werden kann, wird im vorlie-
genden Beitrag erdrtert. Dazu werden der bestehende Rechtsrahmen zum Thema
Freiraum mit seinen Stdrken und Schwdchen skizziert und anschlieend Ansdtze zur
planungsrechtlichen Stdrkung des Freiraums vorgestellt.

Schliisselworter
Freiraum - Planungs- und Umweltrecht - Freirauminanspruchnahme - Freiraum-
schutz- Freiraumentwicklungskonzepte
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Open space protection and development in planning and environmental law

Abstract

Open space in both populated and unpopulated areas is a finite resource. Protecting
and qualitatively developing it is an important task, as open space is constantly being
used by people. This article will examine in more detail, whether this task can also be
addressed by planning and environmental law. Therefore, the existing legal framework
on the topic of open space is outlined with its strengths and weaknesses, followed by
a presentation of approaches to strengthening open space under planning law.

Keywords
Open space - Planning and environmental law - Use of open space - Protection of
open space - Open space development concepts

1 Einfiihrung

Freiraum im besiedelten und unbesiedelten Raum ist in Anbetracht einer unvermin-
dert fortschreitenden Flacheninanspruchnahme' und zahlreicher neuer Anspriiche an
den Freiraum zu einem umkampften Gut geworden.? Damit stellen Freiraumschutz
und Freiraumentwicklung auch eine dringliche Aufgabe der Raumplanung dar. Inwie-
weit das Planungs- und Umweltrecht dieser Aufgabe gerecht wird, soll im Folgenden
erortert werden. Dazu wird zundchst der bestehende Rechtsrahmen zum Thema Frei-
raum - angefangen bei den verfassungsrechtlichen Vorgaben {iber das Raumord-
nungsrecht, das Bauplanungsrecht und zuletzt das Naturschutzrecht - skizziert. Im
Anschluss daran werden Ansdtze zur planungsrechtlichen Starkung des Freiraums
vorgestellt.

Den folgenden Ausfiihrungen wird - mangels eines einheitlichen Begriffsverstandnis-
ses® - das Freiraumverstandnis des jeweiligen Gesetzes zugrunde gelegt. Im Raumord-
nungsrecht wird Freiraum dahingehend verstanden, dass nicht nur die Erdoberflache,
die in einem naturnahen Zustand oder deren Nutzung mit ihren 6kologischen Grund-
funktionen Uberwiegend vertréglich ist, gemeint ist.* Es werden auch die Flachen er-
fasst,auf denen Nutzungen, dieim Auf3enbereich gemaf § 35 Baugesetzbuch (BauGB)
privilegiert sind, stattfinden.® Im Baurecht wird der Begriff gar nicht verwendet. Der
Begriff des Aufienbereichs im Sinne des § 35 Baugesetzbuch (BauGB) hat allerdings

1 2022 wurden pro Tag 52 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflachen ausgewiesen: vgl. https://www.
bmuv.de/themen/nachhaltigkeit-digitalisierung/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/flaechen-
verbrauch-worum-geht-es (zuletzt abgerufen: 29.8.2024). Von dem angegebenen Wert ist die Inan-
spruchnahme von Freifldchen im besiedelten Raum nicht erfasst. Der Verlust dieser Flachen wird
statistisch nicht ermittelt.

2 Dieses Problem adressierten schon Appold 1989: 178; Schefer 1989: 271.

3 Siehe ausflhrlich zum Begriffsverstandnis im Raumordnungsrecht, Baurecht und Naturschutzrecht
den Beitrag von Domhardt/Grotefels/Hartz/Jacoby/Kufeld in diesem Band.

4 So Ritter 2005: 316.

5 Spannowsky in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, ROG, Stand Marz 2018, M & 13 Rn. 163; Grotefels in:
Kment, ROG, & 13 Rn. 128.
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deutliche Uberschneidungen mit dem raumordnungsrechtlichen Freiraumbegriff. Zu-
dem kennt das Bauplanungsrecht einen Freiflichenschutz im Innenbereich. Im Natur-
schutzrecht findet sich der Begriff Freiraum im Zusammenhang mit dem Naturschutz
im unbesiedelten, siedlungsnahen und besiedelten Raum.

2 Rechtsrahmen
2.1 Verfassungsrechtliche Vorgaben

Artikel 20a Grundgesetz (GG) verpflichtet den Staat, die natiirlichen Lebensgrund-
lagen des Menschen und der Tiere zu schiitzen. Es handelt sich um eine Staatszielbe-
stimmung und nicht um ein Grundrecht.® Die natiirlichen Lebensgrundlagen werden
zum verfassungsrechtlichen Schutzgut erklart, sodass eine Beeintrdchtigung nur un-
ter Beachtung des VerhaltnismaRigkeitsprinzips gestattet ist.

Zu den nattirlichen Lebensgrundlagen gehort in der Regel auch der Freiraum.” Dies
zeigt sich bereits an land- und forstwirtschaftlichen Fldchen, die als Freiraum bezeich-
net werden kdnnen. Diese Flachen dienen unter anderem der Nahrungsmittel- und
Holzproduktion, der Produktion von Biomasse fiir Energie- und Treibstofferzeugung,
aber auch der Erholungsfunktion und bilden damit einen Teil der natiirlichen Lebens-
grundlagen des Menschen. Zudem enthalt der Freiraum das zu den natlrlichen Le-
bensgrundlagen gehdrende Umweltmedium Boden®in seiner natiirlichen Form. Daher
ist auch der Freiraum als Teil der natiirlichen Lebensgrundlagen gemaf Art. 20a GG zu
schiitzen.? Der verfassungsrechtlich geschiitzte Freiraum kommt mithin dem Begriffs-
verstandnis im Sinne des Naturschutzrechts nahe, da Freiraum geschiitzt ist, der den
natiirlichen Lebensgrundlagen des Menschen dient. Dies kann nicht nur der Freiraum
im unbesiedelten Raum, so wie der Freiraum nach dem Raumordnungsgesetz (ROG)
verstanden wird, sondern auch der im unbesiedelten, siedlungsnahen und besiedelten
Raum sein.

Jede Beeintrdchtigung des Freiraums durch den Staat muss aufgrund dessen verfas-
sungsrechtlichen Schutzes verhaltnisméafiig sein. Bei der Prifung der Erforderlichkeit
einer Baumafinahme im Freiraum, der im AuRenbereich liegt, spielen zum Beispiel die
Mglichkeiten der Innenentwicklung im Siedlungsraum eine Rolle.

Darlber hinaus gewahrleistet Art. 20a GG ein Mindestmaf} an Freiraumschutz.”® Die-
ses Minimum darf nicht unterschritten werden. Es ldsst sich allerdings nicht genau in

6 Zuletzt BVerfG, Beschluss v. 24.3.2021 - 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BVR 96/20, 1 BVR 288/20, juris
Rn. 112; aufgrund dieser Entscheidung spricht von einer ,Versubjektivierung“ des Art. 20a GG FaB3-
bender 2021: 2085 (2088).

7 Franz2001: 445 (445 f).

8 Murswiek in: Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 20a Rn. 30; Calliess in: Diirig/Herzog/Scholz, GG, Stand:
98, EL Mdrz 2022, Art. 20a Rn. 39.

9 Franz: 2001: 445 (445 £.); dhnlich Herrmann 2019: 103, die die Ressource ,,Fldche“ als Schutzgut des
Art. 20a GG herleitet.

10 Franz, 2001: 445 (446); so auch Herrmann 2019: 103, bzgl. des Schutzguts ,,Flache*; allgemein zum
Integritdtsmafistab des Art. 20a GG Murswiek in: Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 20a Rn. 41 ff.
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einer Groflenangabe beziffern. Die Unterschreitung misste das Untermafiverbot ver-
letzen." Davon kann derzeit nicht gesprochen werden.? Auch eine lokale oder
regionale Unterschreitung des Freiraumminimums erscheint denkbar, kann aber
letztendlich nicht festgestellt werden, da auch auf dieser Ebene ein tauglicher Be-
urteilungsmafistab fehlt.

Vor dem Hintergrund des Klima-Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts kann zu-
dem der Netto-Null-Freiraumverbrauch' als langfristiges Ziel des Art. 20a GG gelten.
Schlieflich wird der Freiraum durch Zersiedelung und Versiegelung immer weiter in
Anspruch genommen. Die Folgen des Flachenverbrauchs im unbesiedelten Bereich
sind unter anderem Verlust, Zerschneidung und Verinselung von Lebensrdumen fiir
Pflanzen und Tiere." Zersiedelung fiihrt auch zu einer sinkenden Siedlungsdichte und
steigendem Aufwand pro Einwohner zum Erhalt der Infrastruktur.”® Ebenso werden
durch die Versiegelung natiirliche Bodenfunktionen zerstdrt und Flachen fiir Land- und
Forstwirtschaft, Trinkwassergewinnung, Frischluftentstehung, urbane Freirdume etc.
vernichtet.”® Diese Auswirkungen des Freiraumverbrauchs zeigen, dass der Freiraum-
schutz wichtig fir den Erhalt der natirlichen Lebensgrundlagen ist und daher unter
Art. 20a GG fallt. So wie die Klimaneutralitdt als Schutzgehalt des Art. 20a GG hergelei-
tet wurde,” trifft dies auch auf das Ziel des Netto-Null-Freiraumverbrauchs zu. Da
Freiraum eine endliche Ressource und fiir den Menschen in seinen unterschiedlichen
Funktionen essenziell ist, ist das Ziel des Netto-Null-Freiraumverbrauchs langfristig un-
umgdnglich. Eine Konkretisierung des Freiraumschutzauftrages - in Anlehnung an die
Konkretisierung des Klimaschutzgebotes durch das Ziel, dass der Anstieg der globalen
Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C und moglichst auf 1,5 °C gegentiber
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist (§ 1 Abs. 3 KSG)® - erscheint verfas-
sungsrechtlich nicht geboten. Der gesetzgeberische Spielraum ist weiter als beim Kili-
maschutzgebot, da es keine breite wissenschaftliche Grundlage wie beim CO,-Ausstof3
gibt, die besagt, ab welchem prozentualen Anteil von Freiraum am Gesamtraum welche
Konsequenzen eintreten. Eine Dringlichkeit zum Handeln ist nicht in vergleichbarem
Mafde dargetan. Hinzu kommt, dass die Unumkehrbarkeit hinsichtlich des Freiraumver-
brauchs weitaus geringer ist. Versiegelte Fldche kann entsiegelt werden. Ob die Boden-
funktion ohne irreparable Schdden wiederhergestellt werden kann, ist zumindest frag-
lich. Der Freiraum an sich kann jedoch durch Rickbau und Entsiegelung wieder
entstehen und Freiraumfunktionen kénnen wiederbelebt werden.

11 Calliess in: Diirig/Herzog/Scholz, GG, Stand: 98. EL Mdrz 2022, Art. 20a Rn. 221.
12 Franz 2001: 445 (446).

13 Der Begriff wird in Abgrenzung zum gangigen Begriff ,,Netto-Null-Flachenverbrauch“ verwendet,
der sich nur auf die Flachenneuinanspruchnahme fiir Siedlungs- und Verkehrszwecke auRerhalb der
bestehenden Siedlungsbereiche bezieht. Freiraum meint hier den besiedelten und unbesiedelten
Bereich.

14 Sachverstandigenrat fiir Umweltfragen 2016: 249 ff.
15 Sachverstandigenrat fiir Umweltfragen 2016: 249 ff.
16 Sachverstdndigenrat fir Umweltfragen 2016: 249 ff.
17 BVerfG, Beschluss v. 24.3.2021 - 1 BVR 2656/18, 1 BVR 78/20, 1 BVR 96/20, 1 BVR 288/20, juris Rn. 198.

18 BVerfG, Beschluss v. 24.3.2021 - 1 BVR 2656/18, 1 BVR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BVR 288/20, juris Rn.
208; §1 Ab 3 KSG folgt Art. 2 Ab 1 a) des Ubereinkommens von Paris.
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Neben Art. 20a GG verpflichtet auch Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG zum Freiraumschutz. So wird
der Schutz des menschlichen Lebens und der menschlichen Gesundheit durch den
Klimawandel bedroht. Diesen Folgen des Klimawandels kann durch Klimaanpassungs-
mafnahmen entgegengewirkt werden. Zu den zum Schutz des menschlichen Lebens
und der Gesundheit denkbaren Klimaanpassungsmaftnahmen geh&ren nach der Aus-
sage des Bundesverfassungsgerichts auch die Reduzierung der Inanspruchnahme von
Freiflachen fiir Siedlung und Infrastruktur.””

Neben den Vorgaben des Grundgesetzes finden sich auch in den Landesverfassungen
Umweltschutzklauseln, zumeist als Staatszielbestimmungen formuliert, die unter-
schiedlich weitgehend ausgestaltet sind, aber alle auch den Freiraumschutz beinhal-
ten.?

2.2 Raumordnungsrecht

Auf einfachgesetzlicher Ebene dient unter anderem das Raumordnungsrecht der Frei-
raumsicherung?' und -entwicklung. Das Raumordnungsrecht kann durch seinen tiber-
ortlichen und fachibergreifenden Ansatz vor allem die Freiraumsicherung und -ent-
wicklung koordinieren und steuern.

2.2.1 Freiraumbezogene Festlegungen in der Raumordnung

Freiraumsicherung und -entwicklung erfolgen in Raumordnungspldnen durch Festle-
gungen in Gestalt von Zielen und Grundsdtzen der Raumordnung. Grundsdtze der
Raumordnung sind Aussagen zu Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums, die
durch Gesetz oder als Festlegungen in Raumordnungspldnen aufgestellt werden und
in nachfolgenden Abwdgungs- oder Ermessensentscheidungen zu beriicksichtigen
sind (vgl. § 3Abs. TNr. 3,§4 Abs. 1, 2. Hs. ROG). Demgegentiber sind Ziele der Raum-
ordnung verbindliche und abschlieftend abgewogene Festlegungen in Raumordnungs-
pldnen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums, die in nachfolgenden
Abwdgungs- oder Ermessensentscheidungen zu beachten sind (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 2,
§ 4 Abs. 1, 2. Hs. ROG) und nicht weggewogen werden kdnnen, sodass sie aufgrund
der stédrkeren Bindungswirkung das wirksamere Mittel zum Freiraumschutz sind. Die
strikte Bindungswirkung fiir nachfolgende Planungen kann nur im Falle von im Raum-
ordnungsplan festgelegten Ausnahmen oder beim Vorliegen der Voraussetzungen ei-
ner Zielabweichung umgangen werden (vgl. § 6 Abs. 1, 2 ROG). Sie fiihrt dazu, dass
gemdfR § 1 Abs. 4 BauGB auch die Bauleitplanung den Zielen der Raumordnung anzu-
passen ist. Da die gemeindliche Bauleitplanung oftmals flir die Freirauminanspruch-
nahme verantwortlich ist, ermdglicht dies eine effektive Steuerung und Begrenzung
der Freirauminanspruchnahme.?

19 BVerfG, Beschlussv. 24.3.2021 - 1 BVR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 288/20, juris Rn. 164.
20 Dazuim Uberblick Schulze-Fielitz in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 20a Rn. 20 ff.
21 Freiraumsicherung und Freiraumschutz werden als Synonyme verwendet.

22 Schink in: Rehbinder/Schink, Grundziige des Umweltrechts, 2018, Kap. 6 Rn. 272 ff.
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Freiraumbezogene bundesgesetzliche Grundsitze

Obwohl Zielfestlegungen den Freiraum wirksamer schiitzen und entwickeln, kénnen
auch Grundsdtze der Raumordnung dieser Aufgabe dienen. Zundchst enthalt §2 Abs. 2
ROG eine nicht abschlieBende Aufzdhlung tiber mogliche Grundsatze in Raumord-
nungsplanen. Die Aufnahme der aufgelisteten Grundsédtze in einen Raumordnungs-
plan ist nicht verpflichtend, sie sind allerdings in nachfolgenden Abwagungs- und Er-
messensentscheidungen zu bertiicksichtigen. Einige der Grundsdtze adressieren
konkret den Freiraumschutz. So lautet § 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 5, 6, 7 ROG n.F.23:

,Der Freiraum ist durch Ubergreifende Freiraum-, Siedlungs- und weite-
re Fachplanungen zu schiitzen; es ist ein grofirdumig Ubergreifendes,
Okologisch wirksames Freiraumverbundsystem zu schaffen. Die Brach-
flachenentwicklung soll gegentiber neuer Flacheninanspruchnahme
nach Mdglichkeit vorgezogen werden. Die weitere Zerschneidung der
freien Landschaft sowie von Wald- und Moorfldchen ist dabei so weit
wie moglich zu vermeiden.

Die in dem Grundsatz angesprochene {ibergreifende Freiraumplanung, wobei Frei-
raum im Sinne des Raumordnungsrechts gemeint ist, kann durch die Landschaftspla-
nung nach §§ 8 ff. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und die Raumordnungspla-
nung erfolgen. Die Landschaftsplanung trifft naturschutzbezogene Festlegungen, die
dem Freiraumschutz dienen kénnen® und die gemdf} & 7 Abs. 4 ROG Eingang in raum-
ordnerische Festlegungen finden sollen. Ubergreifende Freiraumplanung auf
Raumordnungsebene gelingt lberwiegend durch Gebietsfestlegungen gemafl § 7
Abs.3 ROG.”

Als Siedlungsplanung, die dem Freiraumschutz dient, kommt sowohl die Raumord-
nungsplanung als auch die Bauleitplanung® in Betracht. Die Raumordnungsplanung
tragt auch in Form der Siedlungsplanung zum Freiraumschutz bei. Werden Siedlungs-
erweiterungsfldchen so festgelegt, dass sie fiir die kommunale Bauleitplanung gemaf}
§ 1 Abs. 4 BauGB verbindlich sind, werden zugleich der Freiraum geschiitzt und Frei-
raumkorridore entwickelt.”” Mit weiteren Fachplanungen zum Freiraumschutz spricht
§2 Abs.2 Nr. 2 S. 5 ROG z. B. wasserrechtliche Schutzgebietsausweisungen gemafy
§§ 51, 74, 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) an.?® Zudem enthdlt §2 Abs. 2 Nr. 2S. 5
ROG die Aufforderung, ein Freiraumverbundsystem zu schaffen. Dabei wird dhnlich
dem Natura 2000-System der Vernetzungsgedanke fiir den Freiraumschutz genutzt.”
Der im Zuge der ROG-Novelle 2023 neu eingefligte § 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 6 ROG lenkt den
Fokus auf die Brachflachenentwicklung, die gegeniiber der Fldchenneuinanspruch-

23 Es handelt sich um die Fassung des ROG giiltig ab 28.09.2023, gedndert durch die ROG-Novelle vom
22.3.2023, BGBI. I Nr. 88.

24 Siehe dazu Kapitel 2.4.2.

25 Kimper in: Kment, ROG, § 2 Rn. 51.

26 Dazu siehe Kapitel 2.3.

27 Runkel in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, ROG, Stand April 2019, M § 2 Rn. 116.
28 Kimper in: Kment, ROG, § 2 Rn. 51.

29 Runkel in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, ROG, Stand April 2019, M § 2 Rn. 118.
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nahme vorrangig gepriift werden soll. § 2 Abs. 2 Nr. 2 S.7 ROG fordert schliefilich, die
weitere Zerschneidung der freien Landschaft sowie von Wald- und Moorfldchen zu
vermeiden. Insgesamt ist dieser Grundsatz in Verbindung mit dem Grundsatz in § 2
Abs. 2 Nr. 6 S. 3 ROG, wonach die erstmalige Inanspr uchnahme von Freifldchen fiir
Siedlungs- und Verkehrszwecke durch quantifizierte Vorgaben zu verringern ist, An-
kntpfungspunkt fir die Diskussion um Flachensparziele und deren konkrete Umset-
zung und Ausgestaltung.**§ 2 Abs. 2Nr.2S. 5,6, 7 ROG spricht verschiedene Moglich-
keiten des Freiraumschutzes an. Da es sich aber lediglich um Grundsdtze der
Raumordnung handelt, ist ihre Bindungswirkung geringer als bei einem Ziel der Raum-
ordnung.

Ferner dienen auch andere Grundsatze dem Freiraumschutz, obwohl sie nicht den
Begriff Freiraum explizit verwenden. Der Schutz von Freiraumfunktionen und deren
nachhaltige Sicherung und Entwicklung werden beispielsweise in § 2 Abs. 2 Nr. 5, 6
ROG durch den Schutz von Flachen der Kulturlandschaft, zum Umweltschutz oder zur
Klimaanpassung angesprochen. Uber den Schutz und die Entwicklung des Freiraums
geht §2 Abs. 2 Nr. 6 S. 1 ROG hinaus, indem der Raum - und damit auch der Freiraum
- hinsichtlich seiner Bedeutung fiir die Funktionsfahigkeit der Boden, des Wasser-
haushalts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas, soweit erforderlich, méglich
und angemessen, wiederherzustellen ist.

Freiraumbezogene landesgesetzliche Grundsitze

Neben dem Raumordnungsgesetz sprechen zum Teil auch die Landesplanungsgesetze
den Freiraumschutz im Rahmen von Grundsdtzen der Raumordnung an. So fihrt
Art. 6 Abs. 2 Nr. 3 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) aus, dass der Frei-
raum erhalten werden soll. Dazu soll, ahnlich wie es § 2 Abs. 2 Nr.2 S. 5 ROG vorsieht,
ein grofiraumig Ubergreifendes, 6kologisch wirksames Freiraumverbundsystem ge-
schaffen werden. Auch & 4 Nr. 13 Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt (LEntwG
LSA) spricht den Freiraumschutz direkt an. Demnach soll die Freirauminanspruchnah-
me auf das notwendige Maf’ beschrankt werden und die Nutzung mit besonderer Um-
sicht erfolgen. Des Weiteren sehen § 4 Nr. 1 a) LEntwG LSA und § 2 Nr. 3 des Nieder-
sdchsischen Raumordnungsgesetzes (NROG) vor, dass die Siedlungs- und Frei-
raumstruktur so entwickelt werden soll, dass die Eigenart des Landes, seiner Teilrdu-
me, Stadte und Dorfer erhalten wird.

Freiraumbezogene Festlegungen in Raumordnungsplanen

Neben gesetzlichen Grundsdtzen k&nnen auch konkrete planerische Grundsdtze so-
wie Ziele in Raumordnungspldnen festgelegt werden.?' Daher ist neben den gesetzli-
chen Regelungen auch ein Blick auf Festlegungsbeispiele in Raumordnungspldnen zu
werfen. So enthdlt der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NW) fol-
gendes Ziel (vgl. 7.1-2):

,,Die Regionalplanung hat den Freiraum insbesondere durch Festlegung
von Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen, Waldbereichen und
Oberfldchengewadssern zu sichern. Sie hat den Freiraum durch Festle-

30 Kimperin: Kment, ROG, & 2 Rn. 51 f.; Spannowsky in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, §2 Rn.75.
31 Kidmper in: Kment, ROG, & 2 Rn. 32.
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gung spezifischer Freiraumfunktionen und -nutzungen zu ordnen und
zu entwickeln und Vorsorge fiir einzelne Nutzungen und Funktionen im
Freiraum zu treffen.“

Ferner wird im LEP NRW folgender Grundsatz formuliert (vgl. 7.1-3):

,,Die Zerschneidung bisher unzerschnittener verkehrsarmer Freirdume
soll vermieden werden. Insbesondere bisher unzerschnittene verkehrs-
arme Rdume, die eine Flachengréfie von mindestens 50 km? haben, sol-
len nicht durch eine linienhafte Verkehrsinfrastruktur zerschnitten wer-
den.“

Der Regionalplan Miinsterland enthdlt unter anderem folgende Festlegung zum Frei-
raumschutz. So lautet Ziel IV.1-4:

,,Die in der Erlduterungskarte V-3 dargestellten Rdume sind Freiraum-
bereiche, die aufgrund ihrer multifunktionalen Bedeutung fiir den Frei-
raumschutz vor Inanspruchnahme oder Beeintrachtigung besonders zu
schiitzen sind. Funktionswidrige Nutzungen sind nur nach den Maf3ga-
ben der Ziele IV.4-2 und IV.5-2 ausnahmsweise moglich.”

Die Beispiele zeigen unter anderem, dass durch Gebietsfestlegungen (Vorbehaltsge-
biete, Vorranggebiete etc.) im Sinne des & 7 Abs. 3 ROG eine Steuerung der unter-
schiedlichen Freiraumnutzungen vorgenommen werden kann. Der Freiraum wird
nicht nur gesichert, sondern die verschiedenen Nutzungsanspriiche an den Freiraum
werden damit zugeordnet.

2.2.2 Inhaltliche Anforderungen an freiraumbezogene Festlegungen

Freiraumbezogene Festlegungen in Raumordnungspldnen unterliegen gewissen in-
haltlichen Anforderungen. Sie sind zum Beispiel gemaf} § 13 Abs. 1Ta ROG n.F. an Vor-
gaben eines Bundesraumordnungsplans anzupassen. Zudem muss bei freiraumbezo-
genen Festlegungen in Regionalpldnen bedacht werden, dass die Regionalpldne gemaf
§ 13 Abs. 2'S. 1 ROG aus dem jeweiligen landesweiten Raumordnungsplan entwickelt
werden missen.

Festlegungen zur Freiraumstruktur gemaf § 13 Abs. 5 Nr. 2 ROG

Freiraumbezogene Festlegungen werden in Raumordnungspldnen nach Maf3gabe des
§ 13 Abs. 5 Nr. 2 ROG getroffen. Die Norm regt dazu an, Festlegungen {ber grof3rdu-
mig Ubergreifende Freirdume und Freiraumschutz vorzunehmen. Dabei muss beach-
tet werden, dass der Freiraumschutz im Sinne des § 13 Abs. 5 Nr. 2 @) ROG von der
naturschutzrechtlichen Fachplanung abzugrenzen ist, da diese nicht Aufgabe der
Raumordnung ist.* Es diirfen keine naturschutzfachlichen Festlegungen im Wege der
Regionalplanung erfolgen, sondern nur Festlegungen, die auch spezifisch raumord-

32 Grotefels in: Kment, ROG, § 13 Rn. 133.
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nungsrechtliche Schutzzwecke verfolgen.® Eine typische Festlegung zum Freiraum-
schutz ist ein regionaler Griinzug. Wird ein solcher festgelegt, gilt es, die Belange der
Gemeinden zu berticksichtigen. Eine Gemeinde darf schliefilich nicht durch einen regi-
onalen Griinzug in ihrer nach Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG geschlitzten Planungshoheit - ein-
fachgesetzlich konkretisiert in § 2 Abs. 1 BauGB34 - verletzt werden. Dies diirfte aller-
dings selten der Fall sein, da sogar die Ausweisung eines regionalen Griinzugs, der 85
Prozent des Freiraums einer Gemeinde beansprucht, als verhdltnismafiig angesehen
wurde.?* Im konkreten Fall wurde zur Rechtfertigung unter anderem auf die Ubrigen
nicht vom regionalen Griinzug beanspruchten Fldchen und die Mdglichkeit eines
Zielabweichungsverfahrens hingewiesen.* Regionale Griinziige zeichnen sich durch
ihre Multifunktionalitdt aus.?” Sie verfolgen unterschiedliche Schutzzwecke und erwei-
sen sich oft dann als niitzlich, wenn ansonsten mehrere Gebiete zur Sicherung speziel-
ler Freiraumfunktionen ,ibereinander gestapelt“ werden missten.*® Daher sind sie in
der Regel auch nicht auf Flachen von &kologischer Wertigkeit begrenzt.*® Sie kénnen
auch zur siedlungsstrukturell veranlassten Freiraumsicherung in Entwicklungsachsen
eingesetzt werden, wenn dies durch blofie Griinzésuren nicht mehr erreicht werden
kann.*

Freiraumbezogene Festlegungen sollen indes nicht nur den Schutz des Freiraums,
sondern auch die Koordination der Nutzungen im Freiraum beachten. Dies wird ins-
besondere durch § 13 Abs. 5 Nr. 2 lit. b) ROG fiir Nutzungen im Freiraum wie Stand-
orte fur die vorsorgende Sicherung sowie die geordnete Aufsuchung und Gewinnung
von standortgebundenen Rohstoffen herausgestellt. Diese Koordinierungsaufgabe
wird zudem dahingehend erweitert, dass auch die Freiraumentwicklung und -sanie-
rung umgesetzt werden soll (Nr. 2 lit. ¢)). Ferner sollen Freirdume zur Gewahrleis-
tung des vorbeugenden Hochwasserschutzes erhalten werden (Nr. 2 lit. d). Durch
die ROG-Novelle 2023 wird angeregt, Freirdume zur Gewdhrleistung eines natlir-
lichen Klimaschutzes, insbesondere fiir Moorerhalt und Moorschutz, festzulegen
(Nr. 2 lit.e)). Darliber hinaus kdnnen weitere Festlegungen zur Freiraumstruktur ge-
troffen werden, da der Katalog des § 13 Abs. 5 Nr. 2 ROG nicht abschliefend ist.

33 BVerwG, Urteil v. 30.1.2003 - 4 CN 14.01, juris Rn. 27.

34 BVerwG, Urteil v. 11.2.1993 - 4 C 25.91 -, juris Rn. 14; Wickel in: Ehlers/Fehling/Piinder, Be VerwR II,
2020, § 40 Rn. 11; Erbguth/Schubert, Offentliches Baurecht, 2015, § 2 Rn. 18.

35 VerfGH NRW, Urteil v. 25.6.2002 - 42/00, juris Rn. 35 ff.; vgl. auch BVerwG, Urteil v. 9.11.2023 - 4 CN
2.22, UPR 2024, 215 ff.

36 VerfGH NRW, Urteil v. 25.6.2002 - 42/00, juris Rn. 76.

37 VGH BW, Urteil v. 7.12.2009 - 3 S 1528/07, juris Rn. 34.

38 VGH BW, Urteil v. 7.12.2009 - 3 S 1528/07, juris Rn. 40, 44.
39 VGH BW, Urteil v. 712.2009 - 3 S 1528/07, juris Rn. 37 f.
40 VGH BW, Urteil v. 7.12.2009 - 3 S 1528/07, juris Rn. 38.
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Anforderungen an Ziele und Grundsédtze zum Freiraumschutz

Zunéchst gelten flr freiraumbezogene Festlegungen die allgemeinen Anforderungen
des Raumordnungsrechts, sodass die Festlegungen das Ergebnis einer vorherigen Ab-
widgung gemaf & 7 Abs. 2 ROG sein missen. Freiraumbezogene Inhalte kdnnen durch
Ziele und Grundsatze umgesetzt werden. Die Verwendung eines Grundsatzes der
Raumordnung kann unzureichend sein, da dieser lediglich eine Berlicksichtigungs-
pflicht entfaltet. Einen ebensolchen Grundsatz stellt die Festlegung ,,Z 31“ im Landes-
entwicklungsplan Rheinland-Pfalz (LEP RLP) dar:

,,Die quantitative Flacheninanspruchnahme ist bis zum Jahr 2015 lan-
desweit zu reduzieren sowie die notwendige Fldcheninanspruchnahme
liber ein Fldchenmanagement qualitativ zu verbessern und zu optimie-
ren. Dabei ist der Innenentwicklung ein Vorrang vor der Aulenentwick-
lung einzurdumen. Die regionalen Planungsgemeinschaften und die
Gebietskdrperschaften leisten hierzu einen - an den regional unter-
schiedlichen Ausgangsbedingungen orientierten - Beitrag.“"

Diese Aussage hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zutreffend nicht als
Ziel der Raumordnung eingeordnet. Es handelt sich nur um einen Grundsatz der
Raumordnung, da die Festlegung den Vorrang der Innenentwicklung vor der Aufen-
entwicklung nicht ausreichend bestimmt.*> Zudem ist die Aussage nicht abschliefRend
abgewogen, weil den regionalen Planungsgemeinschaften und den Gebietskorper-
schaften eine Moglichkeit zur Konkretisierung eingerdumt wird.* Es ist lediglich ein
Grundsatz der Raumordnung, der in der Abwdgung der Bauleitplanung zu berticksich-
tigen ist und damit nur eine eingeschrédnkte Steuerungswirkung innehat. Ein effektiver
Freiraumschutz gelingt indes auf landes- und regionalplanerischer Ebene nur durch
Zielfestlegungen.** Daher ist haufig die Darstellung von zielformigen Gebietsfestle-
gungen in Raumordnungspldnen sachgerechter.” Dabei kann es sich insbesondere um
Vorranggebiete im Sinne des § 7 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 ROG oder Eignungsgebiete gemaft § 7
Abs. 3 S. 2 Nr. 3 ROG a.F.*® handeln, nicht jedoch um Vorbehaltsgebiete gemaf} & 7
Abs. 3 S. 2 Nr. 2 ROG, da diese lediglich Grundsdtze der Raumordnung darstellen.”
Diese Gebietsfestlegungen sind ein Instrument zur Steuerung der Freiraumstruktur.*®
Sie sichern die Freiraumentwicklung im Interesse des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, der Grundwasser- und Rohstoffsicherung, der Land- und Forstwirt-

41 Zitiert nach OVG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 23.1.2013 - 8 C 10946/12, juris Rn. 23.
42 OVG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 23.1.2013 - 8 C 10946/12, juris Rn. 23.

43 OVG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 23.1.2013 - 8 C 10946/12, juris Rn. 23.

44 Schink 2016: 166 (167).

45 Schink 2016: 166 (167).

46 §7 Ab3 2 Nr.3 ROG wurde durch die ROG-Novelle vom 3.3.2023 gestrichen. Eignungsgebiete
koén nen wegen der nicht abschlieenden Aufzdhlungin § 7 Ab 3 ROG aber weiterhin ausgewiesen
werden.

47 BVerwG, Urteil v. 16.4.2015 - 4 CN 6.14, juris Rn. 6; Grotefels in: Kment, ROG, & 7 Rn. 61; Runkel in:
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, §3 Rn.67; Haselmann: 2014: 529 (530); a.A. Goppel in: Span-
nowsky/Runkel/Goppel, ROG, & 7 Rn. 79.

48 Spannowsky 2005: 201.
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schaft, der Freizeit und Erholung sowie des Klimaschutzes.” Damit handelt es sich
bisher eher um ,,monofunktionale Gebietskategorien“im Gegensatz zu ,,multifunktio-
nalen Planelementen® wie regionalen Griinzligen, Siedlungs- und Griinzasuren und
Landschaftsparks.*® Bei der Verwendung der Gebietsfestlegungen steht im Ubrigen
weniger die Freiraumsicherung als vielmehr die Zuordnung verschiedener Nutzungen
im Freiraum im Vordergrund.®’

Werden Gebietsfestlegungen auf regionalplanerischer Ebene getroffen, gilt es, die
Ziele des jeweiligen Landesentwicklungsplans zu beachten und seine Grundsdtze zu
berlicksichtigen. Eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Thiiringen zeigt,
was bei der Umsetzung von Zielfestlegungen zu beachten ist. Es entschied, dass die
Vorgabe in einem Landesentwicklungsplan, Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zur lang-
fristigen Rohstoffsicherung auszuweisen, nicht ausreichend dadurch umgesetzt wor-
den sei, dass nur Vorranggebiete zur Rohstoffsicherung, die die Rohstoffsicherung
und -gewinnung fiir 15 Jahre gewdhrleisteten, festgelegt wurden.*> Auch die zusdtz-
liche Ausweisung von Vorranggebieten zur Freiraumsicherung dnderte daran nichts.
Zwar kdnne dem Freiraum gemaf} § 13 Abs. 5 Nr. 2 lit. b) ROG neben der Sicherung der
schutzgutorientierten Funktionen als Lebensrdaume fiir Flora und Fauna, als Erho-
lungsraum und sonstiger Schutzraum fir Naturgiter gleichzeitig die Funktion der
langfristigen Rohstoffsicherung zugewiesen sein.®® Zur langfristigen Rohstoffsiche-
rung, die explizit durch Vorrang- und Vorbehaltsgebiete erfolgen sollte, eigneten sich
Vorranggebiete zur Freiraumsicherung allerdings nicht.**

Die genannten inhaltlichen Anforderungen an freiraumbezogene Festlegungen wer-
den durch die Landesplanungsgesetze teilweise noch konkretisiert. § 11 Abs. 3 Nr. 7
Landesplanungsgesetz Baden-Wiirttemberg (LplG BW) gibt dem Plangeber einige
freiraumbezogene Festlegungen vor. Demnach sollen im Regionalplan regionale Griin-
ziige und Griinzdsuren sowie Gebiete fiir besondere Nutzungen im Freiraum, vor al-
lem flir Naturschutz und Landschaftspflege, Bodenerhaltung, Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft und Waldfunktionen sowie Erholung festgelegt werden. Es zeigt sich an der
Auflistung, dass der Gesetzgeber regionale Griinzlige - im Verhaltnis zu den Griinzasu-
ren - flr grofRere ,regionale” Bereiche konzipiert hat und dass regionale Griinziige -
im Unterschied zu den Vorranggebieten fiir besondere Nutzungen (Naturschutz- und
Landschaftspflege, Bodenerhaltung, Landwirtschaft etc.) - nicht auf den Schutz be-
stimmter Funktionen beschrankt sind.>® Zudem verdeutlicht diese Aufzahlung unter-
schiedlicher inhaltlicher Festlegungen einmal mehr, dass Freiraum ein Oberbegriff ist
und verschiedene Funktionen erfillt. Freiraum im Sinne des Raumordnungsrechts ist
nicht gleichzusetzen mit ausschliefilich unbesiedelter land- und forstwirtschaftlicher

49 Spannowsky in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, ROG, Stand M&rz 2018, M & 13 Rn. 167.
50 Spannowsky in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, ROG, Stand Mdrz 2018, M & 13 Rn. 167.

51 Albrecht/Leibenath, ZUR 2008, 518 (525); siehe auch den Beitrag von Kufeld/Hiippauff in diesem
Band.

52 OVG Thiringen, Urteil v. 13.12.2017 - 1 N 624/13, juris Rn. 78.
53 OVG Thiringen, Urteil v. 13.12.2017 - 1 N 624/13, juris Rn. 79.
54 OVG Thiringen, Urteil v. 13.12.2017 - 1 N 624/13, juris Rn. 79.
55 VGH BW, Urteil v. 7.12.2009 - 3 S 1528/07, juris Rn. 34.
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oder naturbelassener Flache, sondern umfasst auch Nutzungen im Freiraum, die Be-
bauung beinhalten kdnnen. Dass dem Freiraum sowohl eine Schutz- als auch eine
Nutzungsdimension inhdrent ist, betonen auch § 8 Abs. 2 Nr. 2, 9 Abs. 1 Nr. 2 LEntwG
LSA. So wird von schutzbezogenen (Natur und Landschaft, Hochwasserschutz) und
nutzungsbezogenen Festlegungen (Wassergewinnung, Rohstoffgewinnung, Land-
wirtschaft, Tourismus und Erholung) zur Freiraumstruktur gesprochen, die in den
Landesentwicklungsplan bzw. in die Regionalen Entwicklungsplane aufgenommen
werden sollen und gegebenenfalls auch (zukiinftige) fachplanerische Festlegungen
beeinflussen kdnnen.

Verhiltnis zum fachplanerischen Freiraumschutz

Auflerdem ist von Bedeutung, dass raumordnungsrechtlicher Freiraumschutz von ei-
nem fachplanerischen Freiraumschutz abzugrenzen ist.*® Die Sicherung des Freiraums
zum Beispiel durch die Festlegung von Landschaftsschutz-, Naturschutz- oder Was-
serschutzgebieten erfolgt durch die Fachplanung und ist nicht Aufgabe der Raumord-
nung. Allerdings kann sich der raumordnungsrechtliche Freiraumschutz den fachpla-
nerischen Festlegungen anpassen, ohne dass es sich nur um eine nachrichtliche
Ubernahme handelt, sodass eine Fliche sowohl durch die Fachplanung als auch durch
die Raumordnung gesichert ist.*” Ein Vorhaben kdnnte daher sowohl aufgrund eines
Verstofies gegen eine Schutzgebietsausweisung als auch wegen eines VerstoRes ge-
gen eine Zielfestlegung, die liber & 35 Abs. 3 S. 2 BauGB Wirkung entfaltet, unzuldssig
sein.”® Neben einer solchen weiteren Absicherung fachplanerischer Festlegungen
kann die Raumordnung die Aussagen der Fachplanung mit anderen Festlegungen ab-
stimmen.*® Die freiraumbezogenen Festlegungen eines Raumordnungsplans kdnnen
zwar ihrerseits einen Fldchenschutz bewirken. Die Festlegungen diirfen aber inhaltlich
nicht ihre Grundlage in fachplanerischen Vorschriften finden.®® Zudem darf von einem
verbindlichen fachplanerischen Freiraumschutz nicht durch raumordnerische Festle-
gungen abgewichen werden.®’ So ist es beispielsweise der ,,Regionalplanung [...] ver-
wehrt, im Gewande Uberdrtlicher Gesamtplanung auf der Grundlage des Naturschutz-
rechtszuldssigerweise getroffene verbindliche fachliche Regelungen, wie sie Natur- und
Landschaftsschutzverordnungen enthalten, durch eigene (gleichlautende oder ab-
weichende) Zielfestlegungen zu tiberlagern oder zu ersetzen.“?

2.3 Bauplanungsrecht

Neben dem Raumordnungsrecht ist ferner das Bauplanungsrecht im Kontext des Frei-
raumschutzes zu nennen. Zwar wird der Begriff ,,Freiraum* nicht explizit im Bauge-
setzbuch genannt und der Freiraumschutz ist nicht origindres Ziel des Bauplanungs-

56 Spannowsky 2005: 201 (204).
57 Spannowsky 2005: 201 (204).
58 Spannowsky 2005: 201 (204).
59 BVerwG, Urteil v. 30.1.2003 - 4 CN 14.01, juris Rn. 26.
60 Spannowsky 2005: 201 (204).
61 Spannowsky 2005: 201 (204).
62 BVerwG, Urteil v. 30.1.2003 - 4 CN 14.01, juris Rn. 27.
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rechts bzw. weniger selbstverstédndlich als die Regelung der Bebauung.* Dennoch ist
die Bauleitplanung der beste Hebel zur Reduzierung der Freiraumverluste innerhalb
und auerhalb der bestehenden Siedlungsraume.®* Neue Siedlungsflachen missen
schlielich bauplanungsrechtlich zuldssig sein. Die bauplanungsrechtliche Zuldssigkeit
stellt eine der wichtigsten rechtlichen Voraussetzungen fiir die bauliche Inanspruch-
nahme von Freiraum dar. Aufgrund des ortlichen Charakters des Bauplanungsrechts
enthdlt es vor allem Regelungen, die den Schutz von Freiflachen im besiedelten Raum,
oftmals auch als (urbaner) Freiraum bezeichnet,®® betreffen. Das Bauplanungsrecht
dient aber auch der Freiraumsicherung im siedlungsnahen und unbesiedelten Raum.

2.3.1 Freiraumbezogene Festlegungen in der Bauleitplanung

Auf der Ebene der Bauleitplanung kann Freiraumschutz durch entsprechende Darstel-
lungen in Fldchennutzungspldnen und Festsetzungen in Bebauungsplanen umgesetzt
werden. Insbesondere & 5 Abs. 2 Nr. 5, 7, 9, 10 BauGB enthalten freiraumbezogene
Darstellungen fiir den Flachennutzungsplan, wobei der Katalog des & 5 Abs. 2 BauGB
nicht abschlief}end ist. Die mdéglichen Festsetzungen in Bebauungspldnen sind hinge-
genin § 9 BauGB abschlieRend aufgezdhlt. Freiraumbezogene Festsetzungen sind ins-
besondere in § 9 Abs. 1 Nr. 10, 15, 18, 20, 24, 25 BauGB zu finden. Demnach k&nnen
unter anderem Griinflachen, Freiflachen, Wald sowie landwirtschaftliche Flachen fest-
gesetzt werden. § 9 BauGB bietet so ein breites Spektrum an Regelungen zum Schutz
und zur Entwicklung von Freirdumen und der griinen Infrastruktur.® Eine Entwicklung
und Aufwertung der Freirdume im Sinne einer griinen Infrastruktur gelingt neben
Griinflichenfestsetzungen gemafd § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB auch durch Pflanzbindun-
gen gemafd § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB.®” Weitere Festsetzungen in Bebauungsplanen, die
einen Freiraumbezug haben, sind Regelungen zum Maf der baulichen Nutzung sowie
zur Uiberbaubaren Grundstiicksflache.®® So fiihrt z. B. eine geringe Grundflachenzahl
zu einer geringeren Versiegelung, aber moglicherweise zu einem gréfieren Baugebiet.
Eine hohere Anzahl zuldssiger Vollgeschosse wiederum kann zu einer geringeren Fla-
cheninanspruchnahme fiihren. Es gibt zahlreiche weitere bauleitplanerische Festset-
zungen, die eine Auswirkung auf die Flacheninanspruchnahme haben und so einen
Freiraumbezug aufweisen. Freiraumschutz ist dabei aber oft nur eine mittelbare Folge
und nicht origindres Ziel, sodass eine weitere Darstellung an dieser Stelle nicht erfol-
gen soll.®

63 Kilpmann in: Schlacke, Wohnraumvorsorge und Freiraumschutz: 93 (95).
64 Schink in: Rehbinder/Schink, Grundziige des Umweltrechts, 2018, Kap. 6 Rn. 278.

65 Vgl. § 1 Abs. 6 BNatSchG zum Begriff des Freiraums im Naturschutzrecht; Mitschang 2022: 742
(745); Albrecht 2020: 12 (13).

66 Albrecht 2023: 273 (277).

67 Ausflhrlich Vornholt 2023: 705 (705 ff.).
68 Herrmann 2019: 138 ff.

69 Weiterfiihrend Herrmann 2019: 130 ff.
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2.3.2 Inhaltliche Anforderungen an bauleitplanerische Festlegungen

Die Gemeinde hat bei den Festsetzungen bzw. Darstellungen die jeweiligen rechtli-
chen Anforderungen einzuhalten. So missen die Planfestlegungen das Ergebnis einer
gerechten Abwdgung gemdft § 1 Abs. 7 BauGB sein und sich auch an die Ziele der
Raumordnung gemafd § 1 Abs. 4 BauGB anpassen. Ein Bauleitplan, der der Anpas-
sungspflicht des § 1 Abs. 4 BauGB nicht entspricht, ist nichtig.”° Dementsprechend
erdffnet die Wirkung dieser Norm eine effektive Steuerung der Freirauminanspruch-
nahme durch raumordnerische Ziele. Dariliber hinaus darf Freiraumschutz nicht zu
einer reinen Negativ-/Verhinderungsplanung werden, die gegen & 1 Abs. 3 BauGB ver-
stofit.”! Eine Planung ist als unzuldssige Negativplanung einzuordnen, wenn die Pla-
nung nicht dem planerischen Willen der Gemeinde entspricht, sondern nur vorge-
schoben ist, um eine andere Nutzung zu verhindern.”? Das ist aber nicht schon dann
der Fall, wenn ihr Hauptzweck in der Verhinderung bestimmter stadtebaulich relevan-
ter Nutzungen besteht.”®

Im Rahmen der Abwdgung ist im Hinblick auf den Freiraumschutz bedeutsam, dass
seit dem Baulandmobilisierungsgesetz gemafd § 1 Abs. 6 Nr. 14 BauGB die ausreichen-
de Versorgung mit Griin- und Freiflachen bei der Aufstellung von Bauleitpldanen zu
berlicksichtigen ist. Die zentrale Regelung flir die Reduzierung des Freiflichenver-
brauchs und den Freiraumschutz in der Abwdgung ist jedoch & 1a Abs. 2 BauGB. Die
Norm enthdlt in § Ta Abs. 2 S. 1 BauGB die Vorgabe, dass mit Grund und Boden spar-
sam und schonend umgegangen werden soll (Bodenschutzklausel). Dabei sollen zur
Verringerung der zusatzlichen Inanspruchnahme von Fldchen fiir bauliche Nutzungen
die Mdglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbar-
machung von Flachen, Nachverdichtung und andere Mafinahmen zur Innenentwick-
lung genutzt sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maf begrenzt werden.
§ TaAbs. 2 S. 2 BauGB bestimmt darliber hinaus, dass landwirtschaftlich, als Wald und
fur Wohnzwecke genutzte Fladchen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden
sollen (Umwidmungssperrklausel). Die Umwidmungssperrklausel unterstreicht die
Ziele der Bodenschutzklausel und betont deutlicher, dass tberdimensionierte Fla-
chenumwandlungen nicht zuldssig sind. Flankiert wird die Umwidmungssperrklausel
durch & Ta Abs. 2 S. 4 BauGB. Demnach soll die Notwendigkeit der Umwandlung land-
wirtschaftlich oder als Wald genutzter Fldchen begriindet werden. Dazu sollen Ermitt-
lungen zu den Méglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen
insbesondere Brachflichen, Gebiudeleerstand, Baullicken und andere Nachverdich-
tungsmoglichkeiten zdhlen kénnen. Auf diese Weise werden der planenden Gemeinde
die alternativen Fldchen zur Realisierung der Planung offenbar. Das kann dazu fiihren,
dass die Gemeinde von der urspriinglichen Planung absieht und stattdessen die ermit-
telten Alternativflaichen verwendet, da sie die Notwendigkeit der Umwandlung nicht
ausreichend begriinden kann. Die Bodenschutz- und die Umwidmungssperrklausel

70 Battis in: Battis/Krautzberger/Lohr, BauGB, & 1 Rn. 42.

71 Kiilpmann 2022: 81 (82); allgemein zur Negativplanung BVerwG, Beschluss v. 18.12.1990- 4 NB
8.90, juris Rn. 12; Beschluss v. 27.1.1999 - 4 B 129.98, juris Rn. 9.

72 BVerwG, Beschluss v. 18.12.1990- 4 NB 8.90, juris Rn. 12.
73 BVerwG, Beschluss v. 18.12.1990- 4 NB 8.90, juris Rn. 12.
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sind in der planerischen Abwdgung gemafd § Ta Abs. 2 S. 3 BauGB allerdings nur als
Belange unter vielen zu berticksichtigen. Um streng zu beachtende Regelungen han-
delt es sich gerade nicht. Ein Versiegelungsverbot oder ein Gebot der bodenschonen-
den Ausgestaltung des Baugebiets gibt es nicht.”* Dennoch ist § 1a Abs. 2 BauGB eine
gesteigerte Begriindungspflicht fiir die Inanspruchnahme von Freiraum zu entneh-
men.” Dies trifft wegen des § 1a Abs. 2 S. 4 BauGB zumindest auf die Umwandlung von
Landwirtschafts- und Waldfldchen zu.”® Ansonsten gilt, dass ein Zuriickstellen der in
§ TaAbs. 2S. 1 und 2 BauGB genannten Belange einer Rechtfertigung bedarf, die dem
Gewicht dieser vom Gesetzgeber herausgehobenen Belange Rechnung tragt.”” Inwie-
fern die Bodenschutzklausel als Abwagungsdirektive qualifiziert werden kann, ist nicht
ganz eindeutig,”® jedenfalls fiir die Umwidmungssperrklausel dirfte dies zutreffen.”
Welche konkreten Auswirkungen die Regelungen des § 1a Abs. 2 BauGB haben k&n-
nen, zeigt eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. Demnach ist
die Ausweisung eines vollig iberdimensionierten Wohngebiets, das nach dem bisheri-
gen Bevolkerungswachstum in der Gemeinde erst in 30 Jahren vollstandig bebaut ist,
aufgrund eines Verstofies gegen § Ta Abs. 2 S. 1 BauGB abwagungsfehlerhaft.®® Dardi-
ber hinaus wurde in einem konkreten Fall die Zerschneidung eines Waldgebiets durch
mehrere Baupldtze als Verstof? gegen die Umwidmungssperrklausel angesehen.®!

Das Anliegen des § Ta Abs. 2 S. 1 BauGB, die Innenentwicklung der Aufienentwicklung
moglichst vorzuziehen, wird durch § 1 Abs. 5 S. 3 BauGB unterstrichen. Demnach soll
die stadtebauliche Entwicklung vorrangig durch Ma3nahmen der Innenentwicklung
erfolgen. Die Strategie der Innenentwicklung kann durch ein stadtebauliches Entwick-
lungskonzept gemafd § 176a BauGB umgesetzt werden. Bei der Erstellung eines sol-
chen Konzepts kann die vorherige Anlegung eines Baulandkatasters gemafy & 200
Abs. 3 BauGB hilfreich sein. Es kann ferner fiir die Begriindung nach & 1a Abs. 2 S. 4
BauGB genutzt werden.?®

74 Wagner in: Ernst/Zinkahn/Bielnberg/Krautzberger, BauGB, Stand: 120. EL Februar 2016, § 1a Rn. 54;
Schink 2016: 166 (169).

75 Schink, UPR 2016, 166 (169).
76 Schrédter/Gellermann in: Schrédter, BauGB, § 1aRn. 31.

77 BVerwG, Beschluss v. 12.6.2008 - 4 BN 8.08, juris Rn. 4; Battis in: Battis/Krautzberger/Lohr, BauGB,
&1aRn.5.

78 Ablehnend Schrédter/Gellermann in: Schrédter, BauGB, & 1a Rn. 31; zustimmend
Wagner, in: Ernst//Zinkahn/Bielnberg/Krautzberger , BauGB, Stand: 150. EL Mai 2023, & 1TaRn. 52 f.;
offenlassend Schink 2016: 166 (168 f.).

79 Schrédter/Gellermann in: Schrodter, BauGB, § Ta Rn. 31; Battis in: Battis/Krautzberger/Léhr, BauGB,
& 1aRn. 9; Kloepfer, Umweltrecht, & 11 Rn. 146; a.A. Kment in: Jarass/Kment, BauGB, &1a Rn.4.

80 BayVGH, Urteil v. 7.8.2012- 1 N 11.1728, juris Rn. 19.
81 Nds. OVG, Urteil vom 26.5.1997 - 1 L 6175/95, juris Rn. 10.
82 Schink in: Rehbinder/Schink, Grundziige des Umweltrechts, 2018, Kap. 6 Rn. 285.
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2.3.3 Bebauungsplan der Innenentwicklung

Ein wichtiges Instrument der Bauleitplanung fiir die Innenentwicklung ist die Regelung
des & 13a BauGB, die sich bei den Gemeinden grofier Beliebtheit erfreut.®* Nach § 13a
Abs. 1'S. 1 BauGB kann ein Bebauungsplan fiir die Wiedernutzbarmachung von Fla-
chen, die Nachverdichtung oder andere Ma3nahmen der Innenentwicklung im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt werden. Bei aller Euphorie hinsichtlich der Innen-
entwicklung als Mittel zum Freiraumschutz darf nicht auRer Acht gelassen werden,
dass auch Innenentwicklung Freirdume zerstoren kann. Erkennt man namlich auch
Freiflichen im Innenbereich als Freiraum an, so vernichtet die Innenentwicklung
gleichzeitig Freiraum.®* Dies gilt insbesondere fiir Plane mit einer Grundfldche von
weniger als 20.000 m?, die nach § 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB auch von der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung befreit sind (vgl. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). In
diesem Falle findet § Ta Abs. 3 S. 6 BauGB Anwendung, sodass AusgleichsmafRnahmen,
die die Freirauminanspruchnahme kompensieren kénnten, nicht erforderlich sind.®
Ein beschleunigtes Verfahren gemafd § 13a Abs. 2 Nr. 1i.V.m. § 13 Abs. 3 S. 1 BauGB
hat zudem zur Folge, dass von einer Umweltpriifung abgesehen werden kann. Es be-
steht die Gefahr, dass die Potenziale innerstadtischer Brach- und Freiflichen nicht
ermittelt und erkannt werden und so die Fldchen verloren gehen.® Dariiber hinaus
kénnen durch Innenentwicklung Nutzungen aus dem Stadtraum verdrdngt werden.
Eine Ansiedlung dieser Nutzungen findet in der Folge in den Stadtrandbereichen statt.
Der wirksamste quantitative Freiraumschutz ist daher immer noch die Verringerung
der Freirauminanspruchnahme mit dem Ziel eines Netto-Null-Freiraumverbrauchs.
Eine Regelung, die sich die beschriebenen Erleichterungen des & 13a BauGB zunutze
machte, aber fiir den Freiraumschutz kontraproduktiv war, war § 13b BauGB.#” Mit der
Vorschrift wurde die erleichterte Aufstellung von Bebauungsplanen - die Einleitung
des Bebauungsplanverfahrens musste bis zum 31.12.2022 erfolgen - mit weniger als
10.000 m? Fldche angrenzend an im Zusammenhang bebaute Ortsteile ermdglicht.

2.3.4 Freiraumschutz in der bauplanungsrechtlichen Zuldssigkeit

In den Regelungen zur bauplanungsrechtlichen Zuldssigkeit von Vorhaben (§& 29 ff.
BauGB) wird der Freiraumschutz vorrangig durch § 35 BauGB adressiert. So ist dieser
Vorschrift die Grundaussage zu entnehmen, dass der Auenbereich, also die Bereiche
aufierhalb der qualifiziert beplanten Gebiete im Sinne des §30 Abs. 1 und 2 BauGB und
der nicht beplanten Innenbereiche im Sinne des § 34 BauGB, bauplanungs- und zulds-

83 Kiilpmann in: Schlacke, Wohnraumvorsorge und Freiraumschutz: 93 (98).

84 Albrecht 2020: 12 (15).

85 Kritisch hierzu Janssen/Albrecht, Umweltschutz im Planungsrecht, 2008: 108.
86 Albrecht 2023: 273 (276).

87 & 13b BauGB ist mit Unionsrecht unvereinbar, so BVerwG, Urteil v. 18.7.2023 - 4 CN 3/22, juris Rn.
10 ff.; ausfiihrliche Kritik zu § 13b BauGB bei Grotefels 2018: 321; ebenfalls kritisch Bovet 2020: 31
(36 ff.); zum Konflikt des § 13b BauGB mit dem Gebot der Reduzierung der Freirauminanspruch-
nahme Mayer 2019: 9 (12 ff.).
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sigkeitsrechtlich grundsatzlich vor einer Bebauung geschiitzt werden sollen.®® Be-
bauung wird demnach auf die dafiir extra ausgewiesenen Bereiche und auf im Zu-
sammenhang bebaute Ortsteile konzentriert. So Idsst das Bauplanungsrecht eine
Steuerung des Siedlungs- und gleichzeitig des Freiraums zu. Der Aufienbereichsschutz
ist zwar nicht mit dem Freiraumschutz deckungsgleich, tragt aber dazu bei. Trotz des
Grundanliegens, den Aufienbereich zu schiitzen, lasst § 35 BauGB in verschiedenen
Situationen Bebauung zu. Allen voran normiert § 35 Abs. 1 BauGB privilegierte Nut-
zungen im Auflenbereich. Allerdings stellte das Bundesverwaltungsgericht bereits
2012 dazu treffend fest: ,,Die privilegierte Zulassung solcher Vorhaben [§ 35 Abs. T Nr.
2 bis 6 BauGB] hat sich inzwischen zu einem Massenphdnomen entwickelt.“®® Auf-
grund dieser Entwicklung kdnnen die Gemeinden die Aufienbereichsinanspruchnah-
me durch solche Vorhaben nur durch die planerische Ausschlusswirkung mittels Fld-
chennutzungsplanung und Raumordnungsplanung im Sinne des § 35 Abs. 3S. 3 BauGB
steuern.” Diese Steuerungswirkung nach & 35 Abs. 3 S. 3 BauGB entfdllt wiederum
gemdfd § 249 Abs. 1 BauGB n.F. fiir Windenergievorhaben.’ Es ist daher damit zu rech-
nen und das erkldrte Ziel des Gesetzgebers, dass der AuRenbereich in Zukunft erheb-
lich insbesondere durch neue Windenergieanlagen in Anspruch genommen wird.

Werden im Aufienbereich Vorhaben gemdfl § 35 BauGB zugelassen, so verpflichtet
§35 Abs. 5S. 1 BauGB zu einer flachensparenden, die Bodenversiegelung auf das not-
wendige Maf begrenzenden und den AuRenbereich schonenden Ausfiihrung. Die Vor-
schrift tragt dem Bauherrn auf, die zu bebauende Flache zu begrenzen. Damit steht sie
in einem sachlichen Zusammenhang zur Bodenschutzklausel gemaf} & 1a Abs. 2 S. 1
BauGB.” Die Regelung unterstreicht das Ziel, den Aufienbereich insbesondere vor
Ubermafiiger Bebauung freizuhalten.

2.4 Naturschutzrecht

2.4.1 Freiraumschutz und -entwicklung als Ziel des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG)

Das Bundesnaturschutzgesetz hat den Schutz und die Entwicklung von Freiraum so-
wohl im unbesiedelten Bereich gemafy § 1 Abs. 4 Nr. 1, Abs. 5 BNatSchG als auch im
besiedelten Bereich gemdf3 § 1 Abs. 5 S. 2, Abs. 6 BNatSchG zum Ziel. Der Schutz des
Freiraums im besiedelten Bereich wird durch die mit dem Insektenvielfaltsgesetz vom
18.8.2021% eingefiigten Anderungen in § 1 Abs. 5 S. 2, Abs. 6 BNatSchG noch stérker

88 Sdfkerin: Ernst/u.a., BauGB, Stand 136. EL Oktober 2019, & 35 Rn. 13.

89 BVerwG, Urteil v. 17.10.2012 - 4 C 5.11, juris Rn. 21.

90 Séfker in: Ernst/Zinkahn/Bielnberg/Krautzberger., BauGB, Stand 136. EL Oktober 2019, & 35 Rn. 13.
91 Zuden Anderungen Schlacke/Wentzien/R6mling 2022: 1577 (1582 f.); Kment 2023: 959 (961 ff.).
92 Mitschang/Reidt in: Battis/Krautzberger/Lohr, BauGB, & 35 Rn. 179.

93 Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und zur Anderung weiterer Vorschriften,
BGBI. 1S.3908.
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betont als vorher.** Es wird dem Konzept der doppelten Innenentwicklung Rechnung
getragen. Das Ziel, Freiraumschutz auch im Innenbereich zu betreiben, steht aller-
dings in einem gewissen Spannungsverhdltnis zu baurechtlichen Instrumenten wie
§ 13a BauGB.”® Dieses Spannungsverhdltnis ist aber weder dahingehend aufzuldsen,
dass & 1 Abs. 6 BNatSchG einer Inanspruchnahme von Brachfldchen im unbeplanten
Innenbereich nach § 13a BauGB grundsdtzlich entgegensteht, noch dahingehend, dass
& 13a BauGB stets Freirdume im Innenbereich lberplanen darf’® Dass & 1 Abs. 6
BNatSchG eine Freirauminanspruchnahme im besiedelten Bereich nicht generell ver-
hindert, ergibt sich schon daraus, dass Freiraum nicht gleich Freiraum ist. Freirdume
umfassen Flachen mit unterschiedlichen Funktionen und Qualitdten. Es ist nicht jede
Freiflache so besonders schiitzenswert, dass sie nicht bebaut werden darf.””

In§ 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG wird einer Freiraumfunktion besonderer Ausdruck verlie-
hen. So sollen Freirdume im besiedelten Bereich mit giinstigen Iufthygienischen und
klimatischen Wirkungen zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Na-
turhaushalts geschiitzt werden.

2.4.2 Landschaftsplanung

Die Ziele des & 1 BNatSchG, die - wie zuvor dargestellt - auch den Freiraumschutz
beinhalten, werden gemaf § 8 BNatSchG im Rahmen der Landschaftsplanung tiberért-
lich und ortlich konkretisiert und die Erfordernisse und Ma3nahmen zur Verwirklichung
dieser Ziele dargestellt und begriindet. Die Landschaftsplanung ist damit ein wichtiger
Baustein fiir eine effektive Freiraumsicherung und -entwicklung. Sie ermoglicht die Be-
standsaufnahme und Grundlagenermittlung zu Gestalt und Funktion von Freiraumsys-
temen und zur Struktur und Ausstattung einzelner Freirdume.”® Die Landschaftspla-
nung findet wie die raumliche Gesamtplanung auf vier rdumlichen Ebenen statt. Die
einzelnen Ebenen der Landschaftsplanung korrespondieren mit denen der rdumlichen
Gesamtplanung sowohl hinsichtlich des erfassten Planbereichs als auch hinsichtlich des
Detaillierungsgrades, sodass eine Transformation der landschaftsplanerischen Inhalte
in die Pldne der raumlichen Gesamtplanung méglich und auch vorgesehen ist.”

Die Landschaftsplanung ist ein Instrument zur Freiraumsicherung und -entwicklung,
indem die Pldne gemafl §9 Abs.3 S.1 Nr.4 BNatSchG unter anderem Angaben zur Er-
haltung und Entwicklung von Freirdumen im besiedelten und unbesiedelten Bereich
enthalten sollen. Die Landschaftsplanung soll dariiber hinaus weitere Angaben enthal-

94 Auch vorher schon Akzentuierung des Freiraumschutzes im besiedelten und siedlungsnahen Be-
reich Mengel in: Litkes/Ewer, BNatSchG, § 9 Rn. 73; BNatSchG-Novelle trégt zur Aufwertung bei
nach Huggins/Zimmerman 2022: 20.

95 Brinktrine in: BeckOK UmweltR, BNatSchG, Werkstand: 66. Ed. 1.1.2022, & 1 Rn. 108.

96 BT-Drs. 16/12274, S. 50; Brinktrine in: BeckOK UmweltR, BNatSchG, Werkstand: 66. Ed. 1.1.2022,
§ 1Rn. 108.

97 Indiese Richtung auch Liitkes in: Liitkes/Ewer, BNatSchG, & 1 Rn. 74.
98 Albrecht 2020: 12 (16); Groth/Bender/Groth 2021: 385 (399).
99 Vgl.§17 Abs. 1 LPIG NRW.
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ten, die auch die Entwicklung und Sicherung von Freiraum betreffen. Dazu gehoren
z.B. Erfordernisse und Ma3nahmen zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft sowie zum Aufbau und Schutz eines
Biotopverbunds, der Biotopvernetzung und des Netzes ,,Natura 2000“ Es handelt sich
um Mindestangaben, von denen nur in begriindeten Einzelféllen abgesehen werden
darf.'°

Wenngleich die Mindestangaben fiir alle Arten von Landschaftspldanen gelten und
durch die Pldne somit Freiraumsicherung und -entwicklung betrieben werden kdnnen,
sollte mit dem Insektenvielfaltsgesetz vom 18.8.2021 die Rolle der Griinordnungspla-
ne gestdrkt werden”" So wurde klargestellt, dass die Griinordnungspléne zur Frei-
raumsicherung und -pflege in besiedelten und siedlungsnahen Bereichen aufgestellt
werden koénnen (vgl. § 11 Abs. 6 S. 2 Nr. 1, 2 BNatSchG). Diese Gesetzesanderung
zeigt zum einen, dass der Gesetzgeber Freiraum nicht nur im unbesiedelten Auenbe-
reich verortet, sondern auch im besiedelten und siedlungsnahen Raum. Die Anderung
verleiht dem Konzept der doppelten Innenentwicklung Ausdruck.'®? Zum anderen wird
deutlich, dass die Landschaftsplanung als ein Mittel zur Freiraumsicherung und -ent-
wicklung angesehen wird.

In der Tat bietet das Instrument der Landschaftsplanung Potenzial fiir eine wirksame
und effektive Freiraumsicherung und -entwicklung. Im Rahmen der Landschaftspla-
nung werden natur- und landschaftsschutzbezogene Informationen gesammelt, ana-
lysiert und auf den Raum angewandt. Den Raumen werden unterschiedliche Funktio-
nen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zugewiesen. Eine Aufgabe ist dabei
auch dezidiert der Schutz und die Entwicklung des Freiraums. So bereitet die Land-
schaftsplanung die naturschutzbezogenen und 6kologischen Belange, zu denen auch
der Freiraumschutz gehort, fur die Integration in die radumliche Gesamtplanung auf. Es
wird z. B. dargestellt, welche Waldfldchen zu erhalten sind, welche Flachen wiederauf-
geforstet oder als Moor renaturiert werden sollen, wo sich Kaltluftentstehungsgebie-
te befinden oder welche Fldchen fiir Erholung oder als Frischluftschneisen vorgese-
hen sind. Ebenso lasst sich ein Freiraumverbundsystem ausgestalten, indem Struktur
und Ausstattung einzelner Freirdume analysiert und ein Netz von zusammenhdngen-
den Freirdumen bis in stadtische Siedlungsbereiche hinein erstellt werden.'”® Da auch
der besiedelte Raum von der Landschaftsplanung erfasst wird, kann die Landschafts-
planung als Instrument des Freiraumschutzes in diesem Bereich einer verstdrkten
baulichen Nachverdichtung und Innenentwicklung entgegentreten.”**

Die Inhalte der Landschaftsplanung miissen gemafd § 9 Abs. 5 S. 1 BNatSchG durch die
raumliche Gesamtplanung allerdings im Rahmen der jeweiligen Abwdgung nur beriick-
sichtigt werden.®® Eine automatische Integration der landschaftsplanerischen Inhalte

100 Gellermann in: Landmann/RohmeGr, BNatSchG, Werkstand: 99. EL September 2022, § 9 Rn. 9.
101 Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Anderung des Bundesnaturschutzgesetzes, BR-Drs. 150/21: 22.
102 Huggins/Zimmermann 2022: 20 (23).

103 Mitschang 2022: 742 (760); Albrecht 2020: 12 (16); die Landschaftsplanung kann Grundlage fiir in-
nerstadtische Freiraumentwicklungskonzepte (s. 1.3) sein, Lorenzen 2023: 398 (403).

104 Mitschang 2022: 742 (760).
105 Zur Rolle der Landschaftsplanung K&ck in: FS Rehbinder, 2007: 397 (407).
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in die raumliche Gesamtplanung erfolgt nicht. Erst die Integration in die Pldne der
raumlichen Gesamtplanung, insbesondere als Ziele der Raumordnung oder als Festle-
gungen eines Bauleitplans, verleihen landschaftsplanerischen Aussagen Verbindlich-
keit. Die Inhalte der Landschaftsplanung stellen ndmlich nur einen Abwagungsbelang
unter vielen dar und missen sich gegen diese durchsetzen, um in der rdumlichen Ge-
samtplanung Wirkung zu entfalten. Daran d@ndert auch die Begriindungspflicht gemaf
§9 Abs. 5 S. 3 BNatSchG nichts, da diese nur dazu dient, dass sich der Plangeber tiber-
haupt und kontrollierbar mit den landschaftsplanerischen Inhalten auseinandersetzt.'®®
Erschwerend hinzu kommt, dass es der Landschaftsplanung an einem einheitlichen
Darstellungsinstrumentarium, das an die Festlegungen der raumlichen Gesamtplanung
angepasst ist, fehlt. Aufgrund dieser Aspekte diirfte es letztendlich nicht selten der Fall
sein, dass die Belange des Freiraumschutzes weggewogen werden.!”” Um die Integrati-
on landschaftsplanerischer Inhalte zu verbessern, sollten daher landschaftsplanerische
Planzeichen hinsichtlich ihres Inhalts und ihrer zeichnerischen Darstellung unbedingt
an den entsprechend dquivalenten Stufen der Raumplanung ausgerichtet werden.'®®

2.4.3 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung gemaft §§ 13 ff. BNatSchG trégt auch zur
Freiraumsicherung und -entwicklung bei, indem vermeidbare Beeintrdchtigungen von
Natur und Landschaft gemafl & 15 Abs. 1 BNatSchG zu unterlassen sind. Der Eingriffs-
verursacher ist zwar nicht zur Wahl anderer Standorte oder Trassenfiihrungen, wohl
aber dazu verpflichtet, eingriffsarmere technische Ausfiihrungsvarianten zu nutzen.'®”
So kann die Trassenbreite einer Strafie oder die Grundfldche eines Bauwerks zu mini-
mieren sein, um die Fldchenversiegelung zu begrenzen.® Auf diesem Wege bewirkt
die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung eine Reduzierung der Freirauminan-
spruchnahme.

2.4.4 Schutzgebietsausweisungen

Das Naturschutzrecht liefert einen weiteren Beitrag zur Freiraumsicherung und -ent-
wicklung durch die Méglichkeit, Schutzgebiete fiir Natur und Landschaft gemaf §§ 20
ff. BNatSchG auszuweisen."" Das Naturschutzrecht kennt verschiedene Arten von
Schutzgebieten, die unterschiedlich weitreichend in ihrem Schutzregime sind. Maf-
geblich sind die einzelnen Vorgaben der jeweiligen Schutzgebietsverordnung. Geeig-
net flr einen Fldchenschutz sind Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete,
Landschaftsschutzgebiete, Biosphdrenreservate, Nationalparks und Naturparks.'

106 Mitschang 2022: 742 (747).
107 Ahnlich Franz 2001: 445 (447).
108 Mitschang 2022: 742 (758 f.).

109 Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
BT-Drs. 16/12274,S.57.

110 Gellermann in: Landmann/Rohmer, BNatSchG, Stand: 82. EL Januar 2017,§ 15 Rn. 4.
111 Kloepfer/Durner, Umweltschutzrecht, § 13 Rn. 55.
112 Peine 2007: 138 (143).
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Besonders strikt sind die Regelungen in Natura 2000-Gebieten und Naturschutzgebie-
ten. Den Schutzzweck beeintrdchtigende Nutzungen sind nur sehr restriktiv moglich.
Eine Aufweichung des Schutzstatus haben Landschaftsschutzgebiete erfahren, da in
diesen gemdfR § 26 Abs. 3 BNatSchG Windenergieanlagen nicht mehr verboten sind."?
Dies ist ein Schritt in Richtung einer Mehrfachnutzung von Schutzgebieten, da nun
auch die Energieerzeugung in Landschaftsschutzgebieten ermdglicht wird. Ob einem
privilegierten Auflenbereichsvorhaben der Vorrang gegeniiber naturschutzrechtli-
chen Flachenschutzinstrumenten geblihrt, ist eine Frage des Einzelfalls."* Freiraum-
funktionen wie der Erhalt von Natur und Landschaft werden durch Schutzgebietsaus-
weisungen nach dem Naturschutzrecht daher befordert und gesichert!™ Die
Schutzgebietsausweisungen werden zwar auch in den Planen der Landschaftsplanung
dargestellt. Im Gegensatz zu den anderen landschaftsplanerischen Inhalten haben
Schutzgebietsausweisungen hingegen den Vorteil, dass sie nicht nur einen blofien
Abwdgungsbelang in der rdumlichen Gesamtplanung darstellen. Die Freirauminan-
spruchnahme ist in diesen Gebieten daher erheblich erschwert. Im Gegensatz zum
vorsorgenden Steuerungsansatz der Landschaftsplanung haben die Schutzgebiets-
ausweisungen eine vorwiegend konservierende Funktion."

2.5 Sonstige Vorgaben

Im ersten Zugriff erscheint es naheliegend, dass neben dem Bau-, Raumordnungs- und
Naturschutzrecht auch das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) Regelungen ent-
hélt, die zur Freiraumsicherung und -entwicklung beitragen. Bei ndherer Auseinander-
setzung mit dem Bundesbodenschutzgesetz wird diese Annahme jedoch nicht besta-
tigt. Zwar wird die Bodenversiegelung als schddliche Bodenverdnderung angesehen,”
sodass grundsétzlich das Bundesbodenschutzgesetz einschldgig ist. Allerdings ist das
Bundesbodenschutzgesetz gemaf § 3 Abs. 1 Nr. 9 BBodSchG im Stddtebaurecht nur
subsididr anzuwenden. Das Baugesetzbuch hat durch die Bodenschutz- und Umwid-
mungssperrklausel des § Ta Abs. 2 S. 1,2 BauGB sowie den Katalog an bodenschiitzen-
den Festsetzungen gemdfd & 9 Abs. 1 BauGB Vorrang. Dariiber hinaus sorgen natur-
schutzrechtliche Schutzgebietsausweisungen und die Landschaftsplanung fir
Boden- und Flachenschutz. So sollen Landschaftsplane gemaft § 9 Abs. 3S. 1 Nr. 4
lit. ) BNatSchG Angaben zum Schutz, zur Qualitdtsverbesserung und zur Regenera-
tion von Béden enthalten.

Trotz der weitgehenden Subsidiaritat des Bundesbodenschutzgesetzes enthdlt es in

§ 21 Abs. 3 BBodSchG eine Erméchtigung der Lander, gebietsbezogene Mafinahmen
des Bodenschutzes zu treffen. Bodenschutzgebiete zum Schutz hochwertiger Boden
- gleichzeitig mit dem Nebeneffekt des Fldchenschutzes - sind demnach durch ent-

113 Eingehend dazu Scheidler, NuR 2022, 826.

114 Staudenmayer 2021: 243.

115 Franz 2001: 45 (447).

116 Maaf3/Schiitte in: Koch/Hoffmann/Reese, Umweltrecht, 5. Aufl., 2018, § 7 Rn. 66.

117 Erbguth/Schubert in: BeckOK UmweltR, BBodSchG, Werkstand: 64. Ed. 1.7.2020, & 2
Rn. 14; Kloepfer/Durner, Umweltschutzrecht, & 13 Rn. 12.
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sprechende landesrechtliche Ausgestaltung der Erméachtigung méglich.”® Davon wird
indes von den Landern nur halbherzig oder gar nicht Gebrauch gemacht,"”® obwohl fiir
einen dezidierten Schutz hochwertiger Boden, auf denen meist intensive Landwirt-
schaft betrieben wird, ein Bedarf besteht, da der Naturschutz hdufig minderwertigere
Boden mit seltener Flora und Fauna schiitzt.™°

Eine weitere Regelung, die zum Freiraumschutz beitrdgt, ist § 2 Abs. 1 Nr. 3 Gesetz
Uber die Umweltvertréglichkeitsprifung (UVPG). Die Norm erhebt die Fldche zum
Schutzgut im Rahmen einer Umweltvertraglichkeitspriifung. Der Flachenverbrauch
soll dadurch stérker berticksichtigt und dokumentiert werden.'”" Ein tberdimensio-
nierter Flachenverbrauch kann daher gegen die Umweltvertraglichkeit eines Vorha-
bens, Plans oder Programms angefiihrt werden. Inwieweit das Schutzgut Flache einen
Mehrwert gegeniiber dem bestehenden Schutzgut Boden hat, ist diskutabel.'? Jeden-
falls wird die Flacheninanspruchnahme aber deutlicher herausgestellt und Alterna-
tiven stdrker in die Prifung einbezogen.'”?

2.6 Zwischenergebnis

Das Thema der Freiraumsicherung und -entwicklung wird durch unterschiedliche Ge-
setze adressiert. Relevant sind vor allem das Verfassungsrecht sowie das Raumord-
nungs-, Bauplanungs- und Naturschutzrecht. Insgesamt wird deutlich, dass die recht-
lichen Mdglichkeiten bestehen, Freiraumsicherung und -entwicklung wirksam zu
betreiben. Diese werden auch genutzt. Dennoch zeigt sich, dass insbesondere die
Neuinanspruchnahme von Fldachen im unbesiedelten Freiraum immer noch sehr hoch
ist. Der bundesweite Flachenverbrauch lag bei 52 Hektar pro Tag im Jahr 2022 und ist
damit noch weit entfernt vom 30-Hektar-Ziel."* Freiraumschutz wird daher offenbar
noch zu selten durch verbindliche Festlegungen in Raumordnung und Bauleitplanung
umgesetzt. Stattdessen bleibt er oft nur ein Abwdgungsbelang unter vielen in der
raumlichen Gesamtplanung.

3 Ansitze zur planungsrechtlichen Starkung des Freiraums

Ausgehend von dem dargestellten Rechtsrahmen zu Freiraumschutz und -entwicklung
sowie dem Befund, dass der bundesweite Flachenverbrauch immer noch weit ent-
fernt ist von den angestrebten Reduktionszielen, stellt sich die Frage, welche Moglich-
keiten auf rechtlicher Ebene bestehen, dem entgegenzuwirken und den Freiraum zu

118 Durner in: FS Peine 2007: 39 (50 f.); Peine 2006: 375 (378).
119 Durner in: FS Peine 2007: 39 (51); Peine, 2006: 375 (378).
120 K&ck in: FS Rehbinder, 2007: 397 (409 f.).

121 Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Rechts der Umweltvertréglichkeitspriifung, BT-
Drs. 18/11499, S. 76.

122 Karrenstein 2019: 98 (99, 103); siehe auch den Beitrag von Jacoby/Binder in diesem Band.
123 Karrenstein 2019: 98 (103).
124 S.Fn. 1.
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starken. Eine schon seit Langem diskutierte und vielversprechende Moglichkeit, die
Flachenneuinanspruchnahme durch Siedlungs- und Verkehrsfldchen effektiv zu be-
grenzen, liegt in der Festsetzung verbindlicher Fldchensparziele im Rahmen der Raum-
ordnung.””® Ein alternatives wirksames Instrument ist die Starkung der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung dahingehend, dass jede Bodenversiegelung als Eingriff in
Natur und Landschaft qualifiziert wird und in erster Linie nur durch eine addquate
Entsiegelung andernorts kompensiert werden kann.?® Da der Freiraumschutz und die
Freiraumentwicklung nur Abwagungsbelange unter vielen in der rdumlichen Gesamt-
planung sind, kénnte man der haufigeren Durchsetzung dieser Belange in der Abwa-
gungauch durch eine herausgehobene Stellung dieser Belange als Optimierungsgebot
oder Abwdgungsdirektive?” begegnen. Diese Malnahme birgt allerdings Risiken.'”®
Eine gesetzliche Priorisierung der Abwdgungsbelange drangt andere Belange in den
Hintergrund und verliert ihren Effekt, wenn immer mehr Belange priorisiert werden,
und es besteht die Gefahr, dass sie durch eine ausfiihrlichere Begriindung ohnehin
Uberwunden werden kénnen.”

Anstelle neuer scharferer Instrumente kann jedoch auch ein Umdenken auf der Pla-
nungsebene und eine konsequente Ausnutzung der bestehenden Instrumente zielfiih-
rend sein. Dabei kdnnen die bisherigen Regelungen punktuell erganzt und gedndert
werden. Auf der Ebene der Raumordnung ist eine Anderung des § 13 Abs. 5 ROG
sinnvoll. Freiraumschutz und -entwicklung im Sinne des & 13 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 ROG
sollten sich in dieser Regelung stdrker wiederfinden. Es sollten die unterschiedlichen
Freiraumfunktionen deutlicher herausgestellt werden, um klarzustellen, dass Frei-
raum einen Wert fir sich hat. Ein ausdifferenzierter Katalog an Festlegungsmdglich-
keiten flr den Freiraum mit dem Fokus auf dessen Schutz und die einzelnen Funktio-
nen wiirde den Plangebern erleichtern, Freiraumschutz und -entwicklung zu betreiben
und letztendlich ,vom Freiraum her zu denken“'* Ziel muss es sein, qualitativ hoch-
wertigen Freiraum zu erhalten und zu schaffen. Die Nutzungen im Freiraum (vgl. & 13
Abs. 5S.1Nr. 2 lit. b ROG) sollten hingegen eine untergeordnete Rolle spielen. Eine
weitere Mafsnahme auf raumordnerischer Ebene ist die ausdriickliche Erwdhnung von
regionalen Griinziigen, die in der planerischen Praxis an Bedeutung gewinnen, in den
Grundsatzen der Raumordnung in § 2 ROG. Dabei sollten an die regionalen Griinziige
gewisse qualitative Anforderungen gestellt werden, um nicht nur eine blof3e Freihal-
tung zu bewirken, sondern Freiraumfunktionen zu férdern. Das Denken aus der Pers-
pektive des Freiraums darf indessen nicht den Blick dafiir verstellen, dass die Planung
im Bestand effektiv ein Dréngen in den Freiraum verhindern kann, z. B. durch die Re-
aktivierung von versiegelten Brachflachen.

125 Zur Diskussion Einig/Spieker 2002: 150; Bovet 2006: 473; Marty 2011: 395; Kéck/Bovet/Tietz 2018:
67; Kment 2018: 217; Kiimper 2021b: 155; Kiimper 2021a: 365.

126 Durner in: FS Peine 2016: 39 (52 ff.); Thum 2005: 762; Louis/Wolf 2002: 146.

127 Pragnant zur Terminologie Riese in: Schoch/Schneider, VwGO, Stand: 36. EL Februar 2019, § 114
Rn. 197.

128 Zu den Risiken Wickel in: Fehling/Kastner/Stormer, VwWVfG, 5. Aufl. 2021, § 74 Rn. 123; Griiner 2011:
50 (54, 56); Bartlsperger1996: 1, passim.

129 Zu diesen Problemen auch Griiner 2011: 50 (54, 56).

130 Zum vorstehenden Gedanken auch Hippauff/Kufeld in diesem Band.
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Eine fiskalische Steuerung der Freirauminanspruchnahme konnte darin liegen, frei-
raumbezogene Gebietsausweisungen in Regionalpldnen zur Grundlage finanzieller
Zuwendungen zu machen, als Ausgleich fiir die durch die Ausweisung eingeschrénkten
anderweitigen Entwicklungsmdoglichkeiten.

Eine Moglichkeit zur Freiraumsicherung und -entwicklung im besiedelten Bereich sind
Freiraumentwicklungskonzepte.' Sie stellen keine verbindliche Planung dar, sondern
haben nur informellen Charakter. Sind sie durch die Gemeinde beschlossen, fallen sie
unter § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB. Um die Aufstellung von Freiraumentwicklungskonzep-
ten voranzutreiben, kdnnte eine ausdriickliche Erwdhnungin § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB,
wie bei Einzelhandelskonzepten, sinnvoll sein. Die Inhalte eines Freiraumentwicklungs-
konzeptes sind in der bauleitplanerischen Abwagung gemaft & 1 Abs. 7 BauGB zu be-
riicksichtigen. Durch Freiraumentwicklungskonzepte kdnnen Freifldchen kartiert,
analysiert und miteinander verbunden werden. Es wird ein Freiraummanagement er-
moglicht, das den koordinierten Schutz und die Nutzung von Freiraum gewahrleistet.
Damit bilden Freiraumentwicklungskonzepte eine Grundlage fiir eine effektivere Frei-
raumsicherung und -entwicklung im besiedelten Bereich, da dort Fldchensparziele
nicht weiterhelfen. Schlieflich sind die Freiflaichen im besiedelten Bereich in der Regel
schon als Siedlungs- oder Verkehrsfldche eingeordnet worden. Neben Freiraument-
wicklungskonzepten kénnen auch Standortkonzepte fiir Windenergie- und Freifla-
chen-Photovoltaikanlagen dem Freiraumschutz dienen. Eine der Abwdgung vorgela-
gerte dezidierte Auseinandersetzung mit der Suche nach geeigneten Flachen fir
Windenergie- und Photovoltaikanlagen unter Ber{icksichtigung anderer Belange (z.B.
besonders schiitzenswerter oder fiir Agrar- und Forstwirtschaft wertvoller B&den)
ermdglicht eine qualitativ bessere Abwdgung und ein ausgewogeneres, allen Frei-
raumfunktionen dienendes Ergebnis. Als weitere weiche, aber vielversprechende Ins-
trumente sind interkommunale Kooperationen, Stadt-Land-Partnerschaften oder
auch raumordnerische Vertrage (§ 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ROG) zu nennen.”*?

Aufgrund der grofen Flachennachfrage sollte auch die Mehrfachnutzung von Fldchen
genauer betrachtet werden. Ein Beispiel sind Agri-Photovoltaikanlagen, die eine Fl3-
che sowohl fir die Energieerzeugung als auch fiir die Landwirtschaft nutzbar ma-
chen.™ Im besiedelten Bereich kann eine Mehrfachnutzung beispielsweise durch Re-
tentionsflachen, die gleichzeitig als Parkanlage, Kinderspielplatz oder Sportanlage
genutzt werden, stattfinden.* Durch derartige multifunktionale Flachennutzungen
kann der Nutzungsdruck auf die Flache verringert und zugleich der Schutz des Frei-
raums erhéht werden.®®

131 Siehe dazu auch zur Nedden 2022: 70 (87).
132 Siehe dazu im Kontext der Energie- und Verkehrswende Grotefels 2021: 25 (31).

133 Zum Rechtsrahmen bzgl. Agri-PV-Anlagen von Hammerstein/Diiwel 2022: 173; Vollprecht/Kather
2022: 209, 232.

134 Lorenzen 2024: 332 (334).
135 Schlacke/Plate 2024: 323 (329).
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4 Fazit

Freiraumschutz und -entwicklung beziehen sich sowohl auf den unbesiedelten als
auch den besiedelten Bereich. Daher diirfen besiedelter und unbesiedelter Raum nicht
gegeneinander ausgespielt werden. Vielmehr miissen beide Rdume zusammen ge-
dacht werden, da sie beide zu schiitzende und zu entwickelnde Freirdaume mit ihren
eigenen unterschiedlichen Funktionen haben. Die Analyse des Rechtsrahmens zum
Thema Freiraum hat gezeigt, dass es an Instrumenten fiir dessen Schutz und Entwick-
lung nicht mangelt. Die seit Jahren hohe Neuinanspruchnahme von Flachen im unbe-
siedelten Freiraum verdeutlicht aber, dass es oft an der konsequenten Anwendung der
vorhandenen, bisweilen aber unbequemeren und auch finanziell weniger attraktiven
Instrumente fehlt. Daher sind die Raumplanung und der Naturschutz aufgerufen, die
entsprechenden Maflnahmen mit gréfierer Beharrlichkeit und mehr Kreativitat zu er-
greifen, um den Freiraum nachhaltig zu schiitzen und zu entwickeln. Sofern es poli-
tisch gewollt ist, kdnnen indes auch hdrtere Instrumente (z. B. Fldchenkontingente)
eingefiihrt werden.
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Literatur

Kurzfassung

Freirdume stehen unter steigendem Nutzungsdruck, sei es durch Bevélkerungszu-
wachs, neue Wohn- und Siedlungsflachen, die Energie- und ,, Zeitenwende“ oder den
Klimawandel. Aus der regional differenzierenden Perspektive der Raumbeobachtung
auf Bundesebene kennzeichnet der Beitrag mit aktuellen Daten der Stadt- und Raum-
beobachtung Nutzungsanderungen im Freiraum. Neben dem Freiraumverlust und
dem Landschaftswandel werden neue Freiraumkonkurrenzen und kiinftige Flachen-
anspriiche dargelegt. Sodann wird der Freiraumschutz durch die Raumordnung be-
schrieben. Zudem liegt der rdumliche Fokus auf den Siedlungsfreiflachen und deren
Schutz durch Stadtentwicklung und Stadtumbau. SchlieRlich wird die Aktivitdt des
Bundes zur Sicherung von Freiraum und Stadtgriin beschrieben.

Schliisselworter
Freiraumverlust - Freiraumverfligbarkeit - Monitoring - Flachenkonkurrenzen -
Freiraumschutz - Siedlungsfreiflichen - Strategiedokumente - Rasterdaten

1 Der Beitrag wurde im Jahr 2023 verfasst und 2024 tiberarbeitet. Der Autor dankt Frau Nadine Bldt-
gen fiir die Aktualisierung von Daten und Abbildungen im April 2025 auf Stand 2023.
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Loss and protection of open space from a regional and
urban perspective

Abstract

Open spaces are under increasing pressure of utilization, be it due to population
growth, new residential and settlement areas, the energy change, the turn of times, or
climate change. From the regionally differentiating perspective of spatial observation
at the federal level, the article uses current data from urban and spatial observation to
characterise changes in open space. In addition to the loss of open space and land-
scape change, new open space competitions and future land claims are discussed.
Then, the protection of open space through spatial planning is described. In addition,
the spatial focus is on settlement open spaces and their protection through urban
development and urban redevelopment. Finally, the activities of the federal govern-
ment to protect open space and urban green spaces are listed.

Keywords

Loss of open space - Availability of open space - Monitoring - Competition for land -
Open space protection - Open spaces for settlements - Strategy documents - Grid
data

1 Freiraumverlust

,» Freiraum‘ wird aus der Uberdrtlichen, raumordnerischen Perspektive im Sinne der
planungsrechtlichen Vorgaben als weitgehend unversiegelter, nicht explizit fir Sied-
lungs- und Verkehrszwecke zu entwickelnder Raum definiert. Aus &rtlicher Perspek-
tive werden Griin- und Freiflichen innerhalb des Siedlungsraums auch als urbane
Freirdume bezeichnet“ (vgl. Jacoby/Domhardt/Hippauf et al. in diesem Band). Die
Definition des ARL-Arbeitskreises ,,Freiraumsicherung und -entwicklung in der raumli-
chen Planung® erweitert die raumplanerische flachenstatistische Definition der Nach-
haltigkeitsstrategie, die sich auf den Aufienbereich bezieht, um die 6rtliche, bauleit-
planerische Perspektive und schliefit die Siedlungsfreiflichen, also die stddtische
Dimensionen, ein. Sie entspricht somit der naturschutzrechtlichen Definition, Frei-
raumschutz auch im Innenbereich zu betreiben. Freiraumschutz- und Freiraument-
wicklung beziehen sich sowohl auf den unbesiedelten als auch den besiedelten Bereich
(vgl. Grotefels/Wiemann in diesem Band).

Gleichwohl unterscheiden sich Funktionen, aber vor allem Zielsetzungen und Instru-
mente. Dieser Beitrag betrachtet einerseits die Uberdrtliche (Freiraum-), anderer-
seits die stadtische Perspektive (Freiflichen im Siedlungsraum). Er kennzeichnet, re-
gionalstatistisch erganzt, die aktuelle Situation der Umwandlung von Freirdumen in
Siedlungs- und Verkehrsflachen (SuV) aus Uberértlicher und urbaner Sicht sowie
kiinftige Flachenanspriiche, zeigt aktuelle Aktivitdten auf Bundesseite zum Freiraum-
schutz auf und stellt die sich hieraus ergebenden Herausforderungen fiir eine zukiinf-
tige Freiraumsicherung und -entwicklung dar.
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1.1 Freiraumverlust aus liberdrtlicher Perspektive

Unter Freiraum wird aus der Sicht der Raumordnung und Nachhaltigkeitsstrategie fla-
chenstatistisch eine Gebietsfliche ohne den Siedlungskdrper, die Siedlungs- und Ver-
kehrsflachen und die darin enthaltenen Freiflichen verstanden. Somit bildet Freiraum
aus Uberdrtlicher, raumordnerischer Perspektive im Sinne planungsrechtlicher Vorga-
ben den weitgehend unversiegelten, nicht flr Siedlungs- und Verkehrszwecke in An-
spruch genommenen Raum. ,,Unverbrauchter® Freiraum ist somit die komplementdre
Grofie zur ,verbrauchten® Siedlungs- und Verkehrsflache.? Freiraumverlust ist mehr
als der Verlust ehemaliger Freifldche, mit ihm ist oft auch ein Verlust von Boden, von
Freiraumqualitdten und Landschaftsbildern verbunden. Freiraumverlust ist tiberwie-
gend eine Folge des Bodenpreisgefiiges, der Wirtschafts- und Bevolkerungsentwick-
lung und des Fldchenangebots (vgl. BBSR 2009).

Zum Monitoring der Freiraumentwicklung

Voraussetzung, den Freiraumverlust zu erfassen, sind geeignete Datengrundla-
gen, die langfristige und regional differenzierende Zeitreihen ermoglichen. Dazu
bieten sich neben der ALKIS-basierten Fldchenerhebung auch digitale Land-
schaftsmodelle, ATKIS- und rasterbasierte Klassifikationsprodukte aus Fern-
erkundungsdaten an. Daten und daraus abgeleitete Indikatoren sollten Kommu-
nen und Regionen zur Verfligung gestellt werden, wozu ein bundesweites
Monitoring der Freiraumerfassung, gegebenenfalls gehostet und gepflegt durch
Landeseinrichtungen, Unterstilitzung bieten kdnnte.

Der Schutz des Freiraums durch Ubergreifende Freiraum-, Siedlungs- und weitere
Fachplanungen ist im Raumordnungsgesetz (ROG) & 2 Abs. 2 Nr. 2 geregelt. Den Frei-
raumverlust zu begrenzen, ist Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) aus
dem Jahr 2002 (Deutscher Bundestag 2002: 42). Seit dem Jahr 2016 gilt es, den An-
stieg der Siedlungs- und Verkehrsflache auf unter 30 Hektar pro Tag bis 2030 (DNS-
Indikator 11.1.a%) zu begrenzen, und seit 2021 verbunden mit dem Ziel einer Fldchen-
kreislaufwirtschaft bis 2050 (Die Bundesregierung 2021: 271).

Mit dem DNS-Indikator 11.1.b* wird zudem der Freiraumverlust bundesweit ebenso
wie 11.1.a nach Daten der Flachenerhebung gemessen. Einwohnergewichtet hat sich
der Freiraumverlust zielkonform seit 2004 bis 2022 bundesweit nahezu halbiert, in
landlichen Gebieten um mehr als die Halfte, in stadtischen Gebieten sogar um mehr als
zwei Drittel vermindert (vgl. Abbildung 1).

Damit war der Freiraumverlust Uber langere Zeit riickldufig, auch in landlichen Gebieten
und noch stdrker in stadtischen sowie insgesamt besonders in den siidlichen Bundesldn-
dern, ehe er in den letzten Jahren nur noch geringfligig zurlickging (vgl. Abbildung 1).

2 Vgl. Jacoby/Domhardt/Hippauf et al. 2024 in diesem Band; Kapitel 3.2 sowie unveréffentlichtes
Papier des ARL AK Freiraumsicherung und -entwicklung vom 27.08.2022.

3 https://dns-indikatoren.de/11-1-a/ (22.03.2025).
4 http://dns-indikatoren.de/11-1-b/ (22.03.2025).
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Der Flachenverlust geht meist zulasten der Landwirtschaft (vgl. Osterburg/Acker-
mann/BShm et al. 2023: 6 ff.) Zusatzlich bendtigt fast jeder Hektar neuer SuV-Flache
auch Ausgleichsflachen, die in der Mehrzahl im Bereich der Freiraumflachen liegen.
Weitere temporére ,,Flachenverluste“ fir die Landwirtschaft entstehen durch Um-
wandlungen innerhalb des Freiraums, etwa deren Nutzung flir erneuerbare Energien.

Gleitender Vierjahresdurchschnitt
0 :
2

-7

m? pro Jahr
L

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

N insgesam N cht-landliche Gebiete Landliche Gebiete

Datenquellen: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung, Johann Heinrich von Thiinen-Institut

Geographische Abdeckung: Deutschland

Einheit: m? pro Jahr

+ Siedlungs- und Verkehrsflache: Aufgrund methodischer Anderungen in der amtlichen Flachenerhebung (Einfahrung Amtliches
Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) ab Berichtsjahr 2016) sind die Ergebnisse ab 2016 nur eingeschrénkt mit den Vorjahren
vergleichbar (Zeitreihenbruch).

+ Es handelt sich um den nach Einwohnerinnen und Einwohnern gewichteten gleitenden Vierjahresdurchschnitt der landlichen und nicht
landlichen R&ume.

Abbildung 1: Freiraumverlust pro Einwohner 2004 bis 2022 / Quelle: http://dns-indikatoren.de/11-1-b/

Der DNS-Indikator 11.1.c® Siedlungsdichte ,,Anzahl der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner (EW) je km2 Siedlungs- und Verkehrsfliche“ zeigt eine hohe und vor allem im
Zeitverlauf konstante oder steigende Siedlungsdichte und dient der Begrenzung des
Freiraumverlustes. Wahrend die Siedlungsdichte zwischen 2000 und 2023 in den stad-
tischen Raumen nahezu konstant blieb und in Grostadten zunahm, nahm sie tiber alle
Raumtypen zusammen bundesweit um 0,8 % ab, in den ldndlichen Raumen mit -1,52 %
besonders stark (Laufende Raumbeobachtung des BBSR). Vor allem durch die starke
Zuwanderung stieg die Siedlungsdichte 2022 in allen Raumtypen.

5 https://dns-indikatoren.de/11-1-c/ (22.03.2025).
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Damit hdlt der Freiraumverlust weiter an. Selbst bei Erreichen des Ziels unter 30 Hek-
tar/Tag wiirden im Jahr 2030 immer noch pro Jahr 10.950 Hektar oder 109,5 km?2
Flache neu durch Siedlungs- und Verkehrsflachen in Anspruch genommen werden,
was jdhrlich mehr als 7x der Gréfie des Flughafens Berlin-Brandenburgs entspricht. Ab
2050 wird bundesweit aber eine Flachenkreislaufwirtschaft und damit vollstandiger
Freiraumschutz angestrebt.

Von einer Erreichung der Flachensparziele ist Deutschland somit weit entfernt: Pro Tag
wurden im Vierjahresdurchschnitt 2019 bis 2022 immer noch 52 Hektar® meist land-
wirtschaftlich genutzter Flache in Fldchen fir Siedlung und Verkehr umgewidmet, wie-
der mit leicht abnehmender Tendenz. Davon kamen 37 Hektar oder 71 % kamen téglich
fir Wohnbau, Industrie und Gewerbe hinzu, weit mehr als es dem Bestand von circa 40
% entspricht, 4 Hektar oder 8 % fiir Verkehrsfldchen, damit weit weniger als es dem
Bestandsanteil von 36 % entspricht.” Mit der Siedlungserweiterung dehnen sich Sied-
lungsfreiflachen taglich um 11 Hektar oder ein Fiinftel aus, also um un- oder teilversie-
gelte Flachen fiir Sport und Freizeit sowie Erholung oder Friedhdfe, und damit um ei-
nen deutlich gréfReren Anteil (21 %), als es dem Bestand von circa 11 % entspricht.

Ost Sud
Einwohner- (My, ST, (HE, Stadt-
gewichtete Nordwest | SN, TH, BW, staaten
Freiraum- Freiraumfliche (SH, NI, BB ohne BY, (BE,
Jahr flache Bevélkerung bundesweit NW,SL) Berlin) RP) HH, HB) | Bund
ha gesamt m? je Einwohner
alle Kommunen
Bund Bund Kommunen >20.000 Einwohner**

1996 | 31.496.259 81.529.861 3.863 1.183 1.748 925 139 1.055
2000 31.308.479 81.501.707 3.841 1.171 1.804 912 135 1.050
2010 | 30.941.726 80.304.677 3.853 1.154 1.825 865 128 1.022
2016 | 30.831.942 82.521.653 3.736 1.138 1.767 829 125 992
2020 | 30.738.529 83.155.031 3.697 1.134 1.787 813 122 984
2021 30.717.983 83.237.124 3.690 1.132 1.788 811 122 983
2022* | 30.702.610 83.118.501 3.694 1.129 1.783 809 123 981
2023* | 30.688.889 83.456.045 3.677 1.124 1.777 804 122 976

* Zensusorientierte Daten

** Kommunenauswahl auf Basis Einwohner,2023

Tabelle 1: Freiraumfldche je Einwohner nach Landergruppen fiir Kommunen /Quelle: Eigene Berech-

nung nach Fldchenerhebung

6 Laut Flachenerhebung des Statistischen Bundesamtes, die als Sekundarstatistik auf dem automati-
sierten Liegenschaftskataster ALKIS beruht (der offizielle Wert fiir 2020-2023 war bei Redaktions-
schluss noch nicht veréffentlicht). Demgegeniiber weist der IOR-Monitor auf Basis von ATKIS-Daten

7

lediglich 46,7 Hektar/Tag fiir 2021-2022 und 43,5 Hektar/Tag aus

(vgl. https://zenodo.org/records/12655597, Folie 23, 11.4.25).

www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/

Flaechennutzung/Tabellen/anstieg-suv2.html (11.04.25).
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Exkurs Verbesserungsgebot fiir Freirdaume

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Verlustes an Freiraum reicht das SDG-Ziel
11.1.b kaum mehr aus, den Freiraumverlust nur zu begrenzen. Mdglicherweise
wdre ein regionales Verschlechterungsverbot hinsichtlich des Anteils an Freiraum
bzw. Freiflache, verbunden mit einem Verbesserungsgebot fiir die Qualitat des
Freiraums, erforderlich, insbesondere fiir Stadtregionen, in denen der Freiraum
besonders viele Funktionen vereint und ein weiterer Flachenverlust nicht ausge-
glichen werden kann. Ein solches Verschlechterungsverbot und Verbesserungs-
gebot flir den Freiraum in Stadtregionen jedoch darf Nachverdichtung per se
nicht verhindern, sondern sollte durch kompakte und intelligente Kombination
von Freiraum und verdichteten Baustrukturen sowie Freiraumqualitdten erreicht
werden. Solchermaflen betrachtet, wére ein Verbesserungsgebot quasi eine ge-
geniiber 2050 zeitlich vorgezogene Flachenkreislaufwirtschaft. Auch misste die
Qualitdt der Freirdume, etwa liber das Griinvolumen oder unversiegelte Fldchen-
anteile, tiber Indikatoren bundesweit abgebildet werden kénnen. Zudem riickt
gemdfd oben genannter Definition des Arbeitskreises der flachendeckende Frei-
raumschutz sowohl im Freiraum als auch innerhalb der Siedlungsfldchen, also der
verbleibenden Siedlungsfreiflachen, in den Fokus®. Die Bemessung des Freiraum-
verlustes an der verfligbaren Freiraumflache veranschaulicht die Verlustdimensi-
on. Speziell fuir Siedlungsfreiflichen ware zu tberlegen, ob Indikatoren wie ,,Sied-
lungsfreiflichenanteil an Siedlungsflachen®, ,Veranderung der Siedlungsfreifldche
an der Gesamtflache“ oder ,Verdnderung der nicht durch Schutzfunktionen be-
legten Siedlungsfreiflache“ zu ergdnzen wéren.

Insgesamt ging seit 1996 - primar durch wohlstandsbedingte individuelle Wohn- und
Siedlungsflachensteigerungen (vgl. Dosch, Bldtgen 2025) und sekunddr als Ergebnis
des Bevdlkerungswachstums von (zensusbereinigt 83,5 Millionen Einwohnern zum
31.12.2023) Uber zwei Millionen Einwohnern - Freiraumflache von circa 0,81 Millionen
Hektar durch die Siedlungsexpansion verloren (vgl. Tabelle 1), ganz Uiberwiegend auf
Kosten vormaliger Landwirtschaftsflachen.

8 Dasam 16.08.2024 in Kraft getretene Verordnung Gesetz zur Wiederherstellung der Natur (EU-
Regulation 2024/1991) verlangt gemaf} Art.8 einen steigenden Trend in Bezug auf die nationale Ge-
samtfliche stadtischer Griinflichen in stidtischen Okosystemgebieten und in jedem stédtischen
Okosystemgebiet einen steigenden Trend der stidtischen Baumiiberschirmung.
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Veranderung der einwohnergewichteten Freiraumfliache* zu 1996

(Gemeinden > 20.000 Ew.) (* Definition gemaR nationaler Nachhaltigkeitsstrategie)
10

o

Veranderung in %
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«—Einwohnergew. Freiraumflache
Bund, alle Kommunen

= Nordwest
(SH,NI,NW,SL)
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(MV, ST, SN, TH, BB ohne Berlin)
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= Bund
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Abbildung 2: Verdnderung der Freiraumfldache im Vergleich zu 1996 / Quelle: Eigene Berechnung nach
Fldchenerhebung

Trotz hoherer Flachenausnutzung hoher Freiraumverlust in Stadten
Einwohnergewichtet betrug der Freiraumverlust circa 8 %. Einwohnergewichtet war
der Verlust besonders grof in der Landergruppe Stid und den Stadtstaaten, wo im
Jahr 2023 jedem Einwohner rund ein Siebtel weniger Freiraumfldche zur Verfligung
stand als noch 1996 (vgl. Abbildung 2) - bei ohnehin schon geringeren absoluten Wer-
ten.

Jeder Einwohner beanspruchte 2023 Siedlungs- und Verkehrsfldchen in Kernstadten
fast 3x weniger als in ldndlichen Rdumen (vgl. Abbildung 3 b). Ein deutlicher Einwoh-
nerzuwachs’® in den Grofstddten, besonders im Jahr 2022 durch Gefllichtete aus der
Ukraine, fiihrte zu mehr Einwohnern je Siedlungsfldche. Diese steigende Flacheneffizi-
enzin Kernstddten sowie dem verdichteten Umland wird begleitet von gleichzeitig ho-
hen, preisbedingten Wanderungsgewinnen im weniger verdichteten Umland, mit ent-
sprechenden Verlusten an Freiraumflache (Ehrhardt/Eichhorn/Behnisch et al. 2022).

9 Zum 31.12.2024 lebten 83,6 Millionen Menschen in Deutschland, gegentiber rund 82,7 Millionen
15.5.2022 (Laufende Raumbeobachtung des BBSR).
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Abbildung 3: Anteil Freiraumflédche an Kreisfliche 2023; / Quelle: Kartenmodul der laufenden Raum-
beobachtung des BBSR

Obwohl zwischen 2010 und 2023 der Bevolkerungszuwachs vorwiegend durch Aufien-
wanderungsgewinne in die Grofdstadtregionen erfolgte, ist parallel seit circa 2012 eine
neue Phase der Suburbanisierung festzustellen. Insbesondere familienbildende Bevol-
kerungsschichten zogen aus den Stddten ins Umland.
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1.2 Freiraum und Zerschneidung

2023 beanspruchte die Siedlungs- und Verkehrsfldche 5 Millionen Hektar oder circa
14,2 % der Bodenfldche Deutschlands. Davon ist gut die Halfte vollversiegelt, also eine
Flache von Uber 2,5 Millionen Hektar. Derzeit sind aber immer noch sechs Siebtel des
Bundesgebietes oder rund 31 Millionen Hektar Freiraum ohne Siedlungsfreifldchen.
Die Halfte der Flache wird durch die Landwirtschaft genutzt, 32,8 % sind Waldfldachen
(Vegetation). Wasser- sowie sonstige Flichen machen 2% bzw. 3% der Flache
Deutschlands aus (vgl. Abbildung 4).

Anteil der Landnutzungsarten in %

23% 51%

32,8 %

Nutzungsart

. Gewasser

Landwirtschaft

. Siedlung
. Vegetation
. Verkehr

Abbildung 4: Fldchennutzung in Deutschland 2023 / Quelle: BBSR 2025, Laufende Raumbeobachtung

50,3 %

9,5%

Auf circa einem Viertel der Flache des Bundesgebietes werden 451 naturschutzfach-
lich bedeutsame Landschaftsraume unterschieden (Schwarzer et al. 2018). Demnach
gibt es trotz bundesweit starker Landschaftssegmentierung durch Siedlungsinfra-
struktur durchaus noch grofie, verhdltnismafiig naturnahe Landschaftsrdume. Dies
bestdtigen auch Untersuchungen zu unzerschnittenen verkehrsarmen Raumen, die
grofRe zusammenhdngende Landschaftsraume (UZVR) mit geringer Fragmentierung,
Zersiedelung, Zerschneidung und Verkehrsarmut abbilden. Fiir 2015 ergaben sich 481
UZVR > 100 km2 mit einer Flache von 83.859 km2.'° Dies sind 23,5 % der Landesflache

10 www.bfn.de/sites/default/files/BfN/planung/eingriffsregelung/Dokumente/artikel_uzvr_2015.pdf.
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von Deutschland, wobei Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern {ber 50 %
Anteile haben, Nordrhein-Westfalen hingegen nur 6 Prozent. Die grofen regionalen
Unterschiede bestdtigen Untersuchungen auf der Basis verschiedener Indikatoren des
IOR-Monitors (Walz/Kriiger/Schumacher 2021). Demnach hat mit 57 % die Mehrheit
der Landkreise Uiberhaupt keinen Anteil mehr an einem unzerschnittenen Freiraum
grofer als 100 km2. Bundesweit nahm die Landschaftszerschneidung und Waldfrag-
mentierung zwischen 2000 und 2020 aber kaum zu, auch die effektive Maschenweite
blieb nahezu unverdndert (BMU 2019). Durch Aufforstungen gibt es Teilrdume, in de-
nen die Zerschneidung sogar abgenommen hat.

1.3 Landschaftswandel und Energielandschaften

Die Verdnderungsprozesse in Freirdumen verlaufen besonders dynamisch durch den
Wandel der Agrarstruktur, die Erweiterung von Siedlungen und den Ausbau erneuer-
barer Energien und Strafien. Die landwirtschaftlich genutzte Flache machte Ende
2023 noch 50 % Deutschlands aus. Sie nahm von 1992 von 195.112 km? auf 179.800
km? oder 7,8 % bzw. rund 48.900 Hektar/Jahr ab (vgl. Laufende Raumbeobachtung
des BBSR). Standen 1992 noch 2.410 m?/EW zur Verfligung, sind es heute nur noch
2.155 m?/EW. Besonders das Dauergriinland hat abgenommen, von 1991 bis 2024 um
rund 12 %, blieb aber seit 2013 auf nahezu gleichem Niveau."

Seit dem Jahr 2000 wuchs die Siedlungs- und Verkehrsflache in einer Gréfienordnung
von circa 684 km? (etwa das 7-Fache der Landesfldache Berlins). Hinzu kommen der
Ausbau von Infrastrukturen und Freizeiteinrichtungen und der grof¥flachige Braun-
kohletagebau. Alle tragen zur Veranderung der Landschaftsbilder bei, ,technogen ge-
pragte Landschaftstypen“ nehmen zu (Hartz 2019: 14-17). Seit Mitte der 1990er-Jah-
re haben sich allein bis zum Jahr 2014 60 % der bundesdeutschen Landschaften in
ihrem Charakter erheblich verdandert; allein 11 % des Bundesgebietes waren durch die
hohe Dichte an Windenergieanlagen 2013 als Windenergielandschaften (WEA) zu be-
zeichnen (BBSR 2021a: 21).

Die Folgen des rasanten Landschaftswandels in den 2010er-Jahren sind neue, durch
Siedlungs-, Verkehrs- und Energieinfrastruktur geprégte Landschaftsraume und aus-
geraumte Agrarlandschaften, in einigen Rdumen gab es aber auch eine Wiederbele-
bung naturnaher Landschaften (BBSR 2021a). Der Charakter von Landschaften wan-
delt sich durch den forcierten Ausbau auch der Windkraftanlagen. 2024 gab es 1.639
Windkraftanlagen auf See'? und 28.766 WEA an Land. 2021 waren bereits ungefahr 17
% Windenergielandschaften, weitere 8 % der Landschaft infrastrukturell durch Lei-
tungsnetze, Verkehrsinfrastruktur und vieles andere mehr geprédgt und knapp 7 %
urban/suburban bebaut. In der Summe sind somit circa ein Drittel der Freirdume
Deutschlands baulich gepragt oder energiewirtschaftlich beeinflusst (BBSR 2021a).
Die Energiewende wird diesen Prozess beschleunigen, und der Anteil an technogen
gepragten Landschaften konnte sich bis 2030 nahezu verdoppeln, wie bereits 2014
vermutet wurde (BfN/BBSR 2014: 41). Windkraft und Photovoltaik pragen zwar Land-

11 Vgl. www.umweltbundesamt.de/daten/umweltindikatoren/indikator-gruenlandflaeche#welche-
bedeutung-hat-der-indikator (20.03.2025).

12 Bundesverband Windenergie www.wind-energie.de/themen/zahlen-und-fakten/ (11.04.2025).
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schaftsbilder, versiegeln aber wenig Flache. Der ubiquitdre und grofRrdumige Ausbau
von Photovoltaik-Freifldichenanlagen (PV-FA), der Ende 2021 bereits 32.000 Hektar
belegt (entspricht etwa 0,1 % des Bundesgebietes),” ist nun ein grofer Treiber des
Landschaftswandels. Projektionen gehen bis 2030 von insgesamt 104.300 Hektar
oder 36 Hektar/Tag fiir den Ausbau von PV-FA aus (Osterburg/Ackermann/Béhm et al.
2023: 68).

2 Kiinftige Flachenanspriiche und Flachenkonkurrenzen
2.1 Kiinftige Flachenanspriiche

Das Bevolkerungswachstum der 2010er-Jahre konzentrierte sich auf die Ballungsrau-
me: Mit 31,8 % lebte 2017 bereits ein knappes Drittel der Bevlkerung Deutschlands in
Grofstadten. Ein Trendszenario des Bundesinstituts fiir Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung (BBSR) 2019 fiir die Siedlungsflachenentwicklung von 2015 bis 2045 Idsst eine
weitere Aufsiedelung der suburbanen Raume der grofien Ballungsrdaume erwarten
(Behmer 2020). Schon wahrend der Corona-Pandemie war eine verstdrkte Nutzung
der Freiradume am Stadtrand der Grofdstadte feststellbar (Dosch/Haury 2020: 68-81).

Der Nutzungsdruck auf suburbane Freirdume steigt: Zum einen wird weiter gebaut
und nachverdichtet, zum anderen soll der verbleibende Freiraum vielfaltigere Leistun-
gen flr mehr Menschen erbringen; das Wachstum verlagert sich an den Stadtrand,
nach Suburbia.

Siedlungsexpansion und Freiraumverluste sind auch eine Folge von Remanenzeffekten
im Zuge der Alterung der Gesellschaft. Seit 1990 ist die durchschnittliche Wohnfldache
pro Kopf auf zuletzt 47,5 m? im Jahr 2023 gestiegen, deutlich héher jedoch noch in
Einpersonen- und Rentnerhaushalten. Mit dem Eintritt der ,,Babyboomer” ins Ren-
tenalter wird der Remanenzeffekt am Wohnungsmarkt eine noch gréfiere Bedeutung
entfalten als heute und zu neuen Wohnungsbedarfen fiihren.”* Diese lassen sich auch
flachensparender realisieren, z. B. durch behutsamen Mehrfamilienhausbau auch in
Kleinstddten und Dorfern.'®

Die Siedlungs- und Freiraumentwicklung wird neben Megatrends wie der demographi-
schen Alterung und Remanenzeffekten, von anhaltenden Aufienwanderungstiber-
schiissen und Migration, der Energiewende, dem Klimawandel, der Digitalisierung

13 Darunter circa 11.460 ha (35 %) auf Konversionsflachen, 9.600 ha (30 %) auf landwirtschaftlichen
Flachen It. Umweltbundesamt (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/
erneuerbare-energien/photovoltaik/photovoltaik-freiflaechenanlagen?utm_source=chatgpt.
com#flacheninanspruchnahme-durch-photovoltaik-freiflachenanlagen; 11.04.2025).

14 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2 (11.04.2025).

15 Vorbereitende Expertise zum MORO-Forschungsprojekt ,,Regionale Steuerung der Siedlungs- und
Freiraumentwicklung nach der Pandemie“. www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/
moro/jahr/2022/raumentwicklung-pandemie/01-start.html (20.03.2025).

16 SWR-Wissen (2023): Das Ende der Neubaugebiete - Wohnraum ohne Naturzerstérung.
https://www.swr.de/wissen/das-ende-des-neubaugebiets-100.html (20.03.2025).
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oder wachsender grofs- und kleinrdaumiger raumlicher Polarisierung und Bauland-
preisgefdllen beeinflusst. Hinzu kommen nur kaum vorhersehbare gesellschaftliche
Krisen, wie die im Friihjahr 2020 eingetretene Corona-Pandemie und die seit 2022 aus
dem Krieg in der Ukraine resultierende Migrations- und Energiekrise.

Aus all diesen Trends und Entwicklungen resultieren heute wie auch zukiinftig alte und
neue Flachenanspriiche (vgl. Abbildung 5). Nachfrageseitig sind dies eine hohere Be-
volkerungs- und Beschaftigtenzahl bei steigendem Wohlstandskonsum, angebots-
seitig die kommunale ,,Angebotsplanung“ von Bauland im Aufienbereich, vornehmlich
in weniger wachstumsstarken Regionen, und die Konkurrenz um neue Baugebiete.
Derzeit geht vom Trend zum Homeoffice bzw. ortsunabhdngigen Arbeiten eine ver-
starkte Flachennachfrage im Stadtumland oder gegebenenfalls sogar dariiber hinaus
aus. Zudem erwachsen neue Anspriiche aus spezifischer Dienstleistungs-, Biiro- und
Gewerbenutzung durch den wirtschaftsstrukturellen Wandel und aus Transformati-
onsprozessen im industriellen Bereich, zum Beispiel durch die Schaffung von Produk-
tionsstandorten fiir zeitgemafie Technologien wie E-Fahrzeuge mit neuen Flachen-
anspriichen fiir logistische Nutzungen, bis hin zur Riickverlagerung industrieller und
gewerblicher Fertigungsprozesse wie z. B. Halbleiter, Pharmaprodukte oder Speicher-
module. Diese werden den Freiraumverlust verstarken. Schon heute fiihren grofie In-
dustrie- und Gewerbeansiedlungen nebst Zulieferbetrieben wie Tesla Griinheide oder
die vielen neuen Logistikzentren zu erheblichem Freiraumverlust.

Moglicherweise wird eine Abkehr von krisenanfalliger Biindelung von Infrastruktur
durch Ausbau einer resilienteren, redundanteren Infrastruktur erforderlich. Zudem
ermdglichen Elektro- und perspektivisch autonome Mobilitat hdhere Pendeldistan-
zen. Auch durch die Klimaschutzziele entstehen neue, jedoch meist reversible Fla-
chenanspriiche, z. B. fiir den Ausbau von erneuerbaren Energien wie der Windkraft."”

In einer Studie des Thiinen-Instituts zum Thema ,,Flaichennutzung und Fldchennut-
zungsanspriiche in Deutschland“ wird bis 2030 ein Fldchenverbrauch von 75 Hektar/
Tag fir Siedlungs- und Verkehrszwecke zuziiglich 36 Hektar/Tag flir Photovoltaikfreifla-
chenanlagen und 4 Hektar fiir Windkraft projiziert, also 115 Hektar/Tag (Osterburg/
Ackermann/Bohm et al. 2023: 68)." Tréfe dies ein, wiirde das Ziel 30-Hektar-Ziel kom-
plett konterkariert, der Flachenverbrauch wére in praktisch der gleichen Gréfienord-
nung wie zu Beginn des Fldchensparziels im Jahr 2002, als der Flachenverbrauch rund
120 Hektar/Tag betrug. Potenzielle Auswirkungen zusétzlicher Flachenanspriiche fiir
bezahlbaren Wohnraum, fiir die Energiewende und fiir den natiirlichen Klimaschutz auf
die Entwicklung der Flachennutzung bis 2030 summieren sich laut Thiinen-Studie auf
810.500 Hektar, was 278 Hektar/Tag entspricht. Darunter entfallen auf Wald und Ge-
holze, neue Agrargehdlze und Wiederverndssung von Mooren 162 Hektar/Tag. Die
Landwirtschaftsflache geht um 204 Hektar/Tag zurlick (Osterburg/Ackermann/Béhm

17 Vorbereitende Expertise zum MORO-Forschungsprojekt ,,Regionale Steuerung der Siedlungs- und
Freiraumentwicklung nach der Pandemie“. www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/
moro/jahr/2022/raumentwicklung-pandemie/01-start.html (20.03.2025).

18 Vgl. auch Jan-Erik Burchardi, Bundesministerium flir Erndhrung und Landwirtschaft (BMEL): Fla-
chenbedarfe der Politik der Bundesregierung und Umgang mit Flachennutzungskonkurrenzen. Vor-
trag auf dem 15. Dresdener Flachennutzungssymposium am 13.6.2023. Dresden.
https://zenodo.org/records/8086973 (11.04.2025).
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etal. 2023: 68). Damit ist auch im Freiraum mit erheblichen Landnutzungsanderungen
zu rechnen. Dies zeigt aber auch, dass die Raumordnung eine starkere Koordinierungs-
aufgabe zur Steuerung dieser kiinftigen Herausforderungen zur L&sung von Fldchen-
nutzungskonflikten einnehmen sollte. Dabei werden zunehmend multifunktionale
Ldsungsansdtze gesucht, wie sie beispielsweise in einem Modellvorhaben MORO-
Regionalparks untersucht werden.”

Gesellschaftliche Trends und Krisen...

..awie Digitalisierung, Klimawandel, T
Demographischer Wandel, Corona-Pandemie, o @ n
Ukrainekrieg, Energiekrise... 0 o

|G

Abbildung 5: Neue Fldchenanspriiche /Quelle: www.moro-flaeche.de

2.2 Flachenkonkurrenzen

Aus den zuvor genannten Flachenanspriichen entstehen neue Konkurrenzen um knap-
per werdende Freiflachen (siehe Tabelle 2). Die Treiber fir diese Zuspitzung sind zahl-
reich. Angefacht durch die Niedrigzinsphase bis Ende 2021 sind die Siedlungsbereiche

19 www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/moro/jahr/2023/regionalparks/01-start.html
(11.04.2025).
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weiter gewachsen. Der Boom der Logistikzentren, ausgeldst unter anderem durch
den Internethandel, erfolgt oft auf Ackerflachen. Die Energiewende erfordert den
massiven weiteren Ausbau mit Windkraftanlagen und Photovoltaik-Freiflachenanla-
gen und konkurriert mit dem Freiraum. Die Bio6konomie zielt auf Ersatz fossiler Res-
sourcen durch Anbau nachwachsender Rohstoffe. Mit der fortgesetzten Intensivie-
rung der Landnutzung geraten der Freiraum und Naturhaushalt, einschliefdlich der
biologischen Vielfalt, weiter unter Druck. Jedoch fordert die Abkehr von einer fla-
chenintensiven Massentierproduktion zu einer extensiven pflanzlichen Produktion mit
grofflichigem Okolandbau neue Freiraumflachen. Der Naturschutz zielt zur Bewlti-
gung der Biodiversitdtskrise zur Wiederherstellung der Natur auf mindestens 20 %
Flache. Forst- und Landwirtschaft drohen weitere Fladchenverluste durch den Klima-
wandel. Zugleich wird der Klimawandel die Nutzungsoptionen einschranken, weil Bo-
den ihre Ertragskraft verlieren oder Flachen zum Wasserriickhalt benétigt werden.
Weitere Freiraumverluste und -verdanderungen konnten sich in den kommenden Jah-
ren zudem aus dem Bedeutungsgewinn der Rohstoffgewinnung innerhalb Deutsch-
lands (vgl. Die Bundesregierung 2019; Die Bundesregierung 2023a; Steiger 2023) so-
wie einem verstadrkten und energieeffizienten Wohnungsneubau ergeben.

Flachenkonkurrenzen resultieren unter anderem auch aus dem Erhalt naturbasierter
Freiflachen sowie einer klimawandelgerechten Stadt versus Nachverdichtung, Natur-
schutz versus Okolandbau, Energiewende versus Erhaltung der Kulturlandschaften.
Flachenkonkurrenzen entstehen auch durch die vermehrten Nutzungsanspriiche fir
Erholung, Klimavorsorge, Wirtschaften und Daseinsgrundfunktionen. Der Ausbau der
Siedlungsinfrastruktur konkurriert mit fast allen Freiraumnutzungen, aber auch inner-
halb der Freiraumnutzungen gibt es einige Nutzungskonkurrenzen wie Renaturierung
versus landwirtschaftliche Nutzung (vgl. Tabelle 2, S. 68).

Photovoltaik-Freiflachenanlagen = Freiflichenverbrauch?

Nicht jede neue Nutzung muss dauerhaft mit Flachenverlust verbunden sein. So
ist z. B. die bundespolitische Zielsetzung, 2 % der Landesflache fiir die Windkraft
zu nutzen, nicht mit einem entsprechenden Flachenverlust wie der Landwirt-
schaft gleichzusetzen. Umgenutzt werden nur Flachen fiir die eigentlichen An-
lagen, deren Zuwegung und gegebenenfalls notwendige Ausgleichsflachen. Der
tiberwiegende Teil der Abstandsflachen, diese sind in der 2-%-Zielsetzung enthal-
ten, kann weiterhin als landwirtschaftliche oder sonstige Freiraumflache genutzt
werden. Bei den PV-FA gilt Ahnliches. Jenseits einiger groffléchiger Anlagen be-
halten andere Bauformen teilweise ihren Freiflichencharakter. Dies gilt im Ubri-
gen auch innerhalb der SuV-Flachen zum Beispiel, wenn das grofie Potenzial der
bestehenden Gewerbe-, Dach- und Fassadenfldchen vermehrt fiir PV-FA-Anlagen
genutzt wird, um den Bedarf an PV-FA-Anlagen im Aufienbereich zu reduzieren.




FREIRAUMVERLUST UND FREIRAUMSCHUTZ AUS REGIONALER UND STADTISCHER PERSPEKTIVE 69

3 Freiraumschutz liberdrtlich durch Siedlungsflachensteuerung

Je weniger sich die Siedlungs- und Verkehrsfldche in den Freiraum ausdehnt, desto
mehr Fldche steht flir sonstige Nutzungen zur Verfligung. Die ,Bandigung des Frei-
raums durch Wirtschaft und Gesellschaft, Agrar- und Forstwirtschaft, Siedlung und
Verkehr erfolgt nicht ohne rdaumliche Steuerung - ob gezielt gewollte oder eher sich
unabsichtlich entwickelnde.

Neben den genannten Festlegungen im Raumordnungsgesetz enthalten die Leitbilder
zur Raumentwicklung von 2016 den Auftrag, die Fldcheninanspruchnahme deutlich zu
begrenzen und auf eine Konzentration und Verdichtung der Bebauung hinzuwirken
(MKRO 2016; MKRO 2022). Weiterhin geht es darum, grofiraumige Freiraumverbiin-
de und Griinverbindungen zur Wiederherstellung der Natur zu schaffen und Kaltluft-
entstehungsgebiete und Frischluftschneisen zur siedlungsnahen Erholungsvorsorge
und klimatischen Ausgleichsfunktion zu schiitzen. Weiteren Schutz erfahren insbe-
sondere grofiraumige unzerschnittene und verkehrsarme Rdume. Die Sicherung eines
regions- und landerlbergreifenden, funktional zusammenhangenden Netzes &ko-
logisch bedeutsamer Freirdume ist auch ein Ziel des MKRO-Grundsatzbeschlusses
»Klimawandel und Energiewende gemeinsam gestalten“ (MKRO 2022). Zum Frei-
raumschutz dienen formelle und informelle Instrumente. Erstere sind Regionalpldne
und sachliche Teilpldne mit Gebietsfestlegungen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete,
weiterhin Raumordnungsverfahren und informelle Instrumente wie Regionale Ent-
wicklungskonzepte. Bei der konkreten Umsetzung spielen raumbezogene Fachplanun-
gen, Landschafts(rahmen)pldne und Planfeststellungsverfahren eine wichtige Rolle,
daneben auch regionale Siedlungs- und Freiraumkonzepte, die Mitwirkung bei agrar-
struktureller Entwicklungsplanung (AEP) bzw. integrierten ldndlichen Entwicklungs-
konzepten (ILEK) und zunehmend auch (Risiko-) Managementpldne.

Drei Begriffe kdnnen die Strategien, den Freiraumverlust zu begrenzen, umschreiben
(vgl. BUND 2023):

> Flachensuffizienz: Reduktion der Flachenneuinanspruchnahme durch Siedlungs-
und Verkehrsflachen,

> Flacheneffizienz: hdhere Nutzungsdichten, Mehrfachnutzung von Flachen-Multi-
funktionalitét,

> Flachenkonsistenz: freiraumschiitzende Gestaltung in Einklang mit Umwelt- und
Naturschutzanforderungen.

Im Folgenden soll der Blick vor allem auf Flachensuffizienz und Fldchenkonsistenz
gerichtet werden, wahrend Flacheneffizienz vor allem auf stadtregionaler Ebene (vgl.
Kapitel 4) besonders relevant ist. Um dem Flachenverbrauch und der Zersiedelung
entgegenzuwirken, werden Ansédtze des Flachen- bzw. Wachstumsmanagements auf
unterschiedlichen administrativen Ebenen eingesetzt. Eine Vollauswertung regional-
planerischer Festlegungen von 129 Teil- und Regionalpldnen zum Handlungsfeld
»Energieeffiziente und verkehrsvermeidende Siedlungsstrukturen“ aus dem Jahr
2022 zeigt, dass mit 65 % die Mehrzahl der giiltigen Regionalpldne zumindest einen
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von acht Handlungsaspekten dazu Uber Zielfestlegungen bzw. eine Ausweisung von
Vorrangfldchen aufgreift® - seit 2009 mit deutlicher Zunahme regionalplanerischer
Festlegungen. Vorgaben zur Siedlungsflacheninanspruchnahme oder zu Mindest-
dichten greifen allerdings nur wenige Pldne auf, dabei ist die Zahl der Zielfestlegungen
zu einzelnen Handlungsaspekten abhangig von der landesspezifischen Steuerungs-
wirkung der Raumordnung (siehe unten). Beim Handlungsaspekt ,Vorrang der
Innenentwicklung vor der Aufienentwicklung® offenbaren sich Handlungsbedarfe
vor allem in den &stlichen Regionen Deutschlands.

Weiterhin sind regulative Ansdtze zur Steuerung der Siedlungsentwicklung wie Griin-
zlige oder quantitative Wachstumsgrenzen hdufig ein Bestandteil des Freiraum-
managements. Positivplanerische Instrumente lenken und begrenzen die Siedlungs-
entwicklung der Gemeinden, indem sie besonders geeignete Standorte fiir Bauland-
ausweisungen festlegen und Vorgaben zu Quantitdt und Qualitdt der Baulandauswei-
sungen machen. Negativplanerische Instrumente wirken hierzu komplementdr und
dienen dem Freiraumschutz, indem sie die Bebauung auf 6kologisch wertvollen Fla-
chen verbieten oder zumindest einschranken.

Eine bundesweite Untersuchung zur Restriktivitdt der deutschen Raumordnung
(Pehlke/Siedentop 2021) zeigt eine hohe Regulierungsintensitdt (RI) der Raumord-
nung flachendeckend in den Bundesldndern Hessen, im Saarland, weiten Teilen von
Nordrhein-Westfalen sowie Teilen von Rheinland-Pfalz und Baden-Wirttemberg.
Dagegen féllt sie in Bayern sehr niedrig, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern niedrig aus. Besonders grof sind die Unterschiede innerhalb der Pla-
nungsregionen der Bundeslander Baden-Wirttemberg und Niedersachsen.

Die positivplanerische Regulierungsintensitdt (RI) ist in Hessen, im Saarland, in Rhein-
land-Pfalz (Ausnahme Trier), in Nordrhein-Westfalen fast tberall, in der Metropol-
region Rhein-Neckar und Stuttgart sehr hoch und hoch in einigen Teilen von Ba-
den-Wiirttemberg, Niedersachsen und Sachsen. Die negativplanerische Rl ist sehr
hoch in Hessen, in einigen niedersdchsischen Landkreisen sowie in Teilen von Nord-
rhein-Westfalen und Teilen Baden-Wiirttembergs sowie in Thiiringen.

Zudem kommen Festlegungen zum Schutz von Natur und Landschaft fast flaichende-
ckend zum Einsatz. Regionale Griinziige werden dagegen nicht tiberall eingesetzt. Die
Rl Grund- und Oberfldchenwasserschutz ist besonders hoch in Teilrdumen Nieder-
sachsens; in Thiiringen kommt dieses Instrument trotz verbreitet geringer Nieder-
schldge nicht zum Einsatz. Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir Bodenschutz kommen
nur in wenigen Regionen zum Einsatz.

In einer weiteren Studie ergibt sich bei der Mengensteuerung sowie den Dichtevor-
gaben nach positivplanerischem Steuerungsansatz bundesweit eine Erhdhung der Re-
gulierungsintensitat zwischen 2009 und 2017, besonders in Hessen (dort positiv- und
negativplanerisch), Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen (nur Dichtevorgaben)
(Eichhorn/Diller/Pehlke 2023: 217 f.).

20 Ergebnisse nach der Vorbereitungsstudie flir den Raumordnungsbericht 2024 , Klimawandel und
Energiewende gestalten® https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/
sonderveroeffentlichungen/2023/klimawandel-energiewende-vorstudie-rob-2024.html (11.04.2025).
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In Ergdnzung zu den genannten Studien wurde die Regulierungsintensitat

a) anhand von Auswertungen einer Vorstudie flir den Raumordnungsbericht (vgl.
Fuf3note #') ,,Festlegungen in regionalen Raumordnungsplanen inklusive Teilpla-
nen und Teilfortschreibungen speziell zum Handlungsfeld , Energieeffiziente und
verkehrsvermeidende Siedlungsstrukturen“ ausgewertet, der Anteil der Raum-
ordnungsregionen mit Festlegungen am Bundesland prozentuiert und bundes-

weit in 4 Klassen eingeteilt sowie

b) die erwdhnte Auswertung zur Regulierungsintensitat der regionalen Planung auch
explizit zur Steuerung der Wohnsiedlungsentwicklung ausgewertet (Pehlke/
Siedentop 2021: 22). Hier wurde die ,,Karte zur Regulierungsintensitdt Gesamt*

ergdnzt um Dichtevorgaben und Mengensteuerung.

Beide Studienergebnisse wurden in 4 Klassen eingeteilt, zwischen den Ergebnissen
von @) und b) zur Regulierungsintensitdt wurde das arithmetische Mittel gebildet.

Sodann wurden der Flachenverbrauch von 2017 bis 2022 auf der Ebene der Flachen-
lander (Bundeslander ohne Stadtstaaten) ermittelt, eine Klassifizierung in die 4 Klas-
sen vorgenommen und dies mit der Regulierungsintensitdt verglichen (Tabelle 3).

Hessen

Niedersachsen, Baden-Wirttemberg

Regulierungs-
intensitat (RI)

Flacheninanspruch-
nahme 2017-2022

Thiringen

Brandenburg

(regional unterschiedlich), Saarland, mittel bis hoch niedrig bis mittel
Mecklenburg-Vorpommern,

Nordrhein-Westfalen

Bayern gering hoher

Sachsen, Rheinland-Pfalz hoch hoch
Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, mittel hoch

Tabelle 3: Vergleich der Regulierungsintensitdt der Raumplanung in den Fldchenldndern (ohne Stadt-
staaten) und Fldchenverbrauch /Quelle: BBSR 2023; Pehlke/Siedentop 2021; Eichhorn/Diller/Pehlke

2023; eigene Berechnung
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Auch wenn die Flacheninanspruchnahme aus weit mehr Faktoren als der raumplaneri-
schen Regulierungsintensitét resultiert, sind auf Landerebene recht hohe Uberein-
stimmungen zwischen hoherer Regulierungsintensitdt und geringem Fldchenver-
brauch festzustellen.

Im Ergebnis sind viele Landschaftsraume?' immer noch von unbebauten Freirdumen
dominiert, teilweise durch kleinteilige Landwirtschaft gepragt, selten voll ausgerdaumt,
recht klar gegliedert und vielfdltig gestaltet, wie Drohnenbilder verschiedener Freirdu-
me Deutschlands (vgl. Strubelt et al. 2021) aus meist 50-100m Hohe vorwiegend aus
den Jahren 2019-2021 zeigen (vgl. Abbildung 6), an dessen Gestalt die verschiedenen
Ebenen rdaumlicher Planung mitgewirkt haben.

Abbildung 6: Vielfédltige Landschaften im Freiraum Deutschlands - ein Bildmosaik / Quelle: Strubelt/
Dosch/Meinel 2021

4 Siedlungsfreiflachen - Freiraumschutz durch Stadtentwicklung und
Stadtumbau

Auch innerhalb von Stadten und Gemeinden nehmen Freiraumflachen grofie Flachen-
anteile ein, selbst in kreisfreien Grofistadten bundesweit 49,1 % (2022) der Kataster-
fliche. Die innerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfldchen liegenden Siedlungsfreifla-

21 Landschaft ist nicht identisch mit dem Begriff des Freiraums, sondern umfasst ,,natiirliche, landli-
che, stadtische und stadtnahe Gebiete (vgl. Domhardt in diesem Band). In diesem Kapitel bezieht
sich der Begriff auf die Landschaften im Freiraum aufierhalb der Siedlungs- und Verkehrsflachen.
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chen (Sport-, Freizeit- und Erholungsflachen ohne Einbeziehung privater Gérten) wie-
derum belegen 11,3 % oder 574.000 Hektar der SuV insgesamt, betrachtet man nur
die Grinflichen sind es 6,4 % oder 322.900 Hektar. Der (teil)versiegelte Anteil bean-
sprucht in Grof3stadten etwa ein Drittel. Der Rest sind private Gérten, 6ffentliche
Siedlungsfreiflaichen und der Siedlungsfreiraum aufRerhalb der Siedlungs- und Ver-
kehrsflachen. Im Vergleich zu Freirdumen aufierhalb der Stadte sind stddtische Frei-
raume oft kleinstrukturiert und vielféltig und verfligen iber umfassende Grenzfla-
chen zur Siedlungsflache. Diese Freiraumfldchen haben zunehmende Leistungen zu
erbringen, fiir deren Steuerung andere Instrumente als auf3erhalb der Stadte gelten
(vgl. Fazit im Beitrag Hartz in diesem Band).

4.1 Ausstattungsmerkmale von Siedlungsfreiflachen

Griin-blaue Infrastruktur im Siedlungsraum wird immer wichtiger. Gerade in Hochzei-
ten der Corona-Pandemie (2020-2022) wurde das augenfillig, als die Bevolkerung
verstarkt 6ffentliche Raume rund um den Wohnort, hauptséchlich Park- und Freizeit-
anlagen fiir Spaziergange, sportliche Betdtigungen oder Begegnungen nutzten. Gene-
rell ist 6ffentliches Griin fiir Stadtbewohner ohne Garten oder Balkon essenziell. Im
Zuge der Innenentwicklung werden brachliegende Vegetationsflachen aber immer
haufiger bebaut (vgl. auch Grotefels/Wiemann in diesem Band). Damit wird aber einer
sonst drohenden baulichen Entwicklung an den Stadtrdndern durch weitere Fldchen-
neuinanspruchnahmen und der damit verbundenen Zersiedelung im Auflenbereich
begegnet.

Die Siedlungsdichte ist in (kreisfreien) Grofistadten im Mittel zwischen 2016 und 2023
um 60 bzw. 56 Einwohner (EW) je km2 SuV gestiegen, wahrend sie in den landlichen
Kreis- und Gemeindetypen zurlickging. Dennoch haben sich die Siedlungsfreiflachen
auch in den (kreisfreien) Grof3stadten mengenmafig nicht verringert, denn mit der
Ausdehnung der Siedlungsflachen ging auch eine flachenméfiige Erweiterung der
Siedlungsfreiflachen einher, gréfer als es ihrem Anteil am Bestand entspricht (siehe
vorn); entsprechend wuchs der Anteil der Siedlungsfreiflachen an der gesamten Sied-
lungs- und Verkehrsflache, und zwar in allen Kreis- und Gemeindetypen. Dies gilt auch,
wenn man als Siedlungsfreiflichen nur Griinanlagen und Friedhofe zugrunde legt.
Demgegeniiber wurde fiir die Ortslagen, also die bebauten Bereiche, bundesweit ein
geringfligiger Riickgang der Vegetationsfldche festgestellt, wie der Vergleich der Griin-
ausstattung aus einer Satellitenbildklassifikation fiir 2020 gegeniiber 2019 zeigt. %

22 Nach Auswertungen des Forschungsprojektes ,Inwertsetzung von Copernicus-Daten fiir die Raum-
beobachtung“ (Incora). www.incora-flaeche.de (11.04.2025).
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Siedlungsfrei-
flache an Suv
Siedlungs- (enge Siedlungsfrei-
dichte Differenz Defintion) Differenz flache an Suv Differenz
o o in %- o in %-
abs % in % Punkten in % Punkten
2023- | 2023- 2023-
2006 | 2023 | 500 | S 0| 2016 | 2023 2016 2016 | 2023 | 2023-2016
Kreistyp
Kreisfreie
GrofRstadt 3.918 | 3.934 16 0,4 12,2 12,7 0,5 16,7 17,1 0,4
Stadtischer
Kreis 1.866 | 1.843 -23 -1,2 4,9 5,5 0,6 9,4 9,8 0,4
Landlicher
Kreis mit
Verdichtungs-
ansatzen 1.159 | 1.123 -36 -3,1 5,4 6,3 0,9 9,8 10,4 0,6
Dinn besie-
delter landli-
cher Kreis 893 858 -35 -39 6,1 7,7 1,6 10,3 11,8 1,5
Gemeindetyp
GrofRstadt 3.840 | 3.857 17 0,4 11,8 12,6 0,8 16,5 16,9 0,4
Mittelstadt 1.987 | 1.961 -26 -1,3 6,2 7,5 1,3 10,9 11,8 0,9
GroRere
Kleinstadt 1.401 | 1.372 -29 -2,1 4,9 5,8 0,9 9,3 10,1 0,8
Kleine
Kleinstadt 1.039 992 -47 -4,5 5,1 5,9 0,8 9,5 10,1 0,6
Landgemeinde 794 758 -36 -4,5 49 6,0 1,1 8,9 10,1 1,2

Tabelle 4: Verdnderung der Siedlungsdichte und des Siedlungsfreifldchenanteils nach Kreis- und Ge-
meindetypen 2023 zu 2016 / Quelle: Eigene Berechnung; Laufende Raumbeobachtung des BBSR

Insgesamt ist die Erhaltung und Erweiterung der Siedlungsfreiflachen wichtig, denn
begriinte Freiflachen leisten einen positiven Beitrag unter anderem fiir die Biodiver-
sitdt, Anpassung an den Klimawandel, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Men-
schen und tragen damit unmittelbar zur Lebensqualitdt bei. Zudem verbessert ur-
banes Griin das Wohnumfeld, wertet Quartiere auf und trdagt zur Gestaltung,
Raumbildung und Aufwertung von Standorten bei, gerade in Citylagen (BMUB 2015;
Dosch/Haury 2021). Der Erhalt von Siedlungsfreiflichen steht nicht im Widerspruch
zu Nachverdichtung und Innenentwicklung, wenn kompakter und mit héherer Kuba-
tur gebaut wird, Potenzialflichen bebaut, Griinflaichen an und um Siedlungsinfrastruk-
tur verdichtet und Freiflachen durch Entsiegelung riickgewonnen werden.

Stadtgriin umfasst alle Formen griiner Freirdume und begriinter Gebdude. Diese bil-
den die griin-blaue Infrastruktur (GBI) als Pendant zur grauen gebauten Infrastruktur.
Zwischen stadtebaulicher Verdichtung und dem innerstadtischen Schutz von Freifla-
chen bestehen inhdrente Zielkonflikte. Griin-blaue Infrastruktur ist wichtig flr den
Klima- und Gesundheitsschutz und die Regulierung des Wasserhaushalts. Griine Frei-
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rdaume sind Voraussetzung fiir nachhaltige, lebenswerte, resiliente Stddte und Regio-
nen. Neben dem stddtischen Griinflichenangebot und dem Griinvolumen ist deren
Verteilung und Vernetzung von besonderer Bedeutung. Denn jedem Bewohner einer
Stadt sollte ein kurzer Zugang zu stddtischen Griinflichen geboten werden. In ,einfa-
chen®, haufig sozial problematischen Wohngebieten gibt es aber in vielen Stadten
noch lokale Griinflaichendefizite, wie ein Stadtgriinmonitoring aller deutschen Stadte
fiir 2018 zeigte (BBSR 2021b: 81-84).

Friedrichshain-Kreuzberg M 12

Mitte N 24
Neukolln | 47
Tempelhof-Schoneberg NN 48
Lichtenberg
Marzahn-Hellersdorf
Charlottenburg-Wilmersdorf
Pankow

Reinickendorf
Steglitz-Zehlendorf
Spandau
Treptow-Képenick

Berlin, gesamt
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Mittlere griinbedeckte Fliche pro Einwohner [m?]

Abbildung 7: Griinraumversorgung 2018 in Berlin auf Stadtbezirksebene / Quelle: BBSR 2022: 35

Innerhalb Berlins schwankt die einwohnerspezifische Griinausstattung zwischen
hochverdichteten Stadtteilen und distanziert bebauten Villenvierteln, zwischen City
und Stadtrand um den Faktor 20 und mehr (vgl. Abbildung 7). Bundesweit zeigen sich
Defizite in der Griinraumversorgung, vornehmlich in hoch verdichteten Quartieren
unter Siedlungsdruck (BBSR 2021¢) fiir 2023 und Beispielquartiere in Berlin. Uberpro-
portional betroffen sind schlechter gestellte soziale Schichten, die sich ein vergleichs-
weise sparliches Angebot an Griinanlagen und Parks mit einer steigenden Anzahl an
Nutzern teilen (ILS 2021). Generell verfiigen Einwohner in Grofistadten Uber circa ein
Funftel der Griinflache von Mittelstddten und ungeféhr ein Fiinfzehntel von Kleinstad-
ten. Den Bewohnern von Metropolen > 500.000 EW steht pro Kopf nicht einmal die
Halfte der Griinflache pro EW zur Verfligung wie den Bewohnern kleinerer Grof3stad-
te. Inzwischen sind die Nutzungskonkurrenzen in den Stadten um das knappe Gut Fla-
che so hoch, dass neues Griin auf noch weniger Raum realisiert werden kann. Bau-
werksbegriinungen an Aufienwdnden, Fassaden und Dachern, Entsiegelungen und die
Begriinung auch kleinster Flachen wie der Hinterh&fe werden immer wichtiger.
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Fur die Stadtgesellschaft sind zudem &ffentliche Griinanlagen von Belang. Als Teil der
griinen Infrastruktur umfassen bundesweit rund 327.100 Hektar Griinanlagen zuziig-
lich knapp 38.000 Hektar Friedhofsfldchen (Laufende Raumbeobachtung des BBSR,
Destatis). Dies entspricht in etwa 43,5 m2 Griinanlagen und Friedhofsfldche je Einwoh-
ner. Relevant ist allerdings deren Zugdnglichkeit und innerstddtische Verteilung. Lang-
fristig wachst die Griinanlagen-Flache pro Kopf, diese ist jedoch ungleich in Stadt und
Land und speziell in den Stadtgebieten verteilt und oft weit vom Wohnort entfernt.

Offentliche Freirdaume (und deren Neuverteilung) und griine Infrastruktur spielen
auch bei der Wiederbelebung der Innenstddte eine zentrale Rolle; {iberdies dienen
diese der rdaumlichen Krisenvorsorge und Bewdltigung der Klimawandelfolgen Hitze,
Starkregen und Trockenheit. Beim Ausbau urbaner griiner Infrastruktur in Innenstad-
ten und Citylagen steht die Entwicklung von Konzepten multifunktionaler (Bewe-
gungs)raume, Fassaden-, Dach- und Hinterhofbegriinungen und bestehender Freifla-
chenim Vordergrund. Vorhandene stddtische Leitbilder miissen die Faktoren Freiraum
und griine Baukultur einbeziehen.

Ein Leitbild einer urbanen, griinen und krisenbestdndigen Infrastruktur, auch fiir Innen-
stadte (vgl. Dosch/Haury 2021), zielt auf &ffentlich zugéngliche Freirdume im direkten
Wohn- und Arbeitsumfeld durch ein System vernetzter Pocket-, Mikro- oder Pikoparks
Uber Quartierparks bis zu Stadtumland- oder Regionalparks. Diese sind quantitativ (mit
Griinflachen) wie auch qualitativ (mit Griinvolumen) ausreichend ausgestattet, bieten
in verdichteten Stadten innovative, intelligente Lésungen fiir Griin auf knappem Raum
und schlieRen biirgerschaftliche, gemeinschaftlich initiierte Projekte ein. Somit werden
Freiflichen umweltgerecht verteilt, sind umweltfreundlich erreichbar, multicodiert ge-
staltet und werden multifunktional genutzt. So wird die griin-blaue Infrastruktur ein
Eckpfeiler resilienter Stddte, insbesondere zur Klimafolgenvorsorge und Nahrungsmit-
telproduktion. Das Leitbild einer Innenentwicklung mit griin-blauer Infrastruktur im-
plementiert die dreifache Innenentwicklung durch Gewinnung neuer Freirdume aus
dem Rickbau Uberdimensionierter Park- und Verkehrsflachen. Es sichert und starkt die
im Innenbereich liegenden Griin- und Freirdume, ermdglicht eine mafdvolle bauliche
Verdichtung und Nutzungsmischung und gewinnt neue Freirdume.

Diese Ranglisten sagen natlirlich nichts darliber aus, wie sich die Verteilung innerhalb
der Kommunen gestaltet. Zudem hdngen Rankings zur Griinausstattung immer von
dem Zuschnitt der Bezugsflache ab, je nachdem, ob man die statistische Bezugsflache
wdhlt, morphologische Einheiten, einen Puffer um die kommunalen Grenzen legt oder
einen Radius um Bezugspunkte. Bei der gesamtstadtischen einwohnergewichteten
Ausstattung nur mit Stadtgriin - nach Kombination verschiedener Verfahren - liegen
Stadte wie Siegen, Pforzheim und Trier vorne, wahrend Mannheim, Leipzig, Berlin und
Ludwigshafen geringe Werte aufweisen (Taubenbdck/Reiter/Dosch et al. 2021).



FREIRAUMVERLUST UND FREIRAUMSCHUTZ AUS REGIONALER UND STADTISCHER PERSPEKTIVE 77

Stadte Ost oft mit hoher Siedlungsdichte und guter Griinausstattung

Dazu ist es wichtig, das Stadtgriin mit einer hohen Siedlungsdichte zu kombinie-
ren. Klassifiziert man alle Kommunen hinsichtlich der Siedlungsdichte sowie ein-
wohnergewichteter Griinausstattung und addiert man beide Rangstufen, sind
derzeit die Stadte mit dem besten additiven Ranking bei den Metropolen >
500.000 EW Hamburg, Hannover, gefolgt nahezu gleichauf von Dortmund, Bre-
men und Essen. Bei den Grof3stddten mit 100.000-500.000 EW fiihren Potsdam,
Kiel und Chemnitz, bei den Mittelstdadten mit 50.000-100.000 EW sind es Plauen,
Brandenburg und Gummersbach. Auffallig ist, dass viele ostdeutsche Kommunen
tiber eine gute Kombination von hoher Siedlungsdichte und Griinausstattung ver-
fugen.

4.2 Maf3nahmen fiir Siedlungsfreiflaichen und Stadtgriinsicherung

Der Bund hat die Bedeutung stddtischer Freiflachen und griin-blauer Infrastruktur seit
Langem erkannt. Zahlreiche Strategiedokumente und Férderprogramme bilden die
Grundlage flr einen durchgriinten Stadtumbau:

23
24

25

26

Die in 2020 verabschiedete Territoriale Agenda 2030 betont die ,,Entwicklung
naturbasierter Losungen sowie griiner und blauer Infrastrukturnetze“* und setzt
auf eine Vernetzung griiner Infrastruktur zur Férderung von Frei- und &ffentlichen
Griinflachen.

Die Neue Leipzig Charta (2020) fir die Stadtentwicklungspolitik in Europa stellt
die Bedeutung der ,,Griinen Stadt“ als eine der drei Dimensionen europdischer
Stadte - gerecht, griin, produktiv - fiir deren Transformation heraus. Dazu geho-
ren ein entsprechender Zugang zu Griin- und Freizeitflachen sowie gut gestaltete
und unterhaltene, vernetzte griine und blaue Infrastrukturen als Grundlage fiir ein
gesundes Lebensumfeld. Zur ,,Schaffung eines Ausgleichs fiir Flacheninanspruch-
nahme und stddtische Dichte“* sind griine und blaue Infrastrukturen zu férdern.

EU-Wiederherstellungsverordnung 2024:* Die Mitte August 2024 in Kraft ge-
tretene Verordnung? zielt auf verbindliche Ziele zur Wiederherstellung geschadig-
ter Okosysteme. Artikel 8 legt Ziele fiir Stadte fest, um sicherzustellen, dass kein
Nettoverlust eintritt, ein Mindestmaf an Baumbestand entsteht und die stadti-
schen Griinflachen zunehmen.

https://territorialagenda.eu/wp-content/uploads/TA2030_jan2023_de.pdf (11.4.2025).

https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/veroeffentlichungen/
wohnen/neue-leipzig-charta-2020.pdf, S.13.

Verordnung (EU) 2024/1991 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2024 iiber
die Wiederherstellung der Natur und zur Anderung der Verordnung (EU) 2022/869.

eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/2uri=0J:L_202401991.
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> Als Baustein zur Weiterentwicklung der 2007 erschienenen Nationalen Strategie
zur biologischen Vielfalt wurde mit dem Masterplan Stadtnatur 2019 ein 26
Punkte umfassendes Mafinahmenprogramm zur Unterstilitzung der Kommunen
bei der Erhaltung und Entwicklung von Stadtnatur vorgelegt. 2023 wurden aus ei-
nem Konventionsbildungsprozess resultierend richtungsweisende Orientierungs-
werte und KenngrofRen fiir das 6ffentliche Griin verdffentlicht (Blum/Bhme/Kiih-
nau et al. 2023).

> Mit einer Bestandsaufnahme durch ein Griinbuch Stadtgriin (BMUB 2015) und
dem Handlungsprogramm des Weif3buchs Stadtgriin (BMUB 2017) wurden in
zehn Handlungsfeldern konkrete Mafinahmen vorgelegt, wie der Bund im Rahmen
seiner Zustdndigkeiten die Kommunen unterstiitzt, um das Stadtgriin respektive
die Griin-blaue Infrastruktur zu stdrken und multifunktionale und multicodierte
Freiflachen herzustellen. Seitdem werden in einem umfassenden Prozess Mafinah-
men durch Forschung, Férderung und Information umgesetzt (vgl. www.griin-in-
der-stadt.de) und durch die ,,Agenda Stadt griin-blau“ weiterentwickelt..

> Der Bundespreis Stadtgriin fand 2020 erstmalig statt, wird 2-jahrig durchge-
fuhrt, wurde 2022 zum Schwerpunkt Klimaanpassung und Lebensqualitédt sowie
2024 zu Bewegung und Gesundheit ausgelobt.?’

> Mit dem Bundesprogramm Anpassung urbaner Riume an den Klimawandel
werdeninvestive Projekte der Griin- und Freiraumentwicklung mit hoher Wirk-
samkeit fiir Klimaschutz (CO,-Minderung) und Klimaanpassung, mit hoher fachli-
cher Qualitdt, mit Uberdurchschnittlichem Investitionsvolumen oder hohem Inno-
vationspotenzial gefordert (BBSR 2024).

> Im Kontext der Weiterentwicklung des Baugesetzbuches und von Musterbau-
ordnungen werden Uberlegungen angestellt, neben den oben genannten Zielgrs-
f3en fir eine ausreichende Versorgung mit Griin- und Freiflaichen bundes- und lan-
desseitig die Entwicklung und Verbreitung kommunaler Freiraumsatzungen nebst
vorhabentrigerbezogener Freiflichengestaltungsplane zu forcieren. Zu den Uber-
legungen zdhlt auch, im Neubau im Rahmen der Bauleitplanung einen Griinfla-
chenfaktor einzufiihren, mit dem ein Mindestmaf’ an Freiraumerhalt auf dem
Grundstlick und im Quartier gewdhrleistet sein soll.

> Verschiedene Forschungsprojekte und -programme des Bundes widmeten
sich der Freiflachensicherung, darunter die Projekte ,,Urbane Freirdume®, , Identi-
fikation erfolgreicher Freiraumstrategien in Grof3stadtregionen®, ,Umsetzung
Weifsbuch®, , Klimaresilienter Stadtumbau® oder Projekte im Rahmen von ,,For-
schung fiir Nachhaltigkeit“ (FONA) des Bundesministeriums fir Bildung und For-
schung (BMBF) mit Forderschwerpunkten wie , Leipziger BlauGriin“ und ,,Griine
Stadt der Zukunft®. Fir Stadtregionen hat das Modellvorhaben der Raumordnung
»Regionale Landschaftsgestaltung“ erste Handlungskonzepte entwickelt, die in ei-

27 Vgl. https://2020.bundespreis-stadtgruen.de/start/preise-2020/ (22.03.2025).
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nem 2023 neu gestarteten Vorhaben Regionalparks vertieft werden. Zudem wid-
met sich ein Forschungsvorhaben des Umweltbundesamtes Konzepten der Frei-
raumsicherung 2030.%

> Inder 2023 veroffentlichten Nationalen Wasserstrategie bildet die wasser-
sensible Stadtentwicklung einen Schwerpunkt; die Strategie spielt speziell auf ei-
nen naturnahen Wasserkreislauf sowie Wasserverfligbarkeit fiir vitales Stadtgriin
ab. Die Umsetzung des Konzepts der ,,Schwammstadt/Schwammlandschaft“ ver-
folgt das Ziel der Entsiegelung von mdglichst vielen Flachen und der Speicherung,
Versickerung, Verdunstung von Regenwasser sowie der Nutzung von Betriebs-,
Regen- und Grauwasser im urbanen Raum. Ein dezentrales kommunales Regen-
wassermanagement wird gefordert (BMUV 2023).

> Der Aktionsplan natiirlicher Klimaschutz fordert ebenso die wassersensible
Stadtentwicklung und die Wiederherstellung des naturnahen Wasserhaushalts.
Dabei stehen vor allem Potenzialflachen fiir die urbane griine Infrastruktur und
die nachhaltige Stadtentwicklung im Fokus, vorwiegend mit naturbasierten L&-
sungen (NbS; Nature-based Solutions). Auch die landschaftliche Wasserhalte-
fahigkeit durch Schwammlandschaften soll verbessert werden (Die Bundesregie-
rung 2023b).

> In Vorbereitung auf ein Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG)?® sowie der
Weiterentwicklung der Klimaanpassungsstrategie®® wurde im Jahr 2023 ein
Konzept fiir wenige verbindliche Ziele und Indikatoren entwickelt, die 2024 be-
schlossen wurden. Ab etwa 2027 soll iber einen ldngeren Zeitraum die Zielerrei-
chung der Stadt- und Raumentwicklung in Ma3nahmen der Klimaanpassung ge-
messen werden, die enge Beziige zum Schutz von Freirdumen und
Siedlungsfreiflachen aufweist.

5 Fazit

Deutschland verfligt mit 85 Prozent der Katasterfldche noch tber einen hohen Anteil
Freirdume, der Anteil nimmt aber beschleunigt ab. Seit 1996 gingen rund eine Million
Hektar fur Siedlungszwecke verloren, im Stiden Deutschlands und in den Stadtstaaten
entsprach dies einwohnergewichtet rund einem Siebtel. Die bereits im Jahr 2000 hohe
Zerschneidung der Landschaft durch Siedlungsinfrastruktur nahm hingegen kaum zu.
Allerdings fiihrt der rasante Ausbau von Windkraft- und zunehmend Photovol-
taik-Freiflichenanlagen zu weiteren, wenn auch geringen Freiraumverlusten und ei-
nem verstdrkten Landschaftswandel.

28 https://www.gws-os.com/de/wirtschaft-soziales/projekte/detail/uba-flaeche (11.4.2025).

29 KANG Bundes-Klimaanpassungsgesetz vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 393).
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/393/VO (22.03.2025).

30 Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel 2024. Beschlossen am 11.12.2024.
https://www.bmuv.de/download/deutsche-anpassungsstrategie-an-den-klimawandel-2024 (22.03.2025).
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Der Griff nach Freirdumen wird immer dréngender, sei es durch Bevolkerungszu-
wachs, neue Wohn- und Siedlungsfldchen, die Energie- und Zeitenwende oder den
Klimawandel. Durch diesen steigenden Nutzungsdruck in Freirdumen entstehen neue
Nutzungskonkurrenzen. Der Freiraumschutz durch die Raumordnung wird daher
wichtiger. Steuerungsoptionen liegen in der Flachensuffizienz, Flacheneffizienz und
Flachenkonsistenz insbesondere durch die klassischen raumplanerischen Festlegun-
gen. Neuere Auswertungen von Regionalplanen zeigen grof3e Unterschiede in der Re-
gulierungsintensitdt der Raumordnung. Hier besteht noch weiteres Potenzial zum
Schutz des Freiraums und zur multifunktionalen Steuerung der Nutzung.

Mit der anhaltenden Nachverdichtung und dem Klimawandel wird zudem der Schutz
der Siedlungsfreiflachen immer wichtiger. Deren konsequenter Schutz erfordert eine
noch stdrkere Nachverdichtung auf Bestandsflachen. Denn schon in der Vergangen-
heit ging mit dem Siedlungswachstum auch eine Erweiterung der Siedlungsfreiflachen
einher, grofer als es ihrem Anteil am Bestand entspricht. Damit dehnen sich allerdings
auch der Siedlungskdrper und damit die Stadtregionen weiter aus, der Fldchenver-
brauch nimmt zu. Der Erhalt von Siedlungsfreifldchen steht nicht im Widerspruch zur
Nachverdichtung, wenn kompakter und mit héherer Kubatur gebaut, Potenzialflachen
bebaut, Griin an und um Siedlungsinfrastruktur verdichtet und Freifldichen durch Ent-
siegelung riickgewonnen werden.

Freiflachen und Vegetation sind hochst unterschiedlich in Stadtraumen verteilt; dabei
erweisen sich offentliche Freiflachen als elementar fiir die Lebensqualitdt. Somit sind
graue und griin-blaue Infrastruktur zusammen zu entwickeln und umzubauen. Stadte-
bauliches Ziel sollten verdichtete Baustrukturen mit moglichst hohen Anteilen unver-
siegelten Freiraums und hohem Vegetationsanteil sein. Moglicherweise wdren ein
stadtregionales Verschlechterungsverbot des Freiraumanteils erforderlich, wie es
vom Grundsatz her die im August 2024 in Deutschland in Kraft getretene EU-Verord-
nung zur Wiederherstellung der Natur® fir stadtische Gebiete vorsieht, verbunden
mit einem Verbesserungsgebot flir die Qualitat des Freiraums, vor allem in Stadtregi-
onen, in denen der Freiraum besonders viele Funktionen vereint und ein weiterer

Flachenverlust nicht ausgeglichen werden kann. Dieses darf in Stadtregionen per se
Nachverdichtung nicht verhindern, sondern sollte durch kompakte und intelligente
Kombination von Freiraum und verdichteten Baustrukturen gewahrleistet werden.

Voraussetzung flir den Schutz von Freirdumen ist ein zeitgemafles Monitoring der
Veranderungen. Um die vielen Anspriiche zu erfiillen, sind bessere Datengrundlagen
auch tber Ziele und Indikatoren zur Griinausstattung und Klimaanpassung relevant.
Hier unterstiitzen neue fernerkundliche Rasterdaten und Mobilfunkdaten die amtliche
Regionalstatistik. Zudem verscharfen kiinftig verschiedene Mafinahmen und Strategi-
en des Bundes zur Freiraum- und Stadtgriinsicherung von der EU-Ebene bis zu den
Kommunen das Erfordernis zur Nutzung verbesserter Datengrundlagen.

31 Wiederherstellungsverordnung (EU) 2024/1991 des Rates vom 24. Juni 2024 tiber die Wiederher-
stellung der Natur und zur Anderung der Verordnung (EU) 2022/869:
https://www.bfn.de/abkommen-richtlinie/wiederherstellungsverordnung-verordnung-
eu-20241991-des-europaeischen (22.03.2025).
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Kurzfassung

Die dem Beitrag zugrunde liegende Untersuchung konzentrierte sich auf die zeichne-
rischen Festlegungen in Regionalplanen, die den Schutz des Freiraumes zum Thema
haben. Empirische Grundlagen der Untersuchung sind alle am 31.12.2023 in Kraft be-
findlichen Regionalpldne in Deutschland. Die zwischen den Ldndern und Planungsre-
gionen bestehenden Unterschiede bei der Ausweisung von Raumordnungsgebieten
werden mit Methoden der Geostatistik untersucht.

Schliisselworter
Freiraumschutz - Regionalplanung - Regionalpldne - Naturschutz - Siedlungsklima-
schutz - Hochwasserschutz - Grundwasserschutz - Erholungsvorsorge

Open space protection through regional plans - a Germany-wide evaluation of
their graphic specifications

Abstract

The article focuses on the investigation of the graphic specifications in regional plans
that deal with the protection of open space. The empirical basis of the study is all
regional plans in force in Germany on 31 December 2023. The differences between
the states and regions in the designation of regional planning areas are examined using
geostatistical methods.
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1 Einleitung

Traditionell gehort der Freiraumschutz zu den zentralen Aufgaben der Raumord-
nungsplanung. Da die Raumordnung allerdings eine querschnittsorientierte Gesamt-
planungist, diealle raumlichen Nutzungsanspriiche gleichermafien in den Blick nimmt,
ist der Freiraum aus einer multifunktionalen Perspektive ihr planerischer Gegenstand
(Czybulka/Baier 2006: 495). Dies erkldrt, warum Raumordnungspldne sehr unter-
schiedliche Festlegungen zu verschiedenen Funktionen des Freiraumes enthalten
(MKRO 1996):

> Natur- und Lebensraumfunktionen,

> Klimaschutzfunktionen,

>  Grund- und Trinkwasserschutzfunktionen,
> Hochwasserschutzfunktionen,

> Bodenfunktionen,

> Produktionsfunktionen,

>  Erholungsfunktionen und

> Standortfunktionen.

Der Druck auf den Freiraum hat sich in Deutschland in den zuriickliegenden Jahren
nicht abgeschwécht, sondern durch das anhaltend hohe Wachstum der Siedlungs-
und Verkehrsfldche, die intensivierte Energiewende sowie die fortgesetzte Nutzungs-
intensivierung in der Landwirtschaft eher erhoht (Osterburg/Ackermann/Béhm et al.
2023). Mitverantwortlich ist daflir auch die Regionalplanung. Denn Regionalpldne set-
zen mit ihren Festlegungen nicht nur den Rahmen fiir den Freiraumschutz, sondern
auch flir seine Inanspruchnahme durch raumbedeutsame Planungen und Vorhaben. In
der Regionalplanung befinden sich Freiraumschutz und Standortsicherung fir raum-
bedeutsame Planungen und Vorhaben in einem Dauerkonflikt. Zur Aufgabe der Regio-
nalplanung gehort allerdings, die unterschiedlichen Anforderungen an den Raum auf-
und untereinander abzustimmen und die auftretenden Konflikte zu bewaltigen. Einen
befriedigenden Ausgleich im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung kann sie aller-
dings kaum erreichen, da Belange des Freiraumschutzes und Belange der Standort-
sicherung oft politisch nicht gleich gewichtet werden.
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Dies ist auch das Resultat des Flachenbedarfsprinzips. Raumordnungspldne sollen ge-
mafd & 1 Abs. 1 des Raumordnungsgesetzes (ROG) Vorsorge fiir einzelne Nutzungen
und Funktionen des Raums treffen. Aus diesem Grund werden Flachen vorsorglich fir
bestimmte Nutzungen im Regionalplan gesichert. Der Umfang der Fldchensicherung
leitet sich unter anderem vom ermittelten oder vorgegebenen Fldchenbedarf ab. Die
Feststellung des Flachenbedarfs fiir konkrete Nutzungen wird einerseits durch ver-
bindliche Normen, andererseits durch planerische Methoden und Verfahren der Fla-
chenbedarfsermittlung beeinflusst. Allerdings wird das Flachenbedarfsprinzip nicht
fur jede Nutzung bzw. Funktion durch die Regionalplanung angewandt (K&ck/Bovet/
Fischer et al. 2017). Etabliert ist die Ausweisung von Fldachen auf der Grundlage von
Bedarfen fiir den Rohstoffabbau, neue Wohn- und Gewerbegebiete und technische
Infrastrukturvorhaben, das heifdt tberwiegend flir anthropogene Nutzungen, deren
Realisierung haufig auf einer Inanspruchnahme von Freiraum basiert. Fiir Flachennut-
zungen im Freiraum wird das Fldchenbedarfsprinzip tiberwiegend nicht angewendet.
Es gibt allerdings auch Ausnahmen, wie die Ausweisung von Fldchen fiir den Hochwas-
serschutz, die Waldmehrung in waldarmen Rdumen oder die Erholungsvorsorge zum
Zwecke der Naherholung. Kaum eine Rolle spielt das Flachenbedarfsprinzip bisher fiir
die Entwicklung der Landwirtschaftsfldche oder den naturschutzorientierten Frei-
raumschutz. In der Praxis zeigt sich, dass fiir die Flachenanspriiche, die durch einen
konkreten Flachenbedarf begriindet werden, auch eher eine planerische Vorsorge im
Regionalplan erfolgt.

Um spezifischen Flachenanspriichen mehr Durchschlagskraft zu verschaffen, versu-
chen einzelne Fachpolitiken quantifizierte Fldchenziele zu formulieren und diese mog-
lichst in Form von Gesetzen und Programmen zu verankern. Ein prominentes Beispiel
ist die verbindliche Vorgabe des Windenergieflichenbedarfsgesetzes' (WindBG),
zwei Prozent der Flache Deutschlands fiir den Bau von Windenergieanlagen plane-
risch zu sichern. So konnte die Regionalplanung in ganz Deutschland auf ehrgeizige
zeitliche Vorgaben flir die Umsetzung quantifizierter Flachenziele verpflichtet werden.
Auch die Fachpolitik des Naturschutzes versucht, ihre Flachenanspriiche durch quan-
tifizierte Flachenziele erfolgreicher durchzusetzen. Beispiele hierfiir sind das 10-Pro-
zent-Ziel fiir den Aufbau eines ldnderiibergreifenden Biotopverbundes in Deutschland
(§ 20 Abs. 1 BNatSchG?), das 2-Prozent-Ziel fiir die Schaffung von Wildnisgebieten
(Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt) oder das 30-Prozent-Ziel des ,,Nature
Restoration Law“ der EU. Wdhrend die Regionalplanung sehr effektiv das 2-Pro-
zent-Ziel des Windenergieflachenbedarfsgesetzes umsetzt, werden die quantifizier-
ten Fldchenziele des Naturschutzes oder auch das 30-Hektar-Ziel zur Verringerung
des Siedlungs- und Verkehrsflichenwachstums nicht vergleichbar stringent verfolgt.
Zwar sieht mittlerweile & 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG vor, die Inanspruchnahme von Freiflachen
fur Siedlungs- und Verkehrszwecke zu minimieren und quantifizierte Vorgaben zur
Verringerung der Fldcheninanspruchnahme festzulegen. Bisher haben aber erst weni-
ge Bundesldander quantifizierte Ziele flr die Entwicklung der Siedlungs- und Ver-
kehrsflache festgelegt und noch kein Land hat das Instrumentarium der Raumordnung

1 Windenergieflachenbedarfsgesetz vom 20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1353), das zuletzt durch Artikel 12
des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 151) gedndert worden ist.

2 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 8. Dezember 2022 gedndert worden ist.
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so reformiert, dass gesetzte Mengenziele auch treffsicher gesteuert werden kénnen.
Offensichtlich werden Belange der Standortsicherung in der Raumordnungspraxis
immer noch mit einem anderen politischen Gewicht verfolgt als die Belange des Frei-
raumschutzes. Diese Einschdtzung dréangt sich auf, betrachtet man die Entwicklung
der Landwirtschaftsflache und der Siedlungs- und Verkehrsflache zwischen 1992 und
2021. Wéhrend die Landwirtschaftsflaiche um 7 % geschrumpft ist (Osterburg/Acker-
mann/BShm et al. 2023: 6), hat sich die Siedlung- und Verkehrsfldche um 28,6 % aus-
gedehnt. |hr Zuwachs erklart sich im Zeitraum von 2000 bis 2020 zu 10 % aus der
Umwandlung von Wald, zu 56 % aus der Umwandlung von Ackerflachen und zu 34 %
aus der Umwandlung von Griinlandflichen (Osterburg/Ackermann/Béhm et al. 2023:
9). In Deutschland setzt die Umwandlung des landwirtschaftlich genutzten Freirau-
mes in der Regel eine Vorbereitung durch die drtliche Raumplanung voraus, die aber
die Vorgaben der Raumordnung beriicksichtigen und beachten muss.

Obwohl jeden Tag Freiraum durch planerisch vorbereitete raumbedeutsame Planun-
gen und Ma3nahmen verloren geht, wird in den in Kraft befindlichen Regionalpldnen
in Deutschland auch umfangreich Freiraum vor baulicher Inanspruchnahme geschiitzt.
Dabei ist die konkrete Wahl der Instrumente des Freiraumschutzes nur in eng ab-
gesteckten Schranken den Raumordnungsbehdrden auf regionaler Ebene selbst
Uberlassen. Ihre Gestaltungsfreiheit begrenzen die Normen des ROG und der Landes-
planungsgesetze, ldnderspezifische Durchfiihrungserlasse und Planzeichenverord-
nungen sowie Vorgaben der Landesraumordnungspldne. Insbesondere in den Raum-
ordnungspldnen der Lander werden die Handlungsauftrage flr den Freiraumschutz
direkt mit den von der Regionalplanung anzuwendenden Instrumenten gekoppelt.
Deshalb miissen sich die Regionalpldne auch aus den Raumordnungsplanen der Lan-
der entwickeln.

Der Beitrag befasst sich ausschliefdlich mit den zeichnerischen Festlegungen, die in den
in Kraft befindlichen Regionalpldnen in Deutschland zum Schutz des Freiraumes einge-
setzt werden. Hierzu wird eine in Deutschland einmalige Datenausstattung genutzt. Im
Raumordnungsplan-Monitor (ROPLAMO) des Bundesinstituts fiir Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) werden laufend alle in Kraft befindlichen Regionalplane und
ihre Anderungen erfasst. Die zeichnerischen Festlegungen von Raumordnungsplanen
werden in diesem Planinformationssystem durch Geodaten reprasentiert (Einig/Zaspel
2012; Zaspel-Heisters 2022). Fiir alle Planungsregionen der Regionalplanung in Deutsch-
land kann auf dieser Datengrundlage ausgewertet werden, welche zeichnerischen Fest-
legungen zum Schutz des Freiraumes in jeder einzelnen Planungsregion eingesetzt wer-
den und welchen Flachenanteil die zeichnerischen Festlegungen an der Regions- und
Landesflache einnehmen. Im Beitrag werden alle zum 31.12.2023 in Deutschland in Kraft
befindlichen Regionalpline und ihre Anderungen in die vergleichende Plananalyse ein-
bezogen. Ausgewertet wurden 914 Plandokumente, davon 106 integrierte Regional-
pline, 806 Anderungen, Teilfortschreibungen und sachliche Teilregionalpldne sowie die
beiden Landespldne des Saarlands. So konnte in Schleswig-Holstein noch nicht die seit
2014 wirksame Neuaufteilung der Planungsregionen in drei Regionen beriicksichtigt
werden, da die aktuell in Kraft befindlichen Regionalpldne noch fiir die fiinf alten Pla-
nungsregionen gelten. In Nordrhein-Westfalen wurde die neue Planungsregion Ruhr
nicht einbezogen, da der neue Regionalplan Anfang 2024 in Kraft getreten ist. Entspre-
chend mussten die Festlegungen der noch giiltigen Regionalpldne fiir das Ruhrgebiet
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zugrunde gelegt werden. Gleiches gilt fiir die Raume in Sachsen und Sachsen-Anhalt, die
mittlerweile neuen Planungsregionen zugeordnet wurden, fiir die allerdings noch keine
integrierten Pldne in Kraft getreten waren. Auch hier miissen die noch giiltigen Pldne der
alten Regionsabgrenzung berticksichtigt werden. Unter Beriicksichtigung dieser ,,Uber-
gangsregionen®, der Teilabschnitte in Nordrhein-Westfalen sowie des Saarlandes liegt
die Anzahl der betrachteten Regionen bei 116. Das Saarland wird mit in die Analyse ein-
bezogen, obwohl hier keine Regionalplanung betrieben wird, weil die Landesentwick-
lungspldne vergleichbare Festlegungen wie Regionalpldne enthalten. Die Lander Bre-
men, Berlin und Hamburg sowie ein Teil der kreisfreien Stadte in Niedersachsen sind
in der Analyse nicht enthalten, weil fiir diese Raume keine Regionalpldne aufgestellt wer-
den.

2 Instrumente des Freiraumschutzes in Regionalpldnen

Die Vielfalt der Instrumente, die in Regionalpldnen zum Zweck des Freiraumschutzes
zum Einsatz kommen, Idsst sich auf die steuerungstechnischen Grundelemente ,,Ziele
der Raumordnung®, ,,Grundsdtze der Raumordnung“ sowie Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete eingrenzen.

»Ziele der Raumordnung* verlangen von ihren Adressaten eine zwingende Befolgung
der Vorgabe des Regionalplans, wéhrend ,,Grundsdtze der Raumordnung® nur eine
Berticksichtigung des Inhalts einer Planvorgabe in nachfolgenden Abwagungen ver-
langen (siehe Grotefels/Wiemer in diesem Band). Ziele und Grundsatze der Raum-
ordnung kénnen in einem Regionalplan nicht nur in textlicher Form festgelegt wer-
den, sondernauch durch Ausweisung von Raumordnungsgebieten. Die am hdufigsten
fur die Aufgabe des Freiraumschutzes genutzten Raumordnungsgebiete sind Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete.

Vorranggebiete stellen Ziele der Raumordnung dar. Wenn sie zum Schutz des Freirau-
mes vor anthropogener Inanspruchnahme in Raumordnungspldnen festgelegt wer-
den, wird nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG ein auf die geschiitzten Freiraumfunktionen be-
zogener Vorrang verbindlich verankert. Rechtlich schliet dieser Vorrang andere
raumbedeutsame Planungen und Ma3nahmen in dem Vorranggebiet aus, soweit diese
nicht mit der definierten Vorrangrelation vereinbar sind.

Zum Freiraumschutz eingesetzte Vorbehaltsgebiete sind Gebiete, in denen bestimmte
Freiraumfunktionen mit einem erhdhten Gewicht in der Abwdgung mit konkurrieren-
den raumbedeutsamen Nutzungen und Funktionen zu beriicksichtigen sind. Weil sie
die Abwdgung nicht vergleichbar wie Ziele der Raumordnung strikt normativ steuern,
erreichen Vorbehaltsgebiete nur die raumordnungsrechtliche Qualitat eines Grund-
satzes der Raumordnung.

Einen Spezialfall des Freiraumschutzes markieren Vorrang- und Eignungsgebiete mit
Ausschlusswirkung (Hofmann 2019). In beiden Féllen basiert die freiraumschiitzen-
de Wirkung nicht auf den eigentlichen Vorrang- oder Eignungsgebieten, sondern
dem kombinierten Ausschluss bestimmter raumbedeutsamer Vorhaben auRerhalb



FREIRAUMSCHUTZ DURCH REGIONALPLANE - EINE DEUTSCHLANDWEITE AUSWERTUNG 89

dieser Raumordnungsgebiete. Diese Ausschlusswirkung reprdsentiert die primdr
freiraumschiitzende Funktion. Da die Ausschlussgebiete aber nur in sehr seltenen
Fallen in der Karte des Regionalplans zeichnerisch dargestellt sind, konnten sie in
dieser geodatenbasierten Analyse nicht beriicksichtigt werden. Vorrang- und Eig-
nungsgebiete mit Ausschlusswirkung werden deshalb in diesem Beitrag nicht unter-
sucht.

Die in der Analyse einbezogenen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zum Freiraumschutz
sind ausschlieRlich gegeniliber &ffentlichen Stellen verbindlich. Die adressierten
offentlichen Stellen miissen in ihren Planungen erst die rechtlich verbindlichen Vorga-
ben schaffen, die anschlieffend die eigentlichen Flachennutzer und Projekttréager bin-
den. Neben Bauleitpldnen auf kommunaler Ebene werden auch die Mafsnahmen-
planungen sektoraler Fachplanungen durch die Raumordnungsgebiete gebunden.
Behordliche Zulassungsstellen fiir Bau- und Planungsvorhaben miissen wiederum
prifen, ob der Genehmigung eines Vorhabens Erfordernisse der Raumordnung entge-
genstehen. In diesem Sinne k&nnen verbindliche Vorgaben fiir Raumordnungsgebiete
erst dann direkte Flachennutzungseffekte auslosen, nachdem sie in Bauleit- und Fach-
planen weiter konkretisiert wurden und in Entscheidungen von Genehmigungsbehér-
den Uber die Zuldssigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maf3nahmen eingeflossen
sind (Kimper 2019).

3 Schutz von Natur- und Lebensraumfunktionen
Die Aufgaben des Freiraumschutzes, der den Schutz von Natur- und Lebensraumfunk-
tionen zum Ziel hat, werden in & 2 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 6 ROG als Grundsatze zusam-

mengefasst. Danach sind

> der Freiraum durch tibergreifende Freiraum- und Siedlungsplanungen zu
schitzen,

> ein grofiraumig Ubergreifendes Skologisch wirksames Freiraumverbundsystem
zu schaffen,

> die weitere Zerschneidung der freien Landschaft und von Waldfldchen so weit
wie moglich zu vermeiden,

> die Fldcheninanspruchnahme im Freiraum zu begrenzen, die erstmalige Inan-
spruchnahme von Freifldachen fiir Siedlungs- und Verkehrszwecke zu verringern,

> Naturgtiter sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen,
> die biologische Vielfalt zu schiitzen,
> Beeintrdchtigungen des Naturhaushalts auszugleichen und

> den Erfordernissen des Biotopverbundes Rechnung zu tragen.
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Der Schutz von Natur- und Lebensraumfunktionen durch die Raumordnung dient vor
allem der Vermeidung der Beeintrachtigung natirlicher und naturnaher Landschaf-
ten, von Lebensraumen, natiirlichen Ressourcen sowie von Tieren und Pflanzen. Es ist
zwar ein gesetzliches Ziel, den Freiraumbestand moglichst stabil zu halten und seinen
Schwund durch Inanspruchnahme konkurrierender Nutzungen zu verringern, ein
quantitatives Erhaltungsziel eines bestimmten Freiraumbestandes sehen das Raum-
ordnungsgesetz des Bundes, die Landesplanungsgesetze und die Raumordnungspla-
ne der Lander jedoch nicht vor. Allerdings hatte die Ministerkonferenz fiir Raumord-
nung (MKRO) bereits 1992 ein gesamtdeutsches quantifiziertes Mengenziel flr die
Schaffung eines grofiraumig tibergreifenden, ckologisch wirksamen Freiraumverbun-
des beschlossen. Auf 15 Prozent der Landesflache sollte ein funktional zusammenhan-
gendes Netz Skologisch bedeutsamer Freirdume mithilfe von Festlegungen in Regio-
nalplanen aufgebaut werden (MKRO 1992). Dieses Ziel, das seiner Zeit weit voraus
war, ist allerdings in der Raumordnungspraxis nicht stringent aufgegriffen worden.
Aktuell bestimmt das Bundesnaturschutzgesetz (§ 20 Abs. 1), dass in Deutschland ein
landeriibergreifender Biotopverbund mit mindestens 10 Prozent der Fldche eines je-
den Bundeslandes zu schaffen ist. Doch dieses Ziel soll erhdht werden. Das Bundes-
umweltministerium (BMUV) sieht im aktuellen Entwurf der Nationalen Strategie zur
Biologischen Vielfalt (NBS) einen funktionalen landerlbergreifenden Biotopverbund
auf mindestens 15 Prozent der Flache von Deutschland vor (BMUV 2023: 17). Bei-
spielsweise hat Baden-Wiirttemberg das 15-Prozent-Ziel fiir den Biotopverbund schon
in § 22 Abs. 1 des Gesetzes des Landes Baden-Wiirttemberg zum Schutz der Natur
und zur Pflege der Landschaft aufgegriffen.

Zeichnerische Festlegungen aus Regionalpldnen, deren primarer Gegenstand der
Schutz von Natur- und Lebensraumfunktionen ist, werden im ROPLAMO-Daten-
bestand in der Objektart ,,Natur und Landschaft“ reprdsentiert (Abbildung 1). In die-
ser Objektklasse werden unterschiedlich benannte Raumordnungsgebiete zusam-
mengefasst, die alle den Schutz der Natur zum Gegenstand haben.

Durch Vorranggebiete mit Schutzauftrag der Lebensraum- und Naturfunktion wer-
den 9,2 Prozent der Flache von Deutschland und durch Vorbehaltsgebiete 23,4 Pro-
zent geschiitzt. Zusammen werden durch Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zum Schutz
von Natur- und Lebensraumfunktionen 31,7 Prozent von Deutschland abgedeckt
(Uberlagerungen wurden herausgerechnet). Deutliche Unterschiede bestehen beim
Instrumenteneinsatz zwischen den Landern (Abbildung 1). So verzichtet Bayern fast
vollstdndig auf den Einsatz von Vorranggebieten zum Schutz der Natur. Sehr zurilick-
haltend werden Vorranggebiete auch in Schleswig-Holstein, Teilen von Baden-Wiirt-
temberg, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt einge-
setzt. Die Regionalplanung in Bayern, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und
Mecklenburg-Vorpommern steuert primdr tber die weniger restriktiven Vorbehalts-
gebiete. Umgekehrt verhdlt sich dies in Sachsen. Einen Sonderfall stellt Brandenburg
dar. Aktuell weist kein einziger Regionalplan in Brandenburg Raumordnungsgebiete
fir den Schutz von Natur- und Lebensraumfunktionen oder andere Freiraumfunk-
tionen aus (siehe Karten bzw. Abbildungen in diesem Beitrag). Dieser Steuerungsaus-
fall wird durch Ausweisung von Vorranggebieten im giiltigen Landesentwicklungsplan
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Hauptstadtregion der gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg kompen-
siert. Durch die Festlegung eines Freiraumverbundes durch Vorranggebiete werden
Freirdume vernetzt und vor raumbedeutsamer Inanspruchnahme und Zerschneidung
auf immerhin 29 Prozent der Landesfldche von Brandenburg geschiitzt. Diese Festle-
gung wurde in der quantitativen Analyse nicht berticksichtigt, da Festlegungen von
Landesraumordnungsplanen nicht beriicksichtigt wurden (Ausnahme Saarland).

Festlegungen zu Natur und Landschaft in Regionalplanen

Vorranggebiete
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Hinweis: Im Saarland Gbernimmt der Landesplan die Funktion
des Regionalplans. Daher werden seine Festlegungen
hier auch dargestellt.

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: VG5000 (Kreise, Planungsregionen),
Stand 31.12.2021 © GeoBasis-DE/BKG

Bearbeitung: B. Zaspel-Heisters

Abbildung 1: Anteil der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir die Objektart ,,Natur und Landschaft“an
der Planungsregionsflache im Raumordnungsplan-Monitor (ROPLAMO) /Quelle: Eigene Berechnungen
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4 Multifunktionaler Schutz des Freiraumes

Regionale Griinzlige und Griinzasuren® werden bereits sehr lange in Regionalpldnen
festgelegt. Sie kommen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Hessen, Baden-Wirttemberg, Bayern und Sachsen zum Einsatz (siehe Karte 2). Einen
Sonderfall stellt das ,Vorranggebiet fiir Freiraumfunktionen“ der Regionalplanung in
Niedersachsen dar. Hinsichtlich ihrer inhaltlichen Zielsetzung entsprechen sie weitge-
hend Regionalen Griinziigen. Sie werden daher in dieser Analyse einbezogen. Wah-
rend die Raumordnungsgebiete in der Objektart ,,Natur und Landschaft® primar mo-
nofunktionale Festlegungen reprdsentieren, werden Regionale Griinziige als
multifunktionale zeichnerische Ausweisungen (Kistenmacher/Domhardt/Geyer et al.
1993: 215) in einer eigenen Kategorie mit Griinzasuren zusammengefasst. Neben der
Natur- und Lebensraumfunktion werden durch regionale Griinziige weitere Freiraum-
funktionen geschiitzt, wie beispielsweise die Erholungsvorsorge, der Siedlungsklima-
schutz, der Wasserriickhalt in der Flache, die land- und forstwirtschaftliche Produkti-
on, der Grundwasser- oder Bodenschutz (Domhardt/Braun/Proske et al. 2006;
Siedentop/Fina/Krehl 2016). Da in den meisten Regionalpldnen allerdings nicht fur die
einzelnen Regionalen Griinzlige festgelegt ist, welche primédren Freiraumfunktionen
sie erfillen sollen, ist eine nach einzelnen Funktionen differenzierende Auswertung
nicht moglich.

Deutschlandweit werden insgesamt 8,5 Prozent der Fldche von Regionalen Griinziigen
und gebietsscharfen Griinzasuren geschitzt. Aber nicht in allen Landern werden sie
auch als Vorranggebiet klassifiziert. Regionale Griinziige mit einer Kennzeichnung als
Grundsatz der Raumordnung sind auf Einzelfélle beschrankt.

Die Ausweisung von Regionalen Griinziigen und Griinzdsuren wird in der Regel nicht
fur landliche Raume durchgefiihrt. Ihr Einsatz konzentriert sich vor allem auf Agglo-
merationen und stdrker verdichtete grofere Stadtregionen. Aufgrund des hohen
Siedlungsdrucks wird in diesen Raumen ein zusatzliches effektives Instrument zum
Erhalt grofirdaumiger Freirdume bendtigt (Kistenmacher/Domhardt/Geyer et al. 1993:
164). In Schleswig-Holstein kdnnen regionale Griinziige zusdtzlich auch in den Touris-
musregionen des Landes eingesetzt werden, da hier ein hoher Siedlungsdruck beson-
dere Anforderungen an den Freiraumschutz stellt.

Griinzdsuren werden in Regionalpldnen zwischen benachbarten Siedlungsbereichen
festgelegt, um zu verhindern, dass diese zusammenwachsen. Sie dienen der Offenhal-
tung der Landschaft, um die Durchldssigkeit des Freiraumes fiir wandernde Tiere,
aber auch den Menschen zu erhalten. Da vielfach Griinzdsuren nicht gebietsscharf
ausgewiesen werden, sondern nur als Symbol ohne eindeutig bestimmten Raumbezug
dargestellt sind, konnten in der Flachenberechnung nur die gebietsscharf festgelegten
Griinziige in der quantitativen Analyse beriicksichtigt werden.

3 Hier sind Trenngriin oder Siedlungszdsuren eingeschlossen.
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Festlegungen zu Regionalen Griinziigen/Griinzdsuren in Regionalplanen
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Abbildung 2: Anteil der Regionalen Griinziige/zeichnerischen Ziele und Griinzdsuren und an der Pla-
nungsregionsfldche /Quelle: Eigene Berechnungen

5 Schutz von Klimafunktionen

Das ROG enthdlt auch einen Grundsatz der Raumordnung, der sich auf Klimaschutz-
und Klimaanpassungsfunktionen bezieht. Nach § 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 7 ROG ist den
raumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung zu tragen, sowohl durch
Maflnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der
Anpassung an den Klimawandel dienen. Dieser Teil des Grundsatzes bezieht sich nicht
nur auf den Freiraum, sondern richtet sich gleichermaen auf den Siedlungsraum.



94 24 _ FREIRAUMSICHERUNG UND FREIRAUMENTWICKLUNG IN DER RAUMLICHEN PLANUNG

Eine zentrale Bedeutung spielt der Freiraum vor allem beim Siedlungsklimaschutz.
Freirdume sollen als Kaltluftentstehungsgebiet und als Frischluftbahn den Luftaus-
tausch in Siedlungsrdumen férdern. Der problematische Warmeinseleffekt von dicht-
bebauten Stadten kann so abgemildert werden. In Raumordnungsplanen kdnnen die
Teile des Freiraumes, die Funktionen des Siedlungsklimaschutzes erftillen, durch Aus-
weisung von Raumordnungsgebieten von Bebauung freigehalten werden, die den er-
wiinschten Luftaustausch stéren wiirde. Obwohl das Prinzip des Siedlungsklimaschut-
zes bereits lange in der Raumordnungspraxis etabliert ist, gibt es erst wenige
Regionalpldne, die spezielle Raumordnungsgebiete hierzu einsetzen (siehe Abbildung

3).

Festlegungen zu (Siedlungs-)Klimaschutz in Regionalplanen
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Abbildung 3: Anteil der Raumordnungsgebiete zum Siedlungsklimaschutz an der Planungsregionsfldche/

Quelle: Eigene Berechnungen

© BBSR Bonn 2023

Bearbeitung: B. Zaspel-Heisters



FREIRAUMSCHUTZ DURCH REGIONALPLANE - EINE DEUTSCHLANDWEITE AUSWERTUNG 95

Der grofite Anteil entsprechender Raumordnungsgebietsausweisungen entféllt auf
die Regionalpldne in Hessen, durch die fast 25 Prozent der Landesfldche abgedeckt
werden. Auerdem setzen Regionalpldne in Rheinland-Pfalz (5,3 %) und in Sachsen
(1,9 %) Raumordnungsgebiete zum Siedlungsklimaschutz ein. Deutschlandweit wird
aber nur ein geringer Anteil von 1,9 Prozent des Bundesgebietes erfasst. Auffillig ist,
dass fast ausschliefdlich Vorbehaltsgebiete eingesetzt werden. Fraglich ist allerdings,
ob Frischluftbahnen und Kaltluftentstehungsgebiete mit diesem verhdltnismafig
schwachen Instrument vor Bebauungen wirksam bewahrt werden kénnen. Effektiver
ist die Steuerung mit Vorranggebieten zum Klimaschutz. Hierzu ist allerdings eine aus-
reichend gute fachliche Fundierung durch Klimagutachten notwendig (Kistenmacher/
Domhardt/Geyer et al 1993: 246). Da die Hitzefolgen des Klimawandels in verstadter-
ten Gebieten in den kommenden Jahren zunehmen werden, ist davon auszugehen,
dass zukinftig mehr Landesplanungen Handlungsauftrdge zum Siedlungsklimaschutz
fur die Regionalplanung vorgeben werden. Beispielsweise sieht das 2023 in Kraft ge-
tretene Landesentwicklungsprogramm (LROP) Bayern vor, dass zukiinftig in Regio-
nalpldnen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir den Klimaschutz und die Anpassung an
den Klimawandel festgelegt werden kdnnen.

Lufthygienische Inhalte werden aber auch mit anderen Instrumenten umgesetzt, z. B.
mit regionalen Griinziigen oder Raumordnungsgebieten flir Natur und Landschaft.

6 Bodenschutz

Als Grundsatz sieht § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG vor, dass der Raum in seiner Bedeutung unter
anderem fir die Funktionsfahigkeit der Boden zu entwickeln, zu sichern oder, soweit
erforderlich und moglich, angemessen wiederherzustellen ist. Obwohl Festlegungen
zum Bodenschutz schon lange als wichtiger Ansatz des Freiraumschutzes durch
Raumordnungspldne gelten (MKRO 1996), sieht die Festlegungspraxis in der Regio-
nalplanung anders aus (siehe Abbildung 4). Von den sehr vielfiltigen Leistungen, die
B&den erbringen, werden in Regionalpldnen erst wenige Funktionen thematisiert. Ins-
besondere eine Bodenfunktion gewinnt im Rahmen des natirlichen Klimaschutzes an
Bedeutung: die Speicherfunktion von Béden. Nach § 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 8 ROG sollen
die Voraussetzungen fir den Erhalt und die Entwicklung natiirlicher Senken fir klima-
schadliche Stoffe und flr die Einlagerung dieser Stoffe geschaffen werden. Da die Re-
duzierung der Treibhausgasemissionen in die Atmosphdre allein nicht geniigt, um die
Klimaschutzziele Deutschlands zu erreichen, muss zusdtzlich die Treibhausgaskonzen-
tration durch Entnahme aus der Atmosphére aktiv reduziert werden. lhre Konzentra-
tion in der Atmosphare kann durch natiirliche Senken, wie die Kohlenstoff-Aufnahme
durch Wélder, Moore und andere organische Bdden, sowie sogenannte negative
Emissionen Uber eine technische CO_-Abscheidung und -Speicherung (CCS-Techno-
logie) erreicht werden.

Neben dem Wald werden klimaschddliche Stoffe vor allem durch intakte Moore und
sonstige organische Boden gebunden. In Deutschland stellt die landwirtschaftliche
Nutzung von entwdsserten Moorb&den allerdings auch eine zentrale Quelle von CO,
dar. Durch die landwirtschaftliche Nutzung entwédsserter Moore wird die mikrobielle
Zersetzung der Uber Jahrtausende konservierten organischen Masse unter Kontakt
mit Luft geférdert und umfangreiche Mengen von Treibhausgasen, insbesondere CO,
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freigesetzt. Da der Grofiteil der Moore in Deutschland trockengelegt ist, sind diese
keine natirlichen Senken fir CO, mehr, sondern sind heute als Quellen fur Treibhaus-
gase aktiv. Von den rund 53 Millionen Tonnen CO,-Emissionen in Deutschland gehen
rund 6,7 Prozent der Treibhausgasemissionen auf die Zersetzung von Moorb&dden
durch Entwasserungsmafinahmen und Torfnutzung zuriick.* In Mecklenburg-Vor-
pommern stellen die CO,-Emissionen aus der Landnutzung sogar die Hauptquelle dar.
Die nationale Moorstrategie und die Moorstrategien der Lander sehen daher vor, dass
trockengelegte Moore vermehrt wiederverndsst werden, um sie erneut als natlrliche
Senken fir Treibhausgase zu entwickeln. Bis zum Jahr 2030 sollen so die Treibhaus-
gasemissionen aus Moorbdden um jahrlich fiinf Millionen Tonnen CO,-Aquivalent
reduziert werden (BMUV 2022).

Dies ist ein neues Aufgabenfeld der Raumordnungsplanung (BBSR 2025, S. 88f.; Schla-
cke/Sauthoff 2024; Uhl et al. 2024). Niedersachsen hat als erstes Land konkrete Maf3-
nahmen im Jahr 2017 mit dem fortgeschriebenen Landesraumordnungsprogramm
eingeleitet. Zum einen wurden Vorranggebiete fiir den Rohstoffabbau von Torf im
LROP gestrichen, zum anderen wurden neue Vorranggebiete fiir Torferhaltung lan-
desweit ausgewiesen, um den noch vorhandenen Torfk&rper als Kohlenstoffspeicher
zu erhalten und die Kohlenstoff-Bindungsfunktion durch nachhaltige, klimaschonen-
de Nutzungen zu férdern (ML 2017). Bei diesen Vorranggebieten steht der Boden-
schutz im Vordergrund. In Regionalpldnen sollen die landesweiten Vorranggebiets-
ausweisungen weiter konkretisiert werden. Flr einige Regionalpldne ist dies bereits
erfolgt (siehe Abbildung 4). Auch Bayern hat im Landesentwicklungsplan (LEP) von
2023 mit der Ermdchtigung der Regionalplanung zur Ausweisung von Vorrang- und
Vorbehaltsgebieten fiir den Klimaschutz Instrumente fiir den Schutz von Moorb&den
eingefiihrt. Andere Lander mit hohen Anteilen organischer Béden an der Landes-
fliche, wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg haben
ihr Raumordnungsinstrumentarium noch nicht um Ansdtze erweitert, um organische
Bbden zu schiitzen und eine Renaturierung von Mooren als Kohlenstoffspeicher zu
fordern.

In Baden-Wiirttemberg in den Planungsregionen Nordschwarzwald und Neckar-Alb
werden Vorbehaltsgebiete fiir den Bodenschutz ausgewiesen. Geschiitzt werden B&-
den mit besonderer Bedeutung fiir den Naturhaushalt und die Landwirtschaft.

In Sachsen wurden nur in der Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge Vorbe-
halts- und Vorranggebiete fiir den Bodenschutz im Regionalplan festgelegt, die 2023
durch ein Normenkontrollurteil aufier Kraft traten. Die Uibrigen sdchsischen Planungs-
regionen enthalten entsprechende bzw. dhnliche flachenhafte Ausweisungen, die als
Ziele und Grundsdtze festgelegt werden. Da keine Einstufung als Vorrang- bzw. Vorbe-
haltsgebiet erfolgt, werden sie hier nicht in der Karte abgebildet. In Sachsen nehmen
die Regionalpldne insbesondere auf erheblich beeintréchtigte Boden Bezug, die als
»Sanierungsbedirftige Bereiche der Landschaft“ festgelegt werden kénnen. Fiir diese
Festlegungen kommen grofiflachige schadliche stoffliche Bodenverdnderungen und
Gebiete mit erhShter substratbedingter Versauerungsgefahrdung des Bodens in Fra-

ge.

4 https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/klimaschutz/moorbodenschutz.html (24.03.2025).
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Aufgrund des fehlenden bodenrechtlichen Kompetenztitels der Raumordnungspla-
nung sind die Wirksamkeit von Vorgaben fiir eine bodenschonende Flachennutzung
in Regionalplanen sehr beschrankt. Dies limitiert auch die Regionalplanung im Hinblick
auf Vorgaben zur Wiederverndssung ehemaliger Moore, um diese als Kohlenstoff-
senke zu reaktivieren. Da keine Fachplanung Bodenschutz existiert, kdnnte sich eine
bodenrechtliche Kompetenzerweiterung der Regionalplanung positiv auf den prakti-
schen Boden- und Klimaschutz auswirken.

Festlegungen zu Bodenschutz in Regionalpldanen

Vorranggebiete

Von verbindlichen Festlegungen des Themenfeldes
abgedeckte Regionsflache in %

(]
O
(]
|
|

kleiner 5

5 bis kleiner 10
10 bis kleiner 20
20 bis kleiner 40
40 und groBer

Vorbehaltsgebiete

A
© BBSR Bonn 2023 ﬁl

[ ohne Festlegungen
[0 Flachennutzungsplanung ersetzt Regionalplan

Hinweis: Im Saarland tibernimmt der Landesplan die Funktion
des Regionalplans. Daher werden seine Festlegungen
hier auch dargestellt.

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: VG5000 (Kreise, Planungsregionen),
Stand 31.12.2021 © GeoBasis-DE/BKG

Bearbeitung: B. Zaspel-Heisters

Abbildung 4: Anteil der Raumordnungsgebiete zum Bodenschutz an der Planungsregionsflache /Quelle:

Eigene Berechnungen
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7 Schutz des Grund- und Oberflichenwassers

§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG thematisiert als Grundsatz der Raumordnung die Funktionsfahig-
keit des Wasserhaushaltes und den Schutz der Grundwasservorkommen. Diesen Auf-
tragen kommen allerdings nicht alle Lander nach. In Brandenburg und Thiiringen feh-
len zeichnerische Festlegungen zum Schutz des Oberflachen- und Grundwassers
(siehe Abbildung 5). Die in den Regionalplanen unterschiedlich benannten Raumord-
nungsgebiete, die zum Schutz von Wasserressourcen zum Einsatz kommen, werden in
der Datenbank des ROPLAMO in der Objektart Grund- und Oberflichenwasserschutz
zusammengefasst. Viele Lander setzen sowohl Vorrang- als auch Vorbehaltsgebiete
zum Gewadsserschutz ein (Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpom-

Festlegungen zu Grund- und Oberflichenwasserschutz in Regionalplanen

Vorranggebiete Vorbehaltsgebiete

© BBSR Bonn 2023 é/ﬁ
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Von verbindlichen Festlegungen des Themenfeldes
abgedeckte Regionsflache in %

[]  kleiner5 [[] ohne Festlegungen

[[] 5 biskleiner 10 [] Flachennutzungsplanung ersetzt Regionalplan
[7] 10 bis kleiner 20 Hinweis: Im Saarland tibernimmt der Landesplan die Funktion
B 20biskleiner 40 ﬁie;rzigclr:)zglr;;lea;;ll)t'aher werden seine Festlegungen

I 40undgroBer

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: VG5000 (Kreise, Planungsregionen), . .
Stand 31.12.2021 © GeoBasis-DE/BKG Bearbeitung: B. Zaspel-Heisters

Abbildung 5: Anteil der Raumordnungsgebiete zum Grund- und Oberflichenwasserschutz an der
Planungsregionsfldche /Quelle: Eigene Berechnungen
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mern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Wirttemberg, Sach-
sen-Anhalt, Sachsen). Nur Hessen beschrédnkt sich auf die Ausweisung von Vorbe-
haltsgebieten.

Mit Vorranggebieten wird ein Anteil von 5,2 % von Deutschland und mit Vorbehalts-
gebieten von 5,6 % geschiitzt. Zusammen erreichen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
einen Anteil von 11,7 % an der Landesfliche. Ahnlich wie beim Schutz der Natur- und
Lebensraumfunktion leiten sich regionalplanerische Festlegungen zum Schutz von
Grund- und Oberfldchenwasser priméar von fachplanerischen Schutzgebieten ab.

Im Hinblick auf den fortschreitenden Klimawandel wird es zukiinftig darum gehen,
Wasser ldnger in der Fldche zu halten, um Diirreperioden méglichst ohne Schaden zu
Uberstehen und Hochwassergefahren abzuschwachen. In Gebieten mit angespannter
Grundwasserneubildungsrate ist eine Ubernutzung knapper Grundwasserressourcen
zu verhindern. Diese neuen Herausforderungen thematisieren noch zu wenige Regio-
nalpldne. Insbesondere veraltete Regionalpldne bedirfen dringend einer Aktualisie-
rung und einer Anpassung an die neuen Herausforderungen des Klimawandels.

8 Hochwasserschutz

Mit § 2 Abs. 2 Nr. 6 sieht das ROG auch einen Grundsatz fiir den Hochwasserschutz
vor: ,,Fiir den vorbeugenden Hochwasserschutz an der Kiiste und im Binnenland ist zu
sorgen, im Binnenland vor allem durch Sicherung oder Riickgewinnung von Auen,
Rickhalteflachen und Entlastungsflachen.“ Der Bund hat den Belang des vorbeugen-
den Hochwasserschutzes zusatzlich durch die Aufstellung eines landeriibergreifenden
Bundesraumordnungsplans nach § 17 Abs. 2 ROG gestdrkt. Landesraumordnung und
Regionalplanung missen seine geltenden Erfordernisse der Raumordnung bei der
Aufstellung ihrer Raumordnungspldne beachten und beriicksichtigen. Um einer unzu-
reichenden Umsetzung von Hochwasserschutzbelangen in der Raumordnungspraxis
vorzubeugen, hat der Bund zusatzlich die Anpassungspflicht der Raumordnungstra-
ger an Ziele der Raumordnung in Bundesraumordnungsplanen durch die Aufnahme
des neuen § 1 Abs. 1ains ROG noch klarer herausgestellt. Fiir den Freiraumschutz ist
die Renaturierung von Auen als Lebensrdume fiir Tiere und Pflanzen und ihrer insge-
samt wichtigen Funktion als Retentionsraum fiir den Hochwasserschutz von zentraler
Bedeutung. Bisher sehen Regionalpldne aber erst in Einzelfdllen die Rickverlegung
von Deichen, die Schaffung von neuem Retentionsraum oder die Renaturierung von
Auen vor. Konsequenter wird die Umsetzung der Uberschwemmungsgebietskulissen
fir HQ-100-Hochwasserereignisse vorgenommen. In den meisten Landern werden
diese Bereiche durch Vorranggebiete flir den Hochwasserschutz vor einer baulichen
Inanspruchnahme geschiitzt.

Werden durch die Regionalplanung nur die bereits wasserrechtlich gesicherten Uber-
schwemmungsgebiete in Regionalpldne nachrichtlich ibernommen, wird kein echter
Mehrgewinn erzielt. Um einen konsequenten Schutz und eine aktive Renaturierung
bestehender Flussauen zu férdern, sollten Festlegungen der Raumordnung Uber die
Festsetzungen der Wasserwirtschaft hinausgehen kdnnen. Erst sehr selten werden
allerdings Vorranggebiete zur Riickgewinnung von Retentionsraum genutzt. Noch sel-
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tener wird die aktive Renaturierung von Auen durch Regionalpldne unterstiitzt. Beides
ist allerdings durch den Entwicklungsauftrag und den Hochwasserschutz-Grundsatz
des ROG gedeckt.

Festlegungen zum (vorbeugenden) Hochwasserschutz in Regionalpldnen

Vorranggebiete Vorbehaltsgebiete

N
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Von verbindlichen Festlegungen des Themenfeldes
abgedeckte Regionsflache in %
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kleiner 5 [[] ohne Festlegungen
5 bis kleiner 10 [] Flachennutzungsplanung ersetzt Regionalplan
10 bis kleiner 20 Hinweis: Im Saarland tibernimmt der Landesplan die Funktion

des Regionalplans. Daher werden seine Festlegungen

20 bis kleiner 40 hier auch dargestellt.

40 und groBer

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: VG5000 (Kreise, Planungsregionen), . )
Stand 31.12.2021 © GeoBasis-DE/BKG Bearbeitung: B. Zaspel-Heisters

Abbildung 6: Anteil der Raumordnungsgebiete zum vorbeugenden Hochwasserschutz an der Planungs-
regionsfldache /Quelle: Eigene Berechnungen

Der Auenzustandsbericht von 2021 hat die kritische Situation der Lebensraumfunk-
tion von Flussauen in Deutschland aufgezeigt (BfN 2021). Zukiinftig sollten deshalb
Vorrang- und Vorbehaltsgebietsausweisungen flir den vorbeugenden Hochwasser-
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schutz haufiger auch dafiir genutzt werden, dass die Flisse in Deutschland wieder
mehr Raum fir ihre dynamische Entwicklung erhalten und Flussauen renaturiert wer-
den. So kdnnten grofie Fortschritte beim Naturschutz durch natiirlichen Hochwasser-
schutz erreicht werden. Dabei ist die Regionalplanung auf Fachplanungen der Wasser-
wirtschaft angewiesen.

Vorbehaltsgebiete zum vorbeugenden Hochwasserschutz sind in Regionalpldnen fiir
1,3 Prozent der Landesfldche ausgewiesen. Bereits 2,4 Prozent des Bundesgebietes
werden durch Vorranggebiete flir den vorbeugenden Hochwasserschutz geschiitzt
(siehe Abbildung 6). Auffallig ist, dass in vielen Planungsregionen immer noch ver-
bindliche Festlegungen der Regionalplanung zum vorbeugenden Hochwasserschutz
fehlen, obwohl mittlerweile in allen Landern aktuelle Hochwassergefahren- und Hoch-
wasserrisikokarten vorliegen. Ein anderes Problem ist die schwache Nutzung von Vor-
behaltsgebieten fir die Risikovorsorge. Ein Grund ist, dass viele Raumordnungspldne
der Lédnder die Regionalplanung immer noch nicht zu einer Ausweisung von Vorbe-
haltsgebieten flir den vorbeugenden Hochwasserschutz erméchtigt haben. Dies ist
kaum nachvollziehbar, haben doch schon die MKRO (2000) und die Bauminister-
konferenz (ARGE BAU 2018) die zentrale Bedeutung von Vorbehaltsgebieten fiir die
Risikovorsorge vor Extremhochwasserereignissen vor vielen Jahren herausgestellt.

9 Schutz von Produktionsfunktionen

Fur Produktionsfunktionen bzw. wirtschaftliche Nutzungen des Freiraumes verfolgt
die Raumordnung einen stark anthropozentrisch ausgerichteten Freiraumschutz, um
vor allem die Land- und Forstwirtschaft dauerhaft zu gewédhrleisten. § 2 Abs. 2 Nr. 4
ROG verpflichtet dazu, die rdumlichen Voraussetzungen flr die Land- und Forstwirt-
schaft in ihrer Bedeutung flir die Nahrungs- und Rohstoffproduktion zu erhalten. Kon-
tinuierlich werden der Landwirtschaft Produktionsflichen entzogen, insbesondere
durch Umwandlung in Siedlungs- und Verkehrsfldche, in Wald sowie durch den Bau
von Anlagen der Erneuerbaren-Energie-Produktion (Osterburg/Ackermann/Béhm et
al. 2023). Eine wichtige Aufgabe der Raumordnung ist daher der Schutz landwirt-
schaftlich genutzter Flachen vor Umwandlung. Primar zielen die eingesetzten Instru-
mente der Raumordnung darauf ab, dass Agrarflachen erhalten werden, damit sie
weiterhin durch die Landwirtschaft genutzt werden kdnnen. In diesem Sinne dient der
Schutz der Produktionsfunktion auch der Freiraumerhaltung.

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir Landwirtschaft werden aber nicht in allen Lan-
dern in der Regionalplanung festgelegt (sieche Abbildung 7). Auf entsprechende
Raumordnungsgebiete verzichten bisher Schleswig-Holstein und Bayern (mit Aus-
nahme eines Vorbehaltsgebietes fiir Saatzucht in der Region Regensburg). In Baden-
Wiirttemberg und dem Saarland wird nur sehr sparsam von ihrer Ausweisung
Gebrauch gemacht. Einige Lander beschrédnken sich auf die Ausweisung von Vor-
behaltsgebieten (Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern).
Deutschlandweit werden auf 4,8 % der Flache Vorranggebiete und auf 18,4 % der
Flache Vorbehaltsgebiete fiir Landwirtschaft in Regionalpldnen ausgewiesen (siehe
Abbildung 7). Vorbehaltsgebiete haben sich aber als verhdltnisméfiig schwaches Ins-
trument zum Schutz der landwirtschaftlichen Belange erwiesen. Dennoch halten



102 24 _ FREIRAUMSICHERUNG UND FREIRAUMENTWICKLUNG IN DER RAUMLICHEN PLANUNG

Festlegungen zu Landwirtschaft in Regionalpléanen

Vorranggebiete Vorbehaltsgebiete
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abgedeckte Regionsflache in %
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Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: VG5000 (Kreise, Planungsregionen), ) )
Stand 31.12.2021 © GeoBasis-DE/BKG Bearbeitung: B. Zaspel-Heisters

Abbildung 7: Anteil der Raumordnungsgebiete fir Landwirtschaft an der Planungsregionsfldche /
Quelle: Eigene Berechnungen

verschiedene Lander an ihrer Ausweisung fest. Beispielsweise werden in Mecklen-
burg-Vorpommern fiir 51 % der Landesfldche Vorbehaltsgebiete festgesetzt und in
NRW sind 57,7 % der Landesfldche als allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche fest-
gelegt. So sollin landwirtschaftlich gepragten Gebieten dem weiteren Fldchenentzug
-auch durch den Naturschutz - entgegengewirkt werden.

Flr viele Freiraumfunktionen stellt die intensive, industriell betriebene Landwirtschaft
eine Bedrohung dar. In den Gebieten mit hohem natiirlichem Ertragspotenzial, fir die
besonders haufig Vorrang- und Vorbehaltsgebiete flir Landwirtschaft ausgewiesen
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werden, dominiert eine intensiv betriebene konventionelle Landwirtschaft, die auf
Monokulturen und Massentierhaltung basiert, mit hohem Einsatz an Pestiziden und
synthetischen Diingemitteln arbeitet sowie gravierende Gilleaufkommen in der Tier-
haltung verursacht. Diese Form der Landwirtschaft tragt in erheblichem Umfang zum
Verlust von Lebensrdumen und zum Riickgang der Artenvielfalt bei und schadigt viele
Naturressourcen dauerhaft, insbesondere den Boden, das Grundwasser und die Was-
serqualitdt von FlieRgewdssern und Meeren.

Kann die Regionalplanung die Umweltvertréglichkeit landwirtschaftlicher Produk-
tionsweise zum Positiven beeinflussen? Dies ist leider nicht der Fall. Es finden sich
daher auch vergleichsweise wenige textliche Vorgaben in Raumordnungspldnen zur
Landwirtschaft (Diller 2022: 117 ff). Verantwortlich ist der fehlende bodenrechtliche
Kompetenztitel der Raumordnung. Die Regionalplanung ist nicht ermdchtigt, die Art
und Intensitat der konkreten Bodennutzung durch die Landwirtschaft zu steuern
(Einig 2010: 19). Deshalb kann auch nicht der Anbau von nachwachsenden Rohstof-
fen fur die energetische Verwertung durch Raumordnungsgebiete gelenkt (SRU
2007: 65) oder der Ausbau 6kologischer Landwirtschaft durch die Regionalplanung
forciert werden. Im Rahmen ihrer Méglichkeiten versucht die Regionalplanung trotz-
dem immer wieder, die Produktionsfunktion der Landwirtschaft mit anderen Frei-
raumfunktionen zu harmonisieren.®

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete werden von der Regionalplanung auch fiir die Wald-
wirtschaft ausgewiesen. Neben dem Schutz der Produktionsfunktion werden haufig
auch andere Funktionen des Waldes geschiitzt, z. B. die Lawinenschutz- und Erho-
lungsfunktion. Eine Besonderheit kénnen Raumordnungsgebiete fiir die Waldmeh-
rung sein. Sie werden in sehr waldarmen Planungsregionen ausgewiesen (z. B. West-
sachsen), um die Bereiche zu bestimmen, wo eine Waldaufforstung das prioritére Ziel
ist. Auf ihren Einsatz wird allerdings in Schleswig-Holstein, dem walddrmsten Land in
Deutschland, verzichtet. Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir Forstwirtschaft werden
in Sachsen, Thiringen, Hessen und Rheinland-Pfalz ausgewiesen. Niedersachsen be-
schrénkt sich auf Vorbehaltsgebiete und in Nordrhein-Westfalen dominiert die Aus-
weisung von Vorranggebieten. Deutschlandweit werden auf 5,8 Prozent der Fldche
Vorranggebiete und auf 3,3 Prozent Vorbehaltsgebiete fiir die Waldwirtschaft durch
Regionalpldne festgelegt (siehe Abbildung 8).

5 Beispielhaft ist ein Grundsatz aus dem Regionalplan von Leipzig-Westsachsen: ,,Die Landwirtschaft
in der Region soll unter Beachtung der Belastbarkeit des Naturhaushalts so erhalten und entwickelt
werden, dass sie nachhaltig ihre Aufgaben

zur Sicherung von Wertschépfung und Einkommen im landlichen Raum,

zur Versorgung der Bevodlkerung mit Nahrungsmitteln und der Wirtschaft mit Rohstoffen,
zur Sicherung der natiirlichen Lebensgrundlagen und der biologischen Vielfalt,

zur Kulturlandschaftspflege und Erholungsvorsorge sowie

zur Gewinnung erneuerbarer Energien wahrnehmen kann“ (Regionaler Planungsverband
Leipzig-Westsachsen 2021, Grundsatz Ziffer 4.2.1.).
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Festlegungen zu Forstwirtschaft in Regionalpldnen
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Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: VG5000 (Kreise, Planungsregionen), ) .
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Abbildung 8: Anteil der Raumordnungsgebiete fiir Forstwirtschaft an der Planungsregionsfldche /
Quelle: Eigene Berechnungen

10  Schutz der Erholungsfunktion

Die Raumordnung widmet sich auch der Erholung des Menschen im Freiraum. Zu die-
ser Aufgabe erméachtigt zwar kein direkter bundesgesetzlicher Grundsatz - das ROG
kennt aber die Aufgabe, die Erholungsfunktion ldndlicher Rdume zu erhalten und zu
entwickeln (§ 2 Abs. 2 Nr. 4). In der Praxis der Landesraumordnung ist die Aufgabe
des Schutzes der Erholungsfunktion weit verbreitet. In vielen Regionalpldnen finden
sich hierzu zeichnerische Festlegungen (siehe Abbildung 9). Sie haben in der Regel die
Funktion, in einzelnen Teilrdumen Voraussetzungen fir eine landschaftsbezogene
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Abbildung 9: Anteil der Raumordnungsgebiete fiir Freizeit und Erholung an der Planungsregionsfldche /
Quelle: Eigene Berechnungen

Erholung zu erhalten bzw. zu schaffen, zum Beispiel durch den Ausbau touristischer
Angebote oder infrastruktureller Voraussetzungen, wie Fahrrad- und Wanderwege-
netze. Festlegungen zum Schutz der Erholungsfunktion sollen aber auch dazu beitra-
gen, durch gestiegene raumliche Anspriiche von Freizeit- und Erholungsaktivitdt ver-
ursachte Nutzungskonflikte, insbesondere mit den Belangen von Natur und Landschaft
raumlich zu lenken. Es wird allerdings immer schwieriger, je mehr sich vielfdltige Frei-
zeitbereiche und touristische Infrastrukturen in attraktiven Landschaften ausbreiten,
einen Ausgleich zwischen Schutzbeddiirfnissen und Nutzungsinteressen durch die Re-
gionalplanung herzustellen.
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Abbildung 9 verdeutlicht, dass Raumordnungsgebiete flir Freizeit und Erholung zum
Kernbestand der Regionalplanung zéhlen. Deutschlandweit werden auf 1,8 Prozent
der Flache Vorranggebiete und auf 15,4 Prozent Vorbehaltsgebiete flir Freizeit und
Erholung ausgewiesen. Der Einsatz dieser Instrumente unterscheidet sich zwischen
den Léndern erheblich.

Vorranggebiete werden nur in Niedersachsen, Teilen von Rheinland-Pfalz, Hessen und
Baden-Wiirttemberg eingesetzt. Sehr umfangreich wird die Ausweisung von Vorbe-
haltsgebieten in Schleswig-Holstein (48 % der Landesflache), Rheinland-Pfalz (48,2
%), Mecklenburg-Vorpommern (55,5 %) und Thiringen (44,4 %) fuir die Zwecke der
Erholungsvorsorge betrieben.

11 Freiraumschutz durch Raumordnung und Naturschutz im Vergleich

Um den durch Raumordnungspldne geleisteten Schutz des Freiraumes zu bewerten,
erfolgt eine Gegeniiberstellung mit der durch naturschutzrechtliche Instrumente ge-
schitzten Flache in Deutschland. Die Geodaten-Analyse bezieht sich auf die Landfla-
che der Bundesrepublik Deutschland. Die Ausschliefiliche Wirtschaftszone (AWZ)
sowie das Kiistenmeer werden somit nicht betrachtet.

Die vergleichende GIS-Analyse nimmt die wichtigsten naturschutzrechtlichen Instru-
mente in den Blick. Nicht bertiicksichtigt wurden die geschiitzten Landschaftsbe-
standteile gemafR § 29 BNatSchG und die gesetzlich geschiitzten Biotope gemaf} & 30
BNatSchG. Folgende Schutzgebietstypen sind in die Untersuchung eingeflossen:

§ 23 Naturschutzgebiete (NSG) (2021),

§ 24 Nationalparke (2023), Nationale Monumente (2022),

§ 25 Biosphdrenreservate (2023),

§ 26 Landschaftsschutzgebiete (LSG) (2019),

§ 27 Naturparke (2023),

§ 32 Natura 2000 - Schutzgebiete (2019).

Die Jahresangaben in Klammern bilden die Datenaktualitdt ab.

Von den Daten des Raumordnungsplan-Monitors wurden die zeichnerischen Festlegun-
gen der in Kraft befindlichen Landes- und Regionalplane zum Stand 31.12.2023 einbezo-
gen, die sich primdr auf den Schutz von Natur und Landschaft beziehen (Objektarten
»Natur und Landschaft“ sowie ,,Regionale Griinzlige/Griinzasuren®). Berlicksichtigt wur-
den im Unterschied zu den bisher vorgestellten Untersuchungsergebnissen auch Raum-
ordnungsgebietsfestlegungen in Landesraumordnungspldnen. So kann die Gesamtleis-
tung der Raumordnung bezogen auf den Freiraumschutz besser bewertet werden.

Die GIS-Analyse wurde differenziert nach Vorrang- und Vorbehaltsgebieten durchge-
fuhrt. Regionale Griinzlige, die die raumordnungsrechtliche Qualitdt eines Ziels der
Raumordnung aufweisen, aber vonseiten der Ldnder keinem Raumordnungsge-
bietstyp zugeordnet wurden, sind bei den Vorranggebieten verrechnet worden. Um
eine Doppelzihlung zu vermeiden, wurde die Fliche mit Uberlagerungen in der Grup-



107

FREIRAUMSCHUTZ DURCH REGIONALPLANE - EINE DEUTSCHLANDWEITE AUSWERTUNG

-unJo ‘@8nzunso ajeuoisay ‘,yeyaspue] pun
anieN“ uayep|alqQ) Jnien 19p zanyds wnz uald
-un38aj1sa4 ayasiaueldjeuoisSay pun -sapueq

979 0Ty 87 (414 z'os g‘sT 9'8¢ | ¥'8¢ 8'€ 90 T'v pung

€65 s‘ev L'9t 8'ce vy 891 L'ST | 8'€T T's 60 8'C uaguunyl

(43 €Ty 9've L'ET S‘9¢ 901 €91 | 891 €0 10 (43 uiais

-|oH-81mMs3Ys

0'€s v'6C 9'Te 90T 0'sy A% v'ce | 9'ee €6 90 S | 3eyuy-ussydes

L'19 ¢'os 0'se 9'1€ 9y 6'ST 80T | 8'0¢ 9T 0] Tt ussyses

T'LL 69T 00 691 €9, L'TT €vy | 9'vE T'vT ¥'0 68 puejiees

8'TL s‘og 96 6'Ct S‘09 v'6T 8cc | 0ce 0’6 S0 0°C | zleyd-puejuiayy

v'9L 699 S‘es ST ¥'99 v'8 9y | €y 00 €0 S8 us|ey

-159/\\-UlayJpJoN

WA (447 9'9¢ 0'st 9‘ov L'0T 0'€ | 912 9T 8’0 v's U3syoesIopalN

S'Ly S've 6'LC '8 9'vy L'6t €eT | TLe 8'c 1T €'e ulsw

-wodJiop-84nq

BVEINREIN]

8'€L 9'8Y 0'ce 6'6C 979 0'Te ¢'ts | 1ot 13 ¥'0 LT UassaH

(4013 0’0 00 00 (413 L'6 00 T'61T 01T 0T 8'6 ginquey

€1€ 0’0 00 00 €1€ 8t 00 v'6T [40] [40] 9'8 uswalg

1'8s 8’6 0’0 8'6¢C Lts (414 L'yt | S'6€ 8'L ¥'0 €8 8inquapuelg

9'te S0z 0’0 s‘ot (414 [ Sy €91 00 00 Tt ullieg

€79 6'7E 6'T€ 8V ULy Tl 1'ce | 00 0'c L0 €T usoheg

L'oL (407 S's 6'LE 7'9s S'LT €9 | szt (47 €0 v'e Siaquiay

“HNM-uspeg

9% Ul 8Yde|jSapung ‘Mzq -S9pueT Jap Ue [191ueuaydeld sjiamal pueq

ayel4 awuwns 9131098 9121098 | jwesas | 000¢ 9ded | OS] | 93BAISSAS | SUBWINUOI | DSN
9123nYdsas 9121998 -s}jeyaqJop | -Suesiop | uaydey | esnieN | -inieN -uaJeyds | sjeuonen
-s8unu -ZInyYaos -olg ‘@)ed
-piowney Jspo -Jeuonen
DYdsiIeNg yoeu a3
-a1qa8z3nyds yoing
(uaansez (oyoasieng) zaasasdzanyasinjeusapung

Tabelle 1: Gegentiberstellung des Fldchenanteils fiir Freiraumschutz an der Bundes- und Landesflédche, die durch Schutzgebie-
te des BNatSchG und Raumordnungsgebiete der Landes- und Regionalplanung gesichert sind /Quelle: Eigene Berechnungen
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pe der Vorranggebiete und der Gruppe der Vorbehaltsgebiete herausgerechnet. Die
Flache mit Uberschneidungen wird somit nur einmal gezéhlt. Dies gilt auch fiir die
Gesamtbetrachtung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten. Ebenso wurde mit den
Schutzgebieten nach BNatSchG verfahren.

Durch die betrachteten Schutzgebiete des BNatSchG werden 50,2 % der terrestri-
schen Flache des Bundesgebietes geschiitzt (siehe Tabelle 1). Durch Raumordnungs-
gebiete zum Freiraumschutz in Landes- und Regionalpldnen werden 41 % des Bundes-
gebietes geschiitzt. Betrachtet man die Schutzgebiete des Naturschutzes und die
Raumordnungsgebiete zum Freiraumschutz zusammen, so werden erstaunliche 62,6
% der Landflache des Bundesgebietes geschiitzt. Ein grofier Teil der naturschutz-
rechtlich geschiitzten Fldche wird auch in Raumordnungsgebiete einbezogen. Wel-
chen Effekt diese Doppelsicherung hat, ist noch nicht genauer untersucht worden. Ein
Mehrwert kann erwartet werden, wenn die raumordnungsrechtliche Bindungswir-
kung tber die naturschutzrechtliche Bindungswirkung der Schutzgebiete hinausgeht.
Bei sehr restriktiven naturschutzrechtlichen Schutzgebieten, z. B. den Naturschutz-
gebieten, ist dies in der Regel allerdings nicht der Fall.

Im Vergleich zu den Fldchenldndern sehen die Stadtstaaten einen deutlich niedrigeren
Anteil der Landesfldche flir den Schutz von Natur und Landschaft vor. Dies liegt auch
daran, dass der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflache hier viel hoher ist. Berlin er-
reicht dabei mit einem Anteil von 27,6 % geschiitzter Landesfldche den schlechtesten
Wert, gefolgt von Hamburg (30,2 %) und Bremen (31,3 %). Das Saarland erreicht mit
77,1 % im Landervergleich den mit Abstand hochsten Anteil der geschiitzten Flache an
der Landesflache. Von den Flachenlidndern werden in Nordrhein-Westfalen mit 76,4
%, Hessen mit 73,8 %, Rheinland-Pfalz mit 71,8 % und Baden-Wirttemberg mit 70,7
% die hochsten Anteile der Landesfldche fiir Natur und Landschaft geschiitzt. Alle
ostdeutschen Lander liegen unterhalb des Bundesdurchschnitts von 62,6 %. Den
deutschlandweit niedrigsten Anteil geschiitzter Fldche weist Mecklenburg-Vorpom-
mern mit 47,5 % auf, gefolgt von Sachsen-Anhalt (53 %), Brandenburg (58,1 %), Thi-
ringen (59,3 %) und Sachsen (61,7 %). Vergleichbar niedrig ist der geschiitzte Landes-
anteil in Schleswig-Holstein (53,2 %) und Niedersachsen (57,5 %). Leicht unterhalb
des Bundesdurchschnitts liegt auch Bayern mit einem Anteil geschiitzter Landes-
flache von 62,3 %.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in den Landern und im Bundesge-
biet ein sehr hoher Landesanteil bereits flir die Wahrnehmung von Freiraumfunk-
tionen geschiitzt wird. In welchem Umfang durch Festlegungen des Naturschutzes
und der Raumordnung das Ziel des BNatSchG erreicht worden ist, auf 10 % der Lan-
desfldche einen Biotopverbund zu sichern, kann allein auf der Grundlage dieser Ana-
lyseergebnisse nicht beurteilt werden. Um die Erreichung des 10-Prozent-Biotop-
verbundziels zu beurteilen, musste Uberpriift werden, welcher Anteil der Biotop-
verbundplanungen der Ldnder und der Lebensraumkorridore des Bundes bereits
durch raumordnungsrechtliche und naturschutzrechtliche Instrumente gesichert ist.
Eine solche Untersuchung ist zurzeit nicht méglich, da kein deutschlandweiter Daten-
satz der Biotopverbundplanungen der Lander vorliegt und die Lebensraumkorridore
des Bundes gerade aktualisiert werden.
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Ob zukiinftig die Freiraumentwicklung starker in Richtung des Schutzes von Natur und
natiirlichen Ressourcen verschoben werden kann oder ob sich andere Flachenbedarfe
auf Kosten des Freiraumes weiter durchsetzen werden, hdngt davon ab, ob die Belan-
ge des Freiraumschutzes in der Praxis des Naturschutzes und der Raumordnungs-
planung zukiinftig an Gewicht zulegen. Dies wird auch dadurch beeinflusst werden, ob
der Verlust von Freiraum durch konkurrierende Flachennutzungen weiterhin gesell-
schaftlich akzeptiert wird und ob die neue EU-Verordnung zur Wiederherstellung der
Natur (Nature Restauration Law) und der globale Biodiversitdtsrahmen von Kun-
ming-Montreal, dem Deutschland 2023 beigetreten ist, etwas am politischen Stellen-
wert des Freiraumschutzes verdndern werden.
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Kurzfassung

Der Freiraum riickt aufgrund seiner vielfdltigen Funktionen und Nutzungen sowie sei-
nen engen Verbindungen zu aktuellen gesellschaftlichen Transformationsprozessen
mehr denn je in das Zentrum einer nachhaltigen Raumentwicklung. Anhand einer
durchgefiihrten Analyse der landesweiten Raumordnungspldne (LROP) in Deutsch-
land leiten die Autoren dieses Beitrags instrumentelle und strategische Handlung-
sansdtze zur Weiterentwicklung des Freiraumschutzes ab. lhre Folgerung aus der em-
pirischen Auswertung und aus den Erfahrungen der Raumordnungspraxis: In der
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Gesamtschau der landesweiten Raumordnungsplane reicht die Umsetzung vorhande-
ner Instrumente nicht aus, um den anstehenden rdumlichen Herausforderungen
(Klimawandel, Energiewende, Biodiversitdtsschutz etc.) angemessen Rechnung zu
tragen, insbesondere in Bezug auf das raumordnerische Vorsorgeprinzip.

Die Freiraumstruktur wdre dazu grundsdtzlich neu zu bewerten und gegeniiber der
Siedlungs- und Infrastruktur aufzuwerten sowie in die Raumstruktur der landesweiten
und regionalen Raumordnungspldne als fachiibergreifende Raumkategorie einzufiih-
ren. Hierzu stellen die Autoren mit instrumentellen und strategischen Beispielen
Uberlegungen an hinsichtlich eines stérker vorsorge- und umsetzungsorientierten
Freiraumschutzes in der Raumordnung.

Schliisselworter
Nachhaltige Raumentwicklung - Freiraum - Raumordnung - Freiraumwende

Protection of open space functions and uses in comparison of statewide spatial
development plans. Possible strategies and instruments for a precautionary and
implementation-orientated open space protection and development

Abstract

Due to its diverse functions and uses as well as its close links to current social
transformation processes, open space is becoming more and more central than ever
to sustainable spatial development. In this article, the authors derive instrumental and
strategic approaches for the further development of open space protection based on
an analysis of the statewide spatial development (LROP) plans in Germany. Their
conclusion from the empirical evaluation and from the experience of spatial planning
practice: In the overall view of the statewide spatial planning plans, the implementation
of existing instruments is not sufficient to adequately take into account the upcoming
spatial challenges (climate change, energy transition, biodiversity protection, etc.),
especially with regard to the spatial planning precautionary principle.

The structure of open space would have to be fundamentally reassessed and upgraded
in relation to settlement and infrastructure. It should also be introduced as an
interdisciplinary spatial category in the spatial structure of statewide and regional
spatial development plans. To this end, the authors provide instrumental and strategic
examples of considerations regarding a more precautionary and implementation-
oriented protection of open spaces in spatial planning.

Keywords
Sustainable spatial development - Open space - Spatial planning - Open space
turnaround
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1 Einleitung

Freirdaume sind multifunktional und werden vielfach (zum Teil konkurrierend) genutzt
(Schonfelder 2009: 11 f.; Hartz 2018: 719-721, siehe auch Beitrag Dosch in diesem
Band). Eine nachhaltige Raumentwicklung hangt in hohem Maf3e von Strategien und
Instrumenten der Freiraumsicherung und -entwicklung ab (z.B. Die Bundesregierung
2020: 102); dies ist keine neue Einsicht, sondern politischer Auftrag der Raumordnung
seit gut 30 Jahren (BMI 1996: 598 f.). Die Bedeutung des Freiraumschutzes hat an
Aktualitat nicht verloren: Weiterhin fiihrt die Flacheninanspruchnahme fiir Siedlungs-
und Verkehrszwecke zu hohen Freiraum-Verlusten (UBA 2023). Gleichzeitig steigen
die (rdumlichen) Anspriiche an gesunde/klimaangepasste Produktions- und Lebens-
verhdltnisse, an die Energiewende und an die Sicherung bestehender Freiraumnutzun-
gen, insbesondere auch der Landwirtschaft (Osterburg/Ackermann/BShm et al. 2023;
z. B. in Bezug auf Wasserriickhaltung vgl. UBA 2020: 22). Die Funktionen des Frei-
raums geraten nicht zuletzt durch klimatische Veranderungen unter Druck (Knieling/
Kretschmann/Zimmermann et al. 2016: 14). Ganz entscheidend riicken bezliglich Frei-
raumschutz die Handlungsfelder Erndhrungssicherheit, Klima- und Biodiversitats-
schutz als Faktoren rdumlicher Resilienz in den Vordergrund der fachlichen Debatte,
insbesondere die Notwendigkeit einer integrierten (WBGU 2020: 8), das heifit ziel-
Ubergreifenden Landnutzungspolitik (Osterburg/Ackermann/Béhm et al. 2023: 73)
bzw. Freiraumpolitik zum Schutz der Lebensgrundlagen. Vor diesem Hintergrund
stellt sich die Frage, welchen Beitrag die Raumordnungspldne der Lander (LROP) leis-
ten und welchen Beitrag diese in Verbindung mit anderen Planungsebenen dariiber
hinaus noch leisten kdnnten, um den Schutz des Freiraums auch kiinftig angemessen
umzusetzen. Die Autoren unterstreichen die Bedeutung einer neuen Einordnung des
Freiraums und fiihren Uberlegungen zu innovativen planungspolitischen und pla-
nungstheoretischen Ansdtzen als Bausteine einer ,,Freiraumwende* (siehe Schluss-
kapitel) aus.

Im vorliegenden Beitrag wird daher der Freiraum im raumordnerischen Sinne zu-
ndchst in seinen unterschiedlichen Funktionen und Nutzungen beleuchtet (Kapitel 2).
Anschliefiend wird der Frage nachgegangen, wie ist der Freiraum bzw. wie sind Frei-
raume in ihren unterschiedlichen Funktionen und Nutzungen in landesweiten Raum-
ordnungspldnen geschiitzt. Die sich daraus ergebenden Handlungsbedarfe werden
aufgezeigt (Kapitel 3). Darauffolgend werden exemplarische instrumentelle und stra-
tegische Ansadtze zur Weiterentwicklung des Freiraumschutzes skizziert und zur Dis-
kussion gestellt (Kapitel 4). In einer Schlussbetrachtung wird ein kurzer Ausblick gege-
ben und die wesentlichen Ergebnisse werden zusammengefasst (Kapitel 5).
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2 Funktionen und Nutzungen des Freiraums

Freiraum als raumordnerische Kategorie stellt neben dem Siedlungsraum und dem
Raum fur Infrastrukturen einen wesentlichen Teil der Raumstruktur dar (& 13 Abs. 5
Raumordnungsgesetz' (ROG)). Mit Freiraum im Allgemeinen werden unterschied-
liche raumordnerische Steuerungsansatze verbunden, vorwiegend zur (I) raumstruk-
turellen Gliederung, (II) zur Sicherung und Entwicklung inklusive Vernetzung 6kolo-
gischer Funktionen sowie (lll) hochwertiger, grofiraumig wenig versiegelter Gebiete
und damit verbundener Nutzungen (Runkel 2019: 52 f.). Jiingst wurde der natirliche
Klimaschutz als ausdriicklicher raumordnerischer Inhalt in das ROG als Teil der Frei-
raumstruktur aufgenommen. Zur Evaluation und Entwicklung raumplanerischer Stra-
tegien und Instrumente bedarf es einer anwendungsorientierten Gliederung der Funk-
tions- und Nutzungsvielfalt von Freirdumen. Beispielsweise gliedert Schonfelder
(2009: 11 f.) Freirdume - analog zu den Funktionen der Landschaft - in &kologische
Funktionen, Produktions- und Lebensraumfunktionen (des Menschen). Freiraum wird
in diesem Forschungsband jedoch nicht synonym dem Konzept der Landschaft ver-
standen und definiert (siehe Einleitung). Die Definition des Freiraums einschliefilich
seiner Funktionen und Nutzungen erfolgt zumeist im Hinblick auf die jeweilige Pers-
pektive, z.B. in Wissenschaft und Forschung (Meyer/Job/Laner et al. 2022: 18 f.) oder
Planungspraxis (siehe Einleitung). Angesichts der Aufgaben der Raumordnung wer-
den in Anlehnung an die Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung (§ 1
Abs. 2), nach der sie die wirtschaftlichen und sozialen Anspriiche (Nutzungen) an den
Raum mit seinen &kologischen Funktionen in Einklang bringen soll, die Funktionen und
Nutzungen des Freiraums daher folgendermafien unterschieden (siehe auch Benzel/
Domhardt/Kiwitt et al. 2011: 260):?

1 ROG in der Fassung der Bekanntmachung vom Raumordnungsgesetz vom 22.12.2008 (BGBI. I S.
2986), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.03.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) gedndert
worden ist.

2 Fr die Festlegungen, die im Zusammenhang mit dem Wasserhaushalt (2) bzw. der Trinkwasser-
gewinnung (C) und jenen, die im Zusammenhang mit dem Klima (4) bzw. der Frisch-/Kaltluftver-
sorgung (1) stehen, ist eine klarstellende Erlduterung der Abgrenzung zur Interpretation der nach-
folgenden Ergebnisse erforderlich. Fiir den ersten Fall wurde versucht, Festlegungen zu unter-
scheiden, die sich im Allgemeinen auf den Gewasser- bzw. Grundwasserschutz oder im Speziellen
auf die Trinkwassergewinnung beziehen. Diese Trennlinie ist jedoch nicht in allen Fallen scharf, da
insbesondere der Grundwasserschutz immer auch in engerer Verbindung zum (langfristigen) Trink-
wasserschutz steht. Daher ist die Darstellung der Ergebnisse von (2) und (C) auch in einen Zusam-
menhang zu stellen. Im anderen Fall wurde die Sicherung der Frisch-/Kaltluftversorgung fiir Wohn-
und Arbeitsstdtten des Menschen der Freiraumnutzung zugeordnet. Dem folgend ist die Bildung
und Bewegung von Kalt-/Frischluft ein 6kologischer Prozess; die Sicherung dieser Prozesse fiir den
Naturhaushalt sind aber nicht von tibergreifender Bedeutung.
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2.1 Freiraum-Funktionen

Freiraum-Funktionen umfassen die 6kologischen Funktionen des Raumes auferhalb
von Siedlungsrdumen, das heif3t die

(1) des Bodens,

(2) des Wasserhaushalts,

(3) der Tier- und Pflanzenwelt und

(4) desKlimas sowie

(5) deren Wechselbeziehung.

Freirdume werden daher grundsétzlich als multifunktional verstanden, da innerhalb
dieser die genannten Funktionen (in unterschiedlichen Auspragungen) wirken und
sich regelmédfiig tiberlagern kdnnen.

2.2 Freiraum-Nutzungen

Freiraum-Nutzungen umfassen anthropogene Nutzungen des Raumes auf3erhalb von
Siedlungsrdaumen, insbesondere zdhlen hierzu:

(A) die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei,

(B) der (vorbeugende) Binnen- und Kiistenhochwasserschutz,

(C) die Gewinnung von Trinkwasser,

(D) die Gewinnung standortgebundener Rohstoffe,

(E) die Erneuerbaren Energien (Anlagen, Trassen/Leitungen),

(F) der Tourismus,

(G) Erholung, Sport und Freizeit,

(H) der Schutz vor Larm und Luftverunreinigung sowie

(1) die Frisch-/Kaltluftversorgung.

Freiraum-Nutzungen dienen in der Regel einem Nutzen; durch ihre Uberlagerung und
Nédhe kdnnen Freirdaume mehrfach genutzt werden. Die genannte Unterscheidung

zwischen Funktionen und Nutzungen |dsst eine Unterscheidung der planerischen Kon-
zepte von Multifunktionalitdt und Mehrfachnutzung zu.
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2.3 Wechselwirkungen zwischen Freiraum-Funktionen und -Nutzungen

Freiraum-Funktionen und Freiraum-Nutzungen stehen mitunter in einem engen
Wechselverhdltnis. Beispielsweise bildet die Bodengiite eine rdumlich strukturelle
Voraussetzung fiir eine landwirtschaftliche Freiraum- oder eine andere Raumnutzung.
Die jeweilige Nutzung wirkt sich auf die Bodengiite aus und folglich auf die Leistungs-
fahigkeit des Freiraums. Freiraum-Nutzungen stehen bisweilen untereinander und mit
den Funktionen des Freiraums in Konkurrenz (z.B. Trilemma der Landnutzung; WBGU
2020: 22). Freiraum-Nutzungen und -Funktionen konkurrieren aber auch mit anderen
Raumnutzungen, allen voran mit der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung. Anhand der
Wechselwirkung Idsst sich ein doppeltes Sicherungs- und Entwicklungserfordernis
von Freiraumfunktionen und -nutzungen erkennen. Demnach sind die Sicherung und
Entwicklung von Freirdumen eine vielschichtige planerische Aufgabe, die im Span-
nungsfeld unterschiedlicher und teilweise gegenldufiger wirtschaftlicher, gesellschaft-
licher und dkologischer Interessen steht.

2.4 Multifunktionalitat und Mehrfachnutzung in der Freiraumordnung

Beachtet man die Vielschichtigkeit des doppelten Sicherungs- und Entwicklungs-
erfordernisses der Freiraumfunktionen und -nutzungen wird es kiinftig eine zentrale
raumordnerische Herausforderung sein, die rdumlichen Voraussetzungen fir ein
synergetisches Verhdltnis zwischen Freiraum-Funktionen und Freiraum-Nutzungen
sowie anderer Raumnutzungen zu schaffen. In diesem Zusammenhang riicken Ansétze
zur Stédrkung der Multifunktionalitdt des Freiraums, zur Schaffung von Mehrfach-
nutzungen im (Frei-)Raum und Begrenzung von anderen Raumnutzungen (erneut) in
den Fokus der Raumordnung bzw. einer nachhaltigen Raumentwicklung.

Im Rahmen der Konferenz der Vereinten Nationen flir Umwelt und Entwicklung 1992 in
Rio de Janeiro wurde darauf hingewiesen, dass Landressourcen dem wachsenden Druck
menschlicher Anforderungen und wirtschaftlicher Aktivitdt ausgesetzt sind, die zu Kon-
kurrenzen und Konflikten bei ihrer Nutzung fiihren. Daher sollen bis 1996 bestehende
Politiken flir die bestmdgliche Landnutzung und nachhaltige Bewirtschaftung der
Landressourcen entwickelt oder Uberpriift werden und bis Anfang des Jahrtausends auf
eine umweltvertragliche und effiziente Landbewirtschaftung ausgerichtet sein (Deut-
scher Bundestag 30.09.92: 28). Die Entschlieffung vom 29. Médrz 1996 der Ministerkon-
ferenz fir Raumordnung (MKRO), in der sie ,,angesichts zunehmender Nutzungskon-
flikte in den Freirdumen“ neben der Trennung ,unvertraglicher Nutzungen“ auf das
wvertragliche Miteinander mehrerer gleichwertiger Funktionen und auf ,,die Mischung
und Uberlagerung miteinander vertréglicher Nutzungen und Funktionen“ sowie auf
»Gestaltung und Steuerung von Nutzungsdnderungen® hinweist, steht im Lichte dieser
Beschliisse (BMI 1996: 599). Konkret haben es die zustdndigen Ministerinnen und Minis-
ter flir Raumordnung fiir erforderlich gehalten, in Raumordnungsplanen

> flr beeintrdchtigte Freirdume Sanierungs- und Entwicklungsgebiete auszuweisen.

> das siedlungsstrukturelle Leitbild der dezentralen Konzentration mit einem tber-
greifenden 6kologisch wirksamen Freiraumverbund zusammenzufihren.
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> einen regionalen Freiraumverbund vor allem in verdichteten Rdumen durch An-
wendung geeigneter Koordinierungs- und Sicherungsinstrumente wie Regionale
Griinzlige oder Griinzasuren aufzubauen.

> die 6kologischen Funktionen des Freiraums in ldndlichen Rdumen in ihrer Bedeu-
tung fiir den Gesamtraum zu erhalten (BMI 1996: 599).

Es kann festgestellt werden, dass die von der MKRO formulierten Forderungen ers-
tens weiterhin sehr aktuell wirken und dass zweitens vor allem in der Umsetzung hin-
sichtlich einer zielfiihrenden Mischung und Uberlagerung miteinander vertréglicher
Nutzungen und Funktionen noch erheblicher Handlungsbedarf besteht. Die Bedeu-
tung von Mehrfachnutzung und Multifunktionalitdt in der (Frei-)Raumordnung wurde
in den letzten Jahren insbesondere durch den Wissenschaftlichen Beirat Globale Um-
weltverdnderungen (WBGU) (Landwende) und das Thiinen-Institut (Fldchennut-
zung und Flachennutzungsanspriiche in Deutschland) angesichts der Land- bzw.
Raumnutzungskonflikte im Spannungsfeld der Handlungsfelder ,,Erndhrungssicher-
heit, ,,Klima- und Biodiversitatsschutz“ unterstrichen (WBGU 2020). Fiir den raum-
ordnerischen Freiraumschutz ergibt sich daraus eine besondere Schwerpunkt-
setzung, ohne dabei das breite Portfolio an Freiraumnutzungen und -funktionen
aufder Acht zu lassen (hierzu Abbildung 1).

Nach Auffassung der Autoren dieses Beitrags sollte bodengebundenen Funktionen
und Nutzungen des Freiraums eine bedeutende Rolle in Bezug auf eine nachhaltige
Raumentwicklung zugeschrieben werden; sie umfassen die Freiraum-Funktionen und
-Nutzungen, die in erster Linie in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der obers-
ten, belebten Bodenschicht stehen. Hierzu kdnnen in erster Linie gezahlt werden:

a) Lebensraumfunktion (Pool von Arten, Genen, Statten),

b) Biomassefunktionen (Produktion von Nahrungsmitteln, nachwachsenden
Rohstoffen und anderem) und

¢) Filter-/Speicherfunktion (Regenwasserriickhalt, Grundwasserbildung,
Kohlenstoffspeicherung usw.).

lhr Leistungspotenzial hdangt neben den geoklimatischen Bedingungen wesentlich von
der Boden- bzw. Landnutzung ab. Bisher stehen diese Funktionen und Nutzungen mit-
unter auch in Konkurrenz zueinander. Kiinftig werden ihr Miteinander und die Siche-
rung gegeniiber anderen Nutzungen zu einer wesentlichen raumlichen Steuerungs-
aufgabe (siehe Abbildung 1). Sie wirken als Scharnier zu anderen Umweltmedien; ihre
Sicherung und Entwicklung kénnte daher in besonderem Mafie Synergien fiir die Frei-
raumsicherung und -entwicklung er&ffnen. Ihr Verlust ist jedoch nahezu nicht wieder-
herstellbar. Wie in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben, sind sie im Vergleich zu
anderen (standortgebundenen) Nutzungen und Funktionen des Freiraums in Form
landesweiter Festlegungen weniger geschiitzt.
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Abbildung 1: Ubersicht der Freiraum-Funktionen und -Nutzungen / Quelle: Eigene Darstellung

3 Instrumente der Raumordnungsplanung zur Sicherung und Entwick-
lung des Freiraums im bundesweiten Vergleich

Raumordnung ist insbesondere eine Aufgabe der Lander. Allerdings weisen die raum-
lichen Anforderungen an die Freiraumsicherung und -entwicklung grundsétzlich eine
bundeslanderiibergreifende Relevanz auf. Es stellt sich daher die Frage, wie die Raum-
ordnungsplanung der Lander den Freiraum sichert und entwickelt. In der Betrachtung
der dreizehn landesweiten Raumordnungspldne® (die drei Stadtstaaten wurden ausge-
nommen) werden die Schwerpunkte und Liicken der Freiraumsicherung und -ent-
wicklung im bundesweiten Vergleich herausgearbeitet und Handlungsbedarfe fir die
kiinftige Raumordnungsplanung abgeleitet.

3 Inriickwdrtschronologischer Reihenfolge: Schleswig-Holstein i.d.F.v. 17.12.2021 (LROP SH, Ministe-
rium fiir Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport), Hessen i.d.F.v. 10.09.2018 und 03.09.2021
(LROP HE, Hessisches Ministerium fiir Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen), Bayern i.d.F.v.
01.01.2020 (LROP BY, Bayerisches Staatsministerium fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und Ener-
gie), Berlin-Brandenburgi.d.F.v. 13.05.2019 (LROP BB, Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und
Wohnen und Ministerium fiir Infrastruktur und Landesplanung), Niedersachsen i.d.F.v. 26.09.2017
(LROP NI, Niedersdchsisches Ministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz),
Nordrhein-Westfalen i.d.F.v. 15.12.2016 und 12.07.2019 (LROP NW, Ministerium fuir Wirtschaft, In-
novation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen), Mecklenburg-Vorpommern
i.d.F.v. 27.05.2016 (LROP MV, Ministerium fiir Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung), Thii-
ringeni.d.F.v. 05.07.2014 (LROP TH, Ministerium fiir Bau, Landesentwicklung und Verkehr), Sachsen
i.d.F.v. 31.08.2013 (LROP SN, Sdchsisches Staatsministerium fiir Regionalentwicklung), Sachsen-
Anhalti.d.F.v. 14.12.2010 (LROP ST, Ministerium fir Infrastruktur und Digitales), Rheinland-Pfalz
i.d.F.v. 14.10.2008 (LROP RP, Ministerium des Innern und fiir Sport), Saarland i.d.F.v. 13.07.2004 und
04.07.2006 (LROP SL, Ministerium fiir Umwelt) und Baden-Wiirttembergi.d.F.v. 23.07.2002 (LROP
BW, Wirtschaftsministerium Baden-Wiirttemberg).
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Um eine Ubersicht {iber die Freiraumsicherung und -entwicklung in Deutschland zu
erhalten, wurden alle zeichnerischen Festlegungen und alle Vorgaben an die Regio-
nalplanung, zeichnerische Festlegungen zu treffen, in den Raumordnungsprogram-
men beziehungsweise -pldnen der Lander (LROP) anhand der bereits genannten
Unterscheidung zwischen Funktionen und Nutzungen ausgewertet. Weitere textliche
Festlegungen (Zerschneidungsverbot, Biindelungsgebot etc.) wurden in der Aus-
wertung nicht beriicksichtigt. Auch diese tragen zur Sicherung und Entwicklung des
Freiraums bei.

Mit dem Untersuchungsaufbau kann ein Uberblick gewonnen werden, wie die Band-
breite von Freiraumfunktionen und -nutzungen in den LROP Niederschlag findet. In
der Folge Iasst sich abschdtzen, welche dieser Belange in der Abwdgung mit anderen
konkurrierenden Vorhaben durchsetzungsfahig erscheinen und welche nicht. Es kann
auch das Zusammenwirken von Landes- und Regionalplanung mit einzelnen Funktio-
nen und Nutzungen des Freiraums dokumentiert werden. In Anbetracht der Themen-
fulle kann der vorliegende Beitrag dies nur formal leisten. Die Wirkungsweise der Fest-
legungen im planerischen Vollzug oder Ahnliches kann hiermit nicht abgebildet
werden, jedoch kénnen Ansatzpunkte fir vertiefende Analysen abgeleitet werden.
Ziel der Untersuchung ist es demnach, einen analytischen Uberblick zu schaffen, wel-
che Nutzungen und Funktionen des Freiraums in welcher Verbindlichkeit und auf wel-
cher raumordnerischen Ebene Gegenstand dieser Pldne sind bzw. nicht sind. Dieser
Befund ldsst allgemeine Riickschliisse auf der Planebene zu, inwiefern die Festlegungen
den Einklang von Funktion und Nutzung zumindest formal leisten. Im Beitrag von Einig
(in diesem Band) kann die regionalplanerische Umsetzung nachvollzogen werden.

Die Erfassung der Planinhalte erfolgte in drei Schritten:

1) Zundchst wurden alle landesweiten zeichnerischen Darstellungen anhand des Kar-
tenmaterials (Plan-, Begriindungs- und Erlduterungskarten usw.) und alle Vorga-
ben fiir die Regionalplanung, zeichnerische Festlegungen zu treffen, anhand einer
Stichwortsuche (Stichwort: ,,regional®) codiert.

2) Anschliefiend wurden die codierten Planinhalte nach Verbindlichkeit (Ziel, Grund-
satz, Sonstige)* und Regelungsinhalt sortiert.

3) Aus den sortierten Planinhalten wurden abschliefend thematische Instrumenten-
gruppen gebildet und inhaltlich unter Berticksichtigung der einschldgigen Norm-
und Begriindungstexte ausgewertet.

4 Grundsatzlich wurden die codierten Planinhalte anhand der Kennzeichnung in den Planen als Ziel
oder Grundsatz kategorisiert. Erlduternde und nachrichtliche Planinhalte wurden der Kategorie
»Sonstiges“ zugeordnet; dies gilt auch fiir Planinhalte, die als Ziel oder Grundsatz durch den Pla-
nungstrager gekennzeichnet wurden, jedoch ausdriicklich nachrichtliche oder erlduternde Inhalte
wiedergeben.
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Die Ubergreifenden Festlegungen werden aufgrund ihrer Beziige zu den Themen
Multifunktionalitdt und Mehrfachnutzung ausfiihrlicher beschrieben als die Festle-
gungen zum Schutz einzelner Funktionen und Nutzungen. Es sei zudem auf die hete-
rogene Form der LROP verwiesen. Die Ergebnisse sind demnach unter Umstdnden
nicht in allen Einzelfillen abschlieftend, sondern in ihrer Gesamtheit, das heifdt in ihrer
Tendenz dargestellt und zu interpretieren.

3.1 Ubersicht geschiitzter Funktionen und Nutzungen des Freiraums

Die Gesamtschau der landesweit durch Festlegungen geschiitzten Funktionen und
Nutzungen des Freiraums (Abbildung 2) bildet die inhaltlichen Schwerpunkte und Lu-
cken anhand der Gesamtanzahl der codierten Festlegungen ab. Eine codierte Festle-
gung steht in der Abbildung flir ein Instrument der Freiraumsicherung und -entwick-
lung (Vorranggebiete (VRG) und Vorbehaltsgebiete (VBG) zu einem Thema sind
einzeln erfasst und aufgefiihrt). Zur Erstellung der Gesamtibersicht wurden zu den
nutzungs- und funktionsbezogenen Festlegungen die (bergreifenden Festlegungen
nach den einzelnen Nutzungs- und Funktionsbeziigen (siehe nachfolgendes Kapitel)
kategorisiert und anschlieféend hinzugezahlt; dies bedingt eine Mehrfachzahlung der
Ubergreifenden Festlegungen.®

Ubergreifende und einzelne Festlegungen nach Freiraumfunktionen und -nutzungen, gesamt

Festlegung
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Funktionen Nutzungen

Abbildung 2: Gesamttibersicht aller codierten zeichnerischen Festlegungen einschliefllich der Vorgaben
fir die Regionalplanung Die Nutzungen (A) und (E) werden aggregiert dargestellt. Da vor allem die
Nutzung (A) mehrere Nutzungen vereint, erscheint sie (iberproportional gegeniiber den anderen Nut-
zungen. /Quelle: Eigene Darstellung

LL (H)

5 Indiesem Artikel werden gemaf oben genannter Unterscheidung der Freiraumfunktionen und -nut-
zungen der Funktions- und Nutzungsbegriff nicht synonym verwendet. Dies dient zundchst der
inhaltlichen Analyse der landesweiten Raumordnungsplane; dies hilft im Weiteren ,Multifunktiona-
litat“ und ,,Mehrfachnutzung planerisch-konzeptionell zu unterscheiden. Die etablierte planungs-
wissenschaftliche Unterscheidung in monofunktionale und multifunktionale Instrumente wurde aus
Griinden der Verstandlichkeit daher nicht verwendet, wenngleich die Unterscheidung in Gibergrei-
fende Festlegungen und Festlegungen, die einzelne Nutzungen und Funktionen adressieren, das
Gleiche meint (zur Unterscheidung z. B. Benzel/Domhardt/Kiwitt et al. 2011: 262-265).

FK (1)
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Im Vergleich der LROP liegen bei aller Unterschiedlichkeit im Detail die Festlegungs-
schwerpunkte insbesondere auf der Sicherung des Freiraums hinsichtlich der Tier-
und Pflanzenwelt (3) sowie als Standort fiir die Rohstoffgewinnung (D) und den
Hochwasserschutz (B). Damit bildet sich in der Gesamtschau der LROP vor allem die
Umsetzung der ausdriicklich gesetzlich normierten Inhalte der Freiraumstruktur ge-
mafd § 13 Abs. 5 Nr. 2 b) und d) ROG ab. Der grofirdumige Uibergreifende Freiraum-
schutz gemdfy § 13 Abs. 5 Nr. 2 @) ROG steht in den LROP Uberwiegend in enger
Verbindung auch mit dem Schutz der Tier- und Pflanzenwelt (siehe ndchstes Kapitel).
Daher kann an dieser Stelle bereits festgehalten werden, dass der tibergreifende
Freiraumschutz schwerpunktmafiig auch im Sinne des Schutzes von Natur und Land-
schaft umgesetzt wird.

Die dem Freiraum oben zugeordneten Funktionen und Nutzungen schlagen sich folg-
lich nicht gleichermafen in den LROP nieder - zentrale Zukunftsthemen nur in Teilen,
etwa mit Blick auf den nattirlichen Klimaschutz gemdf} & 13 Abs. 5 Nr. 2 e) , sofern die
einschldgigen Freirdume nicht mittelbar in Bezug auf die Tier- und Pflanzenwelt (3)
bereits geschiitzt sind. Insgesamt sind deutlich weniger Festlegungen im Rahmen der
Sicherung von Funktionen im Vergleich zu einzelnen Nutzungen - mit Ausnahme der
Tier- und Pflanzenwelt - zu verzeichnen. Wobei unter Berlicksichtigung einer aggre-
gierten Betrachtung des Grund-, Gewdsser- (2) und Trinkwasserschutzes (C) vor al-
lem ausdriickliche Festlegungen hinsichtlich des Boden- und des Klimaschutzes sowie
der Wechselbeziehungen zwischen den Freiraum-Funktionen zurtickstehen.

3.2 Festlegungen zum Schutz einzelner Funktionen und
Nutzungen des Freiraums

Abbildung 3 kann entnommen werden, in welcher Verbindlichkeit einzelne Funktionen
und Nutzungen des Freiraums durch Festlegungen (z.B. Tier- und Pflanzenwelt durch
VRG Naturschutz oder Rohstoffgewinnung durch VRG Rohstoffabbau) in den LROP
geschitzt sind. Dies erfolgt anhand einer binarisierten Darstellung, die in Bezug auf
eine Funktion oder Nutzung die Anzahl der betreffenden LROP je Festlegungskate-
gorie wiedergibt. Das heift: Je LROP werden zu einem Thema nicht alle Festlegungen
wiedergegeben, sondern dargestellt, ob und in welcher Verbindlichkeit zeichnerische
Festlegungen bzw. Vorgaben fiir die Regionalplanung in Relation auf eine der oben
genannten Freiraum-Funktionen oder -Nutzungen getroffen werden.
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Abbildung 3: Festlegungen zum Schutz einzelner Freiraumfunktionen und -nutzungen in Bezug auf Verbindlichkeit

und Anzahl der LROP /Quelle: Eigene Darstellung
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In Ergdnzung der aggregierten Gesamtbetrachtung in Abbildung 2 bietet Abbildung 3
ein differenziertes Bild. Neben den genannten Themen finden insbesondere die raum-
ordnerische Sicherung der Trinkwassergewinnung (C) und von Standorten fiir Erneu-
erbare Energien (E) (vor allem der Windenergie) in nahezu allen LROP Niederschlag,
wenngleich mit einer geringeren Anzahl an den codierten Festlegungen. Fiir letzteres
ist eine dhnliche, umfassendere und verbindliche Festlegung infolge bundesgesetz-
licher Mafinahmen absehbar. Unter Beriicksichtigung der Verbindlichkeit treten auch
in dieser Betrachtung drei der genannten Schwerpunktthemen hervor. Zeichnerisch
verbindliche Festlegungen auf Landesebene beziehen sich im Vergleich primar auf den
Schutz von Tieren und Pflanzen (3). Was verpflichtende Vorgaben fiir die Regionalpla-
nung anbelangt, liegt die Sicherung von Gebieten fiir den Rohstoffabbau (D) knapp
vor dem Hochwasserschutz (B). Damit sind letztere durch die landesweite Raumord-
nungsplanung am starksten verbindlich gesichert. Anndhernd trifft dies noch auf den
Trink- bzw. Grundwasserschutz zu ((C) in Verbindung mit (2)).

Ergdnzend zur Abbildung 2 kann hier auch differenzierter die Nutzungsgruppe (A)
herangezogen werden, wobei fiir diese insbesondere in Verbindung mit der Land- und
Forstwirtschaft Festlegungen in den LROP getroffen werden. In puncto Verbindlich-
keit zeigt sich zu im vorherigen Absatz genannten Funktionen und Nutzungen ein Ge-
falle, weil die Sicherung landwirtschaftlicher Fldchen noch vergleichsweise verbindlich
durch die Regionalplanung erfolgt.

Alle weiteren Nutzungen und Funktionen (Boden (1), Klima (4), Fischerei (A), Tras-
sen (E), Tourismus (F), Erholung, Sport und Freizeit (G), Schutz vor Larm und Luft-
verunreinigung (H), Frisch- und Kaltluftversorgung (1)) nehmen in Bezug auf die An-
zahl der LROP und Verbindlichkeit der codierten Festlegungen eine nachgeordnete
Rolle ein.

Tabelle 1 zeigt ergdnzend, in welchen Fallen zeichnerische Festlegungen und Darstel-
lungen in den LROP durch die Regionalplanung konkretisiert werden missen bzw. sol-
len bzw. automatisch erfolgen (SL).
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Tabelle 1: Ebeneniibergreifende Festlegungen /Quelle: Eigene Darstellung
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Ebenenibergreifend zeichnerische Festlegungen zu einzelnen Funktionen und Nut-
zungen des Freiraums zu treffen, findet in den LROP durchaus Anwendung, insbeson-
dere den Schutz der Tier- und Pflanzenwelt betreffend, den Hochwasserschutz, die
Trinkwasser- und Rohstoffgewinnung sowie die Landwirtschaft. Vorwiegend bei
Themen von Uberregionaler bzw. landes- oder bundesweiter Bedeutung, wie der (na-
turliche) Klima- und Biodiversitdtsschutz, aber auch im Hinblick auf den Bodenschutz
oder den Schutz landwirtschaftlicher Flachen, kdnnten ebeneniibergreifende Ansdtze
starker eingesetzt werden, um Nutzungskonkurrenzen vorzubeugen und -synergien
zu biindeln.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Festlegungen zum Schutz
einzelner Funktionen und Nutzungen, sofern in den LROP nicht weiter konkretisiert,
zwar grundsdtzlich auf die Trennung unvertraglicher Raumanspriiche zielen. Gleich-
zeitig kdnnen jedoch mittelbare Effekte zwischen den Festlegungen entstehen, z. B.
kann ein VRG/VBG Naturschutz mittelbar auch zum Schutz des Bodens beitragen oder
ein VRG/VBG Hochwasserschutz die landwirtschaftliche Nutzung vor der Inanspruch-
nahme durch Siedlungs- und Verkehrsvorhaben schiitzen.

In der Gesamtbetrachtung der Festlegungen jedenfalls, die einzelne Freiraumfunk-
tionen und -nutzungen schiitzen, wird deutlich, dass die Freiraumsicherung primar
durch zeichnerische Festlegungen in der Regionalplanung (verbindlich) erfolgt. Zeich-
nerische Festlegungen auf Landesebene sind vergleichsweise wenig verbindlich.
Grundsatzlich gibt dies die allgemeine Auffassung in Wissenschaft und Planungspraxis
wieder, dass die Regionalplanung die wesentliche Umsetzungsebene fiir die Sicherung
und Entwicklung des Freiraums ist. Damit ist im Umkehrschluss der Freiraumschutz
aber auch abhdngig von der jeweiligen regionalplanerischen Umsetzung, und die Po-
tenziale, komplementdre Festlegungen auf Landes- und Regionsebene zu treffen, wer-
den nicht zwingend ausgesch&pft.

Inwiefern Ubergreifende Festlegungen zum Schutz des Freiraums die angefiihrten
Liicken fillen bzw. Schwerpunkte erganzen, wird nachfolgend ausgefiihrt.

3.3 Ubergreifende Festlegungen zum Schutz mehrerer Freiraum-
Funktionen und -Nutzungen

Ubergreifende Festlegungen bezwecken mehrere dem Freiraum zugeordnete Funk-
tionen und Nutzungen (wie Regionale Griinziige) oder Teile des Freiraums (wie unzer-
schnittene verkehrsarme Raume),® um dadurch mehrere Funktionen und Nutzungen
sichern und entwickeln zu kdnnen. Diese Festlegungen stehen insbesondere in Verbin-
dung zu den normierten raumordnerischen Auftrdgen gemaft & 2 Abs. 2 Nr. 1 Satz 5
sowie & 13 Abs. 5 Nr. 2 a) und c) ROG, iibergreifende Festlegungen zum Freiraum-

6 Indiesem Forschungsbericht werden ,,Freiraum“ und , Landschaft“als unterschiedliche Konzepte
verstanden (siehe Einleitung); in der Planungspraxis wird zwischen ,,Freiraum* und ,,Landschaft“
gegebenenfalls nicht zwingend trennscharf unterschieden. Um den Gesamteindruck der Freiraum-
sicherung und -entwicklung im Vergleich der Bundesldnder nicht zu verzerren, wurden daher unter
tibergreifenden Festlegungen auch jene mit Bezug zum Landschaftskonzept erfasst.
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schutz zu treffen. Wie bereits angedeutet, wird diesen Festlegungen zugunsten eines
vertréglichen Miteinanders bzw. von Synergien zwischen Freiraumfunktionen und
-nutzungen (kiinftig) im Sinne der Multifunktionalitdat und Mehrfachnutzung eine be-
sondere Bedeutung zugeschrieben.

Abbildung 4 zeigt die Gesamtschau der Ubergreifenden Festlegungen und welche
Festlegungskategorien je LROP zur Anwendung kommen. Zundchst ist festzuhalten,
dass alle untersuchten LROP eine oder mehrere libergreifende Festlegungen zum
Schutz des Freiraums treffen, wobei auch hier der Fokus auf der Regionalplanung als
wesentlicher Umsetzungsebene liegt. Im Vergleich zu den genannten einzelnen funk-
tions- und nutzungsorientierten Festlegungen werden etwas mehr zeichnerische
Festlegungen auf Landesebene angewendet; dies bezieht sich aber nur auf die Ge-
samtheit der Ubergreifenden Festlegungen. Auf Landesebene Uiberwiegen dennoch
abwdgungsfahige Festlegungen oder nachrichtliche Inhalte.

Ubergreifende Festlegungen, gesamt binar

Anzahl der LROP mit einschlagigen Festlegungen mZeichnerische Ziele m Zeichnerische Grundsatze
m Sonstige zeichnerische Festlegungen Verbindliche Vorgaben fiir die Regionalplanung Optionale Vorgaben fiir die Regionalplanung
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Z
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Abbildung 4: Anzahl libergreifender Festlegungen nach Festlegungsform (vgl. Abb. 3), gesamt /Quelle:
Eigene Darstellung

Einen differenzierten Einblick in die Anwendung tibergreifender Festlegungen bietet
Abbildung 5. Aus der Gesamtheit der libergreifenden Festlegungen kénnen folgende
Festlegungsgruppen unterschieden werden:

> zur Herstellung oder Sicherung eines Freiraumverbunds,

> zur Sicherung unzerschnittener verkehrsarmer Raume,

> zur Sicherung Regionaler Griinziige,

> zur Sicherung von Siedlungs- bzw. Griinzasuren,

> zur Sanierung und Entwicklung von Raumfunktionen und

>  zur Sicherung besonderer Freirdume bzw. Landschaften.
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Abbildung 5: Ubersicht der (ibergreifenden Festlegungen nach Instrumenten-

gruppen und Festlegungsform /Quelle: Eigene Darstellung
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Grundsatzlich kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass in Bezug auf tbergrei-
fende Festlegungen zum Freiraumschutz der Schwerpunkt in erster Linie in eher ver-
dichteten Rdumen in Form von Regionalen Griinzligen und Siedlungs- bzw. Griinza-
suren liegt. Im Vergleich der Ubergreifenden Festlegungen ist der Freiraumschutz im
Sinne kologischer Freiraumfunktionen (etwa bei landlichen Raumen in ihrer Bedeu-
tung fiir den Gesamtraum) damit weniger stark ausgepragt.

Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der Instrumentengruppen Freiraumverbund,
unzerschnittene verkehrsarme Raume und Regionale Griinzlige kdnnen diese nachfol-
gend etwas genauer hinsichtlich ihrer planerischen Ausrichtung, insbesondere mit
Bereich Schutz der Freiraum-Funktionen und -Nutzungen, ausgefiihrt werden. Die
Instrumentengruppen Siedlungs-/Griinzésur, Sanierung und Entwicklung von Raum-
funktionen - besonders Freirdume und Landschaften - werden anschlieftend zusam-
menfassend beschrieben und es wird auf einzelne Besonderheiten hingewiesen.

Freiraumverbiinde sind in erster Linie gekennzeichnet von einem tibergreifenden Ord-
nungsansatz, der auf die Sicherung, Entwicklung sowie Vernetzung (6kologisch)
hochwertiger und grofirdumiger Freirdume bzw. Teile des Freiraums zielt. Ein 6ko-
logisch wirksames Freiraumverbundsystem kann raumordnerisch durch unterschied-
liche Ansétze hergestellt werden. Diese lassen sich nachfolgend unterscheiden in

> Ubergreifende zeichnerische Festlegungen, die den gesamten Freiraumverbund in
einem Planzeichen umfassen (z.B. LROP BB),

> Ubergreifende zeichnerische Festlegungen, die Teilaspekte des Freiraumverbunds
in unterschiedlichen Planzeichen umfassen (z.B. LROP TH) und

> Ubergreifende Festlegungen und Festlegungen, die einzelne Funktionen und Nut-
zungen schiitzen, die den Freiraumverbund in unterschiedlichen Planzeichen um-
fassen (z.B. LROP ST).

Folglich geben die codierten Festlegungen nicht abschliefiend den Aufbau eines Frei-
raumverbunds je LROP wieder, sondern lediglich die Festlegungen, die einen aus-
driicklichen Bezug zum Verbund von Freirdumen herstellen. Wiirden an dieser Stelle
Festlegungen mit Bezug zum Biotopverbund noch ergdnzt werden, dann ware diese
Gruppe grofier (siehe Tabelle 2). Demnach wird in der vorherigen Darstellung
moglicherweise die Anwendung bzw. Herstellung der Freiraumverbiinde im bundes-
weiten Vergleich unterschatzt. Tabelle 2 zeigt, welche Funktionen und Nutzungen aus-
driicklich im Zusammenhang mit der Sicherung bzw. Herstellung eines Ubergreifen-
den Freiraumverbunds in den LROP angefiihrt werden.

Der Ansatz eines Freiraumverbundes ist grundsatzlich weiter gefasst als der des Bio-
topverbundes. Dennoch ergeben sich Schnittmengen vor allem in puncto Natur- bzw.
den Arten- und Biotopschutz (3). Hinzu kommt hier die Sicherung des Freiraums (fir
extensive Formen) der Land- und Forstwirtschaft (A) und fiir den (natirlichen)
Hochwasserschutz (B). Im Rahmen eines Freiraumverbunds werden oftmals fach-
rechtlich gesicherte Gebiete (z.B. des Naturschutzes) im raumordnerischen Mafistab
zusammengefasst dargestellt, ergdnzt und verbunden.
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Funktionen

Boden (1)

Wasser (2)

Tier-/Pflanzenwelt (3)

Klima (4)

Wechselbeziehung (5)

Nutzungen

Land-/Forstwirtschaft
und Fischerei (A)

Hochwasserschutz (B)

Gewinnung
Trinkwasser (C)

Rohstoff-
gewinnung (D)

Gewinnung erneuer-
barer Energien (E)

Tourismus (F)

Erholung, Sport
und Freizeit (G)

Schutz vor Larm/

Luftverunreinigung (H)

Erhalt von Frisch-/
Kaltluftversorgung (1)

vorhanden

nicht vorhanden

Hinweis: LROP mit Festlegungen zum Verbund von Biotopen

Tabelle 2: Ausdriicklich mit einem Freiraumverbund in Verbindung stehende Freiraum-Funktionen und
-Nutzungen /Quelle: Eigene Darstellung

Unzerschnittene verkehrsarme (Frei-)Rdume’ (UZVR) bezeichnen ein vergleichsweise
klar umrissenes raumordnerisches Instrument der Freiraumsicherung und -entwick-
lung. lhre Wirkung auf die Freiraumfunktionen und -nutzungen ist vielfdltig. Ihr
Schutzzweck wird im Allgemeinen aufgrund ihres irreversiblen Verlustes durch die In-
anspruchnahme und die Zerschneidung von baulichen Vorhaben sowie im Speziellen
im Wesentlichen unter Verweis auf ihre Bedeutung flir den Biotopverbund (3) sowie
ihren Erholungsnutzen (G) und den klimatischen Ausgleich (I) begriindet (siehe Ta-
belle 3b). Im Vergleich der LROP unterscheiden sich diese teilweise (siehe Tabelle 3a).

7 In diesem Zusammenhang kénnte auch der bayerische Alpenplan angefiihrt werden, da auch mit

diesem beabsichtigt wird, eine weitere Zerschneidung hochwertiger Freirdume zu vermeiden. Aller-
dings folgt dieser einer anderen Methodik und wurde daher dieser Gruppe nicht zugeordnet.
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UZVR HE NW TH SN BW
>=50 gkm >=50 gkm > 100 gkm > 40 gkm > 100 gkm
- GroRe
o > 100 gkm
=
7]
£ L z. B. hoher Hoher
~ | Naturrdumliche K
o SPA-Anteil Wald- oder
> | Ausstattung i X
B (>20%) Biotopanteil
8
B | Entscheidung
>=1000 m >=1000 m >=1000 m
durch Tunnel
zweigleisige zweigleisige
Keine ein-/zweigleisig und eingleisige, und eingleisige,
Bahnstrecken
Differenzierung befahren elektrifiziert elektrifiziert
befahren befahren
. >=1.000 Kfz /
c Verkehrsdichte >=1.000Kfz /24 h »ah >=1.000Kfz/24h | >=1.000Kfz/24 h
.g Flughé&fen, Kanal
ughéfen, Kanale
£ | Weitere &
X . (Status: . .
o | verkehrliche Flughafen Flughafen Flughafen
2 Bundeswasser-
E | Anlagen
oo straRe)
)
z Ortslagen > 10 ha;
i Flachen mit
Siedlungen > alle
besonderer funk-
Bebauung 10 ha oder X . Siedlungs- Ortslagen
tionaler Pragung
10 Anwesen flachen
auBerhalb von
Ortschaften

Tabelle 3a: Kriterien zur Abgrenzung unzerschnittener verkehrsarmer Rdume /Quelle: Eigene Darstellung

Eine Besonderheit dieses Freirauminstruments liegt darin, dass zwar die Verbindung
zu einzelnen Funktionen und Nutzungen des Freiraums hergestellt, der Schutzzweck
jedoch nur mittelbar an diese gekoppelt wird. Vielmehr sollen libergreifenden raumli-
che Qualitdten anhand der o. g. Kriterien gesichert werden, die auf eine Vielzahl von
Belangen positive Effekte haben kénnen.
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UZVR HE NW TH SN BW

Boden (1) X

Wasser (2) X X

Tiere und Pflanzen (3) X X X X X

Klima (4)

Funktion

Wechselbeziehung (5)

Land-/Forstwirtschaft und
Fischerei (A)

Hochwasserschutz (B)

Gewinnung Trinkwasser (C)

Rohstoffgewinnung (D)

Gewinnung erneuerbarer
Energien (E)

Tourismus (F)

Erholung, Sport und Freizeit
(@)
Erhalt von Frisch-/Kaltluftver-

sorgung (1)

Schutz vor Larm/

Nutzung
x
x
x

Luftverunreinigung (H)

X =vorhanden, leer = nicht vorhanden

Tabelle 3b: Ausdriicklich in Verbindung mit unzerschnittenen verkehrsarmen Rdumen stehende Frei-
raum-Funktionen und -Nutzungen / Quelle: Eigene Darstellung

Regionale Griinziige® bilden im Vergleich der LROP das wesentliche (verbindliche) In-
strument der Ubergreifenden Freiraumsicherung und -entwicklung. Ergénzend zu den
erwahnten Verbundinstrumenten kann ein regionaler Freiraumverbund auch durch
die Festlegung von Regionalen Griinziigen erfolgen. Mehrheitlich ist damit die Siche-
rung von Freirdumen flr Erholungszwecke (G), fiir den Erhalt der Frisch-/Kaltluftver-
sorgung (H) und fir die Tier- und Pflanzenwelt (3) verbunden (siehe Tabelle 4a).

8 Das VRG Freiraumfunktion (LROP NI) entspricht in etwa dem Instrument Regionaler Griinzug bzw.
Siedlungs-/Griinzdsur. Daher konnte es weder dem Regionalen Griinzug bzw. noch der Siedlungs-/
Griinzasur eindeutig zugeordnet werden (siehe auch Beitrag Kraetzschmer in diesem Band).
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Regionale Griinziige SH | HE [ BY | BB | NI [NW| MV | TH | SN | ST | RP | SL | BW
Boden (1) X \ X
g Wasser (2) X X \ X
% Tier-/Pflanzenwelt (3) X X \ X X \ \
H
w | Klima (4) X \ X
Wechselbeziehung (5) X \
Land-/Forstwirtschaft und
) : X X \
Fischerei (A)
Hochwasserschutz (B) \
Gewinnung Trinkwasser (C) \
Rohstoffgewinnung (D) \
"g" Gewinnung erneuerbarer \
g Energien (E) \
Z | Tourismus (F) \
Erholung, Sport und Frei-
X X X X X X
zeit (G)
Schutz vor Larm/
X X X \
Luftverunreinigung (H)
Erhalt von Frisch-/Kaltluft-
X X X X X \
versorgung (1)

X =vorhanden, \ = nicht spezifiziert, leer = nicht vorhanden

Tabelle 4a: Ausdriicklich mit Regionalen Griinziigen in Verbindung stehende Freiraum-Funktionen und
-Nutzungen /Quelle: Eigene Darstellung

Grundsdtzlich zeichnet Regionale Griinziige ein weitestgehendes Freihaltegebot be-
ziiglich weiterer baulicher Entwicklung insbesondere in verdichteten Raumen aus (sie-
he Tabelle 4b). Eine Besonderheit im Vergleich zu anderen freiraumbezogenen Instru-
menten ist das in zwei Fallen angefiihrte Ausgleichsgebot. Demnach muss bei
Inanspruchnahme der betreffenden Rdume bzw. Flichen neben dem naturschutz-
oder waldrechtlichen auch ein raumordnerischer Ausgleich fiir die in Anspruch
genommenen Fldchen erfolgen.

Regionale Griinziige SH |HE | BY |[BB| NI [NW|MV |TH | SN | ST | RP | SL | BW
Freihaltegebot X | X | X X X X

£ | Ausgleichsgebot X X !

:ﬁ: verdichtete Rdume X X X

& \ \ \
Siedlungsnahe X X X

X =vorhanden, \ = nicht spezifiziert, leer = nicht vorhanden

Tabelle 4b: Planerische Spezifika Regionaler Griinziige /Quelle: Eigene Darstellung
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Ubergreifende Festlegungen schiitzen Freirdume nicht per se, sondern auch in Bezug
auf bestimmte Freiraum-Funktionen und Nutzungen. Um thematische Schwerpunkte
herauszuarbeiten, wurden stellvertretend fir die Ubergreifenden Festlegungen die In-
strumentengruppen Freiraumverbund, unzerschnittene verkehrsarme R3aume und
Regionale Griinzlige in Bezug auf die ausdriicklich mit diesen in Verbindung gebrach-
ten Funktionen und Nutzungen ausgewertet und dargestellt.

Ubergreifende Festlegungen (Auswahl) nach Funktion und Nutzung, gesamt

® Freiraumverbund m Unzerschnittene verkehrsarme Raume Regionaler Griinzug

WA (2) KL (4) WB (5) LW/FWIFI(A) HW (B) TW (C) RS (D) EE (E) TO (F) FK (1)

Funktion Nutzung

Abbildung 6: Geschiitzte Freiraum-Funktionen und -Nutzungen in Bezug auf (ibergreifende
Festlegungen /Quelle: Eigene Darstellung

Den Schutz der Freiraumfunktionen betrachtend ergibt sich zundchst ein dhnliches
Bild. Schwerpunkt ist auch hier der Schutz der Tier- und Pflanzenwelt (3). Etwas
starker allerdings tritt der Schutz des Wasserhaushaltes (2) in den Vordergrund. An-
ders stellt sich dies fiir die Freiraumnutzungen dar. Hier zeigt sich eine Schwerpunkt-
verschiebung hinsichtlich gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse, indem Freirdu-
me fir Erholung, Sport und Freizeit (G), die Luftreinhaltung und den Larmschutz
(H) sowie fiir die Frisch- und Kaltluftversorgungen (1) gesichert werden. Allerdings
muss darauf verwiesen werden, dass die beriicksichtigten Instrumente nicht in allen
LROP Anwendung finden, sodass sich ein flaichendeckender Schutz dieser Funktio-
nen und Nutzungen nicht ableiten Idsst. Dies gilt im Besonderen fir die Funktionen
und Nutzungen des Freiraums, die weder durch tibergreifende noch durch einzelne
Festlegungen adressiert werden; namentlich sei hier auf den Boden- und natiirlichen
Klimaschutz verwiesen.

Die weiteren Instrumentengruppen im Uberblick:
Siedlungs-/Griinzdsuren dienen in erster Linie als Instrument der Regionalplanung zur
Siedlungsgliederung und zur Sicherung siedlungsnaher Freirdaume.

Festlegungen zur Sanierung und Entwicklung von Raumfunktionen kdnnen insbeson-
dere auch zur Entwicklung seiner bzw. einzelner Funktionen und Nutzungen beitra-
gen. Diese Festlegungen stehen vorwiegend in Verbindung mit dem Abbau von Roh-
stoffen (Folgenutzung LROP SH, LROP HE, LROP BY), im Einzelfall aber auch mit
umfassenderen raumstrukturellen Verdnderungen (z. B. Bergbaufolgelandschaften,
LROP SN) oder fiir regional bedeutsame Konversions- und Brachfldchen (z. B. LROP
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TH). Zu dieser Gruppe zdhlen auch die Festlegungen von ,VBG Freiraumpotenzial®
(LROP TH), ,,Sanierungsbedirftige Bereiche der Landschaft“ und ,Bereiche der
Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen“ (LROP SN) mit einem aus-
driicklichen Sanierungs- bzw. Entwicklungsanspruch. Diese Festlegungen sind inso-
fern hervorzuheben, als dass durch sie eine grofie Bandbreite an Freiraumfunktionen
und -nutzungen Anwendung finden kann. Ergénzend sei hier auf die Wechselwirkung
mit einzelnen Festlegungen, z. B. zur Aufforstung, hingewiesen, die auch einen Sanie-
rungs- bzw. Entwicklungsanspruch erfillten.

Weitere allgemeine Festlegungen bilden eine Gruppe unterschiedlicher instrumen-
teller Ansétze, die sich in erster Linie auf die Sicherung und Entwicklung besonderer
Freirdume und Landschaften bezieht. Sie lasst sich schwer weiter unterteilen. Am
ehesten konnen grofirdaumige (Alpenplan, LROP BY; kulturlandschaftliche Hand-
lungsrdume, LPOP BB; Freiraum, allgemeine Freiraumbereiche, Bedeutsame Kultur-
landschaftsbereiche, Leitbilder fir bedeutsame Kulturlandschaften, LROP NW;
bedeutsame Kulturlandschaften, LROP MV; Grines Band, LROP TH; Land-
schaftsgliederung, LROP SN; Landschaftstypen, historische Kulturlandschaften, regi-
onal bedeutsame Kulturlandschaften LROP RP) und eher kleinrdaumige (VRG Regio-
nalparkkorridor, LROP HE; VRG/VBG Kulturlandschaft, LROP SN; VRG/VBG Ressour-
censchutz, LROP RP; VRG Freiraumfunktion, LROP NI; schutzbedirftige Bereiche,
LROP BW) Ansdtze unterschieden werden.

Insgesamt umfasst diese Gruppe der grofirdaumigen Ansdtze eher allgemeine, grund-
legende Planhinweise, die durch nachfolgend genannte Planungsebenen konkretisiert
werden sollen. Eine Ausnahme stellt der Alpenplan dar, der fiir den bayerischen
Alpen(frei)raum bereits auf Landesebene die Erschlieffung mit Verkehrsvorhaben
konkret regelt (LROP BY). Bemerkenswert ist dariiber hinaus die raumkategoriale
Abgrenzung des Freiraums in Nordrhein-Westfalen (LROP NW). Nach derzeitigem
Kenntnisstand ist die (nachrichtliche) Darstellung auf Landesebene bzw. Festlegun-
gen des Freiraums auf Regionsebene als raumliche Kategorie eine Besonderheit im
bundesweiten Vergleich. Die Gruppe der kleinrdumigeren Ansdtze umfasst in erster
Linie weitere Instrumente fiir die Regionalplanung.

Die Erfassung tUbergreifender Festlegungen auf Landesebene, die ausdriicklich durch
die Regionalplanung konkretisiert bzw. ergdnzt werden sollen, wdre analog zu den ge-
nannten Festlegungen auf einzelne Funktionen und Nutzungen nur mit starken Ein-
schrankungen moglich. In diesem Zusammenhang sei auch auf raumstrukturelle Fest-
legungen (Verdichtungsraum, Ordnungsraum usw.) verwiesen, die ebeneniber-
greifend wirken, insbesondere im Hinblick auf Regionale Griinziige. Daher wird auf
eine Darstellung ebenentiibergreifender Festlegungen verzichtet.

3.4 Zentrale Erkenntnisse: Schwerpunkte, Liicken, Handlungsbedarfe
In der Gesamtschau der zeichnerischen Festlegungen und Vorgaben fiir die Regional-

planung zur Sicherung und Entwicklung des Freiraums sowie seiner Funktionen und
Nutzungen werden nachfolgend zentrale Erkenntnisse zusammengefasst:
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Freiraum wird in den LROP in der Regel nicht als Raumkategorie festgelegt. Die zeich-
nerischen Festlegungen und regionalplanerischen Vorgaben zielen auf den Schutz
einzelner Funktionen und Nutzungen des Freiraums. Bei aller Unterschiedlichkeit
liegen die inhaltlichen Schwerpunkte insbesondere auf der Sicherung der Tier- und
Pflanzenwelt (3) sowie den Nutzungen des Freiraums als Standort fiir die Rohstoff-
gewinnung (D), den Hochwasserschutz (B) und - zum Teil weniger verbindlich - fiir
erneuerbare Energien (vor allem Windenergie) (E). Die Umsetzung zeichnerischer
Festlegungen soll primar durch die Regionalplanung erfolgen. Demnach greifen die
LROP weitestgehend den ausdriicklichen gesetzlichen Rahmen gemaf § 13 Abs. 5 Nr.
2 ROG auf bzw. orientieren sich stark an diesem.

Im Umkehrschluss wird deutlich, dass die Funktions- und Nutzungsvielfalt nicht glei-
chermafen Eingang in die Landes-Raumentwicklungspldne findet. Bemerkenswert ist,
dass die LROP die unterschiedlich stark ausgepragten Fachplanungen abbildet, meist
beziiglich Naturschutz und Wasserwirtschaft. In den Bereichen, in den die Fachpla-
nung weniger stark ausgebildet bzw. nicht vorhanden ist, z. B. im Boden- oder Klima-
schutz, wird dies nicht durch die LROP kompensiert. Im Rahmen des ROG wurde der
Klimaschutz nun erganzt. Insgesamt betrachtet kdnnen diese Belange bisher nur ein-
geschrédnkt in der raumordnerischen Abwagung Berticksichtigung finden, insbesonde-
re gegeniiber der Inanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsvorhaben.

Aufgrund der Nutzungen des Freiraums bestehen zumindest auf den Planebenen Po-
tenziale, landwirtschaftliche Fldchen stérker zu sichern, insbesondere Aufforstungs-
mafnahmen zu koordinieren, den Ausbau der Solarenergie sowie Erholungsraume
und die Kalt- und Frischluftversorgung zu sichern (ergdnzend Einig/Zaspel-Heisters
Punkt 4, 5, 9, 10 in diesem Band). Entwicklungen in diese Richtung zeichnen sich z. B.
bei der in der Auswertung nicht mehr berticksichtigten Fortschreibung des LROP in
Bayern ab (neue Auftrége fiir die Regionalplanung sind hier unter anderem VRG/VBG
Landwirtschaft, Klimaschutz und Klimaanpassung).

Damit besteht, wie eingangs thematisiert, besonderer Handlungsbedarf vornehmlich
im Hinblick auf bodengebundene Nutzungen und Funktionen, den Freiraum stérker zu
schiitzen, im Besonderen auch weil der Verlust z. B. durch Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke nahezu nicht wiederherstellbar ist. Ein dhnlicher Umsetzungsgrad wie
beispiels-weise fiir standortgebundene Rohstofflagerstdtten scheint erforderlich, um
den Anforderungen des Biodiversitdts- und Klimaschutzes, aber auch dem Schutz
landwirtschaftlicher Flachen bzw. dem Schutz von Ertrags-, Speicher- und Lebens-
raumfunktionen des Bodens angemessen Rechnung zu tragen (ergdnzend Einig/
Zaspel-Heisters Punkt 3, 6, 9 in diesem Band).

Dariiber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass trotz der vergleichsweise vielzahligen
Festlegungen zum Schutz von Tieren und Pflanzen vor dem Hintergrund internatio-
naler wie europdischer Bestrebungen des Biodiversitdtsschutzes weitere Anstren-
gungen vonndten sein werden, um die Gebietskulissen gegebenenfalls zu vergrofRern
und eine synergetische Integration mit anderen Funktionen und Nutzungen des Frei-
raums zu erwirken (erganzend Einig/Zaspel-Heisters Punkt 3). Dies gilt eventuell auch
flir den Hochwasser-, Grundwasser- und Oberflachenwasserschutz in Sachen Extrem-
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wettereignisse (erganzend Einig/Zaspel-Heisters Punkt 7, 8). Damit wird ein ziel- bzw.
funktions- und nutzungsiibergreifender Ordnungsansatz notwendiger, der auf eine
stdrkere Integration unterschiedlicher Belange in ein Planzeichen zielt als nur auf die
Addition unterschiedlicher Planzeichen. Insbesondere die vergleichsweise geringe An-
wendung Ubergreifender zeichnerischer Festlegungen zum Freiraumschutz in den
LROP legt in diesem Zusammenhang Handlungspotenzial offen (Ausnahme z.B. LROP
BB). Darin liegt aber auch eine Chance, die LROP in ihrer Querschnitts- bzw. Koor-
dinierungswirkung zu stdrken und unter Berlicksichtigung landesspezifischer Heraus-
forderungen Land- bzw. Raumnutzungskonflikten vorzubeugen.

Dass in ausreichender Menge raumordnerische Instrumente zum Schutz des Frei-
raums angewendet werden (wie in anderen Beitragen in diesem Band befunden),
kann auf dieser Grundlage nicht vollstdndig geteilt werden. Vor dem Hintergrund der
vorherigen Punkte drdngt sich vielmehr die Frage auf, inwiefern die Sicherung und
Entwicklung des Freiraums in dieser Form in angemessenem Maf3e erfolgt, um dem
doppelten Sicherungs- und Entwicklungserfordernis von Freiraumfunktionen und
-nutzungen Rechnung zu tragen. Aufgrund seiner zentralen gesellschaftlichen und da-
mit regionsiibergreifenden Bedeutung ergeben sich deutliche Hinweise darauf, dass
ein verbindlicher und differenzierter sowie bundesweit abgestimmter Freiraumschutz
auf Landesebene zunehmend geboten erscheint, um 6kologische Funktionen und so-
ziodkonomische Anspriiche gemaf § 1 Abs. 2 ROG dauerhaft in Einklang zu bringen.

Damit bleibt auch fast 30 Jahre nach der Entschlieftung der MKRO die Umsetzung des
Freiraumschutzes, der auf das vertrégliche Miteinander gleichwertiger Funktionen
und Nutzungen zielt, weiterhin eine bedeutende Aufgabe und Herausforderung fir
die Raumordnung.

Vor diesem Hintergrund leiten die Autoren zusammenfassend nachfolgende Hand-
lungsschwerpunkte zur Verbesserung der Freiraumsicherung und -entwicklung fiir die
kiinftige Fortschreibung der Raumordnungspldne sowie begleitender Mafinahmen
und Programme ab:

> Vorsorge- und umsetzungsorientierten Freiraumschutz stidrken
Wesentlich ist nach Auffassung der Autoren, sich mit raumordnerischen Instrumen-
ten in Bezug auf die Wechselwirkung von Freiraum-Funktionen und -Nutzungen un-
ter Beriicksichtigung klimatischer Veranderungen intensiver zu beschftigen. Ande-
rungen von Temperatur, Niederschlag, Wetterereignissen, Meeresspiegelanstieg
usw. kdnnen rdumliche Prozesse tiefgreifend verschieben und zu zeitweisen bzw.
dauerhaften (Frei-)Raumverlusten fiihren, sodass die Ausgestaltung raumordne-
rischer Gebietsausweisungen und -festlegungen neben ihrem statischen kiinftig auch
einen dynamischen, perspektivischen Ordnungs-, Koordinierungs- und Entwicklungs-
auftrag ausfiillen missen. Das heif’t, raumordnerische Gebiete sollten auch unter
klimatischen Veranderungen ihren Zweck (dauerhaft) erfiillen konnen (z.B. durch
Vermeidung von Degradation). Gegebenenfalls sind entsprechende Planungen und
Mafinahmen innerhalb dieses Gebiets zu ergreifen, aber auch Vereinbarkeiten von
Raum-Nutzungen (perspektivisch) neu zu bewerten. Gleiches gilt, wenn absehbar
ist, dass ein raumordnerisch und/oder fachplanerisch gesichertes Gebiet oder fest-
gelegter Raum seinen Zweck nicht mehr erfiillen kann (z.B. infolge des Meeres-
spiegelanstiegs, Diirre, Artenverlust).
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> Freiraumstruktur gegeniiber Siedlungs- und Infrastruktur aufwerten
Die Auswertung der landesweiten Raumordnungspldne unterstreicht die These
dieses Forschungsbandes, Freiraumsicherung und -entwicklung kiinftig substan-
zieller umzusetzen. Ein grundlegender Ansatz ware es, die Freiraumstruktur ge-
geniber der Siedlungs- und Infrastruktur in Raumordnungspldnen hinsichtlich
ihrer Uberfachlichen Bedeutung aufzuwerten. Konkret wére der Freiraum als
raumliche Kategorie in den landesweiten und regionalen Raumordnungspldnen
einzufiihren und Festlegungen zur Sicherung und Entwicklung des Freiraums hin-
sichtlich Multifunktionalitdt und Mehrfachnutzung starker querschnittsorientiert
auszugestalten und umzusetzen.

> Instrumente der Freiraumsicherung und -entwicklung ausschépfen
In der Gesamtschau der zeichnerischen Festlegungen im bundesweiten Vergleich
erdffnet sich ein breiter Instrumentenkasten des Freiraumschutzes; dieser bietet
durch eine breitere Anwendung vorhandener und erprobter Instrumente, insbe-
sondere unter dem Aspekt der Vorsorge- und Umsetzungsorientierung, Potenzial,
den Freiraumschutz in den LROP auf der Grundlage bewahrter Erfahrungen zu
verbessern.

> Freiraumsicherung und -entwicklung auf Landesebene stédrken
In Anbetracht des Handlungsdrucks, Freirdume qualitativ und quantitativ zu
sichern und zu entwickeln, erscheint es notwendig, dass die Lander Uber die
Vorgaben an die Regionalplanung hinaus auch im Rahmen der LROP ihre Ver-
antwortung flr die Freiraumsicherung und -entwicklung konsequenter wahr-
nehmen. Die Starkung eines verbindlichen und abgestimmten Mehrebenen-
systems zwischen Bund, Land, Region und Kommune kdnnte z.B. durch ent-
sprechende (kartographische) Festlegung auf Landesebene im Sinne von Pla-
nungsbeschleunigung und -sicherheit erfolgen und damit vor dem Hintergrund
gesellschaftlicher Herausforderungen eine angemessene Sicherung und Ent-
wicklung des Freiraums schaffen.

4 Uberlegungen zur Stirkung einer vorsorge- und
umsetzungsorientierten Freiraumsicherung und -entwicklung

4.1 Instrumentelle Ansdtze

Auf der Grundlage der vorherigen Kapitel werden zur Weiterentwicklung der raum-
ordnerischen Sicherung und Entwicklung des Freiraums konkrete Beispiele fiir posi-
tiv-planerische Instrumente zur Diskussion gestellt:

4.1.1 Freiraum als Kategorie der Raumstruktur

Die Raumstruktur gliedert sich gemaf} § 13 Abs. 5 ROG in drei Bereiche, die Siedlungs-,
Freiraum- und Infrastruktur. Die Siedlungs- und Infrastruktur bilden neben dem fach-
lichen auch einen liberfachlichen Rahmen, insbesondere bezogen auf die Bildung von
Raumkategorien und von Zentralen Orten. Vergleichbares ist fiir die Freiraumstruktur
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bisher in der Regel nicht etabliert - wenngleich ein tiberfachliches Vorgehen gemaf §
2 Abs. 2 Nr. 2 ROG und Uibergreifende Freirdume bzw. Festlegungen zum Freiraum-
schutz gemafd & 13 Abs. 5 Nr. 3 lit. @) ROG zu den Grundsdtzen der Raumordnung
zahlen.

Um Freiraum als raumliche Kategorie in der Raumordnung aufzuwerten, wédre die
bisher kumulative planerische Vorgehensweise um eine strukturelle bzw. kategoriale,
insbesondere ausgehend von den LROP, zu ergdnzen. Weiter ausgehend von der
Definition flr ,,Freiraum - hier als weitgehend unversiegelter, nicht fiir Siedlungs- und
Verkehrszwecke in Anspruch genommener Raum - kdnnte dieser zundchst allgemein
gegeniber der Siedlungs- und Infrastruktur raumlich-strukturell abgegrenzt und be-
nannt werden (z. B. allgemeine Freiraumbereiche, LROP NW). Vergleichbar mit der
siedlungs-/infrastrukturellen Kategorienbildung anhand funktionaler Verflechtungen
und Aggregationen ware der Freiraum qualitativ zudem teilrdumlich zu strukturieren.’
Anschliefiend wdre, dhnlich dem Zentralen-Orte-Konzept, ein Zentrale-Freirdume-
Konzept im landesweiten und regionalen Maf3stab zu identifizieren und ggf. Priorisie-
rungen vorzunehmen, zum Beispiel anhand besonderer funktionaler Dichten und Ver-
flechtungen etwa von Okosystemleistungen. In diesen iiberfachlichen Gesamtzusam-
menhang kénnten die raumordnerischen und fachplanerischen Instrumente mit
Freiraumbezug, explizit die Freiraumverbundsysteme, eingeordnet sowie die Sied-
lungs- und Infrastrukturentwicklung freiraumgerecht vollzogen werden.

4.1.2 Freirdume mit besonderen Handlungsbedarfen / Freiraumbedarfsplan

Die Sicherung und die Entwicklung des Freiraums, vor allem der bodengebundenen
Freiraum-Funktionen und -Nutzungen, erfolgen nicht einzig durch verbesserte Instru-
mente, sondern sie bendtigen eine tatsdchliche Anpassung der Raum- bzw. Land-/
Flachennutzungen. So wurden auf siedlungs- und infrastrukturell defizitdren Raumen
und Landschaften stellenweise Gebietskulissen zur Férderung von rdumlichen Ent-
wicklungs-/Transformationsprozessen in den LROP eingefiihrt. Dieser Ansatz lieRe
sich auch auf Freirdume mit besonderen Handlungsbedarfen weiterentwickeln, in
denen ein besonderes raumliches Entwicklungserfordernis vorliegt. Um die Resilienz
des Freiraums zu erhdhen, ware es vorstellbar, zur Sicherung einer besonderen Funk-
tionsvielfalt, zur Schaffung von Synergien zwischen Freiraum-Funktionen und -Nut-
zungen oder zur Vermeidung von Konkurrenzsituationen und Landdegradationspro-
zessen flr die Anpassung von Nutzungen finanzielle Mittel zur Verfligung zu stellen.
Eine entsprechende raumordnerische Gebietskulisse ware insbesondere vor dem Hin-
tergrund des Klimawandels und damit mdéglicherweise einhergehender Verdnderun-
gen von Freiraum-Funktionen und -Nutzungen zu entwickeln (z.B. landwirtschaftliche
Nutzungen unter Beriicksichtigung des kiinftigen Wasserdargebots). Auf der Grund-
lage dieser ,Transformationshotspots‘ kdnnte die Schaffung der rdumlichen Voraus-

9 Beispielsweise kdnnte eine qualitative Strukturierung des Freiraums anhand des Hemerobie-Index
erfolgen. Das Institut fiir 6kologische Raumentwicklung (IOR) stellt diese Daten bundesweit zur
Verfligung. Ferner konnte somit eine konkrete Verbindung des Zieles 15.3 der Deutschen Nachhal-
tigkeitsstrategie und der Raumordnung hergestellt werden. Im zeitlichen Verlauf kdnnten einerseits
Degradationsprozesse im Vergleich von Raumordnungspldnen nachvollzogen und andererseits lan-
der-/regionsspezifische Vermeidungsmafinahmen in diesen festgelegt werden.
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setzungen fir eine vorsorgliche Anpassung von Nutzungen im Freiraum Uberfachlich
koordiniert und konkretisiert werden (vgl. z. B. sanierungsbedurftige Bereiche der
Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen (LROP SN)).

Den Gedanken, Freiraum-Funktionen und -Nutzungen in einem gleichwertigen Ver-
hdltnis zu anderen Raumfunktionen und -nutzungen (z. B. Verkehr) zu entwickeln,
fortfiihrend, ware mit Blick auf die Bundesebene ein tiberdrtlich wirksamer Freiraum-
bedarfsplan naheliegend. Vergleichbar damit kénnten hierdurch Projekte, Program-
me und Maflnahmen zur Sicherung, Entwicklung und Vernetzung des Freiraums bzw.
von Freirdumen in substanzieller Weise umgesetzt werden. Unterschiedliche Mafinah-
men des Bundes zum Hochwasserschutz, zur Griinen Infrastruktur, dem nattrlichen
Klimaschutz usw. liefien sich in einem solchen tibergreifenden, integrierten Entwick-
lungsrahmen zusammenfiihren. Damit kdnnten ein moglichst hohes Mafd an Synergien
zwischen den unterschiedlichen Freiraum-Funktionen und -Nutzungen hergestellt
und offentliche Mittel mehrgewinnbringend eingesetzt werden.

Ergdnzend zu den diskutierten Ausgleichsmechanismen im Zuge einer Flachenkreis-
laufwirtschaft (z. B. Flachenzertifikathandel) wiirden die erwahnten Ansétze eine ei-
genstandige Forderung und Umsetzung von Anpassungsprozessen und Projekten im
Freiraum ermdglichen und damit dessen gesellschaftliche Wahrnehmung sowie Be-
deutung grundsatzlich stdrken.

4.1.3 Multifunktionsorientierte Freirauminstrumente

Die ordnende und koordinative Wirkung von raumordnerischen Gebieten und ent-
sprechenden Instrumenten ist insbesondere vor dem Hintergrund klimatischer Verdn-
derungen weiterzuentwickeln. Der Schutz von Freiraumfunktionen - mit Ausnahme
der Tier- und Pflanzenwelt und in Teilen des Wasserhaushalts - erfolgt bisher vor allem
mittelbar, zum Beispiel von ertragreichen Boden durch monofunktionale VRG/VBG
Landwirtschaft. Ein vorsorgender Schutz der Multifunktionalitdt des Freiraums er-
folgt damit nicht, so sind Béden neben ihrer Ertragsfunktion auch wegen ihrer Spei-
cher-/Filterwirkung fiir die Grundwasserbildung oder Kohlenstoffbindung schiitzens-
wert. Der Nutzungsschutz deckt den Funktionsschutz nicht umfénglich ab; die
geschiitzte Nutzung kann die bestehende(n) Funktion(en) negativ beeintrachtigen
(z.B. durch erosionsférdernde Bewirtschaftungsmethoden).

Regionale Griinzuge stellen - wie oben ausgefiihrt - aus dem Instrumentenkasten der
zur Verfligung stehenden Uberortlichen Freiraumsicherungsinstrumente das wesent-
liche - in der Planungspraxis erprobte - multifunktionsorientierte Freirauminstru-
ment dar (ergdnzend Weidenbacher 2018: 884). Sie schiitzen Freirdume vor einer
weiteren Inanspruchnahme fiir Siedlungs- und Verkehrszwecke vornehmlich in ver-
dichteten Raumen mafigeblich, unter anderem aus Griinden der Erholung und der
Lufthygiene sowie flr die Tier- und Pflanzenwelt. Die Sicherung okologischer Funk-
tionen in landlichen Rdumen in ihrer Bedeutung fiir den Gesamtraum ist bisher ver-
gleichsweise weniger stark umgesetzt, insbesondere bezogen auf den relativ hohen
Freiraumverlust fiir Siedlungs- und Verkehrsentwicklung pro Kopf in weniger verdich-
teten Rdumen (Miosga/Hafner/Schiffner et al. 0.J.: 19; IOR 0.J.).
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Der multifunktionale Ansatz der Regionalen Griinziige umfasst allerdings - je nach
Festlegung der Norm in den einzelnen Regionen - stets nur eine (relativ enge) Aus-
wahl von Funktionen. In Bayern bzw. der Region Miinchen sind dazu beispielsweise die
drei Funktionen ,,Siedlungsgliederung®, ,,Naherholungsvorsorge“ und ,Verbesserung
des Bioklimas und Sicherung eines ausreichenden Luftaustausches® im Regionalplan
festgelegt.

Darliber hinaus werden ergédnzend ,,regionale Freiraumfunktionsgebiete* als neu-
es multifunktional orientiertes Freiraumsicherungsinstrument in die Diskussion ein-
gebracht; sie sind ausdriicklich auf die Wechselbeziehungen bzw. Uberlagerung von
Freiraumfunktionen ausgerichtet. Der Multifunktionsschutz soll eine ordnende und
koordinative Wirkung auf Freiraumnutzungen entfalten. Damit soll dem doppelten
Entwicklungs- und Sicherungserfordernis von Freiraumfunktionen und -nutzungen
vor allem auch im Kontext klimatischer Veranderungen Rechnung getragen und der
Schutz der Lebensgrundlagen verbessert werden (etwa als regionale Konkretisierung
eines landesweiten Freiraumverbunds). Dies wiirde zu einer freiraumangepassten
Siedlungs- und Infrastrukturnutzung verstarkt auch in landlichen Rdumen fiihren und
konnte die Liicke zwischen weniger durch Fachplanungen geschiitzte Freiraumfunk-
tionen schliefien und dariiber hinaus den Querschnittsbezug der Raumordnung star-
ken (vgl. z.B. VRG/VBG Ressourcenschutz, LROP RP).

4.2 Strategische Ansitze

Regionen, Stadte und Gemeinden zukunftsfahig weiterzuentwickeln und fiir die nachs-
ten Generationen weiterhin lebenswertes Umfeld zu schaffen, hei®t vor allem auch:
rdaumliche Vorsorge flir und innerhalb des Freiraums zu leisten. Sowohl die in Kapitel 3
dargestellte Auswertung zum Freiraumschutz im Vergleich der landesweiten Raum-
ordnungspldne in Deutschland als auch die langjdhrigen Erfahrungen aus der Pla-
nungspraxis der Landes- und Regionalplanung in Bayern lassen den Schluss zu, dass
dem Freiraum per se zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht die Bedeutung eingerdumt
wird, die er flr eine zukunftsfahige, nachhaltige Raumentwicklung haben misste. Es
stellen sich folgende Fragen: Wo sollen und wo miissen Freirdume bzw. Griin- und
Freiflachen erhalten, neu geschaffen und miteinander vernetzt werden und auf wel-
chen Planungsebenen miissen hierzu mdéglichst konkrete Umsetzungsstrategien und
daraus folgende Mafsnahmen verwirklicht werden?

Die Raumordnung als Uberortliche Planungsebene kann in Form von Festlegungen
zum Schutz des Freiraums beitragen. Ohne konkrete Umsetzungsmafinahmen, die bis
auf die &rtliche Ebene durchschlagen - z. B. im Rahmen der Bauleitplanung oder durch
Férdermafinahmen bzw. durch Landnutzungsanderungen -, bleiben diese in Teilen
jedoch wirkungsarm.

Daher braucht es eine ibergreifende Gesamtstrategie im Sinne einer ,,Freiraumwen-
de“, die auf allen Planungsebenen wirkt (siehe im Schlusskapitel dieses Bandes). Ziel
muss es dabei sein, fachressortiibergreifend umsetzungsstarke Mafinahmen auf
allen Ebenen zu etablieren und durchzusetzen. Bauliche Investitionen, Freiraum-
entwicklung und Strategien der Verstetigung missen friihzeitig und im Sinne einer
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integrierten Raumentwicklung zusammen entwickelt werden. Dieser Prozess - der
auch die Multifunktionalitdt und Mehrfachnutzung von Freirdumen im Blick haben
muss - setzt ein anderes Denken in Prozessen mit allen Akteuren voraus (vgl. Becker
2012: 101). Hierzu schlagen die Autoren dieses Beitrags eine libergreifende Strategie
,Freiraumoffensive“ vor und skizzieren im Nachfolgenden wesentliche Eckpunkte
(Abbildung 7).
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Abbildung 7: Ubergreifende Freiraumoffensive zur Umsetzung einer ,,Freiraumwende“/ Quelle: Eigene
Darstellung

Auf allen Planungsebenen sollte zum Gelingen einer iibergreifenden Freiraumoffen-
sive eine abgestimmte Kommunikationsstrategie forciert werden, die dem Aufbau ei-
nes strategischen Kommunikationsmanagements dient. Dazu gehdren eine breite
Offentlichkeitskampagne mit umfassender Pressearbeit und diversen Informations-
veranstaltungen, beispielsweise zu Best-Practice-Ansdtzen, Fachkongressen zur Frei-
raumentwicklung, Vernetzungstreffen der relevanten Fachbehdrden, Fortbildungen
fur Kommunalpolitiker, Verwaltung und Planungsbiiros sowie auch ein umfassendes
Beteiligungsmanagement der Offentlichkeit (z. B. Diskussionsforen mit der Biirger-
schaft).
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4.2.1 Bundesebene

Auf der Ebene der Bundesraumordnung wédren exemplarisch die , Leitbilder der
Raumentwicklung® dahingehend zu fokussieren, dass ein vorsorge- und umsetzungs-
orientierter Freiraumschutz Ubergreifend in allen Handlungsfeldern und -ebenen der
raumlichen Planung implementiert sowie die Notwendigkeit der Freiraumsicherung
und -entwicklung als Querschnittsaufgabe unterstrichen wird. Hierzu wére ein neuer
Entschluss der Raumentwicklungsministerkonferenz'® (RMK) zur Freiraumsicherung
und -entwicklung forderlich.

Im Zuge von Forschungsprogrammen und rdumlichen Entwicklungsplanungen kénnte
dazu die Bereitstellung von erforderlichen finanziellen Mitteln - insbesondere fiir eine
strategische Freiraumentwicklung - erarbeitet werden. Die in diesem Zusammenhang
entwickelten fachlichen Grundlagen (Konkurrenzmatrix, Eruieren von mehrdimen-
sionalen Instrumenten etc.) bilden das Fundament fiir méglichst konkrete und konsis-
tente Umsetzungsstrategien auf allen raumlichen Planungsebenen.

Es erscheint notwendig, einschldgige rechtliche Grundlagen im Sinne einer Vereinheit-
lichung und starkeren Gewichtung des Begriffs ,,Freiraum® zu Uberarbeiten (z. B. des
§ 13 ROG unter Berlicksichtigung von Freiraumkategorien und dem System zentra-
ler-Freirdume) (siehe auch Grotefels/Wiemann in diesem Band). Ergdnzend kdnnte
freiraumrelevante Aktivitdt in einem ,Freiraumbedarfsplan® gebiindelt werden, in
welchem libergeordnete Entwicklungsmafinahmen (z. B. an ,Nahtstellen bundeslan-
deriibergreifender Freiraumverbiinde) zusammengefiihrt und geférdert werden.

Auf Bundesebene wdre es hilfreich, den Gedanken der Kompensation aufzugreifen,
wenn Eingriffe in den Freiraum unvermeidbar sind und somit ein funktionaler Aus-
gleich geschaffen werden muss. Freiraum-Verluste werden bisher nicht umfassend
ausgeglichen. Der grundsatzliche Kompensationsgedanke kénnte in Analogie zur na-
turschutzfachlichen Eingriffsregelung auch bezliglich der Instrumente zur Freiraum-
sicherungkonzipiert werden, jedoch funktional weiter gefasst (vgl. Harteisen/Kaether/
Kufeld et al. 2021: 90).

Insgesamt ist auch eine stdrkere Verzahnung der Raumordnung und der Deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie notwendig, um den Freiraumschutz querschnittsorientiertin
bestehende Regelungsstrukturen zu integrieren (z. B. durch eine kategoriale Einfiih-
rung des Freiraums in die LROP, siehe oben).

4.2.2 Landesebene

Gerade auch auf Landesebene kann eine hohe Gewichtung des Freiraums in Lan-
des-Raumordnungspldnen verankert werden. Das setzt voraus, dass eine Bestands-
aufnahme landesweit bedeutender Freirdaume, insbesondere auch hinsichtlich ei-
ner eventuell kiinftig notwendigen Klimarisikoanalyse (K&ck 2023: 268) etabliert
und in allen iberdrtlichen Programmen und Pldnen Freiraum als Kategorie und
System der Raumstruktur eingefiihrt und festgelegt wird. In diesem Sinne gilt es,

10 Zum 01.01.2024 wurde die Ministerkonferenz fiir Raumordnung (MKRO) in die RMK umbenannt.
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auch funktionsorientierte Festlegungen zu ergdnzen und/oder neu einzufiihren
(gernein kartographischer Form) und somit ein Mehrebenensystem verbindlicher
und konsistenter Vorgaben zu schaffen. In diesem Zusammenhang kann beispiels-
weise auf das Freiraumverbundsystem im LROP Brandenburg verwiesen werden,
das bereits auf Landesebene raumlich festgelegt und durch die Regionalplanung
konkretisiert wird.

Dabei sollten bereits auf dieser Planungsebene die Strategie einer , freiraumorientier-
ten Innenentwicklung® - also die Entwicklung der Gemeinden und Stadte in ihrem Be-
stand nicht nur im Sinne einer baulichen Verdichtung zu betreiben, sondern den Blick
zugleich auch auf die Erhaltung, Weiterentwicklung und Qualifizierung der Freirdume
zu richten - eingepflegt und darliber hinaus die Weichen fiir ein Ubergreifendes ,,Frei-
raumverbundsystem® zwischen Stadt und Land gestellt werden.

Wie oben bereits ausgeflihrt wére es zielfiihrend, auch mithilfe neuer Kategorien, zum
Beispiel ,,Freiraum mit besonderen Handlungsbedarfen“, auch innovative Férderkulis-
sen und Umsetzungsmoglichkeiten zu schaffen, die entsprechende Anpassung-/Ent-
wicklungsmafinahmen zum Schutz des Freiraums konkretisieren.

Zudem ist es zur Starkung einer breiten Akzeptanz zielflihrend, das Thema ,verstarkte
Beriicksichtigung des Freiraumschutzes“ auch innerhalb der informellen (weichen)
Instrumente der Raumordnung - wie etwa im Regionalmanagement - zu etablieren
oder neue Ansatze (wie Integrierte Freiraumgutachten) zu forcieren, umauch hier ein
breites gesellschaftliches Verstdndnis zu schaffen.

4.2.3 Regionsebene

Die Ebene der Regionalplanung ist geeignet, die hohe Gewichtung des Freiraums in
den Regionalpldnen zu konkretisieren und im Zuge der Anwendung von entspre-
chenden Instrumenten (z. B. Regionale Griinzilige) in die Abwdgung einzustellen.
Allerdings ware es dazu auch bereits auf der Ebene der Landesplanung notwendig,
auf die Festlegung und Umsetzung von verbindlichen, konsistenten und restrik-
tiven Rechtsnormen hinzuwirken und verbindliche Vorgaben zur Umsetzung in den
Regionalpldnen zu verankern. Dazu wiirde sich als Grundlage flr weitere strategi-
sche Uberlegungen anbieten, eine Bestandsaufnahme der Freirdume insbesondere
mit regionaler Bedeutung durchzufiihren und auf dieser Basis ein regionales Kon-
zept zur Sicherung und Entwicklung eines Ubergreifenden Freiraumverbundsys-
tems zu erstellen, um den zunehmenden Raumkonkurrenzen und Degradationen
durch Nutzung und Klimaverdnderungen zu begegnen. Zur Erfassung und Bewer-
tung von Freirdumen gibt es zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Konzept der
griin-blauen Infrastruktur gute Ansdtze auf kommunaler Ebene, die auch auf die
regionale Ebene lbertragbar erscheinen (z. B. Wilke/Fibich 2017) und speziell auf
die Klimawandelanpassung.

Aufgrund von Konkurrenzmatrizen von Freiraum-Funktionen und -Nutzungen kdnnte
einerseits eruiert werden, wo und wie Freirdume prioritdr weiterentwickelt werden
konnen. Daraus waren regional angepasste Ansdtze fiir Mehrfachnutzungen (z. B.
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Gerhards/Schubert/Lenz et al. 2022) und fir einen funktionsorientierten Freiraum-
schutz abzuleiten und entsprechende Instrumente auf regionaler Ebene neu einzufiih-
ren (z.B.,Regionale Freiraumfunktionsgebiete®, siehe oben).

Uberdies erscheint es wichtig, ein regionales Freiraummanagement zu verankern
bzw. zu etablieren. Dazu sollten auf der Ebene der Regionalplanung Freiraummana-
ger/-innen eingestellt werden, die sich eingehend um diese Belange dauerhaft kiim-
mern und den Freiraum proaktiv gestalten kdnnen, vorwiegend die oben genannten
Anst&fie aufgreifen und regional umsetzen. Im Sinne der Koordinierungsfunktion der
Raumordnung gilt es auf regionaler Ebene, eine verstarkte fachressortlibergreifende
Zusammenarbeit (auch tber die formellen Verfahren hinaus) zu etablieren. Frei-
raummanager/-innen kdénnen in diesem Sinne als zentrale Ansprechpersonen fir
Regionen und Kommunen fungieren.

4.2.4 Kommunale Ebene

Der kommunalen Ebene kommt der Sicherung und Entwicklung von Freifldchen bzw.
Freirdumen eine entscheidende Rolle zu, da in der Bauleitplanung konkrete Fldchen
dargestellt bzw. festgesetzt werden kdnnen. Zur verstdrkten Verankerung von Frei-
raumsicherung und -entwicklung ist es dazu als Voraussetzung zielfiihrend, auch eine
kommunale Freiraumstrategie zu entwickeln, wenn der Belang Freiraumschutz hin-
sichtlich einer nachhaltigen Raumplanung eine bedeutende, durchschlagende Wir-
kung entfalten soll (z. B. Wilke/Fibich 2017). Dies setzt auch voraus, dass die neue
Perspektive ,yom Freiraum her denken, planen und handeln“ (ARL 2022) vor allem
auch in gemeindlichen Abwagungsprozessen eine hohe Gewichtung erfahrt und ent-
sprechende Beriicksichtigung findet.

Der Ansatz der sogenannten ,,Doppelten Innenentwicklung® (Gstach/Berding 2016)
ist auf kommunaler Ebene bei einzelnen Kommunen als Baustein einer ,,Freiraum-
strategie” bereits in der Umsetzungsphase. Konzeptionelle Unterstiitzung wiirden
dazu in Anlehnung an das bewdhrte Instrument der ,Integrierten stadtebaulichen
Entwicklungskonzepte® (ISEK) die Neuschaffung und Etablierung von ,Integrierten
Freiraum-Entwicklungskonzepten“ (IFEK) bringen. Auch damit wiirde die Notwendig-
keit der erwdhnten Aufwertung des Freiraums gegeniiber anderen Raumstrukturen
deutlich unterstrichen werden.

Ein bedeutender Mehrwert ware es in diesem Sinne, wenn auf kommunaler Ebene
moglichst in jeder Gemeinde eine ,,Freiraumdatenbank* entwickelt werden kdnnte,
die dann die Grundlage fiir eine vorsorgeorientierte Freiraumentwicklung bilden
kann. Dabei gilt es - hauptsdchlich auf kommunaler Ebene -, die ,,graue“ und ,,griin-
blaue“ Infrastruktur zusammen zu entwickeln und umzubauen (vgl. Dosch in diesem
Band).
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5 Ausblick und abschliefiende Thesen

Der Freiraum riickt aufgrund seiner vielfdltigen Funktionen und Nutzungen sowie sei-
nen engen Verbindungen zu aktuellen gesellschaftlichen Transformationsprozessen
erneut ins Zentrum einer nachhaltigen Raumentwicklung. Auch 30 Jahre nach der Ent-
schlieBung der MKRO zum Freiraumschutz bleibt die Sicherung und Entwicklung von
multifunktionalen und mehrfachgenutzten Freirdumen eine Herausforderung flr die
Raumordnung, bezogen auf die unterschiedlichen 6kologischen, wirtschaftlichen und
sozialen Interessen. Aufgabe wird hierbei sein, bestehende Festlegungsdefizite auszu-
gleichen und neue Festlegungs- bzw. Steuerungserfordernisse umzusetzen. Hierfiir
haben die Autoren dieses Beitrags entsprechende instrumentelle und strategische
Uberlegungen fiir einen stérker vorsorge- und umsetzungsorientierten Freiraum-
schutz in der Raumordnung aus der Analyse der landesweiten Raumordnungspldane
und der Planungspraxis in Deutschland abgeleitet.

Abschlieflend kann festgehalten werden, dass primér die raumordnerische Freiraum-
sicherung und -entwicklung unter Bertiicksichtigung aktueller raumlicher Herausfor-
derungen im Sinne einer ebenen- und ziellibergreifenden raumlichen Vorsorgestra-
tegie weiterzuentwickeln ware. Hierzu ist es notwendig, die Vorsorge- und Um-
setzungsorientierung bestehender Instrumente zu starken und fir Steuerungsliicken
neue Instrumente des Freiraumschutzes einzusetzen. Dazu ist es essenziell, das
Mehrebenensystem mit verbindlichen und konsistenten Vorgaben, insbesondere
durch die Landesebene, zu scharfen. Entsprechend ware die Freiraumstruktur gegen-
Uber der Siedlungs- und Infrastruktur kategorisch und systematisch aufzuwerten und
in die Raumstruktur der landesweiten und regionalen Raumordnungspldne einzufiih-
ren. Neben dem Sicherungs- auch den Entwicklungsauftrag der Freiraumstruktur und
ihrer Funktionen im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung umzusetzen, sind er-
gdnzende Planungen, Mafsnahmen und Instrumente sowie Kommunikationsstrategien
zu entwickeln.

Folgende Kernthesen zur Starkung einer vorsorge- und umsetzungsorientierten Frei-
raumsicherung und -entwicklung kénnen aus dem Beitrag abgeleitet werden:

1) Der Perspektivenwechsel ,vom Freiraum her denken, planen und handeln“ er-
scheint aufgrund vielféltiger und in Teilen konkurrierender Funktions- und Nut-
zungsanspriiche an den Freiraum insbesondere auch in der Raumordnung not-
wendig. Damit kdnnen die raumlichen Voraussetzungen flir Synergien zwischen
Freiraum-Funktionen und Freiraum- sowie anderen Raumnutzungen geschaffen
und die Resilienz von Freirdumen und deren Gewicht in der planerischen Abwa-
gung erhéht werden.

2) Die Sicherung und Entwicklung des Freiraums steht hinsichtlich aktueller raumli-
cher Herausforderungen (Klimawandel, Energiewende, Biodiversitdtsschutz etc.)
in vielfaltiger Weise in einem engen Zusammenhang mit dem Vorsorgeauftrag der
Raumordnung. Eine Ubergreifende Freiraumsicherung und -entwicklung muss im
Sinne der raumlichen Vorsorge insbesondere die Belange der Freiraumfunktionen
starker abbilden und schiitzen.
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3) Um ,Freiraum” als eigenstandige, querschnittsorientierte Raumkategorie aufzu-
werten, ist insbesondere aufbauend auf einer fundierten Datengrundlage eine
grundlegende Neubewertung und Weiterentwicklung der einschlagigen Instru-
mente und Verfahren (raumstrukturelle Freiraumkategorien, Mehrebenensystem,
Ubergreifende Verbundsysteme) erforderlich.

4) Neben dem Sicherungs- muss der Entwicklungsauftrag im Zusammenhang mit
den Funktionen und Nutzungen des Freiraums als zieliibergreifende und quer-
schnittsorientierte Aufgabe umgesetzt werden; hierfiir sind entsprechende Struk-
turen zu schaffen (z.B. Freirdume mit besonderem Handlungsbedarf, Freiraum-
bedarfsplan, regionales Freiraummanagement, integrierte Freiraumgutachten
und Entwicklungskonzepte).

5) Die Umsetzung eines substanziell verbesserten Freiraumschutzes in der raum-
lichen Planung muss von einem breiten gesellschaftlichen und fachlichen Engage-
ment getragen werden. Hierfiir sind ein neuer Beschluss der Raumentwicklungs-
ministerkonferenz zur Freiraumsicherung und -entwicklung sowie ein strate-
gisches Aktionsprogramm erforderlich. Im Rahmen einer planungspolitischen
,Freiraumoffensive“ sind die vielféltigen Belange des Freiraums auf allen Planungs-
ebenen stérker zu gewichten, um damit den Stellenwert fur die Gesellschaft her-
auszuheben.
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Kurzfassung

Urbane Freirdume gehdren zu den Schlisselfaktoren fiir eine griinere und resilientere
Zukunft der Stadte. Sie ibernehmen eine Vielzahl an Funktionen, unter anderem in
den Bereichen Klimaanpassung und Biodiversitdt, Gesundheit und Erholung. Gleich-
zeitig geraten Freirdume in prosperierenden Stadten und Stadtregionen zunehmend
unter Druck. Der rdumlichen Planung kommt bei der Sicherung und Entwicklung ur-
baner Freirdume eine zentrale Rolle zu; daflir muss jedoch der Freiraumbelang im Rah-
men der Abwdgung gestdrkt werden. Freiraumentwicklungskonzepte liefern entschei-
dende Grundlagen fiir eine evidenzbasierte urbane Freiraumpolitik. Im vorliegenden
Beitrag wird dies an drei Beispielstddten erldutert.

Schliisselworter
Urbane Freirdume - Freiraumsicherung/-entwicklung - Stadtentwicklung -Frei-
raumentwicklungskonzepte - evidenzbasierte urbane Freiraumpolitik
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Securing and developing urban open spaces: a key task for sustainable cities

Abstract

Urban open spaces are key factors for a greener and more resilient future for cities.
They fulfill a variety of functions, for example in the fields of climate adaptation and
biodiversity, health and recreation. At the same time, open spaces in prospering cities
and urban regions are increasingly coming under pressure. Spatial planning plays a
central role in securing and developing urban open spaces. However, open space
concerns must be strengthened as part of the balancing process. Open space
development concepts provide a decisive basis for an evidence-based urban open
space policy. This is explained using three example cities.

Keywords
Urban open spaces - Open space protection/development - Urban development -
Open space development concepts - Evidence-based urban open space policy

1 Die Herausforderung: griine Stadte der Zukunft

Bundesweite Analysen belegen, dass Grofistddte, gemessen an der Zahl ihrer Einwoh-
nerinnen und Einwohner (EW), erwartungsgemaf} tiber weniger urbane griine Frei-
raume’ als Kleinstddte verfligen (BBSR 2022: 14). Zudem profitiert die Bevélkerung
einer Grofdstadt weniger von einem griinen Umland und einer engen Verzahnung von
Umland und Siedlungsflache (ebd.: 32). Deshalb riicken urbane Freirdume insbeson-
dere in Grofistadten und Ballungsrdumen in den Fokus von Stadtplanung und Stadt-
entwicklung.

1.1 Die Bedeutung urbaner Freirdume

Die Griinde hierfir sind vielfdltig. So hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass gerade in
Grofdstadten Freirdume im Nahbereich unverzichtbare Bausteine fiir lebenswerte
Quartiere darstellen (ARL 2021; siehe auch Abbildung 1). Sie bieten Erholungs- und
Bewegungsrdume, Spiel- und Begegnungsorte an. Freirdume kompensieren urbane
Stressfaktoren; sie ibernehmen protektive und préaventive Funktionen und sind somit
eine wichtige Ressource fir die stadtische Bevdlkerung (unter anderem Adli 2017;
Baumgart/Kockler/Ritzinger et al. 2018; UBA 2022). Gesundheitsfordernde Wirkun-
gen von griinen und blauen Raumen lassen sich gut belegen (z. B. Clafen/Bunz 2018;
Baumgart/Rudiger 2022).

1 Freirdume auf ortlicher Ebene werden als ,,urbane Freirdume* bezeichnet (siehe Grotefels/Wiemann
in diesem Band). Urbane Freirdume sind nicht ausschlieflich Griinrdume, auch Pldtze und Verkehrs-
raume zahlen dazu. Dennoch besteht ein Grofiteil der urbanen Freirdume aus Griinstrukturen, inso-
fern werden in diesem Beitrag - in Anlehnung an die einschldgige Literatur - zugleich die Begriffe
griine Freirdume, Griinrdume und Stadtgriin verwendet. Differenziert wird aufterdem zwischen
(halb)&ffentlichen und privaten urbanen Freirdumen.
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Offentliche Freirdaume sind zugleich Orte der Kommunikation und sozialen Ver-
standigung. Seit Jahren ldsst sich eine Verlagerung von gesellschaftlichem Leben in
den Auflenraum beobachten; diese ,Mediterranisierung® zeugt vom zunehmenden
Stellenwert der &ffentlichen Raume als Treffpunkte der Stadtgesellschaft (BSBK
2020: 104).

Im Zuge des demographischen Wandels wachst der Anteil dlterer und hochaltriger
Menschen an der Stadtbevélkerung. Damit steigt auch der Anteil derjenigen, die auf
ein qualitdtvolles Wohnumfeld angewiesen sind. Auch die angestrebte Mobilitdts-
wende belebt die Idee einer ,,Stadt der kurzen Wege“ wieder. Das Konzept der 15-
Minuten-Stadt sieht vor, dass Einrichtungen der Nahversorgung oder grofiere 6ffent-
liche Griinrdume mit einem 15-miniitigen Fufiweg erreichbar sind (Baumgart/Rudiger
2022: 163).

Ferner werden die Folgen des Klimawandels immer sichtbarer. Griinrdume und Ge-
wisser kdnnen aufgrund ihrer Okosystemleistungen einen substanziellen Beitrag zur
Klimaanpassung leisten: Sie stellen in erster Linie Ausgleichsrdume fir die thermische
Belastung und Retentionsrdume fiir den Wasserriickhalt bei Hochwasser- und Stark-
regenereignissen dar (BMUB 2015).

Stadte und ihre Freirdume tragen zur Erhaltung und Entwicklung der biologischen
Vielfalt (Biodiversitdt) bei. Sie kdnnen gegeniiber ldndlichen Raumen oftmals in Bezug
auf Artenreichtum und Lebensraumvielfalt punkten (Knapp 2018; Kiihn/Brandl/Klotz
2004).

Biirgerinnen und Biirger der Stddte wissen ihre Freirdume und Griinflichen zu schét-
zen. Dies zeigen eindrucksvoll die Ergebnisse einer Online-Umfrage der Stadt Osna-
briick: Die Osnabriickerinnen und Osnabriicker schatzen die Griin- und Freirdume in
ihrer Stadt sehr, nutzen diese gerne und intensiv - verstdrkt zuzeiten der Corona-
Pandemie (Stadt Osnabriick 2022: 14 ff.; Abbildung 1). Grundsétzlich ist die Zufrie-
denheit mit der Freiraumausstattung recht hoch, wobei Uber die Befragung auch
deutlich wurde, in welchen Stadtteilen urbanes Griin fehlt. Griin- und Freirdume tra-
gen, wie den Antworten zu entnehmen ist, nicht nur zur persénlichen Lebensqualitdt
bei, sondern erfiillen wichtige Funktionen vor allem in Bezug auf den Ausgleich ther-
mischer Belastung, als Lebensraum flr Tiere und Pflanzen oder in Bezug auf den
Wasserriickhalt in der Stadt (Abbildung 1).
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Abbildung 1: Ergebnisse der Online-Befragung in der Stadt Osnabriick (422 Teilnehmende) /Quelle:

Stadt Osnabriick 2022: 16, 14
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1.2 ,,Griine* Stadte als programmatische Ausrichtung der
Stadtentwicklung

Die Bedeutung des urbanen Griins in den Stddten legt die damalige Bundesregierung
2015 im ,,Grinbuch Stadtgriin“ (BMUB 2015) dar. Das ressortiibergreifend erar-
beitete Papier will das Thema starker in den Fokus der strategischen Planungen auf
den verschiedenen Ebenen riicken. Wege zu einer griinen Stadt beschreibt das
,Weiflbuch Stadtgriin“ (BMUB 2017), das konkrete Handlungsempfehlungen und
Umsetzungsmoglichkeiten aufzeigt. Die ,,Naturschutz-Offensive 2020 - Fir biolo-
gische Vielfalt!“ des Bundes widmet sich explizit dem Handlungsfeld ,,Stadtgriin und
Gesellschaft® (BfN 2015: 37 ff.). Der Gedanke der EU-Initiative zu griiner Infrastruk-
tur hat deshalb auch Eingang in die Stadtentwicklungspolitik gefunden. So wird unter
urbaner griiner (oder blau-griiner) Infrastruktur ,ein Netzwerk aus naturnahen und
gestalteten Fldchen und Elementen in Stadten [verstanden], die so geplant und un-
terhalten werden, dass sie gemeinsam eine hohe Qualitdt in Hinblick auf Nutzbarkeit,
biologische Vielfalt und Asthetik aufweisen und ein breites Spektrum an Okosystem-
leistungen erbringen“ (BfN 2017: 3). Die ,,Neue Leipzig Charta“ legt sich auf drei
Dimensionen der europdischen Stadt fest: gerecht, griin und produktiv. Betont wird:
,Gut gestaltete und unterhaltene sowie vernetzte griine und blaue Infrastrukturen
bilden die Grundlage fiir ein gesundes Lebensumfeld“ (BMI 2020: 6). Das ,,Memo-
randum Urbane Resilienz fordert, ,,dass 6ffentliche Rdume und die griine Infrastruk-
tur nicht auf ihre Funktion der sozialen Begegnung reduziert werden. Denn sie ent-
scheiden mit Uber die Gesundheit und sie sind grundlegende Ressourcen zur
Begegnung des Klimawandels“ (BMI 2021: 8).

Insofern Iasst sich auf programmatischer Ebene gut nachvollziehen, dass der beson-
deren Bedeutung von urbanen Freirdumen und von Stadtgriin Rechnung getragen
wird: Freirdume zdhlen nicht mehr (nur) als ,,Restraume®in der bebauten Stadt, viel-
mehr stellen sie besondere Potenziale und Ressourcen der Stadtentwicklung dar - als
Riickgrat der ,,griinen“ Stddte der Zukunft.

1.3 Freirdume und Stadtgriin unter Druck

Allerdings flhrt der Bedarf an neuem Wohnraum, an Gewerbeflachen und Infrastruk-
turenvor allem in prosperierenden Stadtregionen dazu, dass gerade Freirdume massiv
,unter Druck® geraten. Seit einigen Jahren muss sich die Freiraumplanung demnach
verstdrkt mit den Anspriichen einer auf Innenentwicklung orientierten Stadtplanung
auseinandersetzen, insbesondere dort, wo mit einem dynamischen stadtischen
Wachstum Fldchenkonkurrenzen zunehmen.

Hier kommt das Konzept der ,,doppelten (oder mehrfachen) Innenentwicklung®zum
Tragen, das die bauliche Entwicklung mit der Erhaltung, Qualifizierung und Schaffung
innerstadtischer Frei- und Griinrdume verbindet. Eine Nachverdichtung innerstadti-
scher Wohnquartiere erfolgt in Verbindung mit einer qualitdtsvollen Freiraument-
wicklung. Allerdings wird bislang noch um einen fachlichen Konsens und um gute
L&sungen gerungen, wie eine doppelte Innenentwicklung fiir unterschiedliche Stadt-
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strukturen und Siedlungstypologien konkret aussehen kann. Hierzu laufen zwar Pilot-
vorhaben in verschiedenen Stddten, eine durchgangige Berlicksichtigung (mainstrea-
ming) dieses Ansatzes wurde bislang nicht erreicht (BMUB 2015: 20).

In dieser Diskussion gewinnen Begriffe wie Multifunktionalitdt und Multicodierung an
Bedeutung, da es gerade im stadtischen (Bestands-)Geflige darum geht, unterschied-
liche Funktionen, Nutzungen und Bedeutungen von Freirdumen zu biindeln und ge-
zielt weiterzuentwickeln.

Vor dem Hintergrund des Flachensparziels der Bundesregierung (30-Hektar minus X)
entsteht somit ein grundsatzliches Dilemma der Stadtplanung: Einerseits gilt es, die
Innen- und Nachverdichtung voranzutreiben, um den Fldchenverbrauch zu reduzie-
ren, andererseits sollen Stadte griiner und resilienter ausgestaltet werden. Wie kann
das gelingen?

Der Beitrag befasst sich mit den Strategien einer integrierten Freiraumsicherung und
-entwicklung im stddtischen Raum. Anhand dreier Fallbeispiele - Leipzig, Osnabriick
und Saarbriicken - wird aufgezeigt, wie eine Operationalisierung des Belangs Frei-
raum fir die raumliche Planung erfolgen und dieser in Abwagungskontexten der Stadt-
entwicklung gestdrkt werden kann. Grundlage sind die Arbeiten zur Freiraumplanung
in den drei Stddten: Beitrdge zum Masterplan Griin der Stadt Leipzig (agl 2022; Stadt
Leipzig 2021), das Freiraumentwicklungskonzept flir die Stadt Osnabriick (Stadt
Osnabriick 2022) und das Freiraumentwicklungsprogramm der Landeshauptstadt
Saarbriicken (in Bearbeitung).?

2 Strategische Ansétze zur Freiraumsicherung und -entwicklung in
Stddten

Ausgangspunkte strategischer Uberlegungen zur Integration von Aspekten der Frei-
raumsicherung und -entwicklung in eine Gesamtperspektive fiir die Zukunft der Stadt
ergeben sich auf unterschiedlichen Skalen: in gesamtstadtischer Perspektive, fiir stad-
tische Teilraume (,,Quartiere*) oder auch fiir konkrete Vorhaben.

Auf der Ebene der Gesamtstadt - im Innen- und Aufdenbereich - geht es in erster Linie
darum, Funktionalitdten und Qualitdten von Freirdumen zu identifizieren, um einer-
seits hochfunktionale Raume zu sichern beziehungsweise in der planerischen Abwa-
gung gegeniiber anderen Belangen zu starken. Andererseits offenbaren sich so funk-
tionale Defizite, die gleichfalls tber planerische Interventionen adressiert werden
kénnen. Voraussetzung ist, Funktionen und Qualitaten von Freirdumen stadtweit ab-
bilden und hinreichend begriinden zu kénnen.

2 Die Bearbeitung erfolgt(e) durch die Autorin und das agl-Team (www.agl-online.de). Dank gilt den
Stadtverwaltungen der drei Stddte, die die Ergebnisse fiir die Veroffentlichung zur Verfligung ge-
stellt haben.
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Die vielfdltigen Funktionen von Freirdumen kdnnen im Wohnumfeld der Bevélkerung
direkt wirksam werden (SRU 2018). Ein zentraler Belang ist deshalb die Frei- bezie-
hungsweise Griinraumversorgung der Wohnbevélkerung sowie die Erreichbarkeit zu-
ganglicher offentlicher Freirdume, gerade in Quartieren mit hoher Bau- und Bevélke-
rungsdichte (SRU 2018). Neben der Erreichbarkeit und Zugdnglichkeit spielen Art,
Grofie und Ausgestaltung der Griinfldchen eine gewichtige Rolle.

Zahlreiche Forschungsvorhaben liefern neue Erkenntnisse zur (quantitativen) Aus-
stattung der Stadte mit (griinen) Freirdumen beziehungsweise mit ,,Stadtgriin“ (un-
ter anderen Richter/Behnisch/Grunewald 2017; BBSR 2018; BBSR 2022; BfN 2023).
Die Ergebnisse stdrken den Belang des Freiraums im Kontext der raumlichen Planung
wie auch im politischen Raum: ,,Um Zielsetzungen auch in der kommunalen Praxis
verankern und ihre Umsetzung iberpriifen zu kdnnen, brauchen Stadte ein metho-
disches Werkzeugset aus Indikatoren, das sowohl zur Uberpriifung des Bestands
etwa in Hinblick auf ein bestimmtes Handlungsziel dient als auch als Planungsinstru-
ment, mit dem der gewiinschte Zielzustand beschrieben wird. Zur Beschreibung wer-
den sowohl quantitative Kennwerte als auch qualitative Merkmale herangezogen®
(BBSR 2018: 27). Beispiele fiir Kernindikatoren sind unter anderem die quantitative
Griinausstattung, die Griinraumversorgung oder die Griinerreichbarkeit (ebd.).
Allerdings bedarf es zusatzlicher qualitativer Standards, ,,die zur Erfiillung der &kolo-
gischen, gesundheitlichen oder sozialen Funktionen von Griin- und Freifldchen nétig
sind“ (BfN 2023: 40).

Stadte sind im bestdndigen Umbau begriffen; vielfach wird an bestehenden Sied-
lungs- und Infrastrukturen sowie an Ausstattung und Gestalt der Freirdume gearbei-
tet. Diese Umbauprozesse lassen sich dafiir nutzen, das Griinvolumen der Stadte zu
erhdhen, die qualitative Ausstattung der Freirdume zu verbessern und naturbasier-
ten L&sungen den Vorzug zu geben. Hier bieten sich neben einer quantitativen Erho-
hung des Griinvolumens Mafinahmentypologien fiir spezifische Freiraum- und Sied-
lungsstrukturen beziehungsweise qualitative Gestaltungsprinzipien an, die auf den
Ebenen von Verwaltung und Politik vereinbart und im Bedarfsfall wirksam werden
(kénnen).

Besonderer Handlungsbedarf ergibt sich im Zusammenhang mit der Nachverdichtung
der Stddte. Diese kann als ,,doppelte Innenentwicklung“ realisiert werden. Das bedeu-
tet, dass nicht nur die baulichen Dichten, sondern auch das Griinvolumen erhéht und
die Freiraumqualitdten verbessert werden (siehe oben).

Nachfolgend werden die strategischen Ansdtze zur Freiraumsicherung und -entwick-
lung anhand der drei Beispielstadte ausgelotet. Um Freiraumbelange auf allen Ebenen
angemessen zu verankern, bedarf es zundchst einer Wissensbasis - als Grundlage fir
eine evidenzbasierte Freiraumpolitik in Stadten.
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3 Eine Wissensbasis fiir eine evidenzbasierte urbane Freiraumpolitik
schaffen

3.1 Der Ausgangspunkt: eine Typologie der Freirdume

Den Analysen und Planungen in den drei Beispielstddten liegen jeweils spezifische
GlS-basierte Typologien der aktuellen Freiraum- und Siedlungsstruktur in der Ge-
samtstadt zugrunde. Grundsatzlich wurde zwischen Freiraum- und Siedlungsstruktur-
typen unterschieden:

> Die Freiraumstrukturtypen beschreiben all jene Fldchen, die als eigenstdndige
Freirdaume identifiziert und flaichenmafiig erfasst werden kénnen. Die Grundsys-
tematik orientiert sich an den jeweiligen Griinflaichenkatastern und Biotopkartie-
rungen. Hierzu gehdren beispielsweise &ffentliche Parkanlagen und Pldtze, Klein-
gartenanlagen und Sportpldtze, aber auch Verkehrsgriin sowie die forst- und
landwirtschaftlichen Nutzflachen (siehe Tabelle 1, Abbildung 2).

> Die Siedlungsstrukturtypen wurden in Anlehnung an einschldgige Literatur
(z. B. BBR 2006: 44 ff.) beziehungsweise stadteigene Typisierungen definiert.
Im Fokus stehen dabei die den Gebduden jeweils zugeordneten Freirdume und
Grinflachen. Hierzu zéhlen beispielsweise die Hausgérten, die Freiflachen im
Umfeld &ffentlicher Gebdude oder Parkplatz- und Lagerflachen in Gewerbe-
gebieten (siehe Tabelle 2, Abbildung 2).

Mit den Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltungen wurden zundchst
stadtspezifische Typologien vereinbart und die (Zwischen-)Ergebnisse der Bearbei-
tung mehrfach riickgekoppelt. Die Erarbeitung der Datensatze erfolgte auf der Basis
von ALKIS- und Realnutzungsdaten sowie weiterer Fachdaten wie Biotopkartierungen,
Grinfldchenkataster oder Siedlungsstrukturtypenkarten. Bei Unsicherheiten in der
Zuordnung oder einem dynamischen Siedlungszuwachs wie etwa in der Stadt Leipzig
erfolgte eine Verifizierung der Raumstruktur tiber aktuelle Luftbilder, Google Maps 3D
und Uber Ortsbegehungen. Insgesamt erwies sich dieser vorbereitende Schritt jeweils
als sehr arbeitsintensiv. Zugleich fand dariiber eine Verstandigung zur Ein- und Zuord-
nung der urbanen Freirdume zu konkreten Typen und Flachen statt.

Im Ergebnis lag damit erstmals ein flaichendeckender GIS-Datensatz zur Siedlungs-
und Freiraumstruktur in den Stddten vor, als Grundlage flr die GIS-basierten Analysen
der Funktionalitdten von Freirdumen sowie der Freiraumversorgung in der Stadt.

Die Ausgangslage zur Datenstruktur stellte sich in den drei Stadten zwar sehr unter-
schiedlich dar, dennoch lassen sich die Strukturtypologien gut vergleichen (Tabellen
1, 2). Die gréfiten Unterschiede ergeben sich im Vergleich der drei Stddte bei den
Anteilen von Wald und landwirtschaftlicher Nutzflache, aber auch beim Anteil zweck-
gebundener Freirdume. In Bezug auf die Siedlungsstrukturtypen ist der Anteil an Ein-
und Zweifamilienhaus-Bebauung in Saarbriicken sehr hoch; Osnabriick und vor allem
Leipzig besitzen einen héheren Anteil an hoch verdichteten Siedlungsbereichen bezie-
hungsweise Geschosswohnungsbau.
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Leipzig Osnabriick Saarbriicken

Kategorie/Freiraumtyp km? % Kategorie/Freiraumtyp km? % Kategorie/Freiraumtyp km? %
Freiraum insgesamt 183,6 100 Freiraum insgesamt 70,4 100 Freiraum insgesamt 17,4 100
Offentliche Griinflichen 9,4 51 Griinanlagen und Plitze 3 4,4 Parkanlagen und Fried- 3,0 2,6
und Plitze hofe

Gestaltete Park- und Griinflache > 1ha; Gestaltete Reprasentativ offentliche Par 4 Offentliche Parkanlage; Nicht offentliche

Park- und Grunflache < 1ha; Platz (Uberwiegend
versiegelt)

(Halb-) Offentliche Park- und Griinanlage; Stadt-
platz und FuRgangerzone

Parkanlage;Friedhof; Zoo; Wildpark/Wildgehege

Platze und FuRgénger- 0,2 0,2
zonen

Stadtischer Platz; Stadtischer Platz, begrint;
FuRgéngerzone; Dorfplatz; Festplatz

|

Zweckgebundene 23,2 12,7
Freiriume

Freiraume

Zweckgebundene 4,9 6,8

Funktionsgebundene 4,9 4,2
reiflichen

Kleingarten; Sonstige Gartenflache (tw. mit
Wochenendhéausern); Friedhof; Botanischer/
zoologischer Garten; Sport- und Freizeitanlage;
Spielplatz

Vereinsgebundener Kleingarten/Grabeland;
Sonstige gartnerisch genutzte Flache; Friedhof;
Botanischer/zoologischer Garten; Sport-/Freizeit-
anlage; Spielanlage/Spielplatz

Freibad; Sportplatz; Spiel- und Bolzplatz;
ReitplatzCampingplatz; Sonstige Freizeitanlage;
Dauerkleingarten, Gartenareal

I Wald 30,7 16,7 Wald 19,2 27,3 Wilder 79,0 67,3
Wald; Gehélzbestimmte Sukzession Wald ,2Urwald vor den Toren der Stadt‘ (NSG); Wald
Landwirtschaft 89,3 48,6 Landwirtschaft 34,7 49,3 Landwirtschaftliche 21,2 18,1

Flachen

Acker; Grunland; (Streu-) Obstwiese

Ackerland; Griinland; (Streu-)Obstwiese/Obst-
plantage/ Baumschule

Acker; Griinland; Streuobstwiese; Acker-/
Grunland-/Streuobstbrache; Nutzungsmosaik;
Erwerbsgartenbau

Sonstige Freirdume 18,2 9,9

Sonstige Griinflichen 5,7 8,1

Sonstige Griin- und 4,9 4,2
Freiflachen

Sonstige Sukzessionsflache; Brachgefallener
Siedlungs- und Infrastrukturbereich; Verkehrsgriin

Gehélzbestandene (Sukzessions-) Flache;
Sonstige Sukzessionsflache; Verkehrsgriin

Extensive Grinanlage; Pflegeflache (Natur-
schutz); Brache/Sukzessionsflache/Vorwald

Freiraumstrukturen in 1,9 1,6
Verbindung mit Ver-
kehrsflichen

Allee; Baumreihe; Sonstiges Verkehrsgriin

Gewasser 7,9 4,3

Gewaésser 157 24

Gewasser 12 1,0

Flusslauf, Kanal/kanalisierter Flusslauf; A =

FlieRg ; Kanal/Hafenbeck

E
Stehendes Gewasser

Flusslauf der Saar; Hafenanlage; Sonstige

Bach/Graben; Verrohrtes FlieBgewésser; FlieRgewa ; Sonstige FlieRg verrohrt;

See/Teich/Weiher; Gefluteter Tagebau Stillgewasser

Sonstige 4,9 257 Sonstige Freiriume 452 T/ Standorte der Rohstoff- 1,0 0,8
und Abfallwirtschaft

N: bgrabung, Ki 1, Tor bau; Tagebau/Grube/Steinbruch; Halde; Baustelle Bergehalde rekultiviert offen; Bergehalde rekulti-

Sanierungsbergbau; Deponie/Kippe; Baustelle

viert begrunt; Absinkweiher rekultiviert; Deponie
rekultiviert; Sand- und Kiesgrube

9.9%

48,6%

Tabelle 1: Freiraumstrukturtypologien in den drei Beispielstddten (iibergeordnete Kategorien mit Flichenanteilen
Unterkategorien gelistet) /Quelle: Eigene Darstellung
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Leipzig Osnabriick Saarbriicken

Kategorie/Strukturtyp km? % Kategorie/Strukturtyp km? % Kategorie/Strukturtyp km? %

Siedlungsflache 114,2 100 Siedlungsflache 49,3 100 Siedlungsflache 50,1 100
insgesamt insgesamt insgesamt

Hoch verdichtete 3,6 3,2 Zentrale Lagen 0,9 2 Zentrale Lagen 1.2 23
Siedlungsbereiche

Innenstadt; Stadtisch gemischtes Quartier

Innenstadt; Blockrandbebauung mit tiberwiegend ge-
werblicher Nutzung (insbesondere im Erdgeschoss)

City; Altstadtlage; Verdichtete stadtische
Bebauung Staditteil-/Ortskern

IGeschosswohnungsbau| 18,1 ‘ 15,8

Geschosswohnungsbau | 6,5 I 13

IGeschosswohnungsbau’ 4,6 ‘ 9,2

Griinderzeitliches Wohngebiet (geschlossene
Blockrandbebauung); Griinderzeitliches Wohn-
gebiet (offene Blockrandbebauung); GroRwohn-
siedlung (industrielle Bauweise, 1970 bis 1990);
Mehrgeschossiger Siedlungsbau (1919 bis 1949);
Mehrgeschossiger Siedlungsbau (1949 bis 1970);
Geschosswohnungsbau nach 1990

Blockrandbebauung geringerer Baudichte (innen
weitgehend unbebaut); Blockrandbebauung héherer
Baudichte (innen weitgehend bebaut); Blockrandbe-
bauung mittlerer Baudichte (innen teilweise bebaut);
Mehrfamilienhauser als Hochhausbebauung; Mehr-
familienhauser als lockere Einzelhausbebauung;
Mehrfamilienhauser als lockere Zeilenbebauung;
Sonstiger Geschosswohnungsbau als verdichtete
Bebauung

Mehrgeschossige Blockrandbebauung; Zeile und
GroRform; Villen-/Appartementhausbebauung

Eigenheim-Bebauung 20,7 18,1

Ein- und Zweifamilien- 14,0 29
haus-Bebauung

Ein- und Zweifamilien- 18,8 37,4
haus-Bebauung

Eigenheimbau vor 1990;
Eigenheimbau nach 1990

Ein- und Zweifamilienhausbebauung geringerer
Baudichte; Ein- und Zweifamilienhausbebauung
héherer Baudichte

Verdichtete StraRenrandbebauung; Reihenhaus-
bebauung in Zeile; Einzel- und Doppelhausbe-
bauung

Sonstige Siedlung 10,6 9,3

Sonstige Siedlung 6,3 13

I Sonstige Siedlung 5,0 10,0

Stadtisch tberpra istadtisch isch
Ortslage; Historische Ortslage; Bauern- und Guts-
hof/landwirtschaftlicher GroRbetrieb; Anlage des

Erwerbsgartenbaus

Wohnen in Sonderfor- 6,8 5,9
men, Sondergebiete

Wohnen in Sonderformen; Gemeindebedarf/
Sondergebiet

Sonderform (Konversionsgebiet); Soziale, kulturelle
und administrative Einrichtung; Wohngebaude/
Hofstelle/Kleinstsiedlung im AuRenbereich

Soziale, kulturelle, sportliche und andere be-
sondere Einrichtung; Universitat/Hochschulbe-
reich; Ver- und Entsorgung; Siedlungsflache im
AuBenbereich

Industrie- und 241 211
Gewerbegebiete

Industrie-/Gewerbe, 9,4 19
Ver- und Entsorgung

Industrie- und 8,3 16,5
Gewerbegebiete

Grunderzeitliches Industrie- und Gewerbegebiet;
Industrie- und Gewerbegebiet (1949 bis 1990);
Industrie- und Gewerbegebiet (nach 1990)

| 11 ’ 1,0

. Infrastruktur

Technische Infrastruktur (Ver- und Entsorgung)

Industrie- und Gewerbeflache mit Frei-, Brach- und
Lagerflachen; Industrie- und Gewerbeflache, stark
verdichtet/versiegelt; Ver- und Entsorgungsinfrastruk-
turflache

Industrie- und Gewerbegebiet (mit einem Anteil
ab 75 % teil-/versiegelter Flachen); Industrie- und
Gewerbegebiet (mit einem Anteil unter 75 % teil-/
versiegelter Flachen)

Verkehrsflache | 29,2 ‘ 25,6

Verkehrsflichen ‘ 12,0 ’ 24

Verkehrsflichen ’ 12,3 ‘ 24,6

Bahnanlage; Autobahn; Strae; GroRparkplatz/
Garage

Strale, Weg; Parkplatz/Garagenanlage;
Bahnanlage; Flugplatz

StraRe/Weg; Parkplatz; Bahnanlage; Flughafen

3.2%

25,6%

2,3%

24,6%

37.4%

Tabelle 2: Siedlungsstrukturtypologien in den drei Beispielstddten (mit Flachenanteilen) /Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 2: Kartenausschnitte zu den Freiraum- und Siedlungsstrukturtypen der Stadt Leipzig (mit Flichenanteilen) /

Quelle: Eigene Darstellung

Aus Abbildung 3 geht hervor, dass neben den eigenstdndigen Freiraumstrukturtypen

ein hoher Anteil an unversiegelter Fldche hinzukommt, die den Siedlungsstruktur-
typen zuzuordnen ist. Die Werte liegen bei knapp 12 Prozent fir Saarbriicken, 16,5
Prozent fiir Osnabriick und 16 Prozent fiir Leipzig und damit jeweils deutlich tiber den

Flachenanteilen der eigenstandigen Freirdume innerhalb der geschlossenen Sied-
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Leipzig

Osnabriick

Saarbriicken

- Freiraumstrukturtypen auRerhalb der Siedlungslage - Unversiegelte Flachen der Siedlungsstrukturtypen
- Freiraumstrukturtypen innerhalb der Siedlungslage l:l Versiegelte Flachen der Siedlungsstrukturtypen

Abbildung 3: Karten und Fldchenanteile der eigenstédndigen Freirdume (innerhalb und auRerhalb der
geschlossenen Siedlungslage) sowie der weiteren unversiegelten Fldchen in Leipzig, Osnabriick und
Saarbriicken /Quelle: Eigene Darstellung
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lungslage, das heifdt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Bereichs. Dies zeigt
einmal mehr, dass aufgrund des hohen Anteils der den Siedlungsstrukturen unmittel-
bar zugeordneten Freirdume eine Beschrdankung auf die eigenstandigen Freirdume in
gesamtstadtischer Perspektive zu kurz greifen wiirde.

3.2 Freiraumfunktionen und -qualitdten stadtweit erfassen und bewerten

Das gesamtstddtische Freiraumsystem umfasst das Fldchenkontingent aller Frei-
raumstrukturtypen, dessen spezifische Funktionalitdten dargestellt und bewertet
werden. Ziel ist es zum einen, diejenigen Freirdume zu identifizieren, die aufgrund
ihrer ausgepragten (Multi-)Funktionalitdt eine besondere Rolle spielen und priori-
tdr gesichert werden sollen. Zum anderen lassen sich in der Gesamtbetrachtung
Schwerpunkte zur Aufwertung und Forderung multifunktionaler Freirdume be-
stimmen. Gerade in Stadten mit sich verschdrfenden Fldchenkonkurrenzen und
einem zunehmenden Nutzungsdruck im Freiraum dient die Ausrichtung von Frei-
raumen auf Multifunktionalitdt dazu, mit dem Schutzgut Flache gut zu haushalten.
Aus den Analyseergebnissen lassen sich Entwicklungsperspektiven, Schutz- und
Handlungsbedarfe fiir das gesamtstddtische Freiraumsystem ableiten. Sie kdnnen
zusatzlich zur Bewertung einzelner Fldchen heran- und in Abwagungsprozesse ein-
bezogen werden.

Die Analyse- und Bewertungsschritte erfolgten in allen drei Beispielstddten indikato-
ren- und GIS-basiert im Rahmen eines iterativen Prozesses zwischen externem Pla-
nungsteam, Stadtverwaltung, politischen Gremien und der Bevélkerung. Dieses Vor-
gehen erscheint schon alleine deshalb geboten, da Analyse und Bewertung stets auf
die (politisch) vereinbarten Ziele der Stadtentwicklung ausgerichtet sind. In allen drei
Beispielstadten wurde der fachliche Rahmen fir die Analysen Uber die relevanten
Freiraumfunktionalitdten definiert. Auch die Auswahl und Gewichtung der Indikatoren
sowie deren Aggregation und Verknipfung wurden in den jeweiligen Arbeitsgremien
vereinbart. In Osnabriick wurden zudem die stadtweit bedeutsamen Freirdume tiber
unterschiedliche Formate der Biirgerbeteiligung konsolidiert (Stadt Osnabriick 2022:
12).

Die verwendeten Indikatoren sollten zum einen die fiir die Stadte relevanten Freiraum-
funktionalitdten reprdsentieren, zum anderen mussten die Daten stadtweit und
GIS-féhig vorliegen. Viele Datensdtze finden sich in allen drei Stadten, so beispiels-
weise Hochwassergefahrenkarten oder naturschutzfachliche Flachenkulissen wie
FFH- und Naturschutzgebiete, da sie vonseiten der Lander zur Verfligung gestellt wer-
den. Dariiber hinaus muss jedoch auf eigens fiir die Stadt erstellte Grundlagen zur{ick-
gegriffen werden, wie etwa auf Stadtklimaanalysen oder auf die Modellierung der
Starkregengefdhrdung. Als besonders relevant haben sich Versiegelungsdaten fir die
Gesamtstadt oder auch Daten zum Griinvolumen (Stadt Leipzig) herausgestellt, um
valide Aussagen fir die Freiraumausstattung im bebauten Bereich treffen zu kdnnen.
Die Modellierung gering zerschnittener und ldrmarmer Freirdume [dsst sich mit GIS-
Tools im Rahmen des Bearbeitungsprozesses durchfiihren. Tabelle 3 listet die in den
Beispielstadten verwendeten Indikatoren in einer Zusammenschau auf.
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Tabelle 3: Indikatoren zur Abbildung der Funktionalitdten der Freiraumsysteme in den Beispielstddten /Quelle: Eigene
Darstellung
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Fir die einzelnen Funktionsbereiche wie Klimaanpassung, Biodiversitdt oder kulturelle
Bedeutung von Freirdumen wurden die Indikatorenauspragungen mit den jeweils
hochsten Gewichtungen in je einer Karte zusammengefiihrt. Diese aggregierten Kar-
ten wurden im letzten Schritt tiberlagert (,,overlay®), woraus sich in den Beispielstdd-
ten eine Einteilung in 8 bis 9 Stufen ergab (Abbildung 4).

77.9km*

424%
I

Osnabriick

Stufen
1,4 km? 1,6 km*
20%  23% 0

Saarbriicken

Stufen
0,4 km? 0,2km*

03% | 02% 0

03 km? "
03% 1

Abbildung 4: Ergebnis der Analyse der (Multi-)Funktionalitét der Freirdume in den Stddten Leipzig,
Osnabriick und Saarbriicken /Quelle: Eigene Darstellung
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Die Stufeneinteilung und Flachenfarbe geben damit Hinweise auf die (Multi-)
Funktionalitdten der Fldchen, deren Merkmale sich in den hinterlegten GIS-Daten
detailliert abrufen lassen. Dabei gilt es zu beachten, dass die Wertstufen eine Aussage
in Bezug auf die Zunahme von (Multi-)Funktionalitdt erlauben, jedoch keine rechne-
rischen Skaleninterpretationen.

Die Ergebnisse lassen sich aufgrund der stadtspezifischen Auswahl und Gewichtung
der Indikatoren nur bedingt vergleichen. So zeichnet sich in Leipzig das ,Griine
Ring-Radial-System‘®sowie der Leipziger Auwald als ,,Kernnetz“ deutlich ab. In Osna-
briick ist die enge Verzahnung zwischen den grofiraumigen Freirdumen am Stadtrand
und den Siedlungsbereichen erkennbar; sie hat mit der Leitfigur der ,,Grlinen Finger
Eingang in die Freiraum- und Siedlungsentwicklung in Osnabriick*gefunden. In Saar-
briicken springen dagegen die grofien naturnahen Waldareale rund um die Stadt so-
wie die im Osten angrenzende offene Kulturlandschaft des Bliesgaus ins Auge, wéh-
rend die Freirdume im Saartal und in den Bachtdlern die Bedeutung dieser Tal-
strukturen flir das stadtische Freiraumsystem nur bedingt wiedergeben.

3.3 Die Freiraumversorgung in den Quartieren erfassen und bewerten

Fur die Bewertung der Freiraum- und Griinraumversorgung der Stadtbevdlkerung in
den drei Beispielstadten wurden sowohl Flachenindikatoren als auch einwohner- und
zielgruppenbezogene Analysen durchgefiihrt.

Ein Beispiel fiir die Auswertung von Fldchenindikatoren stellt die Verknipfung von
Grinvolumen und ,,Hot Spots“ der thermischen Belastung fir die Stadt Leipzig dar
(agl 2022: 71; siehe auch Abbildung 5). Letztere wurden aus der Stadtklimaanalyse
abgeleitet und in einem Matrixansatz mit den Daten zum Griinvolumen verknipft.
Daraus lassen sich in einer ersten Annaherung Schwerpunktrdume mit einem ausge-
pragten Bedarf zur Erhéhung des Griinvolumens identifizieren, um den Hitzeinsel-
effekt in der Stadt abzumildern. Diese betreffen sowohl Innenstadtlagen und Wohn-
quartiere als auch Gewerbegebiete. Ndherungsweise |dsst sich diese Analyse auch
anhand von Versiegelungsdaten durchfiihren.

Die Griinraumversorgung der Wohnbevdlkerung wird tber unterschiedliche Zu-
gdnge ermittelt (siehe hierzu Richter/Behnisch/Grunewald 2017; BBSR 2018; BfN 2023;
Abbildung 6):

3 https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadtentwicklung/landschaftsplan/das-leitbild-gruensystem
(16.03.2025).

4 https://gruene-finger.de/projekt/ (16.03.2025).
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- 1: duBerst hoch
- 2: sehr hoch
B 3 hoch

- 4: hoch bis mittel

Anteil versie- Bioklimatische Belastung — Tagsituation (PET-Wert)

gelter Flachen

5: mittel
- 6: mittel bis gering
- 7: gering
- 8: sehr gering
- 9: §uRerst gering gering
Bl 10 extrem gering sehr gering

sehr hoch

Abbildung 5: Bedarf zur Erhhung des Griinvolumens - Verkniipfung von thermisch belasteten Siedlungsbereichen
(,,Hot Spots“) mit geringem Griinvolumen /Quelle: agl 2022: 76 (geringfiigig verdndert)
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1. Eine zentrale Bedeutung kommt dem Anteil an &ffentlichem Griinraum?® zu, der
den Anwohnerinnen und Anwohnern in einem spezifischen Radius zur Verfligung
steht. Diese Werte korrespondieren mit Orientierungswerten zur Griinraum-
versorgung in der Literatur (BfN 2023). Hierliber lassen sich Siedlungsbereiche
mit einer unterdurchschnittlichen Griinraumversorgung erkennen.

2. Uber Erreichbarkeitsradien um &ffentliche Griinrdume werden ,\Versorgungs-
licken“sichtbar. Die Radien werden entsprechend der Bedeutung der Griinrdume
(z. B. Nachbarschafts- oder Stadtteilgriin) gewahlt - 150 m bis 300 m Luftlinie.
Fur die ,Versorgungsliicken® kann im Anschluss die Anzahl der betroffenen An-
wohnerinnen und Anwohner ermittelt werden.

3. Einen weiteren Zugang ermdglicht die Berechnung der Fldchenanteile an 6ffent-
lichen Griinrdumen innerhalb festgelegter Betrachtungsraume (z.B. im Stadtteil)
in Bezug auf die Bevolkerungszahlen. Hieriiber lieRe sich ein Vergleich zwischen
den Stadtteilen vornehmen.

Aufgrund der Ergebnisse lassen sich Handlungsschwerpunkte zur Schaffung neuer
offentlicher Frei- und Griinrdume identifizieren beziehungsweise Hinweise zu Vorha-
ben des Stadtumbaus, der Nachverdichtung und Innenentwicklung geben.

Allerdings bedarf es zusatzlich zweier modifizierender Perspektiven:

4. Dies betrifft zundchst die Versorgung mit privatem Frei- beziehungsweise Griin-
raum. Als Indikator kann hier ndherungsweise die den Siedlungsstrukturtypen
Wohnen zugeordnete unversiegelte Fliche herangezogen werden (Abbildung 3).
Im Verhdltnis zu den Bevdlkerungszahlen lassen sich die Ein- und Zweifamilien-
hausgebiete mit grofien Gdrten ebenso erkennen wie die hochverdichteten Innen-
stadtlagen mit wenig privatem Griin.

5. Dariber hinaus spielt der Zugang zu erholungswirksamen und barrierearmen
Stadtrandern eine entscheidende Rolle. Uber einen Radius von 150 m Luftlinie
werden die Wohnquartiere mit direktem Zugang zum griinen Stadtrand be-
stimmt.

Zielgruppenspezifische Bedarfe ergeben sich aus dem Gedanken, dass mobilitdts-
eingeschréankte Bevdlkerungsgruppen auf eine Griinversorgung im Nahbereich be-
sonders angewiesen sind. Deshalb sollte im Freiraumentwicklungskonzept ein Fokus
auf Siedlungsbereiche mit einem hohen Anteil dieser Bevolkerungsgruppen gelegt
werden. Als mobilitdtseingeschrankte Bevolkerungsgruppen gelten unter anderem
die unter 6-Jahrigen sowie die tiber 80-Jahrigen. In Miinchen wurde bereits Mitte
der 1990er-Jahre von einem Einzugsbereich von 250 m (Luftlinie) ausgegangen, um
die Grinraumversorgung der Wohnbevélkerung im direkten Umfeld zu bestimmen

5 Hierbei wurden fiir die Berechnung nur die ,,griinen éffentlichen Freirdume beriicksichtigt - fiir
Saarbriicken exemplarisch die Freiraumstrukturtypen: 6ffentliche Parkanlage, extensive Griinan-
lage, Wildpark/Wildgehege, Spiel- und Bolzplatz, stadtischer Platz (begriint), Friedhof (auBer
Hauptfriedhof aufgrund der Randlage), erholungswirksame Waldflachen innerhalb der geschlosse-
nen Siedlungslage.
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Versorgung der Wohnbevolkerung mit 6ffentlichem Griinraum

Berechnet wird die Flache an é&ffentlichen Griinrdumen,
die EW in fuBlaufiger Entfernung zur Verfugung steht — m?/EW.

Offentliche Griinraume im 150 m-Umkreis von bewohnter Siedlungs-
flache.

Die EW-Zahlen beziehen sich auf die Siedlungsstrukturtypen mit
Wohnnutzung (innerhalb der statistischen Blécke).

Erreichbarkeit 6ffentlicher

Griinraume (ldentifikation von ,Versorgungsliicken®)

44t

f%ﬂ\

Hierunter fallen Siedlungsbereiche, fur die in wohnungsnhaher fulgu-
figer Entfernung keine 6ffentlichen Griinrdume zur Verflgung stehen.

Die Erreichbarkeit wird gréRenabhangig bestimmt: 150 m Luftlinie bei
Grinraumen >0,2 ha sowie 300 m bei Griinrdumen >1 ha.

Barrieren (StraRen, Schienen, Gewasser) werden bericksichtigt.

Innerhalb der ,Versorgungslicke® werden die Anzahl der EW sowie
die Bevélkerungsdichte bestimmt.

Ausstattung der Quartiere mit 6ffentlichem Griinraum

Berechnet wird der Versorgungsgrad der EW mit 6ffentlichen
Grunraumen — m#/EW

Anteil an éffentlichen Grinrdumen pro EW in einem Betrachtungs-
raum (Stadtteil, Distrikt 0.8.)

Die EW-Zahlen beziehen sich auf die jeweilige statistische Einheit
(Stadtteil, Distrikt 0.4.)

Versorgung der Wohnbevo

44t

lkerung mit privaten Freiraumen

Berechnet wird naherungsweise die den EW zur Verfigung stehen-
den Frei- bzw. Grinrdume im naheren (privaten) Umfeld — m#EW.

Dazu wird ndherungsweise der Indikator ,unversiegelte Flache“
herangezogen.

+ Der Indikator wird auf die Flache der Siedlungsstrukturtypen mit
Wohnnutzung (innerhalb der statistischen Blécke) bezogen und in

Bezug zu den EW-Zahlen gesetzt.

Erreichbarkeit des Siedlungsrandes

Siedlungs-
strukturtypen

mit Wohnnutzung

Hierzu z&hlen Siedlungsbereiche, fur die der Siedlungsrand in
fuRlaufiger Entfernung erreichbar ist.

« Berlcksichtigt werden erholungsrelevante Siedlungsrander
(entsprechende Freiraumstrukturtypen) sowie Barrieren

(StralRen, Schienen, Gewasser).

Als fuRlaufige Entfernung wird 150 m-Luftlinie angesetzt.

AN

Abbildung 6: Zugédnge zur Analyse der Versorgung der Bevélkerung mit Griinrdumen /Quelle: Eigene

Darstellung




URBANE FREIRAUME SICHERN UND ENTWICKELN: SCHLUSSELAUFGABE FUR ZUKUNFTSFAHIGE STADTE 169

(Landeshauptstadt Miinchen 1995). Mit den Erfahrungen der Corona-Pandemie und
der steigenden Bedeutung eines griinen Wohnumfeldes sowie angesichts einer dlter
werdenden Gesellschaft spielen kurze Wegedistanzen eine immer grofiere Rolle
(Baumgart/Kratzig 2021). Flr die Stadt Osnabriick lag dartiber hinaus ein Gesamt-
index ,,Soziale Ungleichheit® des Sozialmonitorings vor, sodass auch sozial Benach-
teiligte in die Betrachtung einbezogen werden konnten (Stadt Osnabriick 2018). Die
Ergebnisse dienen einer Priorisierung von Mafinahmen zur spezifischen Qualifizie-
rung der Freiraumausstattung in den Quartieren.

4 Die gesamtstddtische Freiraumplanung als Instrument einer aktiven
Freiraumpolitik

Die Ergebnisse der GIS-basierten Analyse sowie der Abstimmungs- und Partizipa-
tionsformate miindeten in allen drei Beispielstddten in ein gesamtstddtisches Frei-
raumentwicklungskonzept, flr die Stadt Osnabriick in der Zielsetzung: ,,Das Frei-
raumentwicklungskonzept stellt einen strategischen Handlungsrahmen fiir die
Sicherung, Pflege und Entwicklung der Osnabriicker Freirdume dar“ (Stadt Osna-
briick 2022: 7). Das Konzept liefert ,,einen Fachbeitrag zur Stadtentwicklung bzw.
Stadtplanung sowie zur kommunalen Landschaftsplanung. Hierzu zahlen insbeson-
dere Vorschldge zur L6sung von Nutzungskonflikten und -konkurrenzen im Span-
nungsfeld zwischen einer wachsenden Stadt mit Wohnraumbedarf und einer klima-
wandelangepassten und griinen Stadt“ (Stadt Osnabriick 2022: 7).

Die Leitvorstellungen und strategischen Ansatze der zukiinftigen Freiraumentwick-
lung werden in Leitbildern beziehungsweise raumlichen Zielbildern 6ffentlichkeits-
wirksam zusammengefasst (Stadt Osnabriick 2022: 58; Stadt Leipzig 2021: 14;
Abbildung 7).

Zur Konkretisierung der Leitvorstellungen im Rahmen der Freiraumentwicklungs-
konzepte stehen unterschiedliche Ansdtze zur Verfligung (Abbildung 8).

1. Der Strategie- und Mafinahmenplan der Stadt Osnabriick enthalt rdumliche
Handlungsschwerpunkte und verortete MafRnahmen (Abbildung 9). Diese bezie-
hen sich sowohl auf die Ausgestaltung des grofirdumigen Freiraumnetzes mit den
unterschiedlichen konstitutiven Elementen wie den Talstrukturen, den Stadt-
randern oder den grof3en Parkanlagen. Gleichzeitig wird die Freiraumausstattung
der Siedlungsbereiche durchaus kleinteilig qualifiziert, vor allem bezogen auf
thermisch belastete Quartiere, in mit Griinraum unterversorgten Wohngebieten
oder in Bezug auf zielgruppenspezifische Bedarfe. Es sind konkrete Hinweise fiir
die im Fldchennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiete enthalten.

2. Typologische Mafinahmen fiir spezifische Freiraum- und Siedlungsstruktur-
typen geben unabhédngig von der Lage und Auspragung Hinweise flr eine zu-
kunftsgerichtete Entwicklung und Pflege der Flachen. Hierzu zdhlen beispiels-
weise die Ausgestaltung der Spiel- und Sportbereiche oder eine frei-
raumorientierte und wassersensible Umgestaltung der Verkehrsrdume. Diese
Maflnahmen betreffen sowohl die kontinuierliche Unterhaltung und Weiter-
entwicklung bestehender als auch die Anlage neuer Flachen.
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Griine Finger - iEZV\’/uear&ur:;ferrBiodiversitét
-‘ Blaue Achsen - Schwerpunkte der Naherholung
- Griine Achsen s
- Grofe Landschaftsraume

Griine Wohnzimmer

Quartiersgriin

- Quartiersgriin
(Entwicklungsschwerpunkte)

Abbildung 7: Leitbilder der Freiraumentwicklung in Osnabriick /Quelle: Stadt Osnabriick 2022

3.

Darliber hinaus zeigen Gestaltungsprinzipien Losungsmoglichkeiten fiir be-
stimmte Problemstellungen wie die klimaresiliente und robuste Umgestaltung von
Frei- und Griinrdumen, die Umsetzung einer wassersensiblen Stadtgestaltung
(Hartz 2023), die Férderung der Biodiversitat oder auch eine barrierearme und
gesundheitsfordernde Ausgestaltung auf. Diese Gestaltungsprinzipien beziehen
sich auf alle Freiraumtypen und sollten in Abhangigkeit der jeweiligen Ausgangs-
situationen und Handlungsbedarfe bei Unterhaltung, Pflege, Weiterentwicklung,
Umgestaltung und Neuanlage Berlicksichtigung finden.

Zudem ermdglicht ein Freiraumcheck die Bewertung zukiinftiger stadtebau-
licher Vorhaben aus einer Freiraumperspektive (siehe Kapitel 5.2).
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Vorgaben der

+ Raumordnung

« Bauleitplanung

* raumwirksamen
Fachplanungen

Ziele der Stadtentwicklung

Ziele und Vorhaben
der Stadt(teil-)planung/
-entwicklung

Freiraumprojekte

« der Stadtentwicklung
(z.B. aus Projektgebieten
der Stadtebauférderung)

« raumwirksamer Fach-
planungen, z.B. der
Wasserwirtschaft oder
des Naturschutzes

Ergebnisse der
Biirgerbeteiligung

Bausteine und Inhalte Freiraumentwicklungskonzept

‘ Leitbild fiir die Freiraumentwicklung

Visualisierung der strategischen
Ansatze der Freiraumplanung
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Freiraumentwicklungskonzepts /Quelle: Eigene Darstellung
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5 Eine aktive Freiraumpolitik als Grundlage der Stadtentwicklung

Freiraumentwicklungskonzepte werden als Beitrag flir eine nachhaltige und resiliente
Stadtplanung und Stadtentwicklung erarbeitet. Fiir die Stadt Osnabriick wird dieser
Gedanke explizit adressiert: ,,Stadtentwicklung vom Freiraum her denken - dieser Leit-
gedanke des Freiraumentwicklungskonzepts macht deutlich: Die unterschiedlichen
Planungsakteure in der Stadt Osnabriick sollen die Ziele der Freiraumentwicklung
sowie die strategischen Ansdtze und Mafinahmenvorschldge des Freiraumentwick-
lungskonzepts in Zukunft verstarkt berlicksichtigen“ (Stadt Osnabriick 2022: 141).

Das Freiraumentwicklungskonzept setzt raumliche Handlungsschwerpunkte und be-
nennt spezifische MaRnahmen zur Qualifizierung von Frei- und Griinrdumen. Insofern
stellt es ein Instrument einer aktiven Freiraumpolitik dar, das heif3t, vonseiten der
Stadtverwaltung ist zu prifen, wie die priorisierten Mafsnahmen Uber konkrete Pla-
nungen und Vorhaben - der Freiraumplanung, der Stadt(entwicklungs)planung oder
auch der Fachplanungen - in die Umsetzung gebracht beziehungsweise in laufende
Forderprogramme eingestellt werden kdnnen.

Uber einen Stadtratsbeschluss zum Freiraumentwicklungskonzept I3sst sich eine poli-
tische Selbstverpflichtung herstellen. Darauf basierend missen die Aussagen, Hinwei-
se und Empfehlungen des Freiraumentwicklungskonzepts gemaft & 1 Abs. 6 Nr. 11
BauGB®bej der Aufstellung der Bauleitplane Berlicksichtigung finden.

5.1 Verzahnung mit den Instrumenten der raumlichen Planung

Die gesamtstddtische Ebene des Freiraumentwicklungskonzepts korrespondiert mit
den formellen Instrumenten der Flachennutzungs- und Landschaftsplanung sowie
informellen Stadtentwicklungskonzepten oder -programmen. Fir den Flachennut-
zungsplan sind in erster Linie die konkreten Fldchenaussagen des Strategie- und
Aktionsplans von Relevanz, die mit anderen Belangen abzuwdgen und in die Plan-
darstellungen des Flachennutzungsplans zu ,libersetzen‘ sind.

Die kommunale Landschaftsplanung leistet tiber eine Integration der Ergebnisse und
Empfehlungen des Freiraumentwicklungskonzeptes eine entsprechende ,Uberset-
zungsarbeit’, um diese fir die vorbereitende Bauleitplanung unmittelbar nutzbar zu
machen. Hierliber werden zugleich aus stadtregionaler Perspektive bedeutsame
funktionale Beziige aufgezeigt, zum Beispiel in Bezug auf Naherholung, Wasserriick-
halt oder Kaltluftleitbahnen. Diese schlagen den Bogen zur Ebene der Raumordnung.
Uber die Instrumente der Raumordnung - und hier vor allem der Regionalplanung -
konnen tberortlich wirksame Freiraumfunktionen adressiert werden - zur regionalen
Einbettung und Unterstiitzung einer aktiven urbanen Freiraumpolitik.

6 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) gedndert wor-
denist.
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Uber die Ebenen der Teilraume beziehungsweise auf der Quartiersebene finden die
Aussagen des Konzepts Eingang in informelle Stadtteilentwicklungskonzepte, in Vor-
haben des Besonderen Stddtebaurechts (z. B. Sanierungsgebiete, Stadtumbauge-
biete, Soziale Stadt) und in Bebauungspldne. Hier kommen nicht nur die (Fldchen-)
Aussagen und Planhinweise des Strategie- und Aktionsplans zum Tragen, sondern zu-
gleich auch Orientierungswerte zur quantitativen Frei- und Griinraumversorgung
sowie die typologischen Maflnahmen und Gestaltungsprinzipien des Freiraument-
wicklungskonzepts. Dies gilt insbesondere auch fiir die Weiterentwicklung und Nach-
verdichtung des Bestands im Sinne der doppelten oder mehrfachen Innenentwick-
lung.

Hinsichtlich der bereits im Flachennutzungsplan dargestellten Baufldchen kann das
Aufzeigen von Wertigkeiten der Freirdume sowie moglicher Konflikt- beziehungsweise
Optimierungspotenziale dazu beitragen, die verbindliche Bauleitplanung freiraum-
planerisch zu qualifizieren. Bei der Suche nach geeigneten Baufldchen oder Flachen fiir
neue Infrastruktur, etwa fir den Ausbau erneuerbarer Energien, kdnnen die GIS-
basierten Daten des Freiraumentwicklungskonzeptes die Standortwahl qualifizieren.

Auch fiir raumwirksame Fachplanungen bietet das Freiraumentwicklungskonzept eine
Grundlage, um die Belange von Freiraum und Stadtgriin angemessen berticksichtigen
zu kénnen. Hier kénnen - dem Konzept der urbanen blau-griinen Infrastruktur fol-
gend - Synergien erzielt werden, insbesondere im Bereich der gewdsserbezogenen
Maftnahmen, des Naturschutzes sowie der Land- und Forstwirtschaft. In Zeiten sich
verandernder Mobilitat féllt auch der Verkehrsplanung eine zentrale Rolle bei der Frei-
raumgestaltung zu, da gerade in den Straflenrdumen vielfdltige Optionen zur Aufwer-
tung von Freirdumen und zur Erhéhung des Griinvolumens bestehen.

Freiraumentwicklungskonzepte stdrken die Belange der urbanen Freirdume insge-
samt, der &ffentlichen Raume und des Stadtgriins im Abw&gungsprozess mit konkur-
rierenden Nutzungen und Vorhaben in der raumlichen Planung. Dies erfolgt unter
anderem Uber die strategischen Ansédtze der Freiraumentwicklung, die freiraumplane-
rische Perspektiven fiir die Gesamtstadt und fiir einzelne Stadtteile oder Quartiere
aufzeigen. Gleichzeitig kann die Bedeutung einzelner Freirdume anhand der Daten-
grundlagen und Aussagen des Freiraumentwicklungskonzeptes besser eingeschatzt
und Uber einen systematisierten Freiraumcheck (siehe unten) fiir Planungsprozesse
aufbereitet werden.

5.2 Das Instrument des Freiraumchecks

Einige Stddte haben bereits das Instrument eines Freiraumchecks eingefiihrt bezie-
hungsweise auf den Weg gebracht (z. B. Freie und Hansestadt Hamburg 2013), so
auch die Beispielstddte Leipzig, Osnabriick und Saarbrticken. Die Anwendung und
Ausformung variiert durchaus: So stellt der Freiraumcheck fir die Stadt Osnabriick
ein Werkzeug zur Bewertung einzelner Frei- oder Griinrdume im Hinblick auf ihre Leis-
tungs- und Funktionsfdhigkeit im Siedlungsgeflige vor dem Hintergrund einer poten-
ziellen Nutzungsanderung beziehungsweise baulichen Inanspruchnahme dar (Stadt
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Osnabriick 2022: 146 ff.). Uber mehrere Arbeitsschritte hinweg erfiillt der Freiraum-
check nicht nur den Charakter einer fragebasierten Checkliste, die auf die GIS-Daten
und Planhinweise des Freiraumentwicklungskonzepts zuriickgreift, sondern kann zu-
gleich als Recherche- und Dialog-Tool dienen, um beispielsweise die Ortskenntnisse
von Anwohnenden einzubinden. Wichtig ist, neben dem Status quo potenzielle zu-
kiinftige Entwicklungspfade (Szenarien) zumindest qualitativ zu skizzieren, um Trans-
formationsprozesse wie den Klimawandel, den demographischen Wandel oder den
Stadtumbau angemessen beriicksichtigen zu kdnnen.

Auf dieser Grundlage konnen bestenfalls gemeinsam mit Schllisselakteuren und Be-
teiligten Empfehlungen zum Umgang mit der Fldche ausgesprochen werden. Die Er-
gebnisse des Freiraumchecks sind im Rahmen der planerischen Abwagung von Nut-
zen sowie bei Bauleitpldnen, fiir die eine Umweltprifung durchzufiihren ist. Sie
dienen als wesentliche Informationsbasis flir die Bearbeitung freiraumbezogener
Schutzgliter, nicht zuletzt des Schutzgutes Flache (vgl. hierzu Jacoby/Binder in die-
sem Band).

Der Freiraumcheck sollte so konzipiert werden, dass der Bewertungsrahmen an zu-
kiinftige Herausforderungen im Kontext stadtischer Transformation und damit ein-
hergehende neue Bedarfe angepasst werden kann. Auch sollten sich neue beziehungs-
weise aktualisierte Datensatze leicht integrieren lassen.

5.3 Management und Unterhaltung von Freirdumen

Urbane Frei- und Griinrdume konnen ihre vielfdltigen Funktionen nur dann erfiillen,
wenn ihre Leistungsfahigkeit tiber entsprechende Managementsysteme gewahrleistet
wird - gerade vor dem Hintergrund eines dynamischen Klimawandels sowie einer per-
sonellen und finanziellen Ressourcenknappheit der Kommunen. Die Unterhaltung und
Pflege der Griinrdume muss auf die relevanten Okosystemleistungen ebenso ausge-
richtet werden wie auf externe Stressoren, das heif’t Wassermangel oder Luftschad-

stoffe, welche die Leistungsfahigkeit von Griinrdumen einschranken (kénnen).

In der Gesamtheit sollen die Kosten flir Pflege und Unterhalt flr Frei- und Griinrdume
jedoch reduziert werden. Hier gilt es,

> Synergien (z.B. mit Projekten der Wasserwirtschaft oder des Naturschutzes) zu
nutzen,

> die Multifunktionalitit von Freirdumen zu férdern,
> naturbasierte L&sungen zu bevorzugen,
> ,,Wildnis“ zuzulassen und

> aufwendige Gestaltung (lediglich) fokussiert einzusetzen.
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Im Rahmen von Unterhaltung und Pflege kommen auch die typologischen Maf3nah-
men und Gestaltungsprinzipien zum Einsatz (siehe oben). So findet ein sukzessiver
Umbau der Frei- und Griinrdume statt, der einen maf3geblichen Beitrag zu einer (kli-
ma)resilienten und nachhaltigen Stadtentwicklung liefert.

Allerdings befindet sich ein Grofiteil, wenn nicht der liberwiegende Teil der Freirdume
einer Stadt in privater Hand. Insofern kommt (privaten) Grundstiickseigentiimern,
Unternehmen und Gewerbetreibenden sowie der Landwirtschaft eine Schliisselrolle
in der Unterhaltung, Gestaltung und Nutzung von Frei- und Griinrdumen zu. Deshalb
ist es besonders wichtig, diese Akteure dafiir zu gewinnen, die Ziele, Mafinahmen und
Prinzipien des Freiraumentwicklungskonzeptes umzusetzen. Erfolgversprechend ist
eine Kopplung mit stadtischen Forderprogrammen, zum Beispiel flir naturnahe Gar-
ten und Firmengeldnde, Dach- und Fassadenbegriinung oder naturbasierte Lésungen
der Entwdsserung von Grundstlicken. In der Summe ergibt die Vielzahl an kleinen
Maflnahmen eine gro3e Wirkung, um Frei- und Griinrdume entsprechend zu qualifi-
zieren.

6 Fazit: Die Stadt vom Freiraum her denken

Die gesellschaftlichen und raumstrukturellen Umbriiche der letzten Jahre wie das
verstarkte Wachstum der (prosperierenden) Ballungsrdume, der spiirbare Klima-
wandel oder auch die Energiewende fiihrten zu einer intensiven Auseinandersetzung
mit der Bedeutung und den Potenzialen von Frei- und Griinrdumen in der Stadt und
im Umfeld der Stadte.

Urbane Frei- und Griinrdume spielen mehr denn je eine Schlisselrolle fiir die Zukunft
unserer Stddte. In einer auf Nachhaltigkeit und resiliente Raumstrukturen ausgerichte-
ten Stadtentwicklung gewinnen Freiraumschutz und Freiraumqualifizierung zuneh-
mend an Bedeutung: Mit urbanen Freirdumen, Griinstrukturen und Gewdssernetzen
konnen grofirdumige funktionale Beziehungen gesichert oder geschaffen, Risikovor-
sorge betrieben, Stadtquartiere gezielt aufgewertet und miteinander vernetzt, unter-
genutzte Fldchen reintegriert oder neue, auch kollektive oder temporare Nutzungen
ermoglicht werden. Nicht nur Nachhaltigkeit und Resilienz sind hier Schliisselbegriffe,
sondern auch Umweltgerechtigkeit und menschliche Gesundheit (Stichwort ,die ge-
sunde Stadt®“) sowie die wassersensible und kiihle Stadt.

Urbane Freirdume geraten mehr denn je in Konkurrenz zur Innen- und Nachverdich-
tung. Insofern gilt es, den Freiraumschutz als Abwédgungsbelang in der Stadtplanung
und den Fachplanungen zu stdrken. Gleichzeitig missen Strategien der doppelten
(oder mehrfachen) Innenentwicklung weiterentwickelt und konsequent in der Pla-
nungspraxis umgesetzt werden.

Um die Belange des urbanen Freiraums angemessen berticksichtigen zu kénnen, ist
eine evidenzbasierte Freiraumplanung erforderlich. Dies bedeutet, die Funktionali-
tdten der urbanen Freirdume wie auch die Freiraumversorgung der Stadtbevdlkerung
datenbasiert abzubilden.
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Ein wirksames Instrument stellen Freiraumentwicklungskonzepte auf gesamtstadti-
scher Ebene dar, welche die Leitvorstellungen, Strategien und Mafsnahmen der Frei-
raumentwicklung darlegen und somit den Grundpfeiler der stadtischen Freiraum-
politik bilden. Freiraumentwicklungskonzepte sollen Eingang in die formellen und
informellen Instrumente der raumlichen Planung finden, in erster Linie in die Bauleit-
planung, die Landschaftsplanung und die Stadtentwicklungsplanung. In den Bebau-
ungspldnen muss von den vielfdltigen Festsetzungsmdglichkeiten des & 9 BauGB fiir
den Schutz und die Entwicklung von Frei- und Griinrdumen offensiv Gebrauch ge-
macht werden; hierbei sind die Gestaltungsprinzipien und typologischen Maf3nah-
men der Freiraumentwicklungskonzepte eine gute Richtschnur.

Fir die (Weiter-)Entwicklung der urbanen Freirdume im Sinne einer urbanen blau-
griinen Infrastruktur sollen die fiir diese Bereiche raumwirksamen Fachplanungen und
-politiken entsprechend der libergeordneten und integrativen Leitvorstellungen der
Freiraumentwicklung koordiniert werden.

Auf Ubergeordneter Ebene ist vor allem die Regionalplanung als entscheidendes Ins-
trument einer aktiven Freiraumpolitik zu nennen. Eine bessere Koordination regiona-
ler und stadtischer Freiraumpolitik ist unverzichtbar, wenn die Sicherung und Entwick-
lung grofrdumiger Freiraumverbiinde und deren Verzahnung mit dem stadtischen
Raum gelingen sollen.

In Zeiten des Klimawandels, der wachsenden Anforderungen an die Leistungen der
urbanen Freirdume sowie knapper kommunaler Haushalte wird ein nachhaltiges Ma-
nagement insbesondere der blau-griinen Strukturen in den Stddten von entscheiden-
der Bedeutung sein. Hierzu miissen neue Managementkonzepte entwickelt und Prio-
ritdten gesetzt werden. Wie flr die Planungsinstrumente gilt auch hier, dass diese
Managementansdtze auf stddtischer Ebene mit der Regionalentwicklung verkntipft
werden missen, um die ,Nahtstellen‘ zwischen Stadt und Region aus der Freiraum-
perspektive im Blick zu behalten und vernetzte L&sungen bereitzustellen.

Die Freiraumentwicklung geht alle an, insofern bedarf es einer intensiven Beteiligung
der unterschiedlichen freiraumgestaltenden Akteure. Dazu zdhlen neben der Land-
und Forstwirtschaft unterschiedlichste Interessenvertretungen der Stadtgesellschaft
sowie die Stadtbevdlkerung, die mit ihren privaten Freirdumen entscheidend zum
Griinvolumen der Stddte beitragen kénnen.
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Kurzfassung

Téaglich werden in Deutschland rund 54 Hektar als Siedlungsflachen und Verkehrsfla-
chen neu ausgewiesen (BMUV 2022). Der Verlust von Freirdumen aufgrund von Sied-
lungsentwicklung in Deutschland nimmt damit kontinuierlich zu. Sollen die liberge-
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ordneten Ziele hinsichtlich des Flachenverbrauchs, die beispielsweise in der nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie definiert sind, umgesetzt werden, braucht es ein Blindel von
Maflnahmen. Im Fokus des vorliegenden Beitrags steht der Bestand an Gewerbefla-
chen, der sich in Deutschland derzeit auf tber 600.000 Hektar summiert (Destatis
2022). Geringe Dichten und Flacheneffizienz im Gewerbebestand werden dabei nicht
als Problem, sondern als Chance betrachtet, um mit Nachverdichtungsansdtzen bis-
her ungenutztes Flachenpotenzial zu heben und damit den Druck auf den Freiraum zu
reduzieren. Hierzu finden sich gerade in prosperierenden Agglomerationsraumen mit
hohem Nutzungsdruck und geringen Angebotsflichen zunehmend Umsetzungsmég-
lichkeiten und auch ein wachsendes Bewusstsein der planenden Institutionen. Anhand
eines Praxisberichts tiber die prosperierende Region Stuttgart wird ein Uberblick ge-
geben liber die vorhandenen Chancen, aber auch Herausforderungen beziiglich einer
Nachverdichtung des Gewerbebestandes. Herangezogen werden dafiir regionale,
aber auch kommunale Strategien, die seit 2020 entstanden sind bzw. sich derzeit in
der Entwicklung befinden.

Schliisselworter
Gewerbe - Gewerbegebiete - Bestandsentwicklung - Nachverdichtung - Aufstockung
- Stuttgart

Protecting open spaces through higher densities in commercial buildings -
approaches in the Stuttgart Region

Abstract

Every day, around 54 hectares are newly designated as settlement and traffic areas in
Germany (BMUV 2022). The loss of open space due to settlement development in
Germany is therefore continuing apace. If the overarching goals regarding land
consumption, which are defined in the national sustainability strategy for example, are
to be implemented, a broad range of measures are required. This article focuses on
the stock of commercial space, which currently totals over 600,000 hectares in
Germany (Destatis 2022). Low densities and space efficiency in existing commercial
buildings are not seenasaproblem, but ratherasan opportunity to leverage previously
unused space potential with redensification approaches and thus reduce the pressure
on open space. Especially in prosperous agglomeration areas with high utilization
pressure and little available space for green site developments, there are increasingly
opportunities for the implementation of densification strategies and a growing
awareness among planning institutions on this topic. Based on al practical report
about the prosperous region of Stuttgart, an overview is given of the existing
opportunities but also challenges with regard to the redensification of existing
commercial space. It draws on regional and municipal strategies that have been
developed since 2020 or are currently under development.

Keywords
Commerce - Commercial areas - Stock development - Redensification - Extension -
Stuttgart
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1 Einordung Freiraumschutz und Bestandsgewerbe
1.1 Einfiihrung

Die Anziehungskraft vieler Grofistadtregionen in Deutschland ist hoch. Der Zuzug von
Menschen, aber auch das wirtschaftliche Wachstum generieren Fldchenbedarfe und
erhohen damit den Druck auf den Freiraum. Bezogen auf den Wohnungsbau ist das
Bauen im Bestand, die Aufstockung und Nachverdichtung schon lange gangige Praxis.
Im Hinblick auf bestehende Industrie- und Gewerbegebiete, die aktuell rund 18 Pro-
zent der Siedlungsfldache Deutschlands ausmachen (Destatis 2022, spielt das Themain
der planerischen Diskussion und Praxis jedoch bisher kaum eine Rolle (vgl. Domhardt/
Mangels/Warhusen et. al. 2021: 9). “Gewerbegebiete sind [...] immer ,Stiefkinder ge-
blieben, in denen die fiir die anderen Teile der Siedlungsraume in den letzten Jahr-
zehnten etablierten, stadtebaulichen Ziele wie Kompaktheit [...] nicht zu gelten schei-
nen“, so die Autoren der Studie ,Vom Gewerbegebiet zum produktiven Stadtquartier
(BBSR 2021: 157). Wie das Bundesinstitut fiir Bau, Stadt- und Raumforschung weiter-
hin analysiert hat, sind Entwicklungspotenziale von Gewerbebestandsgebieten zwar
bereits in den 1980er-Jahren erkannt worden. Die Aufmerksamkeit fiir bestehende
Gewerbegebiete nahm Ende der 1990er jedoch bereits wieder ab. Aktuell zeigen Kom-
munalbefragungen, Expertengesprdche und Fachdialoge des BBSR eine hohe Rele-
vanz des Themas. Jedoch besteht immer noch eine deutliche Diskrepanz hinsichtlich
entsprechender Projekte der Nachverdichtung (BBSR 2020: 5). Dies scheint sich der-
zeit in der Region Stuttgart, die im vorliegenden Bericht betrachtet werden soll, zu
andern. Der Beitrag setzt den Fokus darauf, welche kommunalen und regionalen Stra-
tegien in der Region Stuttgart inklusive seiner Verbandskommunen diesbeziiglich ak-
tuell verfolgt werden. Die Region Stuttgart weist als prosperierende Region unter
Siedlungsdruck einerseits eine ,,gute* Ausgangslage fiir mogliche Nachverdichtungen
im Gewerbe auf, andererseits zeigen sich in der Region nach Angaben des Verbands
Region Stuttgart (VRS) und mehrerer Kommunen in den letzten Jahren deutliche
Dynamiken in der Auseinandersetzung mit dem Gewerbebestand und den Mdglich-
keiten, in diesen die Flacheneffizienz zu erhdhen. Anhand der betrachteten Praxis-
beispiele wird herausgearbeitet, welche Effekte Nachverdichtungsstrategien im ge-
werblichen Kontext zeitigen kdnnen und welche Herausforderungen damit verbunden
sind. Abschlieftend werden daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet.

1.2 Gewerbebestand und Flacheneffizienz

Die planerische Handlungsnotwendigkeit macht ein Blick auf den Flachenbestand
deutlich. So summiert sich der Bestand an Gewerbe- und Industrieflachen in Deutsch-
land auf tiber 600.000 Hektar (Destatis 2022). Dies entspricht einem Anteil von 18,6
% der gesamten Siedlungsflache Deutschlands. Gleichzeitig weisen diese Gebiete eine
sehr geringe Flacheneffizienz auf. So dominieren in der Regel vor allem ein- bis zwei-
geschossige Bautypologien sowie grofiflachige ebenerdige Parkierungsanlagen. Fiir
Gewerbe und Industrie, sowie den Einzelhandel spielen verdichtete und
flacheneffiziente Strukturen bisher kaum eine Rolle, wie etwa Domhardt, Mangels,
Warhusen et al. (2021) feststellten.
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1.3 Druck auf den Freiraum durch Gewerbegebietsentwicklungen

Rund 54 Hektar wurden in den letzten Jahren als Siedlungs- und Verkehrsflachen bun-
desweit pro Tag, laut Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicher-
heit und Verbraucherschutz (BMUV 2022), neu ausgewiesen. Neben der Zunahme
von Wohnbaufldchen und Flachen fir 6ffentliche Einrichtungen ist auch die Auswei-
sung von Gewerbe- und Industriearealen ein wesentlicher Treiber des Fldchenver-
brauchs. So betrug der jahrliche Zuwachs an Gewerbe- und Industrieflachen im Zeit-
raum von 2015 bis 2019 beispielsweise allein in der Region Stuttgart 12,4 Hektar. Im
Rest Baden-Wiirttembergs belief sich der Zuwachs im genannten Zeitraum auf 490
Hektar (VRS 2022). Dabei lasst sich feststellen, dass die Ausweisung von Gewerbe-
und Industrieflachen nur bedingt mit der Bevolkerungs- und Wirtschaftsentwicklung
in Beziehung steht (Aktion Flache 2022). Auch in wirtschaftlich schwédcheren und
landlichen Regionen ist der auf gewerblichen Flachen basierende Verlust von Frei-
raumen hoch.

Abbildung 1 und 2: Gewerbegebietsentwicklungen als Treiber des Freiraumverlustes /Quelle: Dilger
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1.4 Handlungsnotwendigkeiten Bestandsentwicklung Gewerbe

Nicht nur Umwelt- und Naturschutzverbande setzen sich daher fiir Einschrankungen
der Ausweisung von Gewerbefldachen auf der griinen Wiese ein und erhdhen damit
den Druck auf eine nachhaltige Bestandsentwicklung'. So forderte beispielsweise, im
Vorfeld der letzten Landtagswahlen 2021, auch die Architektenkammer Baden-
Wirttemberg zukiinftig die Verhinderung eingeschossiger Gewerbebauten (DAB
2021: 12). Immer ofter sprechen sich zudem Biirgerinnen und Biirger im Rahmen von
Biirgerentscheiden gegen die Neuausweisungen von Gewerbefldchen in der Region
Stuttgart aus, wie etwa in Aichelberg oder Dettingen unter Teck. Dort ergab eine Um-
frage des Verbands Region Stuttgart mit rund 1.400 Teilnehmer/-innen im Mdrz 2023,
dass 39 % der Befragten dafiir sind, freie Flachen zu bebauen, um Arbeitspldtze zu
erhalten und zu schaffen. Die Mehrheit von 53% sprach sich dagegen aus (VRS 2023a).

Viele Stadte in Wachstumsregionen k&nnen zudem nicht mehr auf groRere Flachen-
reserven oder die Erschlieffung von Freirdumen im Aufienbereich zuriickgreifen. Ent-
sprechend riicken die Potenziale des Gewerbebestands in den Fokus. ,,Wir brauchen
schlichtweg dichtere Gewerbegebiete®, so beispielsweise Dr. Ansgar Schmitz-Veltin
vom Ministerium flr Landesentwicklung und Wohnen des Landes Baden-Wirttem-
berg (Schmitz-Veltin 2022). Im Hinblick auf den Bestand bieten sich bei Nachverdich-
tungsprozessen gleich zwei Chancen. Einerseits lassen sich zusatzliche Flachenpoten-
ziale heben, gleichzeitig kénnen im Sinne einer ,,doppelten® Innenentwicklung auch
quartiersbezogene Freiraumstrukturen, die in der Regel kaum vorhanden sind,
geschaffen werden. Auch das Bundesinstitut fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR) kommt zu dem Schluss, dass aus raumplanerischer Perspektive eine Ausein-
andersetzung mit dem Bestand an Gewerbe- und Industrieflichen tberfillig ist und
verweist auf geringe bauliche Dichten und die Notwendigkeit des Fldachensparens
(BBSR 2021: 7). ,Gerade die dlteren Gewerbegebiete mit mindergenutzten oder
brachliegenden Fldchenanteilen bergen Moglichkeiten zur Nachverdichtung und
Innenentwicklung; der Bedarf an neuen Flachenausweisungen am Stadtrand kann da-
durch vermindert werden®, so die Autoren der Studie ,Nachhaltige Weiterentwick-
lung von Gewerbegebieten® (BBSR 2020: 26). Der Vorrang der Innenentwicklung von
Gewerbebieten vor der Inanspruchnahme bislang unbebauter Flachen wird auch vom
Verband Region Stuttgart (VRS 2022) und zunehmend auch in den Kommunen im
Verbandsgebiet gesehen. Dies zeigt sich in der Erstellung entsprechender kommuna-
ler Fachkonzepte zur Nachverdichtung von Gewerbegebieten, die in den letzten Jah-
ren entstanden sind (siehe Kapitel 3).

1.5 Chancen fiir die Nachverdichtung des Gewerbebestandes

Chancen flr die Nachverdichtung bestehender Gewerbegebiete ergeben sich im We-
sentlichen in prosperierenden Agglomerationsrdumen mit hohem Nutzungsdruck
und geringen Angebotsfldchen. Bei zunehmender Flachenknappheit in den Stadt- und
Metropolregionen bieten bestehende Gewerbegebiete entsprechende Fldchenpoten-

1 https://www.laendle-leben-lassen.de/site/assets/files/1/laendle_inhalte-volksantrag_230425.pdf
(22.08.2023).
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ziale (vgl. BBSR 2020: 26). So verweist auch die Landeshauptstadt Stuttgart (2020)
darauf, dass die hohen Grundstiickspreise in der Stadt eine nicht unwesentliche Vor-
aussetzung fur das ,Stapeln‘ gewerblicher Nutzungen sind. Gewerbeimmobilienent-
wickler wie Francisco Bahr, Geschaftsfiihrender Gesellschafter der Four Parx GmbH,
die 2021 im deutschsprachigen Raum die erste gestapelte Logistikimmobilie durch
Abriss und verdichteten Neubau in Hamburg entwickelte, sehen darin ebenfalls Chan-
cen: ,iImmobilien in zentraler Lage sind gefragt und Grundstiicke ebenso knapp wie
teuer. Diesen Gegebenheiten begegnen wir mit einem eigenen Konzept (...), das eine
optimale Flachennutzung auf zwei Ebenen ermdglicht“ (Dispo 2021).

2 Blick auf die wachsende Region Stuttgart
2.1 Siedlungsentwicklung und wirtschaftliche Ausgangslage

Die Region Stuttgart weist einen vergleichsweise hohen Anteil an Siedlungs- und
Verkehrsflache von rund 23 % auf, wahrend er in Baden-Wirttemberg insgesamt nur
bei 14 % liegt (VRS 2023b). In der Region sind 1,26 Millionen Menschen beschaftigt.
Dies sind 27 % der Beschéftigten des Landes Baden-Wirttemberg. Das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) der Region Stuttgart betrdgt 149 Milliarden Euro. Das entspricht
in etwa der Groflenordnung des Bruttoinlandsprodukts von Ungarn (VRS 2023c).

2.2 Gewerbeflachenbestand und -nachfrage

Im Jahr 2021 betrug der Gewerbefldchenbestand 12.296 Hektar. Der Anteil an der
gewerblich oder industriell genutzten Bodenfldche liegt damit in der Region bei 3,4 %.
Dieser Wert liegt deutlich (iber dem Landesdurchschnitt von 2,1 % (VRS 2022). Wie
eine Untersuchung des Verbands Region Stuttgart zeigt, sind zudem aktuell rund
1.000 Hektar gewerbliche Baufldchen planungsrechtlich gesichert. Ein konkretes Bau-
recht besteht dabei fiir 216 Hektar sowie zusdtzlich 206 Hektar im Siedlungsbestand.
Auf den ersten Blick stehen damit ausreichend gewerbliche Flachenreserven zur Ver-
fugung. Unsicherheiten beziglich der Kooperationsbereitschaft von Grundstticks-
eigentiimern, eine mangelnde Akzeptanz seitens der Bevolkerung bei der Entwicklung
neuer Gewerbefldachen auf der griinen Wiese, aber auch Unwégbarkeiten im Prozess
der Bebauungsplanung schranken dieses theoretische Potenzial jedoch ein. Dies fiihrt
dazu, dass der Verband Region Stuttgart das aktuelle, tatsachlich ,,marktgangige“
Flachenangebot in der Region Stuttgart als ,,nicht ausreichende Basis fiir eine erfolg-
reiche Positionierung im Standortwettbewerb* einstuft (VRS 2022). Eine Erhebung
aus dem Jahr 2018 (WRS 2018) weist flr die meisten untersuchten Teilrdume in der
Region bei unbebauten Gewerbegrundstiicken einen Trend zu steigenden Netto-Kauf-
preisen aus. Der letzte Marktbericht zu den Gewerbeimmobilien in der Region Stutt-
gart aus dem Jahr 2021 (WRS 2021) verweist auf eine leichte Entspannung des Ge-
werbeimmobilienmarktes, nach teilweise enormen Preissteigerungen in den ver-
gangenen Jahren. Diese Einschatzung wird durch eine Prognos-Studie aus dem Jahr
2022 gestitzt (Welck/Flief¥bach-Schendzielorz/Mahle et al. 2022). Diese kommt
ebenfalls zu dem Schluss, dass die Region Stuttgart eine Knappheit der Ressource
Flache ausweist. Diese Flachenknappheit im gewerblichen Bereich schrédnkt die wirt-
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schaftliche Entwicklung der Region demnach erheblich ein. Bezogen auf die europa-
ische Metropolregion Stuttgart hat sich die Flachenneuinanspruchnahme fiir indus-
trielle und gewerbliche Zwecke bereits verlangsamt und liegt deutlich unter der
Vergleichs-Metropolregion Miinchen und dem Bundesschnitt.

2.3 Nachverdichtungspotenziale

Trotz einer zunehmenden Fldchenknappheit und steigender Grundstiickspreise zei-
gen sich im gebauten Gewerbebestand in der Region umfassende Flachenpotenziale.
So identifizierte der Verband Region Stuttgart 156 Hektar theoretisch verfligbarer
Flachen auf bestehenden Betriebsgeldnden (VRS 2022). Aufstockungsmdglichkeiten
bestehender Gewerbeimmobilien wurden nicht erhoben. Das theoretische Flachen-
potenzial im Bestand diirfte damit noch wesentlich hoher ausfallen.

2.4 Verband Region Stuttgart und Wirtschaftsférderung fiir kuratierte
Entwicklung des Gewerbebestands in der Region Stuttgart

Der Verband Region Stuttgart kommt daher zu dem Ergebnis, dass eine , kuratierte®
Entwicklung bestehender Gewerbegebiete in der Region von besonderer Bedeutung
ist (VRS 2022). Die Planer des Verbands Region Stuttgart und der Wirtschaftsforde-
rung Region Stuttgart (WRS) konkretisierten diesen Vorschlag im Laufe des Jahres
2022 und haben im November die Aufstellung eines Projekts ,Nachhaltige Gewerbe-
gebiete im Bestand“ vorgeschlagen. Im November 2022 wurde von der Regionalver-
sammlung der entsprechende Beschluss gefasst. Das vorgeschlagene Projekt hat als
wesentlichen Bestandteil eine Erhdhung der Flacheneffizienz der Bestandsgebiete
durch Flachenaktivierung und Nachverdichtung zum Ziel. In das Projekt fliefien die
Ergebnisse aus vorangegangenen Forschungs- und Pilotprojekten des VRS und der
WRS wie dem Forschungsprojekt GEPRO ,Vom Gewerbegebiet zum produktiven
Stadtquartier” (2019-2021) sowie der derzeit laufenden Erhebung von Innenentwick-
lungspotenzialen in den Landkreisen (2022-2023) ein. Die WRS koordiniert im Rah-
men des Projekts ,,Nachhaltige Gewerbegebiete im Bestand“ die Schaffung eines or-
ganisatorischen Rahmens, innerhalb dessen VRS, WRS, Kommunen und externe
Fachgremien ihre Expertise zur Aufwertung von bestehenden Gewerbegebieten unter
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten blindeln sollen.

Im April 2023 fanden ein erster Workshop und bilaterale Gesprache mit acht Kommu-
nen statt:

\%

Stadt Boblingen
> Stadt Esslingen am Neckar

Stadt Fellbach

\%

\%

Stadt Korntal-Miinchingen
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> Landeshauptstadt Stuttgart

Gemeinde Urbach

\%

\%

Stadt Waiblingen
> Stadt Weinstadt

Diese Kommunen wurden ausgewdhlt, da sie entweder bereits Uber umfangreiche
Erfahrungen im Gewerbegebietsmanagement und entsprechende konzeptionelle
Grundlagen verfligen oder in Forschungsprojekten engagiert waren oder aber von
sich aus ein Mitwirkungsinteresse signalisiert haben. Bei den Kommunen handelt es
sich um mittlere und groRere Kommunen. Grund dafiir ist, dass vor allem bei kleineren
Kommunen kaum Personen mit dem Schwerpunkt Gewerbegebietsmanagement tatig
sind.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist die sogenannte ,,Explorationsphase*
abgeschlossen. Diese hat bestatigt, dass ein regionaler Ansatz zu nachhaltigen Gewer-
begebieten im Bestand sinnvoll ist (VRS 2023d). Entsprechend wird sich eine Konzep-
tions- und Pilotphase anschlieen.

3 Beispiele lokaler Ansdtze aus der Region Stuttgart

Parallel zur Aktivitat des Verbands Region Stuttgart ist eine hohe Dynamik auch auf
kommunaler Ebene im Verbandsgebiet erkennbar. In den letzten drei Jahren haben
sich mehrere Stadte mit den Potenzialen von gewerblichen Bestandsgebieten aus-
einandergesetzt. Diese sind beispielsweise die Landeshauptstadt Stuttgart (Studie
Urban Sandwich, 2020), die Stadt Fellbach (Konzeptstudie Gewerbegebiete neu den-
ken?, 2022) oder die Stadt Leinfelden-Echterdingen (Studie Bestandsentwicklung GE
Nord in Leinfelden-Echterdingen?®, 2023). Finanzielle Unterstiitzung erhielten alle ge-
nannten Projekte durch das Férderprogramm ,,Fldchen gewinnen durch Innenent-
wicklung“ des Landes Baden-Wirttemberg. Dariiber hinaus erfolgte im Landkreis
G6ppingen eine Untersuchung von Gewerbefldchenpotenzialen im Bestand in Koope-
ration mit der Wirtschaftsférderung der Region Stuttgart (WRS).

Im Folgenden werden die beiden kommunalen Studien der Landeshauptstadt Stutt-
gart und der Stadt Fellbach sowie die Bestandsuntersuchung im Landkreis Goppingen
genauer betrachtet. Es werden die Ziele, Herangehensweisen und Erkenntnisse dieser
drei Studien beschrieben.

2 https://iba.fellbach.de/de/Meilensteine/Projekt?project_id=4 (27.03.2025).
3 https://www.ifsr-institut.de/projekte/bestandsentwicklung-le/ (27.03.2025).

4 https://mlw.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme-miw/
flaechen-gewinnen-durch-innenentwicklung (27.03.2025).
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3.1 Landeshauptstadt Stuttgart: ,,Urban Sandwich - Steigerung der
Flacheneffizienz durch Stapelung gewerblicher Nutzungen*

Ausgangslage: ,Die Landeshauptstadt Stuttgart weist als prosperierender Wirt-
schaftsstandort eine starke Nachfrage nach Gewerbefldchen auf. Um die gewerb-
lichen Strukturen zu sichern, die Weiterentwicklung zu unterstiitzen und neue Fldchen
zu entwickeln, sind innovative Losungsansdtze notwendig®, so die Stadt in einer Mit-
teilungsvorlage vom 20.10.2020 (Landeshauptstadt Stuttgart 2020). Zudem wird auf
den politischen Grundsatz der Innenentwicklung verwiesen. In der kommunalen ,,Ent-
wicklungskonzeption Wirtschaftsflachen fir Stuttgart (EWS)“® ist auflerdem das
strategische Ziel einer Aktivierung und Effizienzsteigerung von Wirtschaftsflachen
verankert. Um die starke Nachfrage nach Gewerbefldchen im Bestand zu realisieren,
sind zwangsldufig neue Ansdtze der vertikalen Stapelung und Nachverdichtung not-
wendig, heif’t es aus der Planungsabteilung. Die stadtplanerischen, architektonischen
und immobilienwirtschaftlichen Voraussetzungen hierfiir sollen in der ,,Urban Sand-
wich“-Studie ausgelotet werden.

Herangehensweise: Zundchst wurde eine Analyse und Aufbereitung der Thematik
und die Herausarbeitung von Standorttypen vorgenommen. Anschlieftend wurden
etwa 25 infrage kommende gewerbliche Bestandsgebiete ausgewahlt und eingehen-
der untersucht. Fir eine Weiterbearbeitung wurden schliefilich finf reprasentative
Gebietstypen bzw. Teststandorte in den Fokus genommen. Diese sollten eine mog-
lichst hohe Vielfalt unterschiedlicher Gewerbetypen im Stadtgebiet abdecken und da-
mit eine Ubertragbarkeit gewdhrleisten. Fiir jeden der fiinf Standorte wurden in zwei
Szenarien stadtebauliche Entwiirfe skizziert. In Eigentiimergesprachen wurde darauf
aufbauend die Bereitschaft fiir eine Stapelung/Aufstockung ihrer Gebdude oder eine
Uberbauung von Parkierungsflachen erfragt. AbschlieRend wurden die Erkenntnisse
im Marz 2020 in einem Symposium einem breiten Fachpublikum vorgestellt.

Ergebnisse: Die Autorinnen und Autoren der Studie kommen zu dem Fazit, dass eine
nachtrégliche Aufstockung gewerblicher Nutzungen im Bestand sehr anspruchsvoll
ist. Zudem spielt das Ertragsmodell (z.B. Vermietung oder Eigennutz) der Eigentlimer
eine bedeutende Rolle. Eigentiimer, deren Kerngeschéft die Verpachtung von Gewer-
befldchen ist, haben meist ein groferes Interesse an einer Aufstockung ihrer Immobi-
lie. Als grofRe Chance und Potenzial zeigt sich, dass grundsétzlich ein breites Interesse
der Eigentiimer an einer Nachverdichtung ihrer Immobilien besteht. Oft sind diesen
die baulich machbaren Flachenpotenziale nicht bewusst. Dieses fehlende Fachwissen
ist an manchen Standorten ein zentraler Grund fiir die Unternutzung der Fldchen.
Damit wird deutlich, dass ohne derartige Studien und vor allem ein aktives Flachen-
entwicklungsmanagement die Potenziale des Gewerbebestands nicht gehoben wer-
den. ,,Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Stapelung gewerblicher Nutzungen nicht
von allein erfolgt*, so die Stuttgarter Stadtentwickler.

5 https://www.stuttgart.de/medien/ibs/fEWS_PUBLIKATION_2019_Endfassung.pdf (27.03.2025).
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3.2 Grof3e Kreisstadt Fellbach: ,,Gewerbe neu denken - Konzeptstudie
Nachverdichtung und urbane Landwirtschaft«

Ausgangslage: Neue Gewerbefldchen sind in den vergangenen zehn Jahren in Fell-
bach nicht ausgewiesen worden. Im Jahr 2020 hat sich der Gemeinderat in einer Klau-
sursitzung mit der zukiinftigen Gewerbeflachenentwicklung beschéftigt. Dabei wurde
eine behutsame Aufienentwicklung, aber auch die Uberpriifung der Potenziale im Be-
stand als Zielrichtung ausgegeben. Mit der Aufnahme des grofiten Gewerbegebiets
der Stadt in die Internationale Bauausstellung Stadtregion Stuttgart (IBA"27) bot sich
die Mdglichkeit, hier exemplarisch Nachverdichtungsoptionen zu priifen. Die Zuord-
nung auf das IBA-Gebiet erfolgte, da die Nachverdichtung des Bestandes auch ein
zentrales Ziel der IBA"27 darstellt. Im Vergleich zur Stuttgarter Urban-Sandwich Stu-
die sollte liber die Fellbacher Untersuchung nicht nur eine rein gewerbliche Nachver-
dichtung betrachtet werden. Es sollte ebenfalls gepriift werden, ob und wie neuartige
landwirtschaftliche Produktionsformen (vertikaler Anbau, Rooftop-Farming etc.) in-
tegriert werden kdnnten.

Herangehensweise: Zundchst wurde eine Analyse des Gebietes aufgrund von globa-
len Best Practices vorgenommen. Nach einer Typisierung der Gewerbebauten (z. B.
»grofde Halle“, , Einzelhandel“ etc.) wurde fiir jeden Typ ein Testentwurf zu Nachver-
dichtungsmoglichkeiten skizzenhaft ausgearbeitet. Die Entwiirfe entstanden in enger
Abstimmung mit dem jeweiligen Immobilieneigentliimer. Die angrenzenden landwirt-
schaftlichen Betriebe wurden im Themenbereich ,,urbane Landwirtschaft“ eingebun-
den. Die Fellbacher Studie ist damit bundesweit die erste, welche explizit die Integra-
tion landwirtschaftlicher Produktion im Bestandsgewerbe untersucht hat. Die Studie
wurde im Jahr 2022 fertiggestellt.

Ergebnisse: Die erstellten Testentwirfe visualisieren zundchst mdgliche Nachver-
dichtungsoptionen. Sie schaffen damit zwar keine konkreten architektonischen Ent-
wiirfe, zeigen in einem ersten Schritt aber bauliche Perspektiven auf. Gleichzeitig wird
Uber die Ergebnisse ein Anlass geschaffen, gemeinsam (Stadt, Gewerbetreibende und
gegebenenfalls auch die Landwirtschaft) liber konkrete Vorhaben ins Gesprach zu
kommen. Wie im Stuttgarter Fall sind vielen Immobilieneigentiimern die Nachverdich-
tungsmaoglichkeiten nicht bewusst. Das Thema Nachverdichtung wurde von allen Ge-
sprachspartnern positiv bewertet. Potenziale fir eine effektivere Ausnutzung des Be-
standes sind im Untersuchungsgebiet vorhanden. Bei einigen der ndher betrachteten
Immobilien ist jedoch aus unterschiedlichen Griinden derzeit eine Nachverdichtung
ausgeschlossen, was vermutlich auch fiir viele andere Gewerbeimmobilien gilt. In an-
deren Bereichen, insbesondere in Bezug auf die Einzelhandelsflachen im Gebiet und
insbesondere an Standorten, an denen eine Kombination mit Wohnnutzung moglich
ist, ergab sich Uiber die Studie hingegen ein konkreter Einstieg. Mehrere private Grund-
stlickseigentiimer im IBA-Gebiet haben ihr Interesse an einer besseren Ausnutzung
ihrer Grundstiicke signalisiert. Allerdings stehen hier vor allem Abriss und Ersatz-
neubau im Fokus. Ein verdichteter und nutzungsgemischter Neubau unter Integration
landwirtschaftlicher Produktionseinheiten steht auch flir ein stddtisches Areal im
Raum.

6 https://www.iba27.de/#! (28.03.2025).
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Da an der Anfertigung der Studie lediglich die fiir die Testentwiirfe konkret angespro-
chenen Unternehmen eingebunden waren, sollen die Ergebnisse der Studie im weite-
ren IBA-Prozess in die Breite und an alle Immobilieneigentiimer im Untersuchungs-
gebiet herangetragen werden. Aus der Fellbacher Konzeptstudie ,Nachverdichtung
und urbane Landwirtschaft“ ergaben sich des Weiteren Anregungen, die Uber das
IBA-Projektgebiet hinausgehen. So wurde von einer Firma gedufiert, dass sie gerne an
ihrem bisherigen Standort verbleiben wiirde, dieser jedoch zu klein geworden ist. Eine
Nachverdichtung wiére fiir sie auch baulich und in Bezug auf die n&tigen Prozessab-
laufe denkbar. Jedoch spricht die fiir die Baumafinahmen notwendige Unterbrechung
der Produktion dagegen. Eine Nachverdichtung im Bestand wiirde zu einem zeitwei-
sen Produktionsstopp fiihren. Daraufhin schlagen die Bearbeiter der Studie vor, tem-
porire Mietflachen als Rochadeflachen zur Uberbriickung wéhrend der Aufstockungs-
phase anzubieten, diese kdnnten dann auch von anderen Unternehmen genutzt
werden. In Fellbach sind dafiir jedoch aktuell keine Flachen vorhanden; hierfir wére
auch eine regionale L&sung notwendig. Eine weitere Erkenntnis, die sich aus der Studie
ergibt, ist die Notwendigkeit, bereits bei der Neuausweisung von Gewerbefldchen
statische Reserven und damit eine ,,Aufbauoption“ rechtlich zu sichern, falls die
Grundstiickseigentlimer nicht schon von Beginn an das planungsrechtliche Maximum
baulich ausgeschpft haben. Werden diese statischen Reserven nicht bei der ersten
Bebauung mitgedacht, ist eine Aufstockung (selbst wenn es sich nur um nachgeord-
nete Dachaufbauten wie z. B. flir eine Photovoltaik-Anlage handelt) zu einem spdteren
Zeitpunkt nur mit sehr groflem Aufwand oder eventuell gar nicht mehr zu realisieren.
Eine zukunftsfahige Entwicklung im Bestand sowie eine effiziente Nutzung der knap-
pen Gewerbeflachen werden dadurch stark eingeschréankt bzw. sogar verhindert. Die
Stadtverwaltung wird daher bei einer zukiinftigen Ausweisung von Gewerbe- und In-
dustriegebieten darauf hinwirken, dass eine moglichst maximale bauliche Ausnutzung
der Flachen erfolgt bzw. die daflir nétigen baulichen Rahmenbedingungen durch die
Grundsttickseigenttimer geschaffen werden. Dies kann Uber planungsrechtliche Vor-
gaben, die Auswahlkriterien zur Vergabe von Gewerbe- und Industriegrundstiicken
sowie Regelungen in den Grundstilickskaufvertrdgen erfolgen.

3.3 Landkreis Goppingen [ Wirtschaftsforderung Region Stuttgart:
»Gewerbeflichenpotenziale im Bestand“

Ausgangslage: Ausgangspunkt fir die Studie ,,Gewerbefldchenpotenziale im Be-
stand“’” im Landkreis Goppingen waren Antrage verschiedener Fraktionen im Goppin-
ger Kreistag. Hier wurde die Verfligbarkeit von Gewerbefldchen als kritischer Stand-
ortfaktor angefiihrt und es sollten entsprechende Datengrundlagen fiir den Kreis, wie
auch fir lokalpolitische Entscheidungen geschaffen werden. Die Ergebnisse der Ge-
werbe- und Brachfldchenerhebung sollten auch eine Grundlage und fortschreibbare
Datenbasis flir das Gewerbefldchenmonitoring des Landkreises abgeben. Die Intenti-
on der Studie war es, anders als bei den beiden beschriebenen kommunalen Konzep-
ten, insbesondere zeitlich mdglichst kurzfristig aktivierbare und tiberdies grofiere
»strategische“ Gewerbefldchenpotenziale aufzuzeigen. Da die Kreiswirtschaftsférde-
rung eng mit der Wirtschaftsférderung der Region Stuttgart GmbH (WRS) koope-

7 https://www.ifsr-institut.de/projekte/gewerbeflaechenpotenziale-im-bestand/ (28.03.2025).
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riert, wurde das Projekt gemeinsam durchgefiihrt. Fiir die Region Stuttgart hatte das
Projekt einen regionsweiten Pilotcharakter. Geplant ist, vergleichbare Fldchener-
hebungen auch in den vier weiteren Landkreisen der Region Stuttgart auszurollen.

Herangehensweise: Im Rahmen der Studie wurden Potenziale der Innenentwicklung,
aber auch der Auflenentwicklung untersucht. Betrachtet wurden ferner gewerbliche
Baufldchen auflerhalb des Siedlungsbestandes sowie Bauliicken, Brachen und Leer-
stdnde im planungsrechtlichen Innenbereich. Aufstockungsoptionen bestehender Ge-
werbeimmobilien und damit verbundene Potenziale wurden hingegen nicht unter-
sucht. Die Vorerhebung und Analyse moglicher gewerblicher Baufldchen innerhalb
und auflerhalb des Siedlungsbestandes erfolgte zundchst durch den Verband Region
Stuttgart. Eine weitergehende Plausibilisierung und Erhebung wurde vom Institut fir
Stadt- und Raumentwicklung (IfSR) und dem Verband Region Stuttgart auf der Basis
einer Kommunenbefragung im Juni 2022 durchgefihrt. AnschlieRend wurden tiefer-
gehende Analysen vorgenommen und dabei unter anderem der planungsrechtliche
Status der Fldchen und bestehende Eigentumsverhaltnisse ermittelt. In diesen Prozess
wurden die Stadte und Gemeinden von Anfang an konzeptionell und inhaltlich einbe-
zogen. Dies erfolgte im Rahmen von Biirgermeisterversammilungen sowie durch die
Bildung eines Projektbeirates aus Biirgermeister/-innen und aus kommunalen Wirt-
schaftsférderungen. Die Studie wurde schlief3lich im Februar 2023 abgeschlossen.

Ergebnisse: Intention der Studie war es, insbesondere zeitlich méglichst kurzfristig
aktivierbare und zudem grofiere ,,strategische“ Gewerbefldchenpotenziale aufzuzei-
gen. Bezliglich der Bestands- bzw. Innenentwicklung kommt die Studie zu dem Schluss,
dass knapp die Halfte der ,,Brachflachenverdachtsfalle“ fiir neue gewerbliche Nutzun-
gen nicht verfligbar ist oder sich aber bereits in der Aktivierung befindet. Da die Be-
standsentwicklung ldngere Vorlaufzeiten bendtigt, ist nur ein kleiner Teil der gewerb-
lichen Innenentwicklungsflachen kurzfristig flir eine Entwicklung verfligbar. Zwar
bietet der Bestand mit seiner kleinteiligen Struktur Potenziale fiir eine Nachverdich-
tung, jedoch keine Mdglichkeiten grofie, ,strategische“ Gewerbefldchenbedarfe zu
decken.

4 Nachverdichtung durch Betriebserweiterungen in der Region Stuttgart

Neben der Neuansiedlung grof¥flachiger ,strategischer Gewerbeflachenansiedlun-
gen sind ein weiterer Treiber des Fldchenverbrauchs im gewerblichen Kontext die
Erweiterungsbedarfe lokaler Betriebe. Diese kdnnen durch Neuverlagerung auf die
»grine Wiese“ erfolgen oder aber im Rahmen der Bestandsentwicklung. Die Be-
standsentwicklung kann zeitgleich durch Abriss und verdichteten Neubau stattfinden.
Ist die Statik jedoch tragfahig und die Bausubstanz erhaltenswert, kommen durchaus
auch Aufstockungen und Anbauten vor. ,,Auch in integrierten Gebieten mit wenig Fla-
chenreserven kann so noch ein Angebot geschaffen werden®, so das BBSR (2020: 74).
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Gerade hier zeigt sich in der Region Stuttgart eine rege Entwicklung. Diese Prozesse
sind nicht durch planerische Konzepte initiiert, sondern gehen von einzelnen Betrie-
ben aus. Als aktuelles, architektonisch herausragendes Beispiel gilt die Aufstockung
des Werkzeugmaschinenherstellers Trumpf in Ditzingen durch das Architekturbiiro
Barkow Leibinger (Obermoser 2023). Im Zuge einer Betriebserweiterung wurde hier
eine Aufstockung von 7.200 gm auf der ungenutzten Dachfldche eines Logistiktrakts
realisiert. Aber auch viele kleinere Firmen und weniger spektakuldre Aufstockungen
finden sich in der Region. Griinde fiir diese Entwicklung sind in der Regel fehlende
Flachenangebote in der Region Stuttgart. Zunehmend spielt fiir die Investition in den
Bestand aber auch das Thema ,,Humanressourcen® eine Rolle. Bei einer Verlagerung
in das weitere Umland wahlen Mitarbeiter stattdessen oftmals alternative Arbeits-
angebote in der Ndhe ihres bisherigen Wohnorts. Aufgrund des bestehenden Fach-
kraftemangels erscheint dies zunehmend als attraktive Option. Unternehmen setzen
daher verstarkt auf den Ausbau am bestehenden Standort, um ihre Mitarbeiter halten
zu kdnnen. Wie sich zeigt, fiihrt eine Unterdeckung an Gewerbefldchen und ein zuneh-
mender Fachkrédftemangel zu kreativen baulichen Ldsungen und einer kleinteiligen
Erhohung der Fldcheneffizienz im Bestand.

Die folgenden Fotos sollen dies exemplarisch zeigen. Eine systematische Erfassung
der auf diese Weise in der Region Stuttgart geschaffenen Flachen, vorhandener Po-
tenziale sowie sich abzeichnender Dynamiken bei der Nachverdichtung liegt nicht vor.

Abbildung 3: Aufstockung Firma Biirkle Haustechnik, Fellbach /Quelle: Dilger
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real”

<Hible

Abbildung 4: Aufstockung Kiibler-Areal (Kreativwirtschat, Fitness und Gesundheit), Schorndorf/
Quelle: Dilger

Abbildung 5: Aufstockung Wilhelm-Pfitzer-Strafe (Biros Firma S6hnleplan Grof3kiichenplanung),
Fellbach /Quelle: Dilger
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5 Erkenntnisse aus dem Blick auf die Region Stuttgart

5.1 Hohere Dichten im Gewerbebestand als nheues Themenfeld der
Regional- und Stadtentwicklung

Wéhrend Aufstockungen und Nachverdichtungen in Wohngebieten bereits seit Jahr-
zehnten praktiziert werden, kommt dieses Thema mit Bezug auf viel fldichenintensi-
vere gewerbliche Bestandsareale bisher in der fachlichen Diskussion kaum vor. Das
sich dies zumindest in der Region Stuttgart andert, zeigen die beschriebenen Beispie-
le. Seit rund drei Jahren nimmt hier die fachlich-planerische Auseinandersetzung mit
den Potenzialen bestehender Gewerbegebiete an Fahrt auf - dies auf regionaler, Land-
kreis- wie auch auf kommunaler Ebene. Ausgangslage dafiir ist eine regionale Unter-
deckung von Gewerbefldchenangeboten sowie steigende Grundstiickspreise fiir Ge-
werbeimmobilien. Einige dieser Studien sind seit Kurzem abgeschlossen, viele weitere
befinden sich aktuell noch im Prozess. Es wird sich in den ndchsten Jahren zeigen,
welche baulichen Wirkungen die durchgefiihrten Studien und Prozesse tatsachlich
zeitigen werden. Was jedoch bereits jetzt deutlich wird: Es besteht ein breiter fach-
licher Konsens, dass die Nachverdichtung gewerblicher Strukturen zukiinftig deutlich
stirker in den Fokus riicken muss. Ahnlich wie der Wohnbaubestand muss auch das
Bestandsgewerbe einen Beitrag zur Reduzierung des Flachenverbrauchs und damit
einen aktiven Freiraumschutz leisten.

5.2 Herausforderungen und Einschrankungen bei der Nachverdichtung
bestehender Gewerbegebiete

Dass dies nicht einfach zu verwirklichen ist, zeigen die untersuchten Studien ebenfalls.
Die Auseinandersetzung mit dem Bestand ist deutlich aufwendiger und zeitintensiver
als die klassische Baulandentwicklung auf der griinen Wiese. Auch sind die auf diese
Weise geschaffenen Flachen kleinteiliger und das tatsachlich aktivierbare Flachenpo-
tenzial zu Beginn der Gebietsentwicklung kaum quantifizierbar. Der Einstieg in einen
Gewerbegebietsumbau setzt eine entsprechende Personaldecke wie auch finanzielle
Mdglichkeiten in den Kommunen bzw. Regionalverbdnden voraus, um einen entspre-
chenden Dialog zu implementieren und notwendige Grundlagen zu schaffen. Wie sich
zeigte, hingt die tatsichliche Realisierbarkeit von Aufstockungen, Uberbauungen
oder Anbauten Uberwiegend von konomischen Interessen und weniger von bauli-
chen Rahmenbedingungen ab. Eigentiimer, deren Kerngeschéft die Verpachtung von
Gewerbefldchen ist, haben in der Regel ein grofieres Interesse an einer Aufstockung
ihrer Immobilie. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die bestehenden Eigentums-
verhdltnisse. So ist die Nachverdichtung innerhalb eines Betriebes in der Regel ein-
facher zu bewerkstelligen als mehrere Betriebe zu ,,stapeln®.

Bei den baulichen Rahmenbedingungen stellt ein bereits ausgereiztes Tragwerk oft-
mals das grofite Hindernis dar. Dies ist gerade bei groRen Hallenstrukturen der Fall,
die Uiber keine statischen Reserven verfiigen. Aber auch die Unterbrechung der laufen-
den Produktion durch BaumafRnahmen zur Aufstockung kénnen ein Hinderungsgrund
sein. Planungsrechtliche Vorgaben werden hingegen in nur wenigen Féllen eine Hiirde.
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5.3 Chancen und Potenziale einer Nachverdichtung bestehender
Gewerbegebiete

Bei den herangezogenen Studien zeigt sich, dass das Thema Nachverdichtung seitens
der Eigentlimer durchweg positiv gesehen wird; die Chancen und baulichen Mdglich-
keiten sind dabei allerdings nicht allen Eigentlimer bekannt. Denn eine hdhere Aus-
nutzung der Grundstiicke kann sich in der Region Stuttgart auch finanziell auszahlen.
Dies zeigen die vielfaltigen Aufstockungen in der Region, die bereits ohne planerische
Interventionen bzw. einen Ubergeordneten Prozess stattfinden. Gerade bei Mittel-
stdandlern und lokalen Betrieben ist das Interesse, am Standort zu verbleiben und
Flachenpotenziale vor Ort zu erschliefien, oftmals sehr hoch. Dies insbesondere in
Erwartung des zunehmenden Fachkrédftemangels. Ein Standortwechsel und das Rea-
lisieren eines neuen Standorts auf der griinen Wiese kann durchaus zum Teilverlust
der vorhandenen Belegschaft fiihren. Stadtebaulich sind Aufstockungen und andere
Formen der Nachverdichtung in der heterogenen Struktur bestehender Gewerbe-
gebiete in der Regel gut vertrdglich. Sie kénnen unter Umstanden gar zu einer gestal-
terischen Aufwertung des Gesamtgebietes fiihren. Unbestritten ist der Vorteil, in ei-
nem angespannten Markt zusdtzliche Gewerbefldchen zu generieren, ohne gleichzeitig
zusatzliche Fldchen auf der griinen Wiese in Anspruch nehmen zu miissen.

5.4 Aus der Bestandsentwicklung fiir die Neuausweisung lernen

Die Auseinandersetzung mit dem Bestand macht auch Defizite der derzeitigen Gewer-
begebietsausweisungen sichtbar. ,Billige’, auf ein statisches Minimum gerechnete In-
dustrie- und Gewerbearchitekturen reduzieren zwar kurzfristig die Baukosten, eine
fehlende Robustheit und Flexibilitdt verhindert jedoch langfristig Aufstockungsop-
tionen, wenn diese zu einem spdteren Zeitpunkt nachgefragt werden. Hier haben es
die Kommunen in der Hand, bei der Grundstiicksvergabe statische Reserven einzu-
fordern oder die Zuschlagserteilung an Konzepte zu kniipfen, welche perspektivisch
eine Aufstockung mitdenken. Regelungsmaoglichkeiten bestehen auch tber planungs-
rechtliche Vorgaben sowie Regelungen in den Grundstlickskaufvertragen. Missen
derartige statische Reserven realisiert werden, kann eine spdtere Nutzung dieser
Reserven (und sei es nur fir den Aufbau von PV-Anlagen) auch einen Anreiz darstel-
len. Hohe Traglasten und leistungsfahige Geschossdecken er&ffnen langfristige Ent-
wicklungsmaoglichkeiten und potenziell hhere Dichten im Gewerbe.

Ein Ansatz auf regionaler Ebene kann sein, interessierten Firmen tempordre Miet-
flaichen als Rochadefldchen zur Uberbriickung wihrend der Aufstockung anzubieten.
In einzelnen Féllen spricht ein zeitweiser Produktionsstopp durch Nachverdichtungen
im Bestand gegen eine solche. Eine temporédre Mietfldche, die von der Region vorge-
halten wird, kann dieses Hindernis ausrdaumen.
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6 Fazit und Abschlussthesen

Eine aktiv gesteuerte Nachverdichtung fokussiert sich in den Stadtentwicklungsde-
batten immer noch stark auf das Thema Wohnen. Bestehende Gewerbegebiete mit
ihrer geringen Flacheneffizienz hingegen riicken vermehrt erst seit den letzten Jahren
in den Fokus - so zumindest in der Region Stuttgart, in der sich der Verband Region
Stuttgart (VRS), ein Landkreis und mehrere Kommunen aktuell in Planungsprozesse
begeben haben. Wobei zum jetzigen Zeitpunkt offenbleibt, welche baulichen Ergeb-
nisse die Prozesse anstof3en werden und welche Auswirkungen dies auf den Freifla-
chenschutz entfalten wird. Ansdtze zur Nachverdichtung von Gewerbegebieten haben
gerade in wachsenden Stadtregionen Chancen zur Umsetzung. Hier steigt der Wider-
stand der Biirgerschaft gegen die Neuausweisung von Gewerbefldchen. Beispiele hier-
fur sind die erfolgreichen Biirgerentscheide gegen Gewerbeparks, wie etwa die Ge-
werbeparks Fils und Lautertal im Jahr 2020 oder gegen den Gewerbepark Aichelberg
im Jahr 2021. Mit der Ablehnung der Biirger ist deutlich geworden, dass allein das
wirtschaftliche Argument der Schaffung von Arbeitspldtzen nicht mehr greift. Viel-
mehr werden Anforderungen, wie die der Klimaanpassung oder der Erhalt knapper
werdender landwirtschaftlicher Flachen zunehmend als Argumente vorgebracht. Da-
mit erhdht sich der Druck, flicheneffizientere Gewerbegebiete zu planen und den
Freiraum zu schonen. Daneben ist das Grundstiicksangebot knapp und die Boden-
preise hoher als in landlichen Regionen. Vor allem sind aber Mitarbeiter immer selte-
ner gewillt, ihrem Arbeitgeber bei einer Verlagerung hinterherzuziehen. All dies fiihrt
dazu, dass die Nachverdichtung des Bestands fiir Unternehmen in der Region Stutt-
gart zunehmend attraktiver wird.

Nachverdichtungen im Bestand, so viel ist jedenfalls deutlich geworden, sind an-
spruchsvoll, aufwendig und liefern im Vergleich zur klassischen Baulandentwicklung
nur relativ kleinteilige Fldachenpotenziale. Dennoch stellen sie einen unumgénglichen
Baustein zur Reduktion des Flachenverbrauchs und einen aktiven Freiraumschutz dar.
Der Gewerbebestand in Deutschland beansprucht rund 500.000 Hektar. Das ent-
spricht in etwa der doppelten Fldche des Saarlands. Die nationale Nachhaltigkeits-
strategie gibt vor, bis 2030 den Flachenverbrauch auf unter 30 Hektar pro Tag zu ver-
ringern. Ohne eine Optimierung des Gewerbebestands, der rund 18 % der
Siedlungsfldche in Deutschland ausmacht, wird dies nicht funktionieren. Ansétze zur
Nachverdichtung von Gewerbegebieten missen daher stdrker als ,Standardauf-
gaben“ der kommunalen Stadtentwicklung gesehen werden. Rahmenbedingungen
und Voraussetzungen dafiir missen seitens der Regionen/Lander sowie dem Bund
geschaffen werden.
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7 Empfehlungen

Um die Nachverdichtung bestehender Gewerbegebiete zu fordern, lassen sich eine
Reihe von Handlungsempfehlungen flir die Kommunen, aber auch fir die regionale
Ebene sowie den Bund und die Lander formulieren.

7.1 Handlungsempfehlungen fiir die kommunale Ebene

Ansdtze zur Nachverdichtung von Gewerbegebieten miissen starker als bisher Stan-
dardaufgaben der kommunalen Stadtentwicklung werden. Dies setzt zum einen den
politischen Willen voraus, die Entwicklung des Bestands starker in den Fokus zu ri-
cken. Notwendig ist aber auch die Installation eines Gewerbegebietsmanagements,
welches an der Schnittstelle zwischen Wirtschaftsférderung und Stadtplanung ope-
riert. Neben einer strategischen und politischen Zielsetzung der Innen- vor Auen-
entwicklung gilt es, insbesondere Prozesse zur Bestandsentwicklung zu initiieren.
Ldsungen sind dabei nur dialogbasiert und in Kooperation mit den Grundstiickseigen-
tlimern zu erzielen. Auch innerhalb der Verwaltung miissen ,versdulte* Zustandig-
keiten z. B. zwischen der Wirtschaftsférderung und der Stadtplanung aufgebrochen
und ein gemeinsames, interdisziplindres Handeln sichergestellt werden. Die Erstellung
von Studien zur Ermittlung von Potenzialen und Mdglichkeiten kann den Einstieg
ebnen. Die Installation eines dauerhaften, zumindest aber mittelfristig ausgelegten
Gebietsmanagements sollte jedoch darauf aufbauen. Wichtig ist die Schaffung von
,Leuchttlirmen‘ bzw. Best-Practise-Beispielen. Dazu konnen auch Aufstockungen
kommunaler Liegenschaften, z. B. Gebdude der Stadtwerke, des Bauhofs etc., dienen.
Neuausweisungen von Gewerbegebieten bilden den zukiinftigen Bestand ab. Gerade
hier haben die Kommunen tber das Planungsrecht sowie die Grundstiicksvergabe ein
,scharfes Schwert in der Hand, um beim gewerblichen Neubau statische Reserven
zu fordern, die zu einem spdteren Zeitpunkt eine Aufstockung ermdglichen.

7.2 Handlungsempfehlungen fiir die regionale Ebene

Die Regionalverbdnde kdnnen das Thema der gewerblichen Nachverdichtung vor al-
lem durch eine breit angelegte Offentlichkeitsarbeit férdern. Uber eine entsprechen-
de Kommunikationsoffensive, die Auslobung eines ,,Nachverdichtungspreises®, die
Erstellung einer Best-Practise-Dokumentation und vielem mehr kdnnen Kommunen
wie auch Gewerbebetriebe sensibilisiert und aktiviert werden. Eine wichtige Rolle
konnen die Regionalverbande auch als Plattformen fiir den Austausch relevanter Ak-
teure aus den Kommunen und Landkreisen spielen, dies beispielsweise durch die Aus-
richtung von Fachveranstaltungen und Erfahrungsaustauschen, die Initiierung ge-
meinsamer Prozesse und Netzwerke, den Aufbau eines Expertenpools etc. Eine
weitere Mdglichkeit, die Bestandsentwicklung zu férdern, ist die Bereitstellung not-
wendiger Daten und Informationen fiir die Kommunen. Wo befinden sich aktuell
Nachverdichtungsmdglichkeiten im Bestand? Welche Férdermittel lassen sich fir die
Aktivierung beantragen? Gerade kleineren Kommunen ohne eigene Fachstellen und
Expertise fehlen diese Informationen oftmals. Auch Weiterbildungs- und Beratungs-
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angebote kdnnten hier regionsseitig angeboten werden. Schlieflich steht es den
Regionen auch offen, entsprechende Forderprogramme aufzusetzen, um modellhafte
Nachverdichtungskonzepte oder die Installation eines Gewerbegebietsmanagements
zu ermdglichen. Betrieben, die offen fiir eine Nachverdichtung im Bestand sind, die
sich jedoch wegen zwangslaufiger Produktionsstopps wéahrend der Baumafinahmen
der Aufstockung dagegen aussprechen, kénnten ,regionale Rochadeflachen® weiter-
helfen. Zentral gelegene Gewerbeimmobilien, die zur Uberbriickung gemietet werden
kénnen, sind unter anderem ein Vorschlag aus der Fellbacher Konzeptstudie. Hinsicht-
lich neu entstehender Gewerbegebiete wdren neben diesen weichen informellen
Handlungsoptionen aber auch formelle regionale Vorgaben denkbar. Regionale
Dichtevorgaben im Wohnungsbau werden in einigen Regionalverbdanden bereits an-
gewendet. Auf die Neuausweisung von Gewerbegebieten hingegen werden Dichte-
vorgaben, zum Beispiel bezogen auf die Geschossigkeit, bisher allerdings bundesweit
noch nicht praktiziert. Grundsatzlich sind derartige quantitative Vorgaben auf Raum-
ordnungsebene jedoch mdglich und im Sinne des Freiraumschutzes auch sinnvoll.

7.3 Handlungsempfehlungen fiir die Linderebene und den Bund

Wie am Beispiel der Region Stuttgart dargelegt wurde, greifen alle untersuchten
Kommunen bei der Erstellung entsprechender Konzepte auf das Férderprogramm
»Fldchen gewinnen durch Innenentwicklung” des Landes Baden-Wirttemberg
zuriick, das seit Kurzem auch die Einrichtung von Gewerbegebietsmanagern finan-
ziert. Entsprechende Forderprogramme ermdglichen damit einen wesentlichen Ein-
stiegin die kommunale Auseinandersetzung mit dem Bestand. Weitaus wichtiger wére
es jedoch, grundlegende Rahmenbedingungen zu dndern. Solange die Gewerbesteuer
eine wesentliche Sdule der Kommunalfinanzierung darstellt, fihrt dies zu einem kom-
munalen Unterbietungswettbewerb und férdert so weiterhin die Ausweisung neuer
Gewerbefldchen auf der ,,griinen Wiese®. So entsteht kein Druck, den Bestand nach-
zuverdichten bzw. eine Nachverdichtung ist damit wirtschaftlich nicht konkurrenz-
fahig. Freiflichen und der Flachenverbrauch durch Gewerbegebietsentwicklungen
sind bisher nicht fair‘ bepreist. Die Lésung daflir konnte zum Beispiel in einer Bauland-
ausweisungsumlage, einer Flachennutzungssteuer oder dem Flachenzertifikate-
Handel liegen.
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Kurzfassung

Die Metropolregion Rhein-Neckar ist der raumliche Ausgangspunkt fiir diesen Bei-
trag. Er hat als Ziel, besonders die Dialog- und Kommunikationsprozesse auf regio-
naler Ebene aufzuzeigen, um die regionale Bedeutung von Freirdumen besser zu ver-
ankern. Dabei geht es darum, Freirdume nicht nur als Schutzgut mit vielfdltigen
Funktionen zu sichern, sondern die Landschaft in ihrer Gesamtheit zur Basis zu ma-
chen, um regionale Entwicklung nachhaltig zu fokussieren. Der Beitrag beschreibt, wie
in der Metropolregion Rhein-Neckar im Zusammenspiel von Regionalplanung und
Regionalentwicklung eine gegenseitige Anschlussfdhigkeit hergestellt werden soll, die
zum Beispiel die hier im Fokus stehende regionale Freiraumkompetenz hinsichtlich
zukiinftiger Herausforderungen weiterentwickeln kann. Damit verbunden wird das
Ziel, das Bewusstsein fiir eine regionale Landschaftsgestaltung zu férdern und zu
festigen.
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Schliisselworter

Regionale Freiraumstruktur - Regionale Landschaftsgestaltung - Dialog Landschaft
- Kulturlandschaftsentwicklung - Freiraumkompetenz - Metropolregion Rhein-
Neckar

Further development of regional open space competence in the Landscape
Dialogue of the Metropolitan Region Rhine-Neckar

Abstract

The Rhine-Neckar metropolitan region represents the spatial starting point for this
contribution. It aims in particular to highlight the processes of dialogue and
communication at regional level in order to better anchor the regional significance of
open spaces. The aim is not only to safeguard open spaces as a protected asset with a
variety of functions, but also to make the landscape inits entirety the basis for focusing
regional development in a sustainable way. The article shows how the interplay
betweenregional planningand regional developmentinthe Rhine-Neckar Metropolitan
Region is intended to create mutual connectivity that can, for example, be able to
further develop the regional open space competence that is the focus here with
regard to future challenges. This is linked to the aim of promoting and consolidating
awareness of regional landscape design.

Keywords

Regional open space structure - Regional landscape design - Landscape Dialogue -
Cultural landscape development - Open space competence - Metropolitan Region
Rhine-Neckar

1 Einleitung

Auf regionaler Ebene ist die ,,Regionale Freiraumstruktur“ neben der ,Regionalen
Raum- und Siedlungsstruktur® und der ,,Regionalen Infrastruktur“ ein fest veran-
kerter Bereich in der Regionalplanung. Der Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar
formuliert Ziele und Grundsatze zur regionalen Freiraumstruktur und zum Schutz
der natirlichen Lebensgrundlagen. Er greift die formalen Instrumente auf, um Frei-
raumressourcen zu schiitzen und zu sichern und schliefit Flachennutzungen der
Land- und Forstwirtschaft sowie der Rohstoffsicherung ein. Zusammen mit umset-
zungsorientierten Aufgaben zur Freiraumentwicklung im Rahmen der Regionalent-
wicklung, die in der Region Rhein-Neckar {iber einen Staatsvertrag der beteiligten
Lander Baden-Wirttemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz verankert sind, soll es ge-
lingen, die regionalen Landschaftsraume weiterzuentwickeln. Die hier vorgenom-
mene Verwendung des Begriffs ,, Freiraum* steht dabei in erster Linie flr die regional-
planerischen Aufgabenstellungen im Rahmen der ,regionalen Freiraumstruktur®.
Der Begriff ,Landschaft bzw. Kulturlandschaft“ 6ffnet die Sichtweise fir eine land-
schaftsbezogene Regionalentwicklung und soll dazu beitragen, Landschaft als Thema
der Raumordnung auch als strategisches Instrument zu stdrken (z. B. Dialog Land-
schaft).
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Die Region ist rdumlicher Ausgangspunkt fiir diesen Beitrag. Er hat zum Ziel, beson-
ders die Dialog- und Kommunikationsprozesse auf regionaler Ebene darzulegen, um
die regionale Bedeutung von Freirdumen besser zu verankern. Gleichzeitig geht es
darum, Freirdume nicht nur als Schutzgut mit vielfdltigen Funktionen zu sichern, son-
dern diese auch fir die Landschaft in ihrer Gesamtheit zur Grundlage zu machen, um
regionale Entwicklung nachhaltig zu fokussieren.

Die Kapitel 2 und 3 widmen sich deshalb der wechselseitigen Verankerung der Rollen-
zuteilung von Freiraumstrategien in und fir die Region. Kapitel 4 beschreibt die Not-
wendigkeit, eine Kombination regionalplanerischer und regionalentwicklungsbezoge-
ner Instrumente in der Metropolregion Rhein-Neckar zu nutzen, um das Bewusstsein
fur eine regionale Landschaftsgestaltung mittels Freiraumschutz und -entwicklung zu
fordern und zu festigen.

Am Beispiel des ,,Dialog Landschaft“ in der Metropolregion Rhein-Neckar wird im
Kapitel 5 die Rolle von Kommunikation, Vermittlung und deren Bezug zur Umsetzung
behandelt. Die aktuellen Transformationsprozesse, die durch laufende Megatrends in
der Gesellschaft notwendig werden, haben immer auch einen Raumbezug und damit
auch deutliche Auswirkungen auf die Landnutzung. Deshalb soll im Kapitel 6 ein Zu-
sammenhang zu strategischen Handlungsfeldern in Politik und Gesellschaft aufgezeigt
werden, um die Synergien und die Anschlussfdhigkeit zu laufenden Férderprogram-
men und Aktionspldnen auf unterschiedlicher Ebene zu gewahrleisten. Dabei geht es
sehr stark um Kooperationen und Koproduktionen, um interdisziplindr verschiedene
Sektoren und Handlungsebenen miteinander intelligent zu verbinden. Das Ziel: einen
Mehrwert fiir Landschaft herstellen.

2 Die Rolle der Region fiir Freiraumstrategien

Mit dem Bezugsrahmen Region verbindet sich ein tiberortliches Handlungsfeld. Hin-
sichtlich der Multilokalitdt von Lebensgewohnheiten wird immer deutlicher, dass der
Bewegungsradius der Menschen weiterwdchst und sich die unterschiedlichen Funk-
tionen von Orten wie Wohnort, Arbeitsort, Einkaufsort oder Freizeitort weiter aus-
differenzieren. Damit setzt sich auch der Landschaftswandel weiter fort. Es reicht
nicht mehr aus, die kommunale Ebene nur bezogen auf stddtisches Griin mit Frei-
flichen zu betrachten, sondern es geht ldngst vermehrt um die Verbindung von stad-
tischen Freiflachen mit der umliegenden Landschaft, die Betrachtung der Siedlungs-
rander, der Zwischenrdume von Siedlungskérpern und um die groferen Land-
schaftsraume, die durch Landwirtschaft und Wald geprégt sind. Begriffe wie Alltags-
landschaften, Stadtlandschaften, Waldlandschaften, Agrarlandschaften bis hin zu
Naturerbelandschaften machen deutlich, dass eine grofirdaumige und regionale Be-
trachtung unumgédnglich ist. Landschaft manifestiert tiberall einen wichtigen Teil der
Lebensumwelt und der Lebensqualitét fiir die Menschen, sei es im stddtischen als auch
landlichem Kontext (KORG 2020).

Auf der Ebene der Region wird der Wunsch verbunden nach qualitativ hochwertigen
Landschaften. Bezliglich Standortkonkurrenzen werden seit Langem im Rahmen des
Standortmarketings Regionen Uber spezifische Standortprofile beworben. Die Region
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Rhein-Neckar profiliert sich mageblich durch die Zuordnung der Adjektive ,fort-
schrittlich® (im Sinne eines dynamischen Wirtschaftsstandorts), ,engagiert (im
Sinne eines biirgerschaftlichen Engagements mit grofem Schwerpunkt auf Gemein-
samkeit und Integration) und , lebenswert“ (im Sinne von hoher Lebensqualitat durch
eine hohe Vielfalt verschiedener ,,Atmospharen“ und ,,Freizeitraume*). Auch die Aus-
richtung der Region auf die 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und die Unterzeichnung
der Musterresolution ,,2030-Agenda fiir Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf
kommunaler Ebene gestalten® der Vereinten Nationen (UN) setzen ein Zeichen, dass
Nachhaltigkeit als Schwerpunktthema in der Region verstetigt werden soll. Damit
stellt die nachhaltige Entwicklung auf der Basis eines ausgewogenen und harmoni-
schen Verhdltnisses zwischen gesellschaftlichen Beduirfnissen, der Wirtschaft und der
Umwelt ein wichtiges Ziel dar (VRRN 2022).

Der Ausschuss fiir Regionalentwicklung und Regionalmanagement (ARR) des Verban-
des Region Rhein-Neckar (VRRN) hatte zuvor bereits die Erstellung einer praxisnahen
Entwicklungsstrategie zur Einbindung der UN-Nachhaltigkeitsziele in und flr die Regi-
on beschlossen und die Verbandsversammlung mit der Umsetzung beauftragt (VRRN
2019¢). Es ist nun wichtig, dass diese regionalpolitische Ausrichtung auch die Weiter-
entwicklung regionaler Freiraumstrategien festigt.

2.1 Aufgaben regionaler Kulturlandschaftsentwicklung

Die Diskussionen in der Raumordnung haben in den letzten 20 Jahren immer wieder
die Aufgaben einer Uberortlichen Planung bekréftigt, Kulturlandschaftsentwicklung
als wichtige Aufgabe der Raumordnung zu begreifen. ,,Der Auftrag der Raumordnung
zur planerischen Gestaltung von Kulturlandschaften umfasst mehr als nur die Konser-
vierung historisch bedeutender Raume. Die eigentliche Herausforderung besteht in
einer behutsamen Weiterentwicklung der Landschaften im Sinne der Leitvorstellung
einer nachhaltigen Entwicklung“ (MKRO 2006: 24 f.)

»Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen dem Erhalt regionaler Werte und neuen Nut-
zungs- und Gestaltungsanforderungen zu finden. Nutzungen im Auf3enbereich, wie
erneuerbare Energien, Rohstoffabbau, Netzausbau, Deponien sowie sonstige tech-
nische Anlagen sollen vertraglich in die Kulturlandschaften integriert werden“ (MKRO
2016: 24).

Die 42. Ministerkonferenz fiir Raumordnung (MKRO) hat sich 2017 in ihrer Entschlie-
lung zur Kulturlandschaftsentwicklung auch verpflichtet gesehen, einen wirksamen
Beitrag zur Umsetzung von § 2 Abs. 2 Nr. 5 Satz 1 Raumordnungsgesetz (ROG) zu
leisten, wenn es darum geht, Kulturlandschaften zu erhalten und zu entwickeln (MKRO
2017). Auch in der Region Rhein-Neckar wurden im Rahmen der Regionalplanung
stets Grundsatze formuliert, dass die Kulturlandschaften in der Region mit ihrer cha-
rakteristischen Eigenart mafdgeblich zur regionalen und lokalen Identitdt beitragen.
Sie sind das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen naturrdumlichen Gegebenheiten
und menschlicher Einflussnahme im Verlauf der Geschichte (VRRN 2014). Die regio-
nalplanerische Herausforderung wird darin gesehen, historische Kulturlandschaften
zu erhalten, aber auch den Landnutzungswandel mit zunehmendem Klimawandel zu
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bewdltigen. ,,Die regionstypischen Elemente der Kulturlandschaft, wie markante Ge-
holzbestdnde, Parks, Streuobstwiesen, Reste historischer Flurstrukturen, Hohlwege
sowie siedlungsgeschichtliche Sachzeugen sollen in gréfitmoglichem Mafe erhalten
und so in kiinftige Nutzungen einbezogen werden, damit die Landschaften der Metro-
polregion Rhein-Neckar entsprechend ihrer Charakteristik gesichert und weiterent-
wickelt werden“ (VRRN 2014: 76). So formuliert der Einheitliche Regionalplan
Rhein-Neckar auch: ,,Das Landschaftsbild und damit der landschaftsasthetische Ei-
genwert eines Naturraumes wird durch die geologischen Verhaltnisse und natiirlichen
Gegebenheiten, wie Boden, Wasser, Klima, Tier- und Pflanzenwelt, bestimmt. Hinzu
kommt die kulturhistorisch gepragte landschaftliche Eigenart mit ihren jeweiligen
historisch ablesbaren Nutzungsstrukturen. Orts- und Landschaftsbild korrespondie-
ren miteinander und bilden Gestaltwerte, die Eigenart, Besonderheit, Orientierungs-
moglichkeit und Erlebniswerte durch visuell-sinnliche Wahrnehmung vermitteln
(VRRN 2014: 77). Kulturlandschaftsentwicklung und -gestaltung muss als integrierte
Querschnittsaufgabe verstanden werden und setzt ein Uberwinden von sektoralen
und fachdisziplindren Grenzen voraus. Es wird in Zukunft noch mehr darum gehen
missen, wie fachbezogene (Férder)instrumente und -programme mit den Zielen ei-
ner regionalen Kulturlandschaftsentwicklung verzahnt werden kdnnen. An einer Ver-
besserung der Kohdrenz der bestehenden sektoralen Programme, Instrumente und
gesetzlichen Vorgaben muss kontinuierlich gearbeitet werden.

2.2 Leitbilddiskussion / Zukunftsbilder

Ausgehend von der 42. Ministerkonferenz fiir Raumordnung wurde erneut deutlich,
dass es Ziel sein misse, in Zeiten eines verstarkten Landschaftswandels neue Hand-
lungsansdtze zur Umsetzung dieser Herausforderungen zu suchen. Genannt wird die
Aufstellung regionaler Leitbilder zur Erhaltung und Entwicklung unterschiedlicher
Kulturlandschaften und besonderer Kulturlandschaftsbereiche. Dariiber hinaus wird
die Unterstiitzung internationaler und interdisziplindrer Ansdtze und Mafsnahmen zur
Kulturlandschaftsentwicklung vorgeschlagen (MKRO 2017).

Im Zuge der Regionalplanungs- und Regionalentwicklungsaufgaben des Verbandes
Region Rhein-Neckar soll Landschaft sowohl als Schutzgut (regionalplanerische Steu-
erung der regionalen Freiraumstruktur) als auch als Gestaltungsaufgabe (regionales
Entwicklungsprojekt Regionalpark Rhein-Neckar) angesehen werden. Hierfir ist die
Frage bedeutend, wie Landschaften und auch der Landschaftswandel auf regionaler
Ebene wahrgenommen werden. Dariiber hinaus muss man sich ein Bild von der Land-
schaft machen, in der wir in Zukunft leben wollen (VRRN 2018). Regionale Kultur-
landschaftsentwicklung und -gestaltung steht einer Vielzahl von Herausforderungen
gegeniber und leistet gleichermafien einen aktiven Beitrag zu wichtigen gesellschaft-
lichen Handlungsfeldern. Diese Multifunktionalitdt von Landschaft ist durch geeignete
Strategien, Instrumente und Mafsnahmen entsprechend zu férdern und zu gewédhr-
leisten und erfordert integriertes Handeln (KORG 2020).
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3 Rolle der Freiraumstrategien fiir die Region
3.1 Mit Landschaft Region entwickeln

Stadte und Regionen stehen in einem dynamischen Wettbewerb auf nationaler, euro-
paischer und globaler Ebene. Standortpolitik kann sich deshalb heute nicht nur auf die
wirtschaftliche Entwicklung und harte Standortfaktoren beziehen. Schlagworte wie
»Flachenverfligbarkeit“ fiir die Ansiedlung von Arbeitspldtzen ist Idangst nur eine Seite
der Medaille. Lebensqualitdt, Image, Profil und Identitdt sind immer wichtiger gewor-
den. Im Hinblick auf den Mangel an Arbeitskraften konnen diese weichen Standort-
faktoren in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. Damit stehen Wettbewerbs-
fahigkeit, Alleinstellungsmerkmale und Lebensqualitdt in einem engen Kontext. Aus
diesem Grunde muss es auf der regionalen Ebene darum gehen, wie Landschafts-
raume dazu beitragen kdnnen, Regionen zu entwickeln und ihnen eine charakteris-
tische Identitdt zu geben. Die Wirtschafts- und Lebensweisen werden dynamischer
und globaler und damit wird die Verankerung und Qualifizierung von Standorten fir
Wohnen und Arbeiten immer wichtiger.

3.2 Kulturlandschaft als zentraler Standortfaktor

Die Metropolregion Rhein-Neckar hat bereits 2019 ihre strategische Ausrichtung
fur ein ,Zielbild 2025“ geschdrft, um die gemeinschaftliche Regionalentwicklung
weiter zu stdrken. Das sollte dazu beitragen, bis 2025 als eine der attraktivsten und
wettbewerbsfahigsten Regionen Europas bekannt und anerkannt zu sein. Zusammen
mit dem Frankfurter Institut fiir Strategie und Kommunikation (ISK) hat die Metro-
polregion die Marke Rhein-Neckar einer Evaluation unterzogen. In diesem Zusam-
menhang wurde die Online-Wahrnehmung der Region untersucht und eine Wettbe-
werbsanalyse der Wahrnehmung anderer Metropolregionen erstellt. Im Ergebnis
wurde sichtbar, dass es der Region in der 6ffentlichen Wahrnehmung gelingt, die
Verbindung zwischen einem modernen Wirtschafts- und Technologiestandort mit
Naturerlebnis, Freizeit und Genuss sowie einer aktiven Biirgerschaft herzustellen. Die
Regionalentwicklung wurde auf die drei Schllsselbegriffe ,fortschrittlich, engagiert
und lebenswert“ fokussiert. Wihrend das Themenfeld ,,Fortschritt® auf die wirt-
schaftsbezogenen wettbewerbsrelevanten Standortfaktoren abzielt und das The-
menfeld ,,Engagement® im besonderen Maf fiir die Weiterentwicklung eines offenen
und engagierten gesellschaftlichen Miteinanders steht, vereint das Themenfeld
,Wohlfiihlen“ die Bestrebungen, die Region Rhein-Neckar fiir seine Biirger besonders
lebenswert zu gestalten. Damit verbunden sind auch die Zielsetzungen nach vielfal-
tigen Naherholungsgebieten und -einrichtungen, eine intakte und attraktive Natur
sowie Spitzenangebote in Sport, Kultur und Genuss. Zu den hierfiir notwendigen
Handlungsschritten fiir eine nachhaltige Entwicklung der Region ist auch die bedarfs-
gerechte und ausgewogene Siedlungs- und Freiraumstruktur von entscheidender Be-
deutung (MRN 2019).

Damit wird die Erkenntnis weiter gestdrkt, dass der Faktor Lebensqualitdt, worauf
auch eine intakte und attraktive Kulturlandschaft einzahlt, fiir eine wettbewerbsorien-
tierte Regionalentwicklung von entscheidender Bedeutung ist.
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4 Kombination regionalplanerischer und
regionalentwicklungsbezogener Instrumente

Mit den formalen Gegebenheiten des Staatsvertrags fiir die Region Rhein-Neckar ist
eine ideale Verknlpfungsmoglichkeit von Regionalplanung, Landschaftsrahmenpla-
nung und Regionalentwicklung méglich. Landschaft soll stdrker als Marke fiir die regi-
onale Entwicklung erkannt werden, als ein Qualitdtsmerkmal fiir eine nachhaltige
Standortentwicklung einer prosperierenden Metropolregion. Es geht also um die regi-
onalplanerische Sicherung der regionalen Freiraumstruktur tber die bekannten for-
malen Instrumente der Raumordnungsplanung hinaus und schlief3t umsetzungsorien-
tierte und kommunikationsorientierte Inwertsetzungs-Strategien von Landschaften
und Freirdumen ein, um die Metropolregion Rhein-Neckar nach innen und aufien in
ihren vielfaltigen Landschaftsqualitdten zu positionieren.

4.1 Plan und Planumsetzung

Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar als formalem Instrument der Regional-
planung werden Ziele und Grundsatze fiir die Sicherung und Weiterentwicklung der
Regionalen Freiraumstruktur formuliert. Damit soll gewdhrleistet werden, dass die
Freirdume in der Region entsprechend ihrem natiirlichen Potenzial sowohl in ihrer
Okonomischen Leistungsfahigkeit, z. B. fiir die Wasserversorgung, Rohstoff-, Land-
und Forstwirtschaft sowie fiir die Erholung als auch zur Sicherung des natirlichen
Gleichgewichts erhalten und entwickelt werden. Zum Schutz und zur Entwicklung der
natlirlichen Lebensgrundlagen verfolgt der Verband Region Rhein-Neckar das Ziel ei-
ner nachhaltigen und Ressourcen schonenden Raumentwicklung (VRRN 2014).

4.2 Masterplan Regionalpark Rhein-Neckar

»Landschaft in Bewegung® wurde zum Motto des bereits 2009 politisch beschlosse-
nen Masterplans fiir den Regionalpark Rhein-Neckar. Mit ihm liegt eine Art Regiekon-
zept vor, wie die Landschaften und Freirdume in der Metropolregion Rhein-Neckar
nachhaltig weiterentwickelt und vernetzt werden sollen. Der Masterplan formuliert
die Ziele fiir eine zukunftsfahige Landschaftsentwicklung und setzt Prioritdten fir
eine erste Umsetzungsphase. Mit dem Masterplan wird kein flachendeckendes Plan-
werk vorgelegt, sondern vielmehr perspektivisch ein Handlungsrahmen aufgezeigt,
wie insgesamt drei definierte Bausteine konkretisiert werden kénnen. Dazu zéhlen die
Leitthemen ,,Blaue Landschaften®, ,, MRN_vernetzt“ und der ,Wettbewerb Landschaft
in Bewegung“. In enger Zusammenarbeit mit Gemeinden, Stddten und Landkreisen
soll das Profil der Region geschdrft werden. Die gemeinsamen Projekte zum Regional-
park sollen in der Landschaft fiir den Biirger spiirbar und sichtbar werden. Mit dem
Masterplan wurde eine Grundlage vereinbart, um Landschaft als eine spannende Ge-
staltungsaufgabe zu kommunizieren (VRRN 2009).

Der Verband Region Rhein-Neckar sieht sich im Umsetzungsprozess des Regional-
parks als Koordinator und Moderator und will gleichzeitig Anreize fiir die kommunalen
und regionalen Partner geben.
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4.3 Leitbilder und Narrative

In der Diskussion im Kontext des Dialogs Landschaft in der Metropolregion Rhein-
Neckar wurde deutlich, dass die Metropolregion enorm vielfdltig und facettenreich ist
und sie sich in ihren unterschiedlichen Teilrdumen sehr differenziert darstellt. Sie bie-
tet eine grofie Bandbreite an unterschiedlichen Landschaftsraumen mit jeweils ver-
schiedenen Charakteristika, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven. Basie-
rend auf den bereits bestehenden naturrdumlich gepragten Grofdlandschaften, den
Kenntnissen Uber die Entstehungsgeschichte der Landschaftsraume, den Analysen
der Infrastrukturen, der Urbanisierung und der landschaftlichen Ausstattung sowie
den Uberlegungen im Masterplan zum Regionalpark Rhein-Neckar wurden entlang
dieser rdumlichen Einteilungen zehn Landschaften gebildet - ,die Prachtigen 10¢
(VRRN 2019a).

Mit der Erarbeitung von Leitbildern fiir diese zehn grofien Landschaftsrdume soll ein
Beitrag fiir die Landschaftsentwicklung furr die Region geleistet werden. Dieser Beitrag
versteht sich als eine Anregung und wird als Orientierung gesehen, in welche Richtung
Landschaft entwickelt werden soll und kann. Damit bilden die Leitbilder eine - auch
von der Regionalpolitik beschlossene - Grundlage, die bei Bedarf ausgebaut werden
kann. Ziel ist allerdings, mit Landschaft den unterschiedlichen Teilrdumen mit ihren
spezifischen Begabungen in der Metropolregion ein Gesicht und eine Identitat zu ge-
ben. Mit Landschaft die Region entwickeln wird deshalb zugleich Herausforderung
und Ziel. Landschaft soll eine Profilierung erfahren. Mit den dartiber hinaus beschlos-
senen 10 Handlungszielen fiir die regionale Landschaftsentwicklung wird kundgetan,
dass Landschaft mittels Freiraumschutz und Freiraumentwicklung eine Wertschat-
zung erfahrt. Die Handlungsziele sind auch wesentliche Bausteine, um die Nachhaltig-
keitsziele der Vereinten Nationen in die Regionalentwicklung einzubinden. Sie trans-
portieren damit auch internationale Zielvorstellungen einer nachhaltigen Entwicklung
der Metropolregion Rhein-Neckar (VRRN 2023).

4.4 Handlungsziele fiir die Prachtigen 10

Im Zuge der Erstellung von Leitbildern flir die zehn grofien Landschaftsrdume - den
sogenannten Prdchtigen 10 - wurden zur Umsetzung zehn Handlungsziele definiert,
anhand derer diese Landschaftsrdume nachhaltig und lebenswert weiterentwickelt
werden kdnnen. Die Ziele sind Teil einer politischen Beschlusslage der regionalen
Gremien des Verbandes Region Rhein-Neckar, um aufzuzeigen, wie mit der Landschaft
kiinftig verantwortungsvoll im Rahmen der regionalplanerischen Entwicklung der
Freiraumstruktur umzugehen ist (VRRN 2020).

In den Zielen spiegelt sich zundchst die Erkenntnis, dass Landschaft als Standortfaktor
eine grofie Rolle spielt. ,Rhein-Neckar - Vielfalt kultivieren“ (#1) und ,,Rhein-Neckar
leben“ (#2) verweisen darauf, dass die Qualitdt der Region der Landschaft in ihrer
Vielfalt beruht, die es zu kultivieren gilt. Die individuellen Auspragungen von Orten
und Landschaften fiihren zu lokalen und regionalen Identitdten. Spezifische Raume
wie etwa die Flusslandschaften an Rhein und Neckar werden als regionale Marken-
zeichen angesehen.
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,»Rhein-Neckar im Dialog - verhandeln und steuern® (#3) verweist auf die Notwendig-
keit, dass im Dialog Landschaft alle landschaftsgestaltenden Akteure mit eingeschlos-
sen werden missen, um gemeinsam eine nachhaltige regionale Zukunftsgestaltung zu
verhandeln und bewusst zu steuern. Uber die Kommunal- und Ressortgrenzen hinweg
nimmt der Regionalpark Rhein-Neckar gleichzeitig regionale Koordinierungs- und
Steuerungsaufgaben wahr.

Um die Funktion der Landschaft als Ressource fiir die Region zu schdrfen, gehen
die Handlungsziele ,,Rhein-Neckar exzellent bewirtschaften® (#4) und ,,Rhein-Neckar
multicodieren* (#5) darauf ein, bei einer zukunftsfahigen Raumentwicklung die regi-
onal unterschiedlichen Belange und Interessen zu beriicksichtigen und exzellent zu
bewirtschaften. Langfristiger Ressourcenschutz, intakte Naturrdume, schéne und
produktive Landschaften, Klimaschutz und Klimaanpassung sowie besondere Kultur-
und Freizeitangebote und touristische Infrastrukturen sind dabei zu beachten. Das
alles wird als wichtige Basis gesehen, um die internationalen Nachhaltigkeitsziele
(SDGs) planvoll zu verankern. Bei den vielfdltigen Flachennutzungsanspriichen in der
Region heifdt es auch, nachhaltige Mehrfachnutzungen zu ermoglichen. Der Dialog
Landschaft soll hier die sogenannte Multicodierung férdern, um zum Beispiel Klima-
schutz und Naherholung oder auch Hochwasserschutz und Biotopverbund mitein-
ander zu verknipfen.

Die Handlungsziele korrespondieren mit den aktuellen Herausforderungen fir die
einzelnen Landschaftsrdume. Zielsetzungen wie ,Globale Transformationsheraus-
forderungen regional gestalten“ (#6), aber auch ,,Rhein-Neckar mit Widerspriichen
leben und zukunftsfahig gestalten* (#7) sind darauf ausgerichtet, die vielfdltigen
Transformationsprozesse fir die Qualifizierung von Landschaft zu nutzen. Strategien
sollen auf die Charakteristik der ,,Prachtigen 10“ abgestimmt werden, beispielsweise
auch um die Naturraumempfindlichkeit fiir kommende Generationen im Fokus zu ha-
ben. Widerspriichliches muss im Dialog Landschaft friihzeitig identifiziert und offen
von den verschiedenen Akteuren diskutiert werden.

»Raume, Akteure und Stoffstrome vernetzen“ (#8) und,,Landschaften aktivieren und
dabei experimentieren“ (#9) bedeutet, dass zundchst die Grenzen und sektoralen
Zustandigkeiten zu hinterfragen und zu Uberwinden sind. Mobilitatsstrategien oder
Klimaschutz bzw. Klimaanpassung bediirfen der regionalen Kooperation. Aus vernetz-
ten Einzelprojekten sollen sich so gemeinsame, sich starkende Kompetenzen fiir das
zukiinftige Handeln ergeben. Auf dem Weg zu einer Modellregion fiir innovative
Landschaftsstrategien geht es auch darum, Landschaften zu aktivieren und mit ihnen
zu experimentieren. Die Basis hierflr bildet das Wissen um lokale, historisch gewach-
sene Gegebenheiten sowie Begabungen der regionalen Natur und Landschaft. Mit
Mut und Kreativitdt sollen schliefflich Nachhaltigkeit und Experiment zusammen-
finden. Schutz und Erhalt sind dabei zentral. Der Wettbewerb , Landschaft in Bewe-
gung“ spielt hier eine besondere Rolle und informiert tiber Beispiele zu Freiraum-
schutz und Freiraumentwicklung.

Letztendlich stellen die Handlungsziele fiir die Préchtigen 10 einen Aufforderungs-
charakter fiir die sogenannten ,,Landschaftsakteure* dar. ,,Die Préchtigen 10 zu etwas
Besonderem zu machen“ (#10) fokussiert insgesamt auf die zehn grofien Land-
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schaftsraume, die die Region Rhein-Neckar in ihrer Vielfalt pragen. Im Dialog Land-
schaft sollen sie fir die zukunftsfahige Regionalentwicklung genutzt werden. Dank
einer engen Verzahnung von kommunalen und regionalen Akteuren entstehen Kon-
zepte zur Landschaftsentwicklung. Der Verband Region Rhein-Neckar mit seiner Ko-
ordinierungsfunktion soll Projekttische und Aktionspldne organisieren, mit deren
Hilfe Begabungen, Stdrken und Schwachen der ,Prachtigen 10“ in eine Zukunfts-
strategie miinden (VRRN 2020).

Mit den Handlungszielen werden die Ziele und Handlungsfelder der regionalen Land-
schaftsentwicklung beschrieben. Die zeitliche Perspektive ist fiir die ndchsten zehn bis
20 Jahre angelegt. Der Verband Region Rhein-Neckar fungiert hier als Initiator und
Koordinator. Ihm obliegt die Koordination der weiteren strategischen Schritte in Ko-
operation mit den Partnern der Region. Damit werden auch die Aufgaben aus dem
Staatsvertrag Rhein-Neckar beziiglich regionalplanerische Steuerung und die Koor-
dinationsaufgabe fiir eine entwicklungsstrategische Ausrichtung von Landschafts-
entwicklung umgesetzt (hier: Regionalpark Rhein-Neckar im Dialog Landschaft).
Aktuelle Projekte wie ,,Freiraumpotentiale alter Neckarschlingen offenlegen“ im Mo-
dellvorhaben der Raumordnung ,,Regionalparks“ sollen z. B. Mdglichkeiten fir eine
multifunktionale und auf eine Mehrfachnutzung ausgerichtete Freiraumentwicklung
aufzeigen (www.moro-regionalparks).

4.5 Wettbewerb Landschaft in Bewegung der Metropolregion
Rhein-Neckar

Zu den Bausteinen des Masterplans Regionalpark Rhein-Neckar zahlt seit 2010 der
Wettbewerb ,Landschaft in Bewegung®, der zweijahrlich seitens des Verbandes Re-
gion Rhein-Neckar ausgeschrieben wird. Vorbildliche Freiraumprojekte (sogenannte
Griinprojekte) werden von einer Fachjury mit dem Blick auf deren Kreativitdt, den re-
gionalen Mehrwert und deren partnerschaftliches Miteinander bei der Konzeption
und Umsetzung bewertet. Der Wettbewerb wendet sich an alle 290 Kommunen in der
Region, die sich zusammen mit ihren Partnern bewerben kdnnen. Jedes der bislang
pramierten und mit einem Geldpreis ausgezeichneten Griinprojekte ist ein Beweis fir
das Engagement der Akteure vor Ort. Gesucht werden Projekte, die die vorhandenen
Potenziale der Prachtigen 10 aktivieren, vernetzen und weiterentwickeln. Im Zeichen
der Nachhaltigkeit schliefit dieses das Experimentieren und das Vernetzen von Part-
nern sowie eine multifunktionale Flachennutzung ein (VRRN 2023).

Bei den pramierten Griinprojekten mit dem Schwerpunkt ,Vernetzung“ handelt es
sich zum einen um die rdumliche Verkniipfung der verschiedenen Landschaften und
Landschaftsteile. Dabei geht es auch stets um die Verbindung der Partner in den 15
Stadt- und Landkreisen der Region. Die Projekte stellen lineare Verbindungen her, wie
Rad- und Wanderrouten, verkniipfen Erlebnisstationen oder interkommunal ausge-
richtete Naherholungsangebote. Solche Griinprojekte férdern die Sichtbarkeit und
Erlebbarkeit grofRerer raumlicher Zusammenhdnge. Damit entstehen neue Qualitdten
und es bilden sich Synergien.
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Bei den Projekten mit Schwerpunkt ,Erlebnis Wasser* wird deutlich, wie vielfdltig
multifunktional ausgerichtete, wasserbezogene Beispiele die Landschaftsraume der
Region aufwerten und neu gestalten. Es gelingt damit, sowohl im stddtischen als auch
landschaftlichen Umfeld eine grofie Synergie aus Okologie, Hochwasserschutz und
Naherholung herzustellen und neue Landschaftsbilder zu schaffen. Fiir den vorbeu-
genden Hochwasserschutz und zur Einddmmung der Gefahren durch Starkregen-
ereignisse bilden die Projekte eine wichtige Basis fiir die notwendigen ,,griin-blauen
Infrastrukturen®in der Region.

Der Wettbewerb zeigt auch auf, wie die Griinprojekte dazu beitragen, Kulturland-
schaft zu gestalten. Im Schwerpunkt der ,,Kulturlandschaftsentwicklung liefern sie
beispielhafte Losungsansétze, wie gemeinsam mit den Partnern der Landwirtschaft,
der Wasserwirtschaft, dem Naturschutz und der Forstwirtschaft neue Landschafts-
und Freiraumqualitaten entstehen und charakteristische und regional bedeutsame
Kulturlandschaftsbereiche erhalten und weiterentwickelt werden. Die bislang pra-
mierten Projekte sind in einer storymap des Metropolatlas Rhein-Neckar aufgefiihrt
(www.metropolatlas.digitale-mrn.de).

5 Kommunikation, Vermittlung und Umsetzung

Planungskonzepte, Leitbilder oder Masterpldne sowie die Regionalplanung fir sich
allein genommen entfalten nur bedingt eine Wirkung. Wenn die Inhalte nicht rechts-
verbindlich in rechtskréftigen Planwerken verankert werden kénnen, so missen diese
auch medial kommuniziert und vermittelt werden. Es miissen Partner adressiert
werden, mit denen gemeinsam auch die Umsetzung von Zielvorstellungen durch
Uberzeugung und Mitwirkung gelingen kann. Ein sogenanntes ,,Planmarketing® ist
erforderlich und entscheidend, um Umsetzungsprozesse in Gang zu bringen.

5.1 Dialog Landschaft

Beim Dialog Landschaft muss es in erster Linie darum gehen, Uber eine ,,gelingende
Kommunikation, die Themen ,Landschaft-Region-Freiraum“ angemessen zu trans-
portieren und zu vermitteln. Es soll erreicht werden, dass die Landschaft eine beson-
dere Rolle einnimmt und zentrale Aufgaben tibernimmt. Als Ausgangslage wurde das
regionale Entwicklungsprojekt Regionalpark Rhein-Neckar mit dem oben genannten
Masterplan herangezogen. Zur Weiterentwicklung dieses Regionalparkprojekts, das
seit 2009 intensiv vom VRRN in der Kommunikation mit kommunalen und weiteren
Partnern genutzt wird, wurden Uber einen politischen Beschluss des Planungsaus-
schusses des VRRN die Leitbilder fiir die Prachtigen 10 groen Landschaftsraume der
Region mit ihren Herausforderungen und beispielhaften Impulsen fiir die Zukunft so-
wie Ziele zur weiteren gemeinsamen Entwicklung der Prachtigen 10 beschlossen
(VRRN 2020).

Um gemeinsam mit den Partnern aus Kommunen, Fachplanungstrdgern und weiteren
Akteuren die einzelnen Landschaftsrdume weiterzuentwickeln, soll durch Projekt-
tische und Dialogrunden aufgezeigt werden, welche Projekte und MaRnahmen im
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Sinne eines Aktionsplans fiir die jeweiligen Raume vom Pfdlzerwald, der Weinstrafie,
der links- und rechtsrheinischen Rheinebene, der Rheinniederung bis hin zur Berg-
strafle, dem Odenwald mit dem Neckartal, dem Kraichgau und dem Bauland geeignet
sind, regionale Landschaften zu gestalten. Damit wird das Ziel verfolgt, regionale Iden-
titdten zu sichern, aber auch auf die Herausforderungen durch Klimawandel, Biodiver-
sitatsverlust, Erfahrungen aus der Corona-Pandemie oder dem Erfordernis einer regi-
onalen Ernahrungswende effizienter reagieren zu kdnnen.

Es geht also stets darum, Potenziale und auch prioritdre Aufgabenzuweisungen fiir die
einzelnen Rdume gemeinsam zu identifizieren. Und natdirlich darum, wie die handeln-
den Akteure gemeinsam im Rahmen der interkommunalen Kooperation Freirdume
besser vernetzen und sie damit wirkungsvoller und resilienter fiir die Zukunft gestal-
ten kénnen.

5.2 Intelligente ,,Akteurslandschaften

Im Rahmen der Kommunikationsstrategie ,,Dialog Landschaft“ werden Partner aus
verschiedenen Fachressorts angesprochen. Zum einen geht es um Fachplanungs-
trager des Naturschutzes, der Wasser-, Forst- und Landwirtschaft, zum anderen aber
auch um die kommunalen Partner - sowohl auf politischer als auch verwaltungsbezo-
gener Ebene. Hinzu kommen Partner aus der Flurbereinigung, der Rohstoffférderung,
den Landschaftserhaltungsverbdanden oder den Leader-Aktionsgruppen mit ihren
jeweiligen Netzwerken. Das Wissen der einzelnen Gruppen untereinander zu starken
ist ein wichtiges Ziel, das mit diesen Netzwerken verfolgt wird. Nach Mé&glichkeit wer-
den auch zivilgesellschaftliche Akteure eingebunden, um Uber Projekttische oder Ak-
teure-Workshops fachliche Konfliktfelder, Potenziale, aber auch deren Raumwissen
und deren Expertise in den Dialog einzubringen. Viele Erkenntnisse werden aus
Best-Practice-Beispielen aus der Region generiert. So geht es bei den bislang durch die
Region prdmierten Griinprojekten darum zu demonstrieren, wie unterschiedlich Ko-
operationspartner miteinander arbeiten und Projekte in die Umsetzung bringen. Re-
gionalkonferenzen, wie das nunmehr zum elften Mal stattfindende , Regionalpark-
forum®, bieten Plattformen an, um auch im politischen Raum den Handlungsbedarf
fur Freiraumschutz und Freiraumentwicklung aufzeigen zu kdénnen. In der Region
Rhein-Neckar kommt hinzu, dass in diesem grenzentiberschreitenden Planungsraum
die Partner aus den unterschiedlichen Landesteilen nicht ausreichend vernetzt sind.
So wird auch der fachliche Austausch der durch den Féderalismus gepragten, oft un-
terschiedlichen Fachverwaltungspolitiken der einzelnen Lander (z. B. in der Forstwirt-
schafts- oder der Wasserwirtschaftsverwaltung) ermoglicht und verbessert. Auch
die unterschiedlichen Férderprogramme der Lander erfordern eine bessere Vernet-
zung in der Region Rhein-Neckar, um die Standortnachteile durch diesen durch drei
Lander geprédgten ,,Handlungsraum fiir Landschaft“ bestmoglichst zu iberwinden. Es
hat sich herausgestellt, dass strategische Allianzen und damit auch eine intelligente
Akteurekonstellation und -mischung zu Schltisselbegriffen fiir den Erfolg von regiona-
len Freiraumkompetenzen werden (VRRN 2019b).
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5.3 Netzwerke nutzen (Konferenz der Regionalparks und Griine Ringe)

Ziel einer zukunftsfahigen regionalen Landschaftsentwicklung soll es sein, die zehn
grofRen Landschaftsraume in der Metropolregion Rhein-Neckar (die Préchtigen 10)
mit ihren besonderen Qualitdten auch fir kiinftige Generationen zu erhalten und
nachhaltig zu entwickeln. Im Dialog Landschaft, der das regionale Entwicklungs-
projekt Regionalpark Rhein-Neckar begleitet, sind die Netzwerkarbeit und starke
Allianzen mehr denn je notwendig, um die Umweltqualitdten zu sichern. Der Dialog
richtet sich zum einen an bundesdeutsche Netzwerke wie die ,,Konferenz der Regio-
nalparks und Griinen Ringe“ (KORG) als informellem Zusammenschluss von deut-
schen Grofdstadt- und Metropolregionen, zum anderen auch intensiv an die kommu-
nalen, regionalen und weiteren Partner innerhalb der Region. Hier geht es um die
Entwicklung und kommunikative Vermittlung erfolgreicher Landschaftsstrategien:
Wie wollen wir morgen leben? Wie stellen wir uns eine nachhaltig genutzte Landschaft
vor? Es ist eine gemeinsame Idee zu entwickeln - im Sinne eines common sense -, wie
auch interkommunal die Freiraumsicherung und -vernetzung nachdriicklicher ge-
starkt werden kann. Es gilt dabei, die Kommunen, Verbdnde, Vereine, Nicht-Regie-
rungs-Organisationen, die Verwaltung, Politik, Medien, Wissenschaft und Wirtschaft
starker in das Thema einzubeziehen und in einen engeren Austausch zu bringen. Dia-
log Landschaft im regionalen Entwicklungsprojekt Regionalpark Rhein-Neckar erfillt
somit die Kriterien einer Plattform fiir Austausch und Wissenstransfer (VRRN 2023).

Hierzu formulieren die aufgefiihrten zehn Handlungsziele zur Weiterentwicklung der
Prachtigen 10 verschiedene Ansdtze einer gemeinsamen, regional ausgerichteten
Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt steht, wie die Region Uber ihre Landschaften profi-
liert und wie die Wertschatzung der Landschaft mit ihren vielféltigen Funktionen fir
unser Leben erhéht werden kann.

6 Transformationserfordernisse

Vor dem Hintergrund der globalen Veranderungen wie dem Klimawandel, der wirt-
schaftlichen Entwicklungen in Zeiten globaler Abhdngigkeiten, der weiter zunehmen-
den Urbanisierung sowie den sich wandelnden Lebensstilorientierungen steigt der
Stellenwert der Landschaft als Standortfaktor.

Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit den 17 Nachhaltigkeitszielen, den Sus-
tainable Development Goals (SDGs) ist fiir den Verband Region Rhein-Neckar Orien-
tierung und Verpflichtung zugleich. Eine verantwortungsvolle Regionalplanung und
Regionalentwicklung beriicksichtigt Skonomische, &kologische und soziale Belange
und hélt Gestaltungsspielrdume fiir die kommenden Generationen offen. Die umwelt-
bezogenen Nachhaltigkeitsziele 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 und 15 werden im Dialog Land-
schaft besonders im Fokus stehen (VRRN 2023). Im Rahmen vieler gesellschaftlicher
Transformationserfordernisse, die durch globale Trends wie Digitalisierung, Klima-
wandel, sich veriandernde Arbeitswelten beeinflusst werden, wird deutlich, dass sich
die Bedeutung auch des Werts von Freirdumen weiter wandeln wird. Zuletzt wurde
aufgrund der Einschrankungen wahrend der Pandemie sichtbar, dass und wie diese
Raume an Wertschatzung hinzugewonnen haben.
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Auch hinsichtlich Gesundheits- und Mobilitdtstrends sind unterschiedliche Lebensstile
in einer heterogenen Gesellschaft zu verzeichnen. Unterschiedliche Wertesysteme,
Alltagskulturen und Konsummuster bestehen parallel. Neben dem auch rdumlichen
Ermdglichen dieser Vielfdltigkeit in der Nutzung und dem Erleben der Landschaft wird
es auch in Zukunft darum gehen, Zugangsgerechtigkeit zu wahren, da Diversifizierung
auch negative Aspekte in Hinblick auf Verteilungsgerechtigkeit beinhalten kann. Es
geht also darum, Angebote mit kulturellen und landschaftlichen Qualitaten bei gleich-
zeitiger Wahrung der sogenannten Alltagslandschaften im Arbeits- und Wohnumfeld
in beiden Richtungen im Blick zu behalten.

Es wird dabei deutlich, dass Landschaft viel leisten muss. Im Leitbildprozess zu den
Prachtigen 10 in der Region Rhein-Neckar wurde deshalb auch der Begriff ,,Aufgaben-
landschaften“ gepragt (VRRN 2019a). Gerade die aktuellen Entwicklungen zeigen, wie
der Mensch die Landschaft auch mit Bezug auf den schnellen Landschaftswandel
(siehe Energielandschaften, Landschaften mit grofien Produktionsstromen wie in der
Oberrheinebene) verdndert. Die Regionalentwicklung muss deshalb in Zukunft zur
besseren und nachhaltigeren Koordinierung von Freiraumnutzungen und zur Stdrkung
der unterschiedlichen Freirdume mit ihren spezifischen Funktionen genutzt werden.
Hier steht vor allem die zunehmende Bedeutung des Klimawandels als Koordinie-
rungsaufgabe der Raumordnung, bezogen auf den vorsorgenden Hochwasserschutz,
den Trinkwasserschutz, das Management des Landschaftswasserhaushalts und die
Starkung der Multifunktionalitdt von Freirdumen, im Vordergrund. Damit wird der
Begriff ,,Grlin-Blaue Infrastruktur aufgegriffen, um Freiraumsysteme zu sichern und
in puncto Vernetzung und Multifunktionalitdt zu stdrken - seien es offene agrar-
gepragte Landschaftsraume, Waldlandschaften oder vielfdltige innerstddtische Frei-
raume.

6.1 Entwicklung von Landschaft

Landschaft sollte deshalb auch stérker als Markenzeichen und Impulsgeber fiir die
Gesamtentwicklung von Stadt und Land wahrgenommen werden. Die Frage wird sein,
wie sich Stadt-Umland-Beziehungen weiter neu ausrichten im Bereich Mobilitdt, Woh-
nen, Daseinsvorsorge oder Freiraumnutzung. Begriffe wie Zwischenlandschaften, die
Ausgestaltung von Stadtrdndern, aber auch die Freiraumentwicklung entlang von
FuR- und Radwegeverbindungen sollten gezielt in den Fokus genommen werden (UBA
in Bearbeitung).

In der Regionalplanung wird fiir die Zukunft zu diskutieren sein, inwieweit auch die
raumliche Steuerung neue Instrumente braucht. Uberlegungen sind denkbar, soge-
nannte Ressourcenlandschaften zu identifizieren, die zum Beispiel multifunktional auf
die Kombination von 6kologischen Funktionen, technischen Infrastrukturen zur Ener-
giegewinnung und neuen Nutzungsformen im Rahmen der Landwirtschaft ausgerich-
tet sind. Es wird mithin zunehmend wichtiger, an Konzepten und Vereinbarungen zu
arbeiten, wie mit Landschaft zukilinftig verantwortungsvoll umgegangen werden soll.
Die Region durch die Landschaft zu entwickeln und die Landschaft zeitgleich auch
neu und nachhaltig in Wert zu setzen, ist in dem regionalen Prozess fiir die Region
Rhein-Neckar eine besondere Herausforderung. Damit ist auch das Ziel verbunden,
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Landschaft zu einem Impulsgeber fiir die Regionalentwicklung starker in der Regional-
politik zu verankern. In diesem Zusammenhang steht auch eine grundsatzliche Frage
im Raum: Ob eine auf den Schutz, die Pflege und die Gestaltung der Landschaft aus-
gerichtete Landschaftspolitik zu erarbeiten und umzusetzen sei, wie das bereits das
Europdische Landschaftstibereinkommen im Kapitel II, Artikel 5 formuliert?

6.2 Aktionsprogramm Natiirlicher Klimaschutz fiir die
Landschaftsentwicklung nutzen

Stichworte wie naturnahe Walder, blau-griine Infrastrukturen oder Schwammiland-
schaften verdeutlichen aktuell, dass natiirliche Okosysteme bewahrt, gestarkt oder
renaturiert werden miissen, damit sie gleichzeitig multifunktionale Nutzungen Gber-
nehmen kénnen. Mit dem Aktionsprogramm Natirlicher Klimaschutz soll das Ziel ver-
folgt werden, den Erhalt, die Renaturierung und Wiederherstellung von natdirlichen
und resilienten Okosystemen anzustreben, damit diese die Funktion eines Klima-
schiitzers und eines wertvollen Lebensraumes fiir Pflanzen und Tiere gleichermafien
erfiillen kdnnen. Es sollen Synergien durch den gemeinsamen Klima- und Naturschutz
erfasst und genutzt werden. Mit der Konzentration auf wassersensible Umbaumaf3-
nahmen soll erreicht werden, den Landschaftswasserhaushalt zu verbessern, damit
das Wasser langer in der Landschaft gehalten wird. Hier geht es vor allem auch um
Wiederverndssungsmafinahmen (wie Moore, Feuchtgebiete). Hierdurch sollen auch
Dirren vorgebeugt werden sowie Retentionsraume geschaffen werden als Schutz vor
lokalen Uberschwemmungen nach Starkregenereignissen. Des Weiteren zielt das
Aktionsprogramm auf den natirlichen Klimaschutz auf Siedlungs- und Verkehrs-
flichen ab. Hier soll es verstarkt um das Griinflichenmanagement gehen und um
Mafinahmen im Sinne des Leitbildes einer wassersensiblen Stadt. Hierzu zdhlen Maf3-
nahmen wie Fldchenentsiegelung, Wasserspeicherung, Versickerung, Verdunstung
und Nutzung von Regenwasser im stddtischen Raum, Stdrkung der Verdunstungs-
kiihlung, Verminderung der Risiken durch Uberflutung.

Deutlich wird, wie wichtig eine enge Kommunikation mit den verschiedenen Akteuren
ist, um die vielfdltigen Maflnahmen auch umsetzen zu kénnen.

7 Ausblick

In der Planungspraxis (er)wdchst die Erkenntnis, dass der Umgang mit Freirdumen
bereits in den Stddten vor allem hinsichtlich Klimawandel und bioklimatischer Belas-
tungssituation fur die menschliche Gesundheit fokussiert und etabliert wird, wéhrend
fur die Freirdaume am Stadtrand und im regionalen Kontext oftmals noch geeignete
Leitbilder und Impulse zur Entwicklung und Qualifizierung fehlen. Unter Beriicksich-
tigung des gesellschaftlichen Wandels - gerade unter dem Aspekt des Klimawandels,
des Biodiversitdtsriickgangs und weiteren Anforderungen wie z. B. Erndhrungssicher-
heit - wird eine rdumliche Planung zunehmend fiir die Zukunftssicherung wichtiger.
Die Wertmafistdbe zu Mobilitat, digitaler Kommunikation, Nahrungsmittelherstellung
und -vermarktung oder gesundheitlicher Vorsorge durch gesunde Arbeits-, Wohn-
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und Freizeitbedingungen andern sich. Damit muss auch die Rolle von Landschaft und
Freiraum in dieser Diskussion erneut geschdrft werden. Sensibilisierung der Politik,
Forderungen der jiingeren Generation an eine lebenswerte Umwelt und vor allem
nachhaltige Umweltpolitik, aber auch die Sensibilisierung von Unternehmen fiir nach-
haltige Wirtschaftsprozesse zusammen mit Standortsicherheit und Standortqualitdt
missen in der rdumlichen Planung starker in den Vordergrund geriickt werden.

Damit einher gehen auch Forderungen fir die Zukunft der Freiraumsicherung und
-entwicklung im Sinne einer Steigerung regionaler Freiraumkompetenzen.

Die aktuellen Transformationserfordernisse lassen sich nicht auf kommunaler Ebene
allein bewdltigen. Der Bezugsraum Region wird gerade bezliglich Transformation von
regionalen Landschaften immer bedeutender. Befdhigungen verschiedener Land-
schaftsraume missen erkannt werden und zielgerichtet mithilfe von Leitbildern ge-
sichert und weiterentwickelt werden. Die Multifunktionalitat von Landschaft ist durch
geeignete Strategien, Instrumente und Mafsnahmen zu férdern und erfordert ein in-
tegriertes Handeln. Letztendlich geht es auch darum, mit regionaler Landschafts-
gestaltung Lebens- und Wirtschaftsstandorte resilienter zu machen.
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Kurzfassung

Eine vergleichende Untersuchung der Anwendung von Planungsinstrumenten und
-prozessen in sechs Stadtregionen in sechs Bundesldndern stellt die wesentlichen
Erfolgsfaktoren bzw. Hemmnisse einer regionalen Freiraumsicherung und -entwick-
lung heraus: Fiir erfolgreiche Planungskonzepte sind unter anderem gut strukturierte
und gemanagte Planungsprozesse erforderlich, wobei eine sachgerechte Beteiligung
der Adressaten eine Grundvoraussetzung ist (auf Augenhdhe kommunizieren). Zu-
dem soll eine Verkniipfung mit Férder- und Finanzierungsinstrumenten angestrebt
werden. So kdnnen freiraumbezogene Vorrang-/Vorbehaltsausweisungen als Grund-
lage finanzieller Zuwendungen dienen (finanzielle Inwertsetzung von Freiraumfest-
legungen).

Bei der regionalplanerischen Aufgabe der Freiraumsicherung und -entwicklung gibt es
kein Erkenntnisdefizit, sondern ein erhebliches Umsetzungsdefizit. Die Regional-
planung muss ihre Moglichkeiten besser wahrnehmen, indem sie sich stédrker ein-
mischt und ihre Koordinierungskompetenz in den Vordergrund stellt.

Schliisselworter
Freiraumsicherung/-entwicklung - Planungsinstrumente - Planungsprozesse - Regio-
nalplanung/-entwicklung - Stadtregionen - Strategien
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Success factors and obstacles to securing and developing regional open space.
Investigating the effectiveness of regional planning

Abstract

A comparative study of the application of planning instruments and processes in six
urban regions in six federal states provides the essential success factors and obstacles
to regional open space protection and development: Successful planning concepts
require well-structured and managed planning processes, whereby appropriate
participation of the stakeholders is a basic requirement (communicating at eye level).
In addition, a link with funding and financing instruments should be sought. Thus,
open space-related priority/reservation settings can serve as a basis for financial
donations (financial valorisation of open space designations)In the regional planning
task of securing and developing open spaces, there is no lack of knowledge, but a
considerable lack of implementation. Regional planning must make better use of its
opportunities by becoming more involved and focusing on its coordination skills.

Keywords
Open space protection/development - Planning instruments - Planning processes -
Regional planning/development - Urban regions - Strategies

1 Untersuchungsansatz

Zur Konkretisierung der Fragestellungen des Arbeitskreises ,,Freiraumsicherung und
-entwicklung in der rdumlichen Planung“ wurde eine Untersuchung zur Ermittlung
von Erfolgsfaktoren und Hemmnissen einer regionalen Freiraumsicherung und -ent-
wicklung durchgefiihrt. Der Schwerpunkt lag auf der Analyse der Wirksamkeit re-
gional(planerischer) Strategien zur Freiraumsicherung und -entwicklung an Fallbei-
spielen.

Im Rahmen einer vergleichenden Untersuchung dieser Strategien in ausgewahlten Re-
gionen, die auch durch Mitglieder aus dem Arbeitskreis vertreten sind, standen neben
den Erfahrungen mit dem Einsatz bestehender Planinstrumente vor allem die Heraus-
arbeitung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ausgestaltung der Strate-
gien bzw. der jeweiligen Planungsprozesse im Vordergrund. Ein wichtiger Aspekt da-
bei ist die Verknlpfung von formellen und informellen Konzepten bzw. Instrumenten.
Auch wurde der Frage nachgegangen, wie in den jeweiligen Regionen versucht wird,
eine Steigerung der Wirksamkeit der Planungsprozesse zu erreichen.

Die Untersuchung vergleicht anhand von ausgewahlten Beispielen den unterschied-
lichen Umgang mit dem ,,Freiraum“ in der Regionalplanung bzw. -entwicklung.

Da nur sechs ausgewdhlte Regionen durch gezielte Fragestellungen analysiert werden,
handelt es sich um keine reprdsentative Untersuchung. Diese sechs Stadtregionen
bzw. Planungsregionen spiegeln trotz unterschiedlicher Entwicklungstendenzen zen-
trale Aufgaben der Regionalplanung im Bereich Freiraumsicherung und -entwicklung
in Deutschland wider; sie stellen somit einen wesentlichen Querschnitt der regional-
planerischen Herangehensweise dar.
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2 Zur Methodik und Durchfiihrung der Untersuchung

Die Untersuchung stiitzte sich auf Fachgespréche/Interviews anhand eines im Arbeits-
kreis abgestimmten Gesprachsleitfadens mit den zustdndigen Planungsfachleuten
(vgl. Fragestellungen im Anhang).

Folgende Regionen (Abbildung 1) wurden fiir die Untersuchung ausgewahlt; es wurde
darauf geachtet, dass die Mehrzahl der Regionen durch Mitglieder des Arbeitskreises
vertreten waren:

> Region Miinchen (Walter Kufeld, Leiter des Sachgebietes 24.2 - Landes- und
Regionalplanung in den Regionen Ingolstadt (10) und Miinchen (14) bei der
Regierung von Oberbayern),

> Region Ruhr (Michael Bongartz, Referatsleitung Staatliche Regionalplanung beim
Regionalverband Ruhr),

> Region Rhein-Neckar (Dr. Claus Peinemann, Regionalplanung und Regionalent-
wicklung (Hessen), Umwelt & Freiraum beim Regionalverband Rhein-Neckar),

> Region Stuttgart (Ulrich Dilger, Abteilungsleiter Stadtplanungsamt, Abteilung
Stadtentwicklung, Stadt Fellbach und Mitglied der Verbandsversammlung des
Verbandes Region Stuttgart),

> Region Hannover (Dietrich Kraetzschmer, Planungsgruppe Umwelt, Biiroleiter
Standort Hannover, der als Auftragnehmer wesentliche Fachbeitrage fir die
Regionalplanung in der Region Hannover erarbeitet hat) und

> Region Leipzig-Westsachsen (Prof. Dr. Andreas Berkner, Leiter Regionale Pla-
nungsstelle, Regionalplanerin Katrin Klama, beide sind nicht im AK vertreten).

Alle diese Regionen sind durch besonders starke Siedlungsflacheninanspruchnahme
gekennzeichnet, die erhdhte Anforderungen an eine erfolgreiche Freiraumsicherung
und -entwicklung nach sich ziehen.

Die Fachgesprache wurden zum Jahreswechsel 2021/2022 bzw. im Friihjahr 2022
durchgefiihrt und nahmen etwa 2,5 bis 3 Stunden in Anspruch (vgl. Tabelle 1).

Da in den sechs Regionen sehr differenzierte Strukturen der Landes- und Regional-
planungssysteme vorhanden sind, ist eine direkte Vergleichbarkeit schwierig, aber
vergleichbare Analogien sind dennoch mdoglich, obwohl durchaus unterschiedliche
Begriffsverstandnisse und Erlduterungen bestehen. Sie werden hier in Einzelféllen be-
schrieben.
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" Region Rhein-Neckar Dr. Claus Peinemann
e (VRRN) Regionalreferent
Region Stuttgart Thomas Kiwitt . 5
25.01.2022  Stuttgart (VRS) Ltd. techn. Direktor Ulrich Dilger
Regionalverband Ruhr Michael Bongartz
04.02.2022 Essen (RVR) Referatsleiter
Sonja Beuning
) ) Fachbereichsleiterin Dietrich
21.02.2022 Video Region Hannover Dr. Wolfgang Jung Kraetzschmer
Teamleiter
) Region 14 Miinchen Walter Kufeld
30.03.2022 il (Reg. Miinchen) Sachgebietsleiter
Prof. Dr. A. Berkner
— Region Leiter Verbandsverwaltung
27.04.2022 Leipzig Leipzig-Westsachsen Katrin Klama
FB Regionalplanung

Tabelle 1: Ubersicht zu den durchgefiihrten Fachgesprachen /Quelle: Eigene Darstellung

Die Fachgesprache wurden mithilfe eines Gesprdchsleitfadens durchgefiihrt, der in
vier Teilabschnitte gegliedert ist. Dieser Leitfaden wurde vom Autor entwickelt und
im Vorfeld der Untersuchung im Arbeitskreis diskutiert und abgestimmt.

1. Strategien zur Freiraumsicherung und -entwicklung in lhrer Region

2. Einsatz von Plan(ungs)instrumenten (formell und informell) fir die
regionale Freiraumsicherung und -entwicklung

3. Wirksamkeit von Planungsprozessen fiir die Freiraumsicherung
und -entwicklung

4. Fazit: Erfolgsfaktoren fir die erfolgreiche Freiraumsicherung und -entwicklung
in der Regionalplanung



Ilu

chte Planungsregionen /Quelle: Eigene Darste

Abbildung 1: Untersu
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Wie Tabelle 2 zu entnehmen ist, sind die raum- und siedlungsstrukturellen Ausgangs-
situationen sowie die Entwicklungstendenzen in den sechs untersuchten Regionen
unterschiedlich.

Regionen (nach FlachengroRe)
Rhein- Miinchen | Ruhrgebiet Leipzig- Stuttgart Hannover
Neckar Westsach-
sen
Indikatoren 2019 2020 2019 2020 2020 2020
FlachengroBe 5.636 5.500 4.435 3.978 3.654 2.297
(km?)
(Ez'g‘g’:)h“e"ah' 2416548 | 2.933.000 | 5.112.000 | 1.053.323 | 2.787.000 | 1.155.330
Bevdlkerungs- 429 533 1.153 265 763 503
dichte (EW/km?) '
Siedlungs- olvzentral monozen- olyzentral monozen- monozen- monozen-
struktur poly tral poly tral tral tral
Stddte liber
500.000 EW 0 1 2 ! ! 1
Stadte liber
200.000 EW 1 1 4 0 0 0
Anzahl der 290 186 53 61 179 21
Gemeinden
Bevoélkerungs- 2012- 2010-
entwicklung 2019: +245.888 2019: +82.293 +165.345 +23.200
2010-2020 +95.496 -38.000
Siedlungs- und (2019)
Verkehrsflache in 18,3 18,29 391 17 21,1 23,1
% (2020) ’
Anteil Freiraum (2019)
in % (2020) 81,7 81,71 60,9 83 78,9 76,9
Verénderung 2012: 2010: 2009- 2016: 2010: 2011:
Anteil Sied- 18,0 % 6,30 % 2018: 16,40 % 22,4% 22,60 %
lungs- und 2019: 2020: 2020: 2020: 2020:
Verkehrsflache | 183 % 18,29 % +2% 17,00 % 23,1% 23,14 %
2010-2020 +0,3% +1,99 % +1.748ha | +0,4% +0,7 % +0,54 %
+1.800 ha +9.227 ha +2.348 ha +2.400 ha +1.142 ha

Tabelle 2: Tabellarische Ubersicht mit zentralen Kennziffern zu den untersuchten Regionen /
Quelle: Eigene Darstellung
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3 Ergebnisse der Fachgesprache

Die Ergebnisse der sechs Gesprache werden nachfolgend entsprechend der Gliede-
rung des Gesprichsleitfadens konkretisiert. Hierbei werden die einzelnen Auferun-
gen der jeweiligen Gesprachspartner nicht in allen Punkten wiedergegeben, sondern
nur solche, die fir die jeweilige Fragestellung von Bedeutung waren. Eine Reihenfolge
der Auferungen bzw. Antworten wurde weder nach der Bedeutung noch nach der
chronologischen Abfolge vorgenommen.

3.1 Strategien zur Freiraumsicherung und -entwicklung in den
untersuchten Regionen

> Ursachen fiir Freiraumverlust
In diesem ersten Fragenkomplex sollte erfasst werden, worin die Regionalplane-
rinnen und Regionalplaner die wesentlichen Ursachen fiir (quantitative) Freiraum-
verluste durch neue Siedlungs- und Verkehrsflachen (SuV) einerseits und fir
(qualitative) Beeintrachtigungen der Freiraumfunktionen durch Umnutzungen
andererseits in ihrer Region sehen.

Zusammenfassend lasst sich trotz einzelner spezifischer Unterschiede festhalten,
dass die wesentlichen Ursachen fiir (quantitative) Freiraumverluste durch neue
Siedlungs- und Verkehrsflachen - in erster Linie durch Wohnen und Gewerbe - in
unterschiedlicher Intensitdt bedingt sind. Trotz regional sehr differenziert zu be-
urteilender Situationen sind dies die beiden wesentlichen Treiber fiir den Frei-
raumverlust. Die Nachfrage nach Verkehrsflachen spielt eine eher nachgeordnete
Rolle.

Widhrend in einzelnen Regionen sehr gute Standortqualitdten vorherrschen, die
sich als ideale Standorte fiir Siedlungstdtigkeiten gerade im gewerblichen Bereich
(unter anderem Logistikunternehmen mit sehr hoher Fldchenintensitdt) anbieten,
ist im Bereich des Wohnungsbaus infolge der Zuwanderung und steigender Haus-
haltszahlen aufgrund des demographischen Wandels eine starke Uberforderung
der Wohnungsmarkte festzustellen. Zudem ist in vielen Regionen der Wunsch
nach Einfamilienhdusern weiterhin ungebrochen, was sich vor allem in den Um-
landgemeinden der Kernstddte auswirkt.

Ein Spezifikum der Region Stuttgart ist eine eher dorfliche Siedlungsstruktur, die
eine regional abgestimmte stddtebauliche Entwicklung schwierig macht.

> Freiraumabgrenzung
In diesem Zusammenhang war es interessant nachzufragen, wie eigentlich der
Freiraum“in den jeweiligen Regionen methodisch-inhaltlich erfasst und abge-
grenzt wird und welche Indikatoren hierfiir verwendet werden.

Durch die Gesprache wurde deutlich, dass die Regionalplanung zwar weitgehend
ahnlich bei der Freiraumdefinition vorgeht (,,Negativdefinition*), aber dennoch
eine Vielzahl von Fragen zu kldren ist. Vor allem ist die Herangehensweise an die
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hierfir erforderliche Siedlungsraumdefinition und -abgrenzung unterschiedlich.
In allen untersuchten sechs Regionen wird der Freiraum tiber eine sogenannte
,Negativdefinition“ erfasst: Freiraum ist alles, was nicht Siedlungsraum ist.

Hier zeigt sich, dass Freiraumsicherung primédr gegeniiber der Siedlungs-/
Verkehrsentwicklung planerisch-konzeptionell erfolgt und nicht - als eigen-
standige Raumkategorie - aus sich selbst heraus. So ist die Einordnung als Frei-
raum in den jeweiligen Regionen wie folgt vorgenommen worden:

Region Alles, was nicht bebaut bzw. beplant ist, geh&rt zum Freiraum
Rhein-Neckar

Region Stuttgart | Alles, was nicht Siedlungsfldche ist, gehdrt zum Freiraum (Negativdefi-
nition); hierbei verbleiben aber auch ,weifie Flachen*im Regionalplan,
die Spielrdume fiir gemeindliche Siedlungsentwicklung aufzeigen. Die-
se ,weiflen Fldchen“ unterliegen zwar nicht dem regionalplanerischen
Freiraumschutz, zdhlen aber zum - nicht bebauten - Freiraum.

Region Miinchen | Alles aufRerhalb von Siedlungsfldchen ist als Freiraum anzusehen.

Region Leipzig- | Freiraum ist alles, was nicht Siedlungsfldche ist; aber eine Darstellung

Westsachen der Siedlungsfldache wird im Regionalplan nicht vorgenommen.
Region Verwendung von ATKIS-Daten; Freiraum ist alles aufierhalb der Sied-
Hannover lungsfldchen; Siedlungsfldche ist Realnutzung, vorliegendes Baurecht,

Darstellungen im Fldchennutzungsplan (FNP) und regionalabgestimm-
te Siedlungsentwicklung (Vorranggebiet Siedlungsentwicklung).

Regionalverband | Unter Freiraum wird alles subsumiert, was nicht nach Anlage 3 zur LPIG
Ruhr DVO', Planzeichenverzeichnis der Regionalpldne bereits als Siedlungs-
raum (Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) oder Bereiche fiir gewerb-
liche und industrielle Nutzungen (GIB)) gekennzeichnet ist.

> Freiraumnutzungen und Freiraumfunktionen
Durch die Frage sollte herausgefunden werden, welche Freiraumnutzungen und
-funktionen in den jeweiligen Regionen im Fokus regionalplanerischer Konzep-
tionen stehen. Folgende Ergebnisse lassen sich feststellen:

Trotz aller Unterschiede in den konkreten Formulierungen, den Bezeichnungen
bzw. ihrer methodischen Herleitungen stellen die Regionalen Griinzlige in Kombi-
nation mit Siedlungszdsuren (Griinzasuren) zentrale Planelemente zur Freiraum-
sicherung und zum Freiraumschutz in den jeweiligen Regionen dar. Sie stehen
somit im Zentrum regionalplanerischer Ausweisungen, wobei die weiteren frei-
raumbezogenen Festlegungen und das Zusammenspiel all dieser Ausweisungs-
moglichkeiten zum Erfolg der jeweiligen Konzeptionen beitragen.

1 Verordnung zur Durchfiihrung des Landesplanungsgesetzes (LandesplanungsgesetzDVO - LPIG
DVO).
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Regionale Griinzlige sowie Siedlungszasuren werden als multifunktionale Instru-
mente, die viele Freiraumfunktionen wie Bodenschutz, Siedlungsklimaschutz, Er-
holung etc. sowie Gliederung von Tallagen raumlich zusammenfassen, als ,,sehr
gut“ fir die Aufgaben der Freiraumsicherung und -entwicklung bewertet. Sie leis-
ten wertvolle Hilfe beim Aufbau eines regionalen Freiraumverbundsystems. Hierbei
sollen die Regionalen Griinziige weiterentwickelt werden, indem die Begriindung
fur die Festlegung Regionaler Griinziige moglichst durch mehrere Freiraumfunk-
tionen erreicht werden soll (Verbesserung der Begriindungsqualitdt).

Fur die methodische Unterfiitterung der Festlegung von Regionalen Griinzligen
werden in erster Linie drei Freiraumfunktionen genannt (siedlungsklimatische
Funktion, Erholungsnutzung, Siedlungsgliederung), die als Begriindungen fir die
Festlegung von Regionalen Griinziigen dienen k&nnen.

> Leitbild und Strategien
Zur Einordnung wurde konkret nach dem jeweiligen Leitbild sowie der Strategie
zur Freiraumsicherung und -entwicklung in den einzelnen Regionen gefragt. Die
Antworten aus den jeweiligen Regionen unterschieden sich dabei sowohl in inhalt-
licher Auspragung als auch im Umfang der Ansatze. Haufig wird darauf verwiesen,
dass ein solch spezifisches Leitbild in die allgemeinen Leitbilder zur raumlichen
Entwicklung der Region integriert ist.

Sehr differenziert und mit eigenstandigen Zielsetzungen und Strategien versehen
besteht ein solches Leitbild in der Region Rhein-Neckar (die ,,prdchtigen Zehn*,
www.m-r-n.com/landschaft; siehe auch den Beitrag Peinemann in diesem Band).
Im Interview wurde deutlich, dass sich die Strategie zur Freiraumsicherung und
-entwicklung in dieser Region dabei an der Kernthese orientiert, dass sich ,,ohne
resiliente Landschaften keine erfolgreiche und nachhaltige Regionalentwicklung*?
erreichen ldsst. Es wurde vom Interviewpartner konstatiert, dass in der Region im-
mer noch zu wenig integrativ geplant und gehandelt wird. So wird bei der Flachen-
bereitstellung zu wenig ,vom Freiraum her gedacht*.

In der Region Stuttgart wird zwischen dem Ansatz der konservierenden Frei-
raumsicherung einerseits und der Freiraumentwicklung durch den ,,Regionalen
Landschaftspark“ als regionales Férderprogramm andererseits differenziert,
wahrend in der Region Hannover das Leitbild der ,vernetzten Griinrdume* exis-
tiert, wobei durch eine eng verzahnte Siedlungs- und Verkehrsentwicklung ein
wesentlicher Beitrag zur Freiraumsicherung und -entwicklung geleistet wird.

Beim Regionalverband Ruhr sowie in der Region Miinchen existiert kein eigen-
standiges Leitbild zur Freiraumsicherung und -entwicklung, vielmehr sind diese
Aufgaben im rdumlichen Leitbild fir die Region integriert.

> Vernetzung von Freirdumen
Eine anschliefiende Frage erfolgte zu den Stichworten ,,Regionales Freiraumver-

bundsystem“und ,,stadt-regionale Freiraumvernetzung®, mit der erfahren werden

2 Dieses und weitere Zitate entstammen den Antworten zum Fragebogen.
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sollte, wie in den Regionen versucht wird, die Vernetzung und Verzahnung von
Freirdumen zu verbessern.

Von den Gesprachspartnern wurde tbereinstimmend die Zielsetzung zur Schaf-
fung eines ,Regionalen Freiraumverbundsystem®und einer verbesserten
,stadt-regionalen Freiraumvernetzung“ betont. Trotz aller Unterschiede zwi-
schen den jeweiligen landesspezifischen Ansdtzen werden die regionalen Griin-
zige aufgrund ihrer Multifunktionalitdt und der raumlichen Zusammenfassung
verschiedener Freiraumnutzungen als das zentrale Planinstrument angesehen.

In der Region Rhein-Neckar, der Region Stuttgart sowie in der Region Leipzig-
Westsachsen wird die Landschaftsrahmenplanung von der Regionalplanung
selbst im Verband durchgefiihrt; mit dieser Regelung gibt es sehr positive Erfah-
rungen und sie hat sich sehr bewdhrt. Ebenso hat sich das enge Zusammenwirken
der drei Aufgabenbereiche Landschaftsrahmenplanung, strategische Umwelt-
prifung und Regionalplanung als sehr gut erwiesen.

In der Region Hannover wird als Verbundsystem die Festlegung der regionalplane-
rischen Vorranggebiete Freiraumfunktionen (entspricht Regionalen Griinzligen)
vorgenommen; dies erfolgt auch innerhalb des Stadtgebietes Hannover.

In dhnlicher Weise werden in der Region Miinchen die Regionalen Griinziige auch
im Stadtgebiet von Miinchen festgelegt. Regionale Griinziige und die Festlegung
des Planelementes Trenngriin (entspricht Siedlungszasuren) sowie die Vorbe-
haltsgebiete Landschaft bilden das Grundgerdist fir ein regionales Freiraum-
verbundsystem.

Ahnlich wird in der Region Leipzig-Westsachsen verfahren. Ein Freiraumverbund-
system wird in erster Linie durch Regionale Griinziige gebildet, die um die Vor-
ranggebiete Biotop- und Artenschutz erganzt werden. Auch die Kooperation mit
der Stadt Leipzig gestaltet sich positiv, sie ist durch gute Aushandelsprozesse ge-
kennzeichnet. Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist der sogenannte Aktions-
raum ,,Griiner Ring Leipzig“: Ausgleichsmafinahmen sollen in diesen raumlichen
Bereichen konzentriert werden. Allerdings zeigen sich dabei hdufig Probleme mit
der Flachenverfligbarkeit.

Hemmnisse

Abschlieflend wurde noch nach politischen oder rechtlichen Hemmnissen gefragt,
die fachlbergreifende Strategien zur Freiraumsicherung und -entwicklung beson-
ders erschweren.

Allgemeine Hemmnisse kdnnen immer wieder in unterschiedlicher Form auf-
treten; dies ist von den jeweiligen spezifischen regionalplanerischen Festlegungen
abhdngig. Grundsdtzlich kann aus den Gespréchen gefolgert werden, dass die
Akzeptanz und somit auch die Umsetzungsfahigkeit gegeniliber der kommunalen
Bauleitplanung entscheidend ist.
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So wird haufig von der Politik die Gefahr formuliert, dass zu viele Restriktionen
gegenliber der Siedlungsentwicklung aufgebaut werden kdnnten (z.B. 5%-Grenze
bei Eigenentwicklung in der Region Hannover). Politische Egoismen bestimmen
immer noch weitgehend die kommunalen Siedlungsplanungen.

Auflerdem werden die einzelnen Fachinteressen immer stdrker und diese dréngen
auf Kompensationsleistungen. Aber gerade in Verdichtungsrdaumen ist eine Ab-
kehr von solchen Sektoralinteressen wichtig; eine sektortibergreifende Heran-
gehensweise auf regionaler Ebene ist dagegen erforderlich und sachgerecht. Der
Freiraum wird hdufig noch als Restflache - und somit als Reserve flir weitere Sied-
lungsentwicklungen - verstanden. Jedoch ist teilweise festzustellen, dass sich das
Verstandnis pro Freiraum dndert; insbesondere die Aufgabe des Klimaschutzes
beférdert diesen Verstandniswandel.

Strategien zur Freiraumsicherung und -entwicklung - ein erstes Fazit

In diesem ersten Fragenkomplex wird schon die grofie foderale Vielfalt bei der regio-
nalplanerischen Handhabung der Freiraumsicherung bzw. -entwicklung deutlich.
Wahrend unabhdngig von kleineren Unterschieden bei den sechs untersuchten Regio-
nen die Ursachen fir Freiraumverluste bzw. Freiraumbeeintrachtigungen und ebenso
die konzeptionellen Ansdtze zur Sicherung und Entwicklung von Freiraumnutzungen
und -funktionen weitgehend &hnlich sind, zeigen sich dagegen hinsichtlich der vor-
handenen Leitbilder und Strategien wesentliche Unterschiede. So bestehen Unter-
schiede zwischen der Formulierung eigenstandiger Leitbilder zur Freiraumsicherung
bzw. -entwicklung gegeniiber der Integration von freiraumbezogenen Zielsetzungen
und Strategien in ein Leitbild zur gesamtrdumlichen Entwicklung. Es ist allerdings
schwer einzuschdtzen, welche Herangehensweise eine hohere Wirksamkeit erreichen
kann.

Dennoch kann eine spezifische freiraumbezogene Leitbilderarbeitung und deren lau-
fende Weiterentwicklung tiberzeugen, da hierdurch das Bewusstsein fiir den Freiraum
als unverzichtbarer Teil der verdichteten Stadtregionen gescharft wird. So kann Frei-
raum nicht nur als ,,Reserve flr spatere Siedlungsentwicklung“ verstanden werden,
sondern es wird stdrker zum Umdenken angeregt (,vom Freiraum her denken®).

Problematisch erscheint nach dieser Gesprachsrunde ein einheitliches Verstandnis
des Freiraums in der Regionalplanung zu sein (,,Was ist eigentlich unter Freiraum in
den jeweiligen regionalplanerischen Konzeptionen zu verstehen?“). Insbesondere die
Definition und die Methodik der Abgrenzung in den jeweiligen Planen scheint doch
sehr unterschiedlich zu sein, sodass nicht von einem klaren einheitlichen Verstandnis
auszugehen ist. Fiir eine Starkung von Freiraumsicherung und -entwicklung insgesamt
ist es nicht férderlich, wenn in den Regionen einzelne Fldchen als Teile des Freiraums
verstanden und festgelegt werden, wéhrend diese in anderen Regionen nur als Spiel-
raume fiir spatere Siedlungsentwicklungen angesehen werden.
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3.2 Einsatz von Plan(ungs)instrumenten (formell und informell) fiir die

regionale Freiraumsicherung und -entwicklung

Im zweiten Themenblock wird die Bedeutung und Wirksamkeit der verwendeten Ins-
trumente - insbesondere des Regionalplans - diskutiert. Hierzu sollten in einer ersten
Frage die Planinstrumente ermittelt werden, die flr die Sicherung von Freirdumen in
der Region vorrangig und erfolgreich angewendet wurden. Drei Nennungen sollten
abgegeben werden, wobei die Reihenfolge keine Rangfolge darstellt. Die Ergebnisse

sind in Tabelle 3 aufgelistet.

Regionen Rhein-Neckar Stuttgart Ruhrgebiet
Instrumente
1. Nennung Regionale Griinzlige | Formell: RGZ + GZ, RGZ am erfolgreichsten
(RGZ) informell: Landschaftspark
2. Nennung Vorrang Arten-und | Zudem Beratungsfunktion, Festlegung Waldbereiche
Biotopschutz insbesondere fiir kleinere
Gemeinden
(,Vermittlung von Notwendig-
keiten®)?
3. Nennung Uberzeugungsarbeit | Direkt gew#hltes Regional- Bereiche fiir den Schutz
durch informelle parlament* der Natur
Instrumente
(Dialogformate)

3 Obwohl es sich hierbei um kein klassisches Planinstrument handelt, wurde seine Bedeutung in diesem Zusammenhang vom Verband
Region Stuttgart als sehr hoch eingeschétzt, sodass es in dieser Darstellung mit aufgefiihrt wird.

4 Dto
Regionen Hannover Miinchen Leipzig-Westsachsen
Instrumente
1.Nennung Regelung zur RGZ VR
Eigenentwicklung fiir alle Freiraumfunktionen
2. Nennung VR Freiraum- Trenngriin (entspricht GZ RGZ
funktionen (nurim Umland von
Leipzig);
GZ
(regionsweite Ausweisung)
3. Nennung VR Natur und VB Landschaft Vorbehaltsgebiete fiir alle
Landschaft Funktionen

RGZ = Regionale Griinziige

GZ =Grlnzasuren

VR =Vorranggebiete

VB =Vorbehaltsgebiete

Tabelle 3: Angewendete Planinstrumente /Quelle: Eigene Darstellung
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Es ist festzuhalten, dass es eine weitgehend dhnliche Einschdtzung der verwendeten
Planinstrumente gibt. Insbesondere der Regionale Griinzug als multifunktionales
Planelement sowie die monofunktionalen Vorranggebiete fiir spezifische Freiraum-
funktionen werden hier genannt.

Auffdllig ist hierbei die Nennung aus der Region Stuttgart, die die Beratungsfunktion
insbesondere fiir kleinere Gemeinden (,,Vermittlung von Notwendigkeiten) hinsicht-
lich der Freiraumsicherung hervorhebt.® Allerdings wird vom direkt gewdhlten Regio-
nalparlament eine politische Programmatik zur Entwicklung der Region vorgegeben,
die auf diese Weise den kleineren Gemeinden vermittelt werden kann.

Ebenso betont die Region Hannover die dort angewendete Regelung zur Eigenent-
wicklung kleinerer Gemeinden. Mit dieser klaren Regelung zur zukiinftigen Siedlungs-
entwicklung wird auch erfolgreich Freiraumsicherung und -entwicklung betrieben.

Ahnlich bewertet die Regionalplanung in Miinchen das sogenannte ,,Anbindegebot*
der Landesplanung (LEP Z 3.3) als ein durchaus ,,scharfes Schwert* fiir die Freiraum-
sicherung bzw. -entwicklung.

Es ist festzuhalten, dass die regionalen Griinzlige und Vorranggebiete, beide mit der
Bindungswirkung von Zielen der Raumordnung, eindeutig im Mittelpunkt der frei-
raumbezogenen Konzepte stehen. Doch werden auch in Einzelfdllen Instrumente zur
Steuerung der Siedlungsentwicklung genannt, die sich indirekt als sehr wirksam fir
die Freiraumsicherung und -entwicklung erwiesen haben (vgl. Regionen Hannover,
Minchen, Stuttgart).

> Verhiltnis formelle und informelle Planung
Auch die Verzahnung von formellen und informellen Instrumenten bzw. Konzep-
ten in den jeweiligen Regionen sollte erfasst werden. In allen untersuchten sechs
Regionen wird die Erforderlichkeit gesehen, die Umsetzung durch inhaltliche Ver-
zahnung formeller Regionalpldane mit verschiedenen informellen Instrumenten zu
verbessern.

Immerhin stellt sich dieses Verhdltnis sehr heterogen dar, was auf die sehr unter-
schiedlichen institutionell-organisatorischen Strukturen und die spezifischen
Herangehensweisen in diesen Regionen zuriickzufiihren ist. So wird einerseits ein
recht gutes Zusammenspiel zwischen formellen und informellen Planungsan-
satzen hervorgehoben (Aufgreifen und Andocken an gute kommunale Konzepte,
Masterplane in Teilrdumen etc.), andererseits wird bemdngelt, dass dies teilweise
noch zu wenig entwickelt bzw. die Steuerungsleistung nicht sehr hoch ist.

Insgesamt gesehen existieren in den untersuchten Regionen verschiedene Ansdtze
der Verzahnung von formellen und informellen Instrumenten bzw. Konzepten,
allerdings sind die Intensitdaten sowie die Erfolge sehr unterschiedlich zu bewer-
ten. Eine einheitliche Kooperationsstruktur ist nicht zu erkennen und die Heran-
gehensweise sehr stark von den jeweiligen regionalen Aufgabenfeldern abhdngig.

5 Im Verband Region Stuttgart gibt es insgesamt 179 Gemeinden, davon haben circa zwei Drittel keine
eigene Fachverwaltung.
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> Verhdltnis Landschaftsrahmenplanung zu Regionalplanung
Dasich die regionalplanerischen Ansdtze zu Freiraumsicherung und -entwicklung
fachlich und inhaltlich auf die Beitrdge der Landschaftsrahmenplanung stiitzen, ist
es erforderlich herauszuarbeiten, welche Beitrdge die Landschaftsrahmenplanung
bisher liefert und welche diese gegebenenfalls dariiber hinaus in Zukunft erarbei-
ten sollte.

Bei den Gesprachen wurde die bundesweite Vielfalt bei dem Verhaltnis der Land-
schaftsrahmenplanung zur Regionalplanung deutlich, dies betrifft vor allem

die in den verschiedenen Bundeslandern vorzufindende Primar- bzw. Sekundér-
integration. Grundsdtzlich ldsst sich aus den Gesprdchen keine eindeutige Prio-
risierung flr eine bestimmte Verkniipfung zwischen Landschaftsrahmenplanung
und Regionalplanung ableiten.

Es werden in der Landschaftsrahmenplanung grofie Potenziale erkannt, die aber
bislang - nach Aussagen einzelner Gespréachspartner - nicht ausgeschdpft wer-
den; deshalb ist die Landschaftsrahmenplanung zeitgemaf} weiter zu entwickeln.
In erster Linie gehe es nicht darum, Pldne zu machen, sondern diese auch umzu-
setzen.

In einigen Fallen besitzt der Landschaftsrahmenplan aufgrund laufender Anpas-
sungen und neuer Erhebungen eine hohe Aktualitdt sowie eine gute Begriindungs-
qualitdt. Jedoch kdnnten Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen auf regionaler Ebene
besser abgestimmt werden (Okokonto und verbesserte raumliche Abstimmung
sowie Basis fiir einen regionalen Okoflachenpool).

> Erforderlichkeit neuer Instrumente
Bei der Diskussion um die Starkung der Regionalplanung wird hdufig auch von
neuen Ausweisungsmoglichkeiten gesprochen, die derzeitig noch nicht zur Ver-
fugung stehen, aber fiir eine wirksame Regionalplanung erforderlich wéren. Des-
halb wurde auch die Frage erdrtert, welche Instrumente noch nicht zur Anwen-
dung gekommen sind bzw. zukiinftig zur Verfligung stehen sollten (neue
Instrumente).

Bis auf einige Wiinsche nach Modifikationen bzw. Weiterentwicklungen wird
grundsdtzlich keine Erforderlichkeit gesehen, im Freiraumbereich neue Instru-
mente einzusetzen.® Der Instrumentenkasten wird als ausreichend bezeichnet,
allerdings werden grundsétzliche Umsetzungsprobleme angesprochen.

Bei vier der untersuchten Regionen wurde argumentiert, dass es keiner neuen Ins-
trumente bedarf, da der ,,Instrumentenkasten ausreichend und gut gefuillt“ist
bzw. man in dieser Richtung eher ,wunschlos gliicklich“ sei (Rhein-Neckar, Stutt-
gart, Region Ruhr, Leipzig-Westsachsen). Vielmehr stellen die Umsetzung bzw. der
Vollzug das eigentliche Problem dar.

6 Hierbeizeigen sich durchaus andere Auffassungen hinsichtlich zukiinftiger Freiraumsicherung und
-entwicklung in der Regionalplanung. Vgl. hierzu den Beitrag von Hiippauff/Kufeld in diesem Band.
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Vonseiten des Verbandes Region Stuttgart (VRS) wurde gleichzeitig verdeutlicht,
dass schlussendlich der Regionalplan regelt, wo gebaut wird und wo nicht. Dabei
ist dann eine starkere Beratung und Unterstlitzung der (kleineren) Gemeinden er-
forderlich, um durch Politikberatung klar zu machen, dass ,,keine Gemeinde eine
Insel ist®. Somit muss die Kommunikation besser werden; eine verstdndlichere
Vermittlung sei hierfir erforderlich.

In der Region Hannover sollten die Vorbehaltsgebiete Verbesserung der Land-
schaftsstruktur und des Naturhaushaltes systematischer ausgerichtet werden
und die fachlichen Grundlagen hierzu sind zu verbessern.

Fur die Regionalplanung in der Region Miinchen wurden auf zundchst wissen-
schaftlicher Ebene sogenannte ,,Regionale Bodensicherungsgebiete“ als neue
Plankategorie in die Diskussion gebracht. Es sind bereits Vorranggebiete Klima-
schutz und Klimawandelanpassung als neue optionale Planelemente im Reginal-
plan (in Umsetzung des neuen LEP Bayern vom 01. Juni 2023) vorgesehen.’

> Best-Practices fiir den Instrumenteneinsatz
Des Weiteren ist die bisherige erfolgreiche Praxis der Instrumentenanwendung
von Interesse. So wurde nach den Best Practices (zielfihrend und erfolgverspre-
chend) fiir den Instrumenteneinsatz (formelle und informelle) in den jeweiligen
Regionen gefragt.

Hinsichtlich der Anwendung und Wirksamkeit der Vorranggebiete und der regio-
nalen Griinziige herrscht weitgehende Ubereinstimmung bei den sechs Gesprichs-
partnern. Besonders hervorzuheben sind die Ansdtze zum Instrumenteneinsatz, die
sich durch prozessuale Flankierungen sowie durch Unterstiitzung mit regionalspe-
zifischen Férderungen als sehr wirkungssteigernd erwiesen haben.

In der Region Rhein-Neckar steht vor allem der Dialog Landschaft als Regional-
Governance-Projekt im Vordergrund. Hierbei werden entsprechende Themen auf
die regionale Ebene gehoben und dort diskutiert. Ahnlich ist es in der Region
Stuttgart, wo insbesondere auf die regionalen Griinzlige und Siedlungszésuren
sowie den Landschaftspark als spezifisches Férderprogramm seitens der Region
gesetzt wird.

Im Regionalverband Ruhr wird besonders auf Festlegungen mit der Qualitdt von
Zielen der Raumordnung gesetzt. In der Region Hannover bestehen die Uber-
legungen, die Festlegung von Vorranggebieten mit Freiraumfunktionen im Rah-
men der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms {iber die
Kernstadt Hannover und die angrenzenden Stddte und Gemeinden hinaus weiter
in das Umland auszuweiten. In ahnlicher Weise in der Region Miinchen, wo der
Fokus auf den regionalen Griinziigen liegt und in Leipzig-Westsachsen, wo alle
Festlegungen in der Qualitdt von Zielen der Raumordnung (alle Vorranggebiete
sowie die regionalen Griinziige) im Mittelpunkt stehen.

7 Vgl. hierzu den Beitrag von Hiippauff/Kufeld in diesem Band.
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> Formulierung von Zielen der Raumordnung
Noch spezifischer sollte in Erfahrung gebracht werden, welche beispielgebenden
konkreten Formulierungen von Zielen der Raumordnung in entsprechenden Pla-
nen der jeweiligen Region vorhanden sind (Best Practice).

Insgesamt gesehen sind in vielen der untersuchten Regionen die Formulierungen
aus der Sicht der Planerinnen und Planer zielfiihrend und wirksam. Dennoch wird
in Einzelfdllen eine Scharfung der Formulierungen bzw. eine klarere Strukturie-
rung angemahnt (vgl. Kufeld 2021).

> Multifunktionalitdt von Freirdumen
Eine wichtige Bedeutung flr die raumliche Entwicklung hat die Multifunktionalitat
von Freirdumen und wie diese in den regionalen Konzepten berticksichtigt wird.
Deshalb wurde mit der Frage ,,Wodurch erfassen Sie Mehrfachnutzungen und
Mehrfachfunktionen von Freirdumen in Ihrer Region fiir eine Verbesserung der
Freiraumsicherung bzw. -entwicklung?“ versucht, die Bestrebungen hierzu in den
untersuchten Regionen herauszuarbeiten.

Unisono wurde auf die Datengrundlagen der jeweiligen Fachbehorden bzw. der
Landschaftsrahmenplanung verwiesen, ohne dass sich eine eindeutige Einschét-
zung der Qualitédt bzw. der erforderlichen Verbesserungen dieser Datengrund-
lagen ableiten liefe.

So wurde in der Region Rhein-Neckar bemangelt, dass die methodische Fundie-

rung zur Erfassung von Multifunktionalitdt und Okosystemleistungen noch nicht
ausgereift und weiter zu entwickeln ist, wahrend sich in der Region Stuttgart der
grofRe Vorteil darin erweist, dass die Grundlagendaten durch die Region weitest-
gehend selbst ermittelt und bereitgestellt werden.

In den anderen Regionen werden die Grundlagen entweder durch Fachbehdrden
des Landes oder durch die Landschaftsrahmenplanung mit einer hohen Begriin-
dungsqualitdt (laufende Aktualisierung als Daueraufgabe) geliefert.

> Verzahnung mit kommunalen Instrumenten
Eine Verbesserung bei der Freiraumsicherung bzw. -entwicklung wird auch durch
eine enge Verzahnung von regionalplanerischen Instrumenten zur Freiraumsiche-
rung und -entwicklung mit den kommunalen Planungsinstrumenten erwartet.

Insgesamt liegen positive Einschdtzungen der Gespréachspartner in Bezug auf die
Verzahnung mit kommunalen Instrumenten vor. Viele Festlegungen werden von
der kommunalen Bauleitplanung bzw. der Lokalpolitik mittlerweile besser akzep-
tiert. Als Griinde hierfiir wurden entweder eine hohe ,,Kommunikative Planungs-
kultur (Abstimmungsgespréache mit Kommunen, intensiver informeller Aus-
tausch, Betonung der Rahmensetzung durch den Regionalplan, die Beratungs-
funktion der Regionalplanung und insbesondere fir kleinere Gemeinden ,Vermitt-
lung von Notwendigkeiten®) genannt oder die enge Zusammenarbeit mit den be-
troffenen Gemeinden (laufender Austausch im Prozess der Konzepterarbeitung,
Festlegungen im Regionalplan in enger Zusammenarbeit mit der kommunalen
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Bauleitplanung) hervorgehoben. Somit ist z. B. ,,das Bewusstsein flir Regionale
Griinzlige starker geworden®, wie es ein Interviewpartner ausdriickte. In einem
Falle gibt es sogar einen spezifischen Fordertopf fiir regionale Erholungsprojekte,
aus dem sowohl eigene regionalplanerische Projekte als auch Antrdge von Kom-
munen, Verbdnden oder Einzelinitiativen finanziell unterstiitzt werden kénnen
(Region Hannover).

Zu diesem Aspekt der engen Verzahnung sind die Ergebnisse der Gesprdche in
Abschnitt 3.3 Wirksamkeit von Planungsprozessen mit zu berticksichtigen.

> Hemmnisse
Bei der Fragestellung, ob es planungsrechtliche Hemmnisse gibt, die eine fach-
Ubergreifende Vernetzung der Instrumente zur Freiraumsicherung und -entwick-
lung erschweren, waren die Antworten eindeutig.

Von allen Gespréchspartnern wurde die Frage unisono verneint. Zusdtzlich wurde
von der Regionalplanung in der Region Miinchen der Hinweis gegeben, dass das
existente Doppelsicherungsverbot sich als nicht forderlich erwiesen hat.

Von der Regionalplanung in Leipzig-Westsachsen wurde beméngelt, dass oftmals
die Férderrichtlinien der Fachplanungen zu wenig Riicksicht auf regionalplane-
rische Festlegungen (insbesondere bei der Landwirtschaft) nehmen. Schluss-
endlich bleibt die Umsetzung das zentrale Problem.

Einsatz von Planinstrumenten fiir die Freiraumsicherung und -entwicklung -
ein erstes Fazit

Bezliglich des Einsatzes von Planinstrumenten der Regionalplanung stehen die mono-
funktionalen Festlegungen als Vorranggebiete sowie die multifunktionalen Regionalen
Griinzlige eindeutig im Mittelpunkt der jeweiligen Konzeptionen. Insbesondere deren
Ausgestaltung in der Form von zu beachtenden Zielen der Raumordnung verleiht ih-
nen eine hohe Wirksamkeit und tragt zu einem effektiven Schutz von Freirdumen vor
Besiedlung bzw. entgegenstehenden Nutzungen und Mafsnahmen bei.

Allerdings sind auch einzelne spezifische Instrumente aus dem Bereich der Siedlungs-
struktur sehr zielfiihrend, da diese auf die Begrenzung der Siedlungsentwicklung und
somit indirekt zur Freiraumsicherung beitragen.

Es kann festgehalten werden, dass zum Einsatz der Instrumente vor allem die vorlau-
fenden Planungsprozesse von grofder Bedeutung sind, da hierin bereits friihzeitig eine
enge Abstimmung mit kommunalen Entwicklungsstrategien und Konzeptionen erfolgt
und ebenfalls durch eine umfangreiche Kommunikation eine hohe Akzeptanz fiir regi-
onale Strategien und Konzeptionen erreicht wird (vgl. hierzu Kapitel 3.3).

Ebenso ist das Verhdltnis zu informellen Instrumenten als ergdnzende Funktion her-
vorzuheben, jedoch stehen nach den Aussagen in den Gesprachen diese informellen
Instrumente nicht im Mittelpunkt. Es wurde zudem das wichtige Zusammenspiel zwi-
schen Landschaftsrahmenplanung und Regionalplanung betont, die eine wichtige
Basis fiir freiraumbezogene Festlegungen in Regionalpldnen darstellen. Andererseits
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spiegelten sich in den durchgefiihrten sechs Fachgesprachen die grofie bundesdeut-
sche Vielfalt in dem Zusammenwirken zwischen beiden Planungsarten wider (vgl.
Schmidt 2018: 1355 ff. mit dort angegebenen Quellen zur sogenannten Priméar- und
Sekundérintegration). Obwohl es keine eindeutigen Hinweise fir das Best-Practice-
Beispiel gibt, ist dennoch festzuhalten, dass durch die fundierte Vorarbeit der Land-
schaftsrahmenplanung eine sehr wichtige Basis fiir Bestimmung und Festlegung der
Multifunktionalitdt von Freiraumen erreicht wird.

Abschlieflend ist festzuhalten, dass in den Fachgesprachen hinsichtlich der zur Verfi-
gung stehenden Planinstrumente in den jeweiligen Regionalpldnen keine gréfieren
Unterschiede auffallen.

3.3 Wirksamkeit von Planungsprozessen fiir die Freiraumsicherung
und -entwicklung

Im dritten Fragenkomplex stehen Aspekte der Planungsprozesse im Vordergrund. In
erster Linie werden Erfahrungen allgemeiner Art und das Zusammenwirken mit den
Akteuren sowie schlussendlich Ansdtze zur Akzeptanzsteigerung der Konzepte als ein
Weg zur Steigerung der Wirksamkeit diskutiert.

> Positive Erfahrungen bei Planungsprozessen
Welche formellen und informellen Planungsprozesse kommen in den Regionen fiir
eine wirksame Freiraumsicherung und -entwicklung in besonderem Maf3e zur An-
wendung und welche positiven Erfahrungen wurden bei den entsprechenden Pla-
nungsprozessen gemacht?

Unterschiedliche Erfahrungen und weitgehend positive Einschdtzungen pragten
die sechs Fachgespréche. Es stellt sich heraus, dass umfangreiche und breit an-
gelegte Prozesse sehr zeitaufwendig sind und viele Ressourcen binden. Dabei
muss zwischen den formell vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren auf der einen
Seite und den weitergehenden informellen Prozessen mit intensiver Offentlich-
keitsbeteiligung (z.B. Leitbildprozess) auf der anderen Seite unterschieden wer-
den. Die Offentlichkeitsbeteiligung wird von den Gesprachspartnern in erster
Linie fur informelle Instrumente bzw. Konzepte als sehr hilfreich bezeichnet; diese
diene vor allem der Akzeptanzsteigerung.

Vonseiten der Region Rhein-Neckar wurde hervorgehoben, dass ,,die Leute besser
abgeholt werden kdnnen“ und die Region eine Plattform zum Dialog/Austausch
schaffe. Dies fordert die Kommunikationsprozesse insgesamt, wobei der Regional-
plan der Schlissel zum Zweck ist. Bei der Region Hannover wurde vor allem auf
den Leitbildprozess, der sich sehr umfassend und aufwendig gestaltete, verwie-
sen.

In der Region Leipzig-Westsachsen gilt das Projekt ,,Griiner Ring Leipzig“ als ein
sehr positives Beispiel. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Freiwilligkeit und
die Einstellung der Akteure entscheidend fiir den Erfolg des Prozesses sind.
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> Erfolgreiche Argumentationsmuster
Hier sollte in Erfahrung gebracht werden, welche Argumentationsmuster fiir
spezifische Zielsetzungen forderlich sind. In erster Linie geht es um die Verdeut-
lichung von wichtigen Erfordernissen und Aufgaben der Regionalentwicklung auf
regionaler Ebene, denn nicht immer sind diese Aufgaben den Akteuren in der Re-
gion (insbesondere bei den Kommunen) bewusst und sie stof3en somit auf ein
geringes Maf} an Akzeptanz.

Wesentlich fiir die Argumentation wird eine erfolgreiche Vermittlung von regiona-
len Erfordernissen an viele regionale Akteure sein. Allerdings wurde teilweise auch
beméngelt, dass es an ausreichenden finanziellen Anreizen mangelt.

> Einbeziehung von Akteuren in die Planungsprozesse
Weiterhin sollte in Erfahrung gebracht werden, wie in den einzelnen Regionen ver-
sucht wird, eine , intelligente Akteurslandschaft“ aufzubauen, die fiir eine effektive
Freiraumsicherung und -entwicklung genutzt werden kann, und wie versucht wird,
relevante Akteure (auch informelle) in die regionalen Prozesse zielgerichtet einzu-
beziehen (Stichwort: Stakeholder).

Relevante regionale Akteure werden in unterschiedlicher Weise angesprochen
und einbezogen, wobei es Unterschiede gibt, welche Akteure besondere Aufmerk-
samkeit erhalten sollen. Hierbei wird wiederum deutlich, dass intensive Planungs-
prozesse sehr zeitaufwendig sind und viele Ressourcen binden. Zweifelsohne gibt
es hohe Erwartungen an qualitativ gute Planungsprozesse, die zu besseren Pla-
nungsergebnissen fiihren.

Wichtig ist es, dass die jeweiligen Akteure direkt von der Regionalplanung ange-
sprochen werden und versucht wird, sie miteinander zu vernetzen.

Ebenso sind vorlaufende intensive Abstimmungsgesprache mit den Kommunen
sowie eine direkte politische Ansprache verschiedener Akteure zielfihrend. Teil-
weise haben sich auch sogenannte runde Tische als sehr férderlich erwiesen. In-
haltlich kann die Diskussion um das Flachensparen als Ansatzpunkt dienen, um
eine entsprechende Landschaft mit Akteuren aufzubauen.

Es wurde allerdings auch angemerkt, dass sich eine ,,Akteurslandschaft“ selbst
entwickelt, bei der die Regionalplanung bislang eher nur ein Beteiligter, aber nicht
unbedingt der Initiator ist.

> Fokussierung auf wichtige Akteure
In diesem Zusammenhang wurde die Frage diskutiert, welche Akteure bei einer
kiinftigen Freiraumsicherung und -entwicklung im Fokus stehen und wie diese die
Zielsetzungen im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung beférdern kdnnen.

Ebenfalls sehr unterschiedlich ist die Ansprache der relevanten Akteure in den je-
weiligen Regionen. Interessant und weiterfiihrend sind hierbei die Aktionen des
Verbandes Region Stuttgart, um sich Anregungen von anderen Stadtregionen zu
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holen, sowie in der Region Hannover die explizite Beteiligung der privaten Eigen-
tlimer von Flachen im Freiraum. Der Trdger der Regionalplanung hat es in der
Hand, die fiir die Freiraumsicherung und -entwicklung wichtigen Akteure direkt in
den Planungsprozess zu integrieren.

> Anséatze zur Akzeptanzsteigerung
Wichtig ist es, die erfolgversprechenden Ansdtze zur Akzeptanzsteigerung von
Planungen und Mafinahmen der Freiraumsicherung und -entwicklung herauszu-
filtern. Um eine Akzeptanzsteigerung zu erreichen, bieten sich insbesondere zwei
Punkte an:

Zum einen im Planungsprozess gegeniiber den Adressaten bzw. Akteuren zu ver-
deutlichen, was die Aufgabe der Regionalplanung bzw. Regionalentwicklung ist
und was der Regionalplan tiberhaupt im Bereich Freiraumsicherung und -entwick-
lung leisten kann und zum anderen eine friihzeitige Information und Kommunika-
tion im Planungsprozess anzustreben.

Hierbei ist es von Bedeutung, die fachspezifischen Begrifflichkeiten adressaten-
orientiert auszurichten (einfache verstédndliche Sprache).

Beispielsweise werden von der Region Hannover Leitbildprozesse und teilrdum-
liche Austauschprozesse (runde Tische) als Ansdtze zur Akzeptanzsteigerung von
Planungen und Mafinahmen der Freiraumsicherung und -entwicklung betrachtet
und in der Region Miinchen wird in erster Linie auf sogenannte ,,Blirgergutachten
und laufende Vermittlung der Griinde, warum Freiraumsicherung erforderlich ist,
gesetzt. Von der Regionalplanung in der Region Leipzig-Westsachsen wird dariiber
hinaus auf eine friihzeitige Umweltbildung (bereits in der Schule) hingewiesen.

> Verstdrkung der Wertigkeit von Freirdumen
die Frage, ob es in den , Akteurslandschaften® der untersuchten Regionen Ten-
denzen und Ansdtze gibt, die die Bedeutung und Wertigkeit von Freirdumen quan-
titativ und qualitativ verstarken kdnnen.

Insgesamt werden liberwiegend positive Ansdtze in den untersuchten Regionen
zur Steigerung des Bewusstseins fir Freiraumsicherung und -entwicklung und der
Wertigkeit der regionalen Freirdume gesehen. Diese sind allerdings sehr unter-
schiedlich ausgestaltet und werden aus der jeweiligen regionalen Sichtweise nur
teilweise als zielfiihrend eingeschatzt.

Wirksamkeit von Planungsprozessen - ein erstes Fazit

Neben der regionalplanerischen Konzeption und der hierbei eingesetzten Instrumen-
te sind die durchgeflihrten Planungsprozesse von wesentlicher Bedeutung fir die
Wirksamkeit einer erfolgreichen Freiraumsicherung und -entwicklung.

Die umfassende Einbeziehung aller bedeutsamen Akteure, die identifiziert und gezielt
angesprochen werden miissen, ist ebenso wichtig wie die friihzeitige Verdeutlichung
der Aufgabenstellung der Regionalplanung. Eine offen gestaltete Kommunikation mit
allen Akteuren ist flir einen intensiven Planungsprozess zielfiihrend; dies erfordert je-
denfalls Kosten, Zeit und Ressourcen.
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Die Voraussetzungen flr solche Planungsprozesse sind aber aufgrund der unter-
schiedlichen Organisationsstrukturen der Regionalplanung nicht immer ausreichend
gegeben.

Allerdings wurde aus den Gesprachen deutlich, dass durch gut strukturierte und gut
gemanagte Planungsprozesse ein Mehrwert erreicht wird, der auch den entsprechen-
den Mehraufwand lohnt. Dennoch gilt es, liberbordende Gesprachsrunden zu begren-
zen und streng zielorientiert vorzugehen.

Die Regionalplanung ist nicht automatisch der Initiator und Leiter dieser Prozesse; nur
die Durchfiihrung von formal vorgeschriebenen und geregelten Beteiligungsverfah-
ren erweist sich dennoch als zu wenig, um die Freiraumsicherung und -entwicklung in
der Region zu verbessern.

In den Gesprédchen wurde deutlich, dass es gute Ansdtze gibt, die weiterentwickelt
werden kdnnen. Die Regionalplanung muss dies gegentiiber den Mittelgebern deutlich
machen und auf einer addquaten Mittelausstattung dafiir bestehen.

Zudem ist immer darauf zu achten, dass in den Planungsprozessen mit ihren sehr un-
terschiedlichen Akteuren nicht ausschliefilich mit fachlichen Begrifflichkeiten gearbei-
tet wird, sondern die Verstdndlichkeit und somit die Nachvollziehbarkeit im Mittel-
punkt zu stehen hat. Dies trifft insbesondere auf Prozesse mit einer umfangreichen
Biirgerbeteiligung zu.

3.4 Erfolgsfaktoren fiir die erfolgreiche Freiraumsicherung und
-entwicklung in der Regionalplanung

Im vierten und abschliefenden Fragenkomplex werden zusammenfassend Einschét-
zungen zu den angewendeten Planungsprozessen und zukunftsweisende innovative
Ansdtze zur Anwendung von Freiraumstrategien erdrtert und etwaige Erfahrungen
damit ermittelt.

Abschlieflend wurden die Gesprédchspartner nach ihrer Einschatzung befragt, wie
Freiraumsicherung und -entwicklung (als zentrale Aufgabe nachhaltiger Raument-
wicklung) iber formelle und informelle Planungsprozesse verstdrkt etabliert und auf
welches Instrumentarium sich hierbei bezogen werden kann.

> Bedeutung von Planungsprozessen
Uberwiegend wird den Planungsprozessen eine hohe Bedeutung fiir eine erfolg-
reiche Freiraumsicherung und -entwicklung zugesprochen. Hierdurch werden die
Ergebnisse aus Kapitel 3.3 zur Wirksamkeit von Planungsprozessen bestdtigt.

Planungsprozesse haben bei der Anwendung der jeweiligen Instrumente grofies
Gewicht und es liegt im Interesse der Regionalplanung, die Prozesse ,,am Laufen
zu halten®.
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Die hohe Bedeutung der Planungsprozesse erfordert aber eine strukturierte Vor-
gehensweise und die entsprechenden Beteiligungsformen sind sehr zeitaufwen-
dig. Wichtig ist es, auf Augenh&he mit den betroffenen Stddten und Kommunen
zu kommunizieren. Gut strukturierte und durchgefiihrte Planungsprozesse fiihren
in der Regel zu besseren Planungsergebnissen.

Allerdings wird in einzelnen Regionen den Planungsprozessen liber die formalen
Beteiligungsverfahren hinaus nur eine geringere Bedeutung zugemessen, da diese
schlussendlich nur eine geringe Verbindlichkeit herstellen.

Von wesentlicher Bedeutung in diesem Kontext ist die besondere Rolle von direkt
gewahlten Regionalparlamenten (Politikrelevanz) hervorzuheben. In der Region
Stuttgart wird ausdriicklich betont, dass hierdurch ein reales Abbild der regional-
politischen Willensbildung dargestellt werde. Gesellschaftliche Aushandlungs-
prozesse haben hier ihre Plattform. Dies gilt in dhnlicher Weise flir die Region
Hannover und den Regionalverband Ruhr.

Positive und negative Erfahrungen
Als wesentliche positive Erfahrung wird auf drei Erfolgsfaktoren bei regionalen
Planungsprozessen verwiesen (konkrete Benennung durch die Region Stuttgart):
- frihzeitiges und aktives Zugehen auf Akteure und Adressaten,
- Abschdtzen von Optionen und Festlegen von ,,roten Linien“ sowie
- Mitdenken von Umsetzungsmdglichkeiten (friihzeitiges und aktives

Zugehen).

Diese Faktoren sollten bei allen regionalplanerischen Prozessen als Leitlinien Be-
achtung finden. Positive Erfahrungen bei entsprechenden Planungsprozessen
werden unter anderem darin gesehen, dass Aufmerksamkeit fiir regionale Thema-
tiken erzeugt wird und gleichzeitig Angebote zum Dialog gemacht werden, die
dann die entsprechenden Akteure aufgreifen kdnnen.

Auf der Seite der negativen Erfahrungen kénnen stellvertretend die Auferungen
von der Regionalplanung in der Region Hannover gelten:

Einerseits sind zu aufgebldhte Prozesse wenig zielfiihrend (,Viele Beteiligte sind
wenig zielfiihrend!“) und andererseits pragen Einzelkonflikte die politische Dis-
kussion.

So sollte der Mehrwert fiir lokale Akteure noch deutlicher herausgestellt und eine
agile Diskussionskultur angestrebt werden. Zudem sind zum einen die klassischen
Naturschutzverbdnde zu wenig auf regionale Themen ausgerichtet und zum ande-
ren missen die kommunalen Akteure besser abgeholt werden.

Auch wurde von einzelnen Gesprachspartnern das grundsétzliche Problem der
»hicht Integrationswilligen* angesprochen, deren Anregungen und Bedenken
kaum in den Planungsprozessen Beriicksichtigung finden.
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> Innovative Freiraumstrategien
Innovative Freiraumstrategien sind teilweise vorhanden, aber regionalspezifische
Ansdtze und Erfahrungen sind pragend. Grundsétzlich kann festgehalten werden,
dass es im Wesentlichen um die Umsetzung regionalplanerischer Konzepte und
Strategien geht. Regionalplanerische Festlegungen auch erfolgreich umzusetzen
und die ausgewiesenen Freirdume besser in Wert zu setzen, sollte dabei im Vor-
dergrund stehen. Die Antworten auf die Frage nach Ansdtzen zur Anwendung von
innovativen Freiraumstrategien und den entsprechenden Erfahrungen fielen un-
terschiedlich aus.

Bei den kommunalen Akteuren wird teilweise noch zu wenig Aktivitat gesehen, um
die klare Vermittlung der Zielvorstellungen und somit die Nachvollziehbarkeit der
Zielsetzungen in den Vordergrund zu stellen. Es wurde aber darauf hingewiesen,
dass grundsétzlich mehr Zielsetzungen nicht unbedingt eine bessere Planung be-
deuteten. Es gelte, die multifunktionalen Freirdume auch entsprechend zu nutzen
sowie die Freirdume ,,in Wert zu setzen“. Zudem ist auf eine begriffliche Prazisie-
rung zu achten, indem zukiinftig besser von einer , freiraumorientierten nachhal-
tigen Raumentwicklung® gesprochen werden soll.

> Stdrkung von Freiraumsicherung und -entwicklung
Abschliefsend wurde noch diskutiert, wie Freiraumsicherung und -entwicklung
(als zentrale Aufgabe nachhaltiger Raumentwicklung) tiber formelle und infor-
melle Planungsprozesse in verstarktem Mafie etabliert werden kann und auf wel-
ches Instrumentarium sich bezogen werden soll.

Trotz aller Herausforderungen und Probleme im Hinblick auf die Stérkung von
Freiraumsicherung und -entwicklung sehen alle Gesprachspartner eine positive
Entwicklung, die gleichwohl aufgrund schwieriger Rahmenbedingungen noch ei-
nen langen und anspruchsvollen Weg vor sich hat. Insbesondere sollten die sus-
tainable development goals (SDG) auf der regionalen Ebene besser liberpriifbar
sein und die Zielsetzung in der Entwicklung in Richtung auf eine resiliente Region
ausgerichtet sein.? Allerdings gibt es eine verbesserte Freiraumsicherung und
-entwicklung nicht fiir umsonst; eine addquate Personal- und Sachausstattung
in der Regionalplanung ist hier erforderlich.

Neben der Zielsetzung, die vorhandenen Freirdume besser in Wert zu setzen, ist
auch ein neues Verstdndnis in der Politik (Freiraum ist wertvoll und zu schiitzen)
und in der Planung (bei allen Schwierigkeiten innovativer und mutiger agieren)
anzustreben. Ebenso sollten (finanzielle) Férderinstrumente besser mit regional-
planerischen Festlegungen verkniipft werden.

8 Das konnte z.B. durch Freiraumkategorien erfolgen. Vgl. hierzu den Beitrag von Hiippauff/
Kufeld (Stichwort: Landdegradationsneutralitdt, SDG 15.3) in diesem Band.
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4 Erkenntnisse hinsichtlich der Verbesserung des Freiraumschutzes
auf regionaler Ebene

Welche Erkenntnisse lassen sich nun aus den Gesprachen mit den Akteuren aus den
sechs Untersuchungsregionen ziehen?

Diese sechs Regionen sind zwar nicht reprasentativ flir die bundesdeutsche Regional-
planung - so sind einzelne Bundesldnder wie Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Schleswig-Holstein und andere - ausgeblendet, aber diese untersuchten Regionen sind
pragend fir regionalplanerische Strategien in grofien bedeutsamen Stadtregionen.

In den Gespréachen wurde deutlich, dass sowohl Best Practices fir erfolgreiche Stra-
tegien der Freiraumsicherung und -entwicklung auf regionaler Ebene als auch vielfél-
tige Best Practices flr die wirksame Anwendung von entsprechenden Instrumenten
auf regionaler Ebene vorhanden sind.

Hervorzuheben ist, dass flr die Durchfiihrung effektiver Planungsprozesse in enger
Verbindung mit erfolgreichen Ansdtzen zur Akzeptanzsteigerung von Planungen und
Maflnahmen der Freiraumsicherung und -entwicklung auf regionaler Ebene viele er-
folgreiche Beispiele existieren. Die Planungsprozesse haben eine hohe Bedeutung,
sie erfordern aber eine strukturierte Vorgehensweise und die entsprechenden Betei-
ligungsformen sind sehr zeitaufwendig. Als Grundlage flr eine gute Planung sind sie
aber erforderlich, da gut strukturierte und durchgefiihrte Planungsprozesse in der
Regel zu besseren Planungsergebnissen flihren. Die sachgerechte Beteiligung der Ad-
ressaten (in erster Linie Stddte und Kommunen) ist dabei eine Grundvoraussetzung
(,,auf Augenhdhe kommunizieren®).

Zudem sind die Chancen fiir den Freiraumschutz, die sich durch die Herausforderun-
gen des Klimawandels ergeben, gezielt aufzugreifen. Insbesondere durch eine Be-
wusstseinsscharfung bei allen Akteuren in der Region mit der Botschaft ,,Freirdume
sichern hilft Herausforderungen des Klimawandels besser zu meistern“ lassen sich
die Zielsetzungen einer verbesserten Freiraumsicherung und -entwicklung erfolg-
reich transportieren und umsetzen. Hierzu gehdren ebenso Anpassungsstrategien
an den Klimawandel (Adaption) wie MafRnahmen zum aktiven Klimaschutz (Migita-
tion).

Dies bedeutet auch eine konsequente Festlegung von Taburdumen/-flachen. Insbe-
sondere Regionale Griinziige bzw. Siedlungszdsuren sind deshalb als unverzichtbare
Freirdume in grofen Stadtregionen zu kennzeichnen, die in der rechtlichen Qualifizie-
rung als endabgewogene Ziele der Raumordnung nicht flir weitere potenzielle Sied-
lungsfldchen zur Verfligung stehen.

Hierbei muss starker auf eine Scharfung der verwendeten Begrifflichkeiten hingewirkt
werden. Die Verwendung der Begriffe ,,griine und blaue Infrastrukturen“ in Analogie
zu Siedlungsstrukturen macht die grofie Bedeutung der Freirdume in Stadtregionen
(und nicht nur dort) sichtbar und fiihrt zu einer verbesserten Verstédndlichkeit, die zu
einer erhdhten Akzeptanz entsprechender Festlegungen in Regionalpldnen fiihrt.



ERFOLGSFAKTOREN UND HEMMNISSE EINER REGIONALEN FREIRAUMSICHERUNG UND -ENTWICKLUNG 243

Im Rahmen einer verstandlicheren Begrifflichkeit ist die Novellierung der Formulierun-
gen in § 13 (5) Raumordnungsgesetz (ROG) dringend erforderlich. Im Sinne einer
erfolgreichen Freiraumsicherung und -entwicklung sind die derzeitigen Formulierun-
genviel zu unspezifisch, es bedarf dort einer Prézisierung im Sinne einer Verbesserung
von Freiraumsicherung und -entwicklung.

Ziel muss es sein, den Freiraum nicht mehr als (verfligbare) Restkategorie zu verste-
hen, sondern als zentrales Element einer nachhaltigen Raumentwicklung zu etablieren
(,,Yom Freiraum her denken!).

Auch sind bereits bestehende erfolgreiche Ansatze zur zielfiihrenden Verknilpfung
von nachhaltiger Flachenhaushaltspolitik/Flachenmanagement und effektiver Frei-
raumsicherung aufzugreifen und weiterzufiihren (vgl. Hoymann/Goetzke 2018: 675 ff.
sowie Scholich/Neubert 2013).

Da die freiraumbezogenen Festlegungen in den Regionalpldnen in der Regel nicht an
den Ursachen des quantitativen Freiraumverbrauchs und der qualitativen Freiraumbe-
eintrdchtigung ansetzen, wird es immer wichtiger, die altbekannte Forderung nach
Verkniipfung der regionalplanerischen Festlegungen mit Férderprogrammen und Fi-
nanzierungsinstrumenten anzustreben. Hinsichtlich der Verknlpfung mit Finanzie-
rungsinstrumenten ist es praktikabel, ,freiraumbezogene Vorrang-/Vorbehaltsaus-
weisungen in Regionalpldnen zur Grundlage finanzieller Zuwendungen liber den
kommunalen Finanzausgleich (FA) heranzuziehen, dies quasi als Ausgleich fir die
durch die Ausweisung eingeschrankten Entwicklungsmoglichkeiten. Durch diese fi-
nanzielle Inwertsetzung der Freiraumausweisungen erfahren die gemeinwohlorien-
tierten Flachensicherungen eine héhere Akzeptanz durch die Gemeinden. Neben der
Verbreiterung und Verstetigung der gemeindlichen Einnahmebasis wdren so Anreize
gegeben, um nachhaltige Entwicklung zu betreiben (Verringerung der Flachenneui-
nanspruchnahme, Schutz der Artenvielfalt, Klimaschutz etc.)* (ARL 2022: 159).

Schlussendlich hat diese exemplarische Untersuchung von sechs Stadtregionen in
Deutschland gezeigt, dass es hinsichtlich der regionalplanerischen Aufgabe kein Er-
kenntnisdefizit gibt. Allerdings existiert noch ein erhebliches Umsetzungsdefizit, das
durch einige hier aufgezeigte Weiterentwicklungen und Verbesserungsvorschldge re-
duziert werden kann. Die Regionalplanung muss in diesem Aufgabenfeld ihre Moglich-
keiten besser ausschopfen und wahrnehmen, indem sie sich starker einmischt und ihre
Koordinierungskompetenz in den Vordergrund stellt. Dies ist vor allem hinsichtlich
ihrer Rolle in Planungsprozessen zu fordern. Die L&sung der vielfédltigen Ursachen fiir
den quantitativen Freiraumverlust und die qualitativen Freiraumbeeintrdchtigungen
kann die Regionalplanung allein nicht leisten, aber L&sungswege dorthin k&nnen von
ihr aufgezeigt werden.
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Anhang

Fragebogen

Erfolgsfaktoren und Hemmnisse einer regionalen Freiraumsicherung und
-entwicklung - Untersuchung der Wirksamkeit regionalplanerischer Strategien
zur Freiraumsicherung und -entwicklung

f

g)

f

g)

Strategien zur Freiraumsicherung und -entwicklung in Ihrer Region

Welche wesentlichen Ursachen sind flr (quantitative) Freiraumverluste durch
neue Siedlungs- und Verkehrsflachen und fir (qualitative) Beeintrdchtigungen
der Freiraumfunktionen durch Umnutzungen in Ihrer Region verantwortlich?
Welche Freiraumnutzungen und -funktionen stehen in Ihrer Region im Fokus regi-
onalplanerischer Konzeptionen?

Welches Leitbild zur Freiraumsicherung und -entwicklung besteht bei lhnen in der
Region?

Welche Strategie zur Freiraumsicherung und -entwicklung wird in lhrer Region
verfolgt?

Wie wird der ,,Freiraum* in Ihrer Region methodisch-inhaltlich erfasst und abge-
grenzt? Welche Indikatoren verwenden Sie hierfiir?

Wie wird in lhrer Region versucht, die Vernetzung und Verzahnung von Freirdu-
men zu verbessern (Stichworte: Regionales Freiraumverbundsystem, stadt-regio-
nale Freiraumvernetzung)?

Gibt es politische oder rechtliche Hemmnisse, die fachlibergreifende Strategien
zur Freiraumsicherung und -entwicklung erschweren?

Einsatz von Plan(ungs)instrumenten (formell und informell) fiir
die regionale Freiraumsicherung und -entwicklung

Welche Instrumente sind vorrangig fiir die Sicherung von Freirdumen in lhrer
Region erfolgreich angewendet worden? (Nennen Sie bitte drei Instrumente.)
Wie erfolgt die Verzahnung von formellen und informellen Instrumenten bzw.
Konzepten in lhrer Region?

Welche Beitrage liefert die Landschafts(rahmen)planung bisher und welche sollte
diese gegebenenfalls darliber hinaus in Zukunft erarbeiten?

Welche Instrumente sind lhrer Ansicht nach noch nicht zur Anwendung gekom-
men bzw. sollten zukiinftig zur Verfligung stehen (neue Instrumente?)?

Welche Best Practices fiir den Instrumenteneinsatz (formelle und informelle) in
Ihrer Region gibt es (zielfiihrend und erfolgversprechend)?

Welche beispielgebenden konkreten Formulierungen von Zielen der Raumord-
nung in entsprechenden Pldnen lhrer Region gibt es? (Best Practice)

Wodurch erfassen Sie Mehrfachnutzungen und Mehrfachfunktionen von Frei-
rdumen in lhrer Region fir eine Verbesserung der Freiraumsicherung bzw. -ent-
wicklung?
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h)

b)
9

d)

f
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Wie werden die regionalplanerischen Instrumente zur Freiraumsicherung und
-entwicklung mit den kommunalen Planungsinstrumenten verzahnt?

Gibt es planungsrechtliche Hemmnisse, die eine fachiibergreifende Vernetzung
der Instrumente zur Freiraumsicherung und -entwicklung erschweren?

Wirksamkeit von Planungsprozessen fiir die Freiraumsicherung und
-entwicklung

Welche formellen und informellen Planungsprozesse kommen in lhrer Region
fur eine wirksame Freiraumsicherung und -entwicklung in besonderem Mafde zur
Anwendung? Welche positiven Erfahrungen haben Sie in Ihrer Region bei den ent-
sprechenden Planungsprozessen gemacht?

Welche Argumentationsmuster sind dabei flir welche Zielsetzungen forderlich?
Wodurch haben Siein Ihrer Region versucht, eine ,intelligente Akteurslandschaft
aufzubauen, die fir eine effektive Freiraumsicherung und -entwicklung genutzt
werden kann? Wie versuchen Sie, relevante Akteure (auch inoffizielle) in die Pro-
zesse in lhrer Region zielgerichtet einzubeziehen (Stichwort: Stakeholder)?
Welche Akteure stehen bei einer kiinftigen Freiraumsicherung und -entwicklung
im Fokus und wie kdnnen sie die Zielsetzungen im Sinne einer nachhaltigen
Raumentwicklung beférdern?

Welche Ansdtze zur Akzeptanzsteigerung von Planungen und Mafinahmen der
Freiraumsicherung und -entwicklung halten Sie fiir erfolgversprechend?

Gibt es in der ,,Akteurslandschaft“ Ihrer Region Tendenzen, die Bedeutung und
Wertigkeit von Freirdumen quantitativ und qualitativ zu heben bzw. zu verstdrken?

Fazit: Erfolgsfaktoren fiir die erfolgreiche Freiraumsicherung und
-entwicklung in der Regionalplanung

Welche Bedeutung haben Planungsprozesse bei der Anwendung der von lhnen
verwendeten Instrumente?

Welche positiven Erfahrungen haben Sie in Ihrer Region bei den entsprechenden
Planungsprozessen gemacht?

Welche negativen Erfahrungen haben Sie in Ihrer Region bei den entsprechenden
Planungsprozessen gemacht?

Welche innovativen Ansdtze zur Anwendung von Freiraumstrategien sehen Sie
(z.B. doppelte bzw. dreifache Innenentwicklung) und welche Erfahrungen haben
Sie damit in lhrer Region gemacht?

Wie kann Freiraumsicherung und -entwicklung (als zentrale Aufgabe nachhaltiger
Raumentwicklung) iber formelle und informelle Planungsprozesse verstarkt eta-
bliert und auf welches Instrumentarium soll sich hierbei bezogen werden?
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Kurzfassung

Die Historie ldsst erkennen, dass Regionalplanung urspriinglich aus dem Erfordernis
einer wirksamen Freiraumsicherungsstrategie entstanden ist und sich tiber die Jahre
zu einer querschnittsorientierten Aufgabenstellung entwickelt hat. Regionalplanung
hat zwischen Siedlungsentwicklung, Freiraumsicherung und den Anforderungen un-
terschiedlicher Fachplanungen an den Raum zu vermitteln. Innerhalb dieses plane-
rischen Aushandlungsprozesses hat sich die Regionalplanung tiber Jahre hinweg als
verldssliches Instrument gerade auch der Freiraumsicherung bewdhrt. Im Folgenden
werden die Anfange der Regionalplanung skizziert und deren weitere Entwicklung
auch vor dem Hintergrund sich dndernder landesplanerischer Vorgaben erldutert. An-
schlieRend wird die Freiraumsicherung durch die Regionalplanung am Beispiel des ak-
tuell in der Neuaufstellung befindlichen Regionalplanes Ruhr spezifiziert.

Schliisselworter
Landesplanung - Landesentwicklungsplan - Regionalplanung - Regionalplan - Ziele
und Grundsdtze der Raumordnung
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Safeguarding open spaces as a task of regional planning. From the beginnings
of regional planning to the Ruhr Regional Plan

Abstract

History shows that regional planning originally arose from the need for an effective
open space protection strategy and has developed over the years into a cross-sectional
task. Regional planning has to mediate between settlement development, securing
open space and the requirements of different specialist planning for the space. Within
this planning negotiation process, regional planning has proven itself over the years as
a reliable instrument, especially for securing open spaces. In the following, the
beginnings of the regional planning are outlined, and its further development is
explained against the background of changing planning requirements. Subsequently,
the safeguarding of open space by regional planning is explained by using the example
of the Ruhr Regional Plan, which is currently being restructured.

Keywords
Regional planning - Regional development plan - Regional plan - Objectives and
principles of spatial planning

1 Notwendigkeit einer verbindlichen Flachenraumsicherung

Die sich konkretisierenden planerischen Uberlegungen des damaligen Siedlungs-
verbandes Ruhrkohlenbezirk (SVR) im Bereich der Freiraumsicherung wurden zu-
ndchst in Form informeller Konzepte erstellt (SVR 1927; vgl. Abbildung 1: Plan der von
jeder Art der Bebauung frei gehaltenen Griinflachen; von Petz, U. (2016)). Die infor-
mellen Konzepte waren nicht an inhaltliche Vorgaben gebunden, sondern der Plan-
oder Konzeptersteller konnte sein Werk weitgehend unabhdngig nach eigenen Vor-
stellungen ausgestalten. Im Rahmen der planerischen Fachdiskussion setzte sich mehr
und mehr die Erkenntnis durch, dass wirksamer Freiraumschutz nicht allein Gber infor-
melle Konzepte erreicht werden kann. Informelle Konzepte hatten zwar den Vorteil,
dass sie ohne aufwendige formale Verfahren erstellt werden konnten, jedoch zugleich
die Bereitschaft aller Beteiligten voraussetzt, sich zu den verabredeten Inhalten zu
bekennen und die getroffenen Planaussagen auch tatsdchlich umsetzen zu wollen
oder auch zu kdnnen. Gerade bei auftretenden Raumnutzungskonflikten ist selten
eine Ldsung Uber die freiwillige Ubereinkunft in Form abgestimmter Konzepte zu er-
zielen. Hier bedarf es einer verbindlichen Vereinbarung bzw. einer Vorgabe, an die alle
Akteure gebunden bzw. zu deren Verfolgung die Akteure verpflichtet sind. Vor diesem
Hintergrund entstand die Forderung nach einem verbindlichen Instrument.

In diesem Zusammenhang wurde die Regionalplanung als formales Instrument erar-
beitet. Sie entwirft ein abgestimmtes Leitbild einer raumlichen Entwicklung als Er-
gebnis eines Aushandlungsprozesses unterschiedlicher Raumnutzungsinteressen,
das uber den nachfolgenden politischen Beschluss als Handlungsdirektive legitimiert
wird. Damit werden alle Plananwender Uber die verbindliche Vorgabe zu einer ziel-
konformen Anwendung verpflichtet. Fiir die politische Legitimation wurden politi-
sche Gremien in Form Regionaler Planungstrager eingerichtet, die alle verfahrens-
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leitenden Entscheidungen treffen. Im Ruhrgebiet wird dieses Gremium, dhnlich wie in
der Region Hannover und der Region Stuttgart, im Rahmen einer Direktwahl be-
stimmt.

Die Schaffung eines solchen, verbindlichen Handlungsrahmens ist stets das Ergebnis
eines fachlich-inhaltlichen Aushandlungsprozesses, aber zugleich auch eines inten-
siven politischen Meinungsbildungsprozesses. Auf diese Weise entsteht eine politisch
legitimierte Grundlage, die den Handelnden eine verbindliche Entscheidungsgrund-
lage vorgibt.

2 Anfange einer systematischen Freiraumbetrachtung

Bei einem Treffen auf Einladung des Regierungsprasidenten Dr. Francis Kruse am
29.11.1910 beschéftigten sich die geladenen Vertreter der Stadte und der Stadt- und
Landkreise mit der Griinflichenentwicklung im Regierungsbezirk Disseldorf. Im Mit-
telpunkt stand die Frage, wie der Inanspruchnahme von Griinflichen angesichts der
durch die Industrialisierung ausgeldsten immensen Siedlungsflachenentwicklung Ein-
halt geboten werden k&nnte. Unter anderem wurde die Idee eines ,Nationalparks*
diskutiert, der ,,als Wiesen- und Waldgtirtel definiert, der von allen beteiligten Ge-
meinden leicht erreichbar den Bezirk in m&glichst zusammenhdngenden Ziigen durch-
zieht“ (Schmidt 1912: Vorwort). Damit wurden erstmals Ansdtze fiir die Entwicklung
eines Freifldchensystems als Leitbild der Freiflichenentwicklung eingefordert. Frei-
flachensicherung sollte dabei nicht als Einzelflachensicherungsauftrag verstanden
werden, sondern als Ubergreifende Aufgabe der Verflechtung verschiedener Griin-
flichen ausgerichtet werden.

Diese Zusammenkunft fiihrte dazu, dass Robert Schmidt den Auftrag zur Erarbeitung
einer ,,Denkschrift zur Sicherung der Griinflichen im Ruhrgebiet erhielt (Schmidt
1912: Vorwort). Nach mehreren Ortsbereisungen war sich die Kommission dariiber im
Klaren, dass Freiraumschutz zugleich die Siedlungsentwicklung mitberiicksichtigen
misse. In diesem Zusammenhang diirfte nicht unerheblich gewesen sein, dass Robert
Schmidt noch unter dem Einfluss der Eindriicke der ,Allgemeinen Stadtebau-Aus-
stellung® in Berlin 1910 und der Internationalen Stddtebauausstellung in Diisseldorf
(ebenfalls 1910) stand, auf denen unter anderem auch die Plane der Stadt Boston
gezeigt wurden, in denen der Landschaftsplaner Charles Eliot erstmalig Ideen fir die
Vernetzung verinselter Griinflaichen im Stadtgebiet vorstellte (von Petz 2016: 68).
Eliot veranschaulichte damit die Chancen und Md&glichkeiten einer systematischen
Freiflaichenvernetzung.

Robert Schmidt erstellte nach einer Analyse der Siedlungs- und Freifldchensituation in
den Stadten des Regierungsbezirks Dusseldorf seine ,,Denkschrift betreffend Grundsatze
zur Aufstellung eines General-Siedlungsplanes flir den Regierungsbezirk Diisseldorf«, die
er 1912 vorlegte. Die Bedeutung von Griinfldchen beschrieb Schmidt wie folgt:
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,,Diese Griinflachen sind lberall da, wo sich Ansiedlungen von Menschen befin-
den, ein unbedingtes Erfordernis im Interesse der Gesundheit, denn die Pflanzen
geben der Luft den Sauerstoff, ohne den der Mensch nicht leben kann. Sie sind
die natiirlichen Luftgeneratoren. Die Beziehung zwischen der Pflanzenwelt, den
griinen Lebewesen und denjenigen mit rotem Blute sind also derartig, dass ers-
tere die Vorbedingungen sind fiir die Existenz der letzten“ (Schmidt 1912: 65).

»Aber alle diese Mafinahmen bekdmpfen einzelne Missstdnde. Sie kénnen selbst
in ihrer Vereinigung keine endgliltige Verbesserung bringen, solange es nicht
gelingt, der gesamten Menschenmasse eine einwandfreie Ansiedlung in Gegen-
wart und Zukunft zu erméglichen nach einem umfassenden, sogenannten Ge-
neral-Siedlungsplan® (Schmidt 1912: Schlussergebnis). Schmidt erkannte, dass
eine wirksame Freiraumentwicklung nicht an den administrativen Grenzen der
Kommunen enden darf, sondern den Gesamtraum vor Augen haben misse.

»,Der General-Siedlungsplan stellt einen Organismus dar, dessen einzelne Teile in
Wechselwirkung zueinander alle Bedliirfnisse der modernen Massenansiedlung
erfiillen missen. Er soll geben die Lésung der Wohnfrage verbunden mit den
Erholungsstétten in der erquickenden Natur; die Grof3arbeitsstétten getrennt
von den Wohnstétten, so dass sie sich wechselseitig nicht ungiinstig beeinflus-
sen; auerdem muss durch ihn die Regelung der Verkehrsfragen jeder Art erfol-
gen mit dem Endzweck, ein in allen Teilen und Formen den Bediirfnissen voll
entsprechendes Kunstwerk zu formen, dessen Aufbau ohne Zerstérungen, ohne
Irrwege stetig fortschreitend moglich ist“

(Schmidt 1912: Schlussergebnis).

Seine fiir die damalige Zeit fortschrittlichen planerischen Uberlegungen trugen sicher-
lich dazu bei, dass Robert Schmidt zum ersten Verbandsdirektor des 1920 gegriinde-
ten Siedlungsverbands Ruhrkohlenbezirk (SVR) berufen wurde. Nach der Griindung
beschéftigte sich der Verband unter anderem mit der Frage des Schutzes der verblie-
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Abbildung 1: SVR: Plan der von jeder Art der Bebauung freizuhaltenden Griinflichen, Quelle: v. Petz 2016: 140
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benen Griinflachen vor der Inanspruchnahme durch die sich ungehindert entwickeln-
den Siedlungsflachen. Im Jahr 1927 erstellte der SVR ein erstes, verbandweites Kon-
zept zur Freihaltung eines Griinflichensystems.

Spater, in den sechziger Jahren entwickelte der Verband im Rahmen des Entwicklungs-

programms ein Freiraumkonzept (SVR 1960), das zugleich der inhaltlichen Vorbereitung
des in der Aufstellung befindlichen ersten Gebietsentwicklungsplanes (GEP) diente.

3 Freiraumsicherung in der formalen Regionalplanung

Der SVR hat 1966 erstmalig einen in einem formalen Verfahren aufgestellten Regional-
plan vorgelegt, der dem Wortlaut des damaligen Landesplanungsgesetzes (LPIG) fol-
gend noch die Bezeichnung Gebietsentwicklung trug. Zur Vorbereitung des Plan-
werkes hat der SVR 1960 ein Griinflichenentwicklungsprogramm als informelles
Plankonzept erstellt, in dem insbesondere die die Siedlungsbereiche gliedernden
Grinflachen in Verbindung mit den Griinflaichensystemen auf3erhalb des Ballungs-
raumes erkennbar sind.

- e ‘ : S
Verbandsgriinflichen (dunkelgriin) g

Auflockerungszonen (schraffiert dunkelgriin) 3 AEGONALYERBANS ‘ \
RUHR\\

Abbildung 2: Griinflichen im Entwicklungsprogramm /Quelle: SVR 1960
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SIEDLUNGSVERBAND RUHRKOHLENBEZIRK - GEBIETSENTWICKLUNGSPLAN

(Landesplanungsgemeinschaft)
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Abbildung 3: Gebietsentwicklungsplan 1966 des Siedlungsverbands Ruhrkohlenbezirk /Quelle: SVR 1966

Die zeichnerischen Festlegungen des Gebietsentwicklungsplanes markieren, neben
Wohnsiedlungs- und Gewerbeansiedlungsbereichen, die Freiraumsicherung fiir land-
und fortwirtschaftliche Bereiche, Erholungsbereiche sowie ein regionales Griinfla-
chensystem im Kerngebiet. Neben den zeichnerischen Festlegungen enthdlt der
Gebietsentwicklungsplan des SVR auch textliche Regelungen, denen zufolge der Sied-
lungsraum des Kerngebiets durch ein Regionales Griinflachensystem gegliedert wer-
den soll:

,»,Die besondere Bedeutung der Gliederung des Siedlungsraumes resp. der Frei-
raumsicherung wird in den sozialhygienischen Funktionen der Regionalen Griin-
flachensysteme gesehen (SVR 1966: 66).

Der unbestimmte Begriff ,,sozialhygienische Funktion“ ist zweifelsohne dem Zeitgeist
geschuldet. Aktuell diirfte im heutigen Sprachgebrauch die klimackologische Aus-
gleichsfunktion und die lufthygienische Relevanz der Freifldche gemeint sein. In den
textlichen Festlegungen wird dargelegt, dass das Regionale Griinflachensystem ent-
scheidend zur Verbesserung der mangelhaften Siedlungsstruktur des Kerngebiets
beitragt (SVR 1966: 70). Hier trifft der Gebietsentwicklungsplan eine sehr eindeutige
Wertung der weitgehend planlos verlaufenden Siedlungsentwicklung im Ballungs-
raum. Deshalb wird das Ziel formuliert, die regionalen Griinflachen im stidlichen und
westlichen Verbandsgebiet zu erhalten, wahrend in der Kernzone erhebliche Verbes-
serungen des Bestandes an Griinflichen notwendig sei, um den regionalen Zusam-
menhalt zwischen der freien Landschaft und den stadtischen Griinflichen herzu-
stellen (vgl. SVR 1966: 70). Die Zielaussage impliziert die planerische Ausrichtung, ein
abgestuftes Griinflachensystem zu entwickeln, flir das neben der Sicherung der Regi-
onalen Griinfldchen die Anreicherung der Griinflichen im Ballungsraum offenkundig
ein Handlungsschwerpunkt ist. Unklar bleibt, welche Bindungswirkung die textlichen
Aussagen des Gebietsentwicklungsplanes fiir den Plananwender entfalten.
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4 Aufteilung der Zustédndigkeiten fiir die Regionalplanung

Mit dem ,,Gesetz zur Anderung des Landesplanungsgesetzes vom 8. April 1975 (GV.
NRW. S. 294) wird die Zustédndigkeit fiir die Regionalplanung vom Siedlungsverband
Ruhrkohlenbezirk auf die Bezirksregierungen Arnsberg, Dusseldorf und Minster
Ubertragen. Statt der Landesplanungsgemeinschaften (der SVR tbernahm damals
die Funktion einer Landesplanungsgemeinschaft) trugen nunmehr die eigens hierfir
eingerichteten Bezirksplanungsrdte (heute Regionalrdte) als Regionale Planungstra-
ger bei den Bezirksregierungen die politische Verantwortung fiir die im Zusammen-
hang mit der Regionalplanung stehenden Entscheidungen. In die Bezirksplanungsrdte
wurden entsprechend dem Stimmenanteil der jeweiligen Parteien bei den Kommunal-
wahlen die Vertreter der kreisfreien Stadte und Kreise entsandt.

Bezirksregierung
Miinster
Gebietsent- Gebietsent-
wicklungsplan 99 wicklungsplan
(GEP 99) +Dortmund westl. Teil”
(2004)
Gebietsent- ) )
wicklungsplan \ Bezirksregierung
"B“'(’;'o"";”;"g"” Arnsberg
Bezirksregierung
Disseldorf
BR
NN — Kaln

Abbildung 4: Bis 2023 rechtsgliltige Regionalplédne im Gebiet des Regionalverbands Ruhr /
Quelle: RVR 2018

Mit der Ubernahme der Zusténdigkeit fiir die Regionalplanung ab dem 01.01.1976 als
Ergebnis der 1975 durchgefiihrten Kommunalreform stellten die drei Bezirkspla-
nungsbehdrden bei den Bezirksregierungen ihre Regionalpldne in ihrem hinzuge-
kommenen Zustandigkeitsbereich neu auf. Interessanterweise wurde in den nach der
Ubertragung der Regionalplanung auf die staatliche Mittelinstanz erstellten Regional-
planen (friihere Bezeichnung: Gebietsentwicklungspldne) auf die gesonderte zeich-
nerische Festlegung eines Regionalen Griinfldichensystems verzichtet.

Nachdem der Kommunalverband Ruhrgebiet (KVR) als Nachfolger des Siedlungsver-
bandes Ruhrkohlebezirk 1979 die Zustandigkeit fir die Regionalplanung verloren hat-
te, konzentrierte der Verband seine Kompetenz im Bereich der Freiraumentwicklung
in der Form konzeptioneller Uberlegungen. In dieser Zeit entstanden das regionale
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Freiraumentwicklungskonzept (Regionales Freiraumsystem Ruhrgebiete 1985; RFR
’85 2023) sowie konzeptionelle Uberlegungen zur funktionalen und qualitativen Auf-
wertung der einzelnen Aste des Regionalen Griinzugsystems. Fiir die Emscherzone
wurden planerische Uberlegungen fiir die Schaffung eines regionalen Parks in Form
des Emscher Landschaftsparks entwickelt (KVR 1996).

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem ,,Rdumlich strukturellen Gesamtkonzept“im RFR ’85 /Quelle: RVR 2015

Mit der ,,Internationalen Bauausstellung IBA Emscher Park“’ 1989 erfuhr die Flachen-
entwicklung eine deutlich stdrkere dkologische Ausrichtung. In diesem Zusammen-
hang wurde auch die Notwendigkeit der Sicherung des Freiraumsystems in der Em-
scherzone erkannt und die Forderung erhoben, dieses in Form Regionaler Griinziige
wegen ihrer besonderen Bedeutung liber die Regionalplanung verbindlich zu sichern.
Hierzu vereinbarten die flir die Regionalplanung zustdndigen politischen Gremien bei
den Bezirksregierungen, die Bezirksplanungsrdte (heutige Bezeichnung: Regional-
rdte), eine gemeinsame Vorgehensweise in Form einer weitreichenden Leitentschei-
dung, um die Regionalpldne um diese bedeutsame Plankategorie zu ergdnzen.

Dies erforderte die Anderung von vier bestehenden Regionalplanen:

5. Anderung GEP Arnsberg, Teilabschnitt Bochum, Herne, Hagen, Ennepe-Ruhr-
Kreis

\%

> 15. Anderung GEP Arnsberg, Teilabschnitt Dortmund/Unna/Hamm
> 44. Anderung GEP Diisseldorf
> 7. Anderung GEP Miinster Teilabschnitt Nérdliches Ruhrgebiet

1 https://www.internationale-bauausstellungen.de/geschichte/1989-1999-iba-emscher-park-zukunft-
fuer-eine-industrieregion/ (03.04.2024).
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In vier parallelen Anderungsverfahren wurden 1994 die den Emscherraum umfassen-
den vier Regionalplane gedndert und die zeichnerischen Festlegungen der Regionalen
Griinziige zusatzlich aufgenommen. Fiir die Regionalen Griinzlige wurden in den vier
Planwerken einheitlich folgende Ziele formuliert (KVR 1996: 88):

§ Regionale Griinziige

(1) Die regionalen Griinziige sind als wesentliche Bestandteile des regionalen
Freifldachensystems im Sinne der notwendigen Ausgleichsfunktionen insbeson-
dere in den Verdichtungsgebieten gegen die Inanspruchnahme fiir Siedlungs-
zwecke besonders zu schiitzen. Zur Herstellung ihrer Durchgdngigkeit sind sie
flachenmé&Rig zu vergréf3ern und untereinander zu vernetzen. Zur Verbesserung
der Umweltbedingungen werden insbesondere die zusammenhédngende Verbin-
dungsfunktion eines Ost-West-Griinzuges im Verlauf der Emscher bzw. des
Rhein-Herne-Kanals und die Seseke nach Osten hin fortsetzt. Die Durchgéngig-
keit der Regionalen Griinziige zur freien Landschaft ist zu gewdhrleisten.

(2) Die Regionalen Griinziige sollen insbesondere die siedlungsrdumliche Glie-
derung, den klimadkologischen Ausgleich, die Biotoperhaltung und -vernetzung
sowie die freiraumgebundene Erholung sichern. Sie sind ihrer Zweckbestim-
mung entsprechend zu erhalten und zu entwickeln. Planung und MaBnahmen,
die diese Aufgaben und Funktionen beeintréchtigen, sind grundsétzlich auszu-
schliefen.

(3) Die Regionalen Griinziige sollen durch eine qualitative kologische Aufwer-
tung des Freiraums, den Wiederaufbau von zerstdrter oder beeintrdchtigter
Landschaft sowie durch die Vernetzung vereinzelt vorhandener &kologischer
Potentiale entwickelt und verbessert werden. Ein Verbund der innerértlichen
Griinflachen mit den Griinziigen ist im Rahmen der Bauleitplanung anzustreben.

In der Zielvorgabe wurden die Regionalen Griinziige als wesentliche Bestandteile des
regionalen Freiflachensystems hervorgehoben. Sie erfiillen neben dem Nutzen fiir die
siedlungsrdumliche Gliederung notwendige Ausgleichsfunktionen insbesondere in
den Verdichtungsgebieten fiir ,,den klimadkologischen Ausgleich, die Biotoperhaltung
und -vernetzung sowie die freiraumgebundene Erholung®. Dabei spielten Erhaltung
bzw. Herstellung ihrer Durchgangigkeit eine zentrale Rolle.

Zur Aufwertung des Freiraums, dem Wiederaufbau der Landschaft und zur Vernet-
zung vorhandener 6kologischer Potenziale” sollen die Regionalen Griinziige an die
innerortlichen Griinflaichen angebunden werden. Damit greifen die vier Regionalpldne
den im Gebietsentwicklungsplan 1966 vorgelegten Vernetzungsgedanken wieder auf.

5 Landesplanerische Vorgaben fiir die Freiraumsicherung

Mit den spdteren Regionalpldnen setzen die Regionen auf ihrer Ebene die Ziele der
Landesplanung um. Sie sind an die Zielvorgaben der {ibergeordneten Landesplanung
im Landesentwicklungsprogramm (LEPro) gebunden. Diese urspriingliche gesetz-
liche Grundlage der Landesplanung in Nordrhein-Westfalen trat 2011 auRer Kraft.
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Hierin ist in § 20 der Auftrag normiert worden (LEPro NRW 1989), Freiraum wegen
seiner 6kologischen, sozialen und wirtschaftlichen Substanz entsprechend zu sichern
und funktionsgerecht zu entwickeln. Auffalligist, dass in der Ausgestaltung dieser Vor-
schrift der Gleichklang zwischen sozialen, 6kologischen und wirtschaftlichen Belan-
gen angestrebt wird. Freiraumschutz soll dieser Regelung zufolge Uber die Begren-
zung des Siedlungsraumes erreicht werden. Flr eine Inanspruchnahme von Freiraum
ist die Erforderlichkeit der Inanspruchnahme nachzuweisen. Damit werden die Pla-
nungstrager auf den nachfolgenden Planungsebenen verpflichtet, im Einzelfall nach-
zuweisen, dass die Freirauminanspruchnahme unabwendbar ist. In aller Regel ge-
schieht dies im Rahmen einer Standortalternativenpriifung.

5.1 Landesentwicklungsplan 1995

Mit dem Landesentwicklungsplan 1995 (LEP NRW 1995) wird das Landesentwick-
lungsprogramm ersetzt (MURL 1995). Der Landesentwicklungsplan (LEP 1995) ent-
hdlt die landesplanerischen Vorgaben fiir den Freiraumschutz. Freiraum wir definiert
als ,,der durch Agrargebiete, Wald und Gewadsser bestimmte Freiraum als Lebensraum
und Skologischer Ausgleichsraum fiir Menschen, Fauna und Flora, der zu erhalten und
in seinen Funktionen zu verbessern ist. Die Freiraumsicherung soll grundsatzlich der
Erhaltung, Regeneration und Regulation von Gewdssern, Boden und Luft, dem Bio-
top- und Artenschutz sowie der Land- und Forstwirtschaft und der landschaftsorien-
tierten Erholung dienen“ (Ziel B. Ill. 1.21). Freiraumschutz wird im LEP Uber ein ver-
bindliches Ziel geregelt. Fiir die Freirauminanspruchnahme werden eindeutige
Ausnahmetatbestdnde definiert (Ziel B. lll. 1.23): Danach ,[darf] Freiraum nur in
Anspruch genommen werden, wenn die Inanspruchnahme erforderlich ist; dies ist
dann der Fall,

> wenn Flachenbedarf flr siedlungsraumliche Nutzungen nicht innerhalb des Sied-
lungsraumes bzw. fiir Verkehrsinfrastruktur nicht durch Ausbau vorhandener In-
frastruktur gedeckt werden kann oder

> wenn der regionalplanerisch dargestellte Siedlungsraum unter Berlicksichtigung
der ortsiblichen Siedlungsstruktur fir die absehbare Bevélkerungs- und Wirt-
schaftsentwicklung nicht ausreicht.”

Der Regionalplanung wird der Auftrag zugewiesen, ,,den Freiraum durch Bereiche mit
Freiraumfunktionen weiter zu entwickeln und durch zusétzliche regionale Bereiche
mit Freiraumfunktionen zu erganzen“ (Ziel B. Ill. 1.22). Zusétzlich wurde auch ein ent-
sprechender Sicherungs- und Entwicklungsauftrag fir die Griinflachensysteme (regi-
onalbedeutsame Griinzlige) in Verdichtungsraumen formuliert, die ,,als Griinverbin-
dungen und Griinglirtel im Hinblick auf ihre freiraum- und siedlungsbezogenen
Funktionen zu erhalten, zu entwickeln oder wiederherzustellen und vor anderweitiger
Inanspruchnahme besonders zu schiitzen sind“ (Ziel B. lIl. 2.27).
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5.2 Landesentwicklungsplan 2019

Mit der Novellierung des LEP NRW im Jahre 2019 wurden auch die Vorgaben fiir die
Freiraumsicherung gedndert (LEP NRW 2019). Dabei wurden erstmalig die sehr un-
terschiedlichen Funktionen des Freiraumes naher spezifiziert (Grundsatz 7.1-1) (hier
und im Folgenden zitiert aus LEP NRW 2024):

Freiraum ,,als

> klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsraum,

> Raum mit Bodenschutzfunktionen,

> Raum mit bedeutsamen wasserwirtschaftlichen Funktionen,
> Raum fiir Land- und Forstwirtschaft,

> Raum weiterer wirtschaftlicher Betdtigungen des Menschen,

> Raum fiir landschaftsorientierte und naturvertrdgliche Erholungs-, Sport- und
Freizeitnutzungen,

> Identifikationsraum und prdgender Bestandteil historisch gewachsener Kultur-
landschaften und

> als gliedernder Raum fiir Siedlungs- und Verdichtungsgebiete*.

Entgegen dem im LEP NRW 1995 geregelten Ausschluss der Freirauminanspruch-
nahme wird in der Novelle des LEP 2019 Freiraumsicherung abgeschwdcht und nur
noch nur Uber den Grundsatz (Grundsatz 7.1-1) geregelt, der von der Rechtswirkung
lediglich als Direktive bei Abwagungsentscheidungen zu beriicksichtigen ist und im
Rahmen der planerischen Abwdgung, im Gegensatz zu verbindlichen Zielen, auch
Uberwunden werden kann (§ 3 Abs. 1 Pkt. 3 ROG). ,,Der Erhalt der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Freiraums ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und
Mafdnahmen zu beriicksichtigen“ (Grundsatz 7.1-1).

Der Regionalplanung wird in der Novelle in diesem Zusammenhang ein raumbezoge-
ner Ordnungs- und Entwicklungsauftrag verbindlich zugewiesen. Sie ,hat den Frei-
raum durch Festlegung spezifischer Freiraumfunktionen und -nutzungen zu ordnen
und zu entwickeln und Vorsorge fiir einzelne Nutzungen und Funktionen im Freiraum
zu treffen (Ziel 7.1-2). Der Sicherungsauftrag der Regionalplanung wird mit der
Novelle durch die Nennung bestimmter zeichnerischer Festlegungen konkretisiert
(Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, Waldbereiche und Oberflichengewasser),
die in den Regionalpldnen festzulegen sind.

In Grundsatz 7.1-3 des LEP NRW 2019 wird erstmals das planerische Leitbild des
Bundeskonzepts ,,Griine Infrastruktur - Unzerschnittene verkehrsarme Raume in
Deutschland“ (Lassen 1987) in Form von unzerschnittenen, zusammenhdngenden
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verkehrsarmen Freirdumen in die Vorgaben des Landesentwicklungsplanes auf-
genommen. Insbesondere solche ,,Rdume, die eine Flachengréfie von mindestens
50 km2 haben, sollen nicht durch eine linienhafte Verkehrsinfrastruktur zerschnitten
werden“. Zudem soll ,,Freiraum, der nur noch wenige natirliche Landschaftselemente
aufweist oder in seiner Landschaftsstruktur oder in seinem Erscheinungsbild gescha-
digt ist, durch geeignete landschaftspflegerische MaRnahmen aufgewertet werden
(Grundsatz 7.1-6).

Mit der Novelle des LEP NRW werden zudem Regelungen zum Bodenschutz aufge-
nommen, die unter anderem auch der Regionalplanung vorgeben, ,,bei allen raumbe-
deutsamen Planungen und Maflnahmen die Leistungsfahigkeit, Empfindlichkeit und
Schutzwiirdigkeit der Béden mit zu beriicksichtigen“ (Grundsatz 7.1-4).

Erstmals werden nun im LEP NRW ,,Regionale Griinziige* (Ziel 7.1-5) erwdhnt, die
»auch als

> siedlungsnahe Freiflachen fur freiraumorientierte Erholung, Sport und Freizeit-
nutzungen,

> Biotopverbindungen und
> inihren klimatischen und lufthygienischen Funktionen

zu erhalten und zu entwickeln® sind und zur siedlungsrdaumlichen Gliederung in den
Regionalpldnen als Vorranggebiete festzulegen sind. Mit der Festlegung als Vorrang-
gebiet gemaf § 4 Abs. 7 Pkt. 1 ROG werden ,,Regionale Griinziige“ zu einer von allen
Plananwendern zu beachtenden Zielvorgabe.

»Regionale Griinzlige sind im Hinblick auf ihre freiraum- und siedlungsbezogenen
Funktionen vor einer siedlungsrdumlichen Inanspruchnahme zu schiitzen (Ziel 7.1-5).
Fir die Inanspruchnahme von Regionalen Griinziigen wird hier ein Ausnahmetat-
bestand definiert. Regionale Griinzlige diirfen fiir siedlungsrdaumliche Entwicklungen
ausnahmsweise nur dann in Anspruch genommen werden, ,wenn fir die siedlungs-
raumliche Entwicklung keine Alternativen auerhalb des betroffenen Griinzuges be-
stehen und die Funktionsfahigkeit des Griinzuges erhalten bleibt* (Ziel 7.1-5). So k&n-
nen beispielsweise Siedlungserweiterungen oder Infrastrukturvorhaben in einzelnen
Ausnahmefallen in Regionalen Griinziigen realisiert werden, wenn nachweislich hier-
fur aufRerhalb keine geeigneten Flachen gefunden werden k&nnen.

Innerhalb der Freirdume sollen aus Griinden des biozentrischen Freiraumschutzes fiir
den Arten- und Bioschutz ausreichend grofie Lebensrdume mit einer Vielfalt von Le-
bensgemeinschaften und landschaftstypischen Biotopen funktional zu einem Uber-
greifenden Biotopverbundsystem vernetzt, gesichert und entwickelt werden (Ziel 7.
2-1). Zusétzlich sind die ,,im LEP zeichnerisch festgelegten Gebiete fiir den Schutz der
Natur fr den landesweiten Biotopverbund zu sichern und in den Regionalpldnen tber
die Festlegung von Bereichen zum Schutz der Natur zu konkretisieren® (Ziel 7.2-2).
Auch hier begriindet der LEP eine klare Handlungsanweisung fiir die Regionalplanung,
die fur den Arten- und Biotopschutz erforderlichen Flachen und Flachensysteme in
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den Regionalplanen verbindlich zu sichern. Aktuell sollen vor dem Hintergrund des
beabsichtigten deutlichen Ausbaus der Windenergie kiinftig auch Windenenergiean-
lagen innerhalb der Gebiete fiir den Schutz der Natur auf den nicht durch verbindliche
Naturschutzfestlegungen gesicherten Fldchen ermdglicht werden. Diese potenziellen
Entwicklungsflachen sind bislang planerisch mit gesichert worden, um hieriiber zu-
satzlich zu den verbindlich gesicherten Schutzgebieten einen landesweiten Biotopver-
bund aufzubauen. Durch die Nutzung flir die Windenergieanlagen wiirden diese Ent-
wicklungsfldchen anderweitig genutzt und damit entfallen. Der Aufbau des regionalen
Biotopverbundes wiirde je nach Umfang der fiir die Windenergienutzung vorgesehen
Flachen eingeschrankt bzw. es miisste je nach standdrtlichen Bedingungen hierauf
verzichtet werden.

5.3 Planzeichen fiir die Freiraumsicherung

Die in den Regionalpldanen zu verwendenden Inhalte sind - dhnlich der Baunutz-
ungsverordnung - in der in der Anlage 3 der Verordnung zur Durchfiihrung des Lan-
desplanungsgesetztes (LPIG DVO)? ,,Planzeichenverzeichnis der Regionalpldne defi-
niert. Fur die Freiraumsicherung sind folgende Planzeichen vorgesehen:

Planzeichen gem@f Anlage 3 zur LPIG DVO Planzeichenverzeichnis der Regionalpldne

Planzeichen 2.a) Flachen fur landwirtschaftliche Nutzung, die aus agrarwirtschaftlichen oder 6kologi-

Allgemeine schen Griinden zu erhalten oder zu entwickeln sind, Agrarbrachen, Griin-, Sport- und

Freiraum-und sonstige Gemeinbedarfsflichen sowie Freizeit- und Erholungsflachen, deren Erschei-

nungsbild nicht durch Bebauung oder Bodenversiegelung gepragt ist, bisherige Sied-

Agrarbereiche

Vorbehal lungsbereiche oder Teile von Siedlungsbereichen, die zum Ausgleich fiir die planerische
( orbehalts- Inanspruchnahme von Freiraum fir Siedlungszwecke im Sinne der Planzeicheninhalte
geblete): 1.a) bis 1.ec) als Freiraum zu sichern sind (Tausch- und Ersatzflachen), sonstige Fldchen,

die als Freiraum zu sichern sind.

Planzeichen 2.b)
Waldbereiche

(Vorranggebiete):

Wald, der zur Sicherung oder Verbesserung seiner Nutz-, Schutz- oder Erholungsfunk-
tion zu erhalten ist, Flachen, die zur Verbesserung ihrer Freiraumfunktionen oder als
Tausch- und Ersatzflache fur die Inanspruchnahme von Freiraum fiir Siedlungszwecke
zu Wald zu entwickeln sind, Griinflachen mit iberwiegendem Waldanteil.

2.da)
Schutz der Natur

(Vorranggebiete):

Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, Waldbereiche und Oberflachengewasser, in
denen die natirlichen Gegebenheiten durch besondere MaRnahmen gesichert oder
entwickelt werden sollen (insbesondere Schutz, Pflege und Entwicklung wertvoller
Biotope; Aufbau eines landesweiten Biotopverbundes), regionalplanerische Konkre-
tisierung der Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung gemaR LEP, festgesetzte
Naturschutzgebiete und Freiraumbereiche, die kiinftig in ihren wesentlichen Teilen
entsprechend geschiitzt werden sollen bzw. liber eine Ausnahmeregelung ermoglicht
werden soll.

2 Verordnung zur Durchfiihrung des Landesplanungsgesetzes (Landesplanungsgesetz DVO - LPIG
DVO) vom 8. Juni 2010 (Fn 1) auf Grund von & 38 des Landesplanungsgesetzes (LPIG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 16. Mdrz 2010 (GV. NRW. S. 212).
https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_vbl_show_pdf?p_id=14580 (07.04.2025).
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Planzeichen gemaR Anlage 3 zur LPIG DVO Planzeichenverzeichnis der Regionalplane

2.db) Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, Waldbereiche und Oberflichengewasser, in
Schutz der denen wesentliche Landschaftsstrukturen und deren landschaftstypische Ausstattung
Landschaft und mit nattirlichen Landschaftsbestandteilen gesichert oder zielgerichtet entwickelt wer-

den sollen, die hinsichtlich der Vielfalt, Eigenart und Schonheit des Landschaftsbildes
landschaft-

) . und anderer Bedingungen fur die landschaftsgebundene Erholung gesichert oder
sorientierte

zielgerichtet entwickelt werden sollen, festgesetzte Landschaftsschutzgebiete und

Erholung Freiraumbereiche, die kiinftig in ihren wesentlichen Teilen entsprechend geschiitzt
(Vorbehalts- werden sollen.

gebiete):

Planzeichen 2.dc) Freiraumbereiche — insbesondere in Verdichtungsgebieten —, die als Griinverbindung
Regionale oder Griingiirtel wegen ihrer freiraum- und siedlungsbezogenen Funktionen (insb.
Griinziige raumliche Gliederung und klimadkologischer Ausgleich, Erholung, Biotopvernetzung)

. zu erhalten, zu entwickeln oder zu sanieren und vor anderweitiger Inanspruchnahme
(Vorranggebiete): B ) o )
besonders zu schiitzen sind. Zum Schutz der natirlichen Lebensgrundlagen ist anzustre-
ben, dass auBerhalb des Siedlungsraumes zusatzliche Flachen fir siedlungszwecke nur
dann in Anspruch genommen werden, wenn die Inanspruchnahme erforderlich ist und
geeignete, nicht mehr genutzte Siedlungsflachen nicht zur Verfiigung stehen oder nicht

bedarfsgerecht zur Verfiigung gestellt werden konnen. Fur Siedlungszwecke vorgehalte-

ne Flachen, fur die kein Bedarf mehr besteht, sind fr Freiraumfunktionen zu sichern.

Tabelle 1: Planzeicheninhalte und -merkmale fiir die Freiraumsicherung geméas Anlage 3 zur LPIG DVO
»Planzeichenverzeichnis der Regionalpldne*/Quelle: LPIG DVO 2010

6 Freiraumsicherung im Regionalplan Ruhr 2023

Nach der Riickiibertragung der Regionalplanung durch die Landesregierung auf den
Regionalverband Ruhr im Jahre 2009 beauftragte die Verbandsversammlung die Regi-
onalplanungsbehdrde beim RVR mit der Neuaufstellung des Regionalplanes Ruhr. Da-
mit war die Erwartung der Verbandsversammlung verbunden, fiir das Verbandsgebiet,
nach mehr als 50 Jahren, wieder einen flichendeckenden Regionalplan zu erstellen. Die
Verwaltung hat hierzu eine Entwurfsfassung erarbeitet, die im Februar formal be-
schlossen wurde. Der Plan ist seitdem rechtskraftig (RVR 2023a). Damit ist der Regio-
nalplan Ruhr einer der neueren Regionalpldne in Nordrhein Westfalen. Die mit dem
Planwerk intendierte Aufgabe der Freiraumsicherung entspricht demzufolge auch dem
neuesten Stand der planerischen Uberlegungen und fachlichen Anforderungen.

Ergdnzend zu den planerischen Vorgaben enthdlt der Regionalplan Ruhr die planeri-
schen Vorgaben fiir die Bauleitplanung und die raumbedeutsamen Fachplanungen.
Die grundsdtzlichen Aussagen zum Freiraumschutz und zur Freiraumentwicklung
wurden als Grundsdtze den einzelnen Fachkapiteln vorangestellt. Hiernach sollen
,Freiraumbereiche und ihre Funktionen [..] als grofirdumiges regionales Freiraum-
system Ruhrgebiet gesichert und entwickelt werden® und ,,durch Festsetzungen der
Landschaftsplanung konkretisiert werden“ (Grundsatz 2.1-1). Dabei sollen unzer-
schnittene verkehrsarme Raume insbesondere mit einer Gréfie von 10 km? vor Zer-
schneidung und Fragmentierung bewahrt bzw. nicht durch linienhafte Verkehrs-
infrastruktur zerschnitten werden (Grundsatz 2.1-2) (RVR 2023b).
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b = 5

Abbildung 6: Lage der Planungsregion des Regionalverbands Ruhr innerhalb Nordrhein-Westfalens /
Quelle: RVR 2023b

Abbildung 7: Freirdume im Regionalplan Ruhr /Quelle: Eigene Darstellung RVR
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Fir die jeweiligen Landschaftsrdume wurden in Abstimmung mit den Fachbehdrden kon-
krete Leitbilder erarbeitet, die bei Planungen und Mafinahmen zur Sicherung, Entwicklung
und Inanspruchnahme von Freiraum und bei der Planung und Umsetzung damit verbun-
dener Kompensationsmaftnahmen beriicksichtigt werden und im Zuge der Landschafts-
planung konkretisiert werden (Grundsatz 2.1-3). Die jeweiligen Leitbilder sind in tabella-
rischer Form als Anhang 1 des Regionalplans Ruhr aufgelistet (siehe Tabelle 2).

Der Regionalplan Ruhr enthdlt in den Grundsdtzen auch eine Klausel zur Verortung der
fur den Ausgleich von Eingriffen erforderlichen flachenintensiven Kompensations-
flichen, die vorrangig in den Bereichen zum Schutz der Natur, in den Bereichen zum
Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung oder in den Regionalen
Griinziigen realisiert werden sollen, um damit einen Beitrag zur Entwicklung eines re-
gionalen Biotopverbundes zu leisten (Grundsatz 2.1-5).

Ergdnzend zu den textlichen Vorgaben des Landesentwicklungsplanes gibt der Regio-
nalplan Ruhr verbindliche Ziele fiir die Entwicklung und Sicherung der Regionalen
Griinziige vor. Hiermit sollen die im Regionalplan Ruhr zeichnerisch festgelegten Regi-
onalen Griinziige als wesentliche Bestandteile des regionalen Freiraumsystems gesi-
chert, ihre siedlungs- und freiraumbezogenen Funktionen und ihre Durchgangigkeit
durch Mafsnahmen und Planungen im Rahmen der Bauleitplanung und Landschafts-
planung erhalten und entwickelt werden (Ziel 2.2-1). Die Inanspruchnahme von Regi-
onalen Griinziigen wird dabei an Ausnahmetatbestdnde gekniipft, denen zufolge die
Durchgdngigkeit der Regionalen Griinziige gewahrleistet werden muss und die Zer-
schneidung bzw. die Schaffung neuer Engstellen vermieden werden soll.
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Name

Leitbild

Zielvorstellungen /
Hinweise zur Umsetzung

LR 1-001
Altstrom und
Bruchland-
schaftenam

Nachhaltige Griinland- oder Ackerbe-
wirtschaftung auf fruchtbaren Béden
der hochwasserfreien unteren Rheinnie-
derung

Sicherung und Entwicklung der Altrheinrinnen,
Bruchlandschaften und Diinen

Sicherung und Entwicklung der durch Griin-
land-Kleingeholz- Komplexe gepragten tradi-

tiberflutet)

Roéhrichte, Flussdiinen mit Magerrasen,
Auenwiesen, Auwalder, Baumreihen und
Hecken

Kleinrdumiger Wechsel zwischen Wiesen,
Weiden, Hochstaudenfluren und Brachen

Rande der Bruchlandschaften mit Stillgewéssern und | tionellen Kulturlandschaften als Brut-, Nah-
Rheinniederung historisch bedeutsamen Grabensystemen | rungs- und Rastbiotop fiir Wiesen-, Wasser- und
im Bereich der ehem. Altrheinrinnen und | Watvégel sowie als Uberwinterungsraum fiir
am FuB der Terrassen arktische Ganse
Feuchtwilder und kopfbaum- und Sicherung und Entwicklung der Altarme und
heckenreiches Feuchtgrinland Kolke
LR-1-003 Episodisch Gberflutete Auen von Rhein Sicherung und Entwicklung von Rhein und
Rhein- und und Unterer Lippe Lippe mit auentypischen Kleinstrukturen und
Lippeauen- i Reliefelementen, naturnahen Auwaldern und
korrid Gliederung der Landschaft durch zahl- landschaftstypischen Kleingehélzen (Kopfbaume,
orridor reiche naturnahe und halbnattrliche Baumreihen, Hecken)
(rezent Biotoptypen wie Altarme, Flutrinnen und

Bocholter Ebene

Gliederung in Form von Waldern, Hecken
und Feldgehdlzen

Feuchte Griinlandflachen

LR-1-004 Eichen-Buchenwaélder und Birken-Eichen- | Erhaltung und Entwicklung groRflachiger Walder
Niederrheinische | walder, die durch naturnahe Bewirtschaf-
Hohen tung teilweise in die Altholz- und Totholz- | Erhaltung und Entwicklung von Heiden,
phase hineinwachsen Magerrasen und Magerweiden als Zeugnisse
extensiver, historischer Landwirtschaft
Niederwalder und kleine Heiden, die von
historischen Wirtschaftsweisen zeugen
LR-1-005 Uberwiegend durch landliche Strukturen | Erhalt und Neuanlage von Gehélzstrukturen wie
Millingen- gepragter Raum mit einer vielfaltigen Hecken und Feldgeholze

Erhalt und Férderung extensiv genutzter arten-
reicher feuchter Griinlandflachen

LR-1-006
Sandplatten und
Flugsanddiinen
am Rande der
Isselaue

Naturnah bewirtschaftete Walder auf
Duinen und Sandplatten am Rande der
Isselaue

Heiden und Heidemoore

Naturnahe FlieRgewasser als Verbindung
unterschiedlicher Bereiche des Land-
schaftsraumes

Sicherung und Entwicklung naturnaher Walder

Sicherung und Entwicklung von Heiden und
Mooren

Sicherung und Entwicklung der nachhaltigen
landwirtschaftlichen Nutzung auf den durch-
lassigen Sandboden

Renaturierung von naturfernen FlieRgewassern
und ihren angrenzenden Niederungsbereichen

Tabelle 2: Regionalplan Ruhr 2023, Anhang 1 Landschaftsrdume. Leitbild und Zielvorstellungen (Auszug
aus der Tabelle) /Quelle: RVR 2023b, Anhang 1
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6.1 Beriicksichtigung der Funktionen von Regionalen Griinziigen
(Ziel der Raumordnung)

Im Rahmen der Vorarbeiten zur Neuaufstellung des Regionalplanes Ruhr wurden, ne-
ben anderen fachlichen Grundlagen und Konzepten, erstmals die Funktionen der je-
weiligen Aste der Regionalen Griinziige ermittelt und detaillierter beschrieben. Auf
diese Weise kdnnen die jeweiligen Funktionen der Griinzugdste im nachfolgenden pla-
nerischen Abwagungsprozess genauer aufgezeigt und spezifiziert werden. Da bislang
bei planerischen Entscheidungen eher auf die allgemeinen Funktionen der Griinzlige
verwiesen wurde, wurden diese wegen der mangelnden rdaumlichen Konkretisierung
im Rahmen der Abwédgungsentscheidungen oft ohne grofien Aufwand verworfen.
Durch die konkrete Benennung der Funktionen der jeweiligen Griinzugdste erhalten
die Entscheidungstrager im nachfolgenden planerischen Abwdgungsprozess damit
zusdtzliche Entscheidungsgrundlagen. Sie miissen diese dann auch bei Entschei-
dungen z.B. Uber die Inanspruchnahmen von Flachen des Regionalen Griinzugs einbe-
ziehen und entsprechend gewichten. Damit erhalten die Entscheidungstrager wich-
tige zusdtzliche Informationen, die zu einer gesicherteren Abwdgungsentscheidung
und auch zu einer stdrkeren Berlicksichtigung der Bedeutung der Regionalen Griin-
zlige beitragen kénnen.

Nachfolgend werden Beispiele hierfir aufgefihrt:

Abbildung 8: Karte der unterschied-
lichen Funktionen der Griinzugéste.
Unterschiedliche Farben stellen ihre
Jjeweiligen Funktionen dar /Quelle:
RVR 2023b, Anhang 2, Teilbereiche
Regionale Griinziige
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Griinziige konnen folgende Funktionen tibernehmen:

1) Siedlungsrdumliche Gliederungsfunktion
Griinziige als Trennlinien oder Griinachsen zwischen Siedlungsflachen oder Sied-
lungsrdumen, um hier dazwischen gelegene Freifldchen/Freirdume zu schaffen,
die zur Bereicherung oder Anreicherung des Stadt- oder des Landschaftsbildes
beitragen.

2) Klimatische Ausgleichsfunktion/wasserwirtschaftliche Ausgleichsfunktion
Innerhalb von Griinzligen kénnen Bereiche liegen, in denen Kaltluft entsteht, die
Uber die Griinzugéste als Frischluftleitbahnen in Uberwdrmte Teile der Stadt-
raume gefiihrt werden kdnnen.

3) Biotopfunktion
Regionale Griinziige stellen, gerade wenn sie als zusammenhdngendes Frei-
raumsystem existieren, wichtige Wanderungskorridore fiir die Fauna dar, tiber die
ein raumlicher Austausch von Tieren erfolgen kann.

4) Erholungsfunktion
Durchgdngige, zusammenhdngende Erholungsrdume oder durchgdngige Frei-
raumsysteme konnen fiir Erholungssuchende, gerade in Ballungsraumen, attrak-
tive Erholungsfldachen sein.

Durch die genaue Benennung der jeweiligen Funktion(en) der Griinzugdste kann im
Rahmen einer nachfolgenden planerischen Abwagung die Funktion des infrage kom-
menden Griinzugs praziser beschrieben und damit dessen Schutzwiirdigkeit fachlich
eindeutiger begriindet werden. Damit k&nnen die Belange des Griinzugschutzes ent-
gegen der bislang Ublichen Praxis, bei der eher globalere Funktionskategorien wie
Klimaschutz, Arten- und Biotopschutz, Erholungsfunktion fachlich qualifiziert in die
Abwagung eingestellt wurden, als freiraumbeanspruchende Nutzungen begriindet
durchgesetzt werden. So konnte in Regionalen Griinziigen geplante Vorhaben unter
Hinweis auf die spezifischen Funktionen im Rahmen des hierfiir in Nordrhein-West-
falen vorgesehenen landesplanerischen Anpassungsverfahrens verhindert und die
Aufrechterhaltung des Regionalen Griinzugs gewahrleistet werden.

Nachfolgend werden die jeweiligen Kartenausschnitte mit den spezifischen Griinzug-
funktionen bespielhaft abgelichtet:
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1. Siedlungsstrukturelle Gliederungsfunktion

Verdichtungszone

D Ubergangszone
4mm) Engstellen/Handlungsraume

e==== Prinzipienskizze Verlauf der Regionalen Griinzige
@ Regionale Grinzige

2. Klimatische Ausgleichsfunktion / Wasserwirtschaftliche Funktion

4= Potentielle Luftleitbahn
---- Trinkwasserschutz

7/, Hochwasserschutz

Klimatischer Ausgleichraum gegenwartig
Klimatische Ausgleichraum zukinftig

3. Erholungs-/ Biotopverbundfunktion

Regional bedeutsame touristische Radrouten

%¢  Panoramen - Route der Industriekultur

@  Besucherzentren - Route der Industriekultur
©  Ankerpunkte - Route der Industriekultur

/A Siedlungen - Route der Industriekultur
Seen mit hohem Freizeit- und Erlebniswert
A Halden mit hohem Freizeit- und Erlebniswert

—— Landschaftsschutzgebiete
\\\\; Biotopverbund - herausragende Bedeutung
Q\\Q Biotopverbund - besondere Bedeutung
D Landschaftsbild hoher Bewertung
Larmarme Erholungsraume
Wald

4. Bodenschutzfunktionen /Bedeutsame

N\\‘ Kulturlandschaftsbereiche (Freiraum)
Bdden mit mineralisierender Kohlenstoffspeicherfunktion

Bdden mit Wasserspeichervermégen in 2m-Raum

| schutzwirdige Béden (Archiv-, Biotopentwicklungsfunktion, hohe
Bodenfruchtbarkeit)

Abbildung 9: Legende der Teilbereichskarten zu den unterschiedlichen Funktionen der
Grinzugdaste /Quelle: RVR 2023b, Anhang 2, Teilbereiche Regionale Griinziige
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1. Siedlungsstrukturelle Gliederungsfunktion
—ey T

Gladbec Castrop-Rauxel

Bottrop
Herne
Gelsenkirchen

7
Dortmund|

s | Bochum 4 k

Essen

Witten

Sicherung des Freiraumzusammenhangs, Lage des Teilbereiches in der Verdichtungszone, mehrere
Engstellen Handlungsréaume

2. Klimatische Ausgleichsfunktion / Wasserwirtschaftliche Funktion

Castrop-Rauxel

Dortmund|

Fast flaichendeckend klimatischer Ausgleichsraum

Hochwasserschutz/ Wasserriickhaltung vorhanden (vorl. ges. USG Huller Bach)

Abbildung 10: Steckbriefe Teilbereich 14 ,,Hiiller Bach /Goldhammer Bach - Essen-Bochum*/Quelle: RVR
2023b, Anhang 2, Teilbereiche Regionale Griinziige
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3. Erholungsfunktion / Biotopverbundfunktion

Gladbec! . Castrop-Rauxel|

/;/'7 ’ [j ’ e A 7
GroRflachig LSG vorhanden, Halde mit Freizeit- und Erlebniswert: Halde Pluto-Wilhelm, regionale
Radwege, mehrere Waldflachen,

Flachen der Biotopverbundstufe | kleinflachig vorhanden mit Verbundschwerpunkten Wald,
Geholz-Grinland-Acker-Komplex, Ruderalflache

Flachen der Biotopverbundstufe Il groRflachig vorhanden mit den Verbundschwerpunkten Wald,
Geholz-Grinland-Acker-Komplex, Aue-Gewasser, Ruderalflache

4. Bodenschutzfunktion / Kulturlandschaftsbereiche

Gladbeck

Witten

{7

Schutzwiirdige Béden tiberwiegend vorhanden mit hoher Bodenfruchtbarkeit, auch Biotopentwicklungs
-potential und Archivfunktion; klimarelevante Béden vorhanden

Kulturlandschaftsbereich der Kategorie "Wald" (Weitmarer Holz, Sundern und Brockhausen)

Abbildung 11: Steckbriefe Teilbereich 14,,Hiller Bach /Goldhammer Bach - Essen-Bochum*/Quelle: RVR
2023b, Anhang 2, Teilbereiche Regionale Griinziige
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6.2 Bereiche fiir den Schutz der Natur (Ziel der Raumordnung)

Fir den Bereich des Schutzes der Natur als Teil des Freiraumschutzes bzw. der Frei-
raumentwicklung gibt der Regionalplan Ruhr verbindlich Ziele vor. Hiernach sind die
Bereiche zum Schutz der Natur (BSN) zum Aufbau eines regionalen Biotopverbund-
systems zu erhalten und zu entwickeln, um die fiir die wildlebenden Pflanzen- und
Tierarten notwendigen, wertvollen Lebensrdume und Lebensgemeinschaften zu er-
halten, zu entwickeln und wiederherzustellen (Ziel 2.3-1).
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Abbildung 12: Schutzwiirdige Biotope in Nordrhein-Westfalen..,/Quelle: LANUV o.J. Biotopkataster;
dunkelblaue Schraffur: Biotopverbundfldche 1: ,,herausragende Bedeutung*fiir den regionalen Biotop-
verbund; hellblaue Schraffur: Biotopverbundfldche 2:,,besondere Bedeutung“fiir den regionalen Bio-
topverbund

Fur die Festlegungen der Bereiche fiir den Schutz der Natur wurde der Fachbeitrag
des Landesamtes fir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
(LANUV) verwendet, in dem die ,,Schutzwiirdigen Biotope“ (siehe Karte in Abbildung
12) aufgelistet und bewertet worden sind.
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Im Fokus steht die biozentrische Freiraumsicherung und Freiraumentwicklung unter
besonderer Beriicksichtigung der raumbedeutsamen Erfordernisse des Arten- und
Biotopschutzes. Die formale Sicherung der naturschutzwiirdigen Flachen erfolgt im
Rahmen der Landschaftsplanung, fiir die die Unteren Naturschutzbehérden zustandig
sind. Uber die Raumordnungsklausel im Naturschutzgesetz sind sie zur Umsetzung
verpflichtet. Die Umsetzung erweist sich oft als schwierig, da sie gegen die Interessen
der anderen Raumnutzer umgesetzt werden muss. Die ,jinnerhalb von Siedlungsbe-
reichen gelegenen, fiir den Biotopverbund funktional bedeutsamen Fldchen* sollen
insbesondere zur ,Vernetzung mit den Bereichen zum Schutz der Natur hergestellt
werden“ (Grundsatz 2.3-3). Damit greift der Regionalplan Ruhr 2023 den Vernet-
zungsgedanken wieder auf, der schon mit dem Gebietsentwicklungsplan aus dem
Jahr 1966 (SRV 1966) angelegt worden ist. ,Bei der Konkretisierung des Biotop-
verbundes durch die nachfolgende Fachplanung sollen insbesondere der Schutz und
die Entwicklung solcher Flachen beriicksichtigt werden, die fir klimasensible Arten
aufgrund des Klimawandels von besonderer Bedeutung sind oder die aufgrund ihrer
Eigenschaften eine besondere Funktion fiir die Anpassung an den Klimawandel tiber-
nehmen“ (Grundsatz 2.3-5). Damit soll den Erfordernissen des Artenschutzes unter
den Bedingungen des sich dndernden Klimas Rechnung getragen werden. Der Umset-
zung dieser abstrakten Forderung im Rahmen der Regionalplanung sind Grenzen ge-
setzt, damit die planerische Entscheidung nur wenig Einfluss auf das Arteninventar
nehmen kann.

6.3 Bereiche zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten
Erholung (Grundsatz)

Die wesentlichen Aufgaben der Bereiche zum Schutz der Landschaft und landschafts-
orientierten Erholung (BSLE) werden im Grundsatz 2.4-1 aufgelistet. Diese Schutz-
kategorie zielt auf den Schutz der Landschaft als Erholungsraum des Menschen ab. Im
Mittelpunkt steht der anthropozentrische Freiraumschutz bzw. die Freiraumentwick-
lung. In diesen Bereichen ,,sollen

> die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes erhalten, entwickelt
und wiederhergestellt werden,

> Landschaftsraume mit kulturlandschaftlich bedeutsamen oder die besondere
Eigenart und Schonheit pragenden Landschaftsstrukturen erhalten, wiederher-
gestellt oder ergédnzt werden, um das Landschaftsbild zu erhalten bzw. zu ver-
bessern,

> die Landschaftsraume mit flir den regionalen Biotopverbund wesentlichen Land-
schaftsstrukturen und Landschaftselementen erhalten und untereinander verbun-
den werden, sowie durch geeignete Mafinahmen unter Beriicksichtigung der vor-
handenen Nutzungen entwickelt, gesichert oder wiederhergestellt werden,

> die Voraussetzungen flr eine landschaftsorientierte und naturvertragliche Erho-
lungs-, Sport- und Freizeitnutzung erhalten und entwickelt werden. Hierzu soll die
Zugénglichkeit der Landschaft fir Erholungssuchende gewdhrleistet werden. Die
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Erschlieflung und Ausstattung mit Einrichtungen der Erholungsinfrastruktur soll
landschafts- und naturvertréglich erfolgen, wobei insbesondere der Schutz emp-
findlicher Bereiche gewahrleistet werden soll. Eine Zerschneidung zusammenhdn-
gender Rdume soll grundsatzlich vermieden werden.“

Planungen und Mafinahmen, die zu Beeintrachtigungen dieser Aufgaben flihren kdn-
nen, sollen vermieden werden (Grundsatz 2.4-1). Die konkrete Umsetzung der Land-
schaftsplanung wird den fiir den Naturschutz zustandigen Behorden libertragen (Zie-
le 2.4-5).

6.4 Landwirtschaftliche Nutzflachen erhalten (Grundsatz)

Im Regionalplan Ruhr werden auch Vorgaben fiir die Erhaltung der landwirtschaft-
lichen Nutzflachen als materielle Bestandteile des Freiraumes definiert, diese aller-
dings nur als Abwdgungsdirektive in Form eines geregelten Grundsatzes (Grundsatz
2.6-1): ,,In den zeichnerisch festgelegten allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen
sollen die landwirtschaftlichen Nutzflichen als wesentliche Produktionsgrundlage fiir
Nahrungsmittel und nachwachsende Rohstoffe erhalten werden.

Die landwirtschaftlichen Nutzfldchen sollen soweit méglich vor dem Zugriff durch an-
dere Nutzungen geschiitzt werden. Insbesondere sollen die folgenden Fldchen nur in
dem unbedingt notwendigen Maf3 fiir andere Nutzungen in Anspruch genommen wer-
den:

> Landwirtschaftliche Flachen mit hohen Standortwerten,

> Bereiche, in denen durch aufwendige agrarstrukturelle Ma3nahmen
besonders gute agrarstrukturelle Bedingungen geschaffen wurden.

Sollen landwirtschaftliche Flachen in Anspruch genommen werden, soll die Skonomi-
sche, 6kologische und soziale Bedeutung der Landwirtschaft in die Abwdgung einge-
stellt werden.

Die Wirksamkeit dieses Grundsatzes ist vor dem Hintergrund der tatsdchlichen Ent-
wicklung der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flachen fiir andere Raum-
nutzungen zu relativieren.

6.5 Wald und Forstwirtschaft (Ziel)

Der Regionalplan Ruhr enthdlt auch verbindliche Zielvorgaben fiir die Erhaltung und
Entwicklung von Waldbereichen als wesentliche Elemente des Freiraums. Demzufolge
soll Wald durch die zeichnerisch festgelegten Waldbereiche hinsichtlich seiner Funk-
tionen erhalten und weiterentwickelt werden. Eine Inanspruchnahme darf nur dann
ausnahmsweise erfolgen, wenn die Ausnahmetatbestdnde des Ziels 2.7-1 des LEP
NRW erfillt sind. Waldbestdnde sollen durch nachhaltige und ordnungsgeméfie
Forstwirtschaft an die Folgen des Klimawandels angepasst werden. Dabei sollen, um
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den sich infolge des Klimawandels andernden Standortbedingungen gerecht zu wer-
den, ,bei Aufforstungen und Waldumbaumafinahmen standortgerechte Baumarten
mit hoher Anpassungsfdhigkeit zum Aufbau 6kologisch stabiler, naturnaher und
altersdiverser Mischbestdande verwendet werden® (Grundsatz 2.7-2). Eine Waldver-
mehrung soll nur an solchen Standorten stattfinden, ,auf denen die Waldfunk-
tionen/-nutzungen nachhaltig entwickelt werden k&nnen bzw. die innerhalb des regio-
nalen Freiraumsystems durch die Anlage von standortgerechten Wdldern dessen
Erholungsfunktionen ergdnzen oder die Strukturvielfalt bzw. die Biotopvielfalt erho-
hen. Insbesondere Fldchen in unmittelbarer rdumlicher Zuordnung zu vorhandenen
Waldflachen oder regionalplanerisch festgelegten Waldbereichen sollen unter Be-
riicksichtigung der Belange der Landwirtschaft und der erhaltenswerten Kulturland-
schaft flr die Waldvermehrung vorgesehen werden® (Grundsatz 2.7-5). Auf fur den
Artenschutz wertvollen Offenlandbiotopen sollen keine Aufforstungen stattfinden.
Fur Eingriffe in den Wald sind bestimmte Ausgleichsquoten festgelegt (Grundsatz 2.
7-6):

> in Kommunen mit einem Waldanteil < 20 % soll der Flachen- und Funktionsverlust
durch Ersatzaufforstung ausgeglichen werden;

> in Kommunen mit einem Waldanteil von 20-40% soll zumindest der Flachen-
verlust durch Ersatzaufforstung ausgeglichen werden, der funktionale Ausgleich
kann teilweise auch als Waldstrukturverbesserung erfolgen;

> in Kommunen mit einem Waldanteil von > 40 % kann im Einzelfall auch ein Teil des
Flachenersatzes als Waldstrukturverbesserung erfolgen.“

Die Bedeutung der Waldanteile spielt insbesondere bei Waldumwandlungsgeneh-
migungen eine Rolle. In waldarmen Gebieten werden andere Beurteilungsmafistabe
angelegt als in waldreichen Teilen des Planungsraumes. So kommt der Bedeutung des
Waldes und dessen Erhaltung im Rahmen der planerischen Abwdgung ein h&heres
Gewicht zu bzw. es ist eine besondere Begriindung bei einer geplanten Inanspruch-
nahme von Wald in waldarmen Gebieten erforderlich.

6.6 Inanspruchnahme von Freirdumen durch Freiraumnutzungen

Mit den Freiraumfestlegungen im Regionalplan sollen vorrangig schiitzenswerte
Freirdume und deren Funktionen gesichert werden. Der Plansystematik der Plan-
verordnung zum Landesplanungsgesgetz NRW zufolge wird Freiraum nicht nur als
Schutzraum im Sinne eines biozentrischen bzw. anthropozentrischen Schutzzwecks
verstanden. Freiraum ist auch der Raum, in dem freiraumbeanspruchende Nutzungen
realisiert werden. Eine bedeutsame Raumnutzung ist die Gewinnung oberflachen-
naher Bodenschdtze, die grof¥flachig Freiraum in Anspruch nimmt und diesen zum Teil
nach Beendigung der Rohstoffgewinnung nachhaltig vedndert. So entstanden im
Kreis Wesel durch die Rohstoffgewinnung grof¥flachige Wasserflachen. Fur die kiinf-
tige Rohstoffversorgung sind im Regionalplan Ruhr 2.119 Hektar fir ,,Bereiche fir die
Sicherung und den Abbau oberflachennaher Bodenschdtze“ (BSAB) als Ziele der
Raumordnung festgelegt (Ziel 5.4-1). Die Rohstoffgewinnung steht hier in Konkurrenz
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zur Freiraumentwicklung. Um eine relativ raumvertrégliche Entwicklung der Rohstoff-
gewinnung zu erreichen, wurden im Rahmen der Vorbereitung des Regionalplans Ruhr
vergleichsweise konfliktkdrmere Standorte ermittelt. Zusdtzlich k&nnen im Freiraum
Abfalldeponien (Anlagen zur Ablagerung von Abféllen) realisiert werden. Im Regional-
plan Ruhr wurde im Sinne des Nachhaltigkeitsgrundsatzes fiir die kiinftige Ablagerung
von Abféllen drei Standorte ausgewiesen, auf denen zuvor das Bergematerial des Stein-
kohlenbergbaus abgelagert worden war. Mit dem Auslaufen des subventionierten
Steinkohlebergbaus werden diese Bergehalden nicht mehr bendétigt. Es ist daher vorge-
sehen, die Standorte fiir die kiinftige Abfallentsorgung zu verwenden. Als weitere Frei-
raumnutzungen sind im Regionalplan Ruhr Abwasserbehandlungs- und -reinigungs-
anlagen festgelegt (Ziel 5.3-1). Die Standorte werden in der Regel durch technische
Bedingungen vorgegeben, da die Anlagen in aller Regel mit ihren Einleitungsstellen in
die Vorfluter im Freiraum liegen. Mit dem Windenergieflichenbedarfsgesetz?
(WindBG) sollenin den Landern neue Flachen fiir die Windenergieerzeugung gesichert
werden. Hierzu sollen allein in NRW etwa 60.000 Hektar (1,8 % der Landesfldche) bis
2032 fir die Erzeugung von Windenergie ausgewiesen werden. Im Regionalplan Ruhr
wurde in Ermangelung grofier geeigneter Gebiete auf die Festlegung von Windenergie-
bereichen verzichtet. Die Sondierung potenziell geeigneter Fldchen ergab einen Um-
fang von 800 Hektar, wovon circa 600 Hektar in Waldbereichen liegen, die dem neuen
LEP NRW zufolge nicht fiir die Windenergie zur Verfiigung stehen sollen.

7 Einschdtzung des Regionalplans als Instrument der
Freiraumsicherung (Fazit)

Die Ausflihrungen zur Freiraumsicherung durch die Regionalplanung lassen die beson-
deren Chancen dieses Instruments resp. dieser Planungsebene, aber auch des Plan-
werks als Ergebnis eines politischen Willensbildungsprozesses erkennen.

Regionalplanung als Gesamtplanung erweist sich gerade wegen der tiber die Gemein-
degrenzen greifenden, regionalen Ausrichtung und ihrer Mafstdblichkeit als das
wesentliche Instrument fiir eine grofRrdumige, systematische Freiraumbetrachtung,
Freiraumbewertung und Freiraumsicherung. Dabei stehen nicht die Einzelflichen
oder einzelne (kommunale) Freirdume im Fokus, sondern grofirdumige Landschafts-
rdume oder Funktionen zusammenhdngender oder in funktionaler Beziehung zuein-
anderstehender Freiraumsysteme. Auf diese Weise kdnnen insbesondere die unter-
schiedlichen Funktionen des Raumes z. B. Biotopverbundstrukturen, klimadkologische
Ausgleichsfunktionen von Freirdumen (Kaltluftentstehung und Kaltlufttransport tiber
Frischleitbahnen) oder zusammenhdngende Erholungsraume in ihrer Bedeutung in
Ganze berlicksichtigt, identifiziert und zielgerichtet gesichert werden. Damit ist die
Ebene der Regionalplanung die Ebene, die im Vergleich zur (ibergeordneten Landes-
ebene schon relativ konkret ausgerichtet ist und die Moglichkeit der bereichsscharfen
Vorgaben fiir die Sicherung und Entwicklung des Raumes und auch der Freirdume
bereitstellt. Entscheidungen der Regionalplanung werden immer im Kontext der Be

3 Windenergieflichenbedarfsgesetz vom 20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1353), das zuletzt durch Artikel 12
des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 157) gedndert worden ist.
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deutung oder der Funktionen des Teilraums bzw. des Gesamtraumes getroffen. Dabei
wird der planerische Umgang mit Freirdumen nicht auf die administrativen Grenzen
der Kommunen reduziert.

Die verbindlichen Festlegungen des Regionalplanes erm&glichen, Freiraumstrukturen
oder Freiraumzusammenhdnge vor dem Zugriff durch entgegenstehende Nutzungen
planerisch zu sichern. Die abschliefienden Entscheidungen Uber die Planinhalte ob-
liegen der politischen Willensbildung in Form der Regionalen Planungstrdger. In Nord-
rhein-Westfalen sind dies gemaf § 6 Landesplanungsgesetz NRW4 die in den Regie-
rungsbezirken Arnsberg, Detmold, Disseldorf, K&ln und Miinster eingerichteten
Regionalrdte. Im Verbandsgebiet des Regionalverbandes Ruhr ist die Verbandsver-
sammlung der Regionale Planungstrdger. Die Verbandsversammlung wird seit 2020
direkt gewdhlt. Mit der Direktwahl wird die bisherige Praxis abgel&st, bei der die Mit-
glieder durch die Réte entsandt wurden. Erste Erfahrungen zeigen, dass die Direkt-
wahl eine Abkehr von der bislang eher auf die kommunalen Partialinteressen ausge-
richteten politischen Entscheidungsfindung erkennen lasst und eine eher regionale
Sichtweise bzw. eine deutlich regionale Orientierung wahrnehmbar wird. Durch die-
sen Paradigmenwechsel wird der Regionalplan zu einem von einem Regionalparlament
abgesicherten strategischen Entwicklungsplan, dessen die Gemeindegrenzen (iber-
greifenden Ziele, gerade auch die zur Freiraumsicherung, von den Kommunen zu be-
achten sind.

Damit sind die Entscheidungen liber die Freiraumsicherung in den Regionalplanen seit
ihren Anfdngen etwa 1910 stets Ergebnis eines politischen Aushandlungsprozesses.
Die Planinhalte sind Ausdruck des politischen Gestaltungswillens. Die Festlegung von
Siedlungsraumen und Freirdumen reprasentieren die Leitvorstellungen der politi-
schen Entscheidungstrdger Uber die gewiinschte Entwicklung des Raumes. Im Rah-
men der in diesem Zusammenhang durchzufiihrenden planerischen Abwagung
kommt es mafdgeblich darauf an, die Argumente der Freiraumsicherung so zu be-
griinden bzw. fachlich zu untermauern, dass sie gegeniiber anderen Interessen oder
Belangen gleichrangig in die Abwdgung eingestellt werden k&nnen. Gerade vor dem
Hintergrund, dass Freiraum zugleich immer auch potenzieller Entwicklungsraum an-
deren, oft entgegenstehenden Raumnutzungen (z. B. Siedlungsentwicklung, Roh-
stoffgewinnung, Infrastrukturvorhaben) ist, kommt es darauf an, die Bedeutung,
Wertigkeit, Empfindlichkeit und deren funktionelle Bezlige untereinander heraus-
zustellen und in die planerische Abwdgung einzustellen.

In Anbetracht der aktuellen Diskussionen zum Klimaschutz oder zum Flachensparen
ist eine Umkehr der Gewichtung der Belange festzustellen. Wurde bisher eher den
Belangen der Siedlungsentwicklung gegeniiber den Belangen der Freiraumsicherung
der Vorrang eingerdumt, so ldsst sich erkennen, dass den Freiraumbelangen in der
politischen Diskussion ein deutlich hdherer Stellenwert zugestanden wird. Zuneh-
mend werden ausgewiesene Baufldchen infrage gestellt oder es finden sich keine
Mehrheiten mehr fiir die Ausweisung neuer Baugebiete, sondern die Freiraumbelange
werden gegenliber den Belangen der Siedlungsentwicklung politisch hoher gewichtet.

4 https:/recht.nrw.de/Imi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=7530&anw_nr=2&aufgehoben=
N&det_id=677859 (07.04.2025).
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Dies gilt gerade auch fiir die in den Regionalpldnen planerisch gesicherten Siedlungs-
flachen, fur deren Umsetzung erkennbar auf kommunaler Ebene die notwendigen po-
litischen Mehrheiten oftmals nicht mehr gefunden werden kénnen.

Die administrative Umsetzung der Planinhalte des Regionalplanes wies in Nordrhein-
Westfalen bislang eine Besonderheit auf. Im Landesplanungsgesetz war ein zweistu-
figes Landesplanerisches Anpassungsverfahren normiert. Geméaf § 34 Abs. 1 Landes-
planungsgesetz NRW 2021 hatten die Gemeinden bei Beginn ihrer Arbeiten zur Auf-
stellung oder Anderung eines Bauleitplanes unter Vorlage der erforderlichen Plan-
unterlagen bei der Regionalplanungsbehorde anzufragen, welche Ziele der Raumord-
nung fiir den Planungsbereich bestehen. Im weiteren Verfahren hatte die Gemeinde
vor Beginn des Verfahrens nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)® der Regio-
nalplanungsbehdérde eine Ausfertigung des Entwurfs des Bauleitplanes zuzuleiten. Auf
diese Weise haben die Regionalplanungsbeh&rden die Moglichkeit gehabt, auf die ziel-
konforme Umsetzung im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung hinzuwirken und
auch zur Umsetzung der Freiraumsicherung beizutragen. Mit der letzten Novelle des
Landesplanungsgesetzes NRW vom 11.07.2024 wurde dieses Instrument ersatzlos ge-
strichen. Esist nun {iber die Neuregelung des & 34 Abs. 1 Landesplanungsgesetz NRW
in das Belieben der Kommunen gestellt, bei der Regionalplanungsbeh&rde wegen der
zu beachtenden Zielvorgaben anzufragen.
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Kurzfassung

Der Beitrag gibt einen Uberblick iiber die im Regionalen Raumordnungsprogramm
(RROP) des Regionalverbands Grofiraum Braunschweig aktuell verfolgten Ansdtze
der Freiraumsicherung. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der mit dem multi-
funktionalen Planzeichen ,Vorranggebiet Freiraumfunktion“ anvisierten Konzeption.
Dies wird unterfiittert durch Einblicke in die fachlichen Vorarbeiten und die informelle
Beteiligung der Kommunen sowie weitere freiraumbezogene Handlungsfelder. Es wird
gezeigt, dass das multifunktionale Planzeichen ,Vorranggebiet Freiraumfunktion® fiir
die Steuerung der Siedlungsentwicklung unter Integration der Belange von Klima-
schutz und -wandel gut geeignet ist. Eigensténdige freiraumbezogene Fachbeitrage
kénnen dazu beitragen, die Begriindung regionalplanerischer Festlegungen und damit
deren Abwdgungsrelevanz zu stdrken, indem fachplanerische Entwicklungsvorstel-
lungen, z. B. aus dem Naturschutz, in den aus gesamtplanerischer Sicht anzusetzen-
den Rahmen eingefligt werden.
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Schliisselworter

Freiraumbezogenes Leitbild - Freiraumbezogene Grundlagen fiir regionalplanerische
Festlegungen - Freiraumbezogene Vorranggebiete - Vorranggebiet Freiraumfunk-
tionen - Regionalverband Grofiraum Braunschweig

Current Approaches to Improve the Open Space-Related Regulations using on
the Example of the Braunschweig Region

Abstract

The article provides an overview of the approaches currently pursued in Regional
Development Plan of the Greater Braunschweig Region for the protection of open
space. The focus is on the presentation of the concept pursued with multifunctional
“open space areas”. This is underpinned by insights into the technical preparatory
work and the informal participation of the municipalities as well as other open space-
related fields of action. It is shown that the multifunctional plans “priority area for
openspace functions” are well suited for the management of settlement development,
integrating the aspects climate protection and change. Independent open space-
related expert contributions can help strengthen the justification of regional planning
specifications and thus their importance in balancing them. Specific development
concepts from, for example, a nature conservation point of view, are inserted into the
framework.This supports the relevance of the regional spatial planning program.

Keywords

Open space-related model - Open space-related principles for regional planning
specifications - Open space-related priority areas - Priority area for open space
functions - Greater Braunschweig Regional Association

1 Einfiihrung und Zielsetzung

Der Beitrag gibt einen Uberblick tiber die in der Regionalplanung des niedersich-
sischen Regionalverbands Grofsraum Braunschweig verfolgten Ansdtze der Freiraum-
sicherung. Er spannt einen Bogen Uber die dort in den letzten 25 Jahren verfolgten
Konzepte der Freiraumsicherung. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine schlaglichtar-
tige Darstellung der aktuell verfolgten Konzeption im Freiraumschutz. Dies wird un-
terflttert durch Einblicke in die hierzu durchgefiihrten Vorarbeiten.

Die Besonderheit der Freiraumplanung im Grofiraum Braunschweig liegt darin, dass
keine Zustandigkeit des Regionalverbands Grofiraum Braunschweig fiir die Land-
schaftsrahmenplanung besteht. Denn diese ist in Niedersachsen auf der Landkreis-
ebene verortet. In der Konsequenz liegt fiir das Verbandsgebiet keine einheitliche
Landschaftsrahmenplanung vor. Daher ist es notwendig, die Inhalte der einzelnen
Landschaftsrahmenpldne (LRPs) in eine regionale Gesamtstrategie zu Uberfihren.
Die starke naturschutzfachliche Ausrichtung und Detailschérfe der LRPs in Nieder-
sachsen, die fiir die naturschutzfachlichen Inhalte auf Grundlagendaten des Maf3stabs
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1:10.000 beruhen, bedingt Abstimmungs- und Generalisierungserfordernisse." Zur
Begriindung freiraumbezogener Festlegungen mit stdrker raumordnerischer Ausrich-
tung bedarf es zudem fachlicher Erganzungen.

Der Beitrag ist aus der Perspektive des langjahrig im Zuge der Erstellung von thema-
tischen Fachbeitrdgen in diese Arbeiten einbezogenen Landschaftsplanungsbiiros
Planungsgruppe Umwelt geschrieben, mithin also aus dem Blickwinkel der zu sichern-
den Freiraumfunktionen. Der Autor war als freiberuflicher Landschafts- und Umwelt-
planer mit unterschiedlichen freiraumbezogenen Fragestellungen bei der Aufstellung
von zwei Regionalen Raumordnungsprogrammen des ,,Regionalverbands Grofiraums
Braunschweig? beteiligt.

2 Regionale Rahmenbedingungen

2.1 Verwaltungsgliederung und Zustédndigkeiten

Mit dem ,Gesetz Uber den Regionalverband ,Grofiraum Braunschweig® (Braun-
schwG) wurde der gleichnamige Regionalverband im Jahr 1991 ,aus der Taufe geho-
ben‘. Anlass fiir die Bildung des Regionalverbandes hatte die enge raumliche Verflech-
tung der Oberzentren Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg gegeben (LROP-VO
2022, Abschnitt 2.2 - 06, Satz 2).

Mitglieder des mehr als 5.000km? umfassenden Verbandsgebietes sind die kreisfreien
Stadte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie die Landkreise (LK) Gifhorn,
Helmstedt, Peine, Wolfenblittel und - 1996 hinzugekommen - Goslar. Mit dieser Zu-
sammensetzung und seinem ausgedehnten rdaumlichen Geltungsbereich nimmt der
Regionalverband in Niedersachsen - neben der Region Hannover - eine Sonderrolle
ein. Denn anders als in den Ubrigen Bundeslandern sind die fiir die Regionalplanung
zustandigen unteren Landesplanungsbehdrden in Niedersachsen gemaft § 18 des
Niedersdchsischen Raumordnungsgesetzes (NROG) grundsatzlich bei den Landkrei-
sen oder den kreisfreien Stadten angesiedelt.

Politisches Organ ist die Verbandsversammlung. Sie vereint Abgeordnete, die aus den
acht Verbandsgliedern entsandt werden.

In seinem Verbandsgebiet erfillt der Regionalverband GrofRraum Braunschweig zwei
Aufgabenbereiche:

1 Nach § 18 des Niedersdchsischen Raumordnungsgesetzes (NROG) ist der
Regionalverband im Verbandsgebiet Trager der Regionalplanung und unteren
Landesplanungsbehdrde.

2 Zugleich ist er nach dem Niedersachsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG) Auf-
gabentrdger fir den &ffentlichen Personennahverkehr.

1 Vgl hierzu den Beitrag von Grotefels/Wiemannin diesem Band.

2 Urspriingliche Bezeichnung bis 2018: Zweckverband Grofiraum Braunschweig (ZGB).
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Im Zusammenhang mit dem Aufgabenbereich der unteren Landesplanungsbehorde
werden in & 2 des BraunschwG von 1991 folgende Pflichtaufgaben benannt:

> Beratung der Kommunen bei der Planung, ErschlieBung und Vermarktung von
Gewerbefldachen,

> Bereitstellung, Analyse und Bewertung von Daten zur Strukturentwicklung
(Raumbeobachtung),

> Erstellung von regionalen Tourismuskonzepten, Unterstiitzung von Kommunen
und regionalen Vermarktungsorganisationen bei der touristischen Vermarktung
sowie im Bereich Regionalmarketing,

> Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung des Hochwasserschutzes.

Der Regionalverband Grofiraum Braunschweig hat nicht zuletzt die Aufgabe, die ver-
schiedenartigen Nutzungsanspriiche an die regionalen Freirdume zu ordnen und durch
eine angemessene Regionalplanung die Freirdume der am besten geeigneten Land-
nutzung zur Verfligung zu stellen. Da in Niedersachsen keine direkte Steuerung der
Siedlungsentwicklung erfolgt, ist die Freiraumentwicklung zugleich als indirekte Sied-
lungssteuerung zu sehen. Die besondere Herausforderung besteht darin, in der sehr
heterogenen Region den gerechten Ausgleich zwischen den verdichteten Oberzentren
und dem landlichen Raum zu erzielen, also auch entgegenstehende (Freiraum-)Funk-
tionsanspriiche entsprechend der Leitvorstellungen und Grundsdtze der Raumord-
nung gemaf’ der §§ 1 und 2 des Raumordnungsgesetzes (ROG) auszugleichen.

2.2 Raumstrukturelle Situation

Freiraumrelevante Strukturen

Der Landschaftscharakter im Grofiraum Braunschweig ist gepréagt durch finf natur-
raumliche Einheiten, die fiir grofie Unterschiede in der Ausprdgung und Nutzung der
Freirdume stehen (Meynen/Schmithiisen 1962; von Drachenfels 2010; siehe Abbil-
dung 1):

Die Liineburger Heide mit ihren sandigen Endmorénenziigen ist von einem Mosaik
aus Ackern, Waldern und Sandheiden mit hiufig trockenen Standortverhéltnissen
bedeckt.

Das Riickgrat des Weser-Aller-Flachlands bildet das Urstromtal der Aller. Im siid-
lichen Teil schliefen sich die durch Fluss- und Bachniederungen gegliederten Peiner
Geestplatten an. Charakteristisch ist ein kleinrdumiger Wechsel von Ackern, Griin-
land, Niedermooren und Waldbestanden.

Die B6rden weisen auf fruchtbaren Léssboden bei flachwelligem bis hiigeligem Relief
ausgedehnte, feldgeholzarme Ackerflachen und einen extrem niedrigen Waldanteil
auf. Naturnahe Gebiete finden sich allein in den Flie3gewdsserniederungen.
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Das Weser-Leinebergland ist geprédgt durch den Wechsel zwischen ackerbaulich ge-
nutzten, I6ssbedeckten Becken und bewaldeten H6henziigen mit Hochflachen aus
Sand- oder Kalkgesteinen, die in Hohen bis etwa 400 m (NN reichen.

Der Harz als Uiberwiegend bewaldete Mittelgebirgslandschaft erhebt sich in einem bis
400m hohen und steilen Anstieg liber das Umland und gliedert sich in zentrale Hoch-
flaichen und durch tief eingeschnittene Tédler gekennzeichnete Randbereiche. Mit dem
Wurmberg (971 m) befindet sich hier die hochste Erhebung Niedersachsens (ARGE
Planungsgruppe Umwelt; ARGE PGU/BTE/KoORIiS 2021).

Neben dieser naturrdumlichen Gliederung schldgt das Landschaftsprogramm Nieder-
sachsen (LaPro) (NLWKN 2020) ein System von Kulturlandschaftsraumen vor. Kultur-
landschaften sind definiert als durch den Einfluss des Menschen im Zusammenspiel mit
landschaftlichen Eigenheiten gestaltete mehr oder weniger homogene Gebiete. Die
Kulturlandschaftsrdume des LaPro sind in Abbildung 1 den Naturrdaumen zugeordnet.
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Siedlungsstruktur und Landnutzung

Das siedlungsstrukturelle und wirtschaftliche Herz der Region ist der Agglomerations-
raum der Oberzentren Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter, ergdnzt um das Mit-
telzentrum Wolfenblittel, als ,,oberzentraler Verbund“. Die Mittelzentren (Bad Harz-
burg, Clausthal-Zellerfeld, Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine, Seesen und Wittingen)
bilden dariiber hinaus weitere Siedlungsschwerpunkte im Verbandsgebiet. Die 36
Grundzentren der Region tragen das System der zentralen Orte als Siedlungs- und
Versorgungsschwerpunkte in die Flache.

Aktuelle Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung liegen im Bereich Wolfsburg -
Gifhorn, im Umland und Urbanisierungsraum der wirtschaftsstarken Oberzentren
Braunschweig und Salzgitter sowie entlang der iberregionalen Verkehrsachsen in
Richtung Hannover. Nérdlich von Wolfsburg wird der bevorstehende Neubau der
Autobahn A39 perspektivisch zu verstérkter Freirauminanspruchnahme fiihren. Dem
stehen im Stidosten sowie im Norden und Nordwesten der Region Rdume mit einer
eher rlickldufigen Siedlungstatigkeit - sogenannten Entleerungsrdumen - gegentiber.

Bei Betrachtung der Landnutzung weisen die landwirtschaftlich genutzten Fldachen
mit rund 51 % den gréfiten Flachenanteil auf, gefolgt von Waldflachen mit etwa 31 %.
Andere Freiraumnutzungen sowie Wasserflachen machen 3% der Fldche aus. Der An-
teil der Siedlungs- und Verkehrsfldche nebst den dazu gehérigen Freiflachen betragt
15% (Landwirtschaftskammer Niedersachsen 2015: 13, nach Angaben aus LSN 2014).
Damit lag der regionsweite Siedlungsflachenanteil gut sechs Prozentpunkte Uiber dem
Landesschnitt von 9 %. Die tiberdurchschnittliche Siedlungsdynamik in Teilen der Re-
gion mit einer Vergréfierung der Siedlungs- und Verkehrsflachen um mehrals 15% seit
2005 hat zu einer Erhdhung des Anteils an der Gesamtflache um 2% innerhalb von 20
Jahren gefiihrt. Zugleich ist eine erhebliche Zunahme von Waldflachen um 3 % und
eine Abnahme des Anteils der landwirtschaftlich genutzten Flachen um mehr als 5%
zu verzeichnen gewesen (Landwirtschaftskammer Niedersachsen 2015).

Damit geriet der Freiraum innerhalb der Verdichtungszone zunehmend unter Druck,
wahrend sich in den peripheren Raumen insbesondere im nérdlichen Teilraum bei zu-
gleich unglinstigen Bedingungen fiir die Landwirtschaft eine Nutzungsextensivierung
zeigte.

3 Die Entwicklung der Regionalplanung seit 1994
3.1 Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) 1995

Nach Schaffung der rechtlichen Grundlagen fiir die Griindung des Regionalverbandes
konnte bereits 1996 das erste Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) verab-
schiedet werden (ZGB 1996).? Bereits damals wurde das Ziel verfolgt, die Qualitat der
Wohnstandorte in der Region durch attraktive und funktionierende regionale Frei-
rdume zu unterstiitzen. Das landschafts- und naturraumbezogene Teil-Leitbild bezog
sich auf eine dauerhaft umweltgerechte Entwicklung, ohne allerdings raumkonkrete

3 RROP 1995, Genehmigung am 02.07.1996.
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Aussagen zu beinhalten. Jedoch wurde in der Begriindung bereits die gleichwertige
Sicherung und Entwicklung eines regionalen Freiraumverbundsystems angesprochen
(ZGB 1996, Erlauterungen: 5).

Fur die Festlegungen der tiberdrtlichen Ziele, Erfordernisse und Mafinahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege konnte gemafs § 10 Abs. 1 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) auf umfangreiche und aktuelle Informationen aus den zu diesem
Zeitpunkt fur das Verbandsgebiet zur Verfligung stehenden relativ aktuellen Land-
schaftsrahmenpldne der Landkreise* und kreisfreien Stadte aufgebaut werden.

Es wurden die Planzeichen Vorranggebiet (VR) bzw. Vorsorgegebiet (VS) Natur und
Landschaft (Beschreibende Darstellung Abschnitt (BD) D 2.1), Vorranggebiet fiir
Grinlandbewirtschaftung, -pflege und Entwicklung (C 1.8.01), Vorsorgegebiet Wald
(D 3.3) und Vorranggebiet ruhige bzw. intensive Erholung sowie Vorsorgegebiet
Erholung (D 3.8)° als freiraumbezogene Festlegungen verwendet. Textliche Fest-
legungen mit Freiraumbezug waren zudem zu den Themen ,Regionales Biotop-
verbundsystem*“ und ,,Grofdrdumige ungestdrte Rdume* getroffen worden.

Zur Vereinheitlichung und Synchronisierung der Planaussagen aus den LRPs war im
Zuge der Entwurfsausarbeitung ein eigenstandiges Fachgutachten angefertigt wor-
den (Planungsgruppe Okologie und Umwelt 1994). Auf diese Weise konnte fiir das
Verbandsgebiet eine einheitliche und aktuelle Grundlage fiir die Festlegung von Plan-
zeichen in den Teilabschnitten Natur und Landschaft sowie Erholung zugrunde gelegt
werden. Allerdings war es nicht mdéglich, samtliche inhaltlich-methodischen Unter-
schiede zwischen den herangezogenen Planwerken zu vereinheitlichen, denn dort
waren unterschiedliche Wertkriterien fiir Gebietsvorschlage verwendet worden.

3.2 Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) 2008

Die Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms 1995 ist 2008 als so-
genanntes ,,RROP 2.0 in Kraft getreten (ZGB 2008). Als Grundlage fiir die Aktuali-
sierung der freiraumbezogenen Festlegungen wurde vom Regionalverband erstmals
ein ,,Regionales Freiraumsicherungs- und Entwicklungskonzept - FREK* als frei-
raumspezifischer Fachbeitrag in Auftrag gegeben. Die Erarbeitung erfolgte seinerzeit
durch die ARGE BTE/Planungsgruppe Okologie + Umwelt (2005). Hervorzuheben
sind folgende Methoden und Inhalte des FREK:

> Die Neueinfiihrung eines Geoinformationssystems (GIS) zu Beginn der Ausar-
beitung des Fachbeitrags 2003;

> die begleitende Erarbeitung eines gesamtraumlichen Freiraumkonzeptes, unter
anderem als Leitbild und Abwdgungsgrundlage zur Losung von Nutzungskon-
flikten bei konkurrierenden freiraumbezogenen Festlegungsmaoglichkeiten (in
Kapitel 3.1 zum RROP 1995 vertiefend dargestellt);

4 LK Gifhorn1994: LK Helmstedt 1986: LK Peine 1993; LK Wolfenbittel 1994.
Vgl: NLT 2017.

w
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> die erstmalige Verwendung der Planzeichen VR Natura 2000, VR Kulturelle Sach-
gliter, VB zur VergrofRerung des Waldanteils, VB von Aufforstung freizuhaltendes
Gebiet, VB Besondere Schutzfunktion des Waldes sowie VR und VB Hochwasser-
schutz;

> die erstmalige Verwendung des querschnittsorientierten, multifunktionalen und
mit Gebietsbldttern hinterlegten Planzeichens ,,VR fiir Freiraumfunktionen” im
Verbandsgebiet; Festlegung mit Siedlungsbezug zur Sicherung von Siedlungs-
zasuren sowie der Integration einer klimatologischen Analyse (GEO-NET 2004)
einerseits sowie einer Sicherung der grofiraumigen 6kologischen Vernetzung an-
dererseits;

> eine lediglich begrenzte Aktualisierung in den Abschnitten Natur und Landschaft/
Erholung, denn Fortschreibungen der LRPs lagen nur in den LK Peine und Wolfen-
biittel vor; fiir die ,Ubersetzung* der Empfehlungen der LRPs in raumbezogene
Ziele bzw. Grundsdtze konnte auf eine Verdffentlichung des damaligen ,,Nds.
Landesamts fiir Okologie“ (2001) zuriickgegriffen werden;

> die Ausarbeitung von Abwagungsgrundsatzen fiir Uberlagerungsméglichkeiten
der zeichnerischen Darstellung zur Entflechtung von Festlegungsvorschldgen aus
unterschiedlichen Fachbeitrdgen;

> eine vorgezogene informelle Beteiligung von Vertretern der Gebietskorperschaf-
ten zur Abstimmung der Entwurfsfassung des FREK im Rahmen von teilregionalen
Arbeitsgruppen; mit diesem Schritt konnten die aktuellen Entwicklungsabsichten
der Stadte und Gemeinden erdrtert und in den Entwurfsprozess einbezogen wer-
den.

3.3 Aktuelle Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms
(RROP)

Am 03.05.2018 wurde von der Verbandsversammlung die Neuaufstellung des RROP
fur den Grof3raum Braunschweig (RROP 3.0) beschlossen. Mit dem Regionalen Frei-
raumkonzept - in Analogie zum Arbeitstitel des RROP auch als FREK 3.0 bezeichnet -
hat der Regionalverband GrofRraum Braunschweig zur Aktualisierung der freiraum-
bezogenen Inhalte des RROP wiederum einen querschnittsorientierten Fachbeitrag
erarbeiten lassen (ARGE PGU/BTE/KoRiS 2021). Das FREK 3.0

> beinhaltet eine Kulisse fiir einen funktionalen Freiraumverbund, in welcher regio-
nale Erfordernisse zum Klima- und Bodenschutz, zur Biotopvernetzung und zu
Natur und Landschaft zusammenspielen,

> ordnet die Freiraumnutzungen wie Erholung oder Landwirtschaft nach den je-
weiligen Bedurfnissen und

> zeigt Anforderungen fir eine nachhaltige regionale und siedlungsbezogene Frei-
raumsicherung auf.
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Mit seinen gutachterlichen Empfehlungen bietet das FREK den fachlichen Rahmen fiir
eine dezidierte, flichenbezogene Herleitung und Begriindung der freiraumbezogenen
Festlegungen im RROP 3.0. Es steht damit komplementdr zu den konzeptionellen
Vorstellungen zu Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsentwicklungen in der Region
Braunschweig.

Im Weiteren dient das FREK 3.0 als eine Grundlage fiir informelle Projekte zur Ent-
wicklung der regionalen Freirdume. Als aktuelles Vorhaben ist hier beispielsweise das
Projekt ,,Regionale Griine Infrastruktur in Stadtregionen - Entwicklung und Umset-
zung griiner Infrastruktur im Grofdraum Braunschweig® anzusprechen. In dem ge-
meinsam mit der Hochschule Osnabriick bearbeiteten und vom Bundesamt fiir Natur-
schutz (BfN) geftrderten Pilotprojekt wird erprobt, wie die klassische ,Graue
Infrastruktur“ (Siedlung, Gewerbe, Strafie etc.) intensiver mit der ,,Griinen Infra-
struktur (GI)“, das heif’t Freirdumen, Natur und Landschaft oder Erholungsbereichen,
verbunden werden kann.

Als wichtige Informationsgrundlage konnte auf den aktuellen Entwurf des Land-
schaftsprogramms (LaPro) (NLWKN 2020, Entwurf 2018) sowie auf die vom Land
Niedersachsen bereitgestellten umweltfachlichen Daten aufgebaut werden. Hingegen
waren die Planungsempfehlungen der LRPs aufgrund des Alters dieser Planwerke nur
noch bedingt verwendbar.

Nachfolgend werden die aktuellen Inhalte des FREK 3.0 zusammengefasst. Es wird auf
die Beteiligung der Kommunen sowie die Konzeption fiir die querschnittsorientierten
Planzeichen des Vorranggebiets Freiraumfunktionen und die Konzeption fiir die Fest-
legungen zum Teilabschnitt Natur und Landschaft, mit einem Fokus auf den Biotop-
verbund eingegangen. Weitere Schwerpunkte des FREK 3.0 sind Uberblicksartig auf-
gelistet.

4 Innovative Bausteine der regionalen Freiraumentwicklung
4.1 Freiraumbezogenes Leitbild

Ziel des bereits mit dem FREK 2005 entwickelten Leitbildes zum RROP 2008 war es, die
Charakteristik der Freirdume in Form von Leitbildaussagen nutzbar zu machen. Diese
freiraumbezogenen Leitbilder konnten einerseits den Hintergrund fir die vorgese-
henen Festlegungen zu den freiraumbezogenen Funktionsbereichen bieten und an-
dererseits als Abwagungsgrundlage im Falle von Nutzungskonkurrenzen dienen.

Fur das gesamtraumliche Leitbild sind drei Typen regionaler Freiraumfunktionsberei-
che gebildet und raumlich differenziert beschrieben sowie mit Leitbildern und teil-
raumlichen Leitlinien hinterlegt worden (vgl. Abbildung 2).

Mit dem Ziel, das Zusammenwirken und die Verflechtung von Frei- und Siedlungsraum
in das Konzept zu integrieren, wurden zudem die zentralen Orte und die relevanten
Siedlungsentwicklungsachsen (punktaxiale Siedlungsachsen mit Abfolge von Sied-
lungskonzentrationen) sowie grofiraumig ausgepragte Kaltluftstrome als regional be-
deutsame Klimaschneisen dargestellt.
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Abbildung 2: Gesamtrdumliches Freiraumkonzept des FREK 2005 / Quelle: ARGE BTE/Planungsgruppe Okologie + Umwelt 2005:

Kartenband
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Abbildung 3: Legende zum Gesamtrdumlichen Freiraumkonzept des FREK 2005 /Quelle: ARGE BTE/
Planungsgruppe Okologie + Umwelt 2005: Kartenband

Bewertung der Praxiserfahrungen

Die gesamtrdaumliche und funktionsiibergreifende Betrachtung des Raums im Leitbild
konnte sich durch Verwendung eines GIS-Systems auf nachvollziehbare fachliche
Grundlagen stlitzen. Damit konnte die Akzeptanz der auf dem Leitbild basierenden
Ziele und Grundsdtze im RROP 2008 deutlich gestdrkt werden. In der regionalplane-
rischen Praxis hat das Leitbild

> eine wesentliche Orientierung fiir die Diskussion, Abwégung und letztendliche
Entscheidung tiber die verbindlichen Festlegungen im RROP 2008 gegeben und

> das raumstrukturelle Erfordernis und die strategische Sinnhaftigkeit siedlungs-

begrenzender Festlegungen in den Abstimmungen mit den Kommunen verdeut-
licht.

4.2  Friihzeitige Beteiligung der Kommunen

Da das FREK eine wesentliche Grundlage flr die Entwurfserarbeitung des RROP bildet
und mit seinen Festlegungsvorschldgen indirekt auch in die Siedlungsentwicklung
eingreift, wurden die Stadte und Gemeinden - wie bereits im FREK 2.0 - friihzeitig
eingebunden. Aufgrund der Grofie der Planungsregion erfolgte diese informelle Be-
teiligung der Gemeinden in teilrdumlichen, extern moderierten Workshops:

> Mit der gleichzeitigen Teilnahme mehrerer benachbarter Gemeinden konnten
groRere raumlich-funktionale Zusammenhdnge thematisiert werden.
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> Aufgrund des grofen raumlichen Umgriffs der Stadtgebiete von Braunschweig,
Wolfsburg und Salzgitter und der Bedeutung der drei Oberzentren fiir die Ent-
wicklung des Raums, kam fiir die Oberzentren ein Gesprachsformat mit mehreren
Abstimmungsterminen zur Anwendung.

In der Regel haben Vertreter oder Vertreterinnen aus den Bau- und Umweltdmtern an
den Workshops teilgenommen. Durch eine vorab zugesandte Tischvorlage konnten
sich die Gemeinden mit den verwendeten Grundlagen vertraut machen.

Bewertung der Praxiserfahrungen

Raumliche Konflikte zwischen Siedlungs- und Freiraumentwicklung konnten so iden-
tifiziert und schon vor dem formlichen RROP-Verfahren gangbare Ldsungen abge-
stimmt werden. Anschliefend wurde der Umgang mit den Anregungen und Ande-
rungswiinschen im Rahmen einer Prasentationsveranstaltung erldutert. Damit konnte
ein wichtiger Beitrag zur Vereinfachung des formlichen Beteiligungsverfahrens ge-
liefert werden.

4.3 Vorranggebiet Freiraumfunktionen

Die Notwendigkeit, den Freiraum in seinem uberortlichen Wirkungsgefiige zu be-
trachten sowie die Flachenneuinanspruchnahme durch Siedlungs- und Verkehrs-
flichen zu begrenzen und zu steuern, ist eine wichtige Aufgabe der Regionalplanung
(vgl. Raumordnungsgesetz; ROG §2 Abs. 2 Nr. 6). So ist der siedlungsbezogene Frei-
raumschutz in Niedersachsen bereits seit etwa 1980 zunehmend in den Fokus der
Regionalplanung geriickt. Mit der von der Region Hannover im RROP 1990 erstmals
getroffenen zeichnerischen Festlegung fiir die siedlungsbezogene Freiraumsicherung
beschritt die Regionalplanung in Niedersachsen Neuland. Ahnliche Entwicklungen
sind etwa zeitgleich auch in der Regionalplanung anderer Bundeslander zu verzeich-
nen gewesen (Gildenberg 1992; siehe auch Beitrag von Bongartz in diesem Band).
Seither hat sich in Niedersachsen mit dem ,Vorranggebiet Freiraumfunktionen“ ein
eigenstdndiges Planzeichen fiir die siedlungsbezogene Freiraumsicherung und -ent-
wicklung etabliert (vgl. NLT 2017: Planzeichen 2.1; NLT 2010).

Dieses Planzeichen bezieht sich auf die Strukturierung des Gefliges von Freiraum und
Siedlung und verfolgt somit einen querschnittsorientierten Ansatz, der komplemen-
tar zu den Festlegungen der Siedlungsentwicklung steht, da innerhalb der VR Frei-
raumfunktionen bauliche Anlagen im Sinne einer Besiedelung nicht zuldssig sind. In
Bezug auf privilegierte Vorhaben im Auflenbereich gemdft & 35 Baugesetzbuch
(BauGB) kommt dem Instrument indes keine ausschlieftende Wirkung zu (NLT 2017:
44).

Im Grofdraum Braunschweig war aktuell gegeniiber dem RROP 2008 eine konzep-
tionelle Neuorientierung des Vorranggebiets Freiraumfunktionen mit folgenden An-
passungen notwendig:
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> Herausnahme der Funktion ,,GrofRrdumige 6kologische Vernetzung in siedlungs-
fernen Bereichen aufgrund der Einfiihrung eines eigenstandigen Planzeichens zum
Biotopverbund.

> Aktualisierung im Bereich des oberzentralen Verbunds mit Schwerpunkten auf
den Themen Siedlungsstruktur, siedlungsnahe Erholung, siedlungsnaher Frei-
raumverbund.

> Integration der Belange des Klimaschutzes aufbauend auf einer aktuellen hoch-
aufldsenden Neuberechnung von Kaltluftstrémungen und Uberwérmungseffek-
ten (vgl. Abbildung 4).

> Aktualisierung bzw. Ergdnzung im Bereich vorhandener oder in Entwicklung be-
griffener Siedlungsachsen bzw. -bdander mit dem Schwerpunkt ,,Siedlungszédsur.

> Uberpriifung der Kulisse aus dem RROP 2008 mit dem Ziel einer Konzentration
des Planzeichens auf den Verflechtungsbereich des oberzentralen Verbunds.

e
Cremlingen
=y
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Abbildung 4: Ausschnitt der Modellierungsergebnisse Klimaanalysekarte des REKLIBS-Projektes aus
ARGE Geo-Net /KoRiS /Quelle: ARGE Geo-Net/KoRiS/PGU 2019: Kartenanlage

Die Aktualisierung des Planzeichens erfolgte mit zwei unterschiedlichen planerischen
Zielvorstellungen:

A) Siedlungsgliederung: Fiir die Siedlungsachsen wurde gepriift, in welchen Féllen
aus regionaler Sicht Siedlungszasuren erforderlich sind.
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B) Multifunktionaler Freiraumschutz flir Fldichen mit Siedlungsbezug auf der Grund-
lage schiitzenswerter Freiraumfunktionen.

Ein allgemeiner Priifbedarf wurde fir Freirdume in der Umgebung der zentralen Sied-
lungskdrper der Ober- und Mittelzentren in einem Abstand von bis zu etwa 1,5 km
festgelegt. Die Abgrenzung von Teilgebieten wurde nach ihrer raumordnerisch rele-
vanten Lage sowie entsprechend funktionaler Auspragungen vorgenommen. Soweit
sich in der regionalen Klimaanalyse wichtige Funktionszusammenhdnge fiir entfernter
gelegene Fldchen gezeigt haben, wurden sie ergdnzend einbezogen.

Folgende Freiraumfunktionen mit regionaler Bedeutung wurden analysiert:
> Die Funktion als Siedlungszdsur oder Siedlungsabgrenzung zum Freiraum,
> der Freiraumverbund in Zusammenhang mit innerd&rtlichen Freirdumen,

> die siedlungsnahe Erholung,

> klimatische Funktionen (Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete und Leitbahnen
zum Luftaustausch) mit Bezug zu belasteten Siedlungsflachen,

> Natur und Landschaft im Siedlungsumfelad, insbesondere der Biotopverbund
sowie

> die Landnutzung/ Land- und Forstwirtschaft.

Die flir die Gebietsvorschldge analysierten Funktionen wurden inklusive eines Karten-
ausschnittes in Gebietsbldttern dokumentiert und textlich erldutert.

In Abbildung 5 ist die vorgeschlagene Flachenkulisse des FREK 3.0 im Vergleich mit den
im geltenden RROP 2008 enthaltenen Festlegungen dargestellt. Die Abbildung enthalt
zudem den Suchraum fiir die Festlegung von VR Freiraumfunktionen als Siedlungs-
zasur. Deutlich erkennbar ist, dass der Schwerpunkt der Festlegungsvorschldge im
Umfeld der Siedlungskdrper der Oberzentren liegt. Neuvorschldge in gréfierem Um-
fang ergeben sich aus den Ergebnissen von REKLIBS fiir die Oberzentren Wolfsburg
und Braunschweig. Diese reichen im Vergleich mit den bisherigen Festlegungen weiter
in den Siedlungskorper hinein und beziehen gréfiere zusammenhdngende innerért-
liche Freifldchen ein.

Grofie, siedlungsfern gelegene Gebiete, die bislang zum Beispiel zwischen Braun-
schweig und Peine fir die grofirdaumige okologische Vernetzung festgelegt waren,
werden hingegen nicht mehr flir eine Festlegung vorgesehen.

Soweit eine Sicherung mittels anderer freiraumbezogener Vorrangfestlegungen - bei-
spielsweise ,,VR Natur und Landschaft“ oder ,\VR Biotopverbund“ - geplant ist, gibt es
keine zusétzliche Sicherung als ,,VR Freiraumfunktionen®. Uberlagernde Festlegungen
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sind hingegen fir freiraumbezogene Vorbehaltsdarstellungen méglich, da der Ziel-
Charakter des VR Freiraumfunktionen in seiner Steuerungswirkung deutlich Uber die
Grundsatzfestlegungen der Vorbehaltsgebiete hinausgeht.
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Abbildung 5: Vorranggebiet Freiraumfunktionen - Festlegungsvorschldge 2021 und Festlegungen des

RROP 2008 /Quelle: ARGE PGU/BTE/KoRIS 2021: 52
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Der Gesamtumfang der Flachen, die als VR Freiraumfunktionen gesichert werden
sollen, wird insbesondere durch die Umsetzung der grofirdumigen 6kologischen Ver-
netzung durch das Planzeichen zum Biotopverbund gegentiber dem RROP 2008 von
circa 21.500 Hektar auf 8.100 Hektar deutlich abnehmen (ARGE PGU/BTE/KoRiS 2021:
53). Zugleich sind die Vorschldge stdrker am Siedlungsraum orientiert und erlauben
daher eine noch gezieltere Steuerung von Siedlungsentwicklungen und eine bessere
Verzahnung von Siedlungs- und Freiraum.

Bewertung der Praxiserfahrungen

Das RROP 3.0 ist — aufgrund der aktuell hohen Prioritdt der Aufgabe, den Ausbau der
Windenergienutzung im Freiraum zu steuern - nach wie vor im Entwurfsprozess. Eine
Bewertung, wie sich die dargelegte Neukonzeption in der Praxis bewahren wird, kann
daher zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses im vorliegenden Beitrag nicht ab-
schlieRend vorgenommen werden. Jedenfalls wird eine verbesserte Steuerungsfahig-
keit in Bezug zur Siedlungsflachenentwicklung angenommen.

4.4 Natur und Landschaft

Vorranggebiete Natura 2000

Beziiglich der Vorranggebiete Natura 2000 sind im FREK 3.0 keine eigenstdndigen
Uberlegungen angestellt worden. Es handelt sich de facto um eine nachrichtliche
Ubernahme der vorhandenen Schutzgebietskulisse.

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir Natur und Landschaft

Zur Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten fiir Natur und Landschaft war
im FREK 3.0 eine Aktualisierung notwendig. Ausgehend von einem Erfassungszeit-
punkt fir die LRPs teilweise bereits um das Jahr 1990 (Landkreise Gifhorn und
Goslar) konnten deren Empfehlungen nicht mehr - wie noch 2008 - ohne eine einzel-
fallbezogene Uberpriifung als Grundlage fiir eine Festlegung von Vorranggebieten
herangezogen werden. Denn die zwischenzeitliche Intensivierung der Landnutzung,
insbesondere der Erzeugung regenerativer Energien (Biogas, PV, Windenergie), die
Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflichen und nicht zuletzt die gednderten
rechtlichen Rahmenbedingungen des Naturschutzes (unter anderem FFH-Richtlinie,
vgl. § 31 ff BNatSchG, Verpflichtung zur Sicherung eines Biotopverbundes gemaft § 21
BNatSchG) waren zu beriicksichtigen.

So wurden die Unteren Naturschutzbehdrden um eine Aktualisierung zum Zustand
der nicht bereits fachrechtlich begriindeten Flichen gebeten. Nicht allen Natur-
schutzbehorden war eine umfassende Riickmeldung zu den angefragten Fldchen
moglich. Flr einzelne Flachen in den LK Peine, Wolfenblittel und Helmstedt sowie
grofe Flachen im LK Gifhorn wurde eine eigene Priifung durchgefiihrt. Soweit aktu-
elle Vorarbeiten fiir eine Fortschreibung der LRP vorlagen, war zu priifen, inwieweit
eine Ubernahme als regionalplanerische Festlegung infrage kam.

Insgesamt werden 227 Vorranggebiete (VR) Natur und Landschaft vorgeschlagen.
Mafdgebliche Verdnderungen der Flachenkulisse ergeben sich einerseits als zusdtzliche
Flachen aus Neufestlegungen von Naturschutzgebieten bei der Rechtsumsetzung der
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Natura 2000-Gebiete in nationales Recht. Auch aufgrund der mit den aktuellen Land-
schaftsschutzgebietsverordnungen haufig strikteren Regelungen zugunsten von Na-
tur und Landschaft wird nunmehr im Ergebnis einer Einzelfallpriifung ein wesentlicher
Teil dieser Gebiete als ,VR Natur und Landschaft“ vorgeschlagen. Bislang waren die
Landschaftsschutzgebiete (LSG) als Vorbehaltsgebiet (VB) Natur und Landschaft
berlicksichtigt worden. Auf der anderen Seite entfallen Flachen, soweit die bisherige
Festlegung auf nicht umgesetzten, planerischen Entwicklungsvorstellungen der etwa
20 Jahre alten Landschaftsrahmenplédne beruhte. Ein Vergleich mit den bisher festge-
legten Flachen zeigt fiir den - noch nicht endabgewogenen - fachlichen Vorschlag des
FREK 3.0 eine Zunahme um etwa 30 %, welche zur Hauptsache aus der gednderten
Bewertung von LSG-Fldchen resultiert.®

Unter dem Planzeichen VB Natur und Landschaft werden diejenigen Flachen zusam-
mengefasst, denen iber die als VR Natur und Landschaft oder VR Biotopverbund vor-
gesehenen Bereiche hinaus eine regionale Bedeutung zukommt (vgl. NLT 2017: 69):

> fir die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts oder
> aufgrund hoher Bedeutung fiir das Landschaftsbild oder
> als Abstands- und Pufferflachen zu empfindlichen Gebieten.

Viele Vorschlagsflachen ergeben sich aus der Uberpriifung und Herabstufung der bis-
herigen VR Natur und Landschaft, soweit der jeweilige LRP keine hinreichend aktuelle
fachliche Begriindung fiir eine abschlieftende Abwédgung mehr bereitstellte. Flir bo-
denkundliche Sonderstandorte in Bereichen intensiv genutzter Ackerflachen der
L&ssbdrde wurde keine Festlegung als VB Natur und Landschaft mehr vorgeschlagen,
da die bisherigen Darstellungen mit ihrer hohen raumlichen Differenzierung fur die
regionale Ebene keinen relevanten Steuerungsansatz bereitstellen konnten.

4.5 Biotopverbund

Rahmenbedingungen

Im LROP (3.1.2-02) ist der Aufbau eines landesweiten Biotopverbunds als textliches
Ziel festgelegt und mit der zeichnerischen Festlegung von landesweit bedeutsamen
Kernflachen sowie von Querungshilfen an grofRen Infrastrukturtrassen als Vorrang-
gebiete Biotopverbund hinterlegt. Handlungsauftrag fiir die Regionalplanung ist es,
diese Gebiete als Vorranggebiete zu tibernehmen und raumlich préziser festzulegen.
Da die LRPs durchweg dlter als zehn Jahre waren, fehlte eine geeignete fachliche
Grundlage flr eine regionale Konkretisierung. Zur Umsetzung der Anforderungen
wurde daher ein eigenstdndiger Baustein des FREK 3.0 entwickelt. Ausgehend von

6 Die mit der Novellierung des & 26 BNatSchG Anfang 2023 erfolgte Offnung von Landschaftsschutz-
gebieten (LSG) fiir Windenergiegebiete hat noch keine Berticksichtigung gefunden. Nach dem
NWindG soll der Regionalverband Grofiraum Braunschweig bis 2032 3,18 % seiner Flache als Wind-
energiegebiete festlegen. Es ist absehbar, dass dabei auch innerhalb von LSG gelegene Flachen zu
prifen sein werden.
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den im LROP zeichnerisch festgelegten, tUberregional mafigeblichen Kerngebieten
des landesweiten Biotopverbundes und den Querungshilfen von landesweiter Be-
deutung wurde der Biotopverbund entsprechend der regionalen Erfordernisse
weitergehend ausgeformt.

Konzept

Leitvorstellung ist es, mit dem regionalen Biotopverbund die regional und liberregio-
nal bedeutsamen Habitat-Korridore zur Vernetzung der (landesplanerisch festgeleg-
ten) Kerngebiete des Biotopverbundes zu ermitteln (NLT 2017), um diese bedarfs-
gerecht raumordnerisch zu sichern und zu entwickeln. Jedoch sollte die Konzeption
nicht einer teilregionalen Konkretisierung des Biotopverbundes vorgreifen, wie sie im
Zuge der Landschaftsrahmenplanung zu entwickeln ist. Daher war der Betrachtungs-
mafstab zwischen der Maf3stabsebene der Landesplanung (1:500.000) und dem Be-
trachtungsmafistab der Landschaftsrahmenplanung (1:25.000) anzusiedeln.

Ausgangspunkt der Uberlegungen waren die rechtlich gesicherten Schutzgebiete und
darliber hinaus die im LROP flachenhaft festgelegten Kernfldchen des Biotopverbunds
(Sicherungsfunktion). Diese sollten bei Bedarf durch eine Sicherung bereits vorhan-
dener oder unter realistischen Annahmen zu entwickelnder Verbindungsflachen mit-
einander verkntipft werden.

Zwischen den Naturrdumen im Grofiraum Braunschweig bestehen grofie Unter-
schiede in der Auspragung der Landnutzung und dementsprechende Unterschiede im
Handlungsbedarf fiir die Sicherung oder Entwicklung des regionalen Biotopverbun-
des. Der Harz mit dem Weser-Leine-Bergland sowie die Heide bilden ausgedehnte
Naturrdume mit einem bereits grofien Anteil an Kernflachen und einem leistungs-
fahigen Biotopverbund, der hauptsachlich zu sichern war. Die Bérden sowie grof3e
Teile des Weser-Aller-Flachlandes sind indes verarmt an wichtigen Strukturelementen
des Biotopverbundes. Der Schwerpunkt der Uberlegungen zum regionalen Biotop-
verbund wurde daher auf diese Naturrdume gelegt.

Als Grundstruktur des regionalen Verbundsystems wurde auf die entlang von Oker
(Nord-Sid) und Aller / Stidheide (Ost-West) bestehenden Uberregionalen Verbund-
achsen sowie dem ,,Griinen Band“ (Nds. MU 2022) aufgebaut. Eine grofie Bedeutung
kam Uberdies dem Bundesprogramm Wiedervernetzung zu (BMU 2012). Zudem wur-
den fachliche Ansdtze des tiberregionalen (vgl. NLWKN 2020) und landerlbergreifen-
den Biotopverbunds (vgl. Fuchs/Hanel/Lipski et al. 2010; BUND 2011) analysiert.

Fur die weitere Ausformung des regionalen Biotopverbundsystems und der Biotop-
verbundachsen wurde das Gewdssernetz mit seinen begleitenden Gehdlzstrukturen,
extensiv genutzten Flachen und vielfdltigen Standortverhiltnissen herangezogen.
Eine Neubegriindung von grofleren Waldfldchen, linienhaften Gehdlzen oder exten-
siven Offenlandlebensrdaumen als Trittsteine auf den hoch ertragfahigen Ackerboden
der Boérde wurde hingegen als kaum umsetzbar und daher nicht als zweckmafiger
Ansatz fur die Entwicklung eines Verbundes angesehen. Das erarbeitete regionale
Verbundkonzept unterscheidet zwischen folgenden Lebensraumkomplexen (NLWKN
2018):
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> Waldlebensraume (inklusive Grofisduger)
> Feuchtlebensrdume (Gewdsser und Auen)
> trockene Lebensraume des Offen- und Halboffenlandes.

Umsetzung

Die in Abbildung 6 skizzierten liberregional und regional bedeutsamen Verbund-
achsen sind im Zuge der Ausarbeitung zu den Planzeichen des Teilabschnitts Natur
und Landschaft rdumlich ausgestaltet und durch unterschiedliche Festlegungs-
vorschldge hinterlegt worden. Durch das Zusammenspiel verschiedener freiraum-
bezogener Festlegungen sollen Sicherungs- und Entwicklungsaufgaben voneinander
abgegrenzt und unnétige Uberlagerungen vermieden werden:

> Die Kernflachen des Biotopverbundes sowie viele Trittsteine werden durch die
Festlegung als VR Natura 2000, VR Natur und Landschaft oder VR Wald
gesichert.

> Im Umfeld der Oberzentren werden die Belange des Biotopverbundes liber das
VR Freiraumfunktionen abgebildet (vgl. Kapitel 3.3).

> Trittsteine oder Verbindungsflachen, die nicht bereits durch eines der vorge-
nannten Vorranggebiete belegt sind und keine hinreichende Wertigkeit aufweisen,
um sie als VR Natur und Landschaft vorzuschlagen, werden mit dem Planzeichen
VR Biotopverbund gegeniiber einer Inanspruchnahme durch nicht vertragliche
Nutzungen oder Zerschneidungswirkungen gesichert.

> Flachen, die nach dem regionalen Biotopverbundkonzept fiir den Verbund
mafdgeblich sind, jedoch einer Entwicklung bediirfen, erhalten das Planzeichen
VR Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes. Hiermit
geht ein konkreter Entwicklungsauftrag einher.

> Weitere Verbindungsfldchen zwischen mafigeblichen Kernflachen und Trittsteinen
werden Uber das VB Natur und Landschaft sowie das VB Wald adressiert.

> Anden groflen Infrastrukturtrassen miissen Querungsmaglichkeiten gesichert
oder neu geschaffen werden. Dazu werden bestehende oder geplante Querungs-
moglichkeiten herangezogen.
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4.6 Weitere Schwerpunkte der regionalen Freiraumentwicklung

Vorranggebiete fiir Griinlandschutz

Die Anwendung war bislang nur teilrdumlich fiir Abschnitte der Aller sowie auf der
Grundlage des Landschaftsrahmenplans flir den LK Peine erfolgt. Hinreichend aktu-
elle fachliche Grundlagen aus den LRPs fehlen. Eine Anwendung wird nicht mehr vor-
gesehen. Die Inhalte werden durch andere Planzeichen abgedeckt.

Erholung und Tourismus

Erholung und Tourismus sollen als 6ffentliche Belange im Rahmen der Raumordnung
gesichert, geordnet und entwickelt werden. Dazu werden im RROP geeignete Fest-
legungen getroffen. Einheitliche Kriterien fiir regionalplanerische Festlegungen im
Bereich Tourismus und Erholung in Niedersachsen wurden in einem Modellprojekt
erarbeitet (ARGE KoRis/PGU 20177). Hierauf basierend war ein eigensténdiges Fach-
gutachten erstellt worden (ARGE BTE/PGU 2015), welches fiir das FREK 3.0 lediglich
zu aktualisieren war. In diesem Zusammenhang wurden Vorschldge fiir regionalplane-
rische Aussagen flr folgende Planzeichen der zeichnerischen Darstellung (vgl. NLT
2017: 64 ff.) ausgearbeitet:

Flachenbezogene Festlegungen
Gebiete mit einer regionalen (= tiberdrtlichen) Bedeutung fiir die Erholung sind:

> Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete landschaftsbezogene Erholung,

> Vorranggebiete infrastrukturbezogene Erholung.

Standortbezogene bzw. lineare Festlegungen

Gebiete (Orte bzw. Ortsteile, Anlagen, Freizeitwege) mit regionaler Bedeutung fir

den Tourismus bzw. die Erholung sind:

> Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus bzw.
Erholung,

> Vorranggebiete Tourismusschwerpunkt,
> Vorranggebiete regional bedeutsame Sportanlagen,
> Vorranggebiete regional bedeutsamer Wanderwege.

Weitere Inhalte
Weitere Inhalte des FREK 3.0 sollen hier abschliefiend lediglich angerissen werden.

> Boden- und Klimaschutz: Sicherung der CO_-Senkenfunktion der Béden in
Hochmoorbereichen als neues Planzeichen ,Vorranggebiet Torferhaltung®
(basierend auf rahmensetzender Festlegung des LROP).

7 Diese Konzeption wurde mittlerweile in die Arbeitshilfe ,,Planzeichen in der Regionalplanung“ des
NLT (2017) uberfihrt.
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> Abschnitt Wald und Forst: Aktualisierung der zeichnerischen Darstellung Wald
und Forst mit den Planzeichen Vorbehaltsgebiet Wald, Vorbehaltsgebiet von Auf-
forstung freizuhaltendes Gebiet sowie Vorbehaltsgebiet zur Vergréfierung des
Waldanteils; die mit dem LROP 2022 erfolgte Einflihrung von Vorranggebieten
Wald konnte in dem 2020 fertiggestellten FREK 3.0 noch keinen Eingang finden.

> Abschnitt Landwirtschaft: Regionalplanerische Konkretisierung der mit dem
Landwirtschaftlichen Fachbeitrag (Landwirtschaftskammer Niedersachsen 2015)
aus fachplanerischer Sicht erarbeiteten Vorschldge fiir die beschreibende Dar-
stellung und die rdumlich konkrete Festlegung sowie die Begriindung von Vor-
behaltsgebieten fiir die Landwirtschaft.

5 Fazit

Freiraumbezogene Fachbeitrage als Basis fiir regionalplanerische Festlegungen kon-
nen mafigeblich dazu beitragen, die Begriindung und damit die Abwdgungsrelevanz
darauf bezogener regionalplanerischer Festlegungen zu stédrken. Aufgrund der unter-
schiedlichen Raumanspriiche, Nutzungsanforderungen und Belange ist es schon auf-
grund des gesetzlichen Auftrags des ROG § 1Abs. TNr. 1 zweckmdfig, sich dabei nicht
ausschliellich auf aus naturschutzfachlicher Sicht - und damit der Perspektive einer
von mehreren zu beriicksichtigenden Fachplanungen - gegebene planerische Empfeh-
lungen der LRPs zu beziehen.

Dies gilt insbesondere in Niedersachsen angesichts der starken naturschutzfachlichen
Ausrichtung und hohen Detailschdrfe der Landschaftsrahmenplanung. Fir eine sach-
gerechte Umsetzung der Ziele und Inhalte in die Regionalplanung ist eine Generalisierung
und Anpassung der Planungsempfehlungen aus den Landschaftsrahmenpldnen notwen-
dig.

Im Hinblick auf die unterschiedliche rdumliche Zustandigkeit und die unterschiedliche
Ausformung der Landschaftsrahmenpldne im Grofiraum Braunschweig, wdre eine
koordinierende Funktion des Regionalverbands flir die Landschaftsrahmenplanung
wiinschenswert. Ein erster wirksamer Schritt flir eine qualitative und abgestimmte
regionale Freiraumentwicklung ware die Abstimmung der Konzepte und Planungs-
empfehlungen der Landschaftsrahmenplanung der fiinf Landkreise und drei kreis-
freien Stadte unter Moderation der Regionalplanung.

Zur konkreten Anwendung freiraumbezogener Instrumente und Inhalte in der nieder-
sdchsischen Regionalplanung lassen sich aus den Erfahrungen im Grofiraum Braun-
schweig zudem folgende Handlungsempfehlungen ableiten:

> Im Umgang mit Landschaftsschutzgebieten sollten die dort getroffenen Ver- und
Gebote bei der Ubernahme in raumordnerische Festlegungen stérker als bisher
Beriicksichtigung finden. So kénnten beispielsweise Bauverbote eine Festlegung
als Vorranggebiet begriinden.
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> Die aus naturschutzfachlicher Sicht vielfach vorgetragene regionalplanerische
Sicherung von Einzelvorkommen seltener und/oder besonders geschiitzter Tier-
arten ist aufgrund der in der Regel hohen Dynamik von Tiervorkommen kritisch
zu sehen. Denn eine vorausschauende Prognose zum dauerhaften wertgebenden
Bestand innerhalb des Geltungszeitraums wird im Regelfall kaum mdglich sein.

> Bei der Ausgestaltung regionaler Biotopverbundsysteme sollte gerade im Hinblick
auf angestrebte Entwicklungsaufgaben die Realisierbarkeit der Festlegung mit-
betrachtet werden. Zu vermeiden ist eine (reine) Ubernahme fachplanerisch mo-
dellierter und mithin theoretischer Verbundachsen und -korridore in den Regio-
nalplan. Vielmehr kommt es darauf an, einerseits den regionalplanerischen Hand-
lungsbedarf zu identifizieren,® andererseits aber auch erganzend informelle An-
sdtze und Forderinstrumente zu berticksichtigen, um angestrebte Nutzungs-
extensivierungen oder -dnderungen raumlich zu konkretisieren.

> Hinsichtlich des Biotopverbunds besteht die Gefahr, dass sich in unterschiedlichen
fachlichen Zusammenhangen ein abweichendes Begriffsverstandnis etabliert.
Wihrend einerseits naturschutzfachlich die spezifische Funktion der Vernetzung
von wertvollen Lebensraumstrukturen gemeint ist, versteht die mit dem LROP fiir
Niedersachsen verankerte Systematik den Biotopverbund als Oberbegriff im Sinne
der Gesamtheit der wertvollen Strukturen, Lebensrdume sowie geschiitzten Fla-
chen mit den zwischen ihnen bestehenden Funktionsbeziehungen. Unterschied-
liche Bedeutungen sollten bei der Begriffsverwendung starker reflektiert werden.

Speziell fir das Land Niedersachsen sind zudem aus den verschiedenen FREK-Prozessen
folgende Erkenntnisse fir die siedlungsbezogene Freiraumsicherung hervorzuheben:

> Mit dem Vorranggebiet Freiraumfunktionen werden multifunktionale Raume er-
offnet, in denen Klima, Erholung und andere stadtnahe Funktionen zum Wohl der
Biirger vereint werden kdénnen.

> Zwar lassen sich konkrete Auswirkungen des Klimawandels schwer vorhersagen.
Dies scheint in Bezug zu Ziel-Festlegungen zundchst im Widerspruch zur gesetz-
lich geforderten Bestimmtheit und dem weitreichenden Eingriff derartiger Fest-
legungen in grundgesetzrelevante Sachverhalte zu stehen (z. B. kommunale Pla-
nungshoheit nach Art. 28 GG). Gleichwohl wird Zielfestlegungen basierend auf
klimabezogenen Belangen kiinftig zweifellos eine zunehmende Bedeutung zu-
kommen. Das Planzeichen ,Vorranggebiet Freiraumfunktion“ ist fir eine Integra-
tion von Klimaschutzbelangen gut geeignet. Die Verwendung einer spezifisch auf
das Klima bezogenen Festlegung erscheint insoweit entbehrlich (zur Methoden-
entwicklung Reklibs vgl. ARGE Geo-Net/KoRiS/PGU 2019).

> Das Instrument ,Vorranggebiet Freiraumfunktionen® hat seit der erstmaligen Ein-
fihrung in der Region Hannover eine Weiterentwicklung erfahren. Die Anforde-
rungen an die Bestimmtheit des Planzeichens haben dazu gefiihrt, die rdumliche,
funktionale und inhaltliche Begriindung zu scharfen.

8 Vgl. den Beitrag Hiippauff /Kufeld in diesem Band.
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> -Wurde im RROP 2008 die Verwendung von kommunaler Seite noch nicht in seiner
verbindlichen Bindungswirkung erkannt, so besteht zwischenzeitlich eine erhdhte
kommunale Aufmerksamkeit gegeniiber den mit dem Planzeichen verbundenen
Siedlungsbeschrankungen. Der erhdhte Abstimmungsaufwand hat jedoch auch
positive Effekte mit sich gebracht, da nunmehr die mit dem Leitbild fur die regio-
nale Freiraumentwicklung verfolgten Strategien intensiver diskutiert wurden. Der
kommunalen Seite eréffneten sich durch die Diskussionen um das Instrument
,Vorranggebiet Freiraumfunktionen®z. B. Ansatze fiir die strukturierte regionale
Verortung von Kompensationsflachen.

Aus den Diskussionen um das regionale Freiraumkonzept resultierte fiir die regionalen
wie kommunalen Beteiligten im Grofiraum Braunschweig die Erkenntnis, dass fir eine
erfolgreiche Siedlungs- und Freiraumentwicklung die formellen und informellen Kon-
zepte, Planungen und MaRnahmen stédrker miteinander und untereinander vernetzt
werden miissen.
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Literatur

Kurzfassung

Der Beitrag fokussiert auf das Instrument der Umweltpriifung in der Raumplanung
und geht der Frage nach, inwiefern das neue Schutzgut Flache als Impuls und Unter-
stlitzung fir die Einddmmung des Flachenverbrauchs und zugleich fiir einen multi-
funktional begriindeten Freiraumschutz genutzt werden kann. Mit der gesetzlichen
Hinzunahme des Schutzgutes Flache in den Schutzgiiterkatalog der Umweltpriifung
werden Chancen und Herausforderungen fiir den raumordnerischen und stadtplane-
rischen Flachen- und Freiraumschutz erkennbar. Eine Analyse der aktuellen Praxis der
Umweltpriifungin der Uberdrtlichen Planung zeigt im Hinblick auf die Bearbeitung des
Schutzgutes Fldche im Ganzen erhebliche Defizite, in einzelnen Fallen aber auch inno-
vative, Uiber das Thema Flachenverbrauch hinausgehende Ansdtze auf. Bisher werden
die Auswirkungen auf das Umweltschutzgut Fldche aufgrund fachlicher Unsicherhei-
ten wie auch fehlender Bewertungsmafistabe nur selten einer fundierten Bewertung
unterzogen. Verbindliche Fldchen- und Dichtewerte sowie planerische Festlegungen
zur Freiraumsicherung und -entwicklung werden deshalb als Umweltqualitdtsziele und
-standards flr die Umweltpriifung mehr als bisher benétigt.

Schliisselworter
Freiraumsicherung/-entwicklung - Umweltprifung - Schutzgut Fldche - Raumord-
nung - Bauleitplanung
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Safeguarding open spaces as a subject of environmental assessment in spatial
planning - the factor land as an impetus for multifunctional open space
protection

Abstract

The article focuses on the instrument of environmental assessment in spatial planning
and examines the question of the extent to which the new environmental factor land
can be used as an impulse and support for the containment of land consumption and
at the same time for multifunctional open space protection. With the legal inclusion of
the factor land in the set of criteria of environmental assessment, opportunities and
challenges for the protection of land and open space in regional and urban land-use
planning become apparent. An analysis of the current practice of environmental
assessment in supra-local planning reveals considerable deficits with regard to the
treatment of land protection as a whole, but in individual cases also innovative
approaches, that go beyond the topic of land take. So far, the effects on land
consumption and land use have rarely been subjected to a well-founded assessment
due to technical uncertainties and a lack of assessment standards. Binding land-use
and density valuesaswellas planning specifications for the protectionand development
of open spaces are therefore needed more than ever as environmental quality goals
and standards for environmental assessment.

Keywords
Open space protection/development - Environmental assessment - Environmental
factor land - Regional planning - Urban land-use planning

1 Flachenverbrauch und Freiraumverlust als Herausforderungen fiir die
Raumplanung

Der sparsame und schonende Umgang mit natiirlichen Ressourcen war von Beginn
an ein grundlegendes Anliegen der Umweltpolitik auf nationaler und internationaler
Ebene (Kosmol/Kanthak/Herrmann et al. 2012; Lutter/Kreimel/Giljum et al. 2022).
Der Ressourcenschutz ist auch vor dem Hintergrund sich verscharfender Klima- und
Umweltkrisen eine umweltpolitische Herausforderung fiir Gegenwart und Zukunft
im Sinne einer dauerhaft nachhaltigen Entwicklung (Hirschnitz-Garbers/Langsdorf/
Lorenz et al. 2018). Insbesondere flir die Umsetzung der geforderten ,,naturbasier-
ten Losungen® (EU Kom 2022) zur Bewaltigung aktueller und kiinftiger Krisen und
damit zur Forcierung einer nachhaltigen, resilienten Entwicklung werden diese natdir-
lichen Ressourcen als Basis in hinreichendem Umfang und entsprechender Qualitat
bendtigt und sind hinsichtlich ihrer Funktionsfahigkeit bzw. Nutzbarkeit dauerhaft zu
sichern.

Im Allgemeinen werden bei der Betrachtung der Okosystemdienstleistungen im Frei-
raum die Ressourcen Flache und Boden, Wasser, Klima und Luft, Tiere, Pflanzen und
die biologische Vielfalt unter Berlicksichtigung ihrer Wechselbeziehungen thema-
tisch unterschieden. Der Freiraum wird definitorisch nicht als natiirliche Ressource
behandelt, bildet jedoch als weitgehend unbesiedelter und unversiegelter Raum die
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wesentliche, raumliche Basis fiir Funktionsfahigkeit und Nutzbarkeit der nattrlichen
Ressourcen, wobei bereits an dieser Stelle die fachliche Uberschneidung von
,Flache“und ,,Freiraum* nicht zu Ubersehen ist.

Siedlungs- und Verkehrsflachen in Deutschland wie auch dariiber hinaus in ganz
Europa haben sich zulasten 6kologisch wertvoller Freirdume und nicht zuletzt auch
von landwirtschaftlich genutzten Flachen in der zweiten Halfte des 20. Jahrhun-
derts erheblich ausgedehnt (Destatis 2023a; EEA 2023b). Gegen Ende des ver-
gangenen Jahrhunderts wurde in Deutschland die Marke von 120 Hektar pro Tag
Flachenneuinanspruchnahme Uberschritten. Ein Gegensteuern war unausweich-
lich, eine um den Faktor vier verbesserte Flacheneffizienz erschien erstrebenswert
und zumindest langerfristig machbar, sodass mit der 2002 erstmals herausgege-
benen Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (DNS) (BReg
2002) das sogenannte 30-Hektar-Flachensparziel, bezogen auf das Jahr 2020,
etabliert wurde (BReg 2002: 99 f.).

In den letzten 20 Jahren ist zwar die Flachenneuinanspruchnahme fiir Siedlungs- und
Verkehrszwecke, seit Langerem (und auch in amtlichen Publikationen, nicht nur um-
gangssprachlich) kurz als ,,Fldchenverbrauch® bezeichnet, in Deutschland kontinuier-
lich zurlickgegangen, jedoch mit Werten zwischen 50 und 60 Hektar pro Tag erheb-
lich Uber der definierten Zielmarke geblieben und zuletzt sogar wieder leicht angestie-
gen (Destatis 2023b) (vgl. auch den Beitrag Dosch in diesem Band). Mit der Aktuali-
sierung der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung Ende 2016 wurde das Fla-
chensparziel um zehn Jahre ,,gestreckt“ und als ,,30 ha pro Tag minus X“ flr das
Zieljahr 2030 proklamiert (BReg 2017). Die ,Weiterentwicklung 2021“ der DNS be-
kréftigt dieses fortgeschriebene ,,30-ha-Ziel“ und erganzt: ,,Bis zum Jahr 2050 wird
eine Flachenkreislaufwirtschaft angestrebt. Das heif3t, es sollen netto keine weiteren
Flachen fiir Siedlungs- und Verkehrszwecke beansprucht werden® (BReg 2021: 269).

Um diesen anspruchsvollen flachenpolitischen Zielen der DNS gréfiere Chancen auf
eine Umsetzung zu geben, wird nach den zahlreichen Forschungs- und Modellvorha-
ben der letzten 30 Jahre (,,Flache im Kreis“ und viele mehr) (Preuf}/Bock/Bohnke et
al. 2007) aktuell die Erarbeitung von Zielvereinbarungen zur Reduzierung des Fldchen-
verbrauchs im Rahmen des noch bis 2024 laufenden UBA-Vorhabens ,Bund-Lan-
der-Dialog Fldchensparen“ (FKZ 3718750020) unter Leitung des Deutschen Instituts
fur Urbanistik vorbereitet (BTag 2023; Preufy/Bock/Bdhnke et al. 2024).

Flachenverbrauch im Kontext der DNS bezeichnet die Umnutzung von freien, bisher
unbesiedelten Flachen in Siedlungs- und Verkehrsfldchen. Er wird iiber die jahrliche
Zunahme der statistisch erfassten Siedlungs- und Verkehrsfldchen berechnet. Da die-
se in beachtlichem Umfang auch Griin- und Freiflaichen umfassen, ist der Flachenver-
brauch nicht mit Bodenversiegelung gleichzusetzen (BayLfU 2019: 59).

Die Flache ist eine knappe, grundsatzlich nicht vermehrbare natlirliche Ressource
(BReg 2002: 287). Sie hat damit im Kontext der Ressourcenschutzpolitik eine im
wortlichen und lbertragenen Sinne ,tragende® Bedeutung: Denn die Flache Uber-
nimmt eine ,, Tragerfunktion“ nicht nur fiir die Siedlungs- und Infrastruktur, sondern
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auch fiir die natiirlichen Ressourcen im Freiraum. Auf unbesiedelten, vorwiegend
unversiegelten Flachen des bauplanungsrechtlichen Aufienbereichs wie auch in ur-
banen Freirdumen entfalten sich ihre dkologischen Funktionen und freiraumbezo-
genen Nutzungen (vgl. die im Einleitungskapitel dieses Bandes hergeleitete Frei-
raumdefinition).

Raumordnung und Bauleitplanung sind seit Langem der Umweltvorsorge und zumal
dem Ressourcenschutz verpflichtet (BMBau 1993: 13 ff.), eingebettet in das tberge-
ordnete Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung (Janssen/Bartel/Wolff et al.
2019; Hofmeister/Warner/Ott 2021).

Auch die Europdische Union (EU) hat sich der Problematik des Flachenverbrauchs in
vielfaltiger Weise angenommen und mit ihrem ,,Fachplan fiir ein ressourcenschonen-
des Europa“ (EU Kom 2011) ,,Land und Boden“ als zu schonende Ressourcen heraus-
gestellt. Landverbrauch und Land- bzw. Bodenversiegelung sollen weiter reduziert
werden; bis 2050 soll netto kein Land mehr verbraucht werden (EU Kom 2011: 18).

Wie Abbildung 1 veranschaulicht, nimmt die Flache als Trager von Fldchen- bzw. Frei-
raumfunktionen und -nutzungen eine zentrale Rolle innerhalb aktueller Umweltpoli-
tiken ein. Im breiteren Kontext flaichenrelevanter Umweltpolitiken ist die Reduzierung
von Flachenverbrauch und Freiraumverlust (im Folgenden auch als Flachen- und
Freiraumschutz bezeichnet) und damit das Schutzgut Fldche nicht allein zur Umset-
zung des 30-Hektar-Flachensparzieles der DNS zu verstehen, sondern wesentlich
umfassender im Kontext der immer vielfdltiger werdenden umweltpolitischen Ziele:

> Energiewende und Klimaschutz (insbesondere energieeffiziente Siedlungsstruk-
turen, Flacheneffizienz bei Erzeugung, Speicherung und Transport erneuerbarer
Energien),

> Anpassung an die Folgen des Klimawandels (insbesondere Fldchenvorsorge und
-steuerung zur Wasserretention in der Fldche und zum Schutz vulnerabler Sied-
lungs- und Infrastrukturen vor Hochwasser, Sturzfluten und Massenbewegungen,
aber auch Flachenvorsorge fiir klimadkologisch und lufthygienisch bedeutsame
Frei- und Ausgleichsflachen),

> urbaner Umweltschutz (insbesondere durch kompakte und gemischt genutzte
Siedlungsstrukturen mit attraktiven Wohnumfeldern und griiner Infrastruktur,
Forderung einer ,,doppelten” bzw. ,,dreifachen“ Innenentwicklung),

> nachhaltige Mobilitdtsentwicklung (insbesondere durch die Ansdtze ,,Stadt bzw.
Region der kurzen Wege“ bzw. ,,15-Minuten-Stadt“ und durch integrative, den
Verkehrsaufwand reduzierende und flachensparende Mobilitatskonzepte - im
urbanen Raum als dritte Komponente einer ,,dreifachen Innenentwicklung®),

> Erhalt und Entwicklung der Biodiversitat (insbesondere Flachenvorsorge fiir
Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft,
Kompensationsflichenmanagement).
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Nachhaltige,
kompakte und resiliente
Siedlungs- und
Freiraumentwicklung

Ressourcenschutz
in Bezug auf Flache, Nachhaltige,
Boden, Wasser, Luft, / \ flaichensparende
Flora, Fauna und Mobilitdtsentwicklung

Biodiversitat

Flache im
Kontext aktueller
flichenrelevanter
Umweltpolitiken

Nachhaltige Land-
und Forstwirtschaft, Energiewende und

Schutz der \ / Klimaschutz

Kulturlandschaft

Anpassung an
die Folgen des
Klimawandels, insbes.
Hochwasser-/
Uberflutungsschutz

Abbildung 1: Fldche im Kontext aktueller flichenrelevanter Umweltpolitiken /Quelle: Eigene Darstellung

Bei alledem sind die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Raumstruk-
turen und Flachennutzungen, namentlich die vielfach thematisierten Flachennut-
zungskonkurrenzen, als Hintergrund bzw. Auslser vielfdltiger direkter und indirekter
Flacheninanspruchnahmen zu berticksichtigen (BTag 2017: 33 f.).

2 Das Instrument der Umweltpriifung mit dem neuen Schutzgut Flache

Ein wichtiges Instrument einer ressourcenschonenden, vorsorgenden Umweltpolitik
ist seit den 1980-er Jahren die Umweltpriifung' (Tépfer 1989; Schmidt 1994). Mit ihr
werden mogliche Umweltauswirkungen von Planungen und Vorhaben einschliefilich
der Inanspruchnahme der natiirlichen Ressourcen vor ihrer Verwirklichung ermittelt,
beschrieben, bewertet und im Zuge ihrer Annahme bzw. Genehmigung gemdf} be-
stehender Umweltziele und -standards beachtet bzw. berticksichtigt (grundlegend
Bunge 2008).

1 Umweltprifung wird hier - und im Allgemeinen - als Oberbegriff fiir die Umweltvertraglichkeits-
prifung (UVP) fiir Vorhaben, die Strategische Umweltpriifung (SUP) fiir Programme und Pldne
und die Umweltpriifung (UP) in der Bauleitplanung verstanden.
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Nach ersten, rechtlich unverbindlichen Anfangen in Deutschland (Storm/Bunge 2004)
wurden die Umweltvertraglichkeitspriifung fiir Projekte (UVP) in 1985 (UVP-RL vom
27.06.1985) und die Strategische Umweltpriifung fiir Programme und Pldne (SUP) in
2001 (SUP-RL vom 27.06.2001) europaweit eingeflihrt. Mit zunehmendem Flachen-
verbrauch und Freiraumverlust in dem Territorium der EU war es nicht Uiberraschend,
dass die EU-Kommission auch die Umweltpriifungals Instrument der Umweltvorsorge
dazu einsetzen wiirde, den weiteren Flachenverbrauch und Freiraumverlust einzu-
ddmmen. Entsprechend wurde mit der sogenannten UVP-Anderungsrichtlinie von
2014 (UVP-And-RL vom 16.04.2014) die Fliche in den Schutzgiiterkatalog der Um-
weltpriifung neu aufgenommen. Die Umsetzung der EU-Richtlinie erfolgte in Deutsch-
land drei Jahre spdter im UVP-Recht wie auch im Raumordnungs- und Bauplanungs-
recht (BauAndG vom 4.05.2017; ROAndG vom 23.05.2017; UVP-ModG vom
20.07.2017).

Menschen,
insbesondere die
menschliche
Gesundheit

Tiere,
Pflanzen und
die biologische
Vielfalt

Kulturelles Erbe Wechselwirkung
und sonstige zwischen den
Sachguter Schutzgltern

Flache,
Boden, Wasser,
Luft, Klima und

Landschaft

Abbildung 2: Schutzgiiter im Sinne des UVP-Gesetzes (Stand 2023) /Quelle: Eigene Darstellung

In der Umweltpriifung, die mit der europaweiten Einfiihrung der Strategischen Um-
weltpriifung (SUP) nicht zuletzt auch fiir Raumordnungs- und Bauleitpldane durch-
zufihren ist (Jacoby 2000), sind nun also neben den bisher bereits offensichtlich
flichenrelevanten Schutzgiitern wie insbesondere Boden und Landschaft auch die
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Flache zu priifen (siehe Abbildung 2). Der
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Freiraum ist zwar nicht als eigenstandiges Schutzgut der Umweltpriifung benannt,
nimmt aber selbstverstandlich im Umweltbezug als der Raum mit den &kologisch be-
sonders wertvollen und schiitzenswerten Fldchen eine hervorgehobene Bedeutung
bei der Durchflihrung von Umweltpriifungen ein.

Die Einflihrung des neuen Schutzgutes Fldche wirft zahlreiche rechtliche und vor allem
fachlich-methodische Fragen fiir die Umsetzung in der Praxis der Umweltpriifung auf.
Dies hat nicht zuletzt mit der Begrifflichkeit ,,Fldche® zu tun, die in der bisherigen Praxis
der Umweltpriifung als einer der wichtigsten Indikatoren mit unterschiedlichen Be-
griffsderivaten (Flacheninanspruchnahme, Flachenverlust und anderes) bei der Er-
mittlung der Umweltauswirkungen fiir den Grofiteil der Schutzgliter verwendet wurde.
Auch enthalten weder die UVP-Anderungsrichtlinie von 2014 noch die diesbeziiglichen
rechtlichen Anpassungen des deutschen Planungs- und Umweltrechts in 2017 klare und
aussagekréftige Hinweise zum Bedeutungsgehalt des Schutzgutes Flache und seiner
praktischen Bearbeitung bei der Erstellung von UVP- bzw. Umweltberichten. Neben
der Hinzunahme von ,,Fldche“ in die Auflistung der mafigeblichen Schutzgiiter (siehe
explizit § 2 Abs. T Nr. 3 UVPG) wird im UVP-Gesetz nur an einer Stelle der Bedeutungs-
gehalt des Schutzgutes Fldche angesprochen, wenn auch nach Auffassung der Verfas-
ser sehr verkiirzt. So ist in der Anlage 4 UVPG in einer Tabelle die ,m&gliche Art der
Betroffenheit“ ausgewdhlter Schutzgliter beschrieben (vgl. Abbildung 3). Zum Schutz-
gut Flache wird als mogliche Art der Betroffenheit lediglich das Schlagwort ,,Flachen-
verbrauch“ genannt (in der Abbildung 3 vom Verfasser nachtréglich markiert)

Schutzgut (Auswahl)

maogliche Art der Betroffenheit

Menschen, insbesondere die
menschliche Gesundheit

Auswirkungen sowohl auf einzelne Menschen als auch auf die
Bevélkerung

Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt

Auswirkungen auf Flora und Fauna

Flachenverbrauch
I —

Boden Veranderung der organischen Substanz, Bodenerosion,
Bodenverdichtung, Bodenversiegelung

Wasser hydromorphologische Veranderungen, Veranderungen von
Quantitat oder Qualitat des Wassers

Klima Veranderungen des Klimas, z.B. durch Treibhausgasemissionen,

Veranderung des Kleinklimas am Standort

kulturelles Erbe

Auswirkungen auf historisch, architektonisch oder archaologisch
bedeutende Statten und Bauwerke und auf Kulturlandschaften

Abbildung 3: M&gliche Auswirkungen (Betroffenheiten) der Schutzgiiter der Umweltpriifung / Quelle:
UVPG, Neufassung vom 18.03.2021, Anlage 4, Nr. 4 b); Markierung mit roter Umrandung der Begriffe
»Fldche“und ,,Flichenverbrauch“nicht im Original

Nun ist der Aussagegehalt der genannten Tabelle nicht liberzubewerten, da zum ei-
nen die Auflistung keinen Anspruch auf Vollstdndigkeit hat und zum anderen bei
weiteren Schutzgiitern, wie insbesondere den beiden erstgenannten, die Beschrei-
bung der méglichen Art der Betroffenheit ebenfalls begrenzt und wenig aussage-
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kraftig ist. Dennoch hat die eingeschrénkte Sicht auf den Flachenverbrauch im Kon-
text der DNS, die sich auch in den Begriindungstexten der Umsetzung der EU-
Anderungsrichtlinie in das deutsche Recht zeigt, dazu gefiihrt, dass die rechtliche
Auslegung und praktische Handhabung des Schutzgutes Flache in der Umwelt-
prifung bisher vor allem und hdufig auch nur auf den Wirkungsbereich Fldchen-
verbrauch bezogen werden. So heif3t es in einem Kommentar zum UVPG: ,,Eine eige-
ne Legaldefinition zu der Frage, was genau unter dem Begriff ,Fldche‘ zu verstehen
sein soll, enthadlt das UVPG nicht“ (Hamacher 2018, Rn. 17). Und weiter: ,,Sein Be-
deutungsgehalt erschliefit sich jedoch ohne Weiteres aus seinem natlrlichen Wort-
sinn und vor dem Hintergrund der aktuell geflihrten umweltpolitischen Diskus-
sionen® (Hamacher 2018, Rn 17). Das Schutzgut Fldche erweise sich ,,gewissermafien
als ,spin off* aus dem bereits zuvor in den Schutzgutkatalog aufgenommenen
Schutzgut ,Boden‘ [...]“ und fokussiere sich auf die Problematik des ,,Flachenver-
brauchs“ (Hamacher 2018, Rn 17).

Wie allerdings ,,Fldchenverbrauch“ rechtlich auszulegen sei und in der Praxis der Um-
weltpriifung zu handhaben wére, bleibt an dieser Stelle offen. Insbesondere muss
auch hinterfragt werden, ob das von der EU {iber die UVP-Anderungsrichtlinie von
2014 neu eingeflihrte Schutzgut Flache vom Sinngehalt her mit der Fldche im Kontext
des Flachensparziels der DNS vollstandig tibereinstimmt. Schliefilich bezieht sich die
EU-Richtlinie mit dem Schutzgut Flache nicht auf ein einzelnes nationales Flachen-
sparziel, sondern vor allem auf die europdische Perspektive des Fldchenressourcen-
schutzes. In den bisherigen Ausgaben der DNS spielt zudem das Instrument der Um-
weltpriifung und ihr neues Schutzgut Flache keine Rolle. Eine Verknipfung von
Flachensparziel der DNS und Schutzgut Flache der Umweltpriifung fehlt.

Zum Schutzgut Flache in der Umweltpriifung sind bisher neben der Aufnahme in
Gesetzeskommentaren nur vereinzelt wissenschaftliche Untersuchungen durchge-
fuhrt worden (Kuhlmann/Lintzmeyer/Wilts 2014; Alsleben 2015; Repp 2016; Repp/
Dickhaut 2017; Jacoby 2017; Karrenstein 2019; Hartlik/Balla/Thimm et al. 2020;
Jacoby/Binder 2023). Auch fehlt bislang ein Uberblick iiber die entwickelten Lésungs-
ansdtze zur Behandlung des Schutzgutes Flache in der Praxis der Umweltpriifung.

Vor diesem Hintergrund hat das Umweltbundesamt (UBA) das mit Bundesmitteln
finanzierte Forschungsvorhaben ,,Flache als Schutzgut des Gesetzes tiber die Umwelt-
vertréglichkeitspriifung - Erarbeitung von Praxisempfehlungen“ an ein Forschungs-
konsortium unter der Leitung von Prof. Jacoby vergeben. Eine Publikation der For-
schungsergebnisse ist fiir Ende 2025 / Anfang 2026 in der Reihe UBA-Texte vor-
gesehen.

3 Vorschriften und Begriindungen zum Schutzgut Flache im Einzelnen

Ohne explizite Einbettung in die zuvor kurz umrissenen umweltpolitischen Kontexte
fuhrt das aktuelle UVPG (UVPG vom 20.12.2023) in § 2 Begriffsbestimmungen, Abs. 1,
neben den bekannten Schutzgiitern nunmehr auch das Schutzgut Flache auf. In den
Anlagen 2, 3 und 4 des UVP-Gesetzes wird mehrfach die Fldche neben Boden, Wasser,
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt als eine ,,natilirliche Ressource“ bezeichnet. Bei
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der Frage, in welcher Hinsicht die Schutzgiiter von den Auswirkungen eines Vorha-
bens betroffen sein kdnnen, wird flir das Schutzgut Flache der ,,Flichenverbrauch“als
»,mogliche Art der Betroffenheit“ genannt (Anlage 4 Nr. 2 lit. b UVPG, siehe Abbildung
3). Weitergehende Erklarungen oder Erlduterungen zum Schutzgut Flache finden sich
im UVPG nicht.

Die Vorschriften der dem UVPG 2017 zugrunde liegenden UVP-Anderungsrichtlinie
der EU von 2014 enthalten weitgehend vergleichbare Begrifflichkeiten, die im Zuge
der in Deutschland regelmaRig favorisierten ,,1:1-Umsetzung® von EU-Richtlinien na-
hezu wértlich in das UVPG (ibernommen wurden. Die den Artikeln der EU-Richtlinie
vorangestellten Erwdgungsgriinde geben allerdings einen etwas besseren Einblick in
die mogliche inhaltliche Relevanz des Schutzgutes Flache. So heif’t es im neunten
Absatz der Erwdgungsgriinde der UVP-Anderungsrichtlinie: ,,In der Mitteilung der
Kommission vom 22. September 2006 mit dem Titel ,Thematische Strategie flir den
Bodenschutz und dem Fahrplan fiir ein ressourcenschonendes Europa wird die Be-
deutung der nachhaltigen Bodennutzung hervorgehoben und betont, dass gegen die
nicht-nachhaltige fortschreitende Ausweitung von Siedlungsflichen (Flachenver-
brauch) vorgegangen werden muss. Darliber hinaus werden in der Abschlusserkla-
rung der UN-Konferenz liber nachhaltige Entwicklung, die vom 20. bis 22. Juni 2012 in
Rio de Janeiro stattfand, die wirtschaftliche und soziale Bedeutung einer guten Land-
und Bodenbewirtschaftung und die Notwendigkeit anerkannt, dringend zu handeln,
um die Landverddung umzukehren. Bei 6ffentlichen und privaten Projekten sollten
daher die Auswirkungen auf die betroffenen Fldchen, insbesondere auf den Flachen-
verbrauch, und den Boden, einschlieflich organischer Substanz, Bodenerosion, Bo-
denverdichtung und -versiegelung, geprift und begrenzt werden; hierbei sind auch
geeignete Landnutzungsplane und Mafinahmen auf nationaler, regionaler und lokaler
Ebene relevant.”

Hier zeigt sich die fachliche Ndhe des Schutzgutes Fldche einerseits zur natirlichen
Ressource Boden, andererseits ein klarer Zusammenhang mit dem internationalen
Nachhaltigkeitsprinzip. Und der in der Richtlinie angesprochene , Fldchenverbrauch®
wird bei diesem Erwdgungsgrund als ,,nichtnachhaltige fortschreitende Ausweitung
von Siedlungsflachen“ ndher beschrieben, was allerdings nicht als normative Ein-
grenzung des Schutzgutes Fldche auf das Siedlungsflachenwachstum, sondern ledig-
lich als eine beispielhafte bzw. bedeutsame Form des Flachenverbrauchs zu inter-
pretieren ist (,,insbesondere).

In der Begriindung des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts der Umweltvertrdg-
lichkeitspriifung vom 13. Mdrz 2017 (BTag 2017) finden sich weitergehende Hinweise
auf den Bedeutungsgehalt des Schutzgutes Flache. Zundchst heifdt es: ,,Als eigenstén-
diges Schutzgut wurde auch ,Flache‘ aufgenommen“ (BTag 2017: 57). Damit wurde
Diskussionsbeitragen, welche Flache nicht als ein eigenstdndiges Schutzgut betrach-
ten wollten, entgegengetreten, sicherlich vor allem im Hinblick auf eine vollstandige,
fehlerfreie Umsetzung der UVP-Anderungsrichtlinie. Dennoch wurde in der Folge
noch hdufiger in Kommentierungen und der Praxis der Umweltpriifung die Fldche un-
ter dem Schutzgut Boden subsummiert und zum Beispiel als ,flichenmafiige Aus-
dehnung® des Schutzgutes Boden bezeichnet (vgl. Peters/Balla/Hesselbarth 2018, § 2
Rn. 6: 192 f).
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Unter der Zwischentiberschrift ,Nachhaltigkeitsaspekte“ wird in der Begriindung
ausgefiihrt, dass der Gesetzentwurf die Verwirklichung der Ziele der Deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie 2016 férdere und die positive Wirkung der UVP fiir die Forde-
rung einer nachhaltigen Entwicklung weiter verbessere (BTag 2017: 62). Auch die be-
zogen auf die in der Nachhaltigkeitsstrategie definierten Indikatoren zu den Nachhal-
tigkeitszielen, die sich in ihrer Systematik an den Sustainable Development Goals
(SDG) der Vereinten Nationen orientieren, sei der Gesetzentwurf flr die Zieler-
reichung forderlich, unter anderem auch in Bezug auf den ,, Anstieg der Siedlungs- und
Verkehrsflache (Flachenverbrauch)“ (BTag 2017: 62.).

Und weiter heifit es in diesem Abschnitt der Gesetzesbegriindung: ,,Dem Aspekt der
nachhaltigen Fldcheninanspruchnahme (Indikator Nummer 11.1.a-11.1.c) wird in dem
Entwurf dadurch in besonderer Weise Rechnung getragen, dass das Schutzgut Fldache
ausdriicklich in den Katalog der Schutzgiiter des § 2 Absatz 1 aufgenommen wird.
Damit wird deutlich, dass auch quantitative Aspekte des Fldchenverbrauchs in der
UVP zu betrachten sind. Der besonderen Bedeutung von unbebauten, unzersiedelten
und unzerschnittenen Freiflachen fiir die kologische Dimension einer nachhaltigen
Entwicklung wird auf diese Weise Rechnung getragen® (BTag 2017: 63). Als ein Bei-
spiel flir eine umwelterhebliche Inanspruchnahme der Ressource Flache durch ein
Vorhaben wird an anderer Stelle der Gesetzesbegriindung ,.eine extensive Fldchen-
inanspruchnahme® (BTag 2017: 112) genannt, welches die Art der Inanspruchnahme
(baulich oder anderweitig) offen lasst.

Hiermit wird zundchst klargestellt, dass Flache nicht nur (wie bisher) ein Indikator fir
andere Schutzgiiter wie insbesondere Boden, Wasser, Klima, Tier- und Pflanzenwelt
darstellt (Verlust von diesbezliglich schutzwiirdigen Fldchen), sondern als quantita-
tives Merkmal im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung vor allem von Siedlungs-
und Verkehrsfldchen eine eigenstandige Gewichtung erhdlt. Dass es allerdings nicht
nur um den quantitativen Fldchenverbrauch gehen kann, zeigt allein die Vorgabe in
Anlage 3 Nr. 2.2 UVPG, wonach bei der Beurteilung der Qualitdt und Schutzwiirdigkeit
eines von einem Vorhaben betroffenen Gebietes ,,Qualitatskriterien wie , Reichtum,
Verfligbarkeit, Qualitdt und Regenerationsfahigkeit der natiirlichen Ressourcen®
heranzuziehen sind und dabei auch die Ressource Flache explizit genannt wird.

Betrachtet man das 30-Hektar-Flachensparziel der DNS genauer (siehe Abbildung 4),
so wird unter der weit gefassten Zielsetzung des Sustainable Development Goals Nr.
11,,Stadte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfahig und nachhaltig gestalten
als Indikator (Nr. 11.1.a) die ,Flacheninanspruchnahme® mit drei verschiedenen
Teil-Indikatoren und Zielgrofen definiert:

> Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsflache in Hektar pro Tag - Zielgrofe:
Senkung auf durchschnittlich unter 30 Hektar pro Tag bis 2030 (also das weit

bekannte ,,30-Hektar-Flachensparziel*),

> Freiraumverlust - Zielgréfie: Verringerung des einwohnerbezogenen Freifldchen-
verlustes,

> Siedlungsdichte - Zielgrofie: keine Verringerung der Siedlungsdichte.



FREIRAUMSICHERUNG ALS GEGENSTAND DER UMWELTPRUFUNG IN DER RAUMPLANUNG 315

Die Indikatoren Freiraumverlust und Siedlungsdichte waren in der ersten Fassung
der DNS noch nicht enthalten, jedoch waren im Kapitel 3 unter dem Titel ,,Fldchen-
inanspruchnahme - Freirdume erhalten“ neben dem konkreten, quantitativen 30-
Hektar-Ziel auch die Erfordernisse des Freiraumschutzes aufgrund seiner wertvollen
Funktionen und Nutzungen herausgestellt (BReg 2002: 99 ff.). Die Forderung nach
kompakten Siedlungsstrukturen und damit einer flichensparenden Siedlungsdichte
weist bereits auf Nachhaltigkeitsprinzipien der Flacheneffizienz und -suffizienz hin.

SDG 11. Stadte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfihig und nachhaltig gestalten

11.1.a Flicheninanspruch- Anstieg der Siedlungs- Senkung auf durchschnittlich unter
nahme und Verkehrsfldche in 30 ha pro Tag bis 2030
Flichen nachhaltig ha pro Tag
nutzen
11.1b Freiraumverlust Verringerung des einwohnerbezogenen
Freiflichenverlustes
1lilil@ Siedlungsdichte Keine Verringerung der Siedlungsdichte

Abbildung 4: Indikatoren des ,,Flachensparziels“in der aktuellen Fassung der Deutschen Nachhaltikeits-
strategie der Bundesregierung von 2021 /Quelle: BReg 2021: 102

Trotz dieser verschiedenen begrifflichen und fachlichen Anndherungen an das Schutz-
gut Fldche sollte mit einem grundlegenden Verstandnis fiir den erforderlichen Flachen-
schutz deutlich sein, worum es bei dem Schutzgut Fldche im Wesentlichen geht, das
heifdt, welche Umweltqualitdten iberhaupt unter dem Stichwort ,,Flache® zu schiitzen
sind: unbebaute bzw. unbesiedelte, unzersiedelte und unzerschnittene Freirdume /
Freifldchen als knappe Ressourcen, die insbesondere fiir die 6kologische Dimension
einer nachhaltigen Entwicklung von besonderem Stellenwert sind. In der bundesdeut-
schen Raumordnung ist in diesem Kontext die Flachenkategorie ,,grofsraumig zusam-
menhangender Freiraum® und hier besonders die entsprechende Ausweisung von
»Regionalen Griinziigen* bekannt, den es aufgrund seiner multifunktionalen Nutzbar-
keit und vor allem 6kologischen Qualitdten vor Besiedlung zu schiitzen gilt (Domhardt/
Braun/Proske et al. 2006). Aber auch die Sicherung und Entwicklung urbaner Freirdu-
me gewinnt immer mehr an Bedeutung (vgl. dazu den Beitrag Hartz in diesem Band).

Mit den neueren Leitfdden der Europdischen Kommission flir das Screening und
Scoping bei der UVP werden auch Fragestellungen in Bezug auf das Schutzgut Flache
formuliert, welche - Uber das in Deutschland fokussierte Problemfeld ,Flachen-
verbrauch® hinausgehend - weitere Betrachtungsperspektiven aufzeigen (EU Com
2017b; 2017¢):

> Werden durch den Bau, den Betrieb oder den Riickbau eines Projektes physische
Verdnderungen der Flachennutzungen ausgeldst?

> Werden durch den Bau und den Betrieb eines Projektes nattirliche Ressourcen
wie die Flache, hauptsachlich Fldche als nichterneuerbare begrenzte (knappe)
Ressource, in Anspruch genommen?
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> Verursacht ein Projekt einen Verlust an unbesiedeltem Freiraum (Freiraum-
verlust)?

> Werden durch ein Projekt vorhandene oder geplante Flachennutzungen (Wohn-
flachen, Griinflachen etc.) unmittelbar (durch Umnutzung der Fldche) oder mit-
telbar (randlich /im raumlichen Umfeld) beeintrachtigt?

> Werden durch ein Projekt besonders empfindliche Flachennutzungen (z.B.
Krankenhduser, Schulen etc.) beeintrdchtigt?

Ein Teil dieser Fragestellungen ldsst sich sicherlich schwerpunktmafig anderen
Schutzgiitern wie Menschliche Gesundheit, Boden, Wasser, Tier- und Pflanzenwelt
etc. zuordnen, ein anderer Teil, ndmlich Flache als knappe Ressource und als unbesie-
delter Freiraum, wdre demgegeniiber unter dem Schutzgut Fldche vertiefend zu
betrachten.

Flache als eine (natiirliche) Ressource soll demnach nicht nur geschiitzt werden im
Sinne einer Nichtinanspruchnahme der Ressource, sondern soll in ihrer Verfligbarkeit
fur die Aktivitaten bzw. Nutzungen des Menschen moglichst erhalten bleiben, in dem
neue Projekte so weit wie moglich nachhaltig und flacheneffizient geplant und reali-
siert werden (EU Com 2017a: 46).

Der Nachhaltigkeitsindikator Siedlungsdichte ist von wesentlichem Belang, da er so-
wohl direkte als auch indirekte Flacheninanspruchnahmen adressiert und neben der
Effizienz der Flachennutzung auch die Suffizienz inkludiert. Nachfolgende illustrative
Abbildung 5 verdeutlicht dies durch Nennung von Energie- und Erschlieffungsbedarf
(indirekte Flacheninanspruchnahmen des Wohnungsbaus) und Thematisierung der
2Wohnflache pro Kopf“ (flihrt zur Frage der Suffizienz).

Eine Ubertragung von Ressourcenschutzstrategien wie Effizienz, Konsistenz und Suf-
fizienz auf die Flacheninanspruchnahmen bzw. Raumnutzungen fiihrt damit zu weiter-
gehenden Fragestellungen, die bei der Bearbeitung des Schutzgutes Fldache relevant
werden kdnnten (Alsleben 2015: 33 ff.). Eine noch weitergehende Auslegung ware ge-
geben, wenn auch die Frage der Resilienz von Raumstrukturen und Fldchennutzungen
(insbesondere Robustheit gegentiber méglichen Belastungen, Redundanz bei Wegfall
bestimmter Fldchenfunktionen, ,Einfallsreichtum® bei notwendigen Reaktionen auf
Stérungen oder schnelle Reaktions- und Regenerationsféhigkeit von Flachenfunktio-
nen) in Verbindung mit der viel diskutierten Transformation zu einer nachhaltigeren
Gesellschaft im Rahmen von Umweltpriifungen aufgegriffen werden kdnnten (zur Re-
silienzstrategie im Rahmen der Transformation siehe Eichhorn/Lindenthal/Hanke et al.
2019).
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Abbildung 5: Flichenbedarf kompakter versus kleinteiliger Bauformen - direkter und indirekter
Fldchenverbrauch des Wohnungsbaus /Quelle: Schubert/Bartke/Becken et al. 2023: 18
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4 Definitionsansatz und Konkretisierung des Schutzgutes Flache

Fasst man UVP-Anderungsrichtlinie und novelliertes UVPG einschlieRlich der Begriin-
dungstexte sowie aktuelle Dokumente der EU-Kommission und Ansdtze aus der Fach-
diskussion und -literatur zusammen, so lassen sich erste inhaltliche Konturen des
Schutzgutes Fldche erkennen (LABO 2020) (siehe auch Abbildung 6):

> Klarer, aber nicht ausschlieflicher Bezug zum Nachhaltigkeitsziel ,,Reduzierung der
Flachenneuinanspruchnahme fir Siedlungs- und Verkehrszwecke auf 30 ha minus
X bis 2030 (BReg 2021). Dieser sogenannte ,,Flaichenverbrauch® wird insbeson-
dere in Anlage 4 Nr. 4 lit. b UVPG explizit angesprochen.

> Deutlicher Bezug zum korrespondierenden Nachhaltigkeitsziel, unbebaute bzw.
unbesiedelte, unzersiedelte und unzerschnittene Freiflichen bzw. -raume, die fir
die 6kologische Dimension einer nachhaltigen Entwicklung von besonderer Be-
deutung sind, von Bebauung bzw. Besiedlung freizuhalten (,,Freiraumschutz*).

> Moglicher weitergehender Bezug zum allgemeinen umweltpolitischen Ziel des
Ressourcenschutzes, nachdem die Flache als begrenzte Ressource fir alle Arten
von Flachennutzungen sparsam und schonend zu nutzen bzw. zu bewirtschaften
und nach den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung auch als dauerhaft und
umweltvertrdglich nutzbar zu erhalten ist.
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Reduzierung Schutz des
der Flachenneu- unbebauten,
inanspruchnahme /—\ unzersiedelten und
fur Siedlungs- und unzerschnittenen
Verkehrszwecke Freiraums
(quantitativ) Umweltbezogene (qualitativ)
Zieldimensionen
fiir das Schutzgut
Flache in der
Umweltpriifung

Erhalt der Flache
als eine nattrliche
Ressource durch eine
effiziente, konsistente
und suffiziente
Flachennutzung

© Jacoby 2019

Abbildung 6: Umweltbezogene Zieldimensionen fiir das Schutzgut Fldche in der Umweltpriifung /
Quelle: Eigene Darstellung

Damit wird auch erkennbar, dass das Schutzgut Flache nicht von vorneherein auf das
Thema ,,Flachenverbrauch“ im Sinne von Flachenneuinanspruchnahme fiir Siedlungs-
und Verkehrszwecke reduziert werden kann. Sowohl UVP-Anderungsrichtlinie als
auch UVPG weisen einen umfassenderen Begriindungszusammenhang (Ressourcen-
schutz und Freiraumschutz im Sinne einer 6kologisch orientierten nachhaltigen Ent-
wicklung) auf. Schliefilich verlangt das UVPG in Anlage 4 Nr. 4 lit ) auch eine (umfas-
sende) Beschreibung nicht nur der direkten, sondern auch der ,.etwaigen indirekten,
sekundéren, kumulativen, grenziiberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und
langfristigen, standigen und voriibergehenden, positiven und negativen Auswirkun-
gen des Vorhabens“. Auch temporare Flachennutzungen, die Wiederherstellung des
urspriinglichen Zustands tempordr genutzter Flichen oder ihre mdgliche andere
Nachnutzung sind in der UVP zu behandeln (EU Com 2017a: 91). Und nicht zuletzt ist
gemafl § 2 Abs. 1 Nr. 5 UVPG auch ,,die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten
Schutzgiitern“ zu untersuchen.



FREIRAUMSICHERUNG ALS GEGENSTAND DER UMWELTPRUFUNG IN DER RAUMPLANUNG 319

5 Allgemeine Praxis der Beriicksichtigung des Schutzgutes Flache in der
raumlichen Planung

In der Planungs- und Gutachterpraxis herrscht bisher eine weit verbreitete Unsicher-
heit beziiglich der fachlichen Bearbeitung des Schutzguts Flache vor allem aufgrund
einer fehlenden, allgemein anerkannten Schutzgutdefinition, fehlender Arbeitshilfen /
Leitfaden und Schwierigkeiten in der Abgrenzung von anderen bereits zuvor zu be-
riicksichtigenden Schutzgiitern (vorwiegend Boden und Landschaft). Die bisher vor-
herrschende, weiter oben beschriebene eingeschrankte Auslegung des Bedeutungs-
gehalts des Schutzgutes Flache (Prifung des ,Flachenverbrauchs®) fiihrt in Ver-
bindung mit weitgehend fehlenden fachgesetzlichen Standards zum Schutzgut Flache
im engeren Sinne dazu, dass in der Praxis seit 2017 zundchst vielfach das Schutzgut
Fldche entweder ganz ,vergessen“ wurde, nur randlich beim Schutzgut Boden mit er-
wdhnt wurde und hdufig auch nicht durchgangig zusammen mit den anderen Schutz-
glitern bei den verschiedenen Kapiteln eines Umweltberichts (Umweltzustand,
Status-quo-Prognose, Wirkungsuntersuchung, Bewertung) bearbeitet wurde.

Im Rahmen des laufenden UBA-Forschungsvorhabens zum Schutzgut Flache des
UVPG wurden in den letzten Jahren unter anderem anhand von 100 Fallbeispielen aus
Deutschland, die mindestens das Schutzgut Fldche explizit erwdhnt hatten, die Heran-
gehensweisen in der Praxis in Bezug auf die Bearbeitung dieses Schutzgutes im Rah-
men von Umweltpriifungen genauer untersucht.

Obwohl die Fldche als eigenstandiges Schutzgut im UVPG definiert ist, wurde in etwa
30 % der untersuchten Falle (mit Bearbeitung ab 2017) das Schutzgut Fldche kom-
plett in das Schutzgut Boden eingebettet oder zusammen mit diesem Schutzgut (Ab-
schnitt ,,Boden und Flache) gepriift. Diese Zusammenlegung ist zwar rechtlich nicht
zu beanstanden, zeigt aber den geringen Stellenwert des Schutzgutes Fldche, speziell
in diesen Fillen, in denen unter der Uberschrift ,,Boden und Fliche“ im Wesentlichen
nur die Bodenfunktionen nach Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) behandelt
werden. Auch eine Verlagerung in nachfolgende Planungsverfahren (Abschichtung)
konnte vereinzelt festgestellt werden.

Bei den untersuchten Fallbeispielen wurde die quantitative Zieldimension des Schutz-
gutes Flache (,Flachenverbrauch® fiir Siedlungs- und Verkehrszwecke) deutlich am
haufigsten bearbeitet und auch teilweise mit methodischen Ansdtzen bewertet. Fir
die qualitative Zieldimension (Auswirkungen auf Freirdume und Freiflichen) wurden
bei den Fallstudien nur vereinzelt Ansdtze, aber keine tatsdchliche Bewertung der Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Fldche gefunden. Die Zieldimension einer nachhaltigen
Flachenressourcennutzung klang zwar etwas haufiger an, war jedoch ebenfalls nicht
Gegenstand einer methodisch fundierten Bewertung.

Neben dem weithin bekannten ,,30-Hektar-Flachensparziel“ der DNS, welches als
Umweltqualitdtsziel fiir die Umweltpriifung relevant, aber bisher liber einen einfachen
Abwdgungsbelang hinaus nur sehr begrenzt zu planungs- oder gar zulassungsrelevan-
ten Umweltstandards konkretisiert werden konnte, und den {iberwiegend qualitativen
Zielen, Grundsadtzen und Festlegungen der Raumordnung und Bauleitplanung in Bezug
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auf kompakte Siedlungsstrukturen und den Schutz wertvoller, unbesiedelter Frei-
raume gibt es bisher kaum Normen, die auf das Flachensparen bzw. eine Flachen-
nutzungseffizienz abzielen.

Je weniger Normen bzw. Umweltstandards fiir einzelne Schutzgiiter der Umweltprii-
fung herangezogen werden kénnen, desto wichtiger wird die Alternativenprifung,
die zwar bei der UVP fiir Projekte kein zwingender, bei der SUP flir Programme und
Plane jedoch ein obligatorischer Baustein der Priifung ist und eine wesentliche Opti-
mierungsfunktion im Hinblick auf die Berlcksichtigung des Schutzgutes Flache tber-
nehmen kann. Auch hier zeigt die bisherige Praxis der Umweltpriifung, dass das Poten-
zial der Alternativenpriifung flir die Steigerung der Flacheneffizienz nur selten genutzt
wird.

Auffdllig bei der Untersuchung der Bewertungspraxis war auch die uneinheitliche,
nichtstandardisierte Verwendung flichenbezogener Begriffe. Hier sind als Beispiel
vor allem , Flachen(neu)inanspruchnahme®, , Versiegelung®, ,,Fldachenverbrauch“ oder
»Flachenverlust“ zu nennen. Oft wurden viele unterschiedliche Bezeichnungen be-
nutzt, um das gleiche Thema zu behandeln. Zwischen dem Schutzgut Flache und der
Flache als Indikator fiir die Beschreibung und Bewertung von Betroffenheiten der ver-
schiedenen (anderen) Schutzgiiter wird bisher kaum begrifflich klar und konsistent
unterschieden. Dadurch wird die Nachvollziehbarkeit bei der Betrachtung des Schutz-
gutes Flache und so letztlich auch dessen Berticksichtigung im Sinne einer wirksamen
Umweltvorsorge bei der planerischen bzw. behérdlichen Entscheidung erschwert.
Eine einheitliche Nomenklatur wdre flir Bliros und Behérden sehr hilfreich.

Obwohl die Raumordnungs- und Bauleitplanung seit Langem fldchenbezogenen
Zielen und Grundsdtzen des Umweltschutzes verpflichtet ist (Flachenspargrundsatz,
Bodenschutzklausel, Schutz natiirlicher Ressourcen etc.), spielt auch in der Umwelt-
prifung von Raumordnungs- und Bauleitpldnen das Schutzgut Fldche im Vergleich
zu den anderen Schutzglitern meist nur eine untergeordnete Rolle. Selbst vorhandene
flichenbezogene Umweltziele fiir die Ausweisung neuer Siedlungsflichen wie Fla-
chenkontingente oder Dichtewerte, ob als verbindlich zu beachtende Ziele oder nur
abwdgungsrelevante Grundsdtze der Raumordnung, werden in der Regel nicht
addquat bei der Bewertung der Umweltauswirkungen im Rahmen der Umweltpriifung
berlicksichtigt.

6 Ausgewdhlte innovative Ansétze in der Praxis der Umweltpriifung

Im Folgenden werden einige ausgewdhlte, aktuellere Umweltberichte ausgewertet,
die im Rahmen von Umweltpriifungen in der raumlichen Planung erstellt wurden. Mit
diesen Fallbeispielen kdnnen innovative Ansdtze zur Bearbeitung des Schutzgutes
Flache beschrieben werden, welche sich in den letzten Jahren in der Praxis der Um-
weltpriifung fir Raumordnungspldne gezeigt haben. Die nachfolgenden Beispiele
sollen jedoch nicht darliber hinwegtduschen, dass die Mehrzahl der in dem UBA-
Forschungsvorhaben gesichteten und untersuchten Umweltberichte bisher eine hin-
reichende Auseinandersetzung mit dem Schutzgut Fldche vermissen Idsst.
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Raumordnungsplanung des Bundes

Raumordnungspldne des Bundes wurden bisher fiir die deutsche AusschlieRliche
Wirtschaftszone (AWZ) sowie flir den landeriibergreifenden Hochwasserschutz auf-
gestellt. In den Umweltberichten zu den Raumordnungsplanen AWZ in der Nord- und
Ostsee wird das Schutzgut Flache nur oberflachlich behandelt (BSH 2021b; 2021a).
Bemerkenswert ist jedoch, dass das Gebot des sparsamen Umgangs mit der Ressour-
ce Flache nicht nur auf Landfldche bezogen ist, sondern auch explizit fiir die Meeres-
flache gilt. Hier wird mit Verweis auf die Leitvorstellung der nachhaltigen Raument-
wicklung (§ 1 Abs. 2 ROG) eine mdglichst sparsame und effiziente Nutzung der
Ressource Flache gefordert. Ein weiterer innovativer Aspekt der Umweltberichte ist
der Verweis auf die Uberlagerung von Flachennutzungen, bei welcher die Beispiele
Schifffahrt und Leitungstrasse genannt werden. Begriindet wird diese Mehrfach-
nutzung der Flache mit der Eigenschaft des Meeres, welches einen dreidimensional
nutzbaren Raum darstellt. Es liegen also verschiedene ,Nutzungsebenen® vor, welche
relativ unabhdngig voneinander genutzt werden kdnnen.

Der Raumordnungsplan fiir den landeriibergreifenden Hochwasserschutz wurde erst-
mals in 2021 aufgestellt (BRPHV vom 19.08.2021). Der im Rahmen der Umweltpriifung
zu diesem Raumordnungsplan erstellte Umweltbericht (Bosch & Partner GmbH 2020)
enthdlt eine Zusammenstellung der fiir die Betrachtung des Schutzguts Fldche maf-
geblichen Umweltziele (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7: Umweltziele zum Schutzgut Fldche im Umweltbericht zum ldnderiibergreifenden Raum-
ordnungsplan des Bundes fiir den Hochwasserschutz /Quelle: Bosch & Partner GmbH 2020: 12

Hervorzuheben ist bei dieser Zusammenstellung, dass zundchst die gesetzlichen Ziele
bzw. Grundsdtze (Abwdgungsbelange) des Naturschutzrechts sowie des Raumord-
nungs- und Bauplanungsrechts (BauGB) genannt werden, die sich primdr auf den
Freiraum- und Landschaftsschutz beziehen und als qualitative Zielkriterien fiir die Be-
wertung von Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Flache herangezogen werden
kénnen. Das quantitative Fldchenschutzziel der DNS (,,30-Hektar-Ziel) (BReg 2018)
und das langerfristig angelegte Netto-Null-Flachenverbrauchsziel der Europdischen
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Kommission (EU Kom 2011; EU Com 2016; EU Kom 2021; EEA 2023a) dirfen natdrlich
in dieser Liste nicht fehlen. Ergdnzend wird auch das Bodenschutzrecht im Kontext
der Altlastenbeseitigung angesprochen. Diese Zusammenstellung weitet den Blick auf
die vielféltige Ressource Fldche als multifunktional bedeutsamen Freiraum und unter-
stlitzt auf diese Weise eine umfassende, nicht nur quantitativ begriindete Schutzgut-
betrachtung und -bewertung.

Abbildung 8 stellt aus diesem Umweltbericht ein Beispiel fiir die Abschatzung der Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Flache vor. Fir die Ebene der Bundesraumordnung er-
scheint eine rein verbal-argumentative Betrachtung angemessen.

Umweltauswirkungen méglich? I Ja | Nein I Raumbezug? IJ_a | Nein

Umweltpriifung Stufe 2:
Abschiatzung der Auswirkungen auf die Schutzgiiter

Schutz- | Betrof- | Mogliche Auswirkungen
gut fenheit

Bestehende bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen in Bezug auf das Schutz-
gut Menschen bzw. menschliche Gesundheit werden durch den Rickbau der Einrichtun-
Me T gen tendenziell reduziert und neu hinzukommende Auswirkungen unwahrscheinlicher.
Der hochwassergerechte Umbau senkt das Schadensrisiko und die dadurch hervorgeru-
fenen Auswirkungen auf die Gesundheit.

Bestehende bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen in Bezug auf die Schutz-
Ti, Pf, bV ¢ glter werden durch den Riickbau der Einrichtungen tendenziell reduziert und neu hinzu-
kommende Auswirkungen unwahrscheinlicher.

Bestehende bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen in Bezug auf das Schutz-
Fl ™ gut Flache werden durch den Ruckbau der Einrichtungen tendenziell reduziert und neu
hinzukommende Auswirkungen unwahrscheinlicher.

Abbildung 8: Ausschnitt des Priifbogens zur Abschédtzung der Auswirkungen auf die Schutzgiiter /
Quelle: Bosch & Partner GmbH 2020: 67

Landesplanung, Beispiel Freistaat Bayern

Im Umweltbericht zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms
(LEP) Bayern (BayStMWLE, OLPIB 2022) wird die Bedeutung des Schutzgutes
Flache im Hinblick auf die erforderliche Reduzierung des Flachenverbrauchs und
Freiraumverlusts beschrieben und dem Schutzgut sogar ,,eine hohe Planrelevanz
fur die vorliegende LEP-Teilfortschreibung* attestiert (BayStMWLE, OLPIB 2022:
18 f.). Als Umweltziele zum Schutzgut Flache werden mit Verweis auf die UVP-
Anderungsrichtlinie von 2014, das ROG, das BayLplG und das BauGB der ,,Schutz
von Freifldchen®und die ,,Minderung der Fldcheninanspruchnahme® genannt (Bay-
StMWLE, OLPIB 2022: 23).

Im Kapitel ,,Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Festlegungen
des LEP“ (BayStMWLE, OLPIB: 25 ff.) wird zwar auch das Schutzgut Flache behandelt,
jedoch auf eine Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Flache verzichtet
(BayStMWLE, OLPIB 2022: 27 f.). Dies erscheint erstaunlich, da mit Art.6 Abs.2 Nr. 3
BayLplG unter der Uberschrift ,Vermeidung von Zersiedelung; Flichensparen“ Grund-
sdtze der Raumordnung formuliert sind, die nicht nur die aus dem ROG bekannten
flichenbezogenen Zielsetzungen beschreiben (Vermeidung von Zersiedelung und
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Zerschneidung der Landschaft, rdumliche Konzentration der Siedlungstdtigkeit vor-
rangig auf vorhandene Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur, Erhalt des Frei-
raums, Schaffung eines grordumig tibergreifenden, 6kologisch wirksamen Freiraum-
verbundsystems, Ausschopfen der Potenziale flir die Wiedernutzbarmachung von
Flachen, fur die Nachverdichtung und fiir andere Mafinahmen zur Innenentwicklung
der Stddte und Gemeinden sowie zur Entwicklung vorhandener Verkehrsflachen),
sondern auch in Satz 5 einen Orientierungswert fiir die Reduzierung des Flachenver-
brauchs beinhalten: ,Bei der erstmaligen planerischen Inanspruchnahme von Frei-
flachen im Aufienbereich fiir Siedlungs- und Verkehrszwecke soll angestrebt werden,
dass eine Begrenzung auf eine Richtgrofie von 5 ha pro Tag landesweit bis spétestens
zum Jahr 2030 erreicht wird.“ Zwar ist dieser ,,5-Hektar-Wert“ nicht als Ziel der Raum-
ordnung festgelegt worden, was in der Fachdiskussion zur Bayerischen Landespla-
nung vielfach gefordert wurde (Jacoby/Job/Kment et al. 2018: 12; Miosga 2019), je-
doch beansprucht diese Festlegung auch als Grundsatz der Raumordnung im Sinne
eines hervorgehobenen Abwdgungsbelangs fiir die Adressaten des Landesplanungs-
gesetzes (Landes-, Regional- und Bauleitplanung sowie Fachplanungen im Gebiet des
Freistaats Bayern) eine Berticksichtigung im Rahmen der planerischen Abwagung und
speziell als Umweltziel eine Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Flache im Rahmen von Umweltpriifungen. Auf der Ebene der
Landesplanung ist zwar keine konkrete Berechnung der planungsbedingten Auswir-
kungen auf die Flache zu erwarten, jedoch ware eine verbal-argumentative Ab-
schdtzung und Bewertung dieser Auswirkungen mdoglich. Ein Herunterbrechen des
5-Hektar-Wertes auf die bayerischen Planungsregionen und die mogliche Vorgabe
von Instrumenten einer regionalplanerisch stringenten Steuerung der Siedlungs-,
Infrastruktur- und Freiraumentwicklung (Vorrangausweisungen, verbindliche Dichte-
werte) hdtte zum Beispiel zu einer positiven Bewertung der Umweltauswirkungen der
LEP-Fortschreibung in Bezug auf das Schutzgut Flache fiihren kdnnen. Auch der im
Abschnitt ,,1.1.3 Ressourcen schonen des fortgeschriebenen LEP Bayern (BayStMW-
LE 2023) formulierte Grundsatz: ,Bei der Inanspruchnahme von Flachen sollen
Mehrfachnutzungen, die eine nachhaltige und sparsame Flachennutzung ermdg-
lichen, verfolgt werden® hitte zum Beispiel eine positive Bewertung ermdglicht.

Regionalplanung, Beispiel Regionalplan Hochrhein-Bodensee

Eine sehr differenzierte und klar auf das Schutzgut Flache bezogene Bewertung
findet sich im Umweltbericht zur Fortschreibung des Regionalplans des Regional-
verbands Hochrhein-Bodensee (Riedl/Herbst/Rabus et al. 2023). Das hierbei vom
Regionalverband Hochrhein-Bodensee beauftragte Planungsbiiro hat als Partner bei
dem weiter oben genannten UBA-Forschungsvorhaben zum Schutzgut Fldche mit-
gewirkt und Zwischenergebnisse der Forschung fir die Praxis der Umweltprifung
nutzbar gemacht. Entsprechend findet sich hier auch die Einteilung in die weiter oben
beschriebenen drei Zieldimensionen fiir das Schutzgut Flache (quantitative und qua-
litative Dimension sowie nachhaltiger Umgang mit der Ressource Fldche).

Die quantitative Dimension beschiftigt sich mit den Anderungen im zeitlichen Verlauf
der Flachennutzungen. Dabei spielt die quantitative Verteilung der einzelnen Nut-
zungsarten in der Region eine wichtige Rolle. Welche Nutzungsarten unterschieden
werden und welchen prozentualen Anteil diese im Untersuchungsgebiet haben, ist in
Abbildung 9 dargestellt (Riedl/Herbst/Rabus et al. 2023: 40).



324 24 _ FREIRAUMSICHERUNG UND FREIRAUMENTWICKLUNG IN DER RAUMLICHEN PLANUNG

Landnutzung Region Hochrhein-Bodensee 2021 in %

Wohnbauflache B Industrie- und Gewerbeflache
B Flache gemischter Nutzung B Flache besonderer funktionaler Pragung
B Sport-, Freizeit-, Friedhof, Erholungsflichen B Tagebau, Grube, Steinbruch, Halde
B Verkehr Landwirtschaft
B Wald B Sonstige Vegetation
B Gewasser

Abbildung 9: Quantitative Betrachtung des Schutzgutes Fldche (Fldchenbilanz) im Umweltbericht zur
Fortschreibung des Regionalplans Hochrhein-Bodensee /Quelle: Riedl/Herbst/Rabus et al. 2023: 40.

Der zeitliche Verlauf der Anderung der untersuchten Nutzungsarten im Untersu-
chungsgebiet ist in Abbildung 10 dargestellt. Eine Bewertung der Entwicklung der
jeweiligen Flachennutzungen erfolgt nicht, jedoch werden die Hintergriinde der jewei-
ligen Entwicklungen der Nutzungsarten erldutert.

Bei der Untersuchung der qualitativen Zieldimension des Schutzgutes Flache werden
die einzelnen Flachen als Trager dkologischer Funktionen betrachtet. Die Bedeutung
von unzerschnittenen, unbebauten und unzersiedelten Freiraumen wird fiir die 6ko-
logische Dimension einer nachhaltigen Entwicklung herausgestellt. Flachen mit
hochwertigen Funktionen, die eine hohe Leistungs- und Funktionsfahigkeit in der
Schutzgutanalyse aufweisen, werden hierbei in den Fokus genommen und in einer
Gesamtschau aufgelistet.
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- Wohnbauflache = Industrie- und Gewerbeflache
Flache gemischter Nutzung - Tagebau, Grube, Steinbruch, Halde
Flache besonderer funktionaler Pragung - Sport, Freizeit, Erholung, Friedhof
Verkehr | andwirtschaft
Wald sonst. Vegetation
— Gewasser
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%

1996 2000 2004 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Abbildung 10: Prozentuale Verdnderung der Flichennutzungen in der Region Hochrhein-Bodensee im
Zeitraum 1996 bis 2021 /Quelle: Riedl/Herbst/Rabus et al. 2023:42

Um die einzelnen Fldchen diesbeziiglich bewertbar zu machen, wurde der Untersu-
chungsraum in Landschaftsraume aufgeteilt und pro Schutzgut der Anteil an Flachen
mit hochwertigen Funktionen ermittelt. Ein Ausschnitt dieser Tabelle ist in Abbildung
11 abgebildet. Erganzend wurden die Flachenanteile mit hochwertigen Flachenfunk-
tionen auch tabellarisch dargestellt (Riedl/Herbst/Rabus et al. 2023: 46 f.).

Die dritte Zieldimension behandelt den nachhaltigen Umgang mit der Ressource Fld-
che und fokussiert sich auf die drei bekannten Elemente der Nachhaltigkeit, Effizienz
(Nutzungsdichten, Multifunktionalitdt), Konsistenz (Flachenkreislauf) und Suffizi-
enz (Flachenbedarf). Auch die Bedeutung der Flachen fir die wirtschaftliche Nut-
zung (Rohstoffabbau, Eignung fiir Windenergieanlagen und Land- und Forstwirt-
schaft) wird untersucht. Bei allen Schutzgiitern des UVPG wird ein Bezug zum
Freiraum hergestellt und betont, dass der Freiraumverbund und dessen Strukturen
grof¥flachig, zusammenhangend, resilient und regional gesichert werden sollen Ried|/
Herbst/Rabus et al. 2023: 47 ff.).
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FLACHENANTEILE (%) DER LANDSCHAFTSRAUME AN
HOCHWERTIGEN FLACHENAUSWEISUNGEN

HBoden mGrundwasser #Oberflachengewdsser @ Klima ®Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt ® Mensch ® Landschaft

1.1 Bodanriick Higelland und Homburghohen,
Radolfzell, Konstanz, ect.

1.2 Héri / Schienerberg

2.1 Mittlere Hegausenke

2.2 Westhegauer Hiigelgebiet mit Kegelbergland

3.1 Nordosthegauer Bergland / Oberschwiabisches
Higelland

3.2 Randen / Hegaualb

4.1 Stidranden mit Jestetten

Abbildung 11: Prozentuale Verdnderung der Flichennutzungen in der Region Hochrhein-Bodensee im Zeitraum 1996 bis
2021 (Tabellenausschnitt) /Quelle: Riedl/Herbst/Rabus et al. 2023: 45

7 Fazit: Impulse fiir den multifunktionalen Freiraumschutz ausbaufdhig

Bei der Verfolgung des Nachhaltigkeitsziels ,,Reduzierung der Flachenneuinanspruch-
nahme fir Siedlungs- und Verkehrszwecke* (30 ha minus x pro Tag bis 2030 /
Netto-Null bis 2050) geht es seit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 bis
zur aktuellen Fassung von 2021 in der Zielperspektive darum, mit der Begrenzung
des sogenannten ,,Flachenverbrauchs® die Verluste an Freirdumen zu reduzieren, in-
dem die Innenentwicklung (mit Nachverdichtung etc.) Vorrang vor der Aufienent-
wicklung erhdlt und damit Freirdume aufierhalb der Siedlungsrdume in quantitativer
Dimension (ohne Betrachtung ihrer einzelnen Funktionen) stdrker geschiitzt werden.
Urbane Freirdume als Griin- und Freifldichen innerhalb der Siedlungsrdaume bleiben
bei diesem quantitativen Flachensparziel auen vor.

Das mit der UVP-Anderungsrichtlinie der EU von 2014 in das Recht der Umweltprii-
fung hinzugefligte Schutzgut Flache wird bisher vor allem im Hinblick auf diese quan-
titative Dimension des Fldchenverbrauchs und Freiraumverlusts diskutiert bzw. in der
Praxis der Umweltpriifung umgesetzt, obwohl die EU-Richtlinie von 2014 nicht auf die
nationale Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie abstellt und im deutschen UVP-Gesetz
neben anderen Schutzgiitern auch die Flache als qualitatives Kriterium und natiirliche
Ressource beschrieben wird. Die Betroffenheit von Freiraumfunktionen und -quali-
taten bzw. Fldchenwertigkeiten ist deshalb beim Schutzgut Fldche hinsichtlich ihrer
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quantitativen und qualitativen Dimension auerhalb und innerhalb von Siedlungs-
raumen zu priifen. Flache ist dabei nicht zuletzt als Trager von sich raumlich Gber-
lagernden Freiraumfunktionen (Multifunktionalitdt) und als natirliche Ressource in
Anbetracht ihrer Entwicklungsmdglichkeiten in Bezug auf die einschldgigen Nach-
haltigkeitsprinzipien (Effizienz, Konsistenz, Suffizienz) zu betrachten.

In der Praxis der Umweltpriifung wird das Schutzgut Flache einerseits als nicht ver-
mehrbare Ressource und wegen seiner multifunktionalen Tragerfunktion fiir andere
Umweltschutzgiiter bzw. verschiedene Freiraumfunktionen und -nutzungen zuneh-
mend auch als wichtiges, ja als ein zentrales Schutzgut verstanden. Andererseits ist
die rechtliche Einfiihrung des Schutzgutes Flache in das deutsche Umwelt- und Pla-
nungsrecht in Umsetzung der UVP-Anderungsrichtlinie von 2014 sehr ,,zuriickhal-
tend“ und ohne fachliche Differenzierung erfolgt, weshalb bisher auch in der Praxis
nur selten eine differenzierte Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf
das Schutzgut Flache vorgenommen wird.

Bei genauerer Betrachtung der diesbezliglich einschldgigen Rechtsvorschriften sowie
ihren Herleitungen und Begriindungen wird deutlich, dass in dem Schutzgut Fldche
mit den drei Zieldimensionen

> Quantitat (des Flachenverbrauchs reduzieren),
> Qualitdt (der Flachen- bzw. Freiraumfunktionen und -nutzungen erhalten) und

> Ressource (Flache nachhaltig im Sinne von Effizienz, Konsistenz und Suffizienz
nutzen / entwickeln)

ein grofRes, bisher noch zu wenig ausgeschopftes Potenzial fiir eine wirksame Umwelt-
vorsorge liegt, welches mithilfe von Umweltpriifungen gehoben werden kénnte. Bis-
her sind allerdings mit der Einflihrung des Schutzgutes Fldache kaum Impulse fiir das
Flachensparen in Richtung Netto-Null-Ziel, fiir einen wirksameren, multifunktional
begriindeten Freiraumschutz und einen nachhaltigeren, insbesondere effizienteren,
konsistenteren oder gar suffizienteren Umfang mit der begrenzten Ressource Flache
in der Planungs- und Zulassungspraxis erkennbar.

Da sich in Verbindung mit einem weiter steigenden ,Druck auf die Fldche‘ formelle und
materiell-rechtliche Anforderungen an die Priifung und Umsetzung des Flachen-
sparziels verscharfen werden und mit dem Netto-Null-Ziel fir 2050 eine Flachen-
kreislaufwirtschaft erforderlich wird, jedoch die Einflihrung einer eigenstdndigen
»Flachensparpriifung® - vergleichbar mit anderen umweltbezogenen Prifverfahren -
hinsichtlich der angestrebten Planungsbeschleunigung und Verfahrensvereinfachung
nicht opportun erscheint, besteht die Chance, das vorhandene, EU-weit vorgegebene
Instrument der Umweltpriifung fiir Programme, Pldne und Projekte durch differen-
zierte Bearbeitung des Schutzguts Fldche fiir die dringender werdenden Aufgaben
des Fldchensparens und multifunktionalen Freiraumschutzes gezielt zu nutzen. Auch
das Instrument eines ,,Freiraumchecks®, das vor dem Hintergrund des Ansatzes der
doppelten Innenentwicklung bei stddtebaulichen Projekten und informellen Planun-
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gen der Stadtentwicklung zur Sicherung der urbanen Freirdume mit ihren klimatischen
Ausgleichsfunktionen empfohlen wird (BDLA 2022: 3), liefie sich ohne Probleme in
die Umweltprifung integrieren (vgl. auch den Beitrag Hartz zu den urbanen Frei-
raumen in diesem Band).

Zur Wirksamkeit der Umweltpriifung bedarf es neben einer friihzeitigen Integration
in die Planungsprozesse mdglichst verbindlicher Umweltziele und -standards fir die
Bewertung der Umweltauswirkungen von Planungen und Projekten. In Bezug auf das
Schutzgut Fldche spielen die Festlegungen der Raumordnung und Bauleitplanung zur
quantitativen Reduzierung der baulichen Flachenneuinanspruchnahme und zu Schutz
und Entwicklung von Freiraumfunktionen entsprechend ihrer datengestiitzten Wer-
tigkeiten eine entscheidende Rolle. Neben der raumordnerischen Festlegung von Fla-
chenkontingenten und Dichtewerten fiir die Siedlungsentwicklung sind deshalb auch
weiterentwickelte Strategien und verbindliche Instrumente mit Festlegungen zur
raumordnerischen Sicherung von Freiraumfunktionen und -nutzungen gerade auch
im Hinblick auf die Multifunktionalitdat / Mehrfachnutzung von Freirdumen erforder-
lich. Kommunale Strategien einer kompakten Siedlungs- und Freiraumentwicklung,
insbesondere der dreifachen Innenentwicklung, mit kommunalpolitisch beschlosse-
nen baulichen Dichtewerten und urbanen Freiraumqualitdten stellen neben den méog-
lichen raumordnerischen Flachenkontingenten zukiinftig wichtige Umweltziele fir
die Umweltpriifung in der Bauleitplanung dar.

Fur die kiinftige Gutachter-Praxis erscheint zudem wichtig, das Schutzgut Flache ei-
nerseits definitorisch und fachlich-methodisch so klar wie mdglich von den anderen
Schutzgiitern abzugrenzen, andererseits die zweifelsfrei existierenden, fachlichen
Uberschneidungen - insbesondere mit Boden, Landschaft und dem Schutzgut Wech-
selwirkungen - zu adressieren und mithilfe von Schwerpunktsetzungen wie auch Ver-
weisungen auf andere Schutzgliter ohne gréfiere Redundanzen in den Berichten zu
bewdltigen. Gleichzeitig sind die Potenziale der Alternativenpriifung fiir eine flachen-
effizientere Siedlungs- und Verkehrsentwicklung stérker zu nutzen und die Moglich-
keiten der Abschichtung bei der Bearbeitung des Schutzgutes Fldche auf den ver-
schiedenen Ebenen der Umweltpriifungen (SUP /UP [ UVP) sorgfdltig zu prifen.
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Freiraumsicherung und -entwicklung

Kurzfassung

Impulse fir die zuklinftige Raumentwicklung gehen noch immer priméar von Fldchen-
forderungen fiir die weitere Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung aus. Dabei wer-
den erhebliche Freiraumverluste in Kauf genommen. Weiterhin sind innerhalb von
Freirdumen erhebliche Raumnutzungsanderungen im Zuge der Energiewende, des
Klima-, Biodiversitdts- und Naturschutzes zu erwarten sowie damit einhergehende
naturschutz- und forstrechtliche Kompensationsmafinahmen. Zugleich mangelt es
bisher gréfitenteils an einer empirisch fundierten, strategischen und proaktiven Frei-
raumsicherung und -entwicklung mit hoher politischer Gewichtung und rechtlicher
Verbindlichkeit. Nach einer Darstellung dieser problematischen Situation in einigen
Beitrdgen erfolgt in anderen eine liberblicksartige Zusammenstellung der Erkennt-
nisse und Erfordernisse zu diesem Aufgabenkomplex.

Als zentrale Aussagen werden gemeinsame Thesen und Forderungen zur zukiinftigen
Freiraumsicherung und -entwicklung (Was soll sich dandern?) formuliert. Ein Pers-
pektivenwechsel in der rdumlichen Planung wird flr die Uber&rtliche und ortliche
raumliche Planung als notwendig erachtet: ,vom Freiraum her denken, planen und
handeln®.

Hervorgehoben wird in diesem Zusammenhang unter anderem die Notwendigkeit
einer Novellierung der Vorschriften des Raumordnungs- und Baurechts mit dem Ziel
eines konsistenten und wirksamen freiraumbezogenen Planungsrechts in & 13 Abs. 5
ROG, da die derzeitigen Formulierungen vor dem Hintergrund drangender rdumlicher
Herausforderungen zu unspezifisch und wenig zielgenau sind. Auch die einschldgigen
Vorschriften des BauGB sollten mit dem Ziel eines konsistenten und wirksamen frei-
raumbezogenen Planungsrechts weiterentwickelt werden.

Insgesamt gesehen muss es das Ziel sein, den Freiraum innerhalb und aufierhalb von
Siedlungsgebieten mit seinen gebietsspezifischen Funktionen und Nutzungen als eigen-
standige Kategorie zu etablieren und als zentrales Element einer nachhaltigen Raum-
entwicklung proaktiv zu entwickeln.
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Zur Umsetzung einer substanziell verbesserten Freiraumsicherung und -entwicklung
in der raumlichen Planung auf landesweiter, regionaler und kommunaler Ebene be-
darf es eines strategischen Aktionsprogramms. Im Rahmen einer planungspolitischen
,Freiraumoffensive“ sind die Belange des Freiraums neu einzuordnen und zu bewer-
ten, verbesserte fachliche und rechtliche Grundlagen zu erarbeiten sowie der Stellen-
wert des Freiraums fiir die Gesellschaft und deren Resilienz herauszuheben. In diesem
Sinne wird eine grundlegende ,,Freiraumwende“ postuliert.

Schliisselworter

Freiraumsicherung - Freiraumentwicklung - Perspektivenwechsel - Freiraum -
Freiflichen - Flachenhaushaltspolitik - Freiraumoffensive - Freiraumstrategien -
Freiraumwende

What should change? Findings and requirements for the open space
turnaround - a conclusion from the contributions

Abstract

The impetus for future spatial development is still coming primarily from land
requirements for further settlement and infrastructure development. In the process,
considerable losses of open space are being accepted. Furthermore, considerable
changes in land use within open spaces are to be expected in the course of the energy
transition, climate, biodiversity and nature conservation, as well as the associated
compensatory measures under nature conservation and forestry law. At the same
time, there is still a lack of empirically based, strategic and proactive open space
protectionand development with a high level of political weighting and legal obligation.
Following a description of this problematic situation in some articles, others provide
an overview of the findings and requirements relating to this complex of tasks.

Joint theses and demands for future open space protection and development (What
should change?) are formulated as central statements. Among other things, a change
of perspective in spatial planning is considered necessary for supra-local and local
spatial planning: “thinking, planning and acting from an open space perspective”.

In this context, the need to amend the provisions of spatial planning and building law
with the aim of consistent and effective open space-related planning law in Section 13
(5) ROG is emphasised, as the current formulations are too unspecific and not very
targeted against the backdrop of pressing spatial challenges. The relevant provisions
of the BauGB should also be further developed with the aim of consistent and effective
open space-related planning law.

Overall, the aim must be to establish open space within and outside residential areas
with its area-specific functions and uses as an independent category and proactively
develop it as a central element of sustainable spatial development.

A strategic action program is required to implement a substantial improvement in the
protection and development of open spaces in spatial planning at national, regional and
municipal level. As part of a planning policy “open space offensive”, the interests of open
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space must be reclassified and reassessed, improved technical and legal foundations
must be developed and the importance of open space for society and its resilience must
be highlighted. In this sense, a fundamental “open space turnaround” is postulated.

Keywords

Open space protection - open space development - change of perspective - urban
und rural open spaces - open space budget policy - open space offensive - open space
strategies - open space turnaround

1 Ausgangslage

Freirdume - auferhalb wie innerhalb von Siedlungsgebieten - sind fiir eine nachhaltige
Raumentwicklung von wesentlicher Bedeutung. Durch die gesellschaftlichen Um-
briiche und raumstrukturellen Verdnderungsprozesse in den letzten Jahrzehnten
(demographischer Wandel, Stadtumbau sowie Klimawandel und die damit zusam-
menhdngende Energie- und Mobilitdtswende) riicken die Potenziale von Freirdumen
auf stadtischer sowie regionaler Ebene in den Fokus der raumplanerischen Diskussion.
Freiraumschutz und Freiraumplanung avancieren zu zentralen Herausforderungen
einer am Paradigma der Nachhaltigkeit und Resilienz ausgerichteten rdumlichen Pla-
nung.

Akteure der Planungspraxis und mit ihnen zahlreiche weitere kommunale und regio-
nale Akteure der Raumentwicklung sowie Vertretungen der Raum- und Umwelt-
wissenschaften setzen sich seit Jahren intensiv mit freiraumbezogenen Flachen-
anspriichen und Nutzungskonflikten auseinander. Auch gesellschaftlich spielt das
Thema zunehmend eine bedeutende Rolle. Darliber hinaus gilt es, um einer nachhal-
tigen Raumentwicklung gerecht zu werden, die Thematik ,,Freiraumschutz“ - nicht
nur in verdichteten Stadtregionen- als wichtiges Zukunftsthema aufzuwerten, indem
die 6kologischen und sozialen, aber auch die 6konomischen Funktionen und Leis-
tungen von Freirdumen fiir Politik und Gesellschaft stdrker herausgestellt werden. Im
Sinne einer gemeinwohl-orientierten rdumlichen Planung ergibt sich die Notwendig-
keit, die einzelnen Funktionen und Leistungen des Freiraums zu identifizieren und
den Schutz, die Sicherung und die Entwicklung des Freiraums als gesellschaftliche
Aufgabe zu starken.

Esist ein zentrales Anliegen der Raumwissenschaften und der Planungspraxis, die Auf-
gabe der Freiraumsicherung und -entwicklung in der raumlichen Planung viel starker
hervorzuheben als bisher und einen diesbeziiglichen Perspektivenwechsel herbei-
zuflihren. Gegenlber der bisher in Planungspolitik und -praxis dominierenden Denk-
weise, die einen Gestaltungs- und Entwicklungsbedarf in erster Linie im Bereich der
Siedlungs- und Infrastruktur verortet, ist zuklinftig mit gleichem Gewicht die Perspek-
tive auf Schutz und Entwicklung des Freiraums zu lenken und somit fokussiert ,vom
Freiraum her zu denken®.

In diesem Sinne sind die graue und griin-blaue Infrastruktur zusammen bzw. integrativ
zu entwickeln und umzubauen. Da Freirdume, insbesondere auch urbane Freirdaume,
elementar fir die Lebensqualitdt der Menschen sind, heif’t es, den Freiraum nicht als
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»Restraum* zu betrachten, sondern als eigenstdndigen Planungs- und Gestaltungs-
bereich mit einer hohen Prioritat nicht nur zu sichern, sondern auch zu entwickeln.

Die Autoreninnen und Autoren dieses Bandes haben sich im Arbeitskreis ,,Freiraum-
sicherung und -entwicklung in der rdumlichen Planung® darauf verstandigt, als Fazit
Kernthesen zur zukiinftigen Freiraumsicherung und -entwicklung in der rdumlichen
Planung zu formulieren, die innovative Umsetzungsansdtze im Kontext einer nachhal-
tigen Entwicklung von Siedlungs- und Infrastruktur aufzeigen und anstof3en sollen.

Im Spannungsfeld raumlicher Konkurrenzen riickt der Freiraum aufgrund seiner viel-
faltigen Funktionen und Nutzungen (Multifunktionalitdt und Mehrfachnutzungen)
sowie seinen engen Verbindungen zu aktuellen gesellschaftlichen Transformations-
prozessen ins Zentrum einer nachhaltigen Raumentwicklung. Um diesen Entwicklun-
gen angemessen Rechnung zu tragen, wird in der Gesamtschau der Beitrdge eine
»Freiraumwende* in der rdumlichen Planung postuliert. Entsprechende instrumen-
telle und strategische Handlungsansatze werden hierzu entwickelt.

Korrespondierend zu dieser erforderlichen Freiraumwende bleibt die Notwendigkeit,
die Nachhaltigkeitsziele in Bezug auf die quantitative Begrenzung der Flachenneuin-
anspruchnahme fir Siedlungs- und Verkehrszwecke und damit der (aus der Perspek-
tive der Siedlungsentwicklung gedachten) Verringerung der Freiraumverluste noch
deutlich konsequenter und wirksamer als bisher umzusetzen. Ergdnzend besteht die
Notwendigkeit, fiir zentrale Funktionen und Nutzungen (regionale) Flachenziele und
-indikatoren zu etablieren, namentlich fiir den Schutz landwirtschaftlicher Flachen,
die Klimawandelanpassung sowie den Biodiversitats- und Klimaschutz betreffend.

2 Zentrale Erkenntnisse aus den Einzelbeitrdgen

Eine wesentliche Zielsetzung des Arbeitskreises war es, Vorschldge zu entwickeln, wie
die grundsatzlichen Herausforderungen einer effektiven Freiraumsicherung und einer
integrierten Freiraumentwicklung besser zu bewdltigen und fiir die Planung besser
handhabbar zu machen sind. Im Hinblick auf Forschungsliicken und Praxisempfeh-
lungen wurden aktuelle Strategien und Instrumente fiir die Anwendung evaluiert und
fur die Politikberatung weiterentwickelt.

In dem interdisziplinar und transdisziplindr zusammengesetzten Arbeitskreis wurde
zu Beginn evident, dass der Begriff Freiraum in Politik, Planungs- und Umweltrecht,
Planungs- und Verwaltungspraxis wie auch allgemein in Wirtschaft und Gesellschaft
mit unterschiedlichen Bedeutungsgehalten Verwendung findet. So sollte eine zielfiih-
rende Definition des Begriffs Freiraum flr ein gemeinsames Grundverstdndnis der
Aufgabe von Freiraumsicherung und -entwicklung in der rdumlichen Planung beitra-
gen. Ebenso war die Scharfung der Begrifflichkeiten in den jeweiligen Beitrdgen ein
wichtiges Anliegen. Vor allem die eindeutige und gleichzeitig umfassende Begriffs-
definition von ,,Freiraum* auf den verschiedenen Planungsebenen und dessen metho-
disch-inhaltliche Abgrenzung war gerade zu Beginn fiir die Arbeit des Arbeitskreises
wichtig. Dazu sei auf den Ansatz fiir eine Definition des Begriffs ,,Freiraum* in diesem
Arbeitskreis im Einflihrungskapitel verwiesen.
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Rechtliche Grundlagen

Im ersten, einflihrenden Beitrag zu den rechtlichen Grundlagen der Freiraumsiche-
rung und -entwicklung (Susan Grotefels und Arno Wiemann: ,,Freiraumschutz und
-entwicklung im Planungs- und Umweltrecht®) wird festgestellt, dass die Staatsziel-
bestimmung des Art. 20a GG ein Mindestmaf’ an Freiraumschutz gewéhrleistet. Zu-
dem besteht mittlerweile ein breiter gesellschaftlicher und politischer Konsens, die
Flacheninanspruchnahme durch Siedlungs- und Verkehrsflachen und damit die daraus
resultierenden Freiraumverluste effektiv zu begrenzen und durch die Festsetzung von
Flachensparzielen in der Raumordnung zu unterstiitzen.

Allerdings gibt es auch Verbesserungs- und Weiterentwicklungsbedarfe. So erfordert
ein ,Denken vom Freiraum her“bei den Festlegungen zur Raumstruktur in den landes-
weiten Raumordnungspldnen und Regionalplanen eine Klarstellung und Herausstel-
lung der Freiraumfunktionen in & 13 Abs. 5 ROG. Ebenso sollen die auch fiir Klima-
schutz und -anpassung bedeutsamen regionalen Griinziige in den Grundsatzen der
Raumordnung Erwdhnung finden und mit qualitativen Anforderungen umschrieben
werden.

Grundsatzlich bedarf eine Priorisierung der Freiraumentwicklung bei der planerischen
Abwdgung einer Gesetzesdnderung. Erst recht in den Bebauungspldnen ist von den
vielféltigen Festsetzungsmdglichkeiten des & 9 BauGB im Sinne von Freiraumschutz
und -entwicklung offensiv Gebrauch zu machen.

Die endgiiltige Abschaffung des § 13b BauGB, der zeitweilig die Einbeziehung von
bestimmten Aulenbereichsflachen in beschleunigte Verfahren unter anderem ohne
Umweltpriifung ermoglichte und damit dem Grundsatz vom Vorrang der Innenent-
wicklung und somit auch dem Freiraumschutz entgegenstand, ist zu begriiRen. Er-
neuten Vorstdfien in Richtung einer Erleichterung von Aufienbereichsvorhaben ist mit
dem Ziel eines wirksamen Freiraumschutzes entgegenzutreten.

Freiraumentwicklungskonzepte bilden eine wirksame informelle Planungsgrundlage
und sollten eine ausdriickliche Erwdhnung neben den stddtebaulichen Entwicklungs-
konzepten in den bauleitplanerischen Abwédgungsbelangen des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB
finden.

Zudem muss die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung gestdrkt werden, indem jede
Bodenversiegelung als Eingriff in Natur und Landschaft gewertet und durch eine Ent-
siegelung andernorts ausgeglichen wird. Grundsdtzlich soll die Wirksamkeit der Land-
schaftsplanung als wesentliches Instrument fiir Schutz und Entwicklung von Freiraum
gegeniber allen Stufen der ortlichen und Uberdrtlichen gesamtrdumlichen Planung
gestarkt werden.

Fachliche Herausforderungen

Fabian Dosch vom Bundesinstitut fiir Bau-, Stadt und Raumforschung (BBSR) stellt in
seinem Beitrag ,,Freiraumverlust und Freiraumschutz aus regionaler und stddtischer
Perspektive* die aktuelle Situation der Umwandlung von Freirdumen in Siedlungs-
und Verkehrsflachen in Deutschland vor und die sich hieraus ergebenden Heraus-
forderungen fir eine zukiinftige Freiraumsicherung und -entwicklung dar.
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Voraussetzung flir den Schutz von Freirdumen ist ein zeitgemafles Monitoring der
Verdnderungen. Zudem entstehen durch neue Flachenanspriiche neue Nutzungs-
konkurrenzen. Der Freiraumschutz durch die Raumordnung wird daher wichtiger.
Weitere Steuerungsoptionen liegen in der Flachensuffizienz, Flacheneffizienz und
Flachenkonsistenz - insbesondere mit den klassischen raumplanerischen Festle-
gungen. Neuere Auswertungen von Regionalpldnen zeigen unter anderem grofde Un-
terschiede in der Regulierungsintensitdt der Raumordnung. Hier besteht somit noch
weiteres Potenzial zum Schutz des Freiraums.

Mit der anhaltenden Nachverdichtung und dem Klimawandel wird zudem der Schutz
der Siedlungsfreiflachen (urbane Freirdume) immer wichtiger. Mit dem Siedlungs-
wachstum ging auch eine Erweiterung der Siedlungsfreifldchen einher - gréfier als es
ihrem Anteil am Bestand entspricht. Damit dehnen sich allerdings auch die Siedlungs-
koérper und damit die Stadtregionen weiter aus. Ferner wird in den Kernbereichen
weiter nachverdichtet, die Versiegelung nimmt zu und die Vegetationsdichte ab. Frei-
flaichen und Vegetation sind hochst unterschiedlich in Stadtrdumen verteilt; dabei er-
weisen sich 6ffentliche Freifldchen als elementar fiir die Lebensqualitat. Somit sind
graue und griin-blaue Infrastruktur zusammen zu entwickeln und umzubauen. Stadte-
bauliches Ziel sollten verdichtete Baustrukturen mit moglichst hohen Anteilen unver-
siegelten Freiraums und hohem Vegetationsanteil sein. Mglicherweise wdre mit Ver-
weis auf Art. 8 Abs. 1 der EU-Verordnung 2024/1991 liber die Wiederherstellung der
Natur ein regionalplanerisches Verschlechterungsverbot auszusprechen beziiglich
der vorhandenen Freiraumfldche, verbunden mit einem Verbesserungsgebot fiir die
Qualitdt des Freiraums, vorzugsweise in Stadtregionen, in denen der Freiraum viel-
faltige Funktionen vereint und ein weiterer Freiraumverlust nicht ausgeglichen werden
kann. Ein solches Verschlechterungsverbot darf in Stadtregionen eine Nachverdich-
tung nicht per se verhindern, sondern sollte durch kompakte und intelligente Kombi-
nation von Freiraum und verdichteten Baustrukturen umgesetzt werden.

Um die vielen Anspriiche zu erfiillen, sind aber bessere Datengrundlagen etwa tber
Ziele und Indikatoren zur Griinausstattung, zur Klimaanpassung und anderes mehr
erforderlich. Hier unterstitzen neue (fernerkundliche) Rasterdaten und Mobilfunk-
daten die amtliche Regionalstatistik.

In einem weiteren Gastbeitrag stellen Klaus Einig und Brigitte Zaspel-Heisters vom
BBSR die wesentlichen Ergebnisse einer vergleichenden bundesweiten Untersuchung
der zeichnerischen Festlegungen in Regionalplanen, die den Schutz des Freiraumes
zum Thema haben, vor. Empirische Grundlage dieser Untersuchung ist der beim BBSR
eingerichtete Raumordnungsplan-Monitor (ROPLAMO). Die zwischen den Landern
und Planungsregionen bestehenden Unterschiede bei der Ausweisung von Raumord-
nungsgebieten werden dazu mit Methoden der Geostatistik untersucht.

Fur die Planungsregionen der Regionalplanung kann auf dieser Datengrundlage aus-
gewertet werden, welche zeichnerischen Festlegungen zum Schutz des Freiraumes
eingesetzt werden und welchen Fldchenanteil die zeichnerischen Festlegungen an der
Regions- und Landesflache einnehmen. Im Beitrag wurden alle zum 31.12.2022 in
Deutschland in Kraft befindlichen Regionalpléne und ihre Anderungen in die verglei-
chende Plananalyse einbezogen.
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Die Untersuchung macht deutlich, wie unterschiedlich deutschlandweit entsprechen-
de freiraumbezogene Festlegungen bis zu diesem Datum vorgenommen wurden. Dies
liegt unter anderem an der bis dato noch wenig ausgepragten bundesweiten Harmo-
nisierung von regionalplanerischen Festlegungen, die sich sowohl hinsichtlich ihrer
Begrifflichkeit als auch ihrer inhaltlichen Auspragung unterscheiden. Dennoch Idsst
sich konstatieren, dass sich in den letzten Jahren eine Entwicklung hin zu einer star-
keren Angleichung der unterschiedlichen, spezifisch durch die jeweiligen Bundes-
lander gepragten Festlegungspraxis der Regionalplanung abzeichnet.

Des Weiteren ist festzustellen, dass sich der Druck auf die Freirdaume in Deutschland
in den zurilickliegenden Jahren eher erhoht als abgeschwdcht hat. So werden Energie-
wende und hohe Zuwachse bei der Siedlungs- und Verkehrsfldache auch in Zukunft den
Freiraum beeintréchtigen. Erfolgreicher Freiraumschutz und eine zukunftsorientierte
Standortsicherung fiir anthropogene Nutzungen werden auch weiterhin zur laufen-
den Aufgabe mit erheblichem Konfliktpotenzial in der Regionalplanung gehoren. In-
wieweit ein zielorientierter Ausgleich im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwick-
lung méglich ist, bleibt offen. Hierbei spielen nicht nur instrumentelle und prozessuale
Aspekte der Regionalplanung eine Rolle, sondern auch die iber die regionalplane-
rische Tatigkeit hinausgehenden politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen fiir
einen erfolgreichen Freiraumschutz sind wesentlich.

Ob zukiinftig die Freiraumentwicklung stdrker in Richtung des Schutzes von Natur und
natiirlichen Ressourcen verschoben werden kann oder ob sich andere Fldchenbedarfe
auf Kosten des Freiraumes weiter durchsetzen werden, hangt auch davon ab, wie ernst
die Raumordnungsplanung die Umsetzung von neuen EU-Vorgaben (Nature Restaura-
tion Law) und des globalen Biodiversitdtsrahmens von Kunming-Montreal nehmen wird.

Freiraumstrategien neu ausrichten: Integrative Betrachtung sowie stdrkere
Ausrichtung auf Multifunktionalitdt und Mehrfachnutzungen

Nach dieser Befassung mit den rechtlichen Grundlagen und fachlichen Herausforde-
rungen von Freiraumschutz und -entwicklung erfolgt im ersten Themenblock mit
zwei Fachbeitrdgen eine inhaltliche Analyse und Diskussion zur Thematik ,,Freiraum-
strategien neu ausrichten: Integrative Betrachtung sowie stdrkere Ausrichtung auf
Multifunktionalitdt und Mehrfachnutzungen®. Es wird unter anderem diskutiert, wel-
che spezifischen Strategien zu einem effektiveren Schutz der Freirdume, zu deren
funktionaler Aufwertung und Vernetzung beitragen kénnen und welche Ansatze fiir
eine umfassende Freiraumstrategie ({iber die Raumordnung hinaus) es bereits gibt,
die diese befordern kdnnen. Aufierdem wird der Frage nachgegangen, wie die Frei-
raumsicherung und -entwicklung einen héheren Stellenwert in der rdumlichen Pla-
nung (auf den Ebenen von Bund, Landern, Regionen und Kommunen) erlangen kann.

Schutz von Freiraumfunktionen und -nutzungen im Vergleich landesweiter
Raumordnungspline sowie strategische und instrumentelle Uberlegungen
einer starker vorsorge- und umsetzungsorientierten Freiraumsicherung und
-entwicklung

Jakob Hippauff und Walter Kufeld greifen in ihrem Beitrag neue instrumentelle und
strategische Handlungsansatze zu einem stdrker vorsorge- und umsetzungsorientier-
ten Freiraumschutz an ausgewahlten Beispielen auf. Sie gehen dabei auf die unter-
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schiedlichen Anforderungen an den Schutz der Multifunktionalitdt und die Ermog-
lichung von Mehrfachnutzungen des Freiraums ein.

Grundlage dieser Uberlegungen ist die Auswertung der zeichnerischen Festlegun-
gen und Vorgaben der Landesraumordnungspldne zum Schutz der Freiraumfunk-
tionen und -nutzungen in der Regionalplanung. Sie legen dar, dass die vielfdltigen
und zum Teil konkurrierenden Freiraumfunktionen und -nutzungen nicht gleich-
wertig in den landesweiten Raumordnungspldanen Niederschlag finden. Insbeson-
dere in Verbindung mit aktuellen Steuerungserfordernissen weisen sie auf den eher
schwach ausgebildeten Schutz bodengebunderer Funktionen und Nutzungen des
Freiraums hin. Demnach bleibt auch 30 Jahre nach der EntschlieBung der MKRO
zum Freiraumschutz die Sicherung und Entwicklung von multifunktionalen und
mehrfachgenutzten Freirdumen eine Herausforderung fiir die Raumordnung.

Eine Freiraumsicherung und -entwicklung, die starker als bisher raumliche Synergien
schafft, und Konkurrenzen vermeidet, ist als eine raumliche Vorsorgestrategie neu
zu denken, aufzubauen und umzusetzen. Um ,,Freiraum” als eigenstandige, quer-
schnittsorientierte Raumkategorie aufzuwerten, bedarf es durchweg einer fundier-
ten Datenbasis, um einschldgige Instrumente und Verfahren grundlegend neu zu be-
werten und weiterzuentwickeln (z. B. raumstrukturelle Freiraumkategorien, Konzept
Zentraler Freirdume, Ubergreifende Freiraumverbundsysteme). Kaum wiederher-
stellbare und stark konkurrierende Funktionen und Nutzungen des Freiraums, wie
funktionsfahige landwirtschaftliche Flachen sowie Flachen fiir den Biodiversitdts-
und Klimaschutz, bediirfen eines dhnlich verbindlichen Schutzes (z. B. Regionale
Freiraumfunktionsgebiete) in den landesweiten Raumordnungsplanen, wie etwa Ab-
baugebiete oberflaichennaher Rohstoffe oder Windenergiegebiete.

Neben dem Sicherungs- ist der Entwicklungsauftrag angesichts zunehmend vielfal-
tiger Freiraumanspriiche als Uberfachliche und querschnittsorientierte Vorsorge-
aufgabe zu konkretisieren. Hierfiir sind entsprechende Strukturen und Instrumente zu
schaffen (z. B. Freirdume mit besonderem Handlungsbedarf, Freiraumbedarfsplan,
regionales Freiraummanagement, integrierte Freiraumgutachten, Entwicklungskon-
zepte, um nur einige zu nennen).

Die Umsetzung eines substanziell verbesserten Freiraumschutzes in der raumlichen
Planung braucht ein breites gesellschaftliches und fachliches Engagement. Ein aktu-
eller richtungsweisender Beschluss der Raumentwicklungsministerkonferenz (RMK)
zur Freiraumsicherung und -entwicklung sowie ein strategisches Aktionsprogramm
wdren erforderlich, um im Rahmen einer planungspolitischen ,,Freiraumoffensive“ die
vielfaltigen Belange des Freiraums auf allen Planungsebenen starker zu gewichten und
damit den Stellenwert fiir die Gesellschaft herauszuheben.

Urbane Freirdume sichern und entwickeln: eine Schliisselaufgabe fiir
zukunftsfihige Stadte

Als Ergebnis ihrer Analyse werden von Andrea Hartz im Beitrag ,,Urbane Freirdume
sichern und entwickeln: eine Schltisselaufgabe flir zukunftsfahige Stadte“ die wesent-
lichen Aufgabenfelder einer zukunftsfdhigen Freiraumentwicklung auf kommunaler
Ebene umrissen.
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Urbane Freirdume leisten einen zentralen Beitrag fiir eine nachhaltige und resiliente
Stadtentwicklung. Sie ibernehmen vielfdltige Funktionen in den Bereichen Klimaschutz
und Klimaanpassung, Biodiversitit und Okosystemleistungen, Gesundheitsférderung
und Erholung, Stadtstruktur und Wohnqualitat. Sie geraten allerdings mehr denn je
in Konkurrenz zur Innen- und Nachverdichtung. Insofern gilt es, den Freiraumschutz
als Abwdgungsbelang in der Stadtplanung und den Fachplanungen zu stdrken. Gleich-
zeitig missen Strategien der doppelten (oder drei- bzw. mehrfachen) Innenentwick-
lung weiterentwickelt und konsequent in der Planungspraxis umgesetzt werden.

Um die Belange des urbanen Freiraums angemessen berticksichtigen zu k&dnnen, ist
eine evidenzbasierte Freiraumplanung erforderlich. Dies bedeutet, die Funktionali-
taten der urbanen Freirdume wie auch die Freiraumversorgung der Stadtbevdlkerung
datenbasiert abzubilden.

Ein wirksames Instrument stellen Freiraumentwicklungskonzepte auf gesamtstadti-
scher Ebene dar, die die Leitvorstellungen, Strategien und Mafsnahmen der Freiraum-
entwicklungen evidenzbasiert darlegen und somit den Grundpfeiler der stadtischen
Freiraumpolitik bilden. Solche Freiraumentwicklungskonzepte sollen Eingang in die
formellen und informellen Instrumente der raumlichen Planung (Flachennutzungs-,
Landschafts- und Stadtentwicklungsplanung) finden.

Fir die (Weiter)entwicklung der urbanen Freirdume im Sinne einer urbanen griin-
blauen Infrastruktur sollen die fir diese Bereiche relevanten Fachplanungen und -po-
litiken entsprechend der libergeordneten und integrativen Leitvorstellungen der ur-
banen Freiraumentwicklung besser als bisher koordiniert werden. Somit muss in den
Bebauungspldnen von den vielfdltigen Festsetzungsmoglichkeiten des & 9 BauGB im
Sinne von Freiraumschutz und -entwicklung offensiv Gebrauch gemacht werden.

In Zeiten des Klimawandels, der wachsenden Anforderungen an die Leistungen der
urbanen Freirdume sowie knapper kommunaler Haushalte wird ein nachhaltiges Ma-
nagement hauptsdchlich der griin-blauen Strukturen in den Stadten von entscheiden-
der Bedeutung sein.

Die Freiraumentwicklung geht alle an, insofern bedarf es einer intensiven Beteiligung
der unterschiedlichen freiraumgestaltenden Akteure. Dazu zdhlen neben der Land-
und Forstwirtschaft unterschiedliche Interessenvertretungen der Stadtgesellschaft
sowie die Stadtbevdlkerung, die mit ihren privaten Freirdumen entscheidend zum
Griinvolumen der Stddte beitragen kann.

Wirksamkeit von Prozessen der Freiraumsicherung und -entwicklung

In einem zweiten Themenblock ,Wirksamkeit von Prozessen der Freiraumsicherung
und -entwicklung“ wurden unter anderem Aspekte der Akzeptanzsteigerung, der Ein-
bindung in Planungs- und Entscheidungsprozesse sowie zielfiihrender Konstellationen
der Akteure an verschiedenen Beispielen aus der Kommunal- und der Regionalplanung
diskutiert.
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Neben anderem wurde untersucht, welche Akteure (Politik und Verwaltung, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft) bei einer kiinftigen Freiraumsicherung und -entwicklung
im Fokus stehen sollten und wie sie die Ziele im Sinne einer nachhaltigen Raument-
wicklung befordern konnen. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, wie sich eine
sintelligente Akteurslandschaft“ fiir eine effektive Freiraumsicherung und -entwick-
lung aufbauen ldsst und welche Ansdtze zur Kommunikation, Partizipation und Ak-
zeptanzsteigerung fir Planungen und Mafsnahmen der Freiraumsicherung und -ent-
wicklung erfolgversprechend sein kdnnen.

Freiraumschutz durch h6here Dichten im Siedlungsbestand — Gewerbegebiete
in den Fokus nehmen

Im seinem Beitrag fokussiert sich Ulrich Dilger auf das Beispiel einer aktiv gesteuerten
Nachverdichtung von Gewerbegebieten in einzelnen Kommunen der Region Stutt-
gart.

Ein wesentlicher Hebel, den Druck auf den Freiraum zu minimieren, ist die Nachver-
dichtung bestehender Siedlungsstrukturen. Wahrend entsprechende Strategien im
Wohnungsbestand weit verbreitet sind, féllt ein Fehlen derartiger Strategien beim
Gewerbebestand auf. Doch gerade hier bieten sich aufgrund geringer Dichten und
hoher Anteile an Verkehrsfldchen grofie Chancen fiir eine hohere Flacheneffizienz und
damit eine Reduzierung der Fldcheninanspruchnahme auf der griinen Wiese. Ebenfalls
bieten sich Mdglichkeiten fiir eine Qualifizierung gebietsbezogener Freiflachenquali-
tdten im Sinne einer doppelten Innenentwicklung. Insgesamt summiert sich der Be-
stand an Gewerbe- und Industrieflichen, mit weitestgehend sehr geringen baulichen
Dichten, in Deutschland auf rund 600.000 Hektar.

Realisierte Ansdtze der Nachverdichtung von Gewerbebestanden sind in der Bundes-
republik Deutschland bisher kaum zu finden. Die Region Stuttgart sticht hier heraus.
Aktuell sind in der Region Stuttgart auf unterschiedlichen raumlichen Ebenen, von
mehreren Kommunen {iber Landkreise bis zur regionalen Ebene, diesbeziigliche Ak-
tivitdten erkennbar - und Planungsprozesse im Gange. Neben derartigen Pilotvor-
haben muss die Nachverdichtung von Gewerbegebieten, mit Blick auf den Erhalt des
Freiraums, jedoch viel stérker als ,Standardaufgabe“ der Stadtentwicklung etabliert
und in die Breite getragen werden.

Weiterentwicklung regionaler Freiraumkompetenzen im Dialog Landschaft der
Metropolregion Rhein-Neckar

Aus regionaler Sicht stellt Claus Peinemann in seinem Beitrag ,Weiterentwicklung
regionaler Freiraumkompetenzen im Dialog Landschaft der Metropolregion
Rhein-Neckar“ die aktuellen Transformationsprozesse zur regionalen Landschafts-
gestaltung in dieser Stadtregion dar.

Es wird deutlich, dass die aktuellen Transformationserfordernisse sich nicht auf kom-
munaler Ebene allein bewdltigen lassen. Der Bezugsraum Region wird gerade hinsicht-
lich Transformation von Landschaft immer bedeutender. Begabungen verschiedener
Landschaftsrdume sollen erkannt und zielgerichtet mithilfe von Leitbildern gesichert
und weiterentwickelt werden. Zielsetzung regionaler Landschaftsgestaltung ist es, vor
allem Lebens- und Wirtschaftsstandorte resilienter zu machen.
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Erfolgsfaktoren und Hemmnisse einer regionalen Freiraumsicherung und
-entwicklung

Ebenfalls aus regionaler Sicht beschreibt Hans-J6rg Domhardt in seinem Beitrag
»Erfolgsfaktoren und Hemmnisse einer regionalen Freiraumsicherung und entwick-
lung®, wie unterschiedlich bzw. dhnlich die Strategien verschiedener Regionalpla-
nungstrdger sind.

Durch eine vergleichende Untersuchung der aktuellen Anwendung von Planungs-
instrumenten und entsprechenden Planungsprozessen in sechs Stadtregionen bzw.
Planungsregionen werden die jeweiligen Erfolgsfaktoren bzw. Defizite/Hemmnisse
einer regionalen Freiraumsicherung und -entwicklung herausgearbeitet. Auffallend
ist, dass sowohl Best Practices fiir erfolgreiche Strategien der Freiraumsicherung und
-entwicklung auf regionaler Ebene als auch fiir die wirksame Anwendung von ent-
sprechenden Instrumenten auf regionaler Ebene bestehen.

Als eine Erkenntnis Idsst sich festhalten, dass als Grundlage vor allem gut strukturierte
und gemanagte Planungsprozesse erforderlich sind, da sie in der Regel zu besseren
Planungsergebnissen fiihren. Die sachgerechte Beteiligung der Adressaten ist aller-
dings eine Grundvoraussetzung (,,auf Augenhdhe kommunizieren®).

Somit kann durch eine Bewusstseinsscharfung bei allen Akteuren in der Region mit
der Botschaft ,,Freirdume sichern hilft, Herausforderungen des Klimawandels besser
zu meistern® die Zielsetzung einer verbesserten Freiraumsicherung und -entwicklung
erfolgreich transportiert und umgesetzt werden.

Insbesondere Regionale Griinzlige und Siedlungszdsuren bzw. Trenngriin sind deshalb
als unverzichtbare Freirdume in grofien Stadtregionen zu kennzeichnen, die in der
rechtlichen Qualifizierung als endabgewogene Ziele der Raumordnung nicht fiir eine
weitere Siedlungsflachenentwicklung zur Verfligung stehen.

In Fachgesprdchen, insbesondere mit Akteuren in den Untersuchungsregionen, wurde
auch deutlich, dass eine Verkniipfung der regionalplanerischen Festlegungen mit
Forderprogrammen und Finanzierungsinstrumenten unbedingt anzustreben ist.
Grundsatzlich ist es praktikabel, freiraumbezogene Vorrang-/Vorbehaltsauswei-
sungen in Regionalplanen zur Grundlage finanzieller Zuwendungen tber den kommu-
nalen Finanzausgleich heranzuziehen. Durch diese finanzielle Inwertsetzung der Frei-
raumausweisungen erfahren die gemeinwohlorientierten Flachensicherungen eine
h&éhere Akzeptanz durch die Gemeinden.

Als wichtige Erkenntnis ist festzuhalten, dass in der regionalplanerischen Aufgabe der
Freiraumsicherung und -entwicklung es kein Erkenntnisdefizit, sondern ein erheb-
liches Umsetzungsdefizit gibt. Die Regionalplanung muss —im Verbund mit der Landes-
planung - in diesem Aufgabenfeld ihre Moglichkeiten besser ausschépfen und wahr-
nehmen, indem sie sich stédrker einmischt und ihre Koordinierungskompetenz in den
Vordergrund stellt. Dies ist vor allem hinsichtlich ihrer Rolle in Planungsprozessen zu
fordern.
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Planungsinstrumente und -ebenen fiir die Freiraumsicherung und -entwicklung
Im dritten, abschlieBenden Themenblock ,,Planungsinstrumente und -ebenen fiir die
Freiraumsicherung und -entwicklung®“ werden in drei Fachbeitrdgen Beispiele regiona-
ler Freiraumstrategien aus zwei Bundesldandern vorgestellt sowie die Diskussion der
Freiraumsicherung (Schutzgut Fldche) als Gegenstand der Umweltprifung in der
Raumplanung aufgegriffen. Anhand von Beispielen aus der Planungspraxis wird unter-
sucht, wie Freiraumsicherung und -entwicklung (als zentrale Aufgabe nachhaltiger
Raumentwicklung) Uber formelle und informelle Planungsprozesse in verstarktem
Mafie etabliert werden kann und auf welches Instrumentarium sich hierbei insbeson-
dere bezogen werden sollte. Es werden erfolgreiche und zielfiihrende Best-Practice-
Beispiele und ihre Verwendung von formellen und informellen Instrumenten vorge-
stellt.

Freiraumsicherung als Aufgabe der Regionalplanung - Von den Anfangen der
Regionalplanung zum Regionalplan Ruhr

In seinem Beitrag ,,Freiraumsicherung als Aufgabe der Regionalplanung - Von den
Anfdngen der Regionalplanung zum Regionalplan Ruhr“ demonstriert Michael
Bongartz am Beispiel des Ruhrgebiets, wie die verbindlichen Festlegungen des Regio-
nalplanes erfolgreich ermoglichen, bestehende Freiraumstrukturen vor dem Zugriff
durch entgegenstehende Nutzungen planerisch zu sichern.

Es ist zu bertlicksichtigen, dass die Entscheidungen uber die Freiraumsicherung in den
Regionalplanen stets als Ergebnis eines politischen Aushandlungsprozesses bzw. als
Ausdruck des politischen Gestaltungswillens zu sehen sind. Die Festlegungen sowohl
von Freirdumen als auch von zukiinftigen Siedlungs- und Verkehrsfldchen spiegeln da-
bei die Leitvorstellungen der politischen Entscheidungstrdger tber die gewiinschte
Entwicklung des Raumes wider.

Die administrative Umsetzung der jeweiligen Festlegungen des Regionalplanes ist in
Nordrhein-Westfalen tber das im Landesplanungsgesetz normierte zweistufige lan-
desplanerische Anpassungsverfahren in besonderer Weise geregelt. Die Erfahrung
zeigt, dass sich das landesplanerische Anpassungsverfahren in NRW als wirksames
Instrument fur den Freiraumschutz bewdhrt hat.

Aktuelle Ansétze zur Verbesserung der Steuerungsfahigkeit freiraumbezogener
Festlegungen am Beispiel der Region Braunschweig

Dietrich Kraetzschmer setzt sich in seinem Beitrag , Aktuelle Ansdtze zur Verbesse-
rung der Steuerungsfdhigkeit freiraumbezogener Festlegungen am Beispiel der Re-
gion Braunschweig® mit der Umsetzung von freiraumbezogenen Fachbeitrdgen als
Basis flr regionalplanerische Festlegungen in Niedersachsen auseinander.

Angesichts der starken naturschutzfachlichen Ausrichtung und hohen Detailscharfe
der Landschaftsrahmenplanungin Niedersachsenist fiir eine sachgerechte Umsetzung
der Ziele und Inhalte in die Regionalplanung eine Generalisierung und Anpassung der
Planungsempfehlungen aus den Landschaftsrahmenpldnen erforderlich. Diesbeziig-
lich wére eine Koordinierung durch den Regionalverband wiinschenswert.
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Ein erster wirksamer Schritt zu einer qualitativen und abgestimmten regionalen Frei-
raumentwicklung wdre die Abstimmung der Konzepte und Planungsempfehlungen
der Landschaftsrahmenplanung der flinf Landkreise und drei kreisfreien Stddte unter
Moderation der Regionalplanung.

Zur konkreten Anwendung freiraumbezogener Instrumente und Inhalte in der nieder-
sdchsischen Regionalplanung lassen sich aus den Erfahrungen im Grofiraum Braun-
schweig zudem folgende Handlungsempfehlungen ableiten:

> Im Umgang mit Landschaftsschutzgebieten sollten die dort getroffenen Ver- und
Gebote bei der Ubernahme in raumordnerische Festlegungen stérker als bisher
Beriicksichtigung finden. So kdnnten beispielsweise Bauverbote eine Festlegung
als Vorranggebiet begriinden.

> Die aus naturschutzfachlicher Sicht vielfach vorgetragene regionalplanerische
Sicherung von Einzelvorkommen seltener und/oder besonders geschiitzter Tier-
arten ist aufgrund der in der Regel hohen Dynamik von Tiervorkommen kritisch zu
sehen.

> Beider Entwicklung regionaler Biotopverbundsysteme und deren Ausgestaltung
mit regionalplanerischen Festlegungen sollte gerade im Hinblick auf angestrebte
Entwicklungsaufgaben die Realisierbarkeit der Festlegung mitbetrachtet werden.

Speziell fir das Land Niedersachsen sind zudem fir die siedlungsbezogene Freiraum-
sicherung folgende Erkenntnisse aus den verschiedenen Prozessen zu Freiraument-
wicklungskonzepten (FREK) hervorzuheben:

Das multifunktionale Planzeichen ,Vorranggebiet Freiraumfunktionen® ist fir eine
Integration von Klimaschutzbelangen gut geeignet. Vor dem Hintergrund der vorlie-
genden Erfahrungen erscheint daher eine Verwendung eines spezifischen Instruments
entbehrlich. Wurde bislang die Verwendung des Planzeichens von kommunaler Seite
noch nicht in seiner verbindlichen Bindungswirkung wahrgenommen, so ist mittler-
weile eine erhdhte kommunale Aufmerksamkeit gegeniliber den mit diesem Instru-
ment verbundenen Siedlungsbeschrankungen erfolgt.

Der erhdhte Planungs- und Abstimmungsaufwand hat jedoch auch positive Effekte
mit sich gebracht, da nunmehr die mit dem Leitbild fiir die regionale Freiraumentwick-
lung verfolgten Strategien intensiver diskutiert wurden. Der kommunalen Seite eroff-
neten sich durch die Diskussionen um das Instrument ,Vorranggebiet Freiraumfunk-
tionen“ zum Beispiel gangbare Wege flir die strukturierte regionale Verortung so
dringend gebrauchter Kompensationsflachen.

Aus den Diskussionen um das regionale Freiraumkonzept eréffnete sich fir die regi-
onalen wie kommunalen Beteiligten im Grofiraum Braunschweig die Erkenntnis, dass
fur eine erfolgreiche Siedlungs- und Freiraumentwicklung die formellen und infor-
mellen Konzepte, Planungen und MaRnahmen stdrker miteinander und untereinan-
der vernetzt werden miissen. Das war die Geburtsstunde des Regionalparks.
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Freiraumsicherung als Gegenstand der Umweltpriifung in der Raumplanung -
das neue Schutzgut Fldche als Impuls fiir einen multifunktional begriindeten
Freiraumschutz

Christian Jacoby und Christoph Binder setzen sich in ihrem Beitrag ,,Freiraumsiche-
rung als Gegenstand der Umweltpriifung in der Raumplanung - das neue Schutzgut
Flache als Impuls fur einen multifunktional begriindeten Freiraumschutz mit der Be-
grenzung des sogenannten ,,Fldchenverbrauchs® und der Problematik der Umsetzung
von quantitativen Fldchensparzielen auseinander.

Das mit einer EU-Richtlinie von 2014 neu in das Recht der Umweltpriifung eingefiihrte
Schutzgut Flache wird bisher vor allem im Hinblick auf diese quantitative Dimension
des Fldchenverbrauchs und Freiraumverlusts diskutiert bzw. in der Praxis der Umwelt-
prifung umgesetzt, obwohl die EU-Richtlinie von 2014 nicht auf die nationale Deut-
sche Nachhaltigkeitsstrategie abstellt und im deutschen Gesetz liber die Umweltver-
traglichkeitsprifung (UVP) neben anderen Schutzgiitern auch die Flache als qua-
litatives Kriterium und natlrliche Ressource beschrieben wird.

Die Betroffenheit von Freiraumfunktionen und -qualitdten bzw. Fldichenwertigkeiten
ist deshalb beim Schutzgut Flache hinsichtlich ihrer quantitativen und qualitativen
Dimension auBerhalb und innerhalb von Siedlungsraumen zu priifen. Fldche ist dabei
nicht zuletzt als Trager von sich rdumlich iberlagernden Freiraumfunktionen (Multi-
funktionalitdt) und als natiirliche Ressource im Hinblick auf ihre Entwicklungsmoglich-
keiten in Bezug auf Nachhaltigkeitsprinzipien (Effizienz, Konsistenz, Suffizienz) zu be-
trachten.

Dasich in Verbindung mit einem weiter steigenden ,Druck auf die Fldche‘ formelle und
materiell-rechtliche Anforderungen an die Priifung und Umsetzung des Flachenspar-
ziels verschdrfen werden und mit dem Netto-Null-Ziel fiir 2050 eine Fldchenkreis-
laufwirtschaft erforderlich wird, jedoch die Einflhrung einer eigenstdndigen
»Flachensparpriifung® in puncto angestrebter Planungsbeschleunigung und Verfah-
rensvereinfachung nicht opportun erscheint, besteht die Chance, das Instrument der
Umweltpriifung flir Programme, Pldne und Projekte durch differenzierte Bearbeitung
des Schutzguts Flache fir die dringender werdenden Aufgaben des Fldchensparens
und multifunktionalen Freiraumschutzes zu nutzen.

Zur Wirksamkeit der Umweltpriifung bedarf es neben einer friihzeitigen Integration
in die Planungsprozesse mdoglichst verbindlicher Umweltziele und -standards fur die
Bewertung der Umweltauswirkungen von Planungen und Projekten. Beim Schutzgut
Fldche spielen hierbei die verstdrkt zu nutzenden M&glichkeiten von Festlegungen der
Raumordnung und Bauleitplanung zur quantitativen Reduzierung der baulichen FIla-
chenneuinanspruchnahme wie auch zu Schutz und Entwicklung von Freiraumfunk-
tionen eine entscheidende Rolle. In Ergdnzung dieser verbindlichen Planungsinstru-
mente wird die flaichendeckende Etablierung Uberortlicher und ortlicher Frei-
raumentwicklungskonzepte vorgeschlagen, mit denen rdumliche Zielvorstellungen
zur Freiraumsicherung und -entwicklung als Abwagungsbelange fiir die raumliche
Planung und speziell als Bewertungsmafistdbe fiir die Umweltpriifung in Bezug auf das
Schutzgut Flache aufgestellt werden.
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3 Was soll sich andern? Thesen und Forderungen zur zukiinftigen
Freiraumsicherung und -entwicklung

Wie die einzelnen Fachbeitrdge gezeigt haben, steht eine substanziell verbesserte
Freiraumsicherung und -entwicklung auf den Ebenen der rdaumlichen Planung trotz
vieler guter Ansédtze in der Planungspraxis noch vor grofien Herausforderungen. Im
Rahmen einer planungspolitischen ,Freiraumoffensive“ (strategisches Aktionspro-
gramm) sind deshalb die Belange des Freiraums im Kontext der politisch proklamier-
ten und rechtlich geforderten nachhaltigen Raumentwicklung neu einzuordnen und
zu bewerten, weitergehende fachliche und rechtliche Grundlagen sind zu erarbeiten
sowie der Stellenwert fiir die Gesellschaft und deren Resilienz hervorzuheben.

Freiraumschutz geht alle an. Fir eine ,,Freiraumwende” ist nicht nur die rdumliche
Planung entscheidend. Fiir die Verbesserung der Freiraumsicherung und -entwicklung
sind auch andere Handlungs- bzw. Politikfelder wie Landwirtschaft, Bodenpolitik,
Finanz- und Steuerpolitik von besonderer Bedeutung.

Fur die Handlungsfelder der rdumlichen Planung sind einerseits modifizierte oder
neue Instrumente zur Umsetzung von Freiraumsicherung und -entwicklung zu ent-
wickeln und andererseits die erforderlichen formellen und informellen Planungspro-
zesse zu optimieren. Innovative Ansatze kdnnen vor allem auch durch den geforderten
Perspektivenwechsel ,vom Freiraum her denken, planen und handeln “ entstehen.

Der ARL-Arbeitskreis ,,Freiraumsicherung und -entwicklung in der raumlichen Pla-
nung“hat hierzu Kernthesen formuliert, die Leitlinien fiir einen solchen Perspektiven-
wechsel aufzeigen.

Die Schlussfolgerungen aus der gemeinsamen Arbeit und die hieraus abgeleiteten
Handlungsempfehlungen sind bewusst als Thesen formuliert, um die zukinftigen
Aufgaben und Handlungsfelder zuzuspitzen und als konkrete Anderungserfordernisse
darzustellen. Dieses abschlieRende Kapitel des Forschungsberichtes basiert auf den
Beitrdgen aller Mitglieder des Arbeitskreises. Es wurde insbesondere darauf geachtet,
dass die zentralen Ergebnisse der Einzelbeitrage in den Thesen aufgegriffen werden.
Die Thesen beziehen sich auf die wesentlichen Aspekte der raumlichen Planung und
greifen ergdnzend weitere Handlungserfordernisse in dartiber hinausgehenden Poli-
tikbereichen mit auf.

Die nachfolgenden Thesen zur Umsetzung der ,,Freiraumwende“ sind in vier Bereiche
untergliedert:

> Neues Verstdndnis der Aufgabe ,,Freiraumsicherung und -entwicklung*
> Zukinftige Anforderungen an Daten- und Planungsgrundlagen
> Weiterentwicklung von Strategien und Instrumenten

> Weitergehende Handlungserfordernisse
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Neues Verstandnis der Aufgabe ,,Freiraumsicherung und -entwicklung

Die ersten Thesen zielen auf ein verdndertes und weiterentwickeltes grundlegendes
Verstdndnis von Freiraum und die hiermit verbundenen Erfordernisse in der raum-
lichen Planung ab.

1. Vom Freiraum her denken, planen und handeln!
Ein Perspektivenwechsel in der raumlichen Planung - ,,vom Freiraum her denken,
planen und handeln®-ist aufgrund zunehmend diverser und divergierender Funk-
tions- und Nutzungsanspriiche an den Freiraum auf allen Planungsebenen not-
wendig, um eine wirksame Sicherung des Freiraums zu erreichen sowie eine nach-
haltige und resiliente Entwicklung von Freirdumen zu starken.

2. Freirdume sind Multitalente!
Die Multifunktionalitdt von Freirdumen kann einen entscheidenden Beitrag zu
einer nachhaltigen und resilienten Raumentwicklung leisten, da die vielfaltigen
Funktionen von Freirdumen direkt mit essenziellen Okosystemleistungen einher-
gehen. Hierzu zdhlen vor allem die Funktionen der Boden, des Wassers, des Kli-
mas sowie von Natur und Landschaft.

3. Freiraume intelligent nutzen!
Sinnvoll aufeinander abgestimmte Mehrfachnutzungen im Freiraum k&énnen hel-
fen, das Flachensparziel zu erreichen, Freiraumfunktionen zu verbessern und
Freirdume mit wichtigen Funktionen vor einer Inanspruchnahme durch Besiede-
lung bzw. Bebauung oder den Ausbau von Infrastrukturen zu schiitzen.

Ziel muss es deshalb sein, moglichst unterschiedliche anthropogene Nutzungen
- unter Ber{cksichtigung und Vermeidung von Nutzungskonkurrenzen - bei mog-
lichst geringer Freiflacheninanspruchnahme so zu kombinieren, dass Synergien
und Innovationen entstehen k&nnen. Eine konsequente Mehrfachnutzung von
Flachen im Siedlungsbestand hat im Sinne einer freiraumorientierten Innenent-
wicklung weiterhin Vorrang vor der Inanspruchnahme des Freiraums.

4. Regionale und urbane Freirdume im Verbund entwickeln!

Die Sicherung, Entwicklung und Qualifizierung des Freiraumbestandes stehen auf
regionaler wie auf stadtischer Ebene im Vordergrund, um essenzielle Okosystem-
leistungen aufrechtzuerhalten. Dazu z&hlt auch, das Griinvolumen innerhalb des
Siedlungsbestandes zu erhdhen und - wo mdéglich und nétig - neue urbane Frei-
raume zu schaffen. Zugleich soll im Sinne einer freiraumorientierten Innenent-
wicklung liber Konzepte der baulichen Nachverdichtung, einer Verbesserung der
blau-griinen Infrastruktur und der umweltfreundlichen Mobilitat (,,dreifache
Innenentwicklung®) eine weitere Inanspruchnahme von Freirdumen minimiert
werden. Freiraumsicherung und -entwicklung ist als ein raumliches Vorsorge-
system (Mehrebenensystem, System zentraler Freirdume, Verbundsysteme) zu
denken, aufzubauen und umzusetzen.
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Zukiinftige Anforderungen an Daten- und Planungsgrundlagen

Aufgrund des neuen Verstandnisses von Freiraumsicherung und -entwicklung ist es
erforderlich, freiraumbezogene Planungsgrundlagen erheblich zu verbessern und
moglichst alle Daten in digitaler Form zu erheben und vorzuhalten.

5. Differenzierte Planungsgrundlagen und -vorgaben entwickeln!
Freirdume unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Potenziale und Funktionalitaten
erheblich voneinander. Raumplanung muss den Freiraum deshalb auf allen Ebe-
nen differenzierter als bisher darstellen und die raumplanerischen Instrumente
mit Bezug zu den unterschiedlichen Freiraumkategorien, deren spezifischen
Funktionen und (Nutzungs-)Potenzialen ausformen.

In diesem Zuge muss stdrker auf eine Scharfung der verwendeten Begrifflich-
keiten hingewirkt werden. Insofern sind die einzelnen Freiraumfunktionen und
-nutzungen wie auch Freiraumsysteme/-verbiinde méglichst klar in den Gesetzen
wie auch den Strategien und Konzepten zu benennen. Die Verwendung neuerer
Begriffe wie die ,,griinen und blauen Infrastrukturen“ macht deren hohe Bedeu-
tung sichtbar und die Konzepte anschlussfahig. Diese Begriffe kdnnen jedoch den
Freiraumbegriff nicht ersetzen, da sie lediglich ausgewédhlte Freiraumfunktionen
und -nutzungen hervorheben.

6. Daten fiir eine evidenzbasierte Freiraumsicherung und -entwicklung erheben!
Um ,,Freiraum” als eigenstdndige, querschnittsorientierte Raumkategorie aufzu-
werten, bedarf es einer fundierten Datengrundlage. Nur so ist eine evidenzbasier-
te rdumliche Planung mdglich. Ein bundes- bzw. landesweites GIS-gestiitztes
»Freiraummonitoring“ kdnnte hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten. Auf stad-
tischer Ebene sind gleichfalls geeignete digitale Datengrundlagen zu schaffen, um
den stadtischen Freiraumbestand kleinrdumig zu erfassen und in ein Monitoring
einzubeziehen. Ergdnzend k&nnen bundes- bzw. landesweite Freiraumberichte
einen wesentlichen Beitrag leisten.

Weiterentwicklung von Strategien und Instrumenten

Die bisherigen raumplanerischen Strategien und Instrumente zur Freiraumsicherung
und -entwicklung sind - trotz unbestreitbarer Erfolge - weiterzuentwickeln und in ih-
rer Wirksamkeit zu verbessern. Dies erfordert verschiedene Anderungen und Maf-
nahmen auf den unterschiedlichen Planungsebenen und bei den entsprechenden ge-
setzlichen Grundlagen.

7. Freiraum als eigenstdndige, querschnittsorientierte Raumkategorie

verstehen und behandeln!

Freiraum meint keinen ,,noch verfligbaren freien“ Raum und ist somit keine Rest-
kategorie. Er ist grundsétzlich nicht flir Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung
vorgesehen, sondern als iberfachliche Kategorie einer nachhaltigen und resilien-
ten Raumentwicklung zu etablieren. Dies muss sich in den libergeordneten Strate-
gien des Bundes und der Lander (Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Leitbilder
der Raumentwicklung usw.) angemessen widerspiegeln, um Regionen und Kom-
munen bei einer erfolgreichen Sicherung und Entwicklung multifunktionaler und
mehrfachgenutzter Freirdume zu unterstitzen.
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10.

11.

12.

Freiraum im Raumordnungsgesetz (ROG) differenzierter normieren!

Eine Novellierung der Vorschriften in § 13 Abs. 5 ROG ist dringend erforderlich. Die
derzeitigen Formulierungen sind vor dem Hintergrund drangender raumlicher
Herausforderungen zu unspezifisch und wenig zielgenau, es bedarf dort einer Pra-
zisierung im Sinne einer Verbesserung von Freiraumsicherung und -entwicklung.

Instrumentarium der Raumordnung schéarfen und weiterentwickeln!

,Vom Freiraum her denken, planen und handeln“ bedeutet fiir die Raumordnung
zum einen die konsequente Anwendung erfolgreich etablierter Instrumente wie
Grinziige und Siedlungszasuren (bzw. Griinzdsuren/Trenngriin), um multifunk-
tionale Freirdume zu sichern, und zum anderen von Vorranggebieten fiir spezifi-
sche Freiraumfunktionen. Dartber hinaus erscheint es zielflihrend, die besondere
Rolle von Freirdumen und Freiraumverbiinden mit neuen Instrumenten zu adres-
sieren (z. B. Freirdume mit besonderem Handlungsbedarf), um essenzielle Funk-
tionen bzw. Leistungen von Freirdumen aus sich heraus zu schiitzen.

Die Rolle und Wirksamkeit der Landschaftsplanung starken!

Die Landschaftsplanung kann auf ortlicher und tberd&rtlicher Ebene wesentlich
beitragen, die jeweils erforderliche Datenbasis zu schaffen sowie Strategien und
Mafinahmen flr einen verbesserten Freiraumschutz zu entwerfen. Sie legt dari-
ber hinaus Grundlagen flir eine an lbergeordneten Leitvorstellungen zur Frei-
raumentwicklung ausgerichteten naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Eine
grundlegende Erweiterung dieses Instruments ware in Richtung Flachenkreis-
laufwirtschaft zur Umsetzung des Netto-Null-Flachenverbrauchsziels zu diskutieren.

Umweltpriifungen fiir einen wirksamen Freiraumschutz verstarkt einsetzen!
In Umweltpriifungen sind in Bezug auf das neue Schutzgut ,,Fldche“ neben der
quantitativen Fldchenneuinanspruchnahme fiir Siedlungs- und Verkehrszwecke
(,,Flachenverbrauch®) auch die qualitativen Funktionen und Leistungen von Fla-
chen, vornehmlich die sich rdumlich Uberlagernden, umweltbezogenen Funktio-
nenvon Freirdumen, verstdrkt zu berticksichtigen. Zur Bewertung der Auswirkun-
gen von Pldnen, Programmen und Projekten auf das Umweltschutzgut Flache sind
neben Vorgaben zu Flachenkontingenten vor allem auch Festlegungen und Ziel-
vorstellungen der Raum- und Umweltplanung in Bezug auf den multifunktional
begriindeten Freiraumschutz heranzuziehen.

In Erganzung verbindlicher freiraumbezogener Festlegungen in Raumordnungs-
und Bauleitpldnen sollten in tberd&rtlichen und ortlichen Freiraumentwicklungs-
konzepten konkrete Ziele zur Freiraumsicherung und -entwicklung aufstellt wer-
den, welche als weitergehende Bewertungsmafistabe fiir die Umweltpriifung in
Bezug auf das Schutzgut Flache heranzuziehen sind. Umweltpriifungen kénnen
damit einen verstdrkten Beitrag zum Freiraumschutz leisten.

Kommunale Freiraumentwicklungskonzepte fiir eine nachhaltige
Stadtentwicklung konsequent umsetzen!

Sie adressieren die Funktionen von Freirdumen im stadtischen Kontext, die Ver-
besserung der Durchgriinung des Siedlungsbestandes sowie die Griinraumver-
sorgung der Wohnbevdlkerung. Sie sollten eine ausdriickliche Erwdhnung in den
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bauleitplanerischen Abwédgungsbelangen des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB finden und
die Verbindung zu libergeordneten Pldnen der raumbedeutsamen Fachplanung
und zur Raumordnung herstellen.

13. Bauleitplanung fiir Freiraumsicherung und -entwicklung starker nutzen!
In den Flachennutzungs- und Bebauungspldnen muss von den vielféltigen Dar-
stellungs- und Festsetzungsmoglichkeiten des § 5 und § 9 BauGB im Sinne von
Freiraumschutz und -entwicklung offensiver Gebrauch gemacht werden. Die Bo-
denschutzklausel (§ 1 Abs. 2 BauGB) impliziert dariiber hinaus zumindest eine
gesteigerte Begriindungspflicht fiir die Bauleitpldne.

Weitergehende Handlungserfordernisse

Obwohl die Aufgabe der Freiraumsicherung und -entwicklung in erster Linie in den
Pldnen und Programmen der rdumlichen Planung aufgegriffen und mit verschiedenen
Konzepten und Instrumenten unterlegt wird, kénnen diese Ansdtze der rdaumlichen
Planung auf den unterschiedlichen Ebenen haufig nicht in ausreichendem Mafle die
Ursachen fiir Freiraumverluste und -beeintréchtigungen beeinflussen. Es ist deshalb
erforderlich, dariiber hinaus auch andere Politikfelder zu adressieren. Hierzu werden
einzelne Vorschldge formuliert.

14. Freiraumplanung als Querschnittsaufgabe auf allen Planungsebenen

umsetzen!

Dazu ist eine aktive Vernetzung der freiraumrelevanten Akteure erforderlich. Um
diese zu ermdglichen, sind auf Bundes-, Landes- und Regionsebene entsprechen-
de Strukturen und Instrumente zu schaffen und durch dauerhafte Kommunika-
tionsarbeit und -formate in den Regionen und Kommunen zu verstetigen. Formel-
le und informelle Arten der interkommunalen Zusammenarbeit (unter anderem
direkt gewdhlte regionale Verbandsversammlungen) kénnen in diesem Sinne dem
Schutz und der Entwicklung des Freiraums dienen. Ein bundesweites Aktionspro-
gramm fir die Freiraumsicherung und -entwicklung in der raumlichen Planung ist
hierfir zielfiihrend.

15. Landes- und regionalplanerische Festlegungen mit Férderprogrammen
und Finanzierungsinstrumenten verkniipfen!
Freiraumbezogene Vorrang-/Vorbehaltsausweisungen in Regionalpldnen sind als
Grundlage finanzieller Zuwendungen liber den kommunalen Finanzausgleich her-
anzuziehen. Durch diese finanzielle Inwertsetzung der Freiraumausweisungen er-
fahren die gemeinwohlorientierten Fldchensicherungen eine héhere Akzeptanz
durch die Gemeinden.

16. Siedlungsentwicklung noch stdrker am Bestand ausrichten!
Bestehende Wohngebiete, insbesondere aber auch Gewerbegebiete, bieten um-
fassende Potenziale flir eine bauliche Nachverdichtung durch Aufstockungen
oder Anbauten. Sinnvollerweise ist gleichzeitig die Qualifizierung von Freiraum-
qualitdten in diesen Bereichen (freiraumorientierte Innenentwicklung) in den
Fokus zu nehmen.
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17. Innenentwicklung muss sich fiir Kommunen auch lohnen!
Dafiir missen sich tibergeordnete Rahmenbedingungen dndern. Ohne gesetz-
geberische Anpassungen, wie beispielsweise die Implementierung eines Fldchen-
zertifikatehandels in Verbindung mit einer Fldchenkontingentierung und regio-
nalen Baulandausweisungsumlage oder anderer Anreizsysteme, bleibt die auf-
wendigere Innenentwicklung im Vergleich zur Neuausweisung auf der griinen
Wiese weiterhin benachteiligt.

18. Hochschulausbildung auf neue Anforderungen der Freiraumsicherung
und-entwicklung ausrichten!
Das weiterentwickelte Verstandnis der Aufgabe Freiraumsicherung und -entwick-
lung in der raumlichen Planung mit all ihren methodischen, instrumentellen und
strategischen Aspekten muss sich auch in den Curricula der entsprechenden
Hochschulausbildungen widerspiegeln.
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KURZFASSUNG / ABSTRACT

Freiraumsicherung und Freiraumentwicklung in der raumlichen Planung -
Mit einem Perspektivenwechsel den Freiraumschutz stdrken!

Die Sicherung und Entwicklung von Freirdumen in besiedelten und unbesiedelten Be-
reichen ist die zentrale Aufgabe einer nachhaltigen Raumentwicklung und -planung.
Allerdings gehen Planungsimpulse nach wie vor primar von Fldchenforderungen fiir
die weitere bauliche Entwicklung aus. Mit neuer Flacheninanspruchnahme fiir Sied-
lungs- und Infrastruktur werden erhebliche Freiraumverluste mit negativen Folgen fiir
die verschiedenen Freiraumfunktionen und -nutzungen in Kauf genommen. Recht-
liche Verbindlichkeit, empirische Fundierung und auch der politische Wille fiir konse-
quenten Freiraumschutz fehlen oft.

Der vorliegende Sammelband stellt anhand strategischer Ansdtze und konkreter Pra-
xisbeispiele aktuelle Erfordernisse zu diesem zentralen Planungsthema ins Zentrum
und spiegelt die Diskussionen im ARL-Arbeitskreis ,,Freiraumsicherung und -entwick-
lung in der raumlichen Planung® Die Autorinnen und Autoren plddieren fir eine
»Freiraumwende® mit einem Perspektivenwechsel: kiinftig explizit vom Freiraum her
zu denken, zu planen und zu handeln.

Schliisselworter
Freiraumsicherung - Freiraumentwicklung - Fldcheninanspruchnahme - Freiraum-
verlust - Freiraumstrategie - Freiraumwende

Preserving and developing open space in spatial planning - Strengthening open
space protection by shifting perspectives!

Abstract

The protection and development of open space in both built-up and unsettled areas is
a central task of sustainable spatial development and planning. However, planning
impulses continue to be driven primarily by land requirements for further building
development. With the new land take for settlement and infrastructure, significant
losses of open space with negative consequences for the various open space functions
and uses are being accepted. There is often a lack of legally binding regulations,
empirical foundations and the political will for consistent open space protection.

Using strategic approaches and concrete practical examples, this publication focuses
on current requirements for this central planning topic and reflects the discussions in
the ARL working group “Open Space Protection and Development in Spatial Planning”.
The authors argue for a “open space turnaround” with a shift in perspective to
explicitly think, plan and act from an open space perspective in the future.

Keywords
Open space protection - Open space development - Land take - Loss of open
space - Open space strategies - Open space tournaround









Die Sicherung und Entwicklung von Freirdumen in besiedelten und unbesiedelten Bereichen ist
die zentrale Aufgabe einer nachhaltigen Raumentwicklung und -planung. Allerdings gehen Pla-
nungsimpulse nach wie vor primar von Flachenforderungen fiir die weitere bauliche Entwick-
lung aus. Mit neuer Flacheninanspruchnahme fiir Siedlungs- und Infrastruktur werden erheb-
liche Freiraumverluste mit negativen Folgen fiir die verschiedenen Freiraumfunktionen und
-nutzungen in Kauf genommen. Rechtliche Verbindlichkeit, empirische Fundierung und auch
der politische Wille fiir konsequenten Freiraumschutz fehlen oft.

Der vorliegende Sammelband stellt anhand strategischer Ansdtze und konkreter Praxisbeispiele
aktuelle Erfordernisse zu diesem zentralen Planungsthema ins Zentrum und spiegelt die Diskus-
sionen im ARL-Arbeitskreis , Freiraumsicherung und -entwicklung in der rdumlichen Planung“.
Die Autorinnen und Autoren plddieren fiir eine ,Freiraumwende® mit einem Perspektiven-
wechsel: kiinftig explizit vom Freiraum her zu denken, zu planen und zu handeln.

Gemeinschaft

ARL - Akademie fiir Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft
arl@arl-net.de - www.arl-net.de - www.arl-international.com 978388
elSBN 978-3-88838-119-5 - ISBN 978-3-88838-120-1

G ‘

1201

3812




	FREIRAUMSICHERUNG UNDFREIRAUMENTWICKLUNG IN DERRÄUMLICHEN PLANUNG
	Impressum Forschungsberichte der ARL 24
	INHALT
	Hans-Jörg Domhardt, Susan Grotefels, Andrea Hartz,Christian Jacoby, Walter Kufeld: FREIRAUMSICHERUNG UND -ENTWICKLUNG
	Susan Grotefels, Arno Wiemann: FREIRAUMSCHUTZ UND -ENTWICKLUNG IM PLANUNGS UNDUMWELTRECHT
	Fabian Dosch: FREIRAUMVERLUST UND FREIRAUMSCHUTZ
	Klaus Einig, Brigitte Zaspel-Heisters: FREIRAUMSCHUTZ DURCH REGIONALPLÄNE
	Jakob Hüppauff, Walter Kufeld: SCHUTZ VON FREIRAUM-FUNKTIONEN UND -NUTZUNGEN
	Andrea Hartz: URBANE FREIRÄUME SICHERN UND ENTWICKELN
	Ulrich Dilger: FREIRAUMSCHUTZ DURCH HÖHERE BEBAUUNGSDICHTEN IN GEWERBEGEBIETEN
	Claus Peinemann: WEITERENTWICKLUNG REGIONALE RFREIRAUMKOMPETENZEN IM DIALOG
	Hans-Jörg Domhardt: ERFOLGSFAKTOREN UND HEMMNISSE EINER REGIONALEN FREIRAUMSICHERUNG UND -ENTWICKLUNG
	Michael Bongartz: FREIRAUMSICHERUNG ALS AUFGABE DER REGIONALPLANUNG
	Christian Jacoby, Christoph Binder: FREIRAUMSICHERUNG ALS GEGENSTAND DER UMWELTPRÜFUNG IN DER RAUMPLANUNG
	Christian Jacoby, Hans-Jörg Domhardt, Jakob Hüppauff, Walter Kufeld,Barbara Warner: WAS SOLL SICH ÄNDERN?
	KURZFASSUNG / ABSTRACT



